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Urbersicht
der im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom
Jahre 1938 enthaltenen Gesetze, Verordnungen,Bekanntmachungen und Erlasse

Datum Betreff Nr. Seite

I. Erlasse des Reichsministertums für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung

Aus Heft 22 des Reichsministerialamtsblattes 1937:
Nr. 547 „Nachrufe beim Ablebeu vou Behördenangehörigen . . 2 5

Aus Heft 24 des Reichsministerialamtsblattes 1937:

Nr. 593 „Erfassung und Verwertung gebrauchter Schmieröle aus

Verbrennungskraftmaschinen" 2 5

Nr. 6V2 „Eheschließung von Beamten" 2 5

Nr. 6V5 „Amtsbezeichnung „Laudwirtschaftsaffessor" für Lehrer
an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, die ihre pä¬
dagogische Ausbildung vor Inkrafttreten der Ausbildnugs-

bestimmungeu vom 29. Januar 1936 abgeschlossen haben" . . 2 5

Aus Heft 1 des Reichsministerialamtsblattes 1938:

Nr. 2 „K 42 Abs. 2 des Deutschen Beamtengesetzes" 2 ö

Aus Heft 24 des Reichsministerialamtsblattes 1937:

— Nr. 599 „Aushäuguug von Plakaten „Kampf dem Verderb" in

den Schulen" 3 11

Nr. 6W „Aushändigung von Schulzeugnissen" 3 11

Ans Heft 1 des Reichsministerialamtsblattes 1938:

Nr. 1 „Teilnahme von Beamten an den Lehrgängen des Reichs-
lagers für Beamte" 3 11

Nr. 6 „Warnung vor dem Weltklub Uuion" 3 11

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes 1938:

Nr. 34 „Verdeutschung der fremdsprachlichen Bezeichnungen im
deutschen Unterricht" 4 19

Nr. 36 „Ausnahmeprüsuug für die wissenschaftliche Oberstufe

einer höheren Schnle" 4 19

Nr. 44 „Zeugnisabschriften für Zwecke des Reichsbundes der

Kinderreichen" 4 19

Aus Heft 15, 21/1937 und 1/1938 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 394, 529 und 14 „Verzeichnis der Lehrbücher, die in den Schu-

len im Unterricht für Kurzschrift uud Maschinenschreibe» be¬
nützt werden dürfen" 5 29

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes 1938:
Nr. 51 „Bezeichnung Schriftleiter uud Schriftleitung" .... 5 29

Nr. 53 „Reichstreubnud ehemaliger Berufssoldaten" .... 5 29



- 'IV -

Datum Betreff Nr. Seite

Nr. 60 „Haftung des Staates für Verletzung der Aufsichtspflicht
durch Lehrer" 5 29

Nr. 61 „Verbot für Lehrer, mit ihren Schulklassen bei Verkehrs¬

unfällen den Unglücksort zu besichtigen" 5 29

Aus Heft 4 des Reichsmiuisterialamtsblattes 1936:
Nr. 86 „Werbung der NS-Volkswohlsahrt für die sozialpädago-

gischeu und krankenpflegerischen Frauenberufe" 5 29

Aus Heft 3 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 50 „Erteilung der Zustimmung zum Auslandsaufenthalt für

Verforguugsberechtigte" 6 39

Aus Heft 4 des Neichsministerialamtsblattes:

Nr. 71 „Reichsbuud der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze

der Familie e. V." 6 39

Nr. 72 „Papierersparuis" 6 39

Aus Heft 5 des NeichsministerialauusblatteS:
Nr. 100 „Beginn der Vorlesungen an den Unibersitäten, Hoch¬

schulen, Akademien und Bergakademien" 6 39

Nr. 101 „Berechtigung der Abgangszeugnisse der badischen Ober¬

handelsschulen und der württembergischen Wirtschaftsoberschu¬
len zum Studium der Wirtschaftswissenschaft" 6 39

Aus Heft 4 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 82 „Anträge auf anderweite Bezeichnung höherer Schulen" 7 49

Aus Heft 5 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 105 „Kinderbrandstiftungen" 7 49

Nr. 108 „Wanderlehrschauen „Deuya/e Werkstoffe", „Deutsche Tex-

tilstoffe", „Deutsche Kraftstoffe" 7 49

Nr. 117 „Orthopädisches Turnen in den Schule»" 7 49

Aus Heft 2 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 40 „Prüfstelle für die Lernmittel der landwirtschaftlichen Be

rufs- und Fachschulen" 9 57

Aus Heft 5 des Neichsministerialamtsblattes:

Nr. 94 „Amtlicher Verkehr mit dem Ausland" 9 57

Nr. 95 „Beurlaubung vou Behördenangehörigen für Zwecke des

Deutschen Roten Kreuzes" 9 57

Aus Heft 5, 6 und 7 des Neichsministerialamtsblattes:

Nr. 107, 141 und 173 „Lehrbücher für Kurzschrift" 9 57

Aus Heft 6 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 136 „Behandlung der Geschichte ruhmreicher Truppenteile im

heimatlichen Geschichtsuuterricht der höheren Schulen" . . . 9 57

Nr. 143 „Hauswirtschaftliche Ausbildung" 9 57

Aus Heft 7 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 175 „Zeitschrift „Weltanfchauuug und Schule" und die Neu-

orduung des höheren Schulwesens" 9 57

Aus Heft 8 des Neichsministerialamtsblattes:

Nr. 209 „Deutsche Fachbuchwerbung" 9 57



Datum Betreff Nr. Seite

Aus Heft 6 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 145 „Schutwissenschaftliche Vorbildung für den Kindergärt¬

nerinnen- und Hortnerinnenberuf" 1V 65

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 157 „Wiederholungsprüfungen für das SA-Sportabzeichen" 10 65

Nr. 177 „Prüfstelle für die Lernmittel der landwirtschaftlichen

Berufs- und Fachschulen" l0 65

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 203 „Kurzfichtigkeit bei Schulkindern" 10 65

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 225 „Bedarf von Lehrern für die Fachschulen der Luftwaffe" l0 65

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 200 „Aufklärungsarbeit für deutsche Werkstoffe" 12 81

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 223 „Mitarbeit der Fachschulen am Vierjahresplan" . . , 12 81

Ans Heft 10 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 255 „Sprachlehren" 12' 81

Aus Heft 11 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 286 „Ventile an Stahl-Gasflaschen" 13 89

Nr. 300 „Stundenplan für die deutsche Luftfahrt" 13 89

Nr. 307 „Olympia-Film Teil I und II" 13 89

Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 310 „Beurlaubung von Angehörigen des öffentlichen Dien¬

stes zur Dienstleistung bei der SA und ^ aus Anlaß der Wie¬
dervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich" . . . 14 95

Nr. 311 „Beurlaubung von Behördenangehörigen zur Durchfüh¬

rung des Deutschlandfluges" 14 95

Nr. 318 „Lehrbücher der Kurzschrift" 14 95

Nr. 319 „Kurzschrift" 14 95

Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 292 „Beurlaubung von Beamten zur Ableistung des Wehr¬
und Arbeitsdienstes" 15 103

Ans Heft 13 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 329 „Sonderurlaub zur Teilnahme an der Traditionsfahrt

der Alten Garde der NSDAP" 15 103

Nr. 333 „Sonderurlaub zur Teilnahme an den Reichswettkämpfen

der SA und dem Führerappell des Führerkorps der SA" . . 15 103

Nr. 337 „Kampf um Deutschland" 15 103

Aus Heft 14 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 363 „Beurlaubung von Schülern zu Lehrgängen an den

Reichsmodellbauschulen des NS-Fliegerkorps" 15 103

Aus Heft 16 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 413 „Urlaubsreifen nach Oesterreich" 17 119

Nr. 431 „Lehrgaug an der Reichsakademie für Leibesübungen" 17 119



— VI —

Datum Betreff Nr. Seite

Aus Heft 17 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 440 „Anrede von Vorgesetzten" 18 125

Nr. 443 „Aufklärungsaktion „Schützt die deutsche Ernte vor
Brandgefahr" 18 125

Nr. 445 „Film nnd Bild im Raumprogramm für die höheren
Schulen" 18 125

Aus Heft 17 des Reichsmiiiisterialamtsblattes:

Nr. 444 „Berufsberatung und Lehrstelleuvermittlung" .... l9 131

Nr. 416 „Reichsprüfstelle für Klassenlehrstoffe und Lehrmittel der
höheren Schule" 19 13!

Aus Heft 18 des Reichsmiiiisterialamtsblattes:

Nr. 459 „Beurlaubuug von Beamten, Behördenangestellten und
Arbeitern zur Durchführuug des Winterhilfswerks" .... 19 131

Nr. 460 „Teilnahme der Behördenangehörigen, die Blutordens¬

träger find, an den Feierlichkeiten in der Hauptstadt der Bewe¬
gung am 8. und 9. November" 19 131

Nr. 476 „Größe der Abteilungen in den Fächern der Hauswirt¬
schaft und der Pflege" 19 !3I

Nr. 479 „Knochenlehrkarte" 19 131

Nr. 481 „Lehrbücher für Kurzschrift" 19 131

Nr. 492 „Volksgasmaske" 19 131

Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 473 „Klassenlesestoff „Sport macht Spaß" 23 159

Aus Heft 19 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 497 „Buch „Verrat au Europa". Ein Rotbuch über die
Bolfchewifierung der Tfchecho-Slowakei" 23 159

Nr. 503 „Die schriftliche» Reifeprüfungen an den Höheren Lehr¬
anstalten zu Ostern 1939" 23 159

Aus Heft 20 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 511 „Zuständigkeit der RfdU. für Film, Lichtbild und Schall¬
platte" 23 159

Nr. 515 „Berkehrsmerkblatt „Was jeder Radfahrer wissen muß" 23 159

Aus Heft 21 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 529: „Beurlaubung von Behördenangehörigen für die Zwecke
des Luftschutzes" 24 167

Aus Heft 22 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 564: „Vorbereitungsdienst für das Lehramt der Landwirt¬
schaft" 24 167

Nr. 565 „Zeugnisvordrncke für die Ländlichen Berufsschulen" . . 24 167



— VII —

Datum Betreff Nr. Seite

1938 II. Reichsgesetz
6. Juli Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpslicht-

gesetz) — Reichsgesetzblatt I Seite 799/801 — 25 171

1937 III. Badische Gesetze
23, Dezember Gesetz über die Änderung des Besoldungsgesetzes (Gesetz- und Ver¬

1938 ordnungsblatt 1937 S. 309) ' . . . . . 2 5

26, März Gesetz über die Änderung des badischen Besoldungsgesetzes (Gesetz-
und Verordnungsblatt 1938 Seite 29) 7 49

27. Juli Gesetz über die Steuer- und Lastenderteilung zwischen Land, Ge¬ -

meinden und Gemeindeverbänden (Bad. Steuer- und Lastenver¬

teilungsgesetz) 22 151

IV. Verordnung des Badischen Staatsministeriums

4. August Vollzug des badischen Steuer- und Lastenverteilungsgesetzes . . . 22 155

V. Verordnung des Badischen Ministers des Kultus
und Unterrichts

6. Oktober Verordnung über die Zulassung besonders befähigter Absolventen

des Staatstechnikums Karlsruhe zum Studium an der Techni¬

schen Hochschule Karlsruhe 21 145

1937 VI. Verordnungen des Badischen Ministers des Kultus
und Unterrichts — als höhere Naturschutzbehörde—

28. Dezember Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Ketscher Wald,
1933 Gemarkung Ketsch, Bezirksamt Mannheim 1 1

17. Februar Verordnung über das „Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried, Gie¬
renmoos und Dreifußwiesen" in den Gemarkungen Konstanz,

Reichenau uud Hegne, Bezirksamt Konstanz 5 30

17. März Verordnung über das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Halbinsel
Mettnau am Bodenfee" in der Gemarkung Radolfzell, Bezirks¬

amt Konstanz 7 50

25. Mai Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Stadtwald

Dämmel auf Gemarkung Wiesloch, Bezirksamt Heidelberg . . . 10 65

15. August Verordnung über das „Naturschutzgebiet Miudelsee" in den Gemar¬

kungen Kaltbrunn, Liggeringen, Markelfingen nnd Möggingen,
Bezirksamt Konstanz 16 109

21. Oktober Verordnung über das „Naturschutzgebiet Hödinger Dobel" in den

Gemarkuugen Hödingen und Sipplingen, Bezirksamt Überlingen 19 132

29. Verordnung über das Naturschutzgebiet „Spetzgarter Tobel" in «den

Gemarkuugen Überlingen und Hödingen, Bezirksamt Überlingen 23 159



— VIII —

Datum Betreff Seite Nr.

7. November Verordnung über das „Naturschutzgebiet Mooswiese" iu der Ge¬

markung Konstanz, Bezirksamt Konstanz 23 160

10.
„ Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Neisenbacher

Grund in den Gemarkungen Reisenbach und Scheidental, Bezirks¬
amt Buchen, in den Gemarkungen Mülben und Wagenschwend,

Bezirksamt Mosbach, in der Gemarkung Eberbach, Bezirksamt
Heidelberg 23 161

17.
„ Verordnung über das „Naturschutzgebiet Rümminger Moos", auf

Gemarkung Rümmingen, Bezirksamt Lörrach 23 162

VII. Bekanntmachung des Bad. Finanz- und Wirtschafts¬
ministers, des Bad. Ministers des Innern und des

Bad. Ministers des Kultus und Unterrichts

22. April Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen Land und Gemeinden
(Gemeindeverbänden) für 1938 8 55

1S37 Villa,. Bekanntmachungen des Badischen Ministers des
Kultus und Unterrichts '

17. Dezember Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an Hö¬
heren Lehranstalten 1937 l 3

24. Krankenversicherung, hier Ersatzkasse 2 6

24. Das Sammeln von Heilpflanzen 2 7

28. Schreiben 1 1

28. Staatsprüfuug für das künstlerische Lehramt in Musik 1937 . . . 2 8

29. Benützung von Rechenbüchern an Grund- und Hauptschulen . . . 2 7

3). Staatsprüfuug für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr¬

anstalten Herbst 1938 1 2

30. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens 1 3

30. Bezeichnung öffentlicher Schulen 1 3

1938

7. Januar Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Hö¬

chenschwand 2 8

7. Fahrpreisermäßigung für die Teilnahme an Fachschulen, Lehr¬
gängen, Kursen usw. zur Berufsausbildung des deutschen Hand¬
werks 4 25

11. Meisterschule für das Malerhandwerk (Fachschule) in Freiburg 3 15

12.
„ Beginn des Sommerhalbjahres 1938 am Staatstechnikum in

Karlsruhe 2 7

13.
„ Ausbildung von Fortbildnngsschullehrerinnen 2 6

14. „ Vollzug des Besoldungsgesetzes 4' 19

15. „ Vorbereitungsdienst der Lehramtsreferendare 2 6

15 „ Meisterschule für Elektrotechnik in Karlsruhe, hier: Einrichtung
eines Sonderlehrgangs 4 24



— IX —

Datum Betreff Nr. Seite

21, Januar Zweite Prüfung für das Lehraint au Volksschulen 3 12
21.

„ Beurlaubung von Behördenangehörigen für die organisatorische

Gestaltung des Deutschen Turn- und Sportfestes 1938 in Breslau 3 14
23. Schulfilme 3 12
28.

„ Errichtung einer Oberschule für Juugeu in Aufbauform in Bnchen 4 21

28. Prüfungsordnung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen . 4 27

1. Februar Beteiligung der Schulen und Hochschulen an der Weltausstellung
1937 in Paris 4 27

2
„ Aufnahme in die Höheren Handelslehranstalten und die Pflicht-

Handelsschule 3 11

2. „ Durchführung der Entrümpelnng in öffentlichen Dienststellen . . . 3 15

2. „ Führung der Bezeichnung „Frau" durch unverheiratete weibliche
Personen 4 20

8. „ Sammeln von Weinbergschnecken 4 27

9.
„ Name der Stadt Singen 5 35'

10. „ Pädagogische Ausbildung der Landwirtschaftslehrer an >der Hoch¬

schule für Lehrerbildung in Karlsruhe . 4 24

11.
„ Oberschulen für Jungen in Aufbauform in Lahr, Meersburg und

Buchen 4 21

15. „ Assistentenprüfung 4 20

IS. „ Aufnahmen von Schülern in die Höheren Lehranstalten .... 4 20

15.
„ Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen im

März 1938 4 22

15.
„ Abschlnßprüsuug au deu Höhereu Haudelsschuleu (kaufmännische

Berufsfachfchulen) mit mittlerer Reife 4 22

1K. Neugründnng vou Heimatmuseen 5 35

17.
» Errichtung einer Meisterschule für Präzisionsmaschiuen- und Werk¬

zeugbau (Fachschule) an der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufs¬
- schule) Pforzheim 5 34

21.
„ Die Reichsfachschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in

Heidelberg 5 34

22.
„ Errichtung einer bergmännischen Berufsschule „Kaliwerk Bug¬

gingen" 5 33

22.
„ Verpflichtung zum Besuch der bergmännischen Berufsschule „Kali¬

werk Buggingen" 5 33

25.
,, Schulferien 5 31

^6.
„ Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den Grund- und

Hauptschulen 6 47

28.
,, Prüfung für den gehobenen mittleren Finanzvcrwaltnngsdienst 3 12

28. Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen und in
Musik au Höhereu Lehranstalten und an Fachschulen im Jahre
1938 5 31

- 2. März Bestimmungen über die Zulassuug zum Studium au der Hoch¬

schule für Lehrerbildung 5 31



Zeit

34

51

42

42

43

44

44

47

53

53

52

62

39

52

44

51

52

53

59

61

52

61
56

62

Betreff

Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen) Frei-
stett, Gengenbach, Kappelrodeck und Weingarten

Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland
Ausbildung vou Haudarbeitslehrerinuen

Eiuberufuugen zu übuugen der Wehrmacht

Zulassung zum Vorbereitungsdienst für das Höhere Lehramt an

' Handelsschulen Ostern 1938

Beihilfevorschriften

Wandschmuck für Schulen

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Gemeinde
Erfeld

Errichtung von Höheren Handelsschulen (Berufsfachfchulen)
in Baden

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Aushe¬

bung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Durmers¬
heim

Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer(inuen)
im freien Beruf

Die Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen

Nebentätigkeit der Beamten

Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer(innen)
im freien Beruf

Lehrgang für Papparbeit für Kunsterzieher der Höheren Lehran¬

stalten an der Hochschule der bildeuden Künste in Karlsruhe . .
Allgemeine Bestimmungen über Naturschutz

Erhebung des Schulgeldes an den Höheren Lehranstalten . . .

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Aufhe¬

bung der Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen) Odenheim
und Oestringen

Änderung der Vorschriften über die Nefidenzpflicht der Beamten

Neuregelung des kaufmännischen Unterrichtswesens, hier: Zu¬

weisung der in Pfnllendorf beschäftigten kaufmännisch tätigen
Fortbildungsschnlpflichtigen an idie Handelsschule (Kaufmännische

Berufsschule) Meßkirch
Unterhaltsznschüsse für Beamtenanwärter mit Verdiensten um die

Bewegung

Reichsfachschule für das Kraftfahrzeughandwerk (Meisterschule) für

Südwestdeutfchlaud in Mannheim

Vertrauenslehrer der HI

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen im

März 1938

Beurlaubung von Beamten, Angestellten und Arbeitern zu

Übungen der Wehrmacht
Bezeichnung für aufgeschlossene (cotonisierte) Bastfasern . . . .



— XI —

Datum Betreff Nr. Seite

^ 28. April Grundsätze für die Führung von Personalakten, hier: Tätigkeit
von Beamten (Lehrern), Angestellten und Arbeitern in der

NSDAP, ihren Gliederungen, angeschlossenen Verbänden, in
dem NSFK, im Reichsluftschutzbund nfw 9 68

3. Mai Verzeichnis der Höheren Schulen 9 59

" 7- .. Benützung von Rechenbüchern an Grnnd- und Hauptschulen . . . 10 67

11. Tabakrauchen Jugendlicher 10 68

"" 12. Stundentafel für die Grund- und Hauptschule 10 67

12. Neuordnung des allgemeinen Berufsschulwesens 11 71

17- .. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Aufhebung

der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Külsheim . . . 12 86

18. Vollzugsordnung zur Reichsordnung der Pädagogischen Prüfung

(Päd.Prüf.O.) 10 66

13. „ Schulsammlung des Nolksbnndes für >das Deutschtum im Ausland 10 67

18. Verleihung von Stipendien ans der Dr. Jakob Johann Ohler-
Stiftung 12 87

24. Schulferien an Gewerbe- uud Handelslehranstalten 12 85

27. .. Schwimmlehrgänge für Lehrer und Lehrerinnen 12 85

28. „ Kreisbildstelle Mannheim-Land in Ladenburg 12 87

1. Juni Dieustprüfung für Fortbildungsschullehrerinnen 12 84

1. .. Beginn des Winterhalbjahres 1938/39 am Staatstechnikum in Karlsruhe 12 86

2- Vorschriften über die staatliche Prüfung von technischen Assisten¬
tinnen für, angewandte Botanik und Mikrobiologie (Ausbil¬

dungsstelle: Botanisch-Mikrobiologisches Institut der Technischen

Hochschule Karlsruhe) 12 81

7- .. Verlegung der Taubstummenanstalt von Meersburg nach Gengenbach 12 86

9- „ Einheitliche Benennung der Taubstummen- und Blindenanstalten 12 87

9. „ Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Aushe¬

bung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Eisenbach 13 92

10. „ Allgemeine Anordnung über die Hilfsschule» 13 89

^14. .. Rechenunterricht der Mädchen 13 öl

23. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Aushe-
buug der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Lössingeu 13 92

29. Beuützuug von Rechenbüchern an Grund- und Hauptschuleu . . . 13 92

29. „ Schuluugslager „Musik nnd Spiel" 13 93

29. Bekanntgabe von Akten au die Dienststellen des Nationalsozialisti¬

schen Fliegerkorps (NSFK) 14 98

30. .. Einrichtung einer Finanzabteilung beim Evang. Oberkirchenrat in
Karlsruhe 14 98

6. .. Turn- und Sportlehrgang in Karlsruhe für Lehrerinnen aller

Schulgattungen 13 92

19. „ Aufnahme in die Meisterschule für das Malerhandwerk (Fachschule)
an der Wernev Siemens-Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬

schule) iu Mannheim 14 100

!
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Datum Betreff Nr. Seite

21. Juli Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr¬
anstalten Sommer 1939, Meldetermine für die Prüfungen im
Spätjahr 1939, Sommer und Spätjahr 1940 14 121

21. Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr¬
anstalten Herbst 1937 14 99

22. „ Die Vergebung von Unterstützungen aus der Laudesstiftung für
badische Volksschullehrer IS 105

27. „ Aufbau und Führung der Schülerbüchereien an Volksschulen . . 14 97
27. Assistentenprüfung 14 99

28. „ Neuordnung des mittleren Schulwesens 14 95

1. August Kreisbildstellen in Waldshut und Wolfach 15 105

1- .. Badisches Geschlechterbuch 15 105

1- .. Errichtung einer Meisterschnle für das Zimmerhandwerk in Freiburg 15 106

3. „ Pädagogische Prüsuug Sommer 1938 15 107

8. „ Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehr¬
anstalten im Sommer 1938 15 107

10. Wegfall des Begriffs der Mittleren Reife 15 104

10. „ Das staatliche Hochbauwesen 16 114
10. Verleihung von Stipendien aus der Reischachschen Stiftung . . . 16 115

12. „ Meisterschule für das Malerhandwerk (Fachschule) in Freiburg . . 15 106
12. Errichtung einer Meisterschule sür das Schreinerhandwerk (Fach¬

schule) an der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) in
-

Freiburg 15 106
13- Prüfungsordnungen für das wissenschaftliche und das künstlerische

Lehramt an Höheren Lehranstalten; hier: Haupt- und Neben¬

fach Leibesübungen 15 103
13- Sammeln von Heilpflanzen 16 113

is. .. 95. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte
in Stuttgart 16 115

17. Aufstellung von Ahnentafeln 16 114

20. „ Prüfung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen 16 115

22. .. Auslandsschuldienst 16 110

24. Prüfung der Lehrer sür Kurzschrift 16 114

27. Errichtung einer Meisterschule für Elektrotechnik (Fachschule) in
Freiburg 16 114

29. .. Spielrunden für Handball 17 121

30. „ Tag des Deutschen Volkstums 16 114

30. „ Beurlaubung von Beamten, Behördenangestellten und -arbeitern
zur Durchführung des Winterhilfswerks 17 121

30. .. Unterbringung des reichseigenen Luftschutzgeräts 17 121

2. September Einheitliche Leistungsstufen zur Beurteilung der Schulleistungen . 17 119

3. .. Bezeichnung der Handelsschule (Kaufmännischen Berufsschule) mit

Höherer Handelsschule (Kaufmännischen Berufsfachschule) in
Waldshut 18 128

6. .. Prüfung für den gehobenen mittleren Finanzverwaltungsdienst . . 17 121
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6> September Vollzugsvcrordimng zur Reichsordnung der Pädagogischen Prü-

fnng (Päd.PrüfO.) 18 128

7- Schulsammlnng des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland 17 120

12. Beschaffung von Lehrmitteln für Ur-? und Frühgeschichte .... 19 135

17. Winterhilfswerk 1938/39 18 125

20. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬

höbung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Elzach . . 18 128

20. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬

hebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Eschelbronn 18 129

21. Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 18 128

22. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬

hebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Gott¬
madingen 18 129

28. Die Durchführung von Bernfsschnl-Lehrgängen für Lehrlinge des

Gaststättengewerbes an der Handelsschule in Baden-Baden. . . 19 135

6. Oktober Naturschutzgebiet „Schliffkopf" 19 132

8. Die Erhebung und Verwendung der Allgemeinen Katholischen

Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1938 19 136

13. „ Meisterschule für Präzisionsmaschinen- und Werkzeugbau (Fach¬

schule) an der Gewerbeschule I (Gewerbliche Berufsschule) in

Pforzheim 19 135

20. .. Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Tengen 19 135

26- Verbot der Mitgliedschaft von Beamten und Lehrpersonen in

berufsständischen konfessionellen Vereinigungen 19 134

26. Neichskolonialkalender 20 143

27. Unterrichtsfilme 20 139

-28. Grundsätze für die Führung von Personalakten, hier: Tätigkeit
von Beamten (Lehrern), Angestellten und Arbeitern in der

NSDAP., ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden,

in dem NSFK., im Reichslustschutzbuud usw 19 134

23. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬
hebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Rickenbach 20 143

29. .. Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Gewerbe¬
schulverband Tiengen 20 143

31. Staatsprüfung für das höhere Lehramt an Handesschulen im
Oktober 1938 20 143

1. November Zulassung besonders befähigter Absolventen des Staatstechnikums

Karlsruhe zum Studium an der Technischen Hochschule Karlsruhe
und Studium besonders Begabter ohne Reifezeugnis an den

badischen Hochschulen 21 145

1. .. Sonderreifeprüfung und Prüfung für die Zulassung zum Studium

ohne Reifezeugnis 21 145

3. .. Schulfremdenreifeprüfungen an den höheren Schulen im Früh¬

jahr 1939 20 139
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164
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164
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168
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169

169

169

174

176
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175

176
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- XIV

Betreff

Verlegung der Landwirtschaftsschule Säckingen nach Laufenburg .
Preis des Amtsblattes für 1939

Staatliches Technikum Konstanz (Fachschule), Höhere technische Lehr¬
anstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik, Kraftfahrzeug- und
Flugzeugbau

Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbe¬

schulen (Gewerblichen Berufsschulen) im Oktober 1933 ....

Meisterschule für das Schreinerhandwerk an der Gewerbeschule I

(Gewerblichen Berufsschule) Freiburg

Sammlungen und Vertrieb von Waren in Dienstgebäuden öffent¬

licher Behörden und Betriebe

Pädagogische Staatsprüfung für das Lehramt der Landwirtschaft
Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Kandern .

Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
Regelung des Vereinswesens auf dem Gebiete des Naturschutzes .

Aufnahme von Schülern in die erste Klasse der Höheren Schulen

Aufnahme von Schülern in die erste Klasse der Mittelschulen . . .

Benützung vou Recheubüchern an Grund- und Hanptschnlen . . .
Schneeschuhlehrgänge

Mitgliedschaft bei der NSV

Privatmusiklehrerprüfung 1939

Einhebung vonMitgliedsbeiträgen für ÄenReichsbund derDeutfchen
Beamten im Gehaltsabzugsverfahren

Vergebung von Gaben aus der Landesstiftung für badische Volks¬

schullehrer im Rechnungsjahr 1938

Behördenbezeichnung und Benennung der Bezirke der inneren

Staatsverwaltung

Luftschutzübungen in den Schulen

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen an Höhe¬
ren Lehranstalten im Jahre 1938

VIII d. Bekanntmachung des Bad. Ministers des Kultus
und Unterrichts — als höhere Naturschutzbehörde—

Berichtigung der Verordnung zum Schutz von Landschaststeilen im
Ketscher Wald

IX. Bekanntmachung des Hochschulinstituts für Leibes¬
übungen an der Technischen Hochschule Karlsruhe

Prüfung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen 1938 . . .



II.

Sach-Veytichnis
zum

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
vom Jahre 1938

A Seite

Abgangszeugnisse der badischen Ober¬
handelsschulen und der württembergischen

Wirtschaftsoberschulen, Berechtigung dieser
zum Studium der Wirtschaftswissenschaft . 39

Ableben von Behördenangehörigen, Nach¬
rufe dabei 5

Ableistung des Wehr- nnd Arbeitsdienstes,

Beurlaubung vou Beamten hierzu . . . 103

Abschlußprüfung an den Höheren Han¬
delsschulen (kaufmännische Berufsfachschu¬

len) mit mittlerer Reeise 22

Absolventen, besonders befähigte, des

Staatstechnikums Karlsruhe, Zulassung

solcher zum Studium an der Technischen
Hochschule Karlsruhe, Verordnung hierüber 145

Ahnentafeln, Aufstellung von solchen . . 114
Akten, Bekanntgabe von solchen an die Dienst¬

stellen des NS-Fliegerkorps (NSFK) . . 98

Alkoholmißbrauch, Bekämpfung des¬

selben 37

Allgemeiue Anordnung über die

Hilfsschule» 89
Allgemeine B e st i m m u n g e u über Na¬

turschutz .... 51

Allgemeines Berufsschulwesen,
Neuordnung desselben 71

Allgemeine katholische Kirchen¬

steuer, Erhebung und Verwendung der¬
selben im Rechnungsjahr 1933 .... 136

Alte Garde der NSDAP, Sonderurlaub

zur Teilnahme an der Traditionsfahrt

derselben 1V3

Seite

Amtlicher Verkehr mit dem Ausland . 57

Amtsbezeichnung „Landwirt-

schastsassess o r" für Lehrer an land¬
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschnlen

usw. 5
Amtsblatt, Preis desselben 164

Änderung des badischen Besoldungsgesetzes,

Gesetz hierüber 49
— des Besoldungsgesetzes, Gesetz hierüber . 5
— der Vorschriften über die Restdenzpflicht

der Beamten 59

Angehörige des öffentlichen Dienstes, Be¬

urlaubung von solchen zur Dienstleistung

bei der SA und ^ aus Anlaß der Wieder¬
vereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen

Reich 95
Anordnung, allgemeine, über die Hilfs¬

schulen 89

Anrede von Vorgesetzten 125

Anstalt, staatliche Biologische auf Helgoland 51

Anträge auf anderweite Bezeichnung Höhe¬

rer Schulen 49

A f f i st e u t e u p r ü f u n g 2V, 99

Assistentinnen, technische, für ange¬
wandte Botanik und Mikrobiologie, Vor¬

schriften über die staatliche Prüfung der¬

selben 81

Anfbau uud Führung der Schülerbüchereieu
an Volksschulen 97

Aufgeschlossene (cotonisierte) B a st -

fasern, Bezeichnung für solche .... 67
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Seite

Aufhebung der Gewerbeschulen

(Gewerb l. Berufsschulen) Dur¬
mersheim, Odeuheim und Oestringen . . 53

— Freistett, Gengenbach, Kappelrodeck und
Weingarten 34

Elzach 128

- Eschelbronu 129
Gottmadingen 129

- Höchenschwand 8

-- Tengen 135
— Nickenbach 143

- Lösfingen und Eijenbach 92
— Külsheim 86
— Kaudern 163

A u f k l ä r u u g s a k t i o u „Schützt die deutsche
Ernte bor Brandgefahr" 125

Aufklärungsarbeit für deutsche Werk¬
stoffe 81

Aufnahme in die Höheren Handelslehran¬

stalten und die Pflichthandelsschule ... 11

Aufnahmen in die Meisterschule für das
Malerhandwerk (Fachschule) an Äer Wer-

ner-Siemens-Gewerbeschnle in Mannheim 10!)

— von Schülern in die Höheren Lehranstalten 20
— von Schülern in die erste Klasse der Höhe¬

ren Schulen 162

— von Schülern in die erste Klasse der Mittel¬

schulen 163
Aufnahmeprüfung für die wissenschaft¬

liche Oberstufe einer Höheren Schule . . 19

Aufsichtspflicht, Haftung des Staates
für Verletzung derselben 29

Aufstellung von Ahnentafeln . . .114

Ausbildung von Fortbildungsschul¬
lehrerinnen 6

— von Handarbeitslehrerittueu 42

Aushäudiguug von Schulzeugnissen . . 11
Anshänguug von Plakaten „Kampf dem

Verderb" in den Schulen 11
Ausland, amtlicher Verkehr mit diefem . . 57

Ausländsaufenthalt für Versorgungs¬

berechtigte, Erteilnng der Zustimmung
hierzu 39

A u s l a n d s s ch u l d i e u st 109

Außerordentliche Staatsprüfung
für das Lehramt an Gewerbeschulen im
Oktober 1938 — Ergebnis — . . . . .164

B Seite

Badische Oberhandelsschuleu und

württembergische Wirtschaftsoberschulen,
Berechtigung der Abgangszeugnisse dieser

zum Studium der Wirtschaftswissenschaft . 39
Badisches Besoldungsgesetz, Gesetz

über die Änderung desselben 49

Badisches Geschlechterbnch . . . , tl>5
Badisches Steiler- und Lastenver¬

teil n n g s g e s e tz 151

Bastfasern, Bezeichnung für aufgeschlossene
(cotonisierte) 67

Beamte, Änderung der Vorschriften über die

Residenzpflicht derselben 59

—, Angestellte und Arbeiter, Beurlaubung von

solchen zu Übungen der Wehrmacht ... 59

— (Lehrer), Angestellte und Arbeiter, Tätigkeit
von solchen in der NSDAP usw., Gruud-

sätze für die Führung von Personalakten . 58
— (Lehrer), Angestellte und Arbeiter, Tätig¬

keit von solchen in der NSDAP, ihren
Gliederungen nsw 134

—, Behördenangestcttte, uud -arbeiter, Beur¬
laubung von solchen zur Durchführung des

Winterhilfswerks 121, 131
—, Beurlaubung von solchen zur Ableistung

des Wehr- und Arbeitsdienstes 103

— und Lehrpersonen, Verbot der Mitglied¬
schaft von solchen in berufsstäudischeu kon¬

fessionellen Vereinigungen 134

—, Eheschließung von solchen 5
—, Nebentätigkeit derselben 39

, Teilnahme von solchen an den Lehrgängen

des Reichslagers für Beamte 11
B e a m t e n a n w ä r t e r mit Verdiensten um

die Bewegung, Unterhaltszuschüsse für solche 52
B e a m t e u g e s e tz, Deutsches, H 42 Abs. 2

desselben 5

Beaufsichtigung der religiösen Unterwei¬

sung an Grund- und Hauptschulen ... 47
Bedarf vou Lehrern für die Fachschulen der

Luftwaffe 65

Beginn der Vorlesungen an den Universitä¬

ten, Hochschulen, Akademien und Berg¬
akademien 39

— des Sommerhalbjahres 1938 am Staats-

technikum in Karlsruhe 7

— des Winterhalbjahres 1938/39 am Staats¬

technikum in Karlsruhe 86
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Seite

Behandlung der Geschichte ruhmreicher

Truppenteile im heimatlichen Geschichts¬
unterricht der Höheren Schulen .... 57

Behördenangehörige, Beurlaubung
von solchen für die Zwecke des Luftschutzes 167

—, Beurlaubung von solchen für die organisa¬

torische Gestaltung des Deutschen Turu-
nnd Sportfestes 1938 in Breslau .... 14

—die Blutordensträger sind, Teilnahme von

solchen an den Feierlichkeiten in der Haupt¬

stadt der Beweguug am 8. nnd ö. No¬
vember 131

—, Nachrufe beim Ableben von solchen ... 5

B e h ö r e n b e z e i ch n n n g und Benennung

der Bezirke der inneren Staatsverwaltung 173
Beihilfevorschriften (Auszug aus den

Reichsgrundsätzen für die Gewährung von

Beihilfen bei Krankheits-, Geburts- und
Todesfällen) 44

Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs . . 37

Bekanntgabe von Akten an die Dienststel¬
len des NS-Fliegerkorps (NSFK) ... 98

Benennung der Bezirke der inneren

Staatsverwaltung und Behördenbezeichnung 173
—, einheitliche, der Taubstummen- und Blin¬

denanstalten 87

Benützung von Rechenbüchern an Gruud-

nnd Hauptschulen 7, 67, 92, 169
Berechtig nng der Abgangszeugnisse der

badischen Oberhandelsschulen uud der
württembergischen Wirtschaftsoberschulen

zum Stndium der Wirtschaftswissenschaft 39

Bergmännische Berufsschule „Kali¬

werk Buggingen" Errichtung einer solchen 33

Berichtigung 93

Berufsberatung und LehrstellknvermUtlung 131
Berufs- und Fachschulen, land¬

wirtschaftliche, Prüfstelle für die
Lernmittel derselben 57

—, Prüfstelle für die Lernmittel derselben . . 65

Berufsschulen, bergmännische, „Kaliwerk
Buggingen" Errichtung einer solchen . . 33

Berufsschulen, Ländliche, Zeugnisvor¬

drucke für diese . . 167
B e r u f s f ch u l l e h r g ä u g e für Lehrlinge

des Gaststättengewerbes, Durchführung von

solchen an der Handelsschule in Baden-
Baden 135

Seite

Berufsschulwesen, allgemeines, Neu¬

ordnung desselben 71

Berufssoldaten, Neichstreubuud ehe¬
maliger 29

Berufs ständische konfessionelle Vereini¬

gungen, Verbot der Mitgliedschaft von Be¬

amten und Lehrpersonen in solchen . . 134

Beschaffung von Lehrmitteln für Ur- uud

Frühgeschichte 135

Besoldungsgesetz, Gesetz über die Än¬
derung desselben 5

—, Vollzug desselben 19

—, badisches, Gesetz über die Änderung des¬

selben 49
Beso Uders Begabte, Studium solcher

ohne Reifezeugnis an den badischen Hoch¬
schulen 145

Bestimmungen über die Zulassung zum
Studium an den Hochschulen für Lehrerbil¬

dung 31
—, allgemeine, über Naturschutz 51

Beteiligung der Schulen und Hochschulen
an der Weltausstellung 1937 in Paris . . 27

Beurlaubung von Angehörigen des öf¬

fentlichen Dienstes zur Dienstleistung bei

der SA und ^ aus Anlaß der Wiederver¬
einigung Oesterreichs mit dem Deutschen

Reich 95
— von Beamten zur Ableistung des Wehr- und

Arbeitsdienstes 1V3
von Beamten, Angestellten und Arbeitern

zu Übungen der Wehrmacht 59
— von Beamten, Angestellten und Arbeitern

zur Durchführung des Winterhilfswerks . 121
— von Beamten, Angestellten und Arbeitern

znr Durchführung des Winterhilfswerks . 131
— von Behördenangehörigen zur Durchfüh¬

rung des Deutschlandfluges 95
— vou Behördenangehörigen für die Zwecke

des Luftschutzes 167
von Behördenangehörigen für Zwecke des

Deutschen Roten Kreuzes 57

— von Behördenangehörigen für die organi¬

satorische Gestaltung des Deutschen Turn-
und Sportfestes 1938 in Breslau .... 14

— von Schülern zu Lehrgängen an der Reichs¬
modellbauschule des NS-Fliegerkorps . . 102
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Seite

Beurteilungen der Schulleistungen, ein¬

heitliche Leistungsstufen hierzu 119

Bezeichnung „Frau", Führung dieser

durch unverheiratete weibliche Personen . 20

Bezeichnung der Handelsschule in Walds¬
hut 128

— Höherer Schulen, Anträge ans anderweite . 49

— öffentlicher Schnlen 3

— für aufgeschlossene (cotonisierte) Bastfasern 67

Bezeichnungen, fremdsprachliche, Verdeut¬
schung derselben im deutschen Sprachunter¬

richt 19
— Schriftleiter und Schriftleitung 29

Biologische Anstalt, Staatliche, auf Hel¬

goland 51
Botanik und Mikrobiologie, angewandte,

Vorschriften über die staatliche Prüfung
von technischen Assistentinnen für solche . 81

Brandgefahr, schützt die deutsche Ernte
vor —, Aufklärungsaktion 125

Brand st iftungen von Kindern .... 49

Buch „Verrat an Enrop a". Ein Rotbuch
über die Bolschewisierung der Tschecho-
Slowakci 159

Bücherei, deutsche, Hillgers 88
Buchen, Errichtung einer Oberschule für

Jungen in Aufbauform daselbst .... 21

„Bug gingen, Kaliwerk", Errichtung einer

bergmännischen Berufsschule 33

D
Dämmet, Stadtwald auf Gemarkuug Wies¬

loch, Verordnung zum Schutze von Land¬

schaftsteilen in diesem 65

Deutsche Bücherei, Hillgers 88

Deutsche Fach buchwerbung . . . . 57

Deutsche K r i e g s g r ä b e r s ü r s o r g e,
Volksbund 167

Deutsche Luftfahrt, Stundenplan für

diese 89
Deutsche Naturforscher uud Arzte,

Gesellschaft derselben, 95. Versammluug in
Stuttgart 115

Deutsche Werkstosse, Aufklärungsarbeit

für solche 81
„Deutsche Werkstoff e", „Deutsche Textil-

stosse", „Deutsche Kraftstoffe", Wanderlehr¬

schauen 49 ^

Seite

Deutscher Sprachverein, Werbetafel

desselben 138
Deutsches B e a m t e u g e s e tz, s 42 Abs. 2

desselben 5
Deutsches Rotes Kreitz, Beurlaubung

von Behördenangehörigen für Zwecke

dieses 57
Deutsches Turn- und Sportfest 1938

in Breslau, Beurlaubung von Behördenan-

gehörigen für die organisatorische Gestal¬
tung desselben 14

Deutsches Volkstum, Tag desselben . 114

D e u t s ch l a u d s l u g, Beurlaubung von Be¬
hördenangehörigen znr Durchführung des¬

selben 95

Dienstgebäude öffentlicher Behörden nnd

Betriebe, Sammlungen und Vertrieb von

Waren in diesen 163

Dienstleistung bei der SA uud Beur¬

laubung von Angehörigen des öffentlichen
Dienstes bei diesen aus Anlaß der Wieder¬

vereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen

Reich 95
D i e n st p r ü s u u g für Fortbildungsschul¬

lehrerinnen — Ausschreiben — .... 84
Dienststellen des NS-Fliegerkorps, Be¬

kanntgabe von Akten an diese 98
Druckwerke und Lehrmittel, einge¬

sandte 4, 9, 17, 37, 48, 64, 70, 88, 94, 101, 116
124, 137, 166, 177

Durchsü h r u n g von Berufsschullehrgängen
für Lehrlinge des Gaststättengewerbes au

der Handelsschule in Baden-Baden . . .135
— der Entrümpelung in öffentlichen Dienst¬

stellen , 15
— des Winterhilfswerks, Beurlaubung vou

Beamteu, Behördenangestellten und -arbei-

tern hierzu 121, 131

Durmersheim, Aufhebung der Gewerbe¬

schule (Gewerbl. Berufsschule) daselbst . . 53

E

Eheschließung von Beamten 5
Einberufungen zu übuugeu der Wehr¬

macht 42

Eingesanote Drnctwerke und Lehr¬
mittel .4, 9, 17, 37, 48, 64, 70, 88, 94, 10 l

116, 124, 137, 166, 177
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Seite

Erhebung von Mitgliedsbeiträgen für den

Reichsbund der Deutschen Beamten im Ge¬

haltsabzugsverfahren 174

Einheitliche Benennung der Taub-
stummen- und Blindenanstalten .... 87

Einheitliche L e i st n n g s st n s e n zur

Beurteilung der Schulleistuugeu . . . . 119

Einrichtung einer Finanzabteiluug beim

Evaug. Oberkirchenrat in Karlsruhe ... 98

Eiseubach, Aufhebung der Gewerbeschule
(Gewerbl. Berufsschule) daselbst .... 92

Elektrotechnik, Errichtung einer Meister-
schnle für solche iu Freiburg 114

—, Meisterschule hierfür in Karlsruhe, hier:

Einrichtung eines Sonderlehrgangs ... 24

Elz ach, Aufhebung der Gewerbeschule da¬
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I Verordnung

zum Schutze von Landschaftsteilcu im Kctschcr Wald,
Gemarkung Ketsch, Bezirksamt Mannheim.

Auf Grund der HZ 5 und 19 des Reichsnatur¬

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821)

sowie des K 13 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird für den

Bereich des Ketscher Walds, Gemarkung Ketsch, Be¬

zirksamt Mannheim folgendes verordnet:

§ 1-

Die in der Landschaftsschutzkarte bei der höhe¬

ren Naturschutzbehörde in Karlsruhe mit roter Farbe

eingetragenen Landschaftsteile im Bereich des Ket¬

scher Walds, Gemarkuug Ketsch, Bezirksamt Mann¬

heim werden in dem Umfange, der sich aus der Ein¬

tragung in der Landschaftsschutzkarte ergibt, mit dem

Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung dem

Schutz des Reichsnaturfchutzgesctzes unterstellt.

§ 2.

Es ist verboten, innerhalb der in der Land¬

schaftsschutzkarte durch besondere rote Umrahmung

kenntlich gemachten Landschaftsteile Veränderungen

vorzuuehmeu, die geeignet sind, die Natur zu schä¬

digen, den Naturgennß zu beeinträchtigen oder das

Landschaftsbild zu verunstalten. Hierunter fällt die

Anlage von Bauwerken aller Art, Verkaufsbuden,

Zelt- und Lagerplätzen, Müll- und Schuttplätzen so¬

wie das Anbringen von Inschriften und dergleichen.

Unberührt bleibt die forstwirtschaftliche Nutzung mit

der Einschränkung, daß Kahlhiebe nicht stattfinden

dürfen und die Bewirtschaftuug so erfolgen soll, daß

der Laubholzcharakter des Waldes gewahrt bleibt,

sofern sie dem Zweck dieser Verorduuug nicht wider¬

spricht.

s 3.

Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 kön¬

nen von mir iu besonderen Fällen zugelassen wer¬

den.

s 4.

Wer den Bestimmungen des K 2 zuwiderhan¬

delt, wird nach den §s 21 und 22 des Reichsnatur-

schutzgcfetzes und dem s 16 der Durchführungsver¬

ordnung bestraft.

s 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 28. Dezember 1937.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

als höhere Naturschutzbehörde

Nr. L 11410 In Vertretung

Frank

II. Bekanntmachungen.

Schreiben.

An die Schülbehörden und Lehrer der Grund-

und Hauptschulen.

Der Reichs- und Preußische Minister für Wis¬

senschaft, Erziehung und Volksbildung hat unterm

17. Dezember 1937 1511g. Nr. 3396 und uuterm

1. Dezember 1937 L II a Nr. 2583 (b) die Bestim¬

mungen unter Ziffer 7, 8 und 9 feines Erlasses vom

7. September 1934 R, II II L! Nr. 227 geändert. Hier¬

nach erhält meine Bekanntmachung vom 29. Novem¬

ber 1934 (Amtsblatt 1934 S. 191 ff.) über das Schrei¬

ben unter Abschnitt VI Ziffer 1—4 und Ab¬

schnitt VII Ziffer 1 folgende Fassung:
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VI. Hefte.

„1. Grundsätzlich ist auf allen Klassenstufen auf
gutes holzfreies Papier im Gewicht von 8V Z/ym in
Hefte mit 18 Blättern zu schreiben. Die Schreibhefte
haben einheitlich Dinformat ^.5, 21l) mm hoch und
148 mm breit.

-- Die Linien der Hefte sind grau zu halten. Sie
müssen auch bei künstlichem Lichte ohne Anstrengung
des Auges festgehalten werden können, aber im
Bilde der beschriebenen Seite möglichst zurücktreten.

2. Die Linienabstände und Randmaße sind fol¬
gende:

Lineatur 1 für den ersten Schülerjahrgang und
das Erlernen der Lateinschrift im dritten Schul¬
jahre 5 -j- 5 > 5 mm Schreibraum? Abstand zwi¬
schen zwei Schreibräumen 2 mm; oberer Rand
2l) mm.

Lineatnr 2 für den zweiten Schülerjahrgang und
für die Lateinschrift im vierten Schülerjahrgang
4 -j- 4 -i- 4 mm Schreibraum; Abstand zwischen
2 Schreibräumen 2 mm, oberer Rand 2V mm.

Die Schreibräume der Lineaturen 1 und 2
werden seitlich durch 2 senkrechte Nandlinien be¬
grenzt.

Lineatur 3 für die Schülerjahrgänge 3—6 und
für die Lateinschrift im fünften und sechsten Schü¬
lerjahrgang, 13 einfache Linien in einem Abstand
von 19 mm, oberer Rand 15 mm.

Lineatur 4 für die Schülerjahrgäuge 7 und 8
enthält glattes Weißes Papier mit einen: Linien¬
blatt, welches der Lineatur 3 entspricht.

Lineatur S mit 7 mm Feldern kariert durchzogen
über das ganze Blatt.

Lineatur 6 mit 5 mm Feldern kariert durchzogen
über das ganze Blatt.

Lineatur? mit 6 mm Feldern kariert durchzogen
über das ganze Blatt.

Lineatur 8 lang kariert 7X5 mm durchzogen
über das ganze Blatt.

3. Die Schreibhefte führen dnnkelgrane
Umschläge in kräftigem Papier (170 Z/hm schwer).
Der Umschlag trägt ein gelbgraues Schildchen mit

einer roten Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 1,

einer grüuen Umfassnngslinie für Hefte mit
Lineatur 2,

einer braunen Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 3,

einer grauen Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 4,

einer blauen Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 5,

einer schwarzen Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 6,

einer dunkelgrünen Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 7,

einer dunkelroten Umfassungslinie für Hefte mit
Lineatur 8.

4. In jedem Heft liegt ein Löschblatt.

Aufdrucke auf Löschblatt und Heftschild haben
zu unterbleiben. Nur das Firmenzeichen des Her¬
stellers der Hefte kann in unauffälliger Form auf
das Heftschild aufgedruckt werden. Die Hefte ha¬
ben Fadenheftung ohne Rückenfalz."

„VII. Schiefertafeln.

1. Im 1. und 2. Schuljahr ist — spätestens vom
Beginn des Schuljahres 1938 ab — anstelle des
Schulheftes grundsätzlich die Schiefertafel zu ge¬
brauchen. Ihr Gebrauch ist, wo erforderlich, auch
in den anderen Schuljahren nicht ausgeschlossen. Es
ist darauf zu achten, daß nur rein deutsche Erzeug¬
nisse verwendet werden.

Daneben ist das Schreibheft (Reinschristheft)
weiter zn benutzen."

Die Bekanntmachungen vom 21. Juli 1936 —
(Amtsblatt 1936 Seite 141) und vom 28. April 1937
(Amtsblatt 1937 Seite 77) — werden hiermit auf¬
gehoben.

Die noch vorhandenen Bestände an Schreibhef¬
ten dürfen aufgebraucht werden.

Mein Erlaß vom 2V. Februar 1937 Nr. L 5363,
Schreiben, hier Vierjahresplan, an die Kreis- nnd
Stadtschulämter gilt hiernach sinngemäß.

Karlsruhe, den 28. Dezember 1937.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. R 49133 In Vertretung
Frank

Staatsprüfung siir das wissenschaftliche Lehramt

an höheren Lehranstalten Herlift 1938.

Die Meldungen zu der Staatsprüfung für das
wissenschaftliche Lehramt an Höheren Lehranstalten
im Herbst 1938 sind spätestens bis 15. Januar
1 938, Meldungen zu Erweiterungsprüfungen spä¬
testens bis 1. September 1938 persönlich dem
Sekretariat der Universität Heidel¬
berg oder Freiburg vorzulegen.

Die Bedingungen für die Zulassung und für
das Bestehen der Prüfung sind in der Prüfungs¬
ordnung vom 19. April 1928 (Amtsblatt S. 89 ff.)
bekanntgegeben.

Die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme
an den vorgeschriebenen Uebungen (Praktika), Se-
minarien und Lehrausflügeu fiud geheftet, für jedes
Fach zeitlich geordnet, beizufügen. Ferner sind
möglichst zwei Teilnahmescheine über die Beteili¬
gung an der Fachschaftsarbeit der Deutschen Stu¬
dentenschaft vorzulegen; die Teilnahmescheine müs¬
sen von dem Studentenschaftsführer der zuständigen
Hochschule ausgestellt sein.
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Außerdem hat jeder Bewerber zur Erbringung
des Nachweises seiner deutfchblütigen Abstammung
bor der Meldung zur Prüfung bei der Expeditnr L
des Unterrichtsministeriums eineu Fragebogen
(Formblatt 2) zu erheben und bei der Meldung zu¬
sammen mit folgenden Urkunden borzulegen:

Ungekürzte standesamtliche Ge¬
burtsurkunde, ungekürzte staudes¬
amtliche Heirats Urkunde der Eltern, Geburts¬
urkunden bzw. Taufscheine der Eltern und Groß¬
eltern. Anstelle dieser Urkunden kann auch ein Ah¬
nenpaß borgelegt werden.

Gesuche, die erst nach Ablauf der bezeichneten
Fristen einkommen, oder solche, die die geforderten
Nachweise nicht bollständig enthalten, werden nicht
berücksichtigt; lediglich Standesurkunden, die nicht
rechtzeitig beschafft werden können, dürfen nachträg¬
lich borgelegt werden.

Die auf Grund der Prüfungsordnung bom
19. April 1923 erworbeuen Zeugnisse werden bon
den Preußischen und Sächsischen Unterrichtsverwal¬
tungen anerkannt, von der Preußischen Unterrichts-
berwaltung aber mit der Einschränkung, daß Zeug¬
nisse, welche das Bestehen der wissenschaftlichen
Prüfung in Mathematik und Physik als Haupt¬
fächern ohne ein weiteres Nebenfach bescheinigen,
nur dann anerkannt werden, wenn sie nachträglich
durch eine Erweiterungsprüfung für ein drittes
Fach ergänzt worden sind. Eine gleiche Vereinba¬
rung mit den genannten Unterrichtsberwaltungen
ist für das im Bereich der Badischen Unterrichtsver¬
waltung erworbene Anstellnngsfähigkeitszengnis
nicht abgeschlossen.

Ich muß besonders darauf aufmerksam machen,
daß weder ans dem Bestehen der Staatsprüfung
noch der Assessorprüfung eine Berechtigung auf An¬
stellung im öffentlichen badifchen Höheren Schul¬
dienst hergeleitet werden kann. Aufgrund der Er¬
gebnisse der beiden Staatsprüfungen kommt, soweit
Bedarf an Lehrkräften borliegt, nur eine beschränkte
Auslese, die erzieherisch, politisch und gesundheitlich
für den Lehrerbernf besonders geeignet ist, für die
Anstellung im öffentlichen badischen Höheren Schul¬
dienst in Betracht. Die Bewerber, denen s. Zt. die
Anwartschaft auf Anstellung im Höheren Schuldienst
unter bestimmte» Voraussetzungen in Aussicht ge¬
stellt wurde, haben den diesbezüglichen Erlaß bei
der Meldung zur Prüfung borzulegen.

Karlsruhe, den 30. Dezember 1937.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 48897 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerlilicheu Unterrichtswescns,

Im Einbernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern uud mit Zustimmung des Herrn Finanz-
uud Wirtschaftsministers wird in Abänderung mei¬
ner aufgrund des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
10. Dezember 1934 (GVBl. 1935, Seite 119) ergan¬
genen Bekanntmachung über die Neuregelung des
gewerblichen Unterrichtswesens vom 29. August 1935
(Amtsblatt dieses Ministeriums Seite 145) folgendes
bestimmt:

1. Die Gemeinde Langenalb, Amt Pforzheim,
wird dem Gewerbeschulverband Pforzheim, die Ge¬
meinden Eichstetten und Holzhausen werden dem
Gewerbeschulverband Freiburg i. Br. zugeteilt.

2. Die in der Gemeinde Langenalb, Amt Pforz¬
heim, beschäftigten gewerblich tätigen Fortbil¬
dungsschulpflichtigen haben die Gewerbeschule (Ge¬
werbliche Berufsschule) Pforzheim und die in den
Gemeinden Eichstetten und Holzhausen beschäftigten
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpflichtigen die
Gewerbeschulen (Gewerbliche Berufsschulen) Frei^
bürg zu besuchen.

3. Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wir¬
kung in Kraft.

Karlsruhe, den 30. Dezember 1937.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 31653 In Vertretung

Frank

Bezeichnung öffentlicher Schulen.

Der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)
Offenburg wurde die Genehmigung zur Führung der
Bezeichnung „Friedrich August Hafelwander - Ge¬
werbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Offenburg"
mit sofortiger Wirkung erteilt.

Karlsruhe, den 30. Dezember 1937.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 0 31621 In Vertretung

Frank

Staatsprüfung fiir das künstlerische Lehramt im Zeichnen

an Höheren Lehranstalten 1S37.

Aufgrund der im Herbst 1937 abgeschlossenen
Prüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
wurde für bestanden erklärt:

Bernhard Epple von Eutingen.

Karlsruhe, den 17. Dezember 1937.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. S 41380 In Vertretung

Frank

j.
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III. Personalnachrichten.

Ernannt:

Der nichtplanm. außerordentliche Professor vr.
Rudolf Scholder an der Technischen Hochschule
Karlsruhe zum planmäßigen ordentl. Professor für
(5 Henne.

Laborant Wilhelm Weber an der Universität
Heidelberg zum Oberlaborant daselbst.

Verwaltungsassistent Wilhelm Hauck an der
Technischen Hochschule Karlsruhe zum Verwaltungs¬
sekretär daselbst.

Zu Verwaltungsassistenten: Die Oberpedelle Pe¬
ter Hermanns und Friedrich Weiß an der Uni¬
versität Heidelberg.

Zu Oberpflegern: Die Pfleger Emil Hof¬
hein z an der Univ.-Augenklinik in Heidelberg und
Eduard Kloe au der Psychiatrischen und neurolo¬
gischen Klinik der Universität Heidelberg.

Zum Direktor: Studienrat Otto Merkle an
der Gewerbeschule iu Durlach.

Technischer Assistent Panl Schereram Staats-
techniknm Karlsruhe zum Technischen Inspektor da¬
selbst.

Fachlehrer Albert Schnitzer an der Uhr¬
macherschule in Furtwangen zum planmäßigen Fach¬
lehrer daselbst.

Zu Hauptlehrern: Die Lehrer (Schulverwalter)
Neinhold Garbe in Göbrichen — Eugen Göp-
pert in Orschweier — Josef Keller in Konstanz
— Otto Keller in Zentern — Heinrich Römer ;
in Ilvesheim — Georg Schlampp in Tairnbach
— Valentin Schweiger in St. Peter-Sägendobel
— Wilhelm Sehling in Oberbergen — Emma
Ehredt in Singen a. H., A. Konstanz. —

Zur Handarbeitshauptlehrerin: Die Handarbeits¬
lehrerin Luise Höfler au der Taubstummenanstalt
in Meersburg.

Planmäßig angestellt:

Technischer Praktikant Kurt Silber an den
Landessammlnngen für Naturkunde in Karlsruhe
als Technischer Inspektor. — Der außerplanmäßige
Laborant Franz Herdeg an der Technischen Hoch¬
schule Karlsruhe. — Der außerplanmäßige Verwal¬
tungsassistent Karl Stapf bei der Verwaltungs¬
direktion der vereinigten klinischen Anstalten in Frei-
burg. — Die außerplanmäßige Verwaltungsassisten¬
tin Katharina Nedt au der Universität Heidelberg.
— Der außerplanmäßige Wachtmeister Adolf
Bräuner nnd der außerplanmäßige Oberpedell
Oskar Studiuger an der Universität Freiburg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Fortbildungsschulhauptlehrer Ludwig Hoch -
dörfer an der Gewerbeschule (III) in Karlsruhe
au jene in Durlach.

Die Hauptlehrer: Eugen Brack in Weier nach
Aichen — Kuno Burkhard in Erzingen nach
Obernhldingen — Adolf Klemm in Mannheim
nach Sinzheim — Franz Pletfchacher in Sinz- j

1 —

heim nach Mannheim — Richard Nübfamen in
B oll, A. Stockach nach Ueberlingen — Karl Sailer
in Altheim, A. Ueberlingen nach Baden-Baden.

Entlassen auf Ansuchen:

Turnlehrer Karl Koch an der Graf Zeppelin¬
schule, Oberschule für Jungen in Baden-Baden. —
Lehrerin Johanna Völle in Lippertsreute.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Cornel Herre an der Friedrichschule
— Oberschule für Jungen — in Pforzheim. — Rek¬
tor Georg Keller in Mannheim.

In den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Karl Scholl in Schluchtern.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. David U h l in Baden-Baden
am 2. November 1937. — Hauptlehrer a. D. Tho¬
mas Roth, zuletzt in Ziegelhauseu, am 18. No¬
vember 1937. — Professor Dr. Josef August Be¬
ring er, Oberreallehrer a. D., zuletzt an der Les-
singschule in Mannheim, am 6. Dezember 1937. —
Hauptlehrer Richard Doser, iu Lippertsreute am
14. Dezember 1937. — Kanzleiassistent Anton
Kleinhans im Ministerium des Kultus und Un¬
terrichts am 21. Dezember 1937. — Zeichenlehrer
Helmut Waldvogel an der Horst Wesselschule —
Oberschule für Jungen — in Rastatt am 23. Dezem¬
ber 1937.

IV. Stellenausschreiben.

An Grund - und Hanptschulen:

1. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelle in Zizen Hausen,
A. Stockach.

2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in B i s ch o f f i n g e n,

A. Freibnrg.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul-
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein:

Arbeitsheft zur F a m i l i e u f o r f ch u n g.
Verlag für Standesamtswesen G.m.b.H. in Berlin
SW 61, Gitschinerstr. 109.

Der Reichsbund der Standesbeamten Deutsch¬
lands hat diesen Schulungsahnenpaß, ohne Beglau¬
bigungsvordrucke, mit sippenknndlichen Erläuterun¬
gen und ergänzenden Vordrucken herausgegeben. Er
kann als wertvolles Hilfsmittel für die familien-
knndliche Betätigung der Lehrer empfohlen werden.

Der Einzelpreis beträgt 0,50 NM. Das Heft ist
32 Seiten stark, hat 16 unbedruckte Einlagebogen und

^ das Format Din ^ 4 (210 und 297 mm).

Druck und Verlag von Malsch 6 Vogel in Karlsruhe,
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I Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung:

Aus Heft 22 des Neichsministerialamtsblattes 1937:

Nr. 547 Nachrufe beim Ableben von Behördenangehörigen (RMinAmtsblDtschWiss. 1937

S. 494) Nr. ^ I. 6168/38.

Aus Heft 24 des Neichsministerialamtsblattes 1937:

Nr. 593 Erfassung und Verwertung gebrauchter Schmieröle aus Verbrennungskraft¬

maschinen (RMinAmtsblDtschWiss. 1937 S, 540) Nr. ^ I. 6605/38.

Nr. 602 Eheschließung von Beamten (RMinAmtsblDtschWiss. 1937 S. 543) Nr. 6604/38.

Nr. 605 Amtsbezeichnung „ L a n d w i r ts ch a st s a s s es s o r " sür Lehrer an landwirtschaft¬

lichen Berufs- und Fachschulen, die ihre pädagogische Ausbildung vor In¬

krafttreten der Ausbildungsbestimmungen vom 29. Jan. >936 — KV 3105/35

— RMinAmtsblDtschWiss. S. 95) abgeschlossen haben (RMinAmtsblDtschWiss. 1937 S. 546

— Nr. 0 30774/37.

Aus Heft 1 des Neichsministerialamtsblattes 1938:
Nr. 2 „Z 42 Abs. 2 des Deutschen Beamtengesetzes " (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 3

— Nr. ^ I 98/38.

II Gesetz
(vom 23. Dez. 1937)

über die Änderung des Besoldungsgesetzes.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1937 S. 309)

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz

beschlossen: ^ ^

Das Besoldungsgesetz vom 24. Februar 1928

(Gesetz-und Verordnungsblatt Seite 79) in der Fassung

des Artikels l Z 6 des Notgesetzes vom 9. Juli 1931

(Gesetz- und Verordnungsblatt Seile 247), des Artikels

5 Ziffer 1 des Staatshaushaltsgesetzes für die Rech¬

nungsjahre 1932 und 1933 vom 15. Juni 1932 (Gesetz-

und Verordnungsblatt Seite 155), der Verordnung

über die Anpassung besoldungsrechtlicher Bestimmungen

^ für die badischen außerplanmäßigen Beamten an die

für die Reichsbeamten geltenden Vorschriften vom 22.

September 1936 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite

165), des Gesetzes zur Änderung des Besoldungsgesetzes

vom 19. Oktober 1936 (Gesetz- und Verordnungsblatt

Seite 193) und des Gesetzes zur Änderung des Besol¬

dungsgesetzes vom 29. Mai 1937 (Gesetz- und Verord¬

nungsblatt Seite 239) wird geändert, wie folgt:

Die Vergütungsordnung für die außerplanmäßigen

Beamten (Anlage 4 zum Besoldungsgesetz) erhält fol¬

genden weiteren Absatz:

„3. Bis ans weiteres erhalten die verheirate¬

ten außerplanmäßigen Beamten im ersten und

zweiten Vergütungsdienstjahr die Vergütungen der
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dritten Dienstaltersstufe,vom Beginn des dritten
Vergütungsdienstjahresan Vergütungen in Höhe
der Grundgehälter der ersten Dienstaltersstufeder
planmäßigenBeamten ihrer Eingangsgruppe. In
dieser Dienstaltersstnse verbleiben Versorgungs¬
auwärter sieben Jahre, Zivilanwärter acht Jahre;
mit Wirkung vom 1. Oklober 1937 werden diese
Fristen auf vier Jahre für Versorgungsanwärter
und auf fünf Jahre für Zivilauwärter herabge¬
setzt. Nach Ablauf dieser Zeit rücken sie im Grund¬
gehalt in gleicher Weise weiter auf, wie wenu sie
als planmäßigeBeamte angestellt worden wären.
Verheiratete außerplanmäßige Beamte dürfen je¬
doch nicht in günstigere Gehaltssätze einrücken, als
sie nach dem Reichsbesolduugsgesetz für gleichzu¬
bewertendeBeamte zugelassen sind."

§ 2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung ab 1. April 1937

in Kraft.
Karlsruhe, den 11. Dezember 1937.

Das Staatsministerium.
Köhler

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierungihre Zustimmunger¬
teilt hat.

Karlsruhe, den 23. Dezember 1937.
Der Reichsstatthalter in Baden

Robert Wagner

m. Bekanntmachungen.
Vorbereitungsdienst der Lebramtsrcfcrcndare.

Eine Einweisung in die praktisch pädagogische Aus¬
bildung für den nichtöffentlichen höheren Schuldienst
(vgl. Erlaß vom 12. April 1935, Amtsbl. S. 47) findet
künftighin nicht mehr statt. Es werden in Znknnft
alle Referendare in den Pädagogischen Seminaren
Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg ausgebildet.

Die Referendare werden nach eineinhalbjährigem
Vorbereitungsdienst nach der Reich-ordnuug der päda¬
gogische,, Prüfung vom 7. Juni 1937 «RMmAmtsbl
DlschWffs. S. 289 ff) geprüft.

Ich weise besonders darauf hin, daß aus dem
Bestehen der pädagogischen Prüfung eine Berechtigung
auf Anstellung im öffentlichen badischen höheren Schul¬
dienst nicht hergeleitet werden kann. Aufgrund der
Ergebnisse der beiden Staatsprüfungen kommt, soweit
Bedarf an Lehrkräften vorliegt, nur eine beschränkte
Auslese, die wissenschaftlich, erzieherisch uud politisch
für den Lehrerberuf befoudersgeeignet ist, für die An¬
stellung im öffentlichen badischen höheren Schuldienst
in Betracht.

Karlsruhe, den"IS. Januar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1192 In Vertretung
Frank

Krankenversicherung,hier Ersatzlasscn.
An sämtliche unterstellten Dieuststellen.

Das unterm 12. März 1937 (Amtsblatt Seite 46)
bekannt gegebene Verzeichnis der Ersatzkassen, deren
Mitgliedschaft die Angestellten und Arbeiter der
bad. Staatsverwaltung von der Pflichtversicherung
bei Krankenkassen befreit, ist ans Grund der Ent¬
scheidung des Beschlußausschusses des Württ. Ver-
sicherungsamtes Stuttgart von, 8. 4. 1937 15.15 II
Nr. 6 wie folgt zu ergänzen:

L. Ersatzkassen der Krankenversicherung für A r-
beiter

7. Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse (gegr. 1878),
Schwäbisch Gmünd, Eytigkoferstr. 3.

Personenkreis: Gold- und Silberarbeiter und
deren verwandte Berufsgenossen: Juweliere, Gra¬
veure, Ziseleure, Guillocheure, Emailleure, Gürtler,
Metalldreher und -drücker, Etuisarbeiter, Feinme¬
chaniker, Optiker, Zahntechniker, Uhrmacher, Kunst¬
gießer, Präger, Feinschleifer in der Metallindustrie.
Im übrigen weise ich auf die Bekanntmachung vom
5. Mai 1937 (Amtsblatt Seite 77) hin.

Karlsruhe, den 24. Dezember 1937.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ I 6314 In Vertretung
Frank

Ausbildung von Fortbildungsschullchrcriunen,
Nach Ostern 1938 wird am Fortbildungsschul-

lehrerinnenseminar in Karlsruhe ein neuer Kurs
zur Ausbildung von Elementarlehrerinnen zu
F o r t b i l d u n g s s ch n l l e h r e r i n n e n begin¬
nen.

Gesuche um Zulassung sind bei den zuständigen
Kreis- und Stadtschnlämtern bis spätestens
5. Februar 1938 einzureichen. Sie haben fol¬
gende Angaben zu enthalten: Geburtszeit und Ge¬
burtsort, Bekenntnis, Art und Zeit der abgelegten
Prüfungen einschließlich Vorbereitungsdienst, Ort,
Zeit, Art und Umfang der bisherigen Verwendung
im Schuldienst, Aus- und Weiterbildungskurse, an
denen die Bewerberin teilgenommen hat, Betäti¬
gung in der NSDAP, ihren Gliederungen und an¬
geschlossenen Verbänden, ob die Bewerberin über
besondere Kenntnisse und Ersahrungen auf Gebieten
verfügt, die für die Mädcheufortbilduugsschule von
Wichtigkeit sind, und ob sie körperlich so gesund ist,
das; sie auch den Anstrengungen des auswärtigen
Dienstes bei Fortbildungsschulverbänden gewach¬
sen ist.

Den zum Kurs zugelassenen Gesuchstellerinnen
wird Eröffnung hierüber zugehen.

Karlsruhe, den 13. Januar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 844 In Vertretung
Frank
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Beginn des Sommerhalbjahres1938 am Staatstechniknm
in Karlsruhe.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten
sowie die Direktoren und Leiter der Gewerbeschulen
(Gewerbl. Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachungder Direktion des
Bad. Staatstechnikums Höh. Technischen Lehranstalt
(Fachschule)in Karlsruhe wird zur Kenntnis der
beteiligten Schulleitungen gebracht, mit dem Ersu¬
chen, den Inhalt den Schülern der entsprechenden
Klassen bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 12. Januar 1938.
Der Minister des Kultus und Unrerrichts

Nr. v 190 In Vertretung
Frank

Bekanntmachung.

Aufnahme in das Staatstechnikum,

Höhere Technische Lehranstalt (Fachschule)

zum Sommer-Halbjahr 1938.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechnikums
im bevorstehenden Sommer-Halbjahr 1938 sind
schriftlich bis zum 15. Februar 1 938 an die
Direktion der Anstalt zu richten. Vordrucke zur An¬
meldung werden auf Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Aufnahmeprüfungen für die Fachsemester
sowie sämtliche Nachprüfungen finden von Montag,
den 14. März bis einschließlichMittwoch, den
16. März 1938 und die Aufnahmeprüfungen für die
Vorbereitungssemester am Donnerstag, den
17. März 1938 statt.

Die zu den Aufnahmeprüfungen Zugelassenen
und die Nachprüflinge werden besonders benachrich¬
tigt.

Sämtliche Studierende haben sich am
Freitag, den 18. März 1938, 7 Uhr

zur Einweisung in ihren Semesterzimmern einzu¬
finden.

Der Unterricht beginnt am
Freitag, den 18. März 1938, 7.50 Uhr.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,
das gegen Voreinsendung einer Gebühr von 50
zuzüglichPorto erhältlich ist.

Anfrageschreibenzur Erlangung weiterer Aus¬
künfte ist Rückporto beizufügen.

Karlsruhe, im Januar 1938.
Moltkestr. 9.

Der Direktor: gez. Dr.-Jug. Krauth.

Beniitznng von Rechenliiichernau Grund und Hauptschulen,

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachungvom
17. August 1937, 'Amtsblatt Nr. 21 S. 308/309 teile
ich mit, daß neben den unter Ziffer 3 genanntenHeften
der Neubearbeitung des R e ch e u b u ch e s für

Baden (Rechenwerk Büttner-Rose-Teichmaun),be¬
arbeitet von Otto Keitel und Friedrich Frey, (Verlag
Ferd. Hirt L Sohn, Leipzig) auch die inzwischener¬
schienenen Hefte 3 (für das 3. Schuljahr)

„ 4 (für das 4. Schuljahr)
zugelassen werden.

Karlsruhe, den 29. Dezember 1937.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 47713 In Vertretung

Frank

Das Sammeln von Heilpflanzen.

Nachstehend bringe ich einen an die unteren Natur¬
schutzbehörden in Baden gerichteten,die Zusammen¬
arbeit der Naturschutzbehördeu und der Reichsarbeits-
gemeiuschaft für Heispflanzenkundeund Heilpflanzen¬
beschaffunge. V. Gauabteilnug Baden betreffenden
Runderlaß über das Sammeln von Heilpflanzenzum
Abdruck.

An die Bestimmungen des Runderlasses haben
sich Lehrer und Schüler, die sich mit dem Sammeln
von Heilkräutern befassen, streng zu halten.

Karlsruhe, den 24. Dezember 1937.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr.L 15293 In Vertretung
Frank

a. An die Bezirksämter.
k. An die Herren Polizeipräsidentenin Karlsruhe

und Mannheim.
0. An die Herren Polizeidirektorenin Heidelberg,

Pforzheim, Baden-Baden uud Freiburg.
Um zu gewährleisten, daß das Sammeln von

Heilpflanzensachgemäß durchgeführtwird, werden im
Einvernehmen mit dem badischen Gausachbearbeiter
der Reichsarbeitsgemeinschaftfür Heilpflanzenkunde
und Heilpflanzenbeschaffung e. V- aufgrund des Z 9
Absatz 1 der Naturschutzverordnung vom 18. März 1936
(RGBl. I S. 181) sowie des Runderlasses des Herrn
Reichs- und Preußischen Landesforstmeisters vom
24. Dezember 1936 (1. Nr. 12703/36) für den Bereich des
Landes Baden die nachstehenden Richtlinien erlassen:

1. Die Sammlerausweise für wildwachsende
Heilpflanzenstellen entsprechend der Ermächtigung im
Runderlaß des Reichs- und PreußischenLandesforst-
meisters vom 24. Dezember 1936 (I. Nr. 12703/36)
allein die unteren Naturschutzbehörden aus unter Bei¬
fügung eines Abdrucks der Pflanzenschutzbestimmungen
der Naturschutzverorduungvom 18. März 1936.

2. Die Ausweise gelten für das laufende Kalender¬
jahr uud die eingetragene Person. Sie haben den
Sammelbezirk und die zum Sammeln freigegebenen
Heilpflanzen— soweit im Einzelfall erforderlichauch
mengenmäßig - sowohl mit den wissenschaftlichen
wie den deutschen Artbezeichnungen genau anzugeben.
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Die Formblätter und die Abdruckeder Pflanzen-
schntzbestiminungenliefert der Geschäftsführer der
Lancesnaturschutzstelle in Karlsruhe, Erbpriuzenstr. 13,
kostenfrei. Sie sind in der gewünschten Menge un¬
mittelbar anzufordern. An Verwaltungsgebühren darf
für die Ausstellung der Ausweise vvu den Sammlern
nicht mehr als 1 RM. erhoben werden.

3. Die Ausstellung der Sammleransweife darf
nnr an zuverlässige Personen erfolgen, die die Ge¬
währ für eine ordnungsmäßigeSammeltätigkeitbieten-
Anch Schulen können Sammlerausweise erhalten, je¬
doch nnr in der Weise, daß die Ausweise auf deu
Namen einzelner Lehrer und der ihnen unterstellten
Schulklassen ausgestellt werden.

Vor der Ausstellung sind die zuständigenNatur-
schutzbeauftragteu(Geschäftsführer der Bezirksnatur¬
schutzstellen) zu hören, des weiteren die Forstämter,
wenn die Sammeltätigkeit sich auch auf den Wald
erstrecken soll.

4. Die Sammler wildwachsender Heilpflanzen
müssen die Mitgliedschaftbei der Reichsarbeitsgemein¬
schaft für Heilpflanzenkunde und Heilpflanzenbeschaffung
e. V. in München, Karlstr. 21 I nachweisen. Das
gilt auch für Schulen.

Gegen einen Mitgliedsbeitrag im Höchstfalle von
2 RM. für das Kalenderjahr wird die Reichsarbeits-
gemeinschaft den Sammlern mit Rat und Tat zur
Seite stehe» und ihnen durch Hinweise und Merk¬
blätter an die Hand gehen. Weiter wird sie auf den
Gebieten des Natur-, Forst- und Feldschutzes und der
Heilpflanzengewinnungin persönlicher Fühlungnahme
Unterweisung geben und auch in der Frage des Ab¬
satzes der gesammelten Heilpflanzen vermittelnd und
schützend eingreifen. In Durchführung dieser Auf¬
gaben ist ihr die Unterstützung der Naturfchutzbehördeu
zugesichert wordeu.

5. Soweit von den Ortspolizei- oder Forst-
bebörden für dieses Kalenderjahr bereits Sammler¬
ausweise ausgestellt worden sind, sind sie von den
unteren Naturschutzbehördennnter Zugrundelegung
der vorstehenden Vorschriften bis spätestens I. April
1938 kostenlos umzuschreiben.

In alleu Fällen aber ist den Sammlern vor
Behändigung der Ausweise zu eröffnen,daß erwiesene
Unzuverlässigkeit in der Sammeltätigkeit nach Z 30
der NatnrschntzverordnnngBestrafung und die Ein¬
ziehung des Sammlerausweises nach sich zieht.

Die Bürgermeister der zum dortigen Amtsbereich
gehörigen Gemeinden haben die ihnen bekannten
Sammler von diesen Richtlinien in Kenntnis zu setzen
und, insbesonderein Notstandsgebieten,ans die Mög¬
lichkeit gewinnbringenden Sammelus von wild¬
wachsenden Heilpflanzenhinzuweisen. Die Anschriften
der ortsansässige», gewerblichen Sammler sind durch
die Bürgermeisterämter der Gauabteilung Baden der
Reichsarbeitsgemeinschaftfür Heilpflanzenkundeund

Heilpflanzenbeschaffung e.V., z.H. des Sachbearbeiters
Herrn Direktor Or. Möckel, Wiesloch, Heilanstalt, mit¬
zuteilen. Weiter sind die Bürgermeister und die
Polizeiorgane zu verpflichten, von Anzeigen über Ver¬
stöße der unteren Nalurschntzbehörde Kenntnis zu ge-
beu. Darüber hinaus stelle ich geeignete Hinweise in
der örtlichen Presse auheim.

Ai'.shelimn, der Gewerbeschule lGcwerbliche Berufsschnlc)
Höchenschwand.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz- nud
Wirtschastsmiuisters wird ans Gruud des Arlikels I,
ZH 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu--
regelung des gewerblichen Unterrichtswesensvom 10.
Dezember 193-1 (Gesetz- uud Verordnungsblatt 1935
S. 119) folgendes bestimmt:

1. Die Gewerbeschnle (Gewerbliche Berufsschule)
Höchenschwand wird mit Wirkung vom 31. März
1938 aufgehoben.

2. Die Gemeinden Amrigschwand, Höchenschwand
uud Staufen (ausgenommenOrtsteil Bulgenbach)
werden vom 1. April 1938 an dem Gewerbeschul¬
verband St. Blasien und die Gemeinde Tiefen¬
häusern dem GewerbefchulverbaudWaldshut zu¬
geteilt.

3. Die in den Gemeinde» Amrigschwand,Höchen¬
schwand nnd Staufen (ausgenomme» Ortsteil
Bulgenbach)beschäftigten gewerblich tätigen Fort¬
bildungsschulpflichtigen haben vom 1. April 1938
an die Gewerbeschnle (Gewerbliche Berufsschule)
St. Blasien, die in der Gemeinde Tiefenhäusern
beschäftigten gewerblich tätigen Fortbildungsschul¬
pflichtigen von dem angeführtenZeitpunkt an die
Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)Walds¬
hut zu besuchen.
Karlsruhe, den 7. Januar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr.0 318S2 In Vertretimg:
Frank.

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik l!)37.
Auf Grund der im Dezember 1937 abgeschlossenen

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik
an Höheren Lehranstalten sind für bestanden erklärt
worden:

Burg er, Emilie, aus Wertheim a. M,
Land, Heinrich, aus Acheru,
Schlager, Grete, aus Pforzheim,
Stoll, Artur, aus Forchheim,
Zipf, Wilmar, aus Zienken.
Karlsruhe, den 28. Dezember 1937.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 43783 In Vertretung
Frank
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I V. Personalu achrichten.
Ernannt:

Hauptlehrer Otto Holz er zum Ministerial-

rechnunqsrat im Ministerium des Kultus und Unter¬

richts,

Dozent vr. Ludwig Wesch an der Universitär

Heidelberg zum planmäßigen außerordentlichen Pro¬

fessor für theoretische Physik daselbst.

Kauzleiassistentin Maria Kolbe am Akademischen

Kraukenhaus i» Heidelberg zur Berwaltuugsassisteuiiu.

Hauptlehrer Alfons B ahle zum planmäßigen

Fachlehrer an der Handelsschule (Kaufmännischen Be¬

rufsschule) in Konstanz.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Adolf Booz

in Windschläg — Ernst Boy in Kürnbach — Her¬

mann Häberle in Hofstetten — Emil Jägle in

Zizenhansen - Stefan Keller in Allensbach —

Wilhelm Krauß iu Hausen, A. Schopsheim --

Wilhelm Schneider in Schenkenzell — Friedrich

Senger in Bodersweier — Adolf Weiß in Laufen¬

burg.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer (Schulverwalter)

Wilhelm Bernhard in Wolfach — Georg Fnrrer

in Sexau — Ernst Keller in Niederhausen —

Joses Keller in Raudegg (nicht Konstanz) — Walter

Nagel in Tannenkirch — Rudolf Rapp in Mötsch.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Hilfsschulhauptlehrer Wilhelm Englert in

Hockenheim nach Heidelberg. — Die Hanpklehrer(in):

Friedrich Bechhold in Helmstadt nach Lützelsachsen —

Oskar Fuhrmann in Legelshurst nach Neckar¬

mühlbach — Otto Furtwängler in Aasen nach

Unadingen — Kornelia Westermann in Weiher

nach Achern. Versetzt:

Museumsansseher Klemens Hansser am Landes¬

museum Karlsruhe als Hausmeister an die Landes-

sammlnngen für Natnikünde Karlsruhe.

Entlassen aus Antrag:

Fortbildungsschullehrerin Maria Kolb in Mühl¬

hausen, A. Wiesloch.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Alfred Baumann in Wyhl.

Wegen Erreichung der Altersgrenzein den Ruhestand getreten:

Studienrat Hans Gnyot an der Richard Wag¬

ner-Schule — Oberschule für Mädchen — in Baden-

Baden. — Hauptlehrer Friedrich Oeß in Pforzheim.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D, Friedrich Z i m m erma n n i><

Wiesloch am 25. November 1937, — Rektor a. D.

Johannes Lilli in Bretten am 4. Dezember 1937.—

Hauptlehrerin Hilde Zimmermann in Achern am

29. Dezember 1937.

V Stellenausschreiben.

An Grund - und Hauptschnlen :

1. Allgemein:

Hauptlehrerstelle in Weil a. Rh., A. Lörrach.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstellen in Gamshnrst, A. Bühl —

Schluchtern, A. Sinsheim.

. 2 — 9

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelle in Oberprechtal, A. Wolfach.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬

amt einzureichen.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein:

Im Verlag C- I. E. Volckniann Nachs. E Welte

in Berlin-Charlottenbnrg 2, erscheint „Luftfahrt

und Schule", Zeitschrift zur Förderung der Luft¬

fahrt und des Luftschutzes an denrfcheir Schulen.

Die Zeitschrift wird in Zusammenarbeit mit dem

Reichserziehungs - und Reichslustfahrtministerium

herausgegeben und bezweckt, den Luftfahrtgedanken im

Sinne des Reichsministerialerlafses vom l 7. November

1934 (s. Ruuderlaß vom 29, Januar 1935 Nr. Z 1989

und O 1108, sowie Ruuderlaß vom 30. Januar 1935

Nr. L 2029) in alle Kreise der Lehrerschaft hinein¬

zutragen.

Die Zeitschrift erscheint Mitte jeden Monats und

kostet vierteljährlich 1.50 RM.

Der Bezug der Zeitschrift wird den Schulen

empfohlen.

Im August Bagel Verlag Düsseldorf in der

Sammlung „Bagels Bücherei für deutsche Mädel"

sind erschienen:

Helma Fenten: „Kamerad uns".

„Wir suchen das Glück".

P. C. E t t i g h o f f e r : Das Soldatentum der

Schwester Kläre, „Die Lene beißt sich durch".

Lydia Kath: „Die Frau im altnordischen Volks¬
leben".

Werner Dittschlag: „Nürnberg die Stadt der

Neichsparteitage".

Karl Heinz Becker: „Frontkänrpferinneu erzählen".

Hanna K o ch : „Vom Weben".

Hildegard Lange: „Deutsche Frauen auf Vor¬

posten in unseren Kolonien".

Elma Groß: „Deutsches Brauchtum".

Margarete R a h m elow: „Deutsche Frauenbriefe".

In Heinrich Handels Verlag in Breslau sind

erschienen: Schriften zu Deutschlands Erneuerung:

Heft 1: Werner M a y : „Adolf Hitler".

Heft 19: Werner May: „Friedrich der Große".

Heft 5: Oskar Ocklitz: „Paul v. Hindenburg".

Heft 25: Oskar Ocklitz: „Armin, der Fuhrer der

ersten nationalen Freiheitsbewegung".

Heft 40: Kl. Lorenz: „Heinrich der Löwe, der

Besiedler der Nordmark".

Heft 39: Kl. Lorenz: Widukiud, der Sachsen¬

held".

Heft 43: Georg Vogel: „Der große Kurfürst".

Die angeführten Lesebogen tragen den Unbedenk-

lichkeitsverinerk der Parteiamtlichen Prüfungskom¬

mission zum Schutze des NS-Schrifttums.

I. „Volk und Führer". Deutsche Geschichten für

Schulen, herausgegeben von Dietrich Klagges —

Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a. M.:

1. Menschen kämpfen. Märchen von Tapferkeit und

Treue. Ausgewählt von Gerhard Krügel. Bild¬

schmuck von Franz Staffen und Günther Zimmer¬

mann, 112 Seiten. In Halbleinen geb. 1,80 RM.
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2. Helden streiten — Götter ringen. Deutsche Helden-

nnd Göttersagen. Von Gerhard Krügel. Bild-

schmuck von Frauz Staffen und Günther Zimmer¬

mann. 112 Seiten. In Halbleinen geb. 1,8V RM.

3. Deutsche Führer und Meister. Geschichtliche Ein¬

zelbilder aus Gegenwart und Vergangenheit. Von

Wilhelm Kottenrodt. Mit Bildschmuck von Franz

Staffen und Günther Zimmermann. 151 Seiten.

In Halbleinen 2,20 RM.

II. Deutsche Volkserziehung. Heft 4/1937.

0.73 RM.

III. Erziehungs- und Unterrichtsplan der Kieler

Ausbildungsschulen. Herausgegeben von Ulrich Pe¬

ters und Karl Witt. 5,40 RM.

IV. Die nationalsozialistische Volksschule. Her¬

ausgegeben von Rektor Albert Krebs, geb. 4,90 RM.

. 2 —

Von der Firma Herbrecht «K Bauhard in Friedrichs¬

hafen a, B, wird unter der Bezeichnung „Kolum-

bus-Ei" ein aus Kunstharz gefertigtes Stopfei an¬

geboten, das nach fachkundiger Erprobung als recht

brauchbar bezeichnet wird. Das Gerät ist gefällig und

zweckentsprechend in der Form, handlich und leicht im

Gebrauch und gut in der Farbe als Unterlage. Der

Preis für das Stück stellt sich bei Bestellung bis zu

5 Stück auf 55 Rpf. zuzüglich Porto, bei Bestellung

von 6 bis 9 Stück auf 55 Rpf. portofrei, ab 10 Stück

auf 45 Rpf. portofrei.

Das neue Gerät, das auch als Nähzeugbehälter

dient und unmittelbar von der genannten Firma zu

beziehen ist, kann zur Anschaffung empfohlen werden.

Druck und Verlag von Malsch K Bogel in Karlsruhe
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t-eK Vadischen Ministeriums de^ Aultu^ und Unterrichts

HersuKgegeben vom MZinisterium dezs AultuK und LlnterrichtK.

Ausgegeven K«rwr<che. den 7. Februar
1938

Inhalt.

I, Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Aufnahme in die Höheren Handelslehranstalten und die
Pflichthandelsschule.

Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen.
Prüfung für den gehobenen mittleren Fiuanzverwaltnngs-

dienst.
Schulfilme.

Beurlaubung von Behördenangehörigen für die organisa¬
torische Gestaltung des Deutschen Turn- und Sportfestes 1938
in Breslau.

Durchführung der Entrümpelung in öffentlichen Dienststellen.
Meisterschule für das Malerhandwerk^Fachschule) in Freiburg.
Prüfung für Schwimmeisterund Schwimmeisterinnen 1938.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenausschreiben.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung
nnd Volksbildung:

Aus Heft 24 des Reichsmimsterialamtsblattes 1S37:

Nr. 599 „Aushängung von Plakaten „Kampf dem Verderb" in den Schulen"
(RMinAmtblDtschWiss. 1937 S. 543) Nr. IZ 49892 37/38.

Nr. 600 „Aushändigung von Schulzeugnissen" (RMinAmtblDtschWiss. 1937 S. 543) Nr. ö 49893
37/38.

Aus Heft 1 des Reichsmimsterialamtsblattes 1938:

Nr. 4 „Teilnahme von Beamten an den Lehrgängen des Reich slagers für Beamte"

(RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 4) Nr. ^ I 6598/38.

Nr. 6 „Warnung vor dem Weltklub Union" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 6) Nr. L 668/37/38.

II. Bekanntmachungen.
Aufnahme in die Höheren Hnudclslehranstalten

und die Pflichthaudclsschulc.

Aufgrund der Kürzung der Schulzeit der bisher
neuustufigeii Höheren Lehranstalten auf 8 Jahre
und der damit verbuudeueu lehrplanmäßigen Glie¬
derung in eine fünfjährige Unter- und Mittelstufe
und eine dreijährige Oberstufe wird für die Han¬
delsschulen und Höheren Handelslehranstalten fol¬
gendes bestimmt:

1. In die Höhere Handelsschule mit einjährigem
Lehrgang sind Schüler aufzunehmen, die das
Versetzungszeugnis in die 6. Klasse einer Hö¬
heren Schule besitzen.

2. In die Höhere Handelsschule mit zweijäh¬
rigem Lehrgang sind begabte Schüler und
Schülerinnen mit abgeschlossener Volksschul¬
bildung oder gleichwertiger Bildung auf¬
grund einer Aufnahmeprüfung aufzunehmen.

Als „gleichwertige Bildung" ist der Besitz des
Zeugnisses über den erfolgreichen Besuch der
4. Klasse (Untertertia) einer Höheren Schule
oder der entsprechenden Klasse einer Ober¬
schule für Jungen in Aufbauform anzusehen.

Die Aufnahmeprüfung hat sich in ihrem
schriftlichen Teil auf Deutsch (Aufsatz und
Diktat) uud Rechnen, in ihrem mündlichen
Teil auf Geschichte und Erdkunde zu er¬
strecken. Nachgewiesen werden muß eine gnte
Beherrschung des Lehrstoffs der obersten
Klasse der Grund- und Hauptschule.

3. In die Oberhandelsschule, die — der Ober¬
stufe der Höheren Schulen entsprechend —
wie bisher dreijährig geführt wird, sind
Schüler aufzunehmen, die eine Allgemeinbil¬
dung besitzen, wie sie durch den erfolgreichen
Besuch der 5. Klasse einer Höheren Schule
erworben wird.
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4. Schüler(innen), die das Versetzungszeugnis
nach der sechsten Klasse einer Höheren Schule
besitzen, können in die zweite Klasse der
Pflichthandelsschule ausgenommen werden.

Besondere Klassen für diese Schüler mit
einjährigen: Lehrgang sind nicht mehr zu
führen.

Die vorstehenden Bestimmungen sind erstmals
Ostern 1938 anzuwenden.

Neben der Höheren Handelsschule mit einjäh¬
rigem Lehrgang vermittelt auch die Höhere Han¬
delsschule mit zweijährigem Lehrgang aufgrund der
„Vereinbarung der Länder über die Anerkennung
der Mittleren Reife an die zweiklassigen Handels¬
schulen" — Bekanntmachung vom 6. März 1S33,
Amtsblatt 1933, Seite 19 — die Mittlere Reife.

Karlsruhe, deu 2. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Umerrichts
Nr. D 31389 In Vertretung

Frank

Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen.

In der zweiten Hälfte des Monats Juni 1936
wird eine Zweite Prüfung für das Lehramt an
Volksschulen gemäß 6, 7 nnd 8 der Prüfungs¬
ordnung vom 16. März 1931 in der Fassung vom
1-1. Februar 1934 (Amtsblatt 1931 Nr. 9 Seite 39 ff.
uud 1934 Nr. 5 Seite 32) stattfinden. Die Gesuche
um Zulassung sind spätestens bis 1. März 1938
auf dem Dienstweg dem Ministerium des Kultus
und Uuterrichts vorzulegen. Die näheren Bestim¬
mungen über die Meldung zur Prüfung und über
die gestellten Anforderungen sind der Bekannt¬
machung vom 16. Februar 1937 (Amtsblatt Nr. 5
Seite 36/37) zu entnehmen.

Die nächste Prüfung ist im Dezember 1938 in
Aussicht genommen; die voraussichtlich letzte Prü¬
fung wird im Sommer 1939 stattfinden. Ans die
Bekanntmachung vom 1. August 1936 Nr. L. 28061
über den Vollzug des Besoldungsgesetzes (Amts¬
blatt 1936 Seite 139) wird nochmals besonders hin¬
gewiesen.

Die .Kreisschulämter haben der Meldung des
Bewerbers außer einein Dienstzeugnis Angaben
über die Mitgliedschaft und Betätigung iu der
NSDAP und ihren Gliederungen beizufügen.

Karlsruhe, den 21. Januar 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. R 1L01 In Vertretung

Frank

Prüfung für den gehobenen mittleren FinaiiMrwaltuugsdicust.
Die diesjährige Prüfung für den gehobenen

mittleren Fiuanzverwaltuugsdieust (Inspektoren-
Prüfung) findet gegeu Ende März statt; sie beginnt

am Montag, den 21. März und endigt voraussicht¬
lich am 25. März. Die Prüfung findet im Vor¬
tragssaal des Landesgewerbeamts Karlsruhe,
Karl-Friedrichstraße 17, statt. Sie beginnt jeweils
vormittags 8 Uhr.

Die Beamten, die es angeht, sind hiernach zu
verstäudigeu.

Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind
ans meinem Verwaltuugsbereich spätestens b i s
10. Februar 1 938 auf dem geordneten Dienst¬
weg vorzulegen.

Bei Vorlage der Gesuche haben sich die Dienst¬
stellen eingehend über den bisherigen Ausbildungs¬
gang, den Grad der erreichte» Ausbildung, die
dienstlichen Leistungen sowie über die Befähigung,
Vereigenschastuug und das dienstliche wie außer¬
dienstliche Verhalten des Gesuchstellers zu äußern.

Karlsruhe, den 28. Jannar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. I 195 In Vertretung

Frank

Schnlsilmc.

Nachstehend wird das von der Reichsstelle für
den Unterrichtsfilm herausgegebene Verzeichnis der
bisher hergestellten Schnlfilme bekannt gegeben.

Die unter 2^ uud L angeführten besondereii
Unterrichtsfilme für Berufs- uud Fachschulen sind
ausschließlich bei der Laudesbildstelle Baden, alle
übrigen Filme bei den zuständigen Kreis- bzw.
Stadtbildstellen auzusorderu.

Zu jedem Unterrichtsfilm gibt die Reichsstelle
für den Unterrichtsfilm ein Beiheft heraus, das für
die Vorbereitung des Filmes für die Hand des Leh¬
rers ein wertvolles Hilfsmittel bedeutet. Es wird
an dieser Stelle nochmals aus meinen Erlaß von-
9. Januar 1936 Nr. L 42507 hingewiesen, über den

-Inhalt der gewerblichen Bernfs- nnd Fachschul¬
filme (Gewerbeschulen) gibt die Reichsstelle für deu
Unterrichtsfilm Beiblätter heraus, die für die ersten
5t) Filme dieser Art als Heft 8 Folge 1 der Schrif¬
tenreihe der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm er¬
schienen sind nnd zum Preise von M? 3.5g für das
Stück durch die Landesbildstelle Baden bezogen
werden können.

Hinweise über den methodischen Einsatz der
Unterrichtsfilme zeigen die in der Zeitschrift „Film
und Bild" erscheinenden Aufsätze. Iu dieser Zeit¬
schrift werde» alle einschlägigen Fragen des Bild-
nnd Filmgebrauchs im Unterricht behandelt. Ich
verweise auf den Runderlaß vom 28. Dezember 1935
Nr. L. 42508.

Karlsruhe, den 26. Jannar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. s 1246 In Vertretung

Frank
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1. Unterrichtsfilme für Allgemeinbildende Schulen.

? 1 Korbflechterei
x 2 Bauerntöpferei

3 Der Stichliug und feine Brutpflege
4 Entwicklung nnd Vermehrung der Erbse
5 Das Bläßhuhn
6 Das Glasmofaik

1^ 7 Zeugen deutscher Vorzeit
8 Herstellung von Emmeutaler Hartkäse
9 Wir basteln einen Baueruhof

? 10 Bilder aus der Vogelwelt I / Adler und
Krähen im Winter

? 11 Sensen werden geschmiedet
? 12 Das Landkartenhochbild
? 13 Ein Wagenrad wird gebaut
I' 14 Hochseefischerei
? 15 Holzflößerei *
? 16 Deutsche Kulturarbeit iu Kamerun
? 17 Der Fischadler
? 13 Bilder aus der Vogelwelt II / Bewohner

von Schilf und Sumpf
? 19 Der Böttcher baut einen Zober

20 Bronzeguß — Gießen nach der Sandform
I'' 21 Glas I — Die Glasöfen

22 Glas II — Herstellung einer Fensterglas-
scheibe

? 23 Glas III — Herstellung von Glasplatten
auf dem Gießtisch

x' 24 Glas IV — Feldern und Belegen von Spie¬
gelglasplatten

? 25 Glas V — Herstellung von Gläsern und
Flaschen

? 26 Glas VI — Ziehen, Schleifen und Bemalen
von Glas

27 Die Verwandlung der Libelle
28 Holzarbeit im Winter in den bayerischen

Bergen
? 29 Der Seiler
I? 3st Von Wildschweinen und Elchen
? 31 Abbau von Steinkohle
? 32 Tierpflege im Zoologischen Garten
? 33 Säuglingspflege
I' 34 Ein Pferd wird beschlagen

35 Herstellung von Holzschuhen
I' 36 Der Maikäfer
k' 37 Damwild und Rotwild
? 38 Schutzform und Schntzfarbe im Tierreich
? 39 Der Drechsler
I' 40 Handgedrucktes Bauernleinen
? 41 Herstellung von Wachskerzen
I' 42 Der Halsbaudregeupfeifer
? 43 Der Elbsandstein
I' 44 Brotbacken

45 Forellenzucht
? 46 Der Kohlenmeiler

47 Eine Hochzeit in Schönwald in Ober-
schlesicn

48 Das Steinkohlenbergwerk
49 Mikrosanna des Süßwassers
50 Der Kohlweißling
51 Von einem, der auszog das Gruseln zu

lernen
I? 52 Herstellung eines Porzellantellers

53 Roggenernte
? 54 Hausbau
? 55 Die Ringelnatter
? 56 Lithographen-Schiefer
I' 57 Faltarbeiten aus Papier I
? 58 Faltarbeiten aus Papier II
I' 59 Dachschiefer
I.'' 60 Herstelluug einer Kasperle-Puppe
? 61 Entwicklungsformen von Schmetterlinge!.
? 62 Bilder aus dem Leben der Ameise
? 63 Der Schuhmacher
? 64 Die Deutsche Westgrenze I
? 65 Bärenjagd in den Karpathen
? 66 Der Flachs — Ernte nnd Aufbereitung
? 67 Tabakbau in der Uckermark

68 Mädel im Landjahr
? 69 Befruchtung und Furchung des Kaninchen¬

eies
? 70 Rettungsschwimmen
? 71 Herstellung von Sägen

72 Handweberei I — Scheren und Aufbäume«
der Kette

73 Handweberei II — Aufbringen der Kette
nnd Weben

74 Die Wasserspinne
? 75 Wolken in Bewegung I — Die Gleitvor¬

gänge
? 76 Herstellung eines Banernftnhles
? 77 Weinbau an der Ahr
? 78 Stricken I
? 79 Stricken II

80 Das Herdfeuer im niedersächsischen Bauern¬
haus

x' 81 Das Bierbrauen
82 Häusliche Krankenpflege
83 Der Goldschmied fertigt einen Ring
84 Negerkinder
85 Kinder aus Lappland
86 Wie ein Ziegelstein entsteht

? 87 Glockenguß
? 88 Der Gerber
? 89 Schindelmacher in den bayerischen Bergen

90 Holzfällen in den bayerischen Bergen
91 Ein Almbrunnen wird gebaut
92 Almwirtschaft
93 Sägewerk in Bayern
94 Das Einbinden eines Buches

? 95 Afrikanische Steppentiere
96 Afrikanische Dickhäuter

? 97 Afrikanische Affen
98 Wie ein Pflasterstein entsteht
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? 99 Ein Brief wird befördert
? 100 Pferde in Arizona
? 101 Herstellung einer Marionettenpuppe
? 102 Der Kiefernspinner
? 103 Kaffeebau in Guatemala
1? 104 Salzgärten in Mexiko
? 105 Auf einer deutschen Hazienda
? 106 Markttag in Toluca in Mexiko
1? 107 Sonntag in der Hauptstadt Mexikos
? 108 Pulquebereituug iu Mexiko
^ 109 Sisalerute au Aucatan
I" 110 Maisernte in Mexiko
1? III Kokosnnßernte in Columbien
Z? 112 Wie ein Bleistift entsteht
? 113 Die Entstehung der Kurve mit der Gleichung
? 114 Hindenburg
I'' 115 Die Deutsche Westgrenze II
? 116 Der Schäfer
I' 117 Neifeteilnng und Befruchtung
I" 113 Erzbergwerk
? 119 Hochofen I — Beschickung und Abstich
? 120 Hochofen II — Beschickung und Gießen von

Masseln
5 122 Stahlwerk I
1? 123 Stahlwerk II — Thomasbirne
? 124 Stahlwerk III — Kokillenguß
? 125 Walzwerk I
? 126 Walzwerk II — Platten
? 127 Röntgenfilm I — Das Verdauungssystem
? 128 Röntgenfilm II — Herztätigkeit u, Atmung

beim Menschen
I? 129 Braunkohle — Tagebau
? 130 Holzschlag im ostpreußischen Wald
? 131 Eisernte in Ostpreußen
? 132 Darstellung der Schwefelsäure im Blei¬

kammerverfahren
I? 133 Federführung bei der Kunstschrift
? 134 Der Hirschkäfer
? 135 Die Feldgrille
? 136 Wolken in Beweguug II — Gewitterhafte

Vorgänge
? 137 Kohlenschleppzng ans dem Mittelrhein
I? 138 Hochzeit am Tegernsee
? 139 Kugelstoßen

140 Tischlein deck' dich!
? 141 Vom Erz zur Schiene
? 142 Bilder aus der Vogelwelt III — Vogelwelt

am Ostseestrand
? 143 Torfstechen im Teufelsmoor
? 144 Fischerkinder an der Nordsee
? 145 Zuckergewinnung
I' 146 Die Deutsche Westgrenze III
? 148 Die Zauneidechse
I? 149 Städtische Feuerwehr

151 Schwälmer Bauerin ani Spinnrad
I" 153 Flugmodellbau I und II

3. Besondere Unterrichtsfilme für BerufS-
und Fachschulen.

Für gewerbliche Berufs- und Fach¬
schulen (Gewerbeschulen).

L? i Marteusitbildung,
L? 2 Rekristallisation
LI? 3 Grundform der Säge
L? 4 Wirkung der gefchräukteu und der nnge-

schränkten Säge
L? 5 Gebrauch der Handsäge
LI" 6 Naßlöschen von Kalk
L? 7 Federführung bei der Kunstschrift
LI' 8 Schlachten eines Hammels I
L? 9 Schlachten eines Hammels II
LI' 10 Form und Wirkungsweise des Maurer-

ch ammers
L? 11 Läppen
L? 12 Kurbelschwinge
L? 13 Ziehschleifeu (Honen)
L? 14 Spritzglasur
L? 15 Spritztüte
LI' 16 Spaubildung an der Drehstahlschneide
L? 17 Erste Versorgung von Verletzungen I
L? 18 Erste Versorgung von Verletzungen II
L? 19 Zerlegen eines Kalbes I
L? 20 Zerlegen eines Kalbes II
L? 21 Zerlegen eines Kalbes III

L. Für ländliche Berufs- uud Fach¬
schulen (L a n d w i r t s ch a st s s ch n l e n).

L? 1 Das Aufreutern von Klee und Gras —
II Teile

L? 2 Der Bau des Weinbergs und der Rebe
L? 3 Winterarbeit im Weinberg
I.? 4 Sommerarbeit im Weinberg
L? 5 Der Werdegang der Pfropfrebe I und II

Pcurlaulmnii von BeliördenaiMhörineu für die organisatorische
Gestaltung des Deutschen Turn- und Sportfestes 1938 in Breslau.

Zur Teilnahme an dem im Jahre 1938 in
Breslau stattfindenden Deutschen Turn- und Sport¬
fest kann mit Rücksicht auf die Bedeutung dieses Fe¬
stes für die sportliche Ertüchtigung des deutscheu
Volkes deujenigen Vehördenangehörigen, die für die
organisatorische Gestaltung des Festes tätig sein sol¬
len, auf Antrag der erforderliche Urlaub unter Fort¬
zahlung der Bezüge und ohne Anrechnung auf deu
Erholungsurlaub gewährt werden, falls es die
dienstlichen Belange zulassen.

Urlaubsanträge sind auf dem geordneten Dienst¬
weg hierher vorzulegen.

Karlsruhe, den 21. Januar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. l 6593 In Vertretung

Frank
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Durchfiihruiin der Enttiimpelungin öffentliche» Dienststellen.

Nachstehend bringe ich einen Erlaß des Herrn
Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehls¬
habers der Luftwaffe zur Kenntnis der unterstellten
Dienststellen.

Es ist entsprechend zu verfahren.
Karlsruhe, den 2. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. I 765 In Vertretung

Frank

Durchführung der Entrümpeluug in öffentliche»

Dienststellen

Gemäß § 5 der Dritten Durchführungsverord¬
nung zum Luftschutzgesetz vom 4. Mai 1937 (Reichs-
gefetzbl. I S. 566) wird im Einvernehmen mit den
zuständigen Reichsministern folgendes bestimmt:

1.

(1) Die Vorschriften der KK 1 bis 4 sowie 6 und 7
der Dritten Durchführungsverordnung zum Luft-
schutzgesctz gelten auch in öffentlichen Dienststellen
mit der Maßgabe, daß Lager wichtiger, anderweitig
nicht unterbringbarer Akten in Dachbodenräumen
belassen werden dürfen, auch wenn das Aktenmate¬
rial bei Aufruf des Luftschutzes nicht rasch entfernt
werden kann.

(2) Als wichtig gelten alle Akten, deren Aufbe¬
wahrung aus einem Rechts- oder sonstigen besonde¬
ren Grunde (z. B. ans einem erbbiologischen oder
sippeukuudlichen Grunde) erforderlich ist. Akten, die
nach einem allgemein aufgestellten Plan jahrgangs¬
weise zu vernichten sind, können bis zur Durchfüh¬
rung des planmäßig vorzunehmenden Vernichtungs-
geschäftes auf den Aktenböden belassen werden.

2.

(1) Sofern in Sonderfällen das auf dem Dach¬
boden bleibende Aktenmaterial bei Aufruf des zivi¬
len Luftschutzes uicht rasch in weniger brandgefähr¬
dete Gebäudeteile gebracht werden kann, ist dafür
Sorge zu tragen, daß die hierdurch bedingte erhöhte
Brandgefahr durch vorbeugende Schutzmaßnahmen
ausgeglichen wird.

(2) Im besonderen kommen folgende Maßnah¬
men in Betracht:

Ersatz brennbarer Gestelle durch nichtbrenn-
bare Gestelle und Nmkleidnng vorhandener
Holzbanteilc mit Putz auf nichtbrennbaren
Putzträgern: während der materialknappen Zeit
Behandlung brennbarer Gestelle und vorhande¬
ner Holzbauteile mit schwer brennbar machen¬
den, amtlich zugelassenen Feuerschutzmitteln.

Möglichst Unterteilen größerer Lagerräume
durch nichtbrennbare, mindestens fenerhem-
mende Zwifchenwm»dc.

Gesteigerter Ausbau der Selbstschutzmaßnah¬
men.

3.

Für die Durchführung der Vorschriften ist der
jeweilige Dienststellenleiter verantwortlich.

4.

Die Überwachung der Durchführung der Ver¬
ordnung in öffentlichen Dienststellen obliegt dem
örtlichen Polizeiverwalter mit Ausnahme der
Dienstgebäude der obersten Reichs- und Landes¬
behörden, der obersten Dienststellen der NSDAP
nnd ihrer Gliederungen sowie der Dienststellen der
besonderen Verwaltungen nach s 22 der Ersten
Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz vom
4. Mai 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 559). Die Ent¬
scheidung, ob Gegenstände entbehrlich oder ander¬
weitig nnterbringbar sind, trifft der Dienststellenlei¬
ter. Bei Meinungsverschiedenheit mit dem örtlichen
Polizeiverwalter ist den vorgesetzten Behörden zu
berichten.

5.

In öffentlichen Dienststellen muß die den Vor¬
schriften der Dritten Durchführungsverordnung zum
Luftschutzgesetz entsprechende Herrichtnng der im be¬
sonderen Maße der Brandgefahr ausgesetzten Ge¬
bäudeteile am 1. März 1938 beendet sein.

6.

Die Regeluug dient nur für die Dieuststelleu
selbst, nicht für Dienstwohnungen oder sonstige von
Privatpersonen benutzte Räume, die in Dienstgebäu¬
den liegen.

Berliu, den 26. November 1937.

Der Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Im Auftrag: Großkreutz

Meisterschnle fiir das Malerhandwerk (Fachschule) in Freilmr.q.
Au der Gewerbeschule I Freiburg wird hiermit

eine „Meisterschule für das Malerhandwerk (Fach¬
schule)" als Höhere Gewerbeschule im Sinne des
§ 7 der Verordnung über die Einrichtung von Fach¬
schulen vom 18. April 1925 (GVBl. 1925 S. 87 ff.)
errichtet.

In dieser Meisterschule soll den zukünftigen
Meistern des Malerhandwerks eine über den Rah¬
men der Gewerbeschule hinausgehende Fachbildung
vermittelt werden, um sie für die Ablegung der
Meisterprüfung selbst iu fachlicher nnd charakterbil-
dender Hinsicht vorzubereiten. Die Teilnehmer ha¬
ben zn diesem Zwecke während wenigstens zwei
Halbjahren den Lehrgang der Meisterschnle (Fach
schule) mit einem Wochenstnndenunterricht von 50
Stunden, wovon 23 Stunden auf den Werkstatt-
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Unterricht entfallen, zu besuchen. Der Lehrgang fin- ^
det vorerst jeweils nur im Winterhalbjahr statt.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. Vollendetes 20. Lebensjahr,
2. erfolgreicher Besuch einer dreijährigen Ge¬

werbeschule oder Ablegung einer Aufnahme¬
prüfung, aus der sich eine gleichwertige Vor¬
bildung ergibt,

3. mindestens eine Sjährige Werkstattpraxis, da¬
von wenigstens 3jährige ordnungsgemäße
Lehrzeit,

t. bestandene Gesellenprüfung,
5. Nachweis der arischen Abstammung,
6. Nachweis guter Führung ( Unbescholtenheits-

zeugnis) und Nachweis nationaler Zuver¬
lässigkeit,

7. Gesundheitszeugnis.

Das Schulgeld für den Besuch der Meisterschule
für das Malerhandwerk (Fachschule) Freiburg wird
auf 80.— M? für ein Halbjahr festgesetzt.

Gesuche nm Aufnahme in die Meisterschule für
das Malerhandwerk (Fachschule) Freiburg sind an
die Direktion der Gewerbeschule I (Gewerbliche Be¬
rufsschule) Freiburg zu richten.

Karlsruhe, deu 11. Januar 1933.

' Der Minister des Knltns und Unterrichts
Nr. I) 3IS3I In Vertretung

Frank

Prüfiiiili für Schwimmcistcr und Schwimincistcriniicii 1!)38.

I. Frühjahrspr ü f n n g.

1. Am 8. und 9. April 1938 findet am Hochschul¬
institut für Leibesübungen in Karlsruhe für Bewer¬
berinnen) aus Baden eine Prüfung nach Maßgabe
der badischen Prüfungsordnung vom 16. Januar
1937 (Amtsblatt Seite 9/10) statt. Durch das Be¬
stehen dieser Prüfung wird die Befähigung zur Be¬
aufsichtigung des Schwimm- und Badebetriebes in
öffentlichen und privaten Schwimm- und Badean¬
stalten nachgewiesen.

2. Zur Prüfung werden nnr solche Bewerber
zugelassen, die mindestens 21 Jahre alt, unbescholten
sind und nachweisen können, daß sie sich durch eine
erfolgreiche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren
in einer fachmännisch geleiteten Schwimm- und
Badeanstalt auf den Schwimmeisterberuf vorbereitet
haben. Über foustige Vorbereitungen in Schwimm-
vcreinen, Teilnahme an Massage- und Sanitätslehr-
gäugeu usw. sind ebenfalls Bescheinigungen beizn-
bringen.

3. Zur Prüfung haben die Bewerber einznrei- !
chen:

-i.) einen selbstgeschriebenen Lebenslauf auf be¬
sonderem Vogen.

b) Zeugnisse und Bescheinigungen über die Vor¬
bereitung zur Prüfung.

o) Ein polizeiliches Führungszeugnis.
cl) Ein Zeugnis eines Amts-, Stadt- oder

Schularztes darüber, daß der Körperzustand
und die Gesundheit des Bewerbers die Aus¬
übung des Berufes als Schwimmeister(in)
gestattet.

0) Einen Ausweis über die deutschblütige Ab¬
stammung nach Formblättern.

1) Einen amtlich beglaubigten Personalaus¬
weis mit Lichtbild.

4. Der Prüfung voraus geht ein Vorbereitungs¬
kurs vom 3.-7. April 1938.

5. Die zur Prüfung zugelassenen Bewerber er
halten ein Einberufnugsschreiben für Knrs nnd
Prüfung.

6. Die Meldungen sind bis zum 1 9. M ä r z
1 9 38 an das Hochschnlinstitut in Karlsruhe, Tech¬
nische Hochschule, einzureichen.

II. S p ä t j a h r s p r ü s u n g.

Eine gleiche Prüfung findet am 21. nnd 22. Ok¬
tober 1938 am Hochschulinstitut für Leibesübungeu
in Karlsruhe statt.

Der Prüfung vorans geht ein Vorbereitungs-
kurs vom 16.—20. Oktober 1938.

Die Meldungen sind bis 30. September
1 93 8 an das Hochschuliustitut für Leibesübungen
in Karlsruhe einzureichen.

Im übrigen gelten die gleichen Vorschriften
wie in Glied I.

Karlsruhe, den 21. Januar 1938.

Technische Hochschule Karlsruhe.
Hochschuliustitut für Leibesübungen.

Der Direktor: Twele.

III. Personalnachrichten.

Ernannt:

Professor Gustav Bauer an der Oberschule
für Jungen in Villingen znm Direktor der Mnrgtal-
schnle, Oberschule für Jungen, in Gaggenau.

Studieurat Karl Peemöller zum Professor
an der Philipp-Lenardschnle — Oberschule für Jun¬
gen — in Heidelberg.

Zu Oberlehrer«: Die Hauptlehrer Adolf B n e b
in Oberharmersbach — Kurt Friebolin in
Münchweiler — Josef Limberger in Schwör¬
stadt.

Zn Hauptlchrern(innen): Die Lehrer (Schnlver-
walter) Alwin Gra b in Snlzbach, A. Mosbach —
Wilhelm Ha aß in Freiburg — Wilhelm Hof¬
mann in Eberbach — Richard Essig in Eichel¬
berg — Emil Klank in Helmlingen — Josef
Knobelspies in Beuren a. d. Aach, A. Stockach
— Veo Rndmann in Todtmoos-An — Hermine
V e ck e r in Eberbach. »
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Handarbeitslehrerin Ida Maier in Baden-
Baden zur Handarbeitshanptlehrerin daselbst.

Verwaltungsassistent Friedrich Müller beim
Kreisschulamt Lörrach znm Verwaltungssekretär
daselbst.

Planmäßig angestellt:

Der im Angestelltenverhältnis verwendete Ober¬
pedell Emil Wirth an der Universität Freibnrg.

Versetzt:

Die Oberregierungsräte vr. ' Hans Albrecht
Grüninger und Hans Huber vom Ministe¬
rium des Kultus und Unterrichts in das Reichs¬
und Preußische Ministerium für Wissenschaft, Erzie¬
hung lttld Volksbildung. — Ministerialrechnungsrat
Walter Kirch geßner vom Ministerium des Kul¬
tus uud Unterrichts zum Badischen Rechnungsamt.
— Kreisschulrat Hans Stöffler in Offenburg als
Stadtschulrat nach Karlsruhe. — Stadtoberschulrat
Edmuud Zeil in Karlsruhe als Kreisoberschnlrat
nach Offeuburg.

Versetz! in gleicher Eigenschaft:

Oberlehrer Friedrich Reffe rt in Au a. Rh.,
A. Rastatt nach Balg.

Die Hauptlehrer(iunen): Wilhelm Bischofs
in Aach-Linz nach Gaienhofen — Fritz Ernst in
Strümpfelbrnnn nach Eberbach — August Grim m
in Dossenheim nach Neckargemünd — Karl Herr¬
mann in Lindach nach Kippenheimweiler — Karl
Hochsticher in Fröhnd-Stutz uach Zell i. W. —
Alfons Knanpp in Kadelbnrg nach Neureut —
Ludwig Kuuzelmauu in Schwenningen nach
Stockach — Heinrich Lauinger in Bernau «ach
Riedheim, A. Konstanz — Heinrich Müller in
Weinheim nach Heidelberg — Julius Müller in
Wagensteig nach Urloffen — Otmar Peter in
Ewattingen nach Berghaupten — Wilhelm Rießle
in Uttenhofen nach St. Peter — Hans Rothley
in Mannheim nach Plankstaot — Wilhelm Schell
in Karlsruhe uach Heidelberg — Otto Schuh- ^
niache r in Schutterzell nach Ichenheim — Her¬
mann Siegrist iu Opfingen nach Oberried —
Hans Zenner in Lampenhain nach Heidelberg —
Richard Zilly in Plankstadt mach Mannheim —
Emma Frei in Adelhausen nach Haningen —
Emma K nöpfle in Ohlsbach nach Freibnrg.

Entlassen auf Antrag:

Lehrerin Frieda Emmerich in Lörrach.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor vi-. Albert D a n r am Kurfürst Frie-
drichgymuasium in Heidelberg. — Professor Karl
Eckert an der Lessingschule — Oberschule für Jun¬
gen — in Mannheim. — Professor Albert Krapp
am Nenchlingymnasinm in Pforzheim. — Studien¬
rat Eugen Vetter am Gymnasinm Hohenbaden in
Baden-Baden. — Hauptlehrerin Sophie Kaes--
lein in Pforzheim.

In den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrerin Emma H o f m eister in Mann- !
heim.

Wegen'Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand getreten!

Schulrat Friedrich Seyfarth beim Kreiv-
schulamt Freiburg. — Hauptlehrerin Stefanie
Zickel in Baden-Lichtental. — Der außerplan¬
mäßige Pfleger Otto Hausma n n an der Psychia¬
trischen- und Nervenklinik in Freiburg.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Sigmund Morath in Frei¬
burg am 16. Dezember 1937. — Professor Franz
Schmitt am Bertholdsgymnasinm Freiburg am
9. Jannar 1938. — Professor vi-. Andreas Schütt
an der Erich-Ludeudorfffchule — Oberschule für
Jungen — in Freiburg am 10. Januar 1938. —
Hauptlehrer Wilhelm Flnhrer in Owingen am
12. Januar 1938. — Professor i. R. Peter Linden,
zuletzt an der Philipp-Lenardschule — Oberschule
für Jungen — in Heidelberg, am 12. Januar 1938
iu Tauberbischofsheim. — Hauptlehrer Ludwig
Straßner in Heidelberg am 12. Januar 1938.

IV. Stellenausschreiben.

An Grund-und Hauptschulen:

1. Allgemein:
Oberlehrerstelle in Helmstadt, A. Sinsheim.
HanptlehrersteLe in Erzingen, A. Walds-

hnt.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Aach-Linz, A. Über¬

lingen — Alten bürg, A. Waldshut — Ber¬
nau, A. Neustadt — Boll, A. Stockach — En¬
de r m e t t i u g e u , A. Waldshut — Ewattin-
geu, A. Neustadt — Fröhnd, A. Schopfheim —
Hartheim, A. Stockach — Kadelbnrg,
A. Waldshut — Lippertsreute, A. Uberlin¬
gen — Ohlsbach, A. Offenburg — Wagen-
steig, A. Freiburg — Weier, Ä. Offenburg —
Wyhl, A. Emmendingen.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: L e g e l s h u r st, A. Kehl

— Meißeuhcim , A. Lahr (wiederholt) — M e r-
chingen, A. Buchen.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei den?
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein:

In Grasers Verlag Nachf. Schreiber & Co.,
München 27, sind n. a. folgende buntfarbige Tafeln
erschienen:

Nr. 4 Einheimische Käfer
Nr. 9 L. Einheimische Vögel
Nr. 13 Schädlinge des Obstbaues usw.
Nr. 17 Bäume und Sträucher
Nr. 22 Die wichtigsten Getreide-, Wiesen- und

Weidegräser
Nr. 23 Die einheimischen Heilpflanzen

je 1.80 RM.
Nr. 20 Düngetafel — 1.30 RM.
Nr. 4S Nützliche Insekten, Spinnen und Asseln
Nr. 46 und 47 Schädliche Insekten des Garten-

nnd Feldbaues — je 1.60 RM.



Die durchschnittliche Bildgröße der Tafeln ist
82 : 53 om. Sie können zusammengefaltet in Buch¬
form für die Tasche (17:25 oin) oder roh (plano)
zu den obengenannten Preisen bezogen werden. Bei
Ausführung auf festem Papier mit Leinenrand und
Ofen erhöht sich der Preis um je 1.1V RM.
Leutz, Erdkunde im Gau Baden. Heft 6 der von

Ministerialrat Gärtner herausgegebenen „Bau¬
steine für den neuzeitlichen Unterricht". Verl.
I. Boitze, Karlsruhe, Preis 2.— RM.

Das Büchlem ist eiu wertvolles Hilfsmittel für
deu crd- und heimatkundlichen Unterricht in allen
Schulen. Es wird zur Anschafsuug empfohlen.

Badischer Geschäftskalender 1938,
geeignet für den Gebrauch bei den Verwaltuugs-
dienststelleu, Verl. G. Braun, Karlsruhe, Äarl-Frie-
drichstraße 1l, nndurchschosseu 2,80 RM., durchschos¬
sen 3.— RM., das Werk, ein Slnschrlftenbuch der
Dienststelle» der Partei, ihrer Gliederungen, des
Staates, der Gemeinden und Verbände, ist gegen¬
über früher wesentlich erweitert worden.

Druck und Verlag von Malsch 6- Bogel in Karlsruhe
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Inhalt.
I, Erlasse des Reichs- uud Preußischen Ministeriums

für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Bölling des Besoldungsgesches.

Führung der Bezeichnung „Frau" durch unverheiratete

weibliche Personen.

Assistentenprüfung.

Aufnahme von Schülern in die Höheren Lehranstalten.

Errichtung einer Oberschule für Jungen in Aufbauform in

Buchen.

Oberschulen für Jungen in Aufbauform in Lahr, Meers-

burg und Buchen.

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handels¬

schulen im März 1938.

Abschlußprüfung an den Höheren Handelsschulen (kauf¬

männische Berufsschulen) mit mittlerer Reife.

Meisterschule für Elektrotechnik in Karlsruhe, hier Ein¬

richtung eines Sonderlehrgangs.

Pädagogische Ausbildung der Landwirtschaftslehrer an der

Hochschule für Lehrerbildung in Karlsruhe.

Fahrpreisermäßigung für die Teilnehmer an Fachschulen,

Lehrgängen, Kursen usw. zur Berufsausbildung des deutschen

Handwerks.

Beteiligung der Schulen und Hochschulen an der Welt¬

ausstellung 1937 in Paris.

Prüfungsordnung für Schwimmeister und Schwimmeister¬
innen.

Sammeln von Weinbergschnecken.

III. Personalnachrichten.
IV. Stellenansschreiben.

I Erlasse ves Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung
nnd Volksbildung:

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes 1938:
Nr. 34 „Verdeutschung der fremdsprachlichen Bezeichnungen i in deutschen Sprach¬

unterricht" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S, 32/37) Nr. 2133/38.

Nr. 36 „Aufnahmeprüfung für die wissenschaftliche Oberstufe einer Höheren Schnle"
(RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 35) Nr. ö 2134/23.

Nr. 44 „Zeugnisabschriften für Zwecke des Reichsbundes der Kinderreichen"
(RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 41) Nr. ö 2137/38.

II. Bekanntmachungen.
Vollzug des Besoldungsgesetzes.

Nach Nr. 7V Absatz 2 der beim Vollzug des ba¬
dischen Besoldungsgesetzes anzuwendenden Ncichs-
befolduugsvorschrifteu haben die Beamten, die Kin¬
derzuschläge beziehen, bis zum 15. März jedes Jah¬
res eine Erklärung abzugeben, daß die für den Be¬
zug des Kiuderzuschlags maßgebenden Verhältnisse
im abgelaufenen Rechnungsjahr unverändert fort¬
bestanden haben und weiterhin fortbestehen.

Hierzu sind Vordrucke zu verweudeu, welche den
Beamten, die es angeht, durch Vermittlung der vor¬
gesetzte» Dienststellen zugehen.

Die Beamten haben die Nordrucke genau aus¬
zufüllen und mit den nötigen Unterlagen bis läng¬
stens 15. März 1 938 der unmittelbar vorgesetz¬

ten Dienststelle wieder vorzulegen. Die Dienststelle
hat die Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit
zu prüfen und die Erklärungen bis spätestens
15. April 1938 anher vorzulegen.

Dnrch Abgabe dieser Erklärung wird die Vor¬
schrift der Nr. 70 Absatz 3 der Reichsbesoldungsvor-
schriften, wonach die Beamten im Laufe des Rech¬
nungsjahres jede Tatsache, welche die Einstellung
der Zahlung des Kinderzuschlags zur Folge hat,
unverzüglich anzuzeigen haben, nicht berührt.

Befindet sich das Kind in einer Lehre, so ist, f o-
weit dies noch nicht geschehen, ein Lebr-
vertrag in allen Fällen aber eine Bescheinigung des
Lehrherrn vorzulegen darüber, daß sich das Kind
noch in der Lehre befindet, wie lange diese noch
dauert, ob das Kind Lohn erhält oder nicht, gegebe¬
nenfalls in welcher Höhe ohne jeden Abzug.
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Für Kinder über 16 Jahre, die sich noch in
Schulausbildung befinden, sind in allen Fällen Be¬
stätigungen der Schulleitung über den Schulbesuch
im Schuljahr 1937/38 uuter Angabe der Wochen¬
stundenzahl vorzulegen, bei Studenten vom Sekre¬
tariat einer Hochschule ausgestellte Anwesenheits-
zeugnisse für Sonimersemester 1937 und Winter¬
semester 1937/33. Soweit die geforderten Nachweise
bereits vorgelegt wurde», kaun von einer nochma
ligen Einsendung abgeseheu werden.

Bei den mindern, welche am Schluß des lausen¬
den Schuljahres die Reifeprüfung ablegen, ist an¬
zugeben, ob sie sich noch weiterhin in Schul- oder
Berufsausbildung befinden werden, oder ob sie an¬
schließend an die Reifeprüfung ihren Arbeitsdienst
ableisten werden.

Pollendet ein Kind im Laufe des
folgenden Rechnungsjahres (1. April
! 9 3 8 bis 31. März 1 93 9) das sechzehnte
Lebensjahr, so sind die für den Wei-
terbezng des K i n d e r z u s ch l a g s maß¬
gebende» Verhältnisse » » a » sgef o r -
dert spätestens ans Ersten des betref¬
fenden Monats nnter Anschluß der
entsprechenden Nachweise darzulege u.

Wird die vorgeschriebene Erktärnng nicht
rechtzeitig abgegeben, so wird die Zahlung des Kin-
derzuschlags eingestellt werden (Nr. 70 Absatz 1 der
Reichsbesoldlingsvorschriste»».

Karlsruhe, deu 1-l. Januar 1938.

Ter Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ 1 134 In Vertretung

Frank

Führung der Bezeichnung „Frau" durch unverheiratete
weibliche Personen.

Nachstehend wird ei» Erlaß des Herr» Reichs-
u»d Preußische» Munsters des Inner» vom 7. De¬
zember 1937 — 1 L 1 Z Allg. 40 — zur Beachtung
bekanntgegeben. Im übrige» wird a»s die Bekannt¬
gabe vom 16. Juli 1937 Nr. I 3610 — Amtsblatt
Seite 302 — verwiese».

Karlsruhe, de» 2. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 6514 In Vertretung

Frank

Führung der Bezeichnung „Frau" durch nnvcr-

heiratete »leibliche Personen.

RdErl.d.NnPrMdJ. v. 7.12.1937 — IL 1 Z Allg. 40.

(l) Abs. (2) des RdErl. v. 24.5.1937 (RMBliV.
S. 8851 findet anch anf unverheiratete weibliche Per¬
sonen Anwendung, die ein Kind an Kindes Statt
angenommen haben.

(2) Die Standesbeamten erhalten auch durch die
Zeitschrift für Standesamtswesen Äenntnis von
diesem RdErl. RMBliV. S. 1949.

Slssistentenprüfung.

Die diesjährige Prüfung für den einfachen mitt¬
lereil Dienst (Assisientenprüfung) findet am 15. »»d
16. März 1938 statt. Sie wird im Sitzungssaal des
Finanz- nnv Wirtschaftsministeriums abgehalten
und beginnt jeweils 8 Uhr vormittags.

Zugelassen werden:

-l) Zivilanwärter »ach dreijähriger Vorbereituugs-
zeit,

b) Verforgungsanwärter nach einjährigein Probe¬
dienst.

Die Gesuche um Zulasfnng zur Prüf»»g si»d
mir von den Anwärter» a»s dem Geschäftsbereich
des Uttterrichtsministeriums auf dem vorgeschriebe¬
ne» Dienstweg bis spätestens 25. Febrnar
d s. I s. vorzulegen. Der Dienstvorstand hat sich in
dem Begleitbericht über das dienstliche und außer
dienstliche Verhalten sowie eingehend über Befähi-
gttng, Fleiß, Kenntnisse nnd Leistungen des An¬
wärters zn äußern, insbesondere auch darüber, ob
der Anwärter die Kurzschrift beherrscht.

Im übrige» wird »och anf die Bekanntmachung
vom 3. April 1925 6413 u»d die gleichzeitig be¬
kanntgegebene Verordnung des Staatsministeriums
vom 13. Juni 1923 über die Prüfung für den ein¬
fache» mittleren Dienst (Assisteiitenprüsuug) im
Amtsblatt 1925 Seite 67 ff. verwiesen.

Die Beamten, die es angeht, sind hiernach zn
verständigen.

Karlsruhe, de» 15. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ l 874 In Vertretung

Frank

Aufnahmen uv» Schülern in die Höheren Lehranstalten.

An die Leitungen der Höheren Lehranstalten
sowie an die Schulbehörden der Volksschulen.

Für die Aufnahme von Schülern nnd Schüler¬
innen — einschließlich der aus der dritten Klasse der
Volksschule kommenden — in die Höhere» Schuleu
sittd die Erlasse vom 4. Februar 1936 Nr. L. 2277
(Amtsblatt S. 11/12) uud von: 21. Februar 1936
Nr. L. 4554 (Amtsblatt S. 17/18) in folgender
Weise anzuwenden:

Als Tage der Anmeldung für die unterste
Kla sse werde» der 4. März u»d als Tage der A »f-
nahmeprüfnng de r 8. M ärz » » d die fol¬
gende» Tage festgesetzt. Das zweite Zeugnis
der Volksschule ist für die i» Betracht kommende»
Schüler auf den 28. Februar auszustelle».
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Als Tag der Aufnahmeprüfung für die übrigen

U lassen wird gleichfalls der 3. März festgesetzt.

Die Berichte über die Klassenbildung (VI—II I

0 I) sind auf den 21. März borzulegen.

Der Maßstab für die körperliche Eignuug (vgl.

Erlaß boin 2t. Februar 1936 Nr. L. 4554 II Ziff. 3

Abs. 2 Satz 1) ergibt sich nunmehr aus dem Erlaß

des Herru Reichs- uud Preußischen Ministers des

Innern vom 30. Januar 1936, veröffentlicht mit Er¬

laß des Herrn Reichs- uud Preuß. Münsters für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom

11. Februar 1936 15 III 331/36 (RMinAmtsblDtfch

Miss. 1936 S. 93).

In Vollzug der Ziffer 2 des Erlasses des Herrn

Reichs- und Preuß. Ministers für Wissenschaft, Er¬

ziehung nnd Volksbildung vom 22. Februar 1937

1? III s 420, 15 II a, kIIs, N (a) — vgl. Aufschrifts-

erlaß vom 27. Februar <937 Nr. L. 6260 — wird

anßerdem bezüglich der ans der 3. Lilasse der Volks¬

schule kommenden Schüler noch folgendes bestimmt:

Der Prüfuttgsausschuß wird »ach Maßgabe des

Artikel 2 II Ziffer 1 der Bekanntmachung vom

21. Februar 1936 Nr. ö. 4554 (Amtsblatt S. 17) ge¬

bildet. Anch im übrigen gelten die Bestimmungen

der Ziffer 1 dieser Bekanntmachung.

Eine Befreiung der aus der 3. Klasse kommen¬

den Schüler von der mündlichen Prüfung ist nicht

möglich.

Die schriftliche und mündliche Prüfung für die

ans der 3. Klasse der Volksschule kommenden Schü¬

ler findet nach Artikel 2 II Ziffer 2 der oben an¬

gegebenen Bekanntmachung vom 21. Februar 1936

statt. Die Prüfungsgegenstände werden jedoch wie

folgt festgesetzt:

!.>,) Lesen:

Geläufiges Lesen der deutsche» und lateinische»

Druckschrift u»ter Beachtung des natürlichen

Wort- und Satztonss. Mündliche Wiedergabe

des Gelesenen.

I>) Schreiben:

Rechtschreiben diktierter deutscher Sätze iu deut¬

scher Schrift.

< ) Sprachlehre:

Das Hauptwort, der bestimmte uud der unbe¬

stimmte Artikel, die Em- uud die Mehrzahlbil-

duug, das Eigenschaftswort, Mehrzahlbildung

desselben i» Verbindung mit dem Hauptwort,

das Zeitwort in der Nennform und in den drei

Hanptzeiten. Die Befehlsform. Der einfache

Satz.

«N Rechnen:

Zahlcnkreis bis Tausend.

Mündlich: Leichte Aufgaben im Zuzählen und

Abziehen, im Vervielfachen, Enthaltensein uud

Teilen innerhalb des angegebenen Zahlen¬

kreises.

Schriftlich: Zu- uud Abzähle«. Einfache Schluß¬

rechnungen.

Für diese Schüler siud zwei zusätzliche Unter-

richtsstuudeu im Schreiben nnd eine zusätzliche

Unterrichtsstunde im Rechnen vorzusehen.

Karlsruhe, den 15. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 1083 In Vertretung

Frank

Errichtung cincr Oberschule für Jungen in Aufbauform
in Buchen.

Mit Beginn des Schuljahres 1938/39 wird die

Oberschule für Junge» in Anfbansorm (frühere

Anfbauoberrcalschule) in Tauberbischofsheim nach

Buchen verlegt mit der Bezeichnung: „Odenwald-

Schule" — Oberschule für Jungen in Aufbauform —

in Buchen. Mit der Schnle wird ein Schülerheim

verbunden.

Vom gleichen Zeitpunkt ab wird die bisherige

Oberschule für Jungen Bnchen-Walldürn aufgehe

ben.

K arlsrnhe, den 28. Januar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1466 In Vertretung

Frank

Oberschule» für Jungen in Aufbauform in Lahr,
Meersburg und Buchen.

Es ist der Lehrerschaft vielfach nicht bekannt,

daß es in Baden drei staatliche Aufbaufchnlen mit

Schülerheimen (Internaten) gibt, in welchen in

einem abgekürzten Lehrgang die Schüler zur Reife-

prüfnng geführt werde». Es sind dies die Ober¬

schulen für Juugeu iu Aufbau form iu

Lahr, Meers bürg und Buchen.

Die Kosten für die Anfnahme in die Aufbaufchn¬

len sind außerordentlich niedrig. Sie setzen sich zu¬

sammen aus dem Wirtschaftsbeitrag, dein Kranken¬

geld, dem Kostgeld und dem Schulgeld.

Der jährliche Wirtschaftsbeitrag be¬

trägt 90.— RM.

Das jährliche Krankengeld beträgt >5.— NN!.

Das Kostgeld für das ganze Schuljahr

beträgt 250-300.- NM.

Das Schulgeld beträgt 200.— NB!.

Vou dem Wirtschaftsbeitrag und vom Schul¬

geld sind für befähigte uud bedürftige Schüler

ganze oder teilweise Befreiungen in weitgehendem

Umfange vorgesehen.

Da in den genannten Aufbauschuleu uoch Schü-

lerheimplätze frei sind, werden die Schulleiter und
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Lehrer für die Beratung der Eltern, vor allem der
Eltern in den Landgemeinden, auf diese drei Schu¬
len besonders hingewiesen. Etwaige Anfragen sind
an die Leitungen der in Betracht kommenden Ober¬
schulen für Juugeu in Aufbauform zu richten.

Mädchen können die genannten Schulen gege¬
benenfalls als Tagesschülerinnen besuchen.

Karlsruhe, den 11. Februar 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichte
Nr. k 4793 In Vertretung

Frank

Staatsprüfung für das Höhcrc Lehramt au Handels¬
schulen im März 1938.

Die nach Maßgabe der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 28. März 1930 über die Ausbil¬
dung und Prüfung für das Höhere Lehramt an
Handelsschulen (Amtsblatt 1939, Nr. 19, Seite 47ss.)
abzuhaltende Staatsprüfung wird in der Zeit

vom 21. bis 24. März 1938

durchgeführt.
Gesuche um Zulassung zur Prüfung können die¬

jenigen Haudelsschul-Referendare, die bis zum
31. Mai 1936 in den Vorbereitungsdienst für das
Höhere Lehramt an Handelsschulen aufgenommen
wurden, durch Vermittlung des Schulleiters gemäß
§ 12 a.a.O.

bis spätestens 28. Februar 1938
beim Miuisterium einreichen.

Später einlaufende oder unvoll¬

ständige Gesuche werden nicht berück¬
sichtigt.

Karlsruhe, den 15. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unrerrichts
Nr. o 3125 In Vertretung

Frank

Abschlußprüfung an den Höheren Handelsschulen
(kansmännischc Bcrufssachschulcn) mit mittlerer Reise.

Gemäß § 33 der Verordnung des Staatsmini¬
steriums vom 18. April 1925 über die Einrichtung
von Fachschulen wird nachstehende Prüsungsord-
nuug für die Abschlußprüfung an den Höheren
Handelsschulen (Kaufmännische Berufsfachschulen)
mit einjährigem nnd zweijährigem Lehrgang mit
mittlerer Reife bekanntgegeben.

Die Bestimmungen dieser Prüsuugsordunng
sind erstmals bei den Abschlußprüfungen Ostern 1938
anzuwenden. Mein Erlaß vom 5. Februar 1927
Nr. I). 819 wird hiermit aufgehoben.

Karlsruhe, den 15. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. I> 3126 In Vertretung

Frank

Prüfungsordnung

für die Abfchlustprüfung an den Höheren Handels-
fchnlen

(kaufmännische Bernfsfachschulen).

s 1-

Die am Schlüsse des Lehrgangs der ein- und
zweijährigen Höheren Handelsschuleu abzuhalten¬
den Abschlußprüfungen sollen den Schülern Gelegen¬
heit geben, das für die Erteilung der mittleren
Reife notwendige Maß von Wissen und Können
nachzuweisen.

s 2.

Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vertre¬
ter des Unterrichtsministeriums als Prüfungsleiter,
dem Schulleiter, sowie den Lehrkräften, die in deu
einzelnen Prüfungssächeru unterrichten. Zum Ver¬
treter des Prüfuugsleiters kauu der Schulleiter be¬
stimmt werden.

s 3.

Zur Prüfung werden Schüler und Schüler¬
innen zugelassen, die die Abschlußklasse der Höheren
Handelsschule» ordnungsgemäß besucht haben und
das erforderliche Matz sittlicher und geistiger Reife
besitzen. Ueber die Zulassung entscheidet der Schul
leiter nach Anhörung der zuständigen Lehrkräfte.

s 4.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil.

s 5.

Den Zeitpunkt des schriftlichen Teils der Prü
fuug setzt der Prüfungsleiter fest. Die schriftliche
Prüfung mutz spätestens acht Tage vor der münd¬
lichen Prüfung beendet sein. Die mündliche Prü¬
fung liegt in der letzten oder vorletzten Woche des
Schuljahres.

s 6.

An der schriftlichen Prüfung haben alle Prüf¬
linge teilzunehmen. Sie erstreckt sich ans

1. Deutsch,
2. Buchführung,
3. Kaufmännisches Rechnen,
4. Fremdsprachen,
5. Kurzschrift und Maschinenschreiben.

Jni Deutschen ist ein Aufsatzthema aus dem Ge¬
biete der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, der
Wirtfchaftserdkunde oder der Deutschkunde zu bear¬
beiten. Dauer der Bearbeitung 3 Stunden. Das
Urteil, das kurz zu begründen ist, hat sowohl die
fachliche wie anch die sprachliche Seite der Darstel¬
lung zu berücksichtigen.

In der Buchführung sind kurze Geschäftsgänge
mit dazugehörigem Abschluß zu wähle». Dauer der

^ Bearbeitung 3 Stunde».
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Im Rechnen sind praktische Aufgaben aus der
Preisberechnung neben anderen Aufgabeugruppeu
zu berücksichtigen. Dauer der Bearbeitung 2 Stunden.

In der fremdsprachlichen Prüfung ist ein zu¬
sammenhängender Briefwechsel zu bearbeiteu.
Dauer der Bearbeitung 2 Stunden.

In Kurzschrift und Maschinenschreiben sind zu¬
nächst zwei Diktate von je 5 Minuten in einer Ge¬
schwindigkeit von je 120 Silben in der Minute zu
geben. Zwischeu beiden Diktaten liegt eine Pause
von 5 Minuten. Unmittelbar im Anschluß an die
Niederschrift erfolgt die maschinenschriftliche Ueber-
tragnng des ersten Diktats. Dauer der Bearbeitung
1 Stunde. Als Diktatstoffe sind vornehmlich kauf¬
männische Briefe zu wählen.

s 7-

Für jedes Fach sind von jeder Höheren Han¬
delsschule zwei Ausgaben bzw. Aufgabeugruppeu
deni Prüfuugsleiter drei Wochen vor Beginn der
schriftlichen Prüfung zur Auswahl vorzulegen. Der
Prüfungsleiter ist befugt, an Stelle der vorgeschla¬
genen Aufgaben von sich aus andere Aufgaben zn
stellen.

Die ausgewählten Ausgaben werden im ver¬
schlossenen Umschlag dem Schulleiter so rechtzeitig
zugestellt, daß die Prüfung an dem festgesetzten Zeit¬
punkt beginnen kann.

s 8.

Alle bei der Feststellung der Prüfungsarbeiten
beteiligten Beamten find verpflichtet, strengstes
Stillschweigen zu bewahren. Der Anstaltsleiter hat
die vom Unterrichtsministerium bestimmten Aufga¬
ben erst beim Beginn der Arbeit bekannt zu geben.
Die einzelnen Lehrer haben sich jeder vorherigen
Andeutung über die Art der Aufgaben (s 6, Absatz 1)
zu enthalten.

Die Bearbeitung sämtlicher Aufgaben geschieht
unter strenger Aufsicht. Die Prüflinge sind vor Be¬
ginn der schriftlichen Prüfung darauf hinzuweisen,
daß sie sich durch Verwendung unerlaubter Hilfs¬
mittel, durch Abschreiben, Vorsagen oder sonstige
gegenseitige Unterstützung von der weiteren Teil¬
nahme an der Prüfung selbst ausschließen.

Die Aufsicht während der schriftlichen Prüfung
regelt der Schulleiter.

s 9.

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von
den Lehrkräften durchgesehen, benotet und dem
Schulleiter zur Überprüfung vorgelegt. Den übrigen
Mitgliedern des Prüfungsausschusses ist vor der
mündlichen Prüfung Gelegenheit zur Einsichtnahme
in die Arbeiten zu geben. Nötigenfalls kann der
Prüfungsleiter nach Benehmen mit dem Schulleiter
und dem zuständigen Lehrer Noten abändern.

s 10.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich grundsätz¬
lich auf alle Unterrichtsfächer ausgenommen Reli¬
gion. Sie ist möglichst in einzelnen Gruppen durch¬
zuführen und soll insgesamt für jede Klasse die
Dauer eines Tages nicht überschreiten. Jeder Leh¬
rer prüft in seinem Fach. Dem Prüfungsleiter ist
freigestellt, unmittelbar Fragen an die Prüflinge zu
richten.

Die mündliche Prüfuug kann denjenigen Schü¬
lern und Schülerinnen ganz oder teilweise erlassen
werden, die auf Grund der Jahresleistungen und
der schriftlichen Prüfung zweifellos das Lehrziel
erreicht haben. Schüler, deren Jahresleistungen und
Ergebnisse der schriftlichen Prüfnng ungenügend
waren, sind von der mündlichen Prüfung auszu¬
schließen.

s lt.

Für die Beurteilung der Leistungen gelten die
folgenden Noten: „Sehr gut" (1), „Gut" (2), „Ge¬
nügend" (3), „Ungenügend" (4).

Für das Bestehen der Prüfung sind nicht allein
die in der Prüfung nachgewiesenen Fachkenntnisse
und Fertigkeiten, sondern ebenso die Jahresleistun¬
gen wie die nationalpolitische Haltung des Prüf¬
lings während der Schulzeit maßgebend. Die Prü¬
fung ist jedoch in jedem Fall nicht bestanden, wenn
ein Täuschungsversuch vorliegt (H 7) oder wenn der
Prüfling in zwei oder mehr Fächern nicht genügt.
Kurzschrift und Maschinenschreiben gelten als zwei
Fächer.

s 12.

Über die bestandene Prüfung wird ein Abschluß¬
zeugnis ausgestellt mit dem Vermerk: „Dem Schüler
(der Schüleriu) wird das Zeugnis der mittleren
Reife zuerkannt." Es ist von dem Prüfungsleiter
bzw. Schulleiter und dem Klassenlehrer zu unter¬
schreiben.

s 13.

Ist ein Prüfling durch Kraukheit oder aus
anderen triftigen Gründen verhindert, die ordent¬
liche Abschlußprüfung abzulegen, so kann für ihn
eine besondere Prüfung auf einen späteren Zeit¬
punkt anberaumt werden. Für die schriftliche Prü¬
fling können die in der ordentlichen Prüfung nicht
bearbeiteten Aufgabeugruppeu verwendet werden.

s 14.

Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden ha¬
ben, können mit Genehmigung des Prüfungsleiters
die Prüfung frühestens nach Ablauf eines halben
Jahres wiederholen. Eine zweite Wiederholung
der Prüfung findet nicht statt.

s 15.

über den Verlauf und das Ergebnis der Prü¬
fung ist vom Klassenlehrer eine Niederschrift anzu-
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fertigen. In dem Prüfungsbericht sind neben den
festgesetzten Noten auf Grund der Jahresleistungen
sämtliche Prüfungsergebnisse sowie die Abschluß¬
noten zu verzeichnen. Die bearbeiteten Aufgaben
werden der Niederschrift als Anlage beigefügt. Der
Prüfungsbericht ist bom Prüfungsleiter und dem
Schriftführer zu unterzeichnen. Die Prüsuugsver-
handlungen sind zu den Akten der Schule zu neh¬
men.

Die Prüsuugsarbeiten sind 5 Jahre auszube-
wahreu.

Mcisterschule für Elektrotechnik in Karlsruhe,
hier: Einrichtung eines Sondcrlchrgangs.

An der Meisterschule für Elektrotechnik in
Karlsruhe fiudet ein Sonderlehrgang zur Ausbil¬
dung für Elektromaschinenbaner, Elektromechaniker,
Ankerwickler, Antoelektriker und Koustrukteure in der
Zeit vom 15. März bis 1. Juli 1938 statt. Der Lehr¬
gang endet mit einer Fachprüfung.

Der Lehrgang hat den Zweck, tüchtige Praktiker
des Elektromafchinenbans weiterzubilden, fodaß sie
in der Lage sind, selbständige Posten in Fabrika¬
tions- oder Reparaturwerken zu bekleide» oder selb¬
ständig einen solchen Betrieb in handwerklichem
Umfang zn leiten oder als Konstrukteure tätig zu
sein.

Poraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. Vollendetes 20. Lebensjahr,
2. erfolgreicher Besuch einer Gewerbeschule oder

einer gleichartige» Anstalt,
3. mittdestens Sjährige Praxis, davon wenig¬

stens 3jährige ordnungsgemäße Lehrzeit,
4. bestandene Gesellenprüfung,
5. erfolgreicher Besuch einer Elektrosachschule

oder Nachweis des Kenntnisstandes, der einer
solchen Ausbildung entspricht,

6. Nachweis der deutschblütigeu Abstammuug,
7. Nachweis guter Führung (Unbescholtenheits-

zengnis).

In dem Wochenunterricht von 40 Stunden fin¬
det eine Unterweisung im technischen Zeichnen und
Konstruieren, auf den Gebieten: Elektrischer Maschi¬
nenbau, vornehmlich Motorentechnik, Elektromoto¬
rische Antriebe, Berechnung von Gleich- uud Wech¬
selstrommaschinen niit Transformatoren, Untersn-
chnng uud Betrieb elektrischer Maschinen sowie in
den entsprechenden Hilfsfächern statt.

Gesuche um Aufnahme sind an die Direktion der
Meisterschule für Elektrotechnik in Karlsruhe zu
richten.

Karlsruhe, den 15. Januar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 2592 In Vertretung -
Frank.

Pädagogische Ausbildung der LaudwirtschaftSlehrcr au
der Hochschule für Lehrerbildung in Karlsruhe.

Am 20. April 1938 beginnt an der Hochschule
für Lehrerbildung in Karlsruhe ein pädagogischer
Ausbilduugsgang für Landwirtschaftslehrer nach
Maßgabe der vom Reichs- und Preußischen Minister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung un¬
term 29. Januar 1936 (RMinAmtsblDtschWiss. 1936
S. 97 ff.) erlassenen Grundbestimmnngen für die
pädagogische Ausbildung der Landwirtschaftslehrer
an der Hochschule für Lehrerbildung.

Die Meldungen zum pädagogischen Ausbil¬
dungsgang sind spätestens bis zum 1. März 1933
bei der Uuterrichtsverwaltung des Landes einzurei¬
chen, in dem der Antragsteller seinen Wohnsitz hat.

Der Meldung sind in Urschrift oder in beglau¬
bigter Abschrift beizufügen

1. die Geburtsurkunde,

2. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf,
3. ein polizeiliches Führungszeugnis,
4. das Prüfungszeugnis über die landwirt¬

schaftliche Diplomprüfung,

5. ein amtsärztliches Zeugnis aus dem sich er¬
gibt, daß der Anwärter für das Lehramt der
Landwirtschaft sich in einein für die Aus¬
übung des Berufs ausreichenden Gesund¬
heitszustand befindet und das insbesondere
auch Angaben über den Stand der Lunge
enthalten muß,

6. der Nachweis über die Teilnahme am Welt¬
krieg bzw. über die Mitgliedschaft bei der
NSDAP vor dem 14. September 1930, falls
der Anwärter für das Lehramt der Landwirt¬
schaft über 32 Jahre alt ist,

7. der Nachweis der arischen Abstämmling der
Ehesran, falls der Anwärter für das- Lehramt
der Landwirtschaft verheiratet ist.

Die Meldung hat nnter Benützung des vorge¬
sehenen amtlichen Antragsvordrucks, welcher von
de« Unterrichtsverwaltungen der Länder abgegeben
wird, zu erfolgeu. Wegen der Znlassuugsbediuguu-
gen zn dem pädagogischen Ausbilduugsgaug wird
im übrigen auf die oben angeführten, vom Herrn
Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung erlassenen Grund¬
bestimmungen für die pädagogische Ausbildung der
Laudwirtschaftslehrer an den Hochschulen für Leh¬
rerbildung hingewiesen.

Karlsruhe, den 10. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 1> 2816 In Vertretung

Frank
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Fahrpreisermäßigung für die Teilnahme an Fach¬

schulen, Lehrgängen, Kursen usw. zur Berufsausbildung
des deutschen Handwerks.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 17. Juni
1933 Nr. L. 26411 — Amtsblatt S. 109/112 —
wird nachstehend ein Erlaß des Herrn Reichs- und
Preuß. Wirtschaftsministers bekannt gegeben. Das
Verzeichnis der nach Ziffer 1 dieses Erlasses inbe-
tracht kommenden Fachschulen und Fachlehrgänge
habe ich der Neichsbahndirektion Karlsruhe mitge¬
teilt.

Karlsruhe, den 7. Januar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, v 321S2 In Vertretung
Frank

Berlin W 8, den 27. Dezember 1937.

Der Reichs- und Preußische
Wirtschaftsminister

V 25629/37

An
die Landesregierungen,

die Handwerkskammern,

die Fachgruppe „Handwerkliches Schu¬
lungsgewerbe", München 23, Ohmstr. 14.

Betr.: Fahrpreisermäßigung für die Teilnahme an
Fachschulen, Lehrgängen, Kursen usw. zur Berufs¬

ausbildung des deutschen Handwerks.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1938 tritt der
Nachtrag VI des Deutschen Eisenbahn-Personen-,
Gepäck- und Expreßgnttarises, Teil II, vom 1. März
1935 in Kraft.

Nach der neuen Tarifordnung erhalten Schüler¬
monatskarten und Schülerfahrkarten:

„Schüler der staatlichen und städtischen und
der staatlich genehmigten privaten Fachschulen
und Fachlehrgänge. Fachschulen und Fachlehr¬
gänge sind nur solche Unterrichtseinrichtungen,
die schulmäßig betrieben werden, auf denen be¬
sondere Fachgebiete gelehrt werden und deren
Besuch dem Schüler die erste Ausbildung für
einen bestimmten Beruf oder die fachliche
Weiterbildung darin vermittelt. Welche
Schulen und Lehrgänge diesen Voraussetzungen
entsprechen, entscheidet die Eisenbahnverwal¬
tung.

Die frühere Beschränkung des Tarifs, daß Per¬
sonen in selbständiger Lebensstellung und Personen,
die einen Beruf haben oder für einen Beruf aus¬
gebildet sind, auch wenn sie ihn nicht ausüben, keine
Schülermonats- oder Schülerfahrkarten erhalten, ist
weggefallen.

Mit der Deutschen Reichsbahn ist ein einheit¬
liches Verfahren hinsichtlich der Handhabung der
neuen Tarifbestimmnngen bei Fach lebrg äu¬

gen im R e i ch s b a h n b e r e i ch vereinbart wor¬
den.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs- und
Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung
nnd Volksbildung ordne ich daher folgendes an:

Es ist zu unterscheiden zwischen

I. Fachlehrgängen, die der staatlichen Genehmi¬
gung und der Schulanfsicht unterliegen,

II. Schulungseinrichtungen (Kursen, Lehrgängen
usw.), die von den Jnnuugen, Kreishandwerker¬
schaften, Handwerkskammern, Reichsinnungs¬
verbänden eingerichtet werden,

III. Lehrgängen der der Fachgruppe „Handwerk¬
liches Schulungsgewerbe" angeschlossenen Näh-
und Zuschtteideschulen.

Z» l.

Die Schulaufsichtsbehörden — in Preußen die
Regierungspräsidenten —, die Schulen und Fach¬
lehrgänge usw. genehmigt haben, teilen dies der
oder den für ihren Bezirk zuständigen Reichsbahn-
direktionen mit. Hierbei ist Art, Ort — bei ver-

^ schiedenen Lehrgangsorten alle Orte — des Lehr¬
gangs anzugeben und mitzuteilen, ob diese an dem
beetreffenden Ort nur einmal oder öfters abgehal¬
ten werden.

Z« II.

a) Die auf Grund einer allgemeinen An¬
ordnung der zuständigen Minister oder des Reichs-
standes des Deutschen Handwerks eingerichteten
Lehrgänge und Kurse (z. B. Meistervorbereitungs¬
kurse, Buchführungskurse, Schulungskurse zur Um¬
stellung auf neue Werkstoffe u. ä.) sind allein von
der bezirklich zuständigen Handwerkskammer der
örtlich zuständigen Reichsbahndirektion zu melden.
Daneben ist noch die allgemeine Anordnung und die
Bezeichnung des Kurses in folgender Form anzu¬
geben:

„Meistcrknrsus aus Grnnd des
vom 193 ... "

(Bezeichnung der allgemeinen Anordnung mit
Aktenzeichen)

Damit die Reichsbahndirektion einen überblick
über den Lehrplan des Kurses bekommt, genügt es,
wenn ihr einmalig bei der ersten Mitteilung eine
Abschrift der allgemeinen Weisung übersandt wird,
in der die Richtlinien für die Einrichtung und den
Lehrplan der Kurse angegeben sind (z. B. die fach¬
lichen Vorschriften für die Meisterprüfung, Abschrif¬
ten der Runderlasse und des Rundschreibens).

d) Bei allen übrigen Kursen der Innungen,
Kreishandwerkerschasten usw. (z. B. autogene
Schweißerknrse), die auf Grund allgemeiner gesetz¬
licher Ermächtigung veranstaltet werden, genügt die
Mitteilung dieser allgemeinen gesetzlichen Vor¬
schrift letwa S 43 der Ersten Verordnung über den
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vorläufigen Aufbau des Deutschen Handwerks vom

15. Juni 1934 — Reichsgesetzblatt I Seite 492)

nicht. Der Reichsbahndirektion ist vielmehr ein

von der veranstaltenden Stelle ausgefüllter Frage¬

bogen — siehe Anlage — und ein Lehrplan beizu¬

fügen. Als Lehrplan genügt ein Abdruck eines

Rundschreibens an die Teilnehmer, wenn es An-

gaben über den Lehrstoff enthält. Auch diese Kurse

sind allein durch die zuständige Handwerkskam¬

mer der Reichsbahndirektion mitzuteilen.

Zu III.

Bei den Lehrgängen der der Fachgruppe „Hand¬

werkliches Schuluugsgewerbe" angeschlossenen Näb-

nnd Znschneideschnlen tritt an die Stelle der örtlich

zuständigen Handwerkskammer bis auf weiteres die

Fachgruppe in München. Sie hat jedoch in jedem

^ Fall der örtlich zuständigen Handwerkskammer Ab¬

schrift ihres Venachrichtigungsfchreibens an die be¬

treffende Reichsbahndirektion zu übersenden.

Die Reichsbahndirektionen verständigen nach

Eingang der Mitteilungen zu l—III die Fahrkar¬

tenausgaben wegen der Berechtigung der Teilneh¬

mer zur Inanspruchnahme von Schülermonatskar-

ten und Schülerfahrkarten.

Im Auftrag:

gez.: Dr. Wieubeck.

Zu V 25629/37

Fragebogen
für die Aufnahme von Fachlehrgängen in das Schulverzeichnis.

(Raum für Beantwortung)

1. Wo wird der Lehrgang abgehalten?

Bei Wechsel der Orte sind alle Lehrgangsorte

anzugeben.

2. Vermittelt der Lehrgang nur Anfängern die

erste vollständige Ausbilduug für eiueu be¬

stimmten Berns, gegebenenfalls für welchen ^

oder dient er der Weiterbildung im Beruf?

3. Wie lauge muß der Lehrgang mindestens be¬

sucht werden?

4. Sind die Schüler zum regelmäßigen Lehr-

gangsbesnch verpflichtet?

5. Nehmen alle Schüler gemeinsam am Unter¬

richt teil (Klassenunterricht, gemeinsame prak¬

tische Unterweisung)?

6. Sind bei längerem Lehrgangsbesuch gemein¬

same Ferien zu festliegenden Zeiten vorgesehen

oder werden die Schüler einzeln benrlaubt,

je nachdem die Ausbildung es zuläßt?

7. Schreibt die Schulordnung eine Dienstleistung

(praktische Arbeitsleistuug) vor?

S. Bestimmt die Schulordnung, daß die Schüler

für den Lehrgangsbesuch eiuer der Sozialver-

sicheruugeu als Pflicht- oder freiwillige Mitglie¬

der beizutreten haben? »

9. Werden etwa besondere, den Lehrverträgen

ähnliche Verträge abgeschlossen?

Anlagen:

1 Lehrplan.

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bescheinigt:

, den 19..

Der ttursusleiter
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Beteiligung der Schule» und Hochschulen an der Welt¬
ausstellung 1937 in Paris.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs-
imd Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erzie¬
hung und Volksbildung vom 13. Januar 1938 zur
Kenntnis gebracht. Dem Dank des Herrn Reichs¬
und Preußischen Ministers für Wissenschast, Erzie¬
hung und Volksbildung schließe ich die Anerken¬
nung und deu Dank der Bad. Nnterrichtsverwaltuug
an.

Karlsruhe, den 1. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. V 928 In Vertretung

Frank

Die durch die rege Beteiligung der deutschen
„Handwerkcrschnlen" sowie von Hochschulen, Höhe'
ren Schuleu und Volksschule« auf der Weltausstel-
lnng 1937 in Paris geschaffene uud vom Deut¬
scheu Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht
für die Ausstellung gestaltete deutsche Sonderschau
„Kunsterziehung und technischer Unterricht" hat für
die Klassen 10 (Unterricht an Hochschulen, Höhere»
Schulen und Volksschulen), 11 (Knnstunterricht aller
Sinsen) uud 12 (Technischer Unterricht) jeweils einen
Grand Prir als Auszeichnung zuerkannt erhal¬
ten.

Ich ersuche Sie, allen hieran beteiligten Anstal¬
ten Ihres Aufsichtsbereichs, die zu dieser erfreu¬
lichen Würdigung der Ausbildung des gestaltenden
Handwerks sowie des Kunst- und Zeicheuuuterrichts
iu Deutschland beigetragen haben, meine Anerken¬
nung und meinen Dank auszusprecheu.

Berlin, den 13. Januar 1938.

Der Reichs- uud Preußische Minister
für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung.

Ruft.

Prüfungsordnung siir Schwimmeister und
Schwiinmeisterinnen.

Der Ziffer 9 der Bekauutmachuug obigen Be¬
treffs vom 16. Jauuar 1937 Nr. 417 — Amts¬
blatt Seite 9/10 — wird als zweiter Satz folgendes
beigefügt:

Für Angehörige der Wehrmacht und des Reichs¬
arbeitsdienstes beträgt die Prüfungsgebühr 5 RM.

Karlsruhe, den 28. Jannar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. l) ZJ146 In Vertretung

Frank

Sammeln dvn Weinbergschnecken.

Nachstehend wird ein Nnnderlaß des Herrn
Reichsforstmeisters und Preußischen Laudesforst¬
meisters vom 25. Januar 1938 (Zeichen: 1
Nr. >4691/37) bekanntgegeben. Entsprechend der
mir erteilten Ermächtigung habe ich gemäß ß 29
Absatz 1 der Naturschutzverordunng vom 18. März
1936 für das Jahr 1938 ausnahmsweise das Sam¬
meln von Weinbergschnecken vom 1. März bis
31. Mai 1938 freigegeben.

Karlsruhe, den 8. Februar 1938.

Der Münster des Kultus uud Unterrichts
Nr. D I0M In Vertretung

Frank

Berlin W 8, den 25. Jauuar 1938.

Der Reichsforstmeister und
Preußische Landesforstmeister.

Auf Grund des H 29 Abs. 1 der Naturschutzver-
ordnnng vom 18. März 1936 (RGBl. 1 S. 181) er¬
mächtige ich Sie, auch im Jahre 1938 das uach dem
Z 24 Abs. 6 a. a. O. vom 1. März bis 31. Juli ver¬
botene Sammeln von Weinbergschnecken zur Ab¬
wendung wesentlicher wirtschaftlicher Schäden im
Ansnahmeweg vom 1. März bis 31. Mai zu
gestatte«.

Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß
sich diese Erlaubnis nur auf Weinbergschnecken mit
einem Gehäusedurchmesser vou mehr als 30 imn er¬
streckt. Da diese Bestimmung im Vorjahr nicht
überall genügend Beachtung gesunden hat, ersuche
ich, auf die Überwachung besonderen Wert zu legen.

Hinsichtlich der Bekanntgabe dieser Erlaubnis
sowie der Sperrung einzelner Gebiete für die Sam¬
meltätigkeit verweise ich auf Abs. 2 meines Rund¬
erlasses vom 9. März 1937 — 1 1602/37 —.

Ich ersuche, mir nach Ablauf der Sammelzeit,
fpätesteus bis zum 1. November 1938, über den Um¬
fang der diesjährigen Sammeltätigkeit sowie über
die Absatzverhältnisse zu berichten und mir sonstige
Erfahrungen und Mißstände mitzuteilen.

Im Auftrage: gez. Dr. Klose.

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Professor vi-. Ernst Wahle an der Universität
Heidelberg znm planmäßigen Extraordinarius für
Vor- uud Frühgeschichte daselbst.

Fiuauziuspektor Eduard Bracker bei der Ver-
waltuugsdirektiou der verewigten klinischen Anstal¬
ten in Freiburg zum Fiuauziuspektor daselbst.

Wachtmeister Friedrich Burg er an der Uni¬
versität Freiburg zum Laboranten daselbst.

Zu Hauptlehrerinnen: Die Lehrerinnen Maria
Beck in Donaueschingen uud Rosa Schneider iu
Mannheim.
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Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Professor Theodor Grieß Haber voll der
Kraichgauschule — Oberschule für Jungen — in
Sinsheim an die Hölderlinschule — Oberschule für
Mädchen — in Heidelberg.

Kreisoberschulrat Johauues Curth in Lör¬
rach nach Bruchsal.

Rektor Emil Elberth in Dossenheim nach
Mannheim.

Fortbilduugsschulhauptlehrer Gustav Brachst
an der Gewerbeschule iu Aglasterhauseu an jene in
Hornberg.

Die Fortbildungsschulhauptlehrer: Hugo Gau¬
ger iu Krautheim nach Steinbach, A. Bühl — El¬
mar Keller in Bonndorf nach Engen.

Die Hauptlehrer(innen): Franz Bacher in
Stupferich nach Ebersweier — Gottfried Biehler
in Unterentersbach nach Baden-Baden — Franz
Dietrich in Ebringen nach Fessenbach — Frie¬
drich Dörr in Boxberg nach Wertheim — Gustav
Etzkorn in Rastatt nach Baden-Baden — Rudolf
Fuchs in Mannheim nach Baden-Baden — Emil
Gomer in Biedesheim nach Mannheim — Karl
Graf in Lienheim nach Waldshut — Alois
Hamann in Fesseubach nach Offenburg — Flo¬
rian Heck iu Weier nach Baden-Baden — Othmar
H enn in Baden-Baden nach Ebersteinburg — Paul
Kliugler in Bombach nach Dnchtlingen —
Wilhelm Kurze uberger in Asbach nach Eber¬
bach — Friedrich Miltner in Eberfteinbnrg nach
Baden-Baden — Wilhelm Müller in Mückenloch
nach Baden-Baden — Anton Wößner in Rei¬
chenau nach Baden-Baden — Klothilde H o m b u r -
gerin Bühl nach Baden-Baden — Theresia Hart¬
mann in Michelbach, A. Rastatt nach Bühl. —
Elisabeth Schlager in Malsch, A. Rastatt nach
Rastatt.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Die Studienräte: Friedrich Bollinger an
der Friedrichschule — Oberschule für Jungen — in
Pforzheim — Karl Hehl an der Friedrich-Luisen¬
schule — Oberschule für Mädchen — in Konstanz —

Hermann K e r n am Grimmelshaufeugymnasium iu
Offenburg. — Hauptlehrer Friedrich Gritz iu
Brühl, A. Naunheim.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand

getreten:

Oberlaboraut Michael Dofch au der Univer¬
sität Heidelberg.

Gestorben:

Hauptlehrer z. D. Artur Ehrler, zuletzt in
Schluchsee, am 14. Dezember 1937. — Hauptlehrer
a. D. Albert Breh m in Lahr am 11. Januar 1938.
— Professor i. R. Fidel Neu bürg er, zuletzt am
Gvmnasinm in Konstanz, am 24. Januar 1938. —
Hauptlehrer Josef Schneider in Mannheim am
5. Februar 1938.

IV Stellenausfchreiben.

An Grund - und Hauptschnlen:

1. Allge m e i n :

Rektorstelle iu Pfulleudor f.
Oberlehrerstelle in Au a. R h., A. Rastatt.
Hauptlehrerstelle in Lörra ch.
2 Hauptlehrerstellen in Weinheim.

2. Für Lehrer k a t h. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Bomb ach, A. Emmen¬

dingen — Dossenheim, A. Heidelberg -
Ebringen, A. Freiburg — Strümp sel-
bruuu, A. Mosbach.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hanptlehrerstellen in: Lampen ha in (Schul¬

abt. Hilseuhain), A. Heidelberg — Lind ach,
A. Mosbach — Opfingen, A. Freiburg —
Schutterzell, A. Lahr.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul-
amt einzureichen.

Druck UNÄ Verlag von Matsch « Vogel in Karlsruhe
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I Erlasse des Reichs- uns Preußischen Ministeriums für Wissenschast, Erziehung

und Volksbildung:

Aus Heft 16, 21/1937 und 1/1938 des Reichsmimsterialamtsblattes:
Nr. 394, 529 und 14 „Verzeichnis der Lehrbücher, die in den Schulen im Unterricht für

Kurzschrift und Maschinenschreiben benützt werden dürfen"
(RMinAmtblDtschWiss. 1937 S. 362, 471 und 1938 S. 15) Nr. L 673/38.

Aus Heft 3 des Reichsmimsterialamtsblattes 1938:
Nr. 51 „Bezeichnungen Schriftleiter und Schriftleitung" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 58)

Nr. I 958/38. '

Nr. 53 „ R eich s treub u n d ehemaliger Berufssoldaten" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 59/60)

Nr. ^ I 954/38.

Nr. <>0 „Haftung des Staates für Verletzung der Aufsichtspflicht durch Lehrer"
(RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 64) Nr. L 5476/38.

Nr. 61 „Verbot für Lehrer, mit ihren Schulklassen bei Verkehrsunfällen den Un¬
glücksort zu besichtigen" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 65) Nr. ö 5477/38.

Aus Heft 4 des Reichsmimsterialamtsblattes 1638:
Nr. 86 „Werbung der NS-Volks Wohlfahrt für die sozialpädagogischen und kran'ken-

pslegerischen Frauenberufe" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 90) Nr. ö 6340/38.
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II Verordnung
über das „Naturschutzgebiet WollmatiugcrRied, Gichrcumoos
und Drcifußwicscii" in den Gcniarkuugen Konstanz, Reichenau

und Hegne, Bezirksamt Konstanz.

Auf Grund der 4, 12 Abs. 2, 13, Abs. 2, 15
und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes
verordnet:

s 1.

Das östlich der Insel Reichenau am Unter-unk
Guadensee in den Gemarkungen Konstanz, Rei¬
chenau nnd Hegne, Bezirksamt Konstanz, liegende
Wollmatinger Ried . wird einschließlich der Insel
Langenrain, des Giehremuooses und des östlichen
Teiles der Dreifußwiesen iu dem im s 2 bezeich¬
neten Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe die¬
ser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch ein¬
getragen und damit unter den Schutz des Reichs¬
naturschutzgesetzes gestellt.

s 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von
435,67 !>a, nnd umfaßt:

a) in der Gemarkuug Konstanz-Woll¬
matingen die Gewanne Wollmatinger Ried
mit der Insel Langenrain, Kurze Züge, Lange
Züge, Mittler oder Langbohl, Triboldinger
Bohl,

b) i n der Gemarkung Reichenau die Ge-
wauue Zügwiesen uud Giehrenmoos,

o) in der Gemarkung Hegne die Gewanne
Fronried, Nachtwaid und den östlichen Teil der
Dreifußwiefeu.

(2) Die genauen Grenzen des Schutzgebiets
sind iu eine Karte rot eingetragen, die bei der ober¬
sten Naturschutzbehörde niedergelegt ist. Weitere
Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der
Neichsstelle für Naturschutz, bei der höheren Natur¬
schutzbehörde in Karlsruhe, der unteren Naturschutz¬
behörde in Konstanz, der Landesplanungsgemein¬
schaft in Karlsruhe, der Abteilung Landwirtschaft
nnd Domänen des Finanz- und Wirtfchaftsministe-
riums in Karlsruhe und den Bürgermeisterämtern
in Konstanz, Reichenau und Hegne.

s 3.

Im Bereich des Schutzgebiets ist verboten:

-z.) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬
graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustelleu, sie mutwillig
zu beuuruhigeu, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu fangen, oder zu
töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und
sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zn beschädigen, unbeschadet
der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul-
turschädliuge und sonst lästige oder blutsaugende
Infekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

<t) die Wege zu verlassen, zu baden, zu lärmen,
Feuer anzumachen, Abfälle wegzuwerfen oder
das Gelände auf andere Weise zu beeinträch¬
tigen,

o) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabuugeu vorzunehmen, Schutt- oder Bodeu-
bestaudteile einzubringen oder die Bodengestalt
einschließlich der Wasserlänfe auf audere Weise
zu verändern oder zu beschädigen,

k) Bild- oder Schrifttafelu anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen,

Z) Bauten aller Art zu errichten,

d) die unter Wasser stehenden Teile zu betreten und
zu befahren.

s 4.

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

b) die ordnungsmäßige Ausübung der Fischerei,
o) die landwirtschaftliche Nutzung uud Bewirtschaf¬

tung in dem bisherigen Umfange.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften im § 3 von mir nach Beneh¬
men mit der Landesnaturfchutzstelle genehmigt
werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen des s 3 zuwiderhan¬
delt, wird nach den KZ 21 uud 22 des Reichsnatur¬
schutzgesetzes und den ZK 15 und 16 der Durchfüh
rungsverordnung bestraft.

s 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 17. Februar 1938.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts
— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. Z 17öS In Vertretung
Frank
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III. Bekanntmachungen.
Schulferien.

Die Ferien im Schuljahr 1 938/39
werden wie folgt festgelegt:

Tag des Schulschlusses: Tag des Schulbeginns:

Osterserien 1938
Freitag, 1. April Mittwoch, 20, April

Pfingstferien
Samstag, 4, Juni Montag, 13, Juni

Sommerferien
Mittwoch, 27. Juli Montag,S.September

Herbstferien
Samstag, 8. Oktober Montag, 17. Oktober

Weihnachrsserien
Donnerstag, 22. Dez. Samstag, 7. Januar

Osterferien 1939
Freitag, 24. März Mittwoch, 12. April.

Mit Rücksicht auf die Erntearbeiten bleibt es für
die Volksschulen, Fortbildungsschulen und die Ge¬
werbe- und Handelsschulen in Landbezirken bezüg¬
lich der Sommer- und Herbstferien (insgesamt 45
Tage) bei dem bisherigen Verfahren.

Die bestehenden Bestimmungen über die Frei¬
gabe des Unterrichts an einzelnen Fest- und Feier¬
tagen bleiben unberührt.

Karlsruhe, den 25. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 5448 In Vertretung

Frank

Staatsprüfung fiir das künstlerische Lehramt im Zeichnen und
in Musik an Höheren Lehn »stalten nnd an Fachschulen

im Jahre 1S38.
Die Meldungen zu der im Spätjahr 1938 ab¬

schließenden Staatsprüfung für das künstlerische
Lehramt im Zeichnen und in Musik (Verordnung
vom 3. Januar 1928) sind spätestens aus
15. April 1 938 beim Miuisterium des Kultus
und Unterrichts einzureichen.

Die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme
an den vorgeschriebenen Übungen sind geheftet und
zeitlich geordnet beizufügen. Ferner sind möglichst
zwei Teilnahmescheine über die Beteiligung an der
Fachschaftsarbeit der deutschen Studentenschaft
vorzulegen; die Teilnahmescheine müssen von dem
Studentenschaftsführer der zuständigen Hochschulz
ausgestellt seiu.

Außerdem hat jeder Bewerber zur Erbringung
des Nachweises seiner deutschblütigen Abstammung
vor der Meldung zur Prüfung bei der Expeditur L
des Unterrichtsministeriums einen Fragebogen
(Formblatt 2) zu erheben und diesen ausgefüllt bei
der Meldung zusammen mit folgenden Urkunden
vorzulegen:

Ungekürzte standesamtliche Geburtsurkunde, un¬
gekürzte standesamtliche Heiratsurkunde der Eltern,
Geburtsurkunden bzw. Taufscheine der Eltern und
Großeltern. Anstelle dieser Urkunden kann auch ein
Ahnenpaß vorgelegt werden.

Gesuche, die erst nach Ablans der bezeichneten
Frist einkommen, oder solche, die die geforderten
Nachweise nicht vollständig enthalten, werden nicht
berücksichtigt.

Ich muß besonders darauf aufmerksam macheu,
daß weder aus dem Bestehen der Staatsprüfung
noch der Assessorprüfung eine Berechtigung auf An¬
stellung im öffentlichen badischen Höheren Schul¬
dienst hergeleitet werden kann. Aufgrund der Er¬
gebnisse der beiden Staatsprüfungen kommt, soweit
Bedarf an Lehrkräften vorliegt, nur eine beschränkte
Auslese, die erzieherisch, politisch und gesundheitlich
für den Lehrerberuf besonders geeignet ist, für die
Anstellung im öffentlichen badischen Höheren Schul¬
dienst in Betracht.

Karlsruhe, den 28. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 1084 In Vertretung

Frank

Bestimmungen iibcr die Zulassung zum Studium an den Hoch¬
schulen fiir Lehrerbildung.

Für die Zulassung zum Studium an der Hoch¬
schule für Lehrerbildung in Karlsruhe gelten fol¬
gende, vom Herrn Reichserziehungsminister mit
Erlaß ^VI. 3743, L IIa, 6 II b, L III cz, L V,
6 VII, V g,, V (Z, k I (a) vom 29. Januar 1938 er¬
lassenen Bestimmungen:

I.

1. Das Studium an den Hochschulen für Lehrer-
nnd Lehrerinnenbildung kann nur zum Winterseme¬
ster begonnen werden. Der Antrag auf Einschrei¬
bung zum Studium für das Lehramt an Volksschu¬
len oder sür das Lehramt an Höheren Schulen kann
jederzeit bei der Geschäftsstelle einer der in Ab¬
schnitt 3) aufgeführten Hochschulen eingereicht wer¬
den und muß dort bis spätestens 1. November ein¬
gegangen sein.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizu¬
fügen:

a) Eiu ausführlicher, eigenhändig geschriebener Le¬
benslauf mit Augabe des religiösen Bekennt¬
nisses. Die künftigen Studenten und Studentin¬
nen für das Lehramt an Volksfchnlen haben da¬
bei anzugeben, inwieweit sie musikalisch vorge¬
bildet sind, vor allem, ob im Spiel eines Instru¬
ments — möglichst der Geige, des Klaviers oder
der Orgel — die Grundlagen vorhanden sind.
Die künftigen Studentinnen für das Lehramt an
Volksschulen haben sich außerdem über ihre bis-
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herige Ausbildung in weiblichen Handarbeiten
sowie über ihr gewerblich-technisches und Hans-
wirtschaftliches Können zu äußern,

b) Zwei Lichtbilder (Vorder- und Seitenansicht), die
mit dem Namen zn versehen sind,

o) Der Nachweis der deutschblütigen Abstammung.
Dieser ist durch den vorgeschriebenen Ahnennach¬
weis zu erbringen, der durch Beifügung der eige-
nen Geburtsurkunde, der Heirats- und Geburts¬
urkunden der Eltern uud der Geburtsurkunden
der Großeltern zu belegen ist. Anstelle der Ur¬
kunden kann auch der Ahnenpaß vorgelegt wer¬
den.

cl) Der ausgefüllte Persoual-Meldebogeu.
s) Ein vom zuständigen Gesundheitsamt ausgestell¬

tes amtsärztliches Zeuguis, das sich bezüglich
der Lunge auf eine röntgenologische Durchleuch¬
tung zn stützen hat.

k) Ein amtlicher Ausweis über den Besitz der deut¬
schen Reichsangehörigkeit.
Eine beglaubigte Abschrift des zum Besuch einer
Hochschule berechtigenden Reifezeugnisses einer
allgemeinbildenden Höhere» Lehranstalt oder
eine Bescheinigung darüber, daß die Prüfung
für die Zulassung zum Hochschulstudium ohne
Reifezeugnis bestanden ist.

I») Gegebenenfalls Nachweise über die Mitarbeit in
der Partei, ihren Gliederungen oder angeschlosse¬
nen Verbänden.

N Der Nachweis der Erfüllung der Arbeitsdienst¬
pflicht und der Dienstpflicht in der Wehrmacht
durch Beifügung des Arbeits- bzw. Wehrpasses.

Im Falle dauernder Nntanglichkeit für
den Arbeitsdienst ist eine Bescheinigung über die
Teilnahme am studentischen Ausgleichsdienst
vorzulegen. Im Falle der Zurückstellung vom
Arbeitsdienst ist eine Bescheinigung des zustän¬
digen Meldeamts erforderlich, daß trotz recht¬
zeitiger Meldung eine Einstellung nicht er¬
folgen konnte. Gegebenenfalls sind die Gründe
mitzuteilen, weshalb die Dienstpflicht in der
Wehrmacht noch nicht erfüllt ist.

2. Zum Studium werden in erster Linie dieje¬
nigen Abiturienten und Abiturientinnen zugelassen,
die iu der Partei und ihren Gliederungen — ins¬
besondere in der Hitlerjugend einschließlich des
Bundes Deutscher Mädel — mitgearbeitet habeu.

In Leibesübungen sollen die künftigen Studen¬
ten und Studentinnen soweit ausgebildet sein, daß
sie das Ziel der für alle Studierenden der deutschen
Hochschulen verbindlichen Grundausbildung in der
vorgeschriebenen Zeit erreichen können.

Ferner wird bei den künftigen Studierenden
für das Lehramt an Volksschulen Wert darauf ge¬
legt, daß sie musikalisch hinreichend vorgebildet sind,
insbesondere eine natürliche stimmliche Begabung
besitzen und sich die Grundlagen im Spiel eines In¬

struments — in der Regel der Geige, des Klaviers
oder der Orgel — und in der allgemeinen Musik¬
theorie angeeignet haben.

Von den künftigen Studenten wird erwartet,
daß sie ihrer Dienstpflicht in der Wehrmacht bereits
vor Beginn des Studiums geuügt habeu, falls nicht
zwingende Gründe dem entgegenstehen.

3. An den Hochschulen für Lehrerbildung in Bay¬
reuth, Brannschweig, Darmstadt, Dresden, Elbing,
Eßlingen/Neckar, Frankfurt/Oder, Hamburg, Karls¬
ruhe, Leipzig, Pasing vor München, Seestadt, Ro¬
stock, Würzburg, und an dem Pädagogischen Institut
in Jeua werde» männliche und weibliche Studie¬
rende eingeschrieben.

An den Hochschulen für Lehrerbildung in Beu¬
chen O.S., Bonn, Cottbus, Dortmund, Hirsch'
berg (Rsgb.), Kiel, Lauenburg i. P., Oldenburg i. O.,
Saarbrücken, Trier und Weilburg/Lahn werden nur
Studenten, au den Hochschulen für Lehrerinnenbil¬
dung in Hannover, Koblenz nnd Schneidemühl nur
Studentinnen eingeschrieben.

4. Die erste Prüfung für das Lehramt an Volks¬
schulen kann uach vier Semestern abgelegt werden.
Bei der Kürze des Studiums muß ein Wechsel der
Hochschule möglichst vermieden werden. In begrün¬
deten Fällen ist ein einmaliger Wechsel nach dem
zweiten Semester möglich.

5. Die künstigen Studierenden für das wis¬
senschaftliche Lehramt an Höheren
Schulen beantragen ihre Einschreibung unmittel¬
bar bei der Hochschule für Lehrer(-innen)bildnng,
an der sie während der beiden ersten Semester stu¬
dieren wollen.

In der Meldung, der die in Abschnitt 1) ver¬
langten Unterlagen beizufügen sind, haben sie anzu¬
geben, in welchen drei Fächern sie später die wissen¬
schaftliche Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen ablegen und welches von diesen Fächern sie
als Grundfach studieren wollen. Die drei Fächer
dürfen uur aus einer der drei nachstehend genann
ten Fächergruppen gewählt werden:

I. Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Biologie.

II. Englisch, Französisch, Lateinisch, Griechisch,
Deutsch, Geschichte.

III. Reine Mathematik, Angewandte Mathematik,
Physik, Erdkunde, Biologie, Chemie.

In jeder Gruppe kann e i n Fach durch Leibes¬
übungen ersetzt werden. Mit Leibesübungen zusam¬
men dürfen jedoch nur Fächer gewählt werden, die
ordentliche Lehrfächer der Höhereu Schule sind. Re¬
ligionslehre kann Grund- oder Beifach sein nnd ist
nicht an eine der vorstehend genannten Gruppen ge¬
bunden. Im Interesse der dauernden vollen Ver¬
wendungsfähigkeit mnß jedoch eines der Fächer
eine Fremdsprache oder Mathematik sein, das dritte
Fach mnß aus der Gruppe, zu der die Fremdsprache
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oder Mathematik gehören, entnommen sein. Allge¬
mein müssen die gewählten Fächer zusammen ohne
besondere Schwierigkeit volle Verwendungsfähigkeit
gewährleisten.

6. Die künftigen Studierenden für das künst¬
lerische Lehramt an Höheren Schulen
richten ihre Meldung an eine der Staatlichen Kunst¬
hochschulen — in Preuße n für M nfik die Staat¬
liche Hochschule für Musikerziehung und Kirchen¬
musik in Berlin-Charlottenburg, die Staatliche
Hochschule für Musik iu Köln, die Staatliche Hoch¬
schule für Musik in Frankfurt a. M. — Dr. Hochs
Kouferbatorium — sowie die Hochschulinstitute sür
Musikerziehung und Kirchenmusik bei den Univer¬
sitäten in Köuigsberg i. Pr. und in Breslau, für
Bilde» de Künste die Staatliche Hochschule für
Kuusterziehung iu Berlin-Schöneberg und die
Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf, in den an¬
deren Ländern die sür die Ausbildung von künf¬
tigen Mnsik- bzw. Zeichenlehrern an Höheren Schu¬
len anzuerkennenden Kunsthochschule» —.

Iu der Meldung, der die in Abschnitt 1) ver¬
langten Unterlagen beizufügen sind, haben sie die
Hochschule sür Lehrer(-innen)bilduug zu nennen, an
der sie während der beiden ersten Semester studieren
wollen. Außerdem haben sie das zweite Fach an¬
zugeben, das sie außer Musik bzw. Zeichnen studie¬
ren und in dem sie später die Prüfling für das künst¬
lerische Lehramt an Höheren Schulen ablegen
wollen.

Bor dem Beginn ihres Studiums an einer
Hochschu le für Lehrer(-inNen)bildnng haben sie eine
Prüfuug über ihre künstlerische Eignung an einer
Staatlichen Kunsthochschule abzulegen. Die Mel¬
dung für diese Prüfung, die im Laufe des Monats
März stattfindet, muß bis spätestens 15. Februar
bei der Geschäftsstelle einer der genannten Staat¬
lichen Kunsthochschulen eingegangen sein.

An der Staatlichen Hochschule für Musik in
Frankfurt a. M. — Dr. Hochs Konservatorium —
finden im März 1938 noch keine Eignungsprüfun¬
gen statt.

7. Das Studium au den Hochschulen
für Lehr er - und L e h r e r i n n e n b i l d n n g
ist gebührenfrei, so daß sich die Kosten ini
wesentlichen auf die Bestreituug des Lebensunter¬
halts beschränken. Bedürftige Studierende können
während des Studiums im Rahmen der den Hoch¬
schulen zur Verfügung stehenden Mittel unterstützt
werden. Gesuche siud ausschließlich an den Direktor
zu richten.

An einigen Hochschulen ist die Aufnahme in
Kameradfchaftshänser möglich.

8. Uber die Zulassung zum Studium entscheidet
der Direktor.

Anfragen sind ausschließlich an
die Geschäftsstellen der Hochschulen zu rich¬

ten, von denen auch die vorgeschriebenen Formblät¬
ter (Ahnennachweis und Meldebogen) zu beziehen
sind.

9. Diese Bestimmungen sind vom Jahre 1938 ab
allgemein verbindlich für das Reichsgebiet.

Zusatz für die Hochschule für Lehrerbildung Karls¬
ruhe:

Zu 1, I.)

Dicustleistungszeugnisse der HI müssen von
dem zuständigen Bannführer ausgestellt sein.

Zu K):
Die künftigen Studierenden für das künst¬

lerische Lehramt an Höheren Schulen
richten ihre Meldung an die badischen Kunsthoch¬
schulen und zwar für das künstlerische Lehramt im
Zeichnen an die Hochschule der Bildenden Künste,
Karlsruhe und für das künstlerische Lehramt in Mu¬
sik au die Hochschule für Musik, Karlsruhe. Die Ge¬
suche müssen in diesem Jahre bis spätestens
2 0. März 1938 eingereicht sein.

Karlsruhe, den 2. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. lZ 5354 In Vertretung

Frank

Errichtung einer bcrgniäiinischcn Berufsschule

„Kaliwerk Bnggingcn".
Die Errichtung einer bergmännischen Berufs¬

schule mit der Bezeichnung „Bergmännische Berufs¬
schule Kalisalzbergwerk Buggingen" wird hiermit
öffentlich bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 22. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unierrichts
Nr. v 3130 In Vertretung

Frank

Verpflichtung zum Besuch der bergmännischen Berufsschule

„Kaliwerk Bnggingeu".

Aufgrund des Gesetzes über die vorläufige
Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswefeus
vom 10. Dezember 1934 (GVBl. 1935, Seite 119)
wird im Einvernehmen mit dem Herrn Minister
des Innern und mit Zustimmung des Herrn Fi¬
nanz- und Wirtschaftsministers folgendes bestimmt:

Sämtliche im Kalisalzbergwerk Buggingen be¬
schäftigten Fortbildungsschulpflichtigen unter uud
über Tage bergmännisch und handwerklich tätigen
Jungbergleute uud Lehrlinge haben mit sofortiger
Wirkung die bergmännische Berufsschule Kalisalz¬
bergwerk Buggingen zu besuchen.

Karlsruhe, den 22. Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. l) 3190 In Vertretung

Frank
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Errichtung einer Meisterschule fiir Präzisionsmaschinell- und
Werkzeugbau (Fachschule) an der Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) Pforzheim.
Augegliedert an die Gewerbeschule I (Gewerb¬

liche Berufsschule) in Pforzheim wird zu Beginn
des Schuljahres 1938/39 eine „Meisterschule" für
Präzisionsinaschinen- und Werkzeugbau als Höhere
Gewerbeschule (Fachschule) im Sinuc des K 7 der
Verordnung über die Einrichtung von Fachschule»
vom 13. April 1925 (GVBl. Seite 87 ff.) errichtet.

In dieser Meisterschule soll den Feinmechanikern,
Werkzeugmachern und Präzisionsmaschinenbauern
eine über den Rahmen der Gewerbeschule hinaus¬
gehende Fachbildung vermittelt werdeu, um sie für
die Ablegung der Meifterprüfuug in fachlicher nnd
charakterbildender Hinsicht vorzubereiten.

Die Teilnehmer haben zu diesem Zweck wäh¬
rend wenigstens zwei Halbjahren den Lehrgang der
Meisterschule mit einem Wochenunterricht von 47
Stunden, wovon 20 Stunden auf den Werkstatt¬
unterricht entfallen, zu besuchen. Die Meisterschule
nmfaßt einen Sommerhalbjahrlehrgang (Mai bis
Oktober) und einen Winterhalbjahrlehrgang (No¬
vember bis April).

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:

1. Erfolgreicher dreijähriger Besuch einer Gewerbe¬
schule (Gewerblichen Berufsschule) oder Ablegung
einer Aufnahmeprüfung, aus der sich eine gleich¬
wertige Vorbildung ergibt;

2. bestandene Gesellenprüfung;
3. Nachweis der arischen Abstammung;
4. Nachweis guter Führung (Unbescholtenheitszeng-

uis) und Nachweis nationaler Zuverlässigkeit;
5. Gesuudheitszeuguis.

Das Schulgeld für den Besuch der Meister¬
schule wird auf 80.— Ml für ein Halbjahrlehr¬

gang festgesetzt.
Gesuche um Aufnahme in die Meisterschule für

Präzifiousmaschineu- und Werkzeugbau (Fachschule)
sind an die Direktion der Gewerbeschule I (Gewerb¬
liche Berufsschule) Pforzheim zu richten.

Karlsruhe, den 17. Februar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 2565 In Vertretung:
Frank.

Die Reichsfachschulefür das Hotel- und Gaststättengewerbe
in Heidelberg.

Die Reichsfachschule für das Hotel- uud Gast¬
stättengewerbe in Heidelberg, die bisher der Han¬
delsschule und Höheren Handelsschule iu Heidelberg
angegliedert war, wird mit Wirkung vom 1. März
1938 als selbständige Anstalt geführt.

Karlsruhe, deu 21. Februar 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 2515 In Vertretung
Frank

Aushebung der Gewerbeschulen (Gewerblichen Beriissschnleii)
Freistett, Gengeubach, Kappelrodecknud Weingarten.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister
des Innern und mit Zustimmung des Herrn Fi¬
nanz- und Wirtschaftsministers wird aufgrund des
Art. 1 s§ 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige
Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens
vom 10. Dezember 1934 (GVBl. 1935, Seite 119)
folgendes bestimmt:

1. die Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufs¬
schulen) Freistett, Gengeubach, Kappelrodeck uud
Weingarten werden mit Wirkung vom 31. März
l938 aufgehobeu;

2. die Gemeinden Diersheim, Freistett, Haus¬
gereut, Holzhausen, Hönau, Liux, Rheinbischofs¬
heim uud Zierolshofen werden dem Gewerbeschul¬
verband Kehl, die Gemeinde Memprechtshosen, dem
Gewerbeschulverbaud Lichtenau, die Gemeinden
Berghaupten, Bermersbach, Gengenbach, Ohlsbach,
Neichenbach und Schwaibach dem Gewerbeschulver¬
band Offenburg, die Gemeinden Kappelrodeck und
Waldnlm dem Gewerbeschulverband Achern, die Ge¬
meinde Staffort dem Gewerbeschulverband Bruchsal
uud die Gemeinde Weingarten dem Gewerbeschul-
verband Durlach auf 1. April 1938 zugeteilt.

3. Vom 1. April 1938 an haben die in den Ge¬
meinden Diersheim, Freistett, Hausgereut, Holz-
Haufen, Honan, Linx, Rheinbischofsheim nnd Zie¬
rolshofen beschäftigten gewerblich tätigen Fortbil-
dungsschnlpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerbliche
Berufsschule) Kehl, die in der Gemeinde Mem¬
prechtshosen beschäftigten gewerblich tätigen Fort¬
bildungsschulpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerb¬
liche Berufsschule) Lichtenau, die in den Gemeinden
Berghaupten, Bermersbach, Gengenbach, Ohlsbach,
Reichenbach und Schwaibach beschäftigten gewerblich
tätigen Fortbilduugsschulpflichtigen die Gewerbe¬
schule (Gewerbliche Berufsschule) Offeuburg, die in
den Gemeinden Kappelrodeck und Waldulm beschäs
tigten gewerblich tätigen Fortbilduugsschulpflich-
tigeu die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Acheru, die in der Gemeinde Staffort beschäftigten
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpflichtigen die
Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Bruchsal
und die in der Gemeinde Weingarten beschäftigten
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpflichtigen die
Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Durlach
zil besuchen.

K arlsrnhe, den 2. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 4233 In Vertretung

Frank
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Neilgrüildmig »o« Heimatmuseen.

Im Anschluß an die Bekanntgabe betr. Heimat-
nmseum im Amtsblatt Jahrgang 1935 Nr. 4 S. 31
veröffentliche ich nachstehend einen weiteren Rnnd-
erlaß des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
27. Oktober 1937 V ä Nr. 2439 (b) über die Neu¬
gründung von Museen. Aufgrund der mir vom
Herrn Reichserziehuugsmittister erteilten Ermäch¬
tigung bestimme ich hiermit, daß jegliche Neugrün¬
dung von Heimatmuseen, sei es in Form von Orts¬
museen oder von Schulsammlungen, der Geuehmi-
gitug des vom Herrn Reichs- und Preußischen Mi¬
nister für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbil¬
dung für Baden eingesetzten Mnsenmspflegers Pro¬
fessor Dr. Rott, Direktor des Bad. Landes-
mnsenms in Karlsruhe bedarf.

Karlsruhe, den 15 Februar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 1003 In Vertretung

Frank

Berlin W 8, den 27. Oktober 1937.

Der Reichs- und Preußische Minister
für Wissenschaft, Erziehuug

und Volksbildung.
Vä Nr. 2439 (b).

Betr. Neugründung von Museen.

Durch Erlaß vom 29. Januar 1935 — Nr. 21793
— hatte ich gebeten, eine Erweiterung des vorhan¬
denen Bestandes an Museen — namentlich Heimat¬
museen — nur in besonderen Fällen zuzulassen. Wie
mir mitgeteilt worden ist, hat dieser Erlaß nicht
überall die notwendige Beachtung gefunden, es sol¬
len noch zahlreiche Fehlgrüudungen von sog. Hei¬
matmuseen au kleinen uud kleinsten Orten vorge¬
nommen worden sein.

Diese Fehlgründungen beeinträchtigen nicht nur
den Ruf der wirklich guten Heimatmuseen, sie führen
auch eine starke Zersplitterung des Museumsgutes
herbei, die den Grundsätzen einer gesunden Mu-
feumspflege nicht entspricht. So sehr es zu begrüßeu
ist, daß auch in den abgelegensten Gegenden und Or¬
ten sich Männer finden, die ihre Aufmerksamkeit
und ihren Forscherdrang den Fragen der heimat¬
lichen Natur nnd Kultur zuwenden, so ist es doch
nicht wünschenswert, daß diese Bestrebungen zu¬
gleich in der Schaffung eines örtlichen Heimatinu-
fenms sichtbare Gestalt gewinnen. Im Gegenteil
werden solche heimatkundlichen Bestrebungen erst
ihren vollen Sinn erhalten, wenn sich ihre Träger
in den Rahmen einer größeren Arbeitsgemeinschaft
eingliedern und sich zugleich als Beauftragte und
Förderer des den gesamten Landschaftsbereich er
fassenden Heimatmuseums fühlen. Schon die Tat
fache, daß eine kleine Ortsgemeinde nicht in der Lage

ist, die für die konservatorische Behandlung uud
mnseumstechuisch eiuwaudfreie Aufstellung der
Sammlungsstücke benötigten Mittel aufzubringen,
ferner die Erwägung, daß die Pflege solcher kleinen
Ortssammlungen allzu sehr auf eine einzelne Person
abgestellt ist, dürften die Unzweckmäßigkeit folcher
kleinen Heimatmuseen im Rahmen der landschaft¬
lichen Kulturpflege erkennen lassen.

Ich verweise daher nochmals auf meinen vorbe¬
zeichneten Erlaß vom 29. Jauuar 1935, iu dem ich
mich gegen derartige Fehlgründnngen von Heimat¬
museen ausgesprochen habe, und ersuche, unter Hin¬
zuziehung des von mir eingesetzten Mnsenmspfle¬
gers die vorhandenen Heimatmuseen auf ihre Be-
standswürdigkeit hin zu überprüfen und jegliche
Nengründnng von der vorherigen Genehmigung des
Mnsenmspflegers abhängig zu machen.

In Vertretung des Staatssekretärs:
K uuif ch.

Name der Stadt Singen.

Der Herr Reichsstatthalter hat mit Entschließung
vom 17. Januar 1938 Nr. 1V3 auf Grund des s 10
DGO bestimmt, daß die Stadt Singen (Amt Kon¬
stanz) mit Wirkung vom 1. Februar 1938 an den
Namen Singen (Hohentwiel) zu führen hat.

Karlsruhe, den 9. Febrnar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ l 337 In Vertretung

Frank

IV. Personalnachrichten.

Ernannt:

Lehramtsafsessorin vi-. Elisabeth Weiland
zum Professor an der Hindenburgschnle — Ober¬
schule für Mädchen — in Freiburg.

Zu Oberlehrern: Die Hauptlehrer Hermann
F r e n d e n b e r g e r in Snlzbach, A. Mosbach —
Karl Wehrle in Ottersweier. —

Zu Hauptlehrern(innen): Die Lehrer Karl
Bräudle in Pforzheim — Helmut Stetter in
Mannheim — Else H arke in Mannheim. —

Verwaltungsfekretär Franz Zittel an der
Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe zum
Verwaltungsiuspcktor.

Pflegerin Anna Walz an der Psychiatrischen
nnd Nervenklinik in Freiburg zur Oberpflegerin.

Finanzinspektor Eduard Bracker bei der Ver
waltungsdirektion der vereinigten klinischen Anstal¬
ten in Freibnrg znm Finanzoberinspektor.

übertragen:

Die Fortbildungsschulhauptlehrerstelle an der
allgem. Fortbildungsschule (Ländliche Berufsschule
für Knaben) in Engen an den Anstaltshauptlehrer
Alois Baader am St. Augnstiuusheim in Ett¬
lingen.
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Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Professoren: Rudolf Etzel von der Phi-
lipp-Leuardschule — Oberschule für Jungen — in
Heidelberg an das Kurfürst-Friedrichgymnasium da¬
selbst. — Wilhelm Göll von der Martin Schon -
gauerfchule — Oberschule für Jungen — in Brei-
sach an die Friedrichschule — Oberschule für Jun¬
gen — in Pforzheim — Heinrich Schaffner von
der Lifelotteschule — Oberschule für Mädchen — iu
Mannheim au die Lessingschule — Oberschule für
Juugeu — in Mannheim.

Die Studienräte: Franz Eichkor u an der Ge¬
werbeschule I in Karlsruhe an das Staatstechnikum
iu Karlsruhe — Willy Seilnacht an der Ge¬
werbeschule in Achern an jene in Konstanz — Karl
Stichliug an der Gewerbeschule iu Karlsruhe an
jene in Wiesloch.

Die Fortbildungsschulhauptlehrer: August
Bart h an der Gewerbeschule in Enbigheim an die
Goldschmiedeschule (Gewerbliche Berufsschule für
das Edelmetallgewerbe) Pforzheim — Friedrich
B ü ch e an der Gewerbeschule iu Oestriugen an jene
in Bruchsal — Josef Falk an der Gewerbeschule
in Kappelrodeck au jeue iu Achern — Hermann
?? a u tz an der Gewerbeschule in Schiltach an jene
in Überlingen — Elmar Keller an der Gewerbe¬
schule in Bonndorf an jene in Engen — Friedrich
Fla ig in Wilhelmsfeld an die Nebeuius-Ge-
werbefchute (Gewerbliche Berufsschule) iu Mann¬
heim — Ludwig Hochdörfer au der Gewerbe¬
schule (Gewerbliche Berufsschule) iu Durlach au jene
in Sinsheim a. E. — Oskar Leiber au der Ge¬
werbeschule iu Durmersheim au die Gewerbeschule
(Gewerbliche Berufsschule) iu Bühl — Julius
Roth an der Gewerbeschule in Weingarten au
jene in Durlach — Johauu Seitz an der Ge¬
werbeschule iu Birkeudorf au jene in Müllheim —
Gerhard N mm in g er an der Gewerbeschule in
Limbach an jene iu Wertheim — Ludwig Witt¬
mann an der Gewerbeschule in Müllheim an jene
in Hockenheim.

Fachlehrer Jakob Rommel an der Schuitzerei-
schule in Fnrtwangen an die Uhrmacherschule da¬
selbst.

Die Hauptlehrer(innen): Ludwig Grimm iu
Schövbronn nach Grünwettersbach — Karl Knit-
t e l in Neusatz nach Ottersweier — Wilhelm Metz -
a-'r in Mönchzell nach Plankstadt — Emil Schil¬
ding in Kirchardt nach SUlzfeld — Friedrich
Stau b in Mühlbach nach Sinsheim — Josef
Wahl in Malfch, A. Rastatt nach Rastatt — Lud¬
wig Wand er in Oberndorf, A. Buchen nach
Mörsch — Hilda Bau mann in St. Blasien nach
Lörrach — Marie Rößler in Haningen nach
Prechtal, Schulabt. Oberprechtal.

Zurückgenommen:

Die Versetzungen: Des Hauptlehrers Friedrich
echhold in Helmstadt nach Lützelsachsen (Amts¬

blatt Seite 9) — des Fortbildungsschulhauvtlehrers
>.mgo Gauger in Krautheim nach Steiubach, A.
Bühl (Amtsblatt Seite 28) und der Hauptlehreriu
Elisabeth Schlagerin Malsch, A. Rastatt nach Ra¬
statt (Amtsblatt Seite 28).

Planmäßig angestellt:

Aufseher Paul Kuhut an der Laudesbibliothek
iu Karlsruhe als Bibliothekaufseher.

Entlassen aus Antrag:

Fortbildungsschullehrerin Emma Mathis in
Eschelbroun. — Hilfslehrerin Hedwig Falk in
Gerusbach.

Entlassen:

Zeichenlehrkandidat August Granacher in
Gaggeuau.

Von den amtlichen Verpflichtungen entbunden:
Der ordentliche Professor für englische Philo¬

logie vi-. Friedrich Brie an der Universität Frei¬
burg i. Br.

Auf Ansuchen in den Wartestaud versetzt:
Direktor Eugen Emmerich an der Ober¬

schule für Jungen in Buchen.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Oskar Hart acher am Schloßgym¬
nasium iu Bruchsal. — Oberwachtmeisier Albert
Nagel an der Bibliothek der Technischen Hoch¬
schule Karlsruhe.

In den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Wilhelm N eidhardt in Walds¬
hut. — Hauptlehreriu Auuemarie Seidel in
Mannheim. — Lehrerin Maria Riester in Frei¬
burg. — Die planmäßige Haushaltungslehrerin
Elisabeth M eher in Heidelberg.

Wegen Errcichens der Altersgrenze in den Ruhestand

getreten:

Professor Karl Stnlz am Staatstechnikum in
Karlsruhe.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Wilhelm Göbelbecker,
Zuletzt iu Weinheim, am 26. Dezember 1937. —
Oberlehrer a. D. Rudolf Fe cht, zuletzt iu Karls¬
ruhe, am 27. Dezember 1937. — Hauptlehrer a. D.
Karl Wittmann, zuletzt in Untergrombach, am
3. Januar 1938. — Stadtschulrat a. D. Engelbert
Spitz in Baden-Baden am 9. Jauuar 1933. —
Hauptlehrer a. D. Emil Psasf in Radolfzell am
19. Januar 1938. — Rektor a. D. Josef Winter
in Villingen am 2fl. Januar 1938. — Hauptlehrer
a D. Adolf Rotter, zuletzt in Eberbach, am
39. Januar 1938. — Professor Coruel Herre an
der ^riedrichschule — Oberschule für Jungen — in
Pforzheim am 11. Februar 1938. — Hauptlehrer
Karl Franken dach in Schönau, A. Heidelberg,
am 12. Februar 1938. — Studienrat Adam
Scheuermauu an der Gewerbeschule I in Hei¬
delberg am 19. Februar 1938. — Hauptlehrer Georg
Ludwig Eckert iu Mannheim am 24. Februar 1938.

V SteAenausschreiben.

A n Grund - und Hauptschu ! eu :

l. Allgemein:

Rektorstelle in Dosse n heim, A. Heidelberg.
Hauptlehrerstellen au der Knabeufortbilduugs-

schule (Ländlichen Berufsschule für Knaben) in
M a lfch, A. Rastatt.
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2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
.fianptlehrerstellen in: Altenburg, A. Walds-

hlit — Brnchhanfen, A. Karlsruhe — En -
d e r m e t t i n g e n, 3l. Waldshut L i e u h elm,
A. Waldshut — M önchzell, A. Heidelberg —
Niederhof, A. Säckingen — Oberndors,
A. Vnchen — Reichenau, A. Konstanz —
Schöllbronn, A. Karlsruhe — Schönau,
A Lieidelberg — Schönwald, Schulabt. Wei-
ßenbach, A. Millingen — Slnpferich, A. Karls¬
ruhe — Nnteralpfen, A. Waldshut — Nt-
tenhofen, A. Konstanz.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Asbach, A. Mosbach

— Boxberg, A. Tauberbischofsheim — Eschel-
v r onn , A. Sinsheim — Mückenloch , A. Hei¬
delberg — Mühlbach, A. Sinsheim.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dein Bewerbe, vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein.

Reichsverband Deutscher Turn-, Sport- und
Ghmnastiklehrer e. V. Fachgruppe Skilehrer: „Neu¬
zeitlicher Skilauf", Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin
SW 68, 0,85 NM.

Adolf Narciß, Deutsche Entscheidungen im Osten.
Ein geschichtlicher Querschnitt. Mit 28 Karten.
Schriftenreihe der Landesgruppe Schlesien des
Bundes Deutscher Osten, Breslau 1938.

Union — Lese- uud Nechenkasten mit
Schriftverdecknngsschieber, nach Hauptlehrer Adam
Schneider. Union Lernmittel G.m.b.H. in Ber¬
lin N 65, Sparrstr. 8. Bestellnummer N. 71410.

Max Dufner-Greif, „Patrouillen auf Möm-
pelgard". Verl. Enßlin Ä Laiblin, Reutlingen.
Preis 1,20 NM.

Dr. Hermann Franz, „Die Kirchenbücher in
Baden". Verl. G. Braun, Karlsrnhe.

L. Für die Lehrer.
Dr. Reinhold Lotze, Zwillinge. Einführung

in die Zwillingsforschung. 101 Abb. im Text.
Verl. Hohenloh'sche Buchhandlung Ferd. Rau,
Oehringen. 1937. Preis in Leinwand 4,50 RM.
Das Buch wird den Lehrern und Lehrerbüchereien

zur Beschaffung warm empfohlen.

Die Reichsjugendführung gibt ab 1. Januar
1938 im Deutschen Verl. „Sport der Jugend"
Amtliches Organ des Jugendführers des Deutschen
Reichs für die Leibeserziehung unserer Jugend
heraus.

„Sport der Jugend" erscheint von Januar 1938
an zweimal monatlich zum 5. und 20. jeden Mo¬
nats und kostet monatlich 30 Pf. zuzüglich 4 Pf. Zu¬
stellgeld. Bestelluugeu sind an den Deutschen Verlag
Berlin SW 68, Kochstratze 22—26, zu richten.

Den Schulen wird der Bezug empfohlen.

VII. Mitteilung.
Die Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs wird in

Verbindung mit dem Hauptamt für Volksgesundheit der
NSDAP durch die Reichsstelle gegen den Alkoholmiß¬
brauch (Deutscher Verein g. d. Alkoholmißbrauch) durch
geführt.

Diese veröffentlicht soeben eine Schrift
„Partei, GesuudheitssNhrung, Alkoholmißbrauch"

mit den Grundsätzen und Forderungen der deutscheu
Arbeit, wie sie bei der Reichskundgebung gegen den Al
koholmißbrauch durch den Beauftragten des Reichs-
ärzteführers, Gauamtsleiter Pg. Dr. Bruns, Pg. Prä¬
sident Prof. Dr. Reiter, Pg. Ernst Bauer verkün¬
det wurden.

Erstmalig wird in 12 Forderungen des Präsidenten
des Reichsgesundheitsamtes klar und eindeutig heraus¬
gestellt, welche Ziele im Kampf gegen deu Alkoholmiß¬
brauch im Rahmen der deutsche» Gefundheitsführuug
zu verfolgen sind. Dabei ist die Arbeit ausschließlich
gegen den Mißbrauch des Alkohols (nicht gegen den Al¬
kohol) au sich gerichtet.

Die Schrist enthält außer klaren Richtlinien alle
Verfügungen, Veröffentlichungen und Erkläruugen, die
Parteidienststellen, Ministerien und Behörden für die
Arbeit gegen den Alkoholmißbrauch gegeben haben.

Die Zusammenfassung bezweckt die einheitliche Aus¬
richtung der Arbeit in Deutschland. Sie bildet die Un¬
terlage für die Aufklärung und Erziehung anf dem
heiklen aber wichtigen Gebiete der Alkoholfrage und
wird allen deutschen Männern und Frauen, die volks¬
erzieherische und volksgesundheitliche Aufgaben zu lei¬
sten haben, willkommen sein.

Der Preis der 36 Seiten starken Schrist beträgt:
1: 20 Pfg., 10: 1,80, 100: 15.— RM. Herausgeber:
Neichsstelle gegeu den Alkoholmißbrauch, Berlin-Dah¬
lem.

Druck und Verlag von Malsch Vogel in Karlsruhe



Nr. 6 39

AmtMstt
deF Vadtschen Ministeriums de^ Nultu^ und AnterrtchtK

Herausgegeben vom Ministerium deA LtnltuA und Unterrichts.

Ausgegeben SarlsrKhe. den 24. März 1938

Inhalt.

I. Erlafsc d-s Reichs- und Preustifche» Ministeriums

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Nebentätigkeit der Beamten.
Einberufungen zu Übungen der Wehrmacht.
Ausbildimg von Handarbeitslehrerinnen,
Zulassung zum Vorbereitungsdienst für das Höhere Lehr¬

amt an Handelsschulen Ostern 1933,
Lehrgang für Papparbeit für Kunsterzieher der Höheren

Lehranstalten au der Hochschule der bildendenKünste in Karlsruhe.

Wandschmuck für Schulen.
Beihilfevoischristen.
Neuregelung des gewerblichenUnterrichtswesens, hier: Ge¬

meinde Erfeld,
Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den Grund-

und Hauptschulen.

Iis. Perfonalnachrichten.

IV. Stellcnausfchrciben.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

VI. Mitteilung.

I Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung:

für Versorgungs-

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 50 „Erteilung der Zustimmung zum Ausländsaufenthalt

berechtigte" (RMinAmtblDtschWiss, 1938 S. 58) Nr. l 953/33.

Aus Heft 4 des Reichsminiftertalamtsblattes:
Nr. 71 „Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze der Familie e, V."

(RMinAmtblDtfchWiss. 1938 S, 75) Nr. ^ I 1059/33.
N . 72 „Papierersparnis" (RMinAmiblDtschWiss. 1938 S. 75/76) Nr. ^ I 1058/38.

Aus Heft 6 des ReichsmiNiftertalauttblattes:
Nr. 100 „Beginn der Vorlesungen an den Universitäten, Hochschulen, Akademien und

Bergakademien" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 108) Nr. ^ 3508/38.
Nr. 101 „Berechtigung der Abgangszeugnisse der badischen Oberhandelsschulen und

der württembergischen Wirtschaftsoberschulen zum Studium der Wirtschafts¬
wissenschaft" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 108/109) Nr. v 4803/38

II. Bekanntmachungen.
Ncbcntätigkcit der Bcanitcn.

An die unterstellten Dienststellen sowie an die
Beamten uud Beamtenanwärter (einschließlich der
Lehrkräfte an den Schulen).

Für die Nebentätigkeit der Beamten gelten vöm
1. Juli 1937 an die Bestimmungen der KZ 10—14
des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar
1937 (RGBl. I S. 39), der Verordnung zur Durch¬
führung des DBG. vom 29. Juui 1937 „Zu K 13"
(RGBl. I S. 669) und der Verordnung über die Ne¬
bentätigkeit von Beamten vom 6. Juli 1937

(RGBl. I S. 753), nachstehend stets als V.O. be¬
zeichnet.

I.

Nach diesen Bestimmungen sind folgende Arten
von Nebentätigkeiteu zu unterscheiden:

1. Nebentätigkeiten, die nicht genehmigungs¬
pflichtig sind:

-r) Schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische
oder Vortragstätigkeit usw. (s 11 Abs. 1 DBG.),

b) Unbesoldetes Amt in der NSDAP, den Gliede¬
rungen und den angeschlossenen Verbänden
(s 11 Abs. 2 DBG. und Nr. 9 der V.O.).
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o) Freundschaftliche Hilfe geringen Ilmfangs, bei
der keine Vergütung in Geld gewährt wird und
Nebenbeschäftigungen geringen Umfangs (Pri-
vattätigkeit in gemeinnützigen Unternehmungen),
für die Vergütungen im Werte bis zu 4V M?
monatlich gewährt werden (Nr. 4 und 5 der
V.O.): sie gelten allgemein als genehmigt.

2. Nebentätigkeiten, die genehmigungspflichtig
sind (K 10 Abs. 2 DBG.):

a) Nebenamt, Vormundschaft, Pflegschaft, Testa¬
mentsvollstreckung.

b) Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, insbeson¬
dere gewerbliche Tätigkeit (wegen Nebenbeschäf¬
tigungen geringen Umfangs siehe 1 o).

c) Ncbentätigkeit in wirtschaftlichen Unternehmen,

ä) Betrieb eines Gewerbes im Sinne der Reichs-
gcwerbeordnnng durch die Ehefrau.

3. Nebentätigkeit auf Veranlassung des Dienst¬
vorgesetzten:

a,) Nebenamt oder Nebenbeschäftigung im öffent¬
lichen Dienst (s 10 DBG. uud Nr. 11 der V.O.).

b) Nebeutätigkeit in wirtschaftlichen Unternehmen
Nr. 13 der V.O.).

Wegen der Musikausübung siehe unter Ziffer II
dieses Erlasses.

Für die Vergütungen gelten die besonderen Be¬
stimmungen in Nr. 12 der V.O. (für 4 a) und Nr. 13
(für 4 b).

Die Genehmigung zur Ausübung einer geneh¬
migungspflichtigen Nebentätigkeit ist beim unmittel¬
baren Dienstvorgesetzten einzuholen; sie kaun be¬
dingt oder befristet werden und ist jederzeit wider¬
ruflich.

Die Nebenbeschäftigung geringen Umfangs
(Ziffer 1 o) und die Höhe der Vergütung sowie jede
nach Nr. 18 der V.O. anzeigepflichtige gewerbliche
oder berufliche Tätigkeit der Ehefrau des Beamten
sind dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu mel¬
den. Unmittelbarer Dienstvorgesetzter für die deu
Kreis- uud Stadtschulämtern unterstellten Lehr¬
kräfte ist das jeweils zuständige Kreis- bzw. Stadt¬
schulamt, für alle übrigen Beamten (Lehrer) und Be-
amtenanwärter der Minister des Kultus und Unter¬
richts.

Die Vergütungen unterliegen nicht mehr den
Gehaltskürznngsverordnnngen.

Die Vergütungen ans öffentlichen Kassen wer¬
den neu festgesetzt, da Erhöhungen aufgrund der
Nr. 14 der V.O. nicht beabsichtigt sind. Sie werden
auf den nach Abzug der Kürzungen nächsten durch
12 teilbaren Betrag aufgerundet. In Einzelfällen
kann jedoch eine hiervon abweichende Regelung ge¬
troffen werden.

Ein Rückerfatz oder eine Nachzahlung wird auf¬
grund dieser Neufestsetzung nicht geleistet.

Die Abrechnungen, Meldungen und Mitteilun¬
gen nach Nr. 15 uud 17 der V.O. sind von den Be¬
amten (Lehrern) und Beamtenanwärtern ihren
Dienststellen (Kreis-Stadtschulamt, Schuldirektiou

Muster zu Nr. IS Abs. 1 (Nebentätigkeit auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten auf Schluß eines jeden

Lsde,

Nr.

Name,
Amtsbezeichnung
und Dienststelle
des Beamten

g.) Bezeichnung der Art
der Nebentätigkeit*

b) Angabe der Ver¬
fügung, durch die die
Nebeutätigkeit geneh¬
migt worden ist

Die Nebentätigkeit ist ausgeübt worden

bei

Bezeichnung der Stelle,

der Gesellschaft,

des Unternehmens

usw.)

im Rechnungsjahr

19 . .

von bis

Zahlende

Kasse
oder

Stelle

Bemerkungen:

*) Bei Tätigkeit bei Erwerbs,Gesellschaften auch Angabe über die Stellung in der Gesellschaft.

**) Angaben sind nur dann erforderlich, wenn die gewährten Beträge die nach der Reisekostenverordnung für bad. Landesbeamte bei

Dienstreisen zustehenden Sätze überschritten haben.

***) In der Spalte Bemerkungen ist anzugeben: a) an welche Kasse, b) zu welcher Zeit lTag, Monat, Jahr) die Beträge abgeführt wor¬

den sind. Hat eine Gesellschaft in einem Rechnungsjahr mehr als l Geschäftsjahr abgeschlossen, so sind die Geschäjtsjahre zu bezeich¬

nen. Für Spalte 9 sind die Sitzungen, für die Sitzungsgebühren gewährt worden sind, anzugeben. Am Schluß ist die Vollständigkeit

und Nichtigkeit der Angaben zu versichern.
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usw.) zu den angegebenen Zeitpunkten nach den bei¬
gefügten Mustern rechtzeitig zu erstatten, die Mel¬
dungen nach Nr. 17 der V.O. (genehmigte Neben¬
tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes) in
doppelter Fertigung. Diese Regeluug gilt ge¬
mäß Nr. 12 Abs. 3 der V.O. nicht für Vergütungen
bei Ausübung eines Lehramts an einer öffentlichen
Hochschule und für Gebühren bei Teilnahme an
Prüfungen.

Die Dienststellen haben die gesammelten Abrech¬
nungen, Meldungen und Mitteilungen (Meldungen
nach Nr. 17 der V.O. in doppelter Fertigung)
jeweils spätestens 14 Tage nach den festgelegten Ter¬
minen dem Ministerium des Kultus und Unterrichts
vorzulegen.

Vorstehend sind nur die wichtigsten Bestimmnn-
gcu, die für Nebentätigkeiten der Beamten gelten,
zusammengefaßt; im einzelnen wird auf die ein¬
gangs erwähnten Bestimmungen verwiesen — vgl.
hierwcgen auch meinen Erlaß vom 26. Oktober 1937
Nr. ^ I 5571 „Deutsches Beamtengesetz und Reichs¬
dienststrafordnung".

II.

Bisher erteilte Genehmigungen bleiben in
Kraft.

Der Erlaß vom 23. Mai 1935 Nr. L. 16073 „Er¬
teilung von Privatunterricht nnd die Aufnahme von
Kostzöglingen" — ABl. Seite 75/76 — bleibt auf¬
rechterhalten mit den den Leitern der Höheren Lehr¬
anstalten und Fachschulen (bzw. den Kreis- und
Stadtschulämtern) erteilten Befugnissen; er erstreckt
sich auch auf die Erteilung von privatem Musik¬

unterricht. Lehrkräfte, welche die dienstliche Geneh¬
migung zur nebenamtlichen Erteilung von privatem
Musikunterricht oder zur Leitung von Gesang- oder
Musikvereinen erhalten haben, sind verpflichtet, die
seitens der Reichsmusikkammer erlassenen Anord¬
nungen für nebenberufliche Chorleiter usw. zu be¬
achten und für deren Einhaltung selbst Sorge zu
tragen.

III.

In Fällen, in denen das Ministerium zur Er¬
teilung der Genehmigung zuständig ist, haben die
Dienststellen bei Vorlage des Gesuchs an das Mini¬
sterium jeweils Stellung zu nehmen. Falls der Er¬
teilung der Genehmigung dienstliche oder andere
Gründe entgegen stehen, ist dies zu bemerken und
sind die Gründe näher darzulegen.

Die Zuständigkeit der Kreis- und Stadtschul¬
ämter ist durch die Bestimmung in Ziffer I dieses
Erlasses erweitert worden. Ich ersuche diese Dienst¬
stellen, bei Genehmigung von Nebenbeschäftigungen
jeweils in eine gewissenhafte Prüfung darüber ein¬
zutreten, ob die Voraussetzungen für die Genehmi¬
gung gegeben sind (vgl. Nr. 1 der V.O.) oder ob
etwa aus dienstlichen Gründen eine Ablehnung er¬
folgen muß.

Karlsruhe, den 21. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 1 1050 In Vertretung
Frank

Rechnungsjahres)

Es entfallen auf
Von den in Spalte 6

angegebenen Beträge

habe ich

Bemerkungen
Gesamt- Anteil

empfang am

Reingewinn

-ST/K

m ... Fahrkosten,

A .?S SM»«-- Ueber- Sonstiges

entschadlgnng Vergütung „achtungs-

"sw- gelder »*)

-AM -TK> -AM

behalten

an die

zuständige
Kau?

abgeführt ***)

-SM

6 7 3-9 10 II 12 13 14

bei
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Muster L zu Nr. IS Abs. 2 (Meldung über die voraussichtliche Höhe der ablieferungspflichtigenVergütungen auf
1. Oktober jeden Jahres zur Aufnahme in den Haushaltsplan)

Lfde.
Nr.

Name, Amtsbezeichnung
und Dienststelle des Beamten

B -r°u«chIlich ^
zukommender Betrag ^

Bemerkungen

lbei Vergütungen ans der
Staatslasse Angabe des

Haushaltsansatzes)
1 2 3 4 5

Muster <ü zu Nr. 17*) (Höhe der Vergütungen für genehmigte Nebentätigkeitenaußerhalb des öffentlichen Dienstes
auf 1. April jeden Jahres im vergangenen Kalenderjahr)

Lfde.
Nr.

Name, Amtsbezeichnung
und Dienststelle des Beamten

Betrag der Vergütung
Art und Umfang
der Nebentätigkeit

Tatum

der Geneh-
migungs-

verfügung

Bemerkungen

1 S 3 ' 4 5 6

*)'Jeweils doppelt ausfertigen.

Einberufungen zu Ucbuugeu der Wehrmacht.
An alle unterstellten Dienststellen.

Die Erklärung der zeitweisen Unabkömmlichkeit
eines Beamten, Angestellten oder Arbeiters, der zu
einer militärischen Übung einberufen ist, habe ich
mir vorbehalten. — Erlaß vom 10. Januar 1936
Nr. 2S630, Amtsblatt Seite 1/2 —. Mit dem Ge¬
neralkommando V. Armeekorps (Wehrkreiskom¬
mando V) in Stuttgart habe ich nunmehr verein¬
bart, daß Unabkömmlichkeitserklärnngen jeweils
längstens zwei Wochen vor Beginn der betreffenden
Übungen eingereicht werden, da später einkommende
Erklärungen aus technischen Gründen von der Mi¬
litärbehörde nicht mehr berücksichtigt werden kön¬
nen.

Ich ersuche die unterstellten Dienststellen, An¬
träge auf Unabkömmlichkeitserklärnngen gegebenen¬
falls spätestens 3 Wochen vor Beginn
der betreffenden Übung mir vorzulegen,
damit eine rechtzeitige Einreichung bei der Militär¬
behörde möglich ist.

Karlsruhe, den 9. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr ^ I 1047 Vertretung
Frank

Ausbildung von Haiidarbeitslchrcriiincn.
Im Herbst 1938 wird die Ausbildung von Leh¬

rerinnen für den Handarbeitsunterricht (Nadel¬

arbeitsunterricht) an Volks- und Fortbildungsschu¬
len sowie an Höheren Schulen Badens wieder auf¬
genommen. Die Ausbildung erfolgt ausschließlich
iu einem zweijährigen Lehrgang an dem bisherigen
staatl. Handarbeitslehrerinnenseminar in Karls¬
ruhe.

Unterrichtsgeld wird nicht erhoben. Dagegen
ist für Benützung der Nähmaschinen und anderer
Lehrmittel eine monatliche Gebühr von 2 zu
entrichten. Für das während der Ausbildungszeit
benötigte Arbeitsmaterial haben die Teilnehmerin¬
nen des Lehrgangs selbst aufzukommen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. ein Alter von mindestens 17 bis höchstens

23 Jahren,
2. der Nachweis voller Gesundheit,
3. in praktischer Hinsicht: tüchtiges Können in Nä¬

hen (Flicken), Stricken und Häkeln,
4. eine gute Allgemeinbildung und sportliches Kön¬

nen. Die Arbeit im Lehrgang setzt grundsätzlich
den Bildungsstand voraus, der durch den Besuch
von 6 Klassen eiuer Höheren Schule erworben
wird. Doch können auch Bewerberinnen mit an¬
derer Vorbildung, insbesondere auch begabte
Schülerinnen der Volksschule zugelassen werden,
wenn sie in der Aufnahmeprüfung den Nachweis
erbringen, daß sie sich die erforderlichen Kennt¬
nisse auf anderem Wege (private Weiterbildung,
Handelsschule, Höhere Haudelsschule, Gewerbe¬
schule, Hausfrauenschule, Frauenarbeitsschule
usw.) angeeignet haben.
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Erwünscht ist außerdem,

daß eine zwischen Schule nnd Beginn des Lehr-
gangs etwa freibleibende Zeit nach Möglichkeit zur
Ableistung des halbjährigen Arbeitsdienstes oder
zur Übung in praktischer Arbeit in einem fremden
Haushalt oder einein Geschäft verwendet wird.

Aufnahmegesuche sind bis zum 15. April
!938 unmittelbar bei dem Ministerium des Kul¬
tus und Unterrichts in Karlsruhe einzureichen. Dem
Anfnahmegefuch sind beizufügen:
1. eine von der Bewerberin selbstverfaßte und selbst-

' geschriebene Darstellung des Lebens- und Bil¬
dungsgangs mit Angabe des Bekenntnisses, so
wie von Name, Beruf und Wohnort der Eltern,

2. beglaubigte Abschriften sämtlicher Zeugnisse über
Schnl- und Fortbildung, über abgelegte Prüfun¬
gen und über eine etwaige bisherige praktische
Arbeit,

3. ein Lenmnndszengnis,

-1. ein amtlicher Ausweis über die Deutsche Neichs-
augehörigkeit,

5. Nachweis der deutschblütigen Abstammung (un¬
gekürzte standesamtliche Geburtsurkunde der Be¬
werberin, ungekürzte standesamtliche Heiratsur¬
kunde der Eltern, Geburtsurkunden bzw. Tauf¬
scheine der Eltern und Großeltern — evtl. an¬
stelle dieser Urkunden ein Ahnenpaß),

6. zwei Lichtbilder (Seiten- uud Vorderansicht), die
mit dem Namen zu versehen sind,

7. ein amtsärztliches Gesnndheitszengnis, das sich
bezüglich der Lunge auf eine röntgenologische
Durchleuchtung zu stützen hat (in verschlossenem
Umschlag),

3. sportliche Leistungszeugnisse (HJ-Leistungsabzei-
chen, Reichsjttgendsportabzeichen n. ä.),

9. Nachweis über die Mitarbeit innerhalb der
NSDAP und ihren Gliederungen (BDM) und
gegebenenfalls eine Bescheinigung über die Ab¬
leistung des halbjährigen Arbeitsdienstes.

Die Znlassnng znm Lehrgang hängt vom Be¬
stehen einer Aufnahmeprüfung ab. In der Auf¬
nahmeprüfung wird verlangt:
1 in Handarbeiten: fehlerloses Häkeln und Stricken

(auch Formen), einwandfreies Nähen von Sau
men und Stählen mit der Hand uud Maschine,
Annähen des Knopfes nnd Anfertigen von
Wäscheknopfloch, einfacher Schlitzverschluß,
Wäsche-, Trikot- und Kleiderflick, Wäsche- nnd
Strümpfestopfen. (Die für die Prüfung notwen¬
digen Arbeitsstoffe werden auf Kosten der Be¬
werberinnen zur Verfügung gestellt werden),

2. eine Tnrn- nnd Sportprüfung zur Feststellung
der Eignung zur Erteilung des Unterrichts in
Leibesübungen,

3. eiue Prüfung der Allgemeinbildung der Bewer¬
berinnen, sofern sie gemäß Absatz 3, letzter Satz
dieser Bekanntmachung in der Aufnahmeprüfung
den Nachweis zu erbringen haben, daß sie sich die
erforderlichen Kenntnisse durch private Arbeit
oder ans anderem Weg angeeignet haben. Die
hiervon betroffenen Bewerberinnen werden über
den Umfang der vorgesehenen Prüfung, zusam¬
men mit der Mitteilung über die Zulassung znr
Prüfung, verständigt.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Lehr¬
gang trifft aufgrund der Aufnahmeprüfung das Un¬
terrichtsministerium. Die Aufnahme in das Hand¬
arbeitslehrerinnenseminar wird aber erst nach Be¬
währung während des ersten Semesters des Ans-
bilduugslehrgauges endgültig.

Am Ende kies zweijährigen Lehrganges wird
eine Abschlußprüfung abgehalten, die die Voraus¬
setzung ist für die Übernahme der Bewerberin als
Handarbeitslehrerin an Volks- und Fortbildungs¬
schulen sowie au Höheren Schulen, aus deren Be¬
stehen aber ein Rechtsanspruch auf Verwendung als
Handarbeitslehrerin an staatlichen Schulen nicht ab¬
geleitet werden kaun. Es wird ausdrücklich darauf
aufmerksam gemacht, daß zu dieser Abschlußprüfung
ausschließlich Teilnehmerinnen des Lehrgangs am
staatlichen Handarbeitslehrerinnenseminar zugelas¬
sen werden.

Karlsruhe, den 8. März 1938.

Der Minister des Knltus und Unterrichts
Nr. IZ 773? Di-, Wacker

Zulassung zum Vorbercitnngsdieust für das Höhere Lehramt

a» Handelsschule» Ostern 1938.

Ans 20. April 1938 werden wieder Diplom-Han-
delslehrer in den Vorbereitungsdienst für das Hö¬
here Lehramt an Handelsschulen in Baden aufge¬
nommen.

Meldungen hierfür sind bis spätestens
1 l). April 1 938 hierher vorzulegen. Der Mel¬
dung sind beizufügen:
1. Selbstgeschriebener Lebenslauf,

2. Reifezeugnis,
3. Handelslehrer-Diplom,

4. Zeugnisse über die praktische Tätigkeit in kauf¬
männischen Betrieben,

5. amtsärztliches Zengnis über die Eignung znm
Handelslehrerberuf, das sich hinsichtlich des Zn-
standes der Lnnge auf eine Röntgenuntersuchung
stützt,

6. Staatsangehörigkeitsausweis,
7. Leumundszeugnis,

8. Bescheiniguugeu über die Zugehörigkeit bzw. Tä¬
tigkeit in der NSDAP oder ihren Gliederungen
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Bescheinigungen über abgeleisteten Arbeits- und
Militärdienst.

Karlsruhe, den 9. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 4614 In Vertretung
Frank.

Lehrgang für Papparbcit siir Kunsterzieher der Höheren Lehr¬

anstalten an der Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe.

Vom 2. bis 7. Mai d, I. findet an der Hoch¬
schule der bildenden Künste in Karlsruhe für Kunst-
erzieher ein Lehrgang für Papparbeit statt.

Die Meldungen für diesen Lehrgang sind bis
spätestens 14. April d. I. auf dem geordneten
Dienstweg dem Ministerium des Kultus nnd Unter¬
richts vorzulegen. Dabei sind anzugeben: Name,
Vorname, Dienststellung, Schule und ob der Lihrer
schon an einem Lehrgang für Papparbeit teilgenom¬
men hat.

Die vorgesetzten Dienststellen werden aufgefordert,
mit der Weiterleitung der Gesuche zur Frage der
Abkömmlichkeit Stellung zu uehmen.

Den zugelassenen Bewerbern(innen) geht von hier
aus über die Zulassung besondere Weisung zu. Sie
erhalten Vergütung für Hin- und Rückfahrt III. Klasse.
Weitere Zuschüsse können nicht gewährt werden.

Karlsruhe, den 22. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 7999 In Vertretung
Frank

Wandschmuck für Schulen.

An die Leiter und Lehrer sämtlicher unterstellten
Schulen.

Einen hervorragenden Wandschmuck bilden die
von dem Graphiker Sluyterman von Langeweyde
hergestellten Holz- und Linolschnitte zu dem Thema
„Der Führer spricht", „Des deutschen Volkes Lied"
uud „Es mahnen die Väter". Die Arbeiten ver¬
einigen feines künstlerisches Empfinden und unbe¬
dingte Beherrschung der Form mit kraftvoller Dar¬
stellungsart. Der Bezug kann für Schulzwecke warm
empfohlen werden. Die Preise der vom Verlag
Küster & Heyer in Essen zu beziehenden Mappen
nnd Bilder sind folgende:
Mappe „Der Führer spricht" (Reproduktionen) ent¬

haltend 6 Holz- und Linolschnitte,
Größe 41/55,5 om 28.50 NM.

Einzelblätter aus der Mappe „Der
Führer spricht", Original-Abzüge,
55/70 c-m 12.— RM.

Mappe „Des Deutschen Volkes Lied",
Reproduktionen, Größe 55/70 om,
enthaltend 10 Holzschnitte 60.— NM.

Einzelblätter hiervon (Origiualabzüge),
Größe 55/70 ora 15 — RM.

Mappe „Es mahnen die Väter", ent¬
haltend 10 Orignal-Linolschnitte,
55/70 om 120 - RM.

(Später erscheinen billigere Reproduk¬
tionen).

Führer-Bild, uugerahmt Größe 52/72 8.— RM.
Führer-Bild, handsigniert,

Größe 57/78 12.— RM.
Führer-Bild, handsigniert,

Größe 80/115 25.— RM.
Karlsruhe, den 17. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, L 2Z96 Ju Vertretung

Frank

Beihilfcvorschristcn,
Das Staatsministerium hat unterm 7. Februar

1938 Nr. 712 beschlossen, die bcihilfebewilligenden
Stellen mit sofortiger Wirkung zu ermächtige«, die
Bestinuuuugeu in den KK 22—25, 28—30 und 39 der
Reichsgruudsätze für die Gewährung vou Beihilfe»
austelle von § 2 Abs. 4, K 2 Abs. 2 Buchst, d in Ver¬
bindung mit Absatz 3 — zu Abs. 2 Buchst, b — und
H 2 Abs. 6 Satz 1 iu Verbindung mit Z 11 der ba¬
dischen Beihilfevorschriften vom 7. Mai 1928 —
Amtsblatt 1928 S. 127 ff. — im Nahmen der haus¬
haltsmäßig jeweils verfügbaren Mittel anzuwen¬
den.

Weiter sind durch Nuudschreibeu des Herrn Fi
uanz- und Wirtschaftsministers vom 20. März 1935
Nr. 3550 die Bestimmungen in K 1 Abs. 4 und § 5 der
badischen Beihilsevorschrifteu durch die Kß 41 und 12
der Reichsgruudsätze ersetzt worden. Die in Frage
stehenden Reichsbestimmuugen einschließlich der
s§ 41 nnd 42 sind in den nachstehenden Auszug aus
deu Reichsgrundsätzen für die Gewähruug vou Bei¬
hilfen bei Krankheits-, Geburts- uud Todesfällen
abgedruckt.

Karlsruhe, den 9. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, I 1179 In Vertretung
F rank

Auszug aus den Reichsgrundsätzeu
für die Gewährung voll Beihilfen bei Kraukheits-,

Geburts- und Todesfällen

vom 11. Dezember 1928, Reichsbesoldungsblatt 1928
Nr. 1656 Seite 197 in der vom 1. Januar 1938 an

giltigen Fassnng

(siehe Reichshaushalts- uud Besolduugsblatt 1938
Nr. 2793 Seite 93).

s 22

Innerhalb eines Rechnungsjahres kann für
Zahnbehandlung als beihilfefähiger Betrag
zugrunde gelegt werden:



— Nr,

k>) für Beihilsenempfänger ohne Ange¬
hörige ein Betrag bis zu 50.— RM.,

K) für verheiratete Beihilfenempfänger
ohne Kinder ein Betrag bis zu 109.— NM.,

c) für jedes zu berücksichtigende Kind je
ein weiterer Betrag bis zu 20.— RM.

Gegenseitige Deckung aus den Höchstbeträgen ist
statthaft.

Bei Bemessung der Beihilfen für Zahnplomben
können als beihilfefähig höchstens 6 RM. für jeden
gefüllten Zahn angesehen werden. Dieser Höchstsatz
schließt auch die Kosten für eine etwa erforderliche
Vorbehandlung ein. Kosten für die der Füllung
eines Zahnes vorangegangene Wurzelbehandlung,
Wurzelfüllung usw. dürfen nur insoweit berücksich¬
tigt werden, als sie einschließlich der Kosten für die
Füllung des Zahnes den Höchstsatz von 6 RM. nicht
übersteigen.

Über die Beihilsesähigkeit von Kosten für kiefer¬
orthopädische Behandlung zur Beseitigung von Kie¬
fermißbildungen, die im Nahmen des Abs. 1 nicht
berücksichtigt werden können, entscheidet die oberste
Neichsbehörde mit Zustimmung des Reistsministers
der Finanzen. Dem Antrag sind beizufügen:
a) ein Behandlungsplan sowie ein erläuterter Ko¬

stenanschlag, ans dem auch die voraussichtliche
Dauer der Behandlung ersichtlich sein muß,

b) die Bescheinigung eines beamteten Arztes — vgl.
H 23 —, wonach die Behandlung zur Verhütung
von Krankheiten in dem veranschlagten Umfang
unbedingt erforderlich und die Höhe der Kosten
angemessen ist.

s 23

Über die Beihilsesähigkeit von Kosten für Zahn-
erfatz (für Kronen, Stiftzähne, Platten- und
Brückeuarbeiten) ist vor Beginn der Behandlung
die Entscheidung der im Z 49 bezeichneten Stelle *)
herbeizusühreu. Zu diesem Zwecke ist ein Zahnbild
(Zahnschema) mit Kostenanschlag über die vorgesehe¬
nen Ersatzarbeiten und die Bescheinigung eines
Versorgungsarztes oder eines anderen Arztes (nicht
Zahnarztes) vorzulegen, wonach der Zahnersatz in
dem veranschlagten Umfange zur Verhütung von
Krankheiten oder zur Wiederherstellung der Gesund¬
heit unbedingt erforderlich ist. Der Vorlage eines
Zahnbildes, eines Kostenanschlags nnd einer ärzt¬
lichen Bescheinigung bedarf es nicht, sofern nur bei¬
hilfefähige Kosten gem. s 24 Ziffer 2, 3 a, 10 oder 1!
in Frage kommen.

Ist die Bescheinigung nicht vom Versorgungs¬
arzt ausgestellt und übersteigt der Kostenanschlag
den Betrag von 100 RM., so kann die in s 49 be¬
zeichnete Stelle 6) außerdem die Begutachtung durch
den Versorgnngsarzt herbeiführe«.

Das Ministerium,

K 24

Die Ausgaben für die nachstehend bezeichneten
technischen Zahnörsatzarbeiten können nur bis zur
Höhe der angegebenen Sätze als beihilfefähig be¬
rücksichtigt werden:
1. Für Anfertigung einer Kantschnk-

Platte 0,— RM.,
2. für Reparatur einer Kautschuk-

Platte . 4,50 RM.,
3. s,) für jeden an der Platte befestig¬

ten alten Zahn 3,— RM.,
b) für jeden an der Platte befestig¬

ten neuen Zahn 4,— RM.,
4. für Zahn mit Schutzplatte mehr . 2,— RM.,
5. für Gummisauger 2,— RM.,
6. für eine Klammer 2,70 RM.,
7. für Anbringen von Federn und

Federnträger an Kautschuk . . . 9,— NM.,
8. für Zinnstiftzahn und Porzellan¬

vollkrone 12,50 NM.,
9. für Ringstiftzahn, Brückenglied oder

Vollkrone 25,— RM.,
ig. für Entfernung eines Stiftzahnes

oder eines abgebrochenen Stiftes
aus der Wurzel 2,50 NM.,

11. für Wiederbefestigung eines Stist-
zahnes oder einer Krone .... 2,50 NM.,

12. für Anfertigen einer Platte ans
Wiplametall 35,— NM.,

13. s.) für jeden daran befestigten Zahn
vulkanisiert 4.— NM.,

b) für Wiplametallkästchen geschweißt 6,— NM.,
14. a) sür Wiplaklammer geschweißt . 3,50 NM.,

d) für eine Wiplaklammer vulka¬
nisiert 3,— NM.,

15. a.) für eine Saugeklammer in Wipla
eingearbeitet 3,— NM.,

b) für einen Gummisauger in Wipla
eingearbeitet 5,— RM.

§ 25

Die Mehrkosten bei Verwendung von Edel¬
metall bei Zahnersatzarbeiten sind nur dann beihilfe¬
fähig, wenn eine Kiefer- oder Zahnbettverletzung
vorliegt, die nach ärztlicher Bescheinigung die Ver¬
wendung von Edelmetall notwendig macht.

In der Regel wird sich die ärztliche Bescheini¬
gung (A 23) auch auf die Notwendigkeit der Verwen¬
dung von Edelmetall gemäß Abs. 1 erstrecken kön¬
nen.

s 28

In Geburtsfällen sind als beihilfefähig anzu¬
sehen die Kosten der Hebamme, der erforderlichen
Verbandmittel, der Hauspflegerin für einen Zeit¬
raum von 10 Tagen, begiuuend mit dem Tage nach
der Geburt, gegebenenfalls die Kosten der Entbin¬
dungsanstalt einschließlich der notwendigen Beför-
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derungskosten zur und von der Entbindungsanstalt
und, soweit im Einzelfalle erforderlich, die Kosten
des Arztes und der ärztlich verordneten Arzneimit¬
tel und Heilbehandlnngsmaßnahmen.

Beihilsesähig ist auch der besondere, durch ärzt¬
lich als Heilmittel verordnete Stärkungsmittel ver¬
ursachte Mehraufwand für die Wöchnerin.

Wird als Hauspflegerin ein Verwandte heran¬
gezogen,. die die Pflege unentgeltlich leistet, so kön¬
nen Aufwendungen für die Zu- und Rückreise der
Pflegekraft und Aufwendungen für die Verpflegung
der Pflegekraft in angemessenen! Umfange als bei¬
hilfefähig angesehen werden; der berücksichtigte Ge¬
samtbetrag darf aber in keinem Falle höher sein als
bei berufsmäßiger Kraukeupflege.

Als beihilfefähig können ferner die Ausgaben
für Säuglingswäsche und sonstige Kinderansstat-
tnng wie für Kinderwagen, Wagendecken, Kinder¬
betten, Matratzen, Badewannen, Schwämme usw.
bei der erstmaligen Gewährung einer Beihilfe ans
Anlas; einer Geburt nach dem 30. Juni 1937 bis
zum Höchstbetrag von 150 RM., bei weiteren Ge¬
burtsfällen bis zum Höchstbetrag vou 40 NM., be¬
rücksichtigt werden.

s 29

Bedarf die Wöchnerin nach ärztlichem Zeugnis
unbedingt über den 10tägigen Zeitraum (§ 28) hin¬
aus einer besonderen Pflegekraft, so sind die hier¬
durch verursachten Kosten wie Kosten in einein
Krankheitsfall zu behandeln.

s 30

Bei der Bemessung der Beihilfe kommen nicht
in Betracht Anschaffungskosten für Kinderansstat-
tuugeu, soweit sie nicht nach s 28 Abs. 4 beihilfe¬
fähig sind. Insbesondere sind ferner nicht beihilfe¬
fähig die Kosten für Ofen für Kiuderzimmer, für
Geburtsanzeigen jeder Art, für Postgebühren, für
Verbesserung der Kost in der Entbindungsanstalt
und dgl.

s 39

Erstreckt sich eine Krankheit einer Person über
einen Zeitraum vou sechs Monaten hinaus, so kauu
eine Beihilfe iu der Regel nur für die in sechs auf¬
einanderfolgenden Monaten entstandenen beihilfe¬
fähigen Kosten gewährt werden; Beginn oder Ende
des Sechsmonatszeitraums braucht weder mit dem
Beginn noch mit dem Ende der Krankheit zusam¬
menzufallen.

Ausnahmsweise können jedoch die obersten
Reichsbehörden oder die von diesen hierzu ermäch¬
tigten höheren Reichsbehörden in besonders berück-
sichtigenswertcn Fällen die Erstreckung des Sechs¬
monatszeitraums bis zu zwölf Monate» zulassen.

§ 41

Eine Beihilfe soll nur bewilligt werden, wenn
die innerhalb dreier aufeinanderfolgender Kalender¬

monate entstandenen beihilfefähigen Kosten den Be¬
trag eines Siebentels des monatlichen Grundge¬
halts einschließlich einer etwaigen ruhegehaltsfähi¬
gen Zulage des Antragsberechtigten — unter Be¬
rücksichtigung der Gehaltskürzungen — zu Beginn
des zugrundegelegten Dreimonatszeitraums über¬
steigen.

Als Beihilfe köuneu, weuu die vorerwähnte
Voraussetzung vorliegt, bis zu 60 v. H. der beihilfe¬
fähigen Kosten gewährt werden.

Hat der Antragsberechtigte aus eigenen Mitteln
Krankenversicherungsbeiträge geleistet, so soll nnbe-
schadet des § 42 die Beihilfe auf weniger als 40 V.H.
der beihilfefähigen Kosten nur dauu bemessen wer¬
den, wenn die innerhalb dreier aufeinanderfolgender
Kalendermonate entstandenen beihilfefähigen Kosten
den Betrag von drei Zehntel des monatlichen
Grundgehalts einschließlich einer etwaigen ruhege¬
haltsfähigen Zulage des Beamten nicht übersteigen
(vgl. Abf. 1).

Bei Zahlreicher Familie oder bei hohen Aus¬
gaben neben verhältnismäßig geringem Einkommen
oder bei besonders ungünstigen wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen dürfen bis zu 80 v. H. der beihilfe-
sähigeu Kosten gewährt werden.

Bei Geburtssälleu dürfen Beihilfen allgemein
bis zu 80 v. H. der unmittelbar aus Anlaß einer Ge¬
burt entstandenen beihilfefähigeu Kosten zugebilligt
werden.

Ergibt sich nach Vorstehendem als Beihilfe ein
Betrag, der im Verhältnis zum Diensteinkommen
nur gering ist, so wird keine Beihilfe gewährt.

s 42

Fließt dem Antragsberechtigten ans einer Kran¬
ken- oder Unfallversicherung ein Ersatz der beihilfe¬
fähigen und nach K 41 zu berücksichtigenden Kosten
zu, so darf die Beihilfe nicht höher sein, als der
durch die Erträguisse aus der Versicherung nicht ge¬
deckte Teil der beihilfefähigen Kosten zuzüglich der
Versicherungsbeiträge, die für die bei dem Antrag
in Frage kommende Person geleistet worden sind;
hierbei bleiben jedoch Beiträge, deren Fälligkeit
mehr als 12 Monate — gerechnet von der ersten In¬
anspruchnahme des Arztes, die unter den beihilfe¬
fähigen Kosten aufgeführt ist, in Geburtsfällen vom
Tage der Entbindung — zurückliegt, sowie Beiträge,
die bereits bei Gewährung von Beihilfen berück¬
sichtigt wurden, und Beiträge, die nach der ersten
Inanspruchnahme des Arztes oder nach der Ent¬
bindung fällig geworden sind, außer Betracht. So¬
weit die Höhe der Ersatzleistungen uoch uicht be¬
stimmt ist, ist der entsprechende Teil der Beihilfe
zunächst nur vorschußweise zu gewähren.

*) Dieser Hnndertsal; ist durch den Reichsminister dsr

Finanzen ans 7V v, H. festgesetzt worden.
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Nenregelniig des gewerblichenNnterrichtswescns,
hier: Gemeinde Erseld.

Die Anlage zur Bekanntmachung über die Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
29. August 1935 (Amtsblatt Seite 145) wird im
Einvernehmen mit dem Herrn Minister des In¬
nern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-und
Wirtschaftsministers dahin abgeändert, daß die Ge¬
meinde Erseld dem Gewerbeschulverband Hardheim
Angewiesen wird.

Die in Erseld beschäftigten gewerblich tätigen
Fortbildnngsschnlpslichtigen haben daher künftig
die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Hard¬
heim zu besuchen.

Karlsruhe, den 17. März 1938.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. ^ 476S In Vertretung
Frank

Beanssichtigung der religiösen Unterweisung an den Grnnd-
nnd Haiiptschnlen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freibnrg hat
zn Aufsichtsbeamten für den katholischen Religions¬
unterricht bestellt im Bezirk des

S t a d t s ch u l a m t s Freiburg:
den Dompfarrer vr. Rudolf Geis für die Hans-

jakob-, Hebel- und Emil-Thoma-Schnle in Frei¬
burg;

Kreisfchulamts Baden-Baden:
de n St adtpfarrer Ludwig Hub er in Gaggenau-

Otteuau für die Grund- und Hauptfchnlcn der
Pfarreien Bermersbach, Forbach, Hörden, Michel¬
bach, Rotenfels, Selbach und Sulzbach?

Kreisfchulamts B r uchsal:
den Pfarrer Richard Tho m a iu Hambrücken für

die Grnnd- uud Hauptschulen der Pfarreien Hut¬
tenheim, Neudorf und Rheinsheim;

den Stadtpfarrer Franz Knöbel in Waibstadt für
die Grund- und Hauptfchuleu der Pfarreien Bar¬
gen, Obergimpern, Siegelsbach und Sinsheim;

den Stadtpfarrer Alfons Schwarz in Sinsheim
für die Grund- und Hauptschulen der Pfarreien
Grombach, Hilsbach, Richen, Steinsfurt und Zn-
zenhauseu;

deu Stadtpfarrer Raimund Sch lind wein in
Neckargemünd für die Grund- und Hauptschule
Waibstadt?

K r e i s s ch u l a m t s Emmendingen:
den Pfarrer Joseph Ell in Forchheim für die

Grund- und Hauptschulen der Pfarreien Amol-
tern, Riegel, Sasbach a. Rh. und Myhl;

den Dekan G n m b e l in Kenzingen für die Grund-
nnd Hauptschule Forchheim, A. Emmendingen;

Kreisschulamts Freiburg:
den Pfarrer Karl Maier in Horben für die

Grund- und Hauptschulen der Pfarreien Bollsch¬
weil, Ebringen, Hofsgrund, Kirchhofen, St. U!
rich, Sölden und Wittnau;

deu Pfarrer Joseph Ell in Forchheim für die
Grund- und Hauptschulen der Pfarreien Achkar^
ren, Burkheim und Kiechlinsbergen;

den Pfarrer Hermann Wetzet in Hinterzarten für
die Grund- und Hauptfchuleu der Pfarreien
Breitnau, Kappel i. Schw., Schluchsee und
Waldau;

den Dekan Kromer in Friedenweiler für die
Grund- und Hauptschule Hinterzarten;

den Pfarrer Peter Moffeman n in Luttingen für
die Grund- und Hauptschulen der Pfarrei
St. Blasien;

Kreisschulamts Heidelberg:

den Pfarrer Richard Thoma in Hambrücken für
die Grund- und Hauptschulen der Pfarrei Hocken
heim;

den Stadtpfarrer Franz K n ö b e l in Waibstadt für
die Grund- und Hauptschulen der Pfarreien Lo-
benfeld, Mauer und Spechbach;

Kreisschulamts Kon st a uz:

de n Pfarrer Wilhelm Fehrenbach in Arlen für
die Grund- und Hauptfchuleu der Pfarreien Boh¬
lingen, Friedingen, Hausen a. d. A., Rielasingen
und Überlingen a. R.;

den Dekan Stephan Waibel in Oehningen für die
Grund- und Hauptschule in Arlen;

Kreisschulamts Mosbach:
den Pfarrer Peter Fauk in Klepsan für die

Gruud- und Hauptfchuleu der Pfarreien Ballen¬
berg, Gommersdorf, Hüngheim, Krautheim,
Oberwittstadt, Windischbuch und Winzenhosen;

den Stadtpfarrer Franz Knöbel in Waibstadt für
die Grund- und Hauptschulen der Pfarreien
Aglasterhausen und Neunkirchen;

Kreisschulamts T a n l> e r b i s ch o s s h e i m:

den Pfarrer Peter Fank in Klepsan für die
Grnnd- und Hauptschule der Pfarrei Assamstadt;

Kreisschulamts Waldshut:
de u Pfarrer Peter Moffemaun in Luttingen

für die Grund- und Hauptfchuleu der Pfarreien
Dogern, Unteralpfen, Waldkirch b. W. und Weil¬
heim;

den Stadtpfarrer Friedrich Schweizer in
St. Blasien für die Grund- und Hauptschule in
Gnrtweil.

Karlsruhe, den 26. Februar 1933.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 4522 In Vertretung
Frank
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III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Der nichtbeamtete außerordentliche Prosessor
Or. Rudolf Criegee zum planmäßigen außerordent¬
lichen Professor in der Abteilung für Chemie der
Technischen Hochschule Kailsinhe.

Professor Gustav Brudy am Grimmelshausen-
Gymnasium in Offeuburg zum Direktor der Hohen
stausen-Schnle— Oderschule für Jungen — in Eller¬
bach.

Zu Oberlehrern: Die Hauptlehrer Georg Eier¬

mann in Neckargemünd — Josef Gärtner in

Rammersweier — Michael Hahn in Hockenheim —

Eugen Hollerbach (Bruchhausen) in Marlen —

Pau! Jlzhofer in Reihen — Angnft Neuhaus

in Oberweier, A. Lahr — Heinrich Weßlein in

HuNei'heim.

Zu Hauptlehrern(innen): die Lehrer (Schulver¬

walter) Heinrich Kapp in St. Wilhelm — Robert

Volk in Eiershcim — Johanna Gallus in Frei-

bnrg (Umwandlungsstelle) — Asta Projahn in

Güttingen — Mathilde Stiegeler geb. Restle in

Ottersweier (Umwandlnngsstelle) — Katharina

Stüh er in Mannheim (Umwandlungsstelle).

Fortbilvnngsschnllehrerin Klara Schretzmann

in Weinheim zur Fortbilduugsschulhaupilehrerin da¬

selbst.
Versetzt in gleicher Eigenschaft:

DieHanptlehrer: Max Braun in Neckarzimmern

nach Biedesheim — Alfred Kraus in Lichtenau nach

Mannhei n - Fritz Maier iu Mannheim nach

Gengenbach — Oskar Straub in Oppenan nach

Offenbnrg. — Fortbildungsschnlhauptlehrerin Paula

Selten reich in Kehl nach Pforzheim.

Versetzt:

Fortbildnngsschnlhanptlehrer August Jäger an

der Gewerbeschule m Odeuheim als Hauptlehrer au

die Grund- und Hauptschule iu Ubstadt.

Entlassen auf Antrag:

Musiklehrer Willy Rumpf an der Ficbteschule

— Oberschule für Mädchen — in Karlsruhe —

Fortbildungsschullehrerin Paula Weber in Mann¬

heim.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrerin Therese Heimgartner an der

Tanbitummeiiaistalt in Meersburg. — Tie Hand-

arbeitshaupllehreriunen Pauline Lutz in Karlsruhe

und Berta Wipp er an der Ortenanschnle — Ober¬

schule für Mädchen — in Ossenbnig. — Laborant

Georg König an der Universität Freiburg.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrer(iunen) Julius Link in Ett¬

lingen — Friedrich Mattlin in Mannheim —

Josefa Bender in Söllingen, A. Karlsruhe —

Johanna Nnß in Heidelberg — Handarbeitshaupt¬

lehrerin Rosa Stratthans in Schwetzingen.

6 —

Gestorben:

Haupllehrer Georg Ludwig Eckert in Mann¬

heim am 24. Februar l938. — Hauptlehrer a. D.

Ludwig Gfcheidlen in Mannheim-Sandhofen am

24. Februar 1938. — Hanptlehrer a D. Philipp

Hauck in Eberbach am 25. Februar 1938. — Rektor

i. R Adolf Schwert iu Konstanz am 25. Februar

1938. — Hauptlehrer Paul Lang Hammer in

Pforzheim am 28. Februar 1938. — Studienrat Dipl -

Jug. Oskar Fahr an der Gewerbeschule II (Gewerb¬

liche Berufsschule) in Heidelberg am 8. März 1938. —

Laudesökonomierat Hartmann Seiser an der Land-

wirtschaftsfchule in Freiburg am 15. März 1938.

IV. Stettenausschreiven.

An Grund-und Hauptschnlen:

Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelle in Owingen, A. Überlingen.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬

amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

R. Elger, „Flugmodellbau-Praxis", 2. erweiterte und
verbesserte Auflage. Verl. Moritz Schäfer, Leipzig.

Preis kart. NM. 1.65.

L. Für die Lehrer:

Im Verlag der Dürr'schen Buchhandlung Leip¬

zig 1 ist in verbesserter Neuauflage erschienen:

Göbel, Dürrs Deutsche Geschichte, Ergän¬

zungshefte zum Geschichtsunterricht für

Volks- uud Mittelschulen, Heft 1 — 19. Preis

je RM. 0.35, gebunden RM 6.—, in 2 Teilen ge¬

bunden NM. 5.60.

VI. Mitteilung.

Fachliche Vorschriften für die Meisterprüfung im Handwerk.

Der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat
fachliche Vorschriften für folgende weitere Berufe (vergl. auch
Amtsblatt 1937 Nr. 29 Seite 396) genehmigt:

Friseurhandwerk, Orgelbauerhandwerk, Glockengießer-
Handwerk, Kraftfahrzeug-Elektrikerhandwerk,Praparaioren-
nnd Tieraussiopferhandwerk, Wäschoschneiderhandwerk,
Damenschneiderhandwerk,Modellbauerhandwerkund Klavier¬
bauerhandwerk.
Die vom Neichsstand des Deutschen Handwerks, Deutscher

Handwerks- und Geivsibekammcrtag Berlin Heransgegebenen
fachlichen Vorschriften für die Meisterprüfung in den obcn-
genannien Handmerkszweigcn sind im Druck und Verlag:
Handwerker-Verlagshaus Hans Holzmann, Berlin 8VV 68, er¬
schienen.

Druck uud Vertag von Malsch «- Vogel in Karlsruhe
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Allgemeine Bestimmungen über Naturschutz.
Staatliche BiologischeAnstalt auf Helgoland.
Erhebung des Schulgeldes au den höheren Lehranstalten.
Unterhaltszuschüssefür Beamtenanwärter mit Verdiensten

um die Bewegung.
Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer

iinnen^ im freien Beruf.

Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer
(innen) im freien Beruf.

Errichtung von Höheren Handelsschulen (Berufsfachschulen)
in Baden.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬
hebung der Gewerbeschule(Gewerbl. Berufsschule) Durmersheim.

Neuregelung des gewerblichenUnterrichtswesens, bier: Auf¬
hebung d«r Gewerbeschulen (GewerblichenBerufsschulen)in Oden-
Heim und Östringen.

V. Personalnachrichten.

VI. Stellenausschreibeu.

I Erlasse des Sieichs- und Preußischen Ministeriums snr Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung:

Aus Heft 4 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 82 „Anträge auf anderweite Bezeichnung höherer Schulen" (RMinAmtblDtschWiss.

1938 S. 83) Nr. ö 6338/38.

Aus Heft 6 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 105 „Kinderbrandstiftungen" (RMinAmtblDtschWiss.1938 S. 110) Nr. L 8293/38.

Nr. 108 Wanderlehrschauen „Deutsche Werkstoffe", „ D euts ch e T e xtilsto ff e„ D eut -
fche Kraftstoffe" (RMinAmtblDtschWiss.1938 S. III) Nr. ö 8296/38.

Nr. 117 „Orthopädisches Turnen in den Schulen" (RMinAmtblDtschWiss.1938 S. 119)
Nr. L 8299/38.

H. Gesetz

(vom 26. März 1938)

über die Änderung des badischcn Besoldungsgesetzes
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1938 Seite 29).

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz
beschlossen.

Artikel I.

Z S (2) des badischenBesoldungsgesetzesvom
24. Februar 1928 in der Fassung des Z 6 (1) des

Notgesetzes über die Änderung im Staatshaushalt
vom 9. Juli 1931 erhält folgenden Zusatz:

„Bei verheirateten Beamten ermäßigen sich die
im vorhergehendenSatz genannten Zeiträume auf
fünf Jahre und bei Versorgungsanwärtern auf
vier Jahre."

Artikel II.

Z 2 Absatz 2 der Verordnung vom 22. Septem¬
ber 1936 über die Anpassung besoldungsrechtlicher
Bestimmungen für die badischen außerplanmäßigen
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Beamten an die für die Reichsbeamten geltenden
Vorschriften erhält folgenden Zusatz:

„Bei verheirateten Beamten ermäßigen sich die
im vorhergehenden Satz genannten Zeiträume auf
sieben Jahre und bei Versorgungsanwärtern auf
sechs Jahre."

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt am I. Oktober 1937 in Wirk¬
samkeit mit der Maßgabe, daß von diesem Zeitpunkt
an auch die seit dem Jnkiasttreten des Z 6 des Not¬
gesetzes über Änderungen im Staatshaushalt vom
9. Juli 1931 planmäßig gewordenen verheirateten
Beamten der gleichen Regelung unterliegen.

Karlsruhe, den 24. Februar 1933.

Das Staatsministerium.
Köhler

Im Namen des Reichs verkünde ich das

vorstehende Gesetz, dem die Reichsregierung

ihre Zustimmung erteilt hat.

Karlsruhe, den 26. März 1938.

Der Reichsstatthalter in Baden

Robert Wagner

III Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Vvgelfreistätte Halb¬
insel Mettnau am Bodeusee" iu der Gemarkung

Radolfzell, Bezirksamt Konstanz.

Anf Grund der §s 4, 12 Abf. 2, 13 Abs. 2, 15
und 16 Abs. 2 des Neichsnatnrschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschuhbehörde sowie
mit Ermächtigung des Reichsjägermeisters auf
Grund des § 36 Abs. 5 der Ausführuugsverorduuug
vom 27. März 1935 (RGBl. I S. 431) zum Reichs¬
jagdgesetz in der Fassung vom 5. Februar 1937
(RGBl. I S. 179) folgendes verordnet:

§ 1-

Der südöstliche Teil der Halbinsel Mettnau am
Bodeusee und die südwestlich vorgelagerte Insel in
der Gemarkung Radolfzell, Bezirksamt Konstanz,
werdeu in dem im K 2 Abs. 1 näher bezeichneten
Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser
Verordnung iu das Reichsnaturschutzbuch eingetra¬
gen uud damit uuter den Schutz des Reichsnatur¬
schutzgesetzes gestellt.

s 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von
53,306 ba und umfaßt in der Gemarkung Radolfzell,
Gewann Mettnau, die Lagerbuchnummern 813 bis
816, 817 a., 817 b, 818 bis 822, 822 s., 823 a, 823 b,
824 bis 826, 833/1 bis 833/4 und 833 bis 838.

(2) Die Grenzen des Schutzgebiets sind in eiue
Karte 1 :25 000 und eine Katasterhaudzeichuung
1:10 000 rot eingetragen, die bei der obersten Na-
turschntzbehorde niedergelegt sind. Weitere Ausfer¬
tigungen dieser Karten befinden sich bei der Reichs¬
stelle für Naturschutz, bei der höhere» Naturschutz¬
behörde in Karlsruhe, der untere» Naturschutz¬
behörde in Konstanz n»d dem Bürgermeister in Ra¬
dolfzell.

s 3.

Im Bereich des Schutzgebiets ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugra¬
ben oder Teile davon abzupflücken, abzuschnei¬
den oder abzureißen,

I>) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu saugen oder zu
töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und
soustige Brut- nnd Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet
der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul¬
turschädlinge und soust lästige oder blutsaugende
Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) das Schutzgebiet außerhalb der hierfür besonders
freigegebenen Stellen unbefugt zu betreten, den
am Nordostufer entlangführenden und als sol¬
chen für deu Verkehr freigegebenen Naturpfad zu
verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle
wegzuwerfen oder das Gelände aus andere
Weise zu beeinträchtigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden-
bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt
einschließlich der Wasserflächen auf andere Weise zu
verändern oder zu beschädigen,

1) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hiuweisen,

x) ohne meine Genehmigung Bauten jeder Art,
insbesondere Blockhütten zu errichteu und Trok-
kenstellen anzulegen.

s 4.

(1) Unberührt bleiben:
a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
b) die landwirtschaftliche Nutzung in dem bisherigen

Umfang,
e) die rechtmäßige Ausübung der Fischerei mit der

Maßgabe, daß der Kreisjägermeister Ermächtigungen
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zur Bekämpfung sogenannter fischereischädlicher Tiere
ans Grund des Z 42 Abs. 2 der Ausführungsver¬
ordnung zum Reichsjagdgesetz nur mit Genehmigung
des Landesjägermeisters gewähren kann.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den K§ 21 und 22 des
Reichsnaturschutzgesetzes und den Ks 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

s 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 17. März 1938.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts
— als höhere Natnrschntzbehörde —

Ztr. D 2337 In Vertretung
Frank

IV. Bekanntmachungen.

Allgemeine Bestimmungen über Naturschutz.

Nachstehend wird der Rnnderlaß des Herrn
Reichssorstmeisters und Preußische« Laudesforst,
meisters vom 25. Jauuar 1933 — I 470/38 — Be¬
ringung der im Privatbesitz befindlichen Vögel ge¬
schützter Arten, durch den die Frist für die Berin¬
gung der im Privatbesitz befindlichen Vögel ge¬
schützter Arten bis 30. April 1938 verlängert wor¬
den ist, zum Abdruck gebracht.

Karlsruhe, deu 25. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
N. L 3800 In Vertretung

Frank

Beringung der im Privatbesitz befindlichen Vögel
geschützter Arten

RdErl. d. Rfm.n.Pr.Lfm. vom 25.1.1938
— I 470/38 —.

Abdruck.

Verordnung zur Aenderung der Naturschutz-

Verordnung.

Vom 21. Januar 1938.
(RGBl. I S. 45).

Auf Gruud des § 26 des Reichsuaturschutz-
gesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) wird
folgendes verordnet:

Einziger Paragraph

Die im Z 19 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zum
Schutze der wildwachsenden Pflanzen und der nicht¬
jagdbaren wildlebenden Tiere (Naturschutzverord¬
nung) vom 18. März 1936 (RGBl. I S. 181) festge¬
setzte Frist für die Beringung der im Privatbesitz
befindlichen Vögel geschützter Arten wird bis zum
30. April 1938 verlängert.

Berlin, den 21. Januar 1938.

Der Reichsforstmeister
nnd Preußische Laudesforstmeister.

Ju Vertretung:
gez. Alpers.

Staatliche Biologische Anstalt auf Helgoland.

Au der das gauze Jahr geöffneten biologischen
Anstalt anf Helgoland, die sich neben der allgemei¬
nen Erforschung der Nordsee nach der physikalisch¬
chemischen, geologischen und biologischen Seite die
besondere Erforschung der Biologie nutzbaren Tiere
der Nordsee, vornehmlich der den Gegenstand der
Seefischerei bildenden Fischarten zur Aufgabe ge¬
stellt hat, wurde wiederum für das Jahr 1. April
1938/39 ein Arbeitsplatz belegt. Dadurch soll es
Forscher», Lehrern und Studierenden ermöglicht
werden, sich mit den Tieren nnd Pflanzen des Mee¬
res nnd der Vogelwelt — ohne besondere Unkosten
für den Arbeitsplatz — wissenschaftlich zu beschäf¬
tigen. Der jeweilige Inhaber hat neben der Be¬
nützung der Ausrüstung des Platzes das Recht, das
zu diesen Arbeiten nötige Material kostenlos zu be¬
ziehen, an den Ausflügen und Ausfahrten der An¬
staltsschiffe teilzunehmen, die Bücherei zu beuutzen
und das Aquarium sowie das Nordseemuseum je¬
derzeit kosteulos zu besuche«. Die biologische An¬
stalt wird ihm «icht nur jede Auskunft und Anlei¬
tung bei seinen Studien erteilen, sondern auch auf
Wuusch billige Unterkunft nachweisen und eine
Preisermäßigung für die Fahrt mit dem Dampfer
von nnd nach dem Festland vermitteln.

Von der biologischen Anstalt ist im besonderen
darauf hingewiesen worden, daß durch die Errich¬
tung des mit Zentralheizung ansgestatteten Neu¬
baues die Benützung das ganze Jahr über möglich
ist, fodaß nicht nnr die Sommerferien, wo der Zn-
drang zu deu Plätzen am stärksten, sondern auch be¬
sonders im Frühjahr, iu den Oster- und Pfiugst-
serieu das Arbeite» sehr lotzueud uud empfehlens¬
wert ist. Die näheren Bedingungen Uber die Ver¬
gebung nnd Benützung der Arbeitsplätze sind in
einer Ordnung festgelegt, welche von der biologi¬
schen Anstalt unmittelbar bezogen werden kann. Letz-
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tcre erteilt auch Auskunst über den verbilligten Be¬
zug von lebendem und totem Untersuchungs¬
material.

Karlsruhe, den 5. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 2 2416 Im Austrag

Or. Asal

Erhebung des Schulgeldes an den höheren Lehranstalten.
An die Leitungen der Höheren Lehranstalten

einschl. der Bürgerschulen mit Schulgeldpflicht.
Ausgruud des § 1 der Schulgeldordnung vom

8. Juni 1936 — Amtsblatt 1936 Seite 98 — werden
die Zeitabschnitte für die Schulgelderhebung für das
Schuljahr 1938/39 hiermit wie folgt festgesetzt:

1) 20. April—mit 4. Juui 1938
2) 5. Juni—mit 27. Juli 1938
3) 5. September — mit 29. Oktober 1938
4) 3V. Oktober—mit 22. Dezember 1938
5> 7. Januar 1939—mit 14. Februar 1939
6) 15. Februar 1939—mit 24. März 1939.
Karlsruhe, deu 25. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, ?> 7660 In Vertretung

Frank

Iliiterhaltszuschiissefiir Bcamteiiauwärtcr
mit Verdiensten um die Bewegung.

An die unterstellten Behörden und Dienststellen.
Entsprechend der Anordnung des Herrn Reichs¬

ministers der Finanzen vom 22. Dezember 1937
^4521 — 19980 IV erhält Ziffer 8 der im Amts¬
blatt 1937 S. 68 unterm 24. April 1937 bekannt¬
gegebenen Grundsätze über die Gewährung von Un¬
terhaltszuschüssen und Vergütungen an Beamte im
Vorbereitungsdienst und während der Probedienst¬
zeit folgenden Zusatz:

„Ledige Beamtenanwärter mit Verdiensten um
die Bewegung können vom Ersten des Monats an,
in dem sie das 30. Lebensjahr vollenden, Unter-
Haltszuschüsse in Höhe der den Versorgungsanwär¬
tern nach Abschnitt Nr. 1 d zustehenden Vergü¬
tungen halten."

Karlsruhe, den 4. April 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 1394 In Vertretung

Frank

Prüfungsordnungfiir Tnrn-, Sport' und Gymuastil-
lehrer (innen) im freien Beruf.

Die Bekanntmachung vom 25. März 1937
Nr. L. 9079 (Amtsblatt Seite 5l ff.) wird in Ab¬
schnitt I Ziffer 2 hinter a wie folgt ergänzt:

ä) wer die Vorprüfung zur Wissenschaftlichen
Prüfung für das Lehramt an Höheren
Schulen im Fach „körperliche Erziehung"
bestanden hat,

?) wer gemäß Ziffer 3<z des Abschnittes IV
der Hochschulsportordnung zur Lehrer-(in-
nen)ansbildnng auf dem Gebiete der kör¬
perlichen Erziehnng zugelassen war und die
am Schlüsse dieser Ausbildung abzulegende
Prüfung bestanden hat.

K arls r uhe, den 21. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 3261 In Vertretung

Frank

Prüfungsordnungsiir Turn-, Sport- nnd Ghmnastik-
lehrerlinnen)im freien Beruf.

Unter Bezugnahme aus die Bekanntmachung
vom 25. März 1937 Nr. 1Z. 9079 (Amtsblatt S. 51sf.)
gebe ich nachstehend die Anordnungen des Erlasses des

^ Herrn Reichs- und Preußischen Ministers für Wis¬
senschaft, Erziehnng und Volksbildung vom 16. Ok¬
tober 1937 15 I 8132/3.10.37 zur Kenutuisuahme
und Beachtung bekannt.
1. Die Turn- und Sportlehrer im freien Beruf, die

ihre Ausbildung an der Reichsakademie für Lei¬
besübungen erhalten, werden mit Abschluß dieser
Ausbildung und vor der Zulassung zur Fachprü-
fuug in den an der Reichsakademie gelehrten 8
praktischen Fächern (Pflichtfächern) geprüft. Hier¬
bei sind für die praktischen Hebungen die Anfor¬
derungen der Hochfchulsportorduuug vom
24. April 1935 — 15 I Nr. 164, 1?, V, N —
(RMinAmtsblDtschWiss. 1935 Nr. 230), Ab¬
schnitt IV, zu Grunde zu legen. Das Prüfungs-
ergebnis ist im Zeugnis zu vermerken.

Für die Prüfungen in einem oder mehreren
Sonderfächern sind die Ansordernngen der Prü¬
fungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastik¬
lehrer vom 25. März 1937 (Amtsblatt 1937 S. 51),
K 8 zu Grunde zu legen.

2. Für die Ausbildung und Prüfung der Turn- nnd
Sportlehrerinnen im freien Beruf, die gemäß Er¬
laß des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
vom 26. Januar 1937 — 15 I 8129/17. 11. 36, ^V,
N I b. 15 I V, A II g. (b) — zur einjährigen Aus¬
bildung an den Hochschnlinstitnten für Leibes¬
übungen zugelassen siud, gelte» die Anforderun¬
gen der zu 1) genannten Hochfchnlfportordnnng.
Eine Verpflichtung zur Ablegung der Prüfungen
im Sonderfach besteht nicht.
3. Mit dem Bestehen der Prüfung in den Pflicht¬
fächern erwerben die zu 1) uud 2) Genannten die
Befähigung zur Erteilung von Unterricht in „Lei-
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besübnngen" und sind berechtigt, sich als staatlich
geprüfte Sportlehrer(innen) zn bezeichnen. So¬
weit sie auch die Prüfung in einem oder mehreren
Sonderfächern abgelegt haben, bleibt es ihnen
freigestellt, sich auch als staatlich geprüfter Leh-
rer(-in) dieses Sonderfaches (z. B. Rnderlehrer) zu
bezeichnen.

K arlsrn h e, den 18. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 41736 In Vertretung

Frank

Errichtung von Höheren Handelsschulen (Berufsfachschulen)
in Baden.

Die Errichtung folgender Höherer Handelsschu¬
len (Kaufmännischen Berufsfachfchulen) im Sinuc
der M 8 und 9 Ziff. 2 der Verordnung des Staats¬
ministeriums bom 18. April 1925 über die Einrich¬
tung bou Fachschulen (GVBl. S. 87 ss.) wird gemäß
K 17 dieser Verordnung hiermit öffentlich bekannt
gegeben:

1. Höhere Handelsschule (Kaufmännische Be¬
rufsfachschule) Neustadt,

2. Höhere Handelsschule (kaufmännische Be-
russsachschulc) Schwetzingen.

K arlsrnhe, den 17. März 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. O 5111 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswescus,
hier! Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) Durmersheim.
Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern nnd mit Zustimmung des Herrn Finanz-
nnd Wirtschaftsmiuistcrs wird aufgnmd des Art. 1

1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
lg. Dezember 1934 (GBBl. 1935 S. 119) folgendes
bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬
schule) Durmersheim wird auf 1. April 1938 auf¬
gehoben;

2. vom 1. April 1938 an werden die Gemeiudeu
An a. Rh., Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim,
Illingen und Würmersheim dem Gewerbeschulver-
band Rastatt und die Gemeinden Mörsch und Neu¬
burgweier dem Gewerbeschulverband Karlsruhe als
Gewerbeschnlverbandsgemeinden zugeteilt;

3. vom 1. April 1938 an haben die in den Ge¬
meinden Au a. Rh., Bietigheim, Durmersheim, El¬
chesheim, Illingen und Würmersheim beschäftigten
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpslichtigen die
Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Rastatt

und die in den Gemeinden Mörsch und Neuburg¬
weier beschäftigten gewerblich tätigen Fortbildungs¬
schulpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerbliche Be¬
rufsschule) Karlsruhe zu besuchen.

.Karlsruhe, den 17. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 4822 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswescus,
hier: Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerblichen

Berufsschulen) Odrnheim uud Oestringeu.
Im Einvernehme» mit dem Herrn Minister des

Innern nnd mit Zustimmung des Herrn Finanz
und Wirlschastsministers wird aufgrund des Art. !
KZ 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu
regelung des gewerblicheu Unterrichtswesens vom
10. Dezember 1934 (GBBl. 1935 S. 119) folgendem
bestimmt:

1. Die Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufs¬
schulen) OdeNheim und Ostringen werden mit Wir
knng vom 31. März 1938 aufgehoben.

2. Mit Wirkung vom 1. April 1938 werden die
Gemeinden Eichelberg, Menzingen, Neuenbürg,
Odenheim, Ostringen und Tiefenbach dem Ge¬
werbeschulverband Bruchsal, die Gemeinden Eich-
lersheim, Michelfeld und Waldangelloch dem Gc-
werbefchulverband Sinsheim und die Gemeinde
Rettigheim dem Gewerbeschulverband Wiesloch zu¬
geteilt.

3. Vom 1. April 1938 an haben die in den Ge¬
meinden Eichelberg, Menziugen, Neuenbürg, Oden-
Heim, Oftringen uud Tiefeubach beschäftigte« ge¬
werblich tätige» Fortbilduugsschulpflichtigen die Ge¬
werbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Bruchsal, die
iu de» Gemeinde» Eichtersheim, Michelfeld »»d
Waldcmgelloch beschäftigten gewerblich tätigen Fort-
bildnngsschulpslichtigen die Gewerbeschule (Gewerb¬
liche Berufsschule) Sittsheim und die iu der Ge¬
meinde Rettigheim beschäftigten gewerblich tätigen
Fortbildungsschulpflichtigen die Gewerbeschule (Ge¬
werbliche Berufsschule) Wiesloch zu besuchen.

K arls r uhe, den 3l). März 1938.

Der Minister des Kultus nnd Unterrichts
Nr. v 5397 In Vertretung

Frank

V. Personalnachrichten.
verliehen:

Dem Dozenten Or. Johannes Lohmann an
der Universität Freiburg die Dienftbezeichnung nicht¬
beamteter außerordentlicher Professor. — Dem Do¬
zenten Dr. mecZ, kadil, Erwin Zimmermann an
der Universität Freiburg die Dienstbezeichnung nicht-
beamteter außerordentlicher Professor.
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Berufen:
Der ordentliche Professor vr. Franz Beyer! e

an der UniversitätLeipzig in gleicher Eigenschaft auf
den Lehrstuhl für Deutsche Rechtsgeschichte, Bürger¬
liches Recht, Handels- und Wirtschastsrechtan der
Universität Freibnrg. — Der ordentliche Professor der
romanischen Philologie Dr, Emil Winkler an der
Universität Heidelberg in gleicher Diensteigenschast an
die UniversitätBerlin,

Ernannt:

OberwerkführerMax Volk im Ministerium des
Kultus und Unterrichts zum Werkmeister daselbst.

Rektor Hermann Feigenbutz beim Stadtschul¬
amt Karlsruhe zum Schulrat daselbst.

Zu Oberlehrern: Die Hauptlehrer Gustav Häus¬
ler iu Stühlingen — Raphael Kaiser in Neudenau
— Konstantin Kirn in Ehrenstetten — Leo Lenz
in Bilfingen — Ernst Marius in Bermersbach —
Emil Müller in Singen, A. Pforzheim — Wilhelm
Schär in Auggen — Ferdinand Speer in Liedols-
heim — Lothar Steiger in Wagshnrst.

Zn Hauptlehrern(innen): Die Lehrer (Schulver¬
walter) Hermann Ehret in Zienken — Fritz
Forst er in Schwenningen — Karl Fritsch in
Rudenberg - Wilhelm Guldenschuh in Frei¬
burg — Karl Halb Herr in Grauelsbaum — Adolf
Kuntz in Oflingen — Franz Schässner in Bühl,
A, Offenburg — Wilhelm Spitzer in Brehmen —
Otto Bischer iu Karlsruhe — Alfons Weh in
Obermettingen — Wilhelm Wörleiu in Klein¬
herrischwand — Elsa Blaß in Faulenbach — Frieda
Büchlerin Pforzheim — Rosa Burger iu Freiburg
— Gertrud Ferb er in Mannheim — Adele Gott¬
mann in Mannheim — Pauliua Grau in Pfaffen¬
weiler — Martha Meyer in Schweighausen— Elsa
Moser in Wittnau — Hilda Riebet in Pforzheim.

Zu Fortbilduugsschulhauptlehrerinnen:Die Fort¬
bildungsschullehrerinnenIda Beck in Mannheim —
E uma Kölle iu Pforzheim — Maria Matt in
Schwerzen — Maria Mayr in Baiertal.

Hausmeister Friedrich Stichling zum Tech¬
nischen Assistenten am Staatstechnikum in Karlsruhe.

Heizer Karl Friedrich Klotter zum Hausmeister
am Fortbildungsschullehreriunenseminarund Hand
arbeitslehrerinnensemmarKarlsruhe.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Studienrat Heinrich Zimmermann von der
Gewerbeschule iu Weinheim an die Gewerbeschule
— Meisterschule sür das Frisenrhaudwerk — in
Offenburg.

Fortbildungsschulhauptlehrer Johann Seitz an
der Gewerbeschule iu Bickendorf, A. Waldshut, au jene
in Etteuheim, A. Lahr — Fortbildungsschulhauptlehrer
HugoZG auger in Krautheim nach Malsch, A Rastatt.

Oberlehrer Otto Reinkunz iu Zentern nach
Busenbach.

Die Hauptlehrer: Friedrich Gantner iu Sas-
bachwaldennach Au a. Rh, — Wilhelm Hohselser
in Sentenhart nach Aach-Linz — Walter Kühner
in Sasbachried nach Gamshurst — Josef Kuuz-
Weiler in Wyhl nach Weier — Philipp Machmaier
in Neuukirchen nach Lindach — Karl Müller in
Unterschefflenz nach Oberschefflenz — Artnr Porzelt
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in Illingen nach Au a. Rhein — August Schmitt
in Schielbergnach Unterschefflenz— Joses Scholl in
Plankstadt nach Heidelberg — Alfred Schönig in
Schuttertal nach Strümpfelbrunn — Christian Meiner
in Lahr nach Schiltach — Joseph Zöllerin Neuburg¬
weier nach Brühl — Karl Zumbach in Hüffenhardt
nach Unterschefflenz,

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Paul Klingler
in Bombach nach Duchtlingen (Amtsblatt S. 28/

Entlassen auf Ansuchen:

Fortbildungsschullehrerin Frau Lydia Münz
geb. Marx in Karlsruhe. — Lehrerin Franziska
Gerstner in Brühl.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Zeichenlehrer Christian Kuch an der Philipp-
Lenard-Schnle — Oberschule sin Jungen — in
Heidelberg. — Hauptlehrer Friedrich Weiß in
Pforzheim.

In den Ruhestand versetzt:

Lehrer Friedrich Karle in Au a. Rh.
Gestorben:

Handarbeitshanptlehreriu a. D. Anna Kölble
in Mannheim am 5. März 1938. — Handarbeits¬
hauptlehrerin Sofie Schwörer in Durlach am
6. März 1938. — Rektor a.D. Georg Wältuer,
zuletzt iu Schopfheim, am l0. März 1938. — Pro¬
fessor Or. Hugo Gokel an der Hochrheinschule
— Oberschule für Jungen — in Waldshut am
14. März 1938. — Hauptlehrer a.D, August Föhren¬
bach, zuletzt in Hüfingen, am 15. März 1938. —
Studienrat i. R. Friedrich Kemm in Bruchsal am
16. März 1938. — Fortbildungsschulhauptlehrerin
Katharina Hanfmann an der Taubstummenlehr¬
anstalt Heidelbergam 20. März 1938,

VI Stellenausschreiben.

An Grund-und Hauptschulen:

1. Allgemein:
Hauptlehrerstellenin: Emmendingen —Kan-

dern — Schopf heim — Weingarten.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelleuin: Busenbach, A.Ettlingen—

Einbach, A. Wolfach — Neuburgweier, A. Ett¬
lingen — Nordrach, A. Wolfach — Schielberg,
A. Karlsruhe — Schuttertal, A. Lahr.

3. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Albbruck, A. Walds¬

hut — Hauingen, A. Lörrach — Lichtenau, A.
Kehl — M e in p r e ch t s h o f e n, A. Kehl — Neckar-
zimmern, A.Stockach—Söllingen, A.Karlsruhe—
Tauenkirch, A.Müllheim—Würm, A. Pforzheim.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Zurückgeno m men :
Das Ausschreibender kath. Hauptlehrerstellein

Bombach, A. Emmendingen(Amtsblatt S. 28).
s- Bogel in Karlsr«be



Nr. 8

mtMatt
deK Vadischen Ministeriums deK Aultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom ZNinisterium deK AultuA und TlurerrichtS.

Ausgegeben Karlsruhe, den 25. April 1938

Inhalt.
Bekanntmachungen:
Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen Land und Gemeinden (Genieindeverbänden) für 1938.
Vertrauenslehrer der HJ.

Bekanntmachungen.

Ncuregclilug des Finanzausgleichs zwischen Land und Gemeindcu
(GcmeiiidrvcMndcn) für l938.

?ln die Gemeinden nnd Kreise.

Von: 1. April 1938 an ist in Verbindung mit
dem vollständigen Übergang der Realstenern des
Landes ans die Gemeinden der Finanz- nnd Lasten-
ansgleich zwischen dem Land und den Gemeinden
(Gemeindeberbänden) neu zu regeln. Die vom Herrn
Neichsminister der Finanzen nnd Reichsminister des
Innern dafür aufgestellten Grundsätze vom 10. De¬
zember 1937 siud im Reichsgefetzblatt I bon 1937
Seite 1352 veröffentlicht. Der Gesetzentwurf für die
Neuregelung in Baden ist vom Herrn Reichsminister
der Finanzen uud vom Herrn Reichsminister des
Innern grundsätzlich genehmigt. Die Veröffent¬
lichung des Gesetzes und der Vollzugsverorduun^
dazu ist in den nächsten Wochen zn erwarten.

Es ist vorgesehen, daß der Anteil der Gemein¬
den an der Überweisung des Reichs an Einkommen-,
Körperschaft- und Umsatzsteuer nur noch 20 v. H.
statt bisher 35 v. H. beträgt. Die Verteilung unter
die Gemeinden erfolgt nicht mehr nach dem Aufkom¬
men in der Gemeinde, sondern teils schlüsselmäßig
an Gemeinden mit schwächerer Stenerkraft, teils un¬
mittelbar nach dem Bedarf. Der Verteilungsschlüssel
wird in der Verordnung festgestellt. Zum weiteren
Ausgleich werden die Gemeinden in größerein Um¬
fang als bisher zum Schulaufwand nnd zum Zn-
schnßbedarf des Landes für die Landstraßen I. Ord¬
nung und für die Wohlfahrtspflege beigezogen.

Die Gemeinden haben zum Schulaufwaud Stel¬
len- nnd Sonderbeiträge zu leisten. Die Stellenbei¬
träge werden in Hnndertsätzen des durchschnittlichen
persönlichen Aufwandes für eine Lehrerstelle erho¬
ben. Die Sonderbeiträge bilden Zuschläge für be¬
stimmte Zwecke.

Als Stellen- nnd Sonderbeiträge werden für je
eine Lehrerstelle voraussichtlich erhoben:

1. bei Volksschulen

s.) für gesetzliche Stellen ein Stellen¬
beitrag von 35 v. H. ans 5 332 KU
mit 1 866 Mi,

b) für Mehrstellen (übergesetzliche Stel¬
len bei einem einheitlichen Teiler 50)
ein Stellenbeitrag von 100 v. H. mit 5 332 Mi,

o) für gesetzliche Stellen und Mehr-
stellen

in Orten der Sonderklasse ein Son¬
derbeitrag von 212 Mi,

in Orten der Ortsklasse ein Son¬
derbeitrag von 107 Ml,

l!) für gesetzliche Stellen znm Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden ein Son¬
derbeitrag in Höhe von 15 v. H. des
Stellenbeitrags nnt 280 Ml;

2. bei allgemeinen Fortbildungsschulen
(Berufsschulen)

a) ein Stellenbeitrag von 75 v. H. aus
5 400 Ml mit 4 050 KU,

d) ein Sonderbeitrag znm Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden iu Höhe
von 10 v. H. des Stellenbeitrags mit 405 Mi;

3. bei Gewerbeschulen uud den damit ver¬
bundenen Berufsfachschulen und Fach¬
schulen

o.) ein Stellenbeitrag von 75 v. H. aus
7 038 Ml mit 5 279 Mi,

b) eiu Sonderbeitrag zum Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden in Höhe
von 10 v. H. des Stellenbeitrags mit 528 Mi;
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»ei Handelsschulen nnd den damit ver¬
bundenen Berufsfachschulen und Fach-
chulen

ein Stellenbeitrag von 75 v. H. aus
6163 M/ mit . 4 622 Mi,

b) ein Sonderbeitrag zum Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden in Höhe
von 10 v. H. des Stellenbeitrags mit 462 Mi:

5. bei Höheren Schulen

a) ein Stellenbeitrag von 66-/» v. H.
aus 8 508 Mi mit 5 671 Mi,

b) ein Sonderbeitrag zum Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden in Höhe
von 10 v, H. des Stellenbeitrags mit 567 Mi;

6. bei Bürgerschulen mit dem Lehrplan
Höherer Schulen

t>) ein Stellenbeitrag von 66-/» v. H.
ans 5 209 Mi mit 3 472 Mi,

d) ein Sonderbeitrag zum Zweck der
Bewilligung von Nachlässen an lei¬
stungsschwache Gemeinden in Höhe
von IN v. H. des Stellenbeitrags mit 347 Mi.

Zu den Höheren Schulen im Sinne von Ziffer 5
gehören auch die Gymnasien; die Gemeinden werden
also am persönlichen Aufwand mit 66^/g v. H. be¬
teiligt, tragen den sachlichen Aufwand und erhalten
das Schulgeld.

Der Anteil der Gemeinden am Zufchußbedarf
für die Landstraßen 1. Ordnung und für die Wohl¬
fahrtspflege beträgt 91 v. H. dieses Zuschußbedarfs.
Er wird erhoben durch Umlagen, die nach der Ge-
samtstenerkraft der Gemeinden, gemessen an den
Stenermeßbeträgen der Gewerbesteuer, Grundsteuer
und Bürizerstew'r, berechnet sind.

Die Stellen- und Sonderbeiträge sind jeweils
am 1. des Besoldungsmonats, also erstmals am
1. April 1938, fällig. Die Umlagen zum Aufwand
des Landes für Landstraßen und Wohlfahrtspflege
find jeweils auf 20. jeden Monats, erstmals am
20. April 1938, zu eutrichteu. Stellenbeiträge, Son¬
derbeiträge und Umlagen sind an die Landeshanpt-
kasse mit genauer Angabe des Zahlungszwecks ein¬
zuzahlen. Zahlungen an Stellenbeiträgen und
Sonderbeiträgen sind dabei nach der Schulart zu
entziffern.

Den Gemeinden werden demnächst entsprechende
Fordernngszettel zugestellt werden.

Mit Rücksicht auf die Zahlnngsslüssigkeit der
Landeshanptkasse muß unbedingt verlangt werden,

daß die Zahlungen termingemäß pünktlich erfolgen
nnd daß bereits verfallene Zahlungen alsbald im
Anschluß an die Einnahmen aus den bisherigen

! Landesrealstenern geleistet werden.

Die Aufsichtsbehörden haben den richtigen Boll¬
zug zu überwachen und für den rechtzeitigen Ein¬
gang der Zahlungen bei der Landeshanptkasse zu
sorgen.

Karlsruhe, den 22. April 1938.

Badischer Finanz- und Badischer Minister des
Wirtschaftsminister Innern

In Vertretung Im Auftrag
Sammet Keller

Badischer Minister
des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Frank

MM. Nr, S318
M,d,J, N, 33 485
M,d.K.u,Il, Nr, ^.11900,

Vcrtrancnslchrcrder HJ.
An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen

einschließlich der privaten Höheren Schulen sowie an
^ die Kreis- und Stadtschulämter.

Durch den Erlaß vom 5. Mai 1934 Nr. L. 16668
! habe ich bereits für Baden die Ernennung von Ver-

^ tranensleuten der HI aus dem Lehrkörper allen
Schulen zur Pflicht gemacht. Der Herr Reichs- nnd
Preußische Munster für Wissenschaft, Erziehung uud
Volksbildung hat mit dem für Preußen bestimmten
Erlaß vom 18. Februar 1938 Lid 1027/37, Nllu.
LIII^, K11(b) — (NMinAmtsblDtschWiss. 1938,
S. 128) Anordnungen über die Bestellung und die
Zuständigkeit der Vertrauenslehrer der HI im Ein¬
vernehmen mit dem Herrn Reichsjugendsührer ge¬
troffen.

Ich ordne hiermit an, daß anch in Baden nach
diesen Vorschriften zu Verfahren ist.

Die Anstaltsleiter werden ersucht, alsbald mit dem
zuständigen Bannführer bzw. der zuständigen Unter-
ganführerin wegen Verlängernng der Dienstzeit der
Vertranenslehrer oder wegen Neubestellung in Ver¬
bindung zu treten.

Es wird noch darauf hiugewiefen, daß die in
dem Erlaß erwähnte Einrichtung der Jugendwalter
in Baden nicht besteht.

Karlsruhe, den 20. April 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, L 9642 In Vertretung

Frank

Druck und Verlag von Malsch Bogel in Karlsruhe
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Amtsblatt
deK Vadischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

tzersuAgegeben vom .Ministerium dexi AultuF und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 17. Mai 1938

Inhalt.

I. Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums

für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung.

II, Bekanntmachungen:

Grundsätze für die Führung von Personalakten, hier Tätig¬

keit von Beamten (Lehrern), Angestellten und Arbeitern in der

NSDAP, ihren Gliederungen, angeschlossenen Verbänden, in dem

NSFK, im Neichsluftschutzbund usw.

Aenderung der Vorschriften über die Nesidenzpflicht der Be¬
amten.

Beurlaubung von Beamten, Angestellten und Arbeitern zu

Uebungen der Wehrmacht.

Verzeichnis der höheren Schulen.

Reichsfachschule für das Kraftfahrzeughandwerk (Meister¬

schule) für Südwestdeutschland in Mannheim.

Neuregelung des kaufmännischen Unterrichtswesens, hier

Zuweisung der in Pfullendorf tätigen Fortbildungsschulpflichtigen

an die Handelsschule (Kaufmännische Berufsschule) Meßkirch.

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschulen

im März 1933.

Die Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen.

Berichtigung der Verordnung zum Schutz von Landschafts¬

teilen im Ketscher Wald.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenansschreiben.

V. Eingesandte Druckwerke nnd Lehrmittel.

I Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums sür Wissenschast, Erziehung

und Volksbildung:

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 40 „Prüfstelle für die Lernmittel der landwirtschaftlichen Berufs- und Fach¬

schulen " (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 38) Nr. v 1420/38.

Aus Heft 5 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 94 „Amtlicher Verkehr mit dem Ausland" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 104/05) Nr. ^ I

1282/38.

Nr. 95 „Beurlaubung von Behördenangehörigen für Zwecke des Deutschen Roten

Kreuzes" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 106) Nr. ^1 1283/38.

Aus Heft 5, 6 u. 7 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr.107, 141 u. 173 „Lehrbücher sür Kurzschrift" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S.110, 132 u. 167).

Nr. L 9637 u. 12556/38.

Aus Heft 6 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 136 Behandlung der Geschichte ruhmreicher Truppenteile im heimatlichen Ge¬

schichtsunterricht der höheren Schulen" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 131)
Nr. ö 9632/38.

Nr. 143 „Haus wirtschaftliche Ausbildung" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 136) Nr. ö 7555/38

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 175 Zeitschrift „Weltanschauung und Schule" und die Nenorduuug des höheren

Schulwesens (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 168) Nr. 6 11888/38.

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 209 „Deutsche F a ch b u ch w e rb uu g " (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 197) Nr. 0 7661/38.
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II. Bekanntmachungen.

Grundsätze für die Führung von Personalakten, hier:
Tätigkeit von Beamte» (Lehrer») Angestellten und Arbeitern
in der NSDAP, ihren Gliederungen, angeschlossenenVer¬

bänden, in dem NSFK, im Reichsluftschutzbundusw.

Mit Erlaß vom 8. Februar 1938 2 II -z. 181 2 I
(NMinAmtsblDtschWiss. S. 76) hat der Herr Reichs¬
erziehungsminister angeordnet, daß die Beamten,
Angestellten und Arbeiter zur Vervollständigung ih¬
rer Personalakten, soweit dies nicht bereits gesche¬
hen ist, ihrer vorgesetzten Dienststelle anzuzeigen ha¬
ben, ob sie der NSDAP, ihren Gliederungen und
angeschlossenen Verbänden angehören, welche Ämter
sie dort bekleiden und seit wann sie diese Amter
wahrnehmen.

Ebenso haben Beamte, Angestellte und Arbei¬
ter, die Mitglieder des Nationalsozialistischen Flie¬
gerkorps, des Reichsluftschutzbundes, des Deutschen
Noten Kreuzes, der Technischen Nothilfe, des Reichs-
buudes der Kinderreichen und von Sportvereinen
sind, ihre Zugehörigkeit zu solchen Organisationen,
ihre Stellung in ihnen und den Zeitpunkt ihres Bei¬
tritts zu den Personalakten mitzuteilen.

Ich verweise im übrigen auf meinen Erlaß vom
25. Mai 1937 Nr. ^ I 2759 — Amtsblatt S. 199.

Die mir unterstellten Beamten (Lehrer), Ange¬
stellten und Arbeiter haben, soweit noch nicht ge¬

schehen, die erforderlichen Erklärungen unter Be¬
nützung eines Vordruckes nach Anlage alsbald ihrer
vorgesetzten Dienststelle gegenüber abzugeben.

Die Dienststellen haben die zurzeit in Betracht
kommenden Erklärungen zu sammeln und auf spä¬
testens 1. Juni 1938 mir vorzulegen. Später in
Frage kommende Erklärungen sind mir durch die
vorgesetzte Dienststelle jeweils einzeln vorzulegen.

Es bleibt den einzelnen Dienststellen überlassen,
falls erforderlich, Vordrucke für die ihnen unterstell¬
ten Beamten usw. herzustellen und an die Beamten
abzugeben, event. gegen Ersatz der Auslagen.

Um Irrtümer zu vermeiden weise ich daraufhin,
daß die mit Erlaß vom 15. Februar 1936 Nr. ^ 3323
„Mitgliedschaft der Beamten und Lehrer zur
NSDAP" auf 4. Januar jeden Jahres zu erstatten¬
den Veränderungsanzeigen über die Zugehörigkeit
zur NSDAP (in dreifacher Fertigung) durch vor¬
stehende Anordnungen nicht berührt werden. Diese
Veränderungsanzeigen sind also nach wie vor zu
erstatten, jedoch nur bezüglich solcher Mitglieder der
NSDAP, die vor dem 3V. Januar 1933 in die Partei
eingetreten sind.

Karlsruhe, den 28. April 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. ^ 1 1965 In Vertretung

Frank

Anlage zu ^ I 1965.

D Unterzeichnete

(Vor- u. Zuname des Beamten sLehrersZ Angestellten, Arbeiters)

(Amtsbezeichnung)

(Dienststellebzw. Dienstort)

gehört an:

Bezeichnungder Partei, ihrer
Gliederuug oder des angeschlossenen

Verbandes, bzw. der sonstigen
Organisation, des Vereins usw.

Zeitpunkt des Beitritts
und eoentl.

Mitgliedsnummer
Anit bzw. Stellung inner¬

halb der Partei usw.

Zeitpunkt der
Ueberuahme des
Amtes bzw. der

Stellung
Bemerkungen

(Ort u. Datum)

(Unterschrift des Beamten usw.)
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Aendernng der Vorschriften über die Nesidenzpflichtder Beamte».
Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

»nd Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erzie¬
hung und Volksbildung vom 23. Februar 1938
- NIIb 52 N III ä, L IV, N V —, RMinAmtsbl
DtfchWifs. Seite 109. Die Kreis- und Stadtschul-
ümter sowie die Leiter der Höheren Lehranstalten
und der Berufs- und Fachschulen werden beauf¬
tragt, die Befolgung dieser Vorschriften durch die
Schulleiter und Lehrkräfte der Volksschulen bzw. die
Lehrkräfte der übrigen Schulen zu überwachen. Als
kleinere Orte im Sinne dieses Erlasses gelten die
Orte mit einer Einwohnerzahl bis zu 10 00V.

Gesuche von Schulleitern und Lehrkräften in die¬
sen Orten um Verleguug des Wohnsitzes außerhalb
des Dienstortes sind mir durch die vorgesetzten
Dienststellen, jeweils mit Stellungnahme der Dienst¬
stelle vorzulegen.

Karlsruhe, den 30. März 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 8292 In Vertretung
Frank

Benrlanlmng von Beamte», Angestellten und Arbeitern
z» Uelmngen der Wehrmacht.

Im Nachgang zu den Bekanntgaben im
Amtsblatt vom 10. Januar 1936 ^ 25630,
vom 17. Februar 1936 ^ 3250, vom 22. April 1936
.4. 8826 und vom 30. Mai 1936 ^ 11888 — Amts¬
blatt 1936 S. 1/2, 19/21, 52 und 109 — wird nach¬
stehend ein weiterer Erlaß des Herrn Badischen Fi¬
nanz- und Wirtschaftsministers zwecks Beachtung
zur Keuutnis gebracht.

Karlsruhe, den 23. April 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I 1360 In Vertretung
Frank

Verzeichnis der Höheren Schnlcn.
Nachstehend gebe ich das Verzeichnis der Höheren Schulen im Gau Baden nach dem Stand vom

20. April 1938 bekannt.
Karlsruhe, deu 3. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 16S37 In Vertretung

Frank

Verzeichnis der Höheren Schulen im Gau Baden.
(Die in Klammer beigesetzte Abkürzung bedeutet die frühere Bezeichnung der Schnle).

Oberschulen für I u u g en —- V oll s ch u l e u —
1. Achern, General Werder-Schule, Oberschule für Jungen (RG)
2. Baden-Baden, Graf Zeppelin-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)
3. Brette«, Melauchthon-Schnle, Oberschule für Jungen (RG)
4. Bruchsal, Freiherr vom Stein-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)
5. Buchen, Odettwald-Schule, Oberschule für Jungen in Anfbanform (AORS)
6. Bühl, Altwindeck-Schule, Oberschule für Jungen (RG)
7. D o n a n e f ch i n g e n, Fürstenberg-Schnle, Oberschule für Jungen (G)
8. Dnrlach, Markgrafen-Schule, Oberschule für Jnugen (G)
9. Eberbach, Hoheustaufeu-Schule, Oberschule für Jungen (RPrG)

10. Ettenhei in, Johann Fischart-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

Karlsruhe, den 9. April 1938.

Badischer Finanz- und
Wirtschaftsminister

Nr. 5025.

Beurlaubung von Beamten, Angestellten
und Arbeitern zu Uebungen der Wehrmacht.

I. An sämtliche nachgeordneten Dienststellen.
Mein Runderlaß vom 23.12.1935 Nr. 33511

wird wie folgt ergänzt:

1) In Ziffer 3 Abs. 2 ist der letzte Satz zn
streichen.

2) Ziffer 3 erhält folgende weitere Absätze:
Gefolgfchaftsmitglieder, die als Aushilfsange¬

stellte oder Aushilfsarbeiter für eiue bestimmte Zeit
in den öffentlichen Dienst eingestellt worden sind
und während dieser Zeit eine Übung bei der Wehr¬
macht abzuleisten haben, erhalten, soweit sich die
libnng über den Zeitpunkt des vereinbarten Ver¬
tragsverhältnisses hinaus erstreckt, ihre Dienstbezüge
nur für die Dauer des Vertragsverhältuisses nach
Maßgabe der Verordnung vom 25.11.1935
(RGBl. I S. 1358) in der Fassung vom 28. 3. 1936
(RGBl. I S. 326).

Der gleiche Grundsatz gilt auch, wenn das Ver¬
tragsverhältnis eines sonstigen Gefolgschaftsmitglie¬
des des öffentlichen Dienstes ausnahmsweise wäh¬
rend einer Wehrmachtübung endet.

Im Auftrag: gez. Dr. Zier au.
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11. Ettlingen, Hiudenburg-Schule, Oberschule für Jungen (NG) ^

12. Freiburg, Erich Ludendorff-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

13. Freiburg, Rotteck-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

14. Freiburg, Neuburg-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

15. Heidelberg, Philipp Lenard-Schnle, Oberschule für Jungen (ORS m. RG)

16. Karlsruhe, Humboldt-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

17. Karlsruhe, Goethe-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

18. Karlsruhe, Helmholtz-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

19. Karlsruhe, Kant-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

20. Kehl, Erwin von Steinbach-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

21. Konstanz, Zeppelin-Schule, Oberschule für Jungen (ORS m. RG)

22. Lahr, Boelcke-Schule, Oberschule für Jungen in Aufbauform (ORS m.ARS)

23. Lörrach, Hans Thoma-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

24. Mannheim, Adolf Hitler-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

25. Mannheim, Lessing-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

26. Mannheim, Tulla-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

27. Mannheim, Moll-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

28. Meersburg, Bodensee-Schule, Oberschule für Jungen in Aufbauform (ARS)

29. Mosbach, Ritter Götz von Berlichingen-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

30. Müllheim, Markgräfler-Schule, Oberschule für Jungen (RS)

31. Offenburg, Schiller-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

32. Pforzheim, Friedrich-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

33. Rastatt, Horst Wessel-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

34. Säckingen, Scheffel-Schule, Oberschule für Jungen (RPrG)

35. Schopsheim, Albert Leo Schlageter-Schule, Oberschule für Juugeu (RS)

36. Schwetzingen, Hebel-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

37. Singena. H., Langemarck-Schnle, Oberschule für Jungen (RG)

38. Sinsheim, Kraichgau-Schule, Oberschule für Jungen (ORS)

39. Tauber bischofs heim, Franken - Schule, Oberschule für Jungen (G)

40. überlingen, Seufe-Schule, Oberschule für Juugeu (ORS)

41. Villingen, Jmmelmann-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

42. Waldshut, Hochrhein-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

43. Weinheim, Bender-Schule, Oberschule für Jungen (RG)

44. Wertheim, Wolfram von Efchenbach-Schnle, Oberschule für Juugeu (G)

45. Wiesloch, Rupprecht-Schule, Oberschule für Jungen (RPrG)

Oberschulen für Jungen — nicht vollausgebaute Schulen

(Zubringeschulen) —

46. Breisach, Martin Schongauer-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen

an die Rotteck-Schule in Freiburg

47. Emmendingen, Dietrich Eckart-Schule, Oberschule für Jungen (RPrG), Klasse 1 bis 6

48. EP Pin gen, Elsenz-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 4, angeschlossen an die

Kraichgau-Schule in Sinsheim a. E.

49. Gaggenau, Murgtal-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen an die

Horst Wessel-Schule in Rastatt

50. Gernsbach, Eberstein-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen an die

Horst Wessel-Schule in Rastatt

51. Kenzingen, Richthofen-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen an ^

die Erich Ludeudorsf-Schule in Freiburg

52. Laden bürg, Franz von Sickingen-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, ange¬

schlossen an die Adolf Hitler-Schule in Mannheim

53. Meßki r ch, Konradin Kreutzer-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen

an die Seufe-Schule in Überlingen

54. Neustadt i. Schw., Hochschwarzwald-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, ange¬

schlossen an die Rotteck-Schule in Freiburg

55. Oberkirch, Gottfried von Straßburg-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, ange-

schlössen an die Schiller-Schule in Offenburg
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56. Radolfzell, Mettnau-Schule, Oberschule für Juugen (RS), Klasse 1 bis 6

57. Waldkirch, Schwarzenberg-Schule, Oberschule für Jungen (RS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen

an die Erich Ludendorff-Schnle in Freiburg

G y m u a s i e u.

58. Baden-Baden, Gymnasium Hohenbaden

59. Bruchsal, Schloß-Gymnasium

60. Freiburg, Berthold-Gymnasinm

61. Freiburg, Friedrich-Gymnasium

62. Heidelberg, Kurfürst Friedrich-Gymnasinm

63. Karlsruhe, Bismarck-Gymnasium

64. Koustauz, Schlageter-Gymuasium

65. Lahr, Theodor Körner-Gymnasium

66. Lörrach, Hebel-Gymnasium

67. Mannheim, Karl Friedrich-Gymnasium

63. Osseuburg, Grimmelshausen-Gymnasium

69. Pforzheim, Nenchlin-Gymuasium

70. Rastatt, Ludwig Wilhelm-Gymnasium

Oberschulen für Mädchen — Vollfchulen —

71. Baden-Baden, Richard Wagner-Schule, Oberschule für Mädchen, hansw. Form (MRS)

72. Bruchsal, Mozart-Schule, Oberschule für Mädchen, hansw. Form (MRS)

73. Freiburg, Hiudenburg-Schule, Oberschule f. Mädchen, sprachl. und hausw. Form (MRS m.

MORS n. Fr)

74. Heidelberg, Hölderlin-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. n. hausw. Form (MRS m.

MRG)

75. Karlsruhe, Lessiug-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. n. hausw. Form (MRS u. MRG)

76. Karls r uhe, Fichte-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. u. hausw. Form (MRS m. MORS

u. Fr)

77. Koustauz, Friedrich Luisen-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. n. hausw. Form (MRS m.

MORS)

78. Mannheim, Elisabeth-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. Form (MRS m. MORS)

79. Mannheim, Liselotte-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. Form (MRS m. MRG)

80. Mannheim, Hans Thoma-Schule, Oberschule für Mädchen, hausw. Form (MRS)

81. Offenburg, Orteuau-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. Form (MRS n. Fr)

82. Pforzheim, Hilda-Schule, Oberschule für Mädchen, sprachl. und hausw. Form (MRS m.

MORS u. Fr)

Oberschulen für Mädchen — nicht v o l l a u s g e b a u t e Schuleu

(Zubringeschnlen) —

83. Karlsruhe, Freiligrath-Schule, Oberschule für Mädchen (MRS), Klasse 1 bis 5, angeschlossen

an die Fichte-Schule Karlsruhe.

Reichsfachschulesiir das Kraftfahrzeughandwerk (Mcistcrschnle)
fiir Siidwestdcutschlaud in Mannheim.

Die der Carl-Benz-Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) in Mannheim augegliederte Meister-

fchule für das Kraftfahrzeughandwerk erhält mit so

fortiger Wirkung die Bezeichnung:

Reichsfachschnle für das Kraftfahrzeughandwerk

(Meisterschule) für Südwestdeutfchlaud in Mannheim.

Karlsruhe, den 9. April 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v S816 In Vertretung

Frank

Neuregelung des kanfnlännischenllnterrichtswesens,hier:
Zuweisung der in Pfnllendorf beschäftigten kaufmännisch tätigen

FortliildungsschiilMchtigen an die Handelsschule
iKanfniännlsche Berufsschule) Meßkirch.

Im Eiuveruehmeu mit dem Herrn Minister des

Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-

nnd Wirtschaftsministers wird in Abänderuug mei¬

ner aufgrund des Gesetzes über die vorläufige Neu¬

regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom

10. Dezember 1934 (GVBl. 1935 S. 119) ergaugeueu

Bekauutmachuug über die Neuregelung des kaufmän¬

nischen Unterrichtswesens vom 2. April 1936 (Amts-
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blatt dieses Ministeriums Seite 31) folgendes be¬
stimmt:

1. Die Gemeinde Psullendors wird dem Han¬
delsschulverband Metzkirch zugeteilt.

2. Die in der Gemeinde Psullendors beschäftig¬
ten kaufmännisch tätigen Fortbildungsschulpflich¬
tigen haben die Handelsschule (Kaufmännische Be¬
rufsschule) Meßkirch zu besuchen.

3. Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wir¬
kung in Kraft.

Karlsruhe, den 1. April 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. D 3311 In Vertretung

Frank

Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an Handelsschule»

im März 1938.

Die Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an
Handelsschulen gemäß Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 28. März 193V, die Ausbildung
nnd Prüfung für das Höhere Lehramt an Handels¬
schulen (Gesetz- n. Verordnungsblatt 1930, S. 21/24),
haben bestanden:

Frey, Erich von Lahr
Günter, Karl, von Ettlingen
Kunzmann, Luise, von Rastatt
Litterst, Alsred, von Freiburg i. Br.
Lott, Erna, von Karlsruhe
Molitor, Frauz, von Langenbrücken
Mnßler, Liesel, von Ettenheim
Schneider, Karl, von Karlsruhe
Schneps, Arthur, von Muggensturm.

Karlsruhe, den 20. April 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 7218 In Vertretung

Frank

Oechsner, Johanna, von Freibnrg i. Ar. ^
Schen, Elisabeth, von Bruchsal
Schöner, Elfriede, vou Mannheim
S ch r o e d e r f e ck e r, Hilda, von Tauber-

bifchofsheim
Schweikart, Irma, von Mannheim
Wagner, Ruth, von Ittersbach

Walter, Gertrud, vou Pforzheim ^
Werner, Martha, von Mannheim
Winkler, Charlotte, von Konstanz
Winkler, Maria, von Randegg
Zug, Herta, von Karlsruhe
Z w i e b e l h o s e r, Lina, von Straßburg i. E.

Karlsruhe, den 19. März 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ö 8478 In Vertretung

Frank

Berichtigung,
der Verordnung zum Schutz von Landschaftsteileuim Ketscher Wald,

Die im Amtsblatt des Badischen Ministeriums
des Kultus und Unterrichts Nr. 1 vom 11. Jannar
1938 veröffentlichte Verordnung zum Schutze von
Landschaftsteilen im Ketscher Wald, Gemarkung
Ketsch, Bezirksamt Mannheim vom 28. Dezember
1937 muß dahiu berichtigt werden, daß in H 2 der
letzte Halbsatz „sofern sie dem Zweck dieser Verord- ^7?
nung nicht widerspricht" in Wegfall kommt und der
vorhergehende Inhalt des § 2 mit einem Punkt
statt mit einem Komma schließt.

Karlsruhe, den 27. Januar 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
als höhere Naturschutzbehörde

N. N 5551 In Vertretung
Frank

Die Prüfung der Fortliilduugsschullchreriiiucn,
Die Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen

nach den Vorschriften des Fortbilduugsschulgesetzes
vom 19. Juli 1918 haben bestanden:

Arnold, Maria, von Freiburg
A u ch , Marie, von Reilingen
Belzner, Gertrud, von Bretten
Berg er, Gertrud, von Freibnrg i. Br.
Bösch, Emilie, von Mannheim
Brust, Amalie, von Straßburg i. E.
Dolch, Anna, von Mannheim
Ernst, Hanna, von Friesenheim
Ewald, Elisabeth, von Mannheim
E w ald , Ruth, von Mannheim
Hagen, Gertrud, von Arbon (Schweiz)
Horn, Luise, von Wölchingen
Kautz, Erna, von Karlsruhe
Kuaus, Margarete, von Offenburg
Lau, Elfriede, vou Karlsruhe

III. Personalnachrichten.
Ernannt:

Regierungsrat Karl Klepper beim Mini¬
sterium des Kultus und Unterrichts zum Ober¬
regierungsrat.

Angestellter Max Knbach zum Ministerial-
amtsgehilfen beim Ministerium des Kulms und
Unterrichts.

Lehramtsassessor Ludwig Henkelmanu zum
Professor an der Helmholtz-Schule — Oberschule für
Jungen — in Karlsruhe. — Lehramtsassessor Heinrich
Schwall zum Professor an der Kant-Schule
— Oberschule für Jungen — in Karlsruhe.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Friedrich
Bechhold in Helmstadt — Edmund Hilß in Sas-
bach, A. Emmendingen — Eugen Hollerbach (Bruch¬
hansen) in Zentern — Alfred Will mann in Unter¬
lauchringen.

Zurückgenommen:

Die Ernennung des Hauptlehrers Eugen Holler¬
bach in Bruchhausen zum Oberlehrer in Marlen-
Goldscheuer (Amtsblatt Seite 48).
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Verliehen:

? Den Dozenten vr. med. habil. Rudolf Dittrich
an der UniversitätHeidelbergund vr, Martin Fenke
an der Universität Freiburg die Dienstbezeicknnng
nichtbeamteteraußerordentlicherProfessor.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Schulrat Otto Werner vom Stadtschulamt
Mannheim an das KreisschulamtFreiburg.

Hausmeister Karl Strobel an der Fraukeu-
schule — Oberschule für Jungen — in Tauberbischofs¬
heim an die Boelcke-Schule — Oberschulefür Jun¬
gen in Aufbauform — in Lahr.

Hauptlehrer Josef Giebel von der Schnlabtei-
luug Walldürn der Oberschule für JuiMN in Bucheu-
Walldüru an die Odenwaldschule — Oberschule für
Jungen in Anfbanform — in Buchen.

Die Hauptlehrer(iuneu) Wilhelm Bernhardt
in Grünenwört nach Mückenloch — Karl Gönner
in Aulfingen nach Weil a. Rh. Amt Lörrach — Max
Horn in Stahriiigen nach Erzingen — Hermann
Hnber in Busenbach nach Lörrach — Ortwiu Mat-
schiuskh iu Grötzingen nach Weiher — Bernhard
Otterbeck in Oberharmersbach nach Owingen —
Artur Porzelt in Illingen nach An a. Rh., Amt
Rastatt — Georg Rensch in Wolfartsweier nach
Lichtenau— Joses Schneider in Tegernau nach
Freiburg — Wilhelm Schür er in Asbach nach
Schönau, Amt Heidelberg — Richard S uttor in
Wenzingennach Schönau, Amt Heidelberg — Julius
Z ü r ch e r in Gallenweiler nach Pfulleudors — Anna
Weis in Weitenung nach Ebersteinburg — Martha
Weitl in Seckach nach Weiler.

Die Fortbildungsschulhauptlehrerinnen: Frieda
Friedrich in Graben nach Karlsruhe — Martha
H a a g in Mannheim nach Heidelberg — Anna
Noll am Fortbildungsschullehrerinnenfeminar in
Karlsruhe an die allgemeine Fortbildungsschule
(HauswirtschaftlicheBerufsschule) in Mannheim —
Maria Scheid in Pforzheim nach Schönau,
A. Heidelberg — Frida Unge r am Fortbildungs-
schnllehrerinnenseminar in Karlsruhe an die allge¬
meine Fortbildungsschule (Hauswirtschaftliche Be¬
rufsschule) in Karlsruhe.

Versetzt:

Oberlehrer Ludwig Baumgartue r in Oflingen
als Hauptlehrer uach Lörrach. — Hauptlehrerin Anna
Dolch in Mannheim zur Dienstleistung an das
Fortbildungsschullehrerinnenfeminariu Karlsruhe.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Adolf Bauer
iu Merchingennach Buchen (Amtsblatt 1937 S-355)
und des Hauptlehrers Artur Porzelt in Illingen
nach Sasbachried (Amtsblatt Seite 54).

Planmäßig angestellt:

Als Verwaltungsassistenten: Die Verforguugs-
auwärter Otto Mast und Philipp Trunzer im
Ministerium des Kultus uud Unterrichts.

Entlassen auf Antrag:
Die Hauptlehrer Albert Limberg er in Ober-

wiltighansen— Adam Reinmnth in Adersbach.
Entlassen:

Lehrer Bruuo Moser in Unadingen.
Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Die Professoren: Franz Hoch an der Hinden-
burg-Schule — Oberschule für Mädchen — in Frei-
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bürg — Roben Träger an der Hölderlin-Schule
— Oberschule für Mädcheu — iu Heidelberg —
Gerhard Knobloch an der Friedrich List^Handels-
schule in Mannheim. — Fachlehrerin Sofie Wirnser
an der Handelsschule (KaufmännischenBerufsschule)
in Lörrach. — Anstaltsoberlehrer HeinrichCurth
am Evangelischen Waisenhaus für Mädchen in
Mannheim. — Hauptlehrer Hugo Konrad in
Ladenburg. — Die planmäßige Handarbeitslehrerin
Katharina Leibert iu Heidelberg.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrer Leopold Föry iu Külsheim
und Karl Mahlert» Mannheim. — Mufeumsauf-
feher Ludwig Striby am Landesmuseum in
Karlsruhe.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den dauernden

Ruhestand getreten:

Fachlehrer Ludwig Schweinfurth bei der
Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe.

Gestorben:

Rektor a.D. Johann Bartholme in Schwet¬
zingen am 18. März 1933.— Studienrat i. R, Andreas
Bösinger, zuletzt an der Gewerbeschule I Pforzheim
am 23. März 1938. — Hauptlehrer a.D. Josef Kug-
l e r, zuletzt in Burgweiler,am 23. März 1938. — Haupt¬
lehrerin a. D. Katharina Schweizer, geb. Schwind,
in Freiburg am 23, März l938. — Hauptlehrer a. D.
August Ganther, zuletzt in Freiburg, am 5. April 1938.
— Hauptlehrer Ernst Wolfmüller in Karlsruhe
am 6. April 1938. — Hauptlehrer Wilhelm Eberle
in Säckingen am 8. April 1938. — Studienrat Josef
Zimmermann an der Handelsschule in Freiburg,
am 12. April 1938. — Hauptlehrer Anton Schnitzler
in Nenenbnrg- am 14. April 1938. — Geh. Rat Edmund
Rebmann, zuletzt Direktor der Goetheschule in Karls¬
ruhe am 17. April 1938. — Professor Robert Fritz
am Bad. Staatstechnikum Karlsruhe am 23. April
1938. — Museumsaufseher Ludwig Striby am
Laudesmuseumin Karlsruhe am 24. April 1938.

IV. Stellenausschreiben.

1. An Gewerbeschulen:
Die Stelle des Direktors an der Gewcröefchule

(Gewerblichen Berufsschule) in Bnchen.
Bewerbungen siud biunen 14 Tagen auf dem

Dienstwege an das Ministerium des Kultus uud
Unterrichts in Karlsruhe einzureichen.

' 2. A n der Taubstu m m enanstalt
in Heidelberg:

Stelle einer Fortbilduugsschulhauptlehreriu. Er¬
forderlich ist eine geprüfte Fortbilduugsschullehreriu,
die auch Handarbeitsunterricht erteilen und die
Aufgaben einer Hausmutter übernehmen kann.

3. An Grund- und Hauptfchuleu:
1. Allgemein:
Oberlehrerstelle in: Oflingen, A. Säctingen.
Hanptlehrerstelle in: Lahr.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelleu in: Aulfiugen, A. Do-

nanefchingen — Tegernau, A. Waldshul —
Kühn ach, A. Waldshnt — Neuenbürg,
A. Müllheiui — O b e r f i m o n s w a l d, A. Em-
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mendingen — Plank st adt,A. Aiannheim —
N e i s e l f i n g e n, A. Neustadt — Sentcnhart,
A. Stockach.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Bö Hingen, A. Frei¬

burg — Neckar zimmern, A. Mosbach —
Neunkirchen, A. Mosbach — Reihen,
A. Sinsheim — Tannenkirch, A. Müllheim —
Wolfartsweier, A. Karlsruhe.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein.

Den Schulen wird zur Anschaffung empfohlen:
1. Wandtafeln der in Deutschland

geschützten Pslanzen. Herausgegeben von
der Reichsstelle für Naturschutz, Berlin. Mit insge¬
samt 72 naturgetreuen, mehrfarbigen Abbildungen
der Pflanzenarten, die auf Grund der Naturschutz-
Verordnung vom 18. März 1936 unter Schutz ge¬
stellt wurden. Stark verkleinerte Wiedergaben der
beiden Wandtafeln, die nur zusammen abgegeben
werden. Tatsächliche Größe jeder Tafel: 132 X
194 om. — Die Wandtafeln sind in zwei Ausführun¬
gen erhältlich: nnanfgezogen RM. 7.20 für das
Tafelpaar, L, auf Leinwand aufgezogen und mit
Stäben u. Aufhängevorrichtung versehen NM. 29.—
für das Tafelpaar.

2. Taschenbuch der in Deutschland
geschützten Pflanzen. Herausgegeben von
der Reichsstelle sür Naturschutz, Berlin. 72 mehr¬
farbige Tafeln und 169 Textseiten mit ausführlichen
Erläuterungen und Beschreibungen vom Bau und
den Bestandteilen jeder Pflanze, über Standort,
Verbreitung und Lebensbedingungen. In Leinen
geb. NM. 7.59, in Mappe (Tafeln lose) RM. 7.59.
Die Einzelbilder der Mappenausgabe eignen sich
zur Verwendung im Epidiaskop.
Darsow —Müller — Nicolaus, Kommen¬

tar zum Lnstschntzgesetz und den Durchführung s-
bestimmuugeu, Loseblattausgabe in Leinenordner
RM. 9.59, zu beziehen durch die ortsansässigen
Buchhandlungen.

Dr. Höfner, Der Schulgarten in der Unterrichts¬
praxis. I. F. Lehmanns Verl., München, geh.
3,29 NM., geb. 4.— RM.

Pudelko und Hillen, Kleiner deutscher Ge¬
schichtsatlas. Edwin Runge Verlag, Berlin-Tem-
pelhof. 2. verbesserte und erweiterte Auflage.
Preis 1.— RM.

Karl Odenbach, Und wäre nicht der Bauer. Die
Bauernpolitik des Dritten Reiches der deutschen
Jugend dargestellt. Verl. Carl Feldmüller, Bo¬
chum. Preis 9,39 NM.

Die Schrift wird zur Anschaffung warm em¬
pfohlen.
Fridolin Bischof, Reicholzheim (Blut u. Böden).

1. Teil einer Ortsgeschichte. Selbstverlag des
Verfassers, Hauptlehrer in Reicholzheim.

Im Gauverlag Westfälische Landeszeitung, Rote
Erde, Dortmund, ist eine Broschüre des Reichspresse¬
chefs der NSDAP Or. Otto Dietrich „Welt¬
presse ohne Maske" erschienen, die besonders
geeignet ist, jedem Deutschen die Bedrohung durch die

internationale Hetzpresse vor Augen zu führen. Die
Broschüre wird den Behörden und Behördenange¬
hörigen als vorzügliches weltanschauliches Schnlungs-
mittel empfohlen. Preis 1,65 RM.

In Heinrich Handels Verlag in Breslau sind
erschienen:
Sachlesehefte der Schriften zu Deutschlands Er¬
neuerung :
Sachleseheft Nr. 2: Die Edda und drei isländische

Sagas;
„ Nr. 4: Männer der Befreiung;
„ Nr. 5: Helden des Weltkrieges;
„ Nr. 6: Helden der Bewegung;
„ Nr. 8: Dichter als Wegbereiter des

Dritten Reiches;
„ Nr. 9: Rassenkunde und Vererbungs¬

lehre;
„ Nr. 14: Vierjahresplan und Erzeugungs¬

schlacht;
„ Nr. 15 : Deutscher Erfindergeist im Vier-

jahresplan.
Deutscher Erfindergeist im Vier-

jahresplan. Schriften zu Deutschlands Erneue¬
rung Nr. 92 s./b. Heinrich Handels Verlag, Bres¬
lau. Einzelpreis 25 Rpf., bei Mengenbezug ab
19 Stck. 22 Rpf.

Im Verlag „Deutscher Wille" G.m.b.H., Berlin
sind erschienen:
Jugendbuch „Deutscher Wille" 1938, Preis 3,59 RM.
Jahrbuch „Deutscher Wille" 1938
Aufbau uud Wehr, Preis 19.— RM.
Bücherreihe „Deutscher Wille — Unter flatternden

Fahnen":
Band 2: Meldegänger Rott, Preis 1,59 RM.
Band 8: Krieg auf Schienen, Preis 1,59 NM.

Im Verlag Velhagen & Klafing, Bielefeld und
Leipzig sind erschienen:
A. Wegener, Mit Motorboot uud Schlitten in

Grönland.
W. v. Scholz, Die Frankfurter Weihnacht, Schau¬

spiel.
Dr. Kurt Schmidt, Aus der Kampfzeit der Bewe¬

gung. Auszüge aus Reden und Schriften führen¬
der Männer der Bewegung.

Martin Js kraut, Die Auswirkung der national¬
sozialistischen Weltanschauuug auf die einzelnen
Lebensgebiete. Bd. I und II. Auswahl aus
Schriften uud Reden des Führers und seiner
Mitkämpfer.

Martin Js kraut, Grundgedanken der national¬
sozialistischen Weltanschauung. Auswahl aus
Schriften und Reden des Führers und seiner Mit¬
kämpfer.
Im Verlag Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

sind erschienen:
Dr. Kurt Schreh, Julius Caesar vou Shake¬

speare, Bestell-Nr. 5923.
Dr. Kurt Schreh, Kiug Henry V. von Shake¬

speare, Bestell-Nr. 5922.
W. Gotthardt, The English Scouter and his

Camping, Bestell-Nr. 5915.
Dr. P. Wenzel, Oliver Cromwell, Bestell-

Nr. 5916.
Dr. K. Büchsen schütz, British Jmperialism.,

Bestell-Nr. 5917.
Dr. Heinz Fischer, War Letters os English Sol-

diers 1914—1918, Bestell-Nr. 5919.

Druck und Verlag von Malsch 6° Vogel in Karlsruhe
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I Erlasse des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung:

Aus Heft 6 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 145 „Schulwissenschaftliche Vorbildung für den Kindergärtnerinnen- und Hort¬

nerinnenberuf" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 136) Nr. L 7732/38.

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 157 „Wiederholungsprüfungen für das S A .-Sp o rt a b z ei ch en" (RMinAmtsblDtschWiss.

1938 S. 147) Nr. ^ I 1823/38.
Nr. 177 „Prüf stelle für die Lernmittel der landwirtschaftlichen Berufs- und Fach¬

schulen" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S-169) Nr. v 6917/38.

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 203 „Kur .zsichtigkeit bei Schulkindern" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 193) Nr. L 14025/38.

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 225 „Bedarf oon Lehrern für die Fachschulen der Luftwaffe" (RMinAmtsblDtschWiss.

1938 S. 209/10) Nr. ö 13822/38.

II. Verordnung
zum Schutze von Landschaftsteilen im Stadt¬

wald Dämmel aus Gemarkung Wiesloch,
Bezirksamt Heidelberg.

Auf Grund der KZ 5 und 19 des Reichsnatur-
schntzgesctzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S.821)
in der Fassung des Zweiten Ergänzungsgesetzes
vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 1001) sowie des
s 13 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto¬
ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird für den Bereich

des Stadtwalds Dämmel auf Gemarkung Wiesloch
folgendes verordnet:

s 1.

Die in der Landschaftsschutzkarte bei dem Mini¬
sterium des Kultus und Unterrichts als höherer
Naturschutzbehörde in Karlsruhe rot umrandeten
Landschaftsteile im Bereich der Gemarkung
Wiesloch werden in dem Umfange, der sich
aus der Eintragung in der Landschaftsschutzkarte
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ergibt, mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Ver¬
ordnung -dem Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes
unterstellt.

s 2.

Es ist verboten, innerhalb der in der Land¬
schaftsschutzkarte durch besondere rote Umrahmung
kenntlich gemachten Landschaftsteile Veränderungen
borzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schä¬
digen, den Naturgeuutz zu beeinträchtigen oder das
Landschaftsbild zu verunstalten. Unter das Verbot
fallen Eingriffe aller Art in die Bodenbeschaffenheit,
insbesondere die Tonausbeute, die Anlage von
Bauwerken aller Art, von Verkaufsbuden, Zelt-und
Lagerplätzen, Müll- und Schuttplätzen sowie das
Anbringen von Inschriften und dergleichen, soweit
letztere nicht auf die Landschaftsschutzmaßnahmen
hinweisen, und die Vornahme von Kahlhieben.
Verboten ist ferner, den im Schutzgebiet lebenden
Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu belästigen, zn
ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen,
sie zu fangen oder zu töten, Eier oder Nester und
sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fort¬
zunehmen oder zu beschädigen. Unberührt bleibt
die wirtschaftliche Nutzung, sofern sie dem Zweck
dieser Verordnung nicht widerspricht, ferner die
jagdliche Nutzung nach den Bestimmungen des
Reichsjagdgesetzes.

s 3.

Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 kön¬
nen von mir in besonderen Fällen zugelassen
werden.

§ 4.

Wer den Bestimmungen des K 2 zuwiderhan¬
delt, wird nach den AK 21 und 22 des Reichsuatur-
schntzgesetzes uud dem § 16 der Durchführungsver¬
ordnung bestraft.

s 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus
lind Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 25. Mai 1938.

Der Bad. Minister des Kultus und Unterrichts
als höhere Naturschutzbehörde

Nr. K 2027 In Vertretung
Frank

III. Bekanntmachungen.

Vollzugsordninig zur Rcichsordmiiig der Pädagogischen Prüfung
«Päd. Prüf,O.).

Artikel I

Zum Vollzug der Ordnung der Prüfung für
das Lehramt an Höheren Schulen Teil II, die Pä¬
dagogische Prüfung vom 7. Juni 1937 (RMiu
AmtsblDtschWifs. 1937 S. 289 ff.) wird bestimmt:

Zu H 1 Absatz 2

Im Ministerium des Kultus und Unter¬
richts in Karlsruhe wird eiu Philologisches Lan¬
desprüfungsamt gebildet. Der Vorsitzende des
Landesprüfungsamts bestimmt die Vorsitzenden und
die drei Beisitzer der einzelnen Prüfungsausschüsse
aus dem Kreise der vom Reichserziehungsminister
ernannten Mitglieder des Prüfungsamtes.

Mitglieder eines Prüfungsausschusses solle»
nur solche Mitglieder des PrüsNngsamtes sein,
welche an der Ausbildung der betreffenden Refe¬
rendare nicht beteiligt waren.

Zu H 2 Ziffer 1 und zu Z 4 Ziffer 2 Absatz 1.

Leiter der Ausbildung sind die Leiter der Pä¬
dagogischen Seminare.

Die Meldungen zur Prüfung uud die Haus¬
arbeiten sind an den Leiter der Ausbildung späte¬
stens am 2. Mai bzw. am 1. November abzuliefern.

Die Leiter der Ausbildung legen die Meldungen
mit deu vorgeschriebeueu Unterlagen nnd die Haus¬
arbeiten bis spätesteus 11. Mai bzw. 10. November
dem Philologischen Landesprüfnugsamt in Karls¬
ruhe vor.

Zu H 2 Ziffer 5

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorsitzende des Prüfungsamtes.

Zu H 4 Ziffer 2 Absatz 3

Für die Fristverlängerung ist der Vorsitzende
des Prüfungsamtes znstäudig.

Artikel II

s 1

Die K§ 11 Absatz 4, Satz 2, 15 bis 19, 21, 22
Absatz 2 und 3 der Bekanntmachnng vom 17. De¬
zember 1928 über den Vorbereitungsdienst der
Lehramtsreferendare (Amtsblatt Seite 225) werden
mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

s 2

Die Verordnung vom 12. April 1935 über die
Ausbildung und Abschlußprüfung von Lehramts¬
referendaren für den nichtöffentlichen Höheren
Schuldienst Nr. 1Z 12452 (Amtsblatt Seite 47) wird
mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die bereits in den Vorbereitungsdienst für den
nichtöffentlichen Höheren Schuldienst eingewiesenen
Lehramtsreferendare können den Vorbereitungs¬
dienst an den Ausbildungsanstalten, denen sie auf¬
grund der Verordnung vom 12. April 1935 zuge¬
wiesen wurden, beendigen.

Leiter der Ausbildung im Sinne des s 2 Zif¬
fer 1 der Ordnung der Prüfung für das Lehramt
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ail Höheren Schulen Teil II vom 7. Juni 1937 ist
für Lehramtsreferendare, die bereits >in den Vorbe¬
reitungsdienst für den nichtöffentlichen Höheren
Schuldienst eingewiesen sind, der Direktor der Aus-
bildnngsanstalt.

Karlsruhe, deu 18. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 8970 In Vertretung

Frank

Stundentafelfiir die Grund- und Hanptschule.

Der Herr Reichs- und Preußische Minister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hat mit Rund¬
schreiben vom 13. April ds. Js. klla. 689, K(a) die
nachstehenden Stundentafeln für diejenigen Schulen
festgelegt, in denen jeder Jahrgang eine eigene Klasse
bildet. In Schulen mit geringerer Klassenzahl müssen
die Stundentafeln den Verhältnissen angepaßt werden.

Wo für Mädchen Unterricht im Hauswerk nicht

eingeführt werden kann, weil die erforderlichen Voraus¬

setzungen fehlen, gelten die in der Stundentafel für

Mädchen eingeklammerten Zahlen.

Für den Religionsunterricht sind in der Stunden¬

tafel keine Unterrichtsstunden vorgesehen. Es bleibt

bei der Erteilung dieses Unterrichts bis zu einer reichs¬

rechtlichen Regelung bei den bisherigen Stundenzahlen

für den Religionsunterricht.

Karlsruhe, deu 12. Mai 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 13321 In Vertretung
Frank

Stuudcutafel für Jungen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

S ch ulj a h r

Deutsch . .

Heimatkunde !"
7 7 6 6

Geschichte . — — — 2 2 3 3

Erdkunde . — — — 2 2 2 2

Naturkunde — — — 2 2 3 3

Rechnen und
Raumlehre.

16
4 4 4 4 4 4 4

Leibes¬
erziehung . 3 3 4 5 S 5 5

Musik . . 1 2 2 2 2 2 2

Zeichnen
und Werken — 2 2 2 3 3 3

16 19 23 25 26 27 28 28

Stundentafel fiir Mädchen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. ?- 8.

S ch u l j a h r

Deutsch . .

Heimatkunde
Geschichte .
Erdkunde .

Naturkunde

Rechnen und
Raumlehre
Leibes¬
erziehung .

Musik . .

Zeichnen .

Handarbeit

Hauswerk .

16 4

2

1

4

2

2
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>13
j

4

3

2

> 3
l

7

2

2

2

4

5

2
1

2

7

2

2

2

4

5

2

2
2

6

3

2

3

4

5

2

2

2

6

3

2

!.»>

5

2

>(2>

)(21
4

16 19 23 25 27 28 29 30(28)

Benutzung von Rechenbüchernan Grund- und Hanptschnlen.
Im Nachgang zu meiuer Bekanntmachung vom

17. August 1937, Amtsblatt Nr. 21 S. 308/309 teile
ich mit, daß neben den uuter Ziffer 1 genannten
Heften der Neubearbeitung des früheren Jschler-
Hartmannfchen Rechenbuches auch die inzwischen er¬
schienenen Hefte:
Deutsches Rechenbuch, Kurzausgabe von E. Kunz¬

mann und E. Eberhardt, Verlag G. Brau»,
Karlsruhe, 1./2. Schuljahr (mit Lehrerheft), uud

Deutsches Rechenbuch von E. Kunzmann nnd Mit¬
arbeitern, Verlag G. Braun, Karlsruhe, 2. Schul¬
jahr: „Wir wollen rechnen" (mit Lehrerheft)

zugelassen werden.
Karlsruhe, den 7. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ö 13246 In Vertretung

Frank

Schnlsaiiimluiig des Volkslmndes für das Deutschtum
im Ausland.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten
Schulen.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Reichs- und Preußischen Ministers für Wifseuschaft,
Erziehung und Volksbildung bekannt. Ich erwarte
von den Schulleitern und den Lehrern, daß sie sich
für eine reibungslose Durchführung der Sache ein¬
setzen und die Sammluug fördern.

Karlsruhe, den 18. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 14107 In Vertretung

Frank
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Berlin W 8, den 21. April 1938.

Der Reichs- und Preußische Minister
für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung.
R 791, LIIa, D III b (b)

Betrifft: Schulsammluug des Bolksbundes
für das Deutschtum im Ausland.

Der Volksbund für das Deutschtum im Aus¬
land, Bundesleitung, in Berlin hat zur Ermög¬
lichung der Durchführung seiner Aufgaben die Ab¬
haltung einer Schulsammlung beantragt. Im Ein¬
vernehmen mit dem Herrn Reichs- und Preußischen
Minister des Innern und dem Herrn Reichsschatz¬
meister der NSDAP bestimme ich, daß in der Zeit
vom 13. bis 23. Juni 1938 eine Schulsamm¬
lung abgehalten wird, deren Durchführung in den
Händen des VDA liegt und zu der Schüler und
Schülerinnen im Alter von Vollendung des 1V. Le¬
bensjahres ab herangezogen werden können.

Der Reichsschatzmeister der NSDAP hat der
Hitlerjugend die Genehmigung zur Teilnahme an
der Sammlung erteilt. Doch ist das Sammeln le¬
diglich innerhalb der Bekanntenkreise der Sammler
gestattet und darf nicht auf Straßen und Plätzen,
in Gast- und Vergnügungsstätten oder in anderen
jedermann zugänglichen Räumen oder von Haus
zu Haus, sondern ausschließlich in den Woh¬
nungen der Sammler oder ihrer nächsten Bekann¬
ten geschehen. Dabei sind, wie schon bei früheren
Sammlungen für Zwecke des VDA, Quittungs¬
bücher zu verwenden und über jeden gespendeten
Betrag eine ordnungsmäßige Quittung auszustel¬
len. Die Sammeltätigkeit der Schüler und Schü¬
lerinnen und der Hitlerjugend und die Abrechnung
über die Sammlung hat außerhalb der Unterrichts¬
stunden zu liegen; eine Störung des Unterrichts¬
betriebes darf dadurch nicht eintreten.

Dieser Erlaß wird auch im RMinAmtsblDtfch
Wiss. und in den Amtsblättern der Unterrichtsver¬
waltungen der anderen Länder veröffentlicht.

In Vertretung: gez. Zfchiutzfch.
An die Uuterrichtsverwaltungen der Länder.

K Tabalrauchen Jugendlicher.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erziehungsministers vom 21. März 1938 — RMin
AmtsblDtfchWiff. Seite 161 —. Der in diesem Er¬
laß erwähnte Erlaß vom 2. Oktober 1933 ist mit
meinem Rnnderlaß vom 13. Februar 1935
Nr. L 51199 den Schulen und den Kreis- und Stadt¬
schulämtern abschriftlich mitgeteilt worden.

Karlsruhe, den 11. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 12350 In Vertretung

Frank

Bezeichnung fiir aufgeschlossene lcotonisterte) Bastfasern.

Nachstehend gebe ich eine Abschrift des Schrei¬
bens der Wirtschaftsgruppe Textilindustrie, Berlin,
vom 31. Januar 1938 betr. Bezeichnung für aufge¬
schlossene (eontonisierte) Bastfasern bekannt und er¬
warte, daß im Unterricht insbesondere der Textil-
sachklassen an Gewerbeschulen (Gewerblichen Be¬
rufsschulen) entsprechend den Ausführungen der
Wirtschaftsgruppe Textilindustrie die Bezeichnungen
„Flockenbast", „Flockenflachs" und „Flockenhanf"
künftighin benutzt werden.

Karlsruhe, den 25. April 1938.

Der Münster des Kultus und Unterrichts
Nr. v S301 In Vertretung

Frank

Berlin W35, den 31. Januar 1938.
Rauchstraße 20.

Wirtschaftsgruppe Textilindustrie.

Die Einführung und die ständig zunehmende
Verarbeitung von aufgeschlossenen (eotonisierten)
Bastfasern hat schon vor längerer Zeit zu dem Be¬
dürfnis der Schaffung einer einheitlichen allgemein
gültigen Bezeichnung für diese aufgeschlossenen
Bastfasern geführt. Wir fiud schon seit langem be¬
müht, eine Bezeichnung zu finden, die möglichst von
allen beteiligten Kreisen gebilligt wird. Das war
sehr schwer, da zwar eine ganze Reihe von Vor¬
schlägen vorlagen, aber keiner dieser Vorschläge all¬
gemeine Zustimmung gesunden hat, sondern gegen
jeden Bedenken geltend gemacht wurden.

Inzwischen ist die Frage so dringlich gewor¬
den, daß sie einen weiteren Aufschub uicht verträgt.
Es hat sich ergebe«, daß bereits in der Amts- und
Gesetzessprache von einander abweichende Bezeich¬
nungen zur Anwendung gekommen sind. So ist
beispielsweise in der deutschen Fassung des Zusatz¬
protokolls zum deutsch-lettischen Warenabkommen
vom 31. Oktober 1937 bei der Kontingentfestsetzung
für die Einfuhr lettischer Waren nach Deutschland
die Bezeichnung „Flachswolle" (Cotonin-Latgalin)
verwandt worden, während in den Vorschriften
über Frachtermäßignng für die Beförderung vou
Flachs- und Hanfstengeln der Reichsbahn (Taris-
nnd Verkehrsanzeiger Nr. 6/38) unter 14 fol¬
gendes bestimmt ist:

„Eine Frachtermäßigung findet statt für aufge¬
schlossene (eotouisierte) Bastfasern — die Bezeich¬
nung „Bast-, Flachs- und Hanfflocken" darf der
Jnhaltsbezeichnnng im Frachtbrief beigesetzt wer¬
den."

Es sind also hier von einander abweichende
Bezeichnungen für dasselbe Gut angewendet, die
zudem von uns auf Grund der eingehenden Er¬
örterungen, die wir zu der Frage durchgeführt ha¬
ben, als wenig geeignet angesehen werden müssen.

«?»
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Der Leiter unserer Wirtschastsgxuppe hat sich
nunmehr entschlossen,dem Gebranch verschiedener
Bezeichnungenzum mindesten für den Bereich un¬
serer Wirtschaftsgruppe dadurch ein Ende zu ma¬
chen, daß er im Wege einer bindenden Anordnung
die einheitliche Anwendung der Bezeichnung
„Flockenbast" bzw. „Flockenflachs" uud „Flocken-
Haus" vorschreibt. Es ist dies uach dein Ergebnis
der bei uns gepflogenen Verhandlungen diejenige
Bezeichnung,die aus den zahlreich gemachten Vor¬
schlägen noch am zweckmäßigsten erscheint und am
wenigsten Bedenken begegnet. Um jedoch die allge¬
meine Anwendung dieser Bezeichnung, ähnlich wie
es seinerzeit bei der Einführung der Bezeichnung
„Zellwolle" der Fall gewefeu ist, möglichst schnell
durchzusetzen, legen wir entscheidenden Wert dar¬
auf, daß auch im amtlichenSprachgebranchnunmehr
die von uns vorgeschlageneBezeichnung allgemein
zur Anwendung kommt. Wir bitten deshalb das
Reichswirtschaftsministerium,sich dem beabsichtigten
Vorgehen des Leiters unserer Wirtschaftsgruppe an¬
zuschließen und für ihren Bereich die einheitliche
Anwendung der Bezeichnung „Flockenbast" bzw.
„Flockenflachs",„Flockenhanf" usw. vorzuschreiben,
nnd möglichst auch mit auderu iu Frage kommenden
Amtsstellen Fühlung zu nehmen, damit auch diese
sich dem Vorgehen anschließen.

IV. Pexsonalnachrichten.

Ernannt:

Finanzinspektor vr. Karl Hellinger beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts zum Mim-
sterialrechnungsrat.

Dozent Or. Jng. habil. Rudolf Sonntag in
Gera zum persönlichen Ordinarius für technische
Mechanik an der Technischen Hochschule Karlsruhe,

Der Direktor des Instituts für Leibesübungenan
der TechnischenHochschule Karlsruhe, Turnlehrer
August Twele zum Hochschulturnmeister.

Professor vr, Karlhans Grüninge r am
Friedrich-Gymnasiumin Freiburg zum Direktor der
Albert Leo Schlageter-Schule — Oberschule für
Jungen — in Schopfheim.

Die TaubstummenlehrerGustav Fugazza und
Ilse Schirm er an der Blindenanstalt in Ilvesheim
zu Blindenlehrern daselbst.

Zn Oberlehrern: Die Hauptlehrer Hermann
Eckstein iu Grafenhausen — Friedrich Grimm in
Horrenberg — Wilhelm Rießle in St. Peter.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Professoreni vr, Karl Scham b ach an der
Bender-Schule — Oberschule für Jungen — in
Weinheim au die Liselotte-Schule— Oberschule für
Mädchen — in Mannheim — Karl Trübi an der
Langemarckschule — Oberschule für Jungen — in
Singen an die Hnmboldtfchule — Oberschule für
Jungen — in Karlsruhe.

Oberlehrer Eugen Hagenbach in Wolfach nach
Dossenheim.

Die Hauptlehrer: Wilhelm Backfisch in Rohr¬
bach bei Sinsheim nach Sinsheim — Friedrich
Dahrendorfs in Weihernach Nordrach — Josef
Freitag in Hohenbodman nach Reichenau — Karl
Kloe in Karlsruhe nach Steinenstadt — Wilhelm
Lorenz in Gamshurst nach Sasbachried Josef
Neuburger in Kirrlach nach Neuthard — Friedrich
Ram minger in Schellbronn nach Boll — Karl
Schreiber in Würmersheim nach Bruchhausen—
Otto Sturm in Mudau nach Oberwittighausen—
Friedrich Weixel in Mingolsheim nach Slettseld.

Versetzt als Hauptlehrer:

Oberlehrer Friedrich Gscheidlen in Sinsheim
nach Heidelberg.

Entlassen auf Ansuchen:

Hauptlehrerin Hanna St ein mann geb. Weißer
in Sinsheim — Lehrerin Martha Edelmaher in
Egringen.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrerin Berta Waibel in Karlsruhe.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den dauernden
Ruhestand getreten:

Professor Karl Drös am Karl Friedrich-Ghm-
nasium in Mannheim.

Gestorben:

Rektor a. D. Eugen Adolf Nutz in Karlsruhe
am 31. März 1938. — Oberlehrer a. D. Emil Koch
in Altschweieram 10. April l938. — Hausmeister
Johann Henkel an der Uuiversitäts-Frauenklinikin
Freiburg am 13. April 1938. — Haushaltungslehrerin
a. D, Hermine Fiedler, zuletzt iu Lörrach, am
16. April 1938. — Haudarbeitshäuptlehrerin a. D.
Mina Bechtold in Rastatt am 19. April 1938. —
Hauptlehrer a.D. Karl Geiger in Amoltern am
22. April 1938, — Hauptlehrer Otto Kirschbaum
in Meckesheim am 24. April 1938.

V. Stellenansschreibeu.

An Grund-und Hauptschulen:
1. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellenin: Alten bürg, A. Walds¬

hut — Endermettingen, A. Waldshut —
Hohenbodman, A. Überlingen — Laden bürg,
A. Mannheim — Lienheim, A. Waldshut —
Ofteringen, A. Waldshut — Säckingen (Schul-
abteiluug Obersäckingen)— Stahringen, A.
Stockach — Unteralpfen, A. Waldshut —
Uttenhofen, A. Konstanz.

2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellein- Meckesheim, A. Heidel¬

berg. ^

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetztenKreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.
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VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.
Major der Schutzpolizei Eil ers, Verkehrs-Ge¬

bote für Schüler und Schülerinnen, Verl. Arthur
Geist, Bremen. Stück 10 Rpf., bei 1000 Stück
9^/2 Rpf-, bei 5000 Stück 9 Rpf, bei größerer Ab¬
nahme weiterer Nachlaß.

L. Für die Lehrer.
Deutsch-Französische Monatshefte. Zeit¬

schrist. Turmberg-Verlag, Karlsruhe, Karl
Friedrichstr.14. Bezugspreis 6.— RM. jährlich.
Im Verlag der Deutschen Landbuchhandlung

-- Sohnrey & Co. — in Berlin SW. 11, Hafen¬
platz 6 erscheint die Monatszeitschrift „Die deutsche
Berufs erzieh ung, Ausgabe L, „Landwirtschaft¬
liches Schulwesen". Bezugspreis durch die Post oder
den Buchhandel vierteljährlich 3.50 RM, Einzelheft
je 1.20 RM. vom Verlag.

Die Zeitschrift eignet sich für unsere ländlichen
Berufs- und Fachschulenund ist die neue Folge der
Zeitschrift„Ländliche Berufsschule".
Prüfungsaufgaben aus der Handels¬

schule. Herausgegeben von der^ Württem¬
bergischen Ministerialabteilung für die Fach¬
schulen. 5. Aufl. Verl. Holland & Josenhans,
Stuttgart, 1937. Preis RM. 1.20.

10 —

Dr. Theodor Röhls ing, „Meister, Geselle, Lehr¬
ling im neuen Arbeitsrecht". Verl. Karl Zeleny L
Co. KG., München.

VII. Mitteilungen.

Der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat
die fachlichen Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens im
Friseurhandwerk genehmigt.

Die vom Reichsstand des Deutschen Handwerks, Deutscher
Handwerks- und GewerbekammertagBerlin herausgegebenenfach¬
lichen Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens im Friseur¬
handwerk sind im Druck- und Verlag:
Handwerker-Verlagshaus Hans H 0 lzma » n, Berlin SW 63,
erschienen.

Der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat
fachliche Vorschriften für folgende weitere Berufe (vgl, auch Amts¬
blatt 1937 Nr. 2l), Seite 306) genehmigt:

Vulkaniseurhandwerk, Chirurgie-Mechanikerhandwerk,Roß¬
schlächterhandwerk, Jnstallateurhandwerk, Platten-u. Fliesen¬
leger-Handwerk und Mechanikerhandwerk.
Die vom Reichsstand des DeutschenHandwerks, Deutscher

Handwerks- und GewerbekammertagBerlin herausgegebene»fach¬
lichen Vorschriften für die Meisterprüfung in den obengenannten
Handwerkszweigensind im Druck und Verlag:
Handwerker-Verlagshaus Hans Holzmann, Berlin SW 63,
erschienen.

Druck und Verlag von Malsch «- Vogel in Karlsruhe
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MmtMstt
deS Vadischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts

Herausgegeben vom MZinifterium deK AultuK und Unterrichts.

Ausgegeben Karl»r«he. den 11. Juni 1938

Inhalt.

Neuordnung des allgemeinen Berufsschnlwesens.

Bekanntmachung.

Neuordnung des allgemeine» Berufsschulwesens.
Für die allgemeinen Fortbildungsschulen im

Sinne des Gesetzes „Die allgemeine Fortbildung^
schule" vom 19. Juli 1918 (GVBl. S. 269) abgeän¬
dert durch H 31 des Bes.Ges. vom 21. Mai 1920
(GVBl. S. 287), durch das Gesetz vom 7. April 1922
(GVBl. Seite 331), das Gesetz vom 6. März 1924
(GVBl. Seite 43) uud die Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 17. März 1924 (GVBl. Seite 47)
wird folgendes bestimmt:

I.

1. Die allgemeinen Fortbildungsschulen für Kna¬
ben in den Städten Baden-Baden, Bruchsal, Frei¬
burg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Lahr, Lör¬
rach, Mannheim, Offenburg, Pforzheim und Wein¬
heim führen die Bezeichnung „Allgemeine Berufs¬
schule".

2. Die allgemeinen Fortbildungsschulen für
Mädchen in den unter Ziffer 1 aufgeführten Städten
führen die Bezeichnung „Hauswirtschaftliche Berufs¬
schule".

3. Die äußere organisatorische Form der allge¬
meinen Fortbildungsschule bleibt bei der Allgemei¬
nen und Hauswirtschaftlicheu Berufsschule uuveräu-
dret; es gelten daher für diese Schule» die Bestim¬
mungen des Gesetzes „Die allgemeine Fortbildungs¬
schule" (a. a. O.) und die hierzu ergangenen Voll-
zugsbestimmuugeu vorläufig weiter.

Zum Besuch der Allgemeinen Berufsschulen sind
darnach Knaben, znm Besuch der Hauswirtschaft¬
lichen Berufsschulen Mädchen, die sich in den ge¬
nannten Schulorten nicht nur vorübergehend auf¬
halten oder in diesen Orten beschäftigt und durch
Ortsstatut zum Besuch dieser Schulen verpflichtet
sind, nach Maßgabe der KZ 7 bis 9 des Gesetzes über
die allgemeine Fortbildungsschule (a. a. O.) ver¬
pflichtet, soweit sie uicht pflichtgemäß nach Matzgabe
meiner Bekanntmachung „Neilregelung des gewerb¬
lichen Unterrichtswesens" vom 29. August 1935

(Amtsblatt dieses Ministeriums S. 14S) oder freiwillig
eine Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) oder
pflichtmäßig nach Maßgabe meiner Bekanntmachung
„Neuregelung des kaufmännischen Unterrichtswesens"
vom 2. April 1S36 (Amtsblatt dieses Ministeriums
S. 31) oder freiwillig eine Handelsschule (kaufmän¬
nische Berufsschule) besuchen oder Schüler(innen) einer
öffentlichen oder privaten höheren Lehranstalt, Berufs¬
fachschule oder Fachschule oder einer als Ersatz für
diese Schulen oder einer allgemeinen, hauswirtschaft¬
lichen oder ländlichen Berussschule anerkannten nicht¬
staatlichen Lehranstalt sind.

4. Für den inneren Schulbetrieb der Allgemei¬
nen und Hauswirtschaftlichen Berufsschulen gelten vor¬
läufig auch weiterhin der Lehrplan für die allgemeine
Fortbildungsschule nach der Verordnung vom 17.
April 1923 (Amtsblatt dieses Ministeriums 1923
Seite 71 ff.) und die hierzu ergangenen Anweisun¬
gen.

II.

1. Die allgemeinen Fortbildungsschulen für Kna¬
ben, die nicht Allgemeine Berufsschulen (vgl. I Ziff. 1
dieser Bekanntmachung) sind, führen die Bezeichnung
„Ländliche Berufsschule für Knaben".

2. Die allgemeinen Fortbildungsschulen für
Mädchen, die nicht Hauswirtschaftliche Berufsschulen
(vgl. I Ziff. 2 dieser Bekanntmachung) sind, führen
die Bezeichnung „Ländliche Berufsschule für Mäd¬
chen".

3. Die äußere organisatorische Form der allge¬
meinen Fortbildungsschulen bleibt auch für die
Ländlichen Berufsschulen für Knaben und für Mäd¬
chen vorerst noch unverändert; es gelten daher, so¬
weit nichts anderes bestimmt ist, die für die allge¬
meinen Fortbildungsschulen erlassenen Vorschriften,
insbesondere über Schulpflicht, Schulauswand, Schul¬
leitung und Schulaufsicht auch für die Ländlichen
Berufsschulen vorläufig weiter.

Zum Besuch der Ländlichen Berufsschulen für
Knaben find darnach sämtliche Knaben, zum Besuch
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der Ländlichen Berufsschulen für Mädchen sämtliche
Mädchen von dem Zeitpunkte an, in dem sie nicht
mehr volksschulpflichtig sind, verpflichtet, soweit sie
nicht pflichtgemäß nach Maßgabe meiner Bekannt¬
machung „Neuregelung des gewerblichen Unter¬
richtswesens" vom 29.Angnst 1935 (Amtsblatt die¬
ses Ministeriums Seite 145) eine Gewerbeschule
(Gewerbliche Berufsschule) oder nach meiner Be¬
kanntmachung „Neuregelung des kaufmännischen
Unterrichtswesens" vom 2. April 1936 (Amtsblatt)
dieses Ministeriums Seite 31) eine Handelsschule
(Kaufmännische Berufsschule) oder nach I Ziff. 1
nnd 2 dieser Bekautumachung eine Allgemeine oder
Hauswirtschaftliche Berufsschule zu besuchen ver¬
pflichtet sind oder eine Gewerbeschule (Gewerbliche
Berufsschule) oder eine Handelsschule (Kaufmän¬
nische Berufsschule) freiwillig besuchen oder Schüler
einer öffentlichen oder privaten höheren Lehranstalt,
Berufsfachschule oder Fachschule oder einer als Er¬
satz für diese Schulen oder einer allgemeinen, haus¬
wirtschaftlichen oder ländlichen Berufsschule anerkannten
nichtstaatlichen Lehranstalt sind.

Der Schulort für den Besuch der Ländlichen Be¬
rufsschulen bestimmt sich uach dem dauernden Auf¬
enthaltsort des Schulpflichtigen, soweit nicht der Be¬
schäftigungsort ortsstatutarisch für den Schulort
maßgebend ist. Für die Dauer der Verpflichtung
zum Schulbesuch gilt H 9 des Gesetzes über die all¬
gemeinen Fortbildungsschulen (a. a. O.).

Die Schulaufsicht ist im Interesse einer beruf¬
lich-fachlichen Ausbildung im engsten Einvernehmen
mit dem Leiter der Landwirtschaftsschule auszuüben,
in dessen Bezirk die Ländliche Berufsschule gelegen
ist.

4. Die innere Umwandlung der allgemeinen
Fortbildungsschulen in Ländliche Berufsschulen hat
nach den nachstehend vom Herrn Reichs- und Preußischen
Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬
dung erlassenen Richtlinien für die Einrichtung von
Ländlichen Berufsschulen für Knaben und für Mäd¬
chen (Neichsministerialamtsblatt Deutsche Wissen¬
schaft 1936 Seite 469) zu erfolgen.

Diese Richtlinien gelten für die Unterrichtserteilung
des ersten Jahrgangs im Schuljahr 1938/39 sowie des
ersten und zweiten Jahrgangs des Schuljahrs 1939/40
und vom Schuljahr 1940/41 an für alle Jahrgänge.

„Unterrichtsziel.
Der Unterricht in der Ländlichen Berufsschule

hat zwei Aufgaben:

1. den Schülern die Aufgabe und Bedeutung
des Laudvolks innerhalb der Volksgemeinschaft zum
Bewußtsein zu bringen, in ihnen eine starke Liebe
zur Heimat und den Willen zur Mitarbeit in der
Volksgemeinschaft zu wecken,

2. die praktische Ausbildung zu unterbauen und
durch Belehrungen zu ergänzen.

Die Ländliche Berufsschule legt damit die
Grundlage zur Berufsausbildung und bereitet die
Arbeit der ländlichen Fachschulen vor. Für die
Schüler, die keine Fachschulen besuchen, bringt sie
die Schulbildung zum Abschluß.

Unterrichtsinhalt.
Der Unterricht umsaht:
den landwirtschaftlichen bezw. hanswirtschaft-

lichen Unterricht,
den Unterricht in Schriftwerk und Rechnen,
den völkischen Unterricht.

Der landwirtschaftliche und hauswirtfchaftliche
Unterricht.

Im landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen
Unterricht wird der Stoff dem unmittelbaren An¬
schauungskreis der Schüler entnommen und ist durch
die tägliche Arbeit gegeben. Der Unterricht hat sich
in der Begrenzung des Stofsumsangs, in der Stoff¬
anordnung, in der methodischen Darbietung der Er¬
fahrung nnd dem Auffassungsvermögen der Schü¬
ler anzupassen. .Alle von den Schülern gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen finden ihre Erklä¬
rung und Einordnung. Hierbei hat sich der Lehrer
auf die allgemeinen Kenntnisse der Naturkunde und
der Naturlehre, wie sie die ländliche Volksschule lehr¬
planmäßig vermittelt, zu stützen, jedoch stets, beson¬
ders auch bei der Anstellung von einfachen Versuchen,
daraus zu achten, daß die unmittelbare Beziehung
zur landwirtschaftlichen Arbeit der Schüler nicht ver¬
loren geht. Eine systematische Wiederholung und
Erweiterung der Kenntnisse in den Naturwissen¬
schaften bleibt der landwirtschaftlichen Fachschule
vorbehalten.

Der Unterricht in der ländlichen Hauswirtschaft
umfaßt sowohl die Arbeit der Frau in Haus und
Hof als auch in der Familie. Dabei ist die Haus¬
wirtschaft immer als ein Teil der Volkswirtschaft
und der ländlichen Kultur zu betrachten.

Der Lehrer läßt von jedem Schüler ein Merkbuch
führen, in das alle wichtigen Arbeitsvorgänge der
Land- und Hauswirtschaft des elterlichen oder Lehr¬
betriebes eingetragen werden. Die Schüler werden
durch die Führung des Merkbuches gezwungen, über
ihre Arbeiten nachzudenken und gleichzeitig ihre Ge¬
danken in knapper und klarer Form auszudrücken
und den ihnen geläufigen Wortschatz richtig zu schrei¬
ben. Der Lehrer erhält durch das Merkbuch eine
gute Unterlage für den landwirtschaftlichen bezw.
hauswirtschaftlichen Unterricht; außerdem lernt er
seine Schüler nach ihrer Einstellung zum Berufe ken¬
nen und einschätzen.

Die Anschauungsmittel für den landwirtschaft¬
lichen Unterricht sind in jedem landwirtschaftlichen
Betriebe vorhanden. Von der Einrichtung von Ver¬
suchsfeldern ist abzuseheu. Auch auf die Anschaffung
von landwirtschaftlichen Lehrmitteln kann in der
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Regel verzichtet werden. Was in dem Unterricht ge¬
braucht wird, kann von den Schülern mitgebracht
oder in einem Betriebe an Ort und Stelle aufge¬
sucht uud erklärt werden. Weitgehend soll der Leh¬
rer die von der landwirtschaftlichen Fachschule ange¬
legten Versuche ausnutzen und an Flurbegehungen
usw. mit den Schülern teilnehmen.

In dem hauswirtschaftlichen Unterricht sind alle
Arbeiten, soweit als möglich, praktisch zu üben. Das
Vorhandensein einer Küche mit den erforderlichen
Einrichtungen, Nähmaschinen für den Nadelarbeits¬
unterricht und unter Umständen eines Schulgartens
werden dabei vorausgesetzt. Die Schülerinnen müs¬
sen für die praktische Arbeit in Gruppen geteilt wer¬
den. Die Stärke der Gruppen richtet sich nach der
Größe der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten
und Arbeitsmöglichkeiten.

Der Unterricht in Schriftwerk und Rechnen

Die Ländliche Berufsschule hat weiter die Aus¬
gabe, die jungen Leute zu befähigen, die einfachsten
im beruflichen, geschäftlichen und bürgerlichen Leben
des Landarbeiters vorkommenden schriftlichen Ar¬
beiten selbständig und ohne wesentliche Fehler in
der Rechtschreibung anzufertigen. Dieser Unterricht
ist nach Möglichkeit in lebendiger Weise in den land¬
wirtschaftlichen Unterricht einzugliedern. An geeig¬
neten Stellen sind praktisch wichtige Rechenaufgaben,
die Ausführung von einfachen Zeichnungen, das
Ausfüllen vou Vordrucken, die Behandlung des
Verkehrs mit Post, Bahn u. dgl. einzufügen.

Der völkische Unterricht.

Bei den Knaben ist Ausgangspunkt für den völ¬
kischen Unterricht Sippe und Heimat. Ueber eine
kurze Darstellung der Geschichte des Bauerntums
wird der Schüler sodann zum Wesen, zur Entwick¬
lung und zum Wirken des Nationalsozialismus ge¬
führt.

Bei den Mädchen geht der völkische Unterricht
von der Familie aus und entwickelt ein Gesamtbild
des völkischen Gemeinschaftslebens. Erbgesuudheit
und körperliche Gesundheit sind Voraussetzung für
die Erhaltung des Volkes. Die Gesundheitspflege
ist daher so zu behandeln, daß die Schülerinnen sie
als eine völkische Aufgabe der Frau erkennen.

Nationalsozialistische Erziehung.

Der gesamte Unterricht ist von nationalsoziali¬
stischem Geiste getragen. Darüber hinaus ist es Auf¬
gabe der Ländlichen Berufsschule, die Schüler anzu¬
halten, am nationalsozialistischen Leben ihres Dor¬
fes und ihrer Heimat teilzunehmen, in die NS.-Or-
ganifationen der Jugend einzutreten und jede Ge¬
legenheit zur körperlichen Ertüchtigung und geistigen
Fortbildung wahrzunehmen. Das deutsche Volks¬
lied ist bei Beginn und Schluß der Unterrichtstage
und auf gemeinsamen Wanderungen zu Pflegen.

Der Arbeitsplan.

Die Anlehnung des Unterrichts in der ländlichen
Berufsschule an die tägliche Arbeit des Schülers
schließt eine Fächeruug des Unterrichtsstoffes aus.
Um aber für den Umfang des darzubietenden Stof¬
fes einen Maßstab zu geben, ist in dem anliegenden
Arbeitsplan den einzelnen Arbeitsgebieten eine be¬
stimmte Stundenzahl zugewiesen worden."

Für die Ländlichen Berufsschulen für Knaben
gilt der nachstehend als Anlage I abgedruckte Ar¬
beitsplan, dem, erweitert auf ein drittes Schuljahr,
der als Richtlinien vom Herrn Reichs- und Prenßi-
fchen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬
bildung vorgesehene Arbeitsplan für Ländliche Be¬
rufsschulen für Knaben zugrunde liegt.

Für die Ländlichen Berufsschulen für Mädchen
gilt der nachstehend als Anlage II abgedruckte, vom
Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Wissen¬
schaft, Erziehung und Volksbildung als Richtlinien
erlassene Arbeitsplan für die Unterrichtsgestaltung
an diesen Schulen.

Der Arbeitsplan für die Ländlichen Berufs¬
schulen für Knaben und der für die Ländlichen Be¬
rufsschulen für Mädchen tritt in diesen Schulen an
die Stelle des Lehrplanes für die allgemeinen Fort¬
bildungsschulen vom 17. April 1923 (Amtsblatt die¬
ses Ministeriums Seite 71 ff.) nach Maßgabe der
vorstehenden Anordnung unter II Ziffer 4 Absatz 2.

III.

Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung
in Kraft.

Karlsruhe, den 12. Mai 1933.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 17649 In Vertretung

Frank
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Anlage I.

Arbeitsplan der Ländlichen Kernfsschnle

für Knaben.

1. Schuljahr.

1. Vierteljahr (April—Juni).

Landwirschaftlicher Unterricht.

Anleitung zu den Eintragungen in das
Merkbuch einschl. der Wetterbeobachtun¬
gen 2 Std.

Bodenbearbeitung der Hackfruchtfelder und
Aussaat der Hackfrüchte (Sortenfragen,
Beobachtungen an Saatkartoffeln usw.) 19 „

Pflegearbeiten bei Getreide und Hackfrüch¬
ten 8 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte- und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung mit-
znbehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Das Bauerntum als Blutsquelle des Vol¬
kes, Bedeutung des Bauerntums für
Volk und Staat, Bauersfamilie und
Bauernhof 7 „

L. Rundgang durch das Dorf
unddieDorfflur 4 „

40 Std.

3. Vierteljahr (Juli—September).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Im Anschluß an die Pflegearbeiten bei
Getreidearten und Hackfrüchten, Kennt¬
nis der Unkrautpflanzen 8 Std.

Beobachtungen an den Getreidearten, die
Getreidekrankheiten, Getreideschädlinge
und Getreideernte 12 „

Hackfruchtkrankheiten, insbesondere Stau¬
denkrankheiten der Kartoffel 4 „

Bodenbearbeitung und Vorbereitung der
Winteraussaat, Beschaffung von Saat¬
gut und Saatgutherrichtungen 12 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitznbehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Ahnenforschung, Aufstellung von Ahnen-
nnd Sippschaftstafeln (Hausnamen).
Die Geschlechter des Heimatdorfes. Das
deutsche Baueruhaus (Hausformen).
Der Bauer und seine Gefolgschaft (Tag
der nationalen Arbeit) 4 „

40 Std.

3. Vierteljahr (Oktober—Dezember).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Ernte, Lagerung nnd Verkauf von Hack¬
früchten, Beobachtungen über Knollen¬
krankheiten der Kartoffeln 12 Std.

Die Naturdünger, ihre Aufbewahrung und
Verwendung 13 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten
sind die Arbeitsgeräte uud -maschiueu,
das Arbeitsverfahren und die Arbeitslei¬
stung mitznbehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Der Bauer und sein Dorf (Heimatge¬
schichte). Dorfgemeinschaft und Dorfver¬
waltung (Siedlnngsformen, Grnndbuch-
amt, Flurplan, Flurnamen) 11 „

L!. Rundgang durch das Dorf
und dieDorfflur.

(Besichtiguug eines Betriebes) 4 „

40 Std.

4. Vierteljahr (Januar—März).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Drusch, Lagerung und Verkauf des Ge¬
treides 6 Std.

Unfallverhütung und Schutz der Meufcheu,
Tiere und Vorräte durch Versicherung
(Feuerversicherung, Unfallversicherung,
Hagelversicherung usw.) 6 „

Ein- und Verkauf von Saatgut und
Düngemitteln einschl. Bearbeitung von
Vordrucken, Geschäftsbriefe usw. 6 „

Beobachtung von Winterschäden am Ge¬
treide 3 „

Vorbereitung der Felder zur Bestellung
von Frühjahrsgetreide " K „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

L. V ö l k i s ch e r U n t e r r i ch t.

Bezirk und Bezirksverwaltung bzw. Kreis-
Verwaltung; Behördenorganisation; Sitte
und Brauchtum, Heimatkunst und Hei¬
matdichtung 9 „

<D. Besichtigung eines Be¬
triebes 4„

40 Std.
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2. Schuljahr.

1. Vierteljahr (April—Juni).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Pflege der Wiesen und Weiden und Acker¬
futterflächen, Beobachtungen des Pflan¬
zenbestandes 14 Std.

Die Heu- und Futterernte 10 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

IZ. Völkischer Unterricht.

Gruudzüge der Geschichte des deutschen
Bauerntums, Frühgeschichtliches Bau¬
erntum nordischer Rasse; der germanische
Bauer; Odalsrecht, der Lehensbauer 10 „

L. Rundgang durch die Dorf¬
flur.

(Besichtigung von Grünlandversuchen, Wie¬
senbegehungen, Heuhütten usw.), Feld¬
bereinigung und Meliorationen 6 „

40 Std.

3. Vierteljahr (Juli—September).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Zwischenfruchtbau und Fnttervorratswirt-
fchaft einschl. von Berechnungen von
Gärfutterbehältern usw. 10 Std.

Sommerstallfütterung der Haustiere 4 „

Beobachtung der Schädlinge sämtlicher
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen nnd
Organisation des Pflanzenschutzdienstes 6 „

Kartoffelkäferabwehrdienst 4 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistungen
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Der Bauernkrieg, Bauernerhebung und
Bauernbefreiung. Stein und Harden¬
berg 10 „

d Rundgang durch das Dorf
und die Dorfflur.

Felderbegehung (Besichtigung von Gär¬
futterbehältern) 6 „

11 — 75

3. Vierteljahr (Oktober—Dezember).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Die Winterfütterung der Haustiere (Fut¬
tervoranschlag, einfache Futterberech¬
nungen) 14 Std.

Milcherzeugung, Milchkontrolle, Milchver¬
wertung. Die Organisation der Milch¬
wirtschaft 8 „

L. Völkischer Unterricht.

Der Bauer im Zeitalter des Kapitalismus.
Die Lage der Landwirtschaft im 2. Reich
(Bismarck) 12 „

(ü. Besichtigung eines Be¬
triebes.

Besuch einer Molkerei (Milchzentrale) 6 „

40 Std.

4. Vierteljahr (Januar—März).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Gesundheitspflege der Haustiere (Stallhal¬
tung, gesunde Luft, gesundes Futter, ge¬
sundes Wasser) naturgemäße Haltung
des Viehs und gesunde Aufzucht der
Jungtiere 14 Std.

Allgemeines über Viehseuchen 4 „

Ausschreibungen in den Ställen, Stall¬
tafeln, Tragezeit, Milchleistungen, Zu¬
nahme der Jungtiere usw. 8 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistungen
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Der Weltkrieg; Vertrag von Versailles
und St. Germain. Die deutsche Land¬
wirtschaft in den Jahren 1913—1933 10 „

<ü. Besichtigung eines Be¬
triebes.

(Stallverhältnisse, Weideanlagen, Milch¬
kontrolle) 4 „

40 Std.

40 Std.
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3. Schuljahr.

1. Vierteljahr (April—Juni).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Frühjahrsarbeiten im Obst-, Wein- und
Handelsgewächsbau (Tabak, Hopfen,
Zichorie usw.), Kultur der Spargel¬
pflanze je nach Gebiet 5) 10 Std.

Der Anbau des Leins und des Hanfes
(Volkswirtschaftliche Bedeutung; Faser-
Fettlücke) 4 „

Die Bienenzucht und ihre Bedeutung
(Obstbau) 4 „

Die Seidenraupenzucht 4 „

Die Kaninchenhaltung im Kleinbetrieb 4 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Kampf und Sieg der nationalsozialisti¬
schen Bewegung. Der Führer und die
Bewegung (Lebensbild und Geschichte).
Die Weltanschauung des Nationalsozia¬
lismus.

Grundgedanken: Ehre, Führertum, Volks¬
gemeinschaft, Rasse; Volk, Rassenpflege,
Vererbung und Erbgesundheit, Bevöl¬
kerungspolitik 10 Std.

O. Rundgang durch die Dorf-
f l u r.

Belehrungen am Bienenstand (Seiden¬
raupenzucht, Pflanzung von Maulbeer¬
hecken usw.) 4 „

40 Std.

*) In Gegenden, in denen diese Kulturen nicht in Frage

kommen, sind dafür die entsprechenden vorhandenen (Wiese,

Weide, Wald u, a, m ) zu behandeln.

Z. Vierteljahr (Juli—September).

Landwirtschaftlicher Unterricht.

Soinrnerarbeiten im Wein- und Obstbau.
Pflege und Erntearbeiten im Handels¬
gewächsbau bei Lein und bei Hanf so¬
wie deren Aufbereitung 14 Std.

Belehrungen am Bieueustand und in der
Seidenraupenzucht 4 „

Die Ziegen- und Schafhaltung im land¬
wirtschaftlichen Kleinbetrieb 6 „

Uebertrag 24 Std.

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Der Führer und das deutsche Bauerntum;
der Reichsnährstand (Aufbau, Gliede¬
rung, Aufgaben, Gruudgedauken der
nationalsozialistischen Gesetze für das
Bauerntum und die Landwirtschaft (ins¬
besondere Reichsnährstandsgesetz, Reichs-
erbhosgesetz, Marktordnung, Siedlungs¬
gesetzgebung, Neubildung deutschen
Bauerntums, Reichsjagdgesetz, Entschul¬
dungsgesetz) landwirtschaftliches Schnl-
nnd Beratungswesen 12 „

L. Rundgang durch die Dorf-
slur

(Besichtigung eines Betriebs) 4 „

40 Std.

Uebertrag 24 Std.

3. Vierteljahr (Oktober—Dezember).

Landwirtschaftlicher Unterricht.
Obsternte und Herbstarbeiten im Obstbau.

Traubenernte, Wein- n. Mostbereitung.
Kellerwirtschaft. Winterarbeiten im
Obsidan. Winterspritznng der Obst¬
bäume 15 Std.

Bäuerliche Geflügelhaltung 4 „

Behandlung und Unterbringung (Aufbe¬
wahrung) von landwirtschaftlichen Ma¬
schinen und Geräten 5 „

Belehrungen am Bienenstand und in der
Seidenraupenzucht 4 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Partei und Staat, deren Aufgaben, Pro¬
gramm der NSDAP. Gliederungen der
Partei, Neuaufbau des Reichs, Groß¬
deutschland 8 „

0. Rundgang durch das Dorf
u n d d i e D o r f f l n r 4 „

<4

40 Std.
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4. Vierteljahr (Januar—März).

Landwirtschaftlicher Ünterricht.

Zllchtnngsgrnndsätze und Förderungs¬
maßnahmen für die Tierzucht (Tierzncht-
gesetze, Körung, Züchtervereinignngen) 10 Std.

Kauf von Tieren (Beurteilung nach äuße¬
ren Merkmalen, Währfchaftsfragen) 4 „

Hufbeschlag, Klaueupflcge 3 „
Umgang mit Tieren, Verkehrsvorschriften 2 „
Die Elektrizität im landwirtschaftlichen

Betrieb 4 „

Belehrungen am Bienenstand und in der
Seidenraupenzucht 2 „

Bei den einzelnen Arbeitsgebieten sind
die Arbeitsgeräte und -Maschinen, das Ar¬
beitsverfahren und die Arbeitsleistung
mitzubehandeln.

L. Völkischer Unterricht.

Kampf um die Gleichberechtigung Deutsch¬
lands, das Ende von Versailles und
St. Germain, die deutsche Wehrmacht,
die Kolonialfrage, Volks- n. Auslands-
Deutschtum. Deutschland, ein Staat der
Ehre, Freiheit und der sozialen Gerech¬
tigkeit (DAF, NSV, KdF, NSKOV) 11 „

0. Besichtigung eines Be¬
triebes.

(Zuchtbetrieb, Farrenstall usw.) 4 „

40 Std.

Anlage II.

Arbeitsplan der Ländlichen Berufsschulen
für Mädchen.
1. Schuljahr.

1. Vierteljahr (April—Juni).

Ländliche Hauswirtschaft. Etwa

1. Praktische Arbeiten:

Herstellen einfacher abwechslungsreicher
vollwertiger Mittags- u. Abendgerichte
unter Verwendnng der im ländlichen
Haushalt erzeugten Nahrungsmittel,
je nach Jahreszeit

Reinigen von Küchen- und Hausgeräten.
Laufende Arbeiten im Schulgarten oder
in Gärten von Schülerinnen

Eintragungen in das Merkbuch, Schrift¬
werk

Uebertrag 24 Std.

24 Std.

Uebertrag 24 Std.

Gartenbegehung (Hausgärten) 3 „

Stallbegehung (Geflügelställe) 3 „

2. Besprechung (Allswertung und Be¬
gründung der praktischen Arbeit, mit
der Praxis verbunden):

Laufende Arbeiten in Küche, Haus, Klein¬
tierstall und Garten

In der Besprechung werden folgende
Gebiete besonders betont:

Milchgewinnung und vielseitige Verwen¬
dung der Milch, Milchprodukte, die Eier
in der Küche, Bodenvorbereitung,
Pflanzen und Säen im Garten, Geflü¬
gelhaltung.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Gesunde Ernährung und ihre Bedeutuug
für die Volksgesundheit 5 Std.

2. Gemeinschaftspflege:

Das Landvolk und seine Bedeutung.
Hausgehilfin und Haustochter im länd¬
lichen Betriebe (1. Mai) BDM. Die Fa¬
milie (Muttertag) 5 „

4V Std.

2. Vierteljahr (Juli—September).

Ländliche Hauswirtschaft. Etwa

1. Praktische Arbeiten:
Wie im ersten Vierteljahr mit Garten- und

Stallbegehung 30 Std.

2. Besprechung:

Außer der Besprechung der fortlaufenden
Arbeiten: Gemüse und Obst in der
Küche, die wichtigsten Gemüsekulturen
(Gewürz- und Heilpflanzen) im Haus¬
garten und ihre Pflege (Düngung),
Geflügelhaltung.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Gesunde Wohnung 2 Std.

2. Gemeinschaftspflege:

Pflege des deutschen Bauerntums, Reichs¬
nährstand, Erbhof, Marktordnung 3 „

40 Std.
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3. Vierteljahr (Oktober—Dezember).

Ländliche Hauswirtschast. Etwa

1. Praktische Arbeiten:

Wie im ersten Vierteljahr 27 Std,

An Stelle der praktischen Arbeit im Garten
tritt Nadelarbeit und zwar: Stopfen,
Flicken, Stricken, Häkeln am Gegenstand.

2. Besprechung:

Auster der Besprechung der fortlaufenden
Arbeiten: Getreideerzeugnisse, Brot,
Kartoffeln, Garten- und Küchengeräte,
Neinigen von Wohnräumen.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Rasse- und Erbpflege 6 „

2. Gemeinschaftspflege:

Ahnenforschung, Heimat- und Dorf¬
geschichte 4 „

Besuch des Heimatmuseums oder Heimat¬
wanderung 3 „

40 Std.

4. Vierteljahr (Jauuar—März).

H,. ländliche Hauswirtschaft.

1. Praktische Arbeiten:

Wie im dritten Vierteljahr

2. Besprechung:

Außer der Besprechung der fortlaufenden
Arbeiten: Fleisch, Geflügel, Fisch in der
Küche, Reinignngsgeräte, Zimmerblumen
uud ihre Pflege.

I>. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Körperpflege und gesunde Kleidung

2. Gemeinschaftspflege:

Heimatdichter, Volkslieder und Märchen
(Das gute Buch)

Veranstaltung eines Festes (evtl. Ab¬
schiedsfest)

Etwa

27 Std.

40 Std.

24 Std.

2. Schuljahr.

1. Vierteljahr.

Ländliche Hauswirtschaft. Etwa

1. Praktische Arbeiten:

Vorratshaltuug, Einmachen von Obst
und Gemüse, Einlegen von Eiern, Ko¬
chen einfacher Gerichte (Eintopf) unter
besonderer Betonung der Arbeitserspar¬
nis

Reinigen von Wollsachen und Schädlings¬
bekämpfung (Motten usw.), Vorrats¬
schutz im Haus

Laufende Arbeiten im Schulgarten

Eintragung in das Merkbuch, Schrift¬
werk

Eine Gartenbegehung (Schädlinge) 3

Ein Besuch beim Imker oder Stallbegehung 3

2. Besprechung:

Außer der Besprechung der fortlaufenden
Arbeiten: Schädlingsbekämpfung in
Haus und Garten, Geflügelhaltung,
Bienenhaltung oder Milchwirtschaft.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Säuglings- und Kinderpflege

2. Gemeinschaftspflege:
Mütterdienst, Arbeitsdienst, Landdienst

5?

Z. Vierteljahr

7V, Ländliche Hauswirtschaft.

1. Praktische Arbeiten:

Wie im ersten Vierteljahr; anstelle der
Wollwäsche tritt: Hauswäsche, austelle
der Gartenbegehung ein Beobachtungs¬
gang (Blumen und Tiere in der Heimat)

2. Besprechung:
Das Haltbarmachen (Zucker), Pflege des

Obstgartens, Obsternte, Arbeitserleich¬
terungen zur Zeit- und Kraftersparnis.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Säuglingspflege (Fortsetzung)

2. Gemeinschaftspflege:

Die nationalsozialistische Bewegung

Der Führer
Der Führerstaat

6 „

4 .,

40 Std.

Etwa

30 Std.

40 Std.



3. Vierteljahr.

Ländliche Hauswirtschaft.

1. Praktische Arbeiten:

Nähen von Wäsche- oder Kleidungsstücken
je nach Bedarf der Schülerinnen

Einkellern von Kartoffeln und Gemüsen
Backen, Weihnachtsbäckerei
Einfache Gerichte
Waschen feinerer Wäsche

2. Besprechung:

Außer den fortlaufenden Arbeiten: Stoffe
für Kleider und Wäsche, Gartenplan,
Geflügelkrankheiten, Arbeitsersparnis
(Anlage von Wohn- und Arbeitsräu-
men).

1Z. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:
Krankheiten und Krankenbehandlung

2. Gemeiufchaftspflege:
NS - Volkswohlfahrt, Gesundheitsämter,

Ehegesetze, Versicherungen

Besuch in einem Säuglingsheim und einer
Mütterberatungsstelle

— Nr.

Etwa

27 Std,

40 Std.

11 —

4. Vierteljahr.

.4.. Ländliche Hauswirtschaft.

1. Praktische Arbeiten:

Wie im dritten Vierteljahr, Küchenputz

2. Besprechung:

Außer der Besprechung der sortlaufenden
Arbeiten: Aussteuer, Haushaltsführung,
die Nähmaschine, Samenbestellung.

L. Völkischer Unterricht.

1. Gesundheitspflege:

Erste Hilfe bei Unfällen

2. Gemeinschaftspflege:

Die Frau im nationalsozialistischen Staat,
Hauswirtschaft, Volkswirtschaft

Deutsche Frauengestalten (Volks- und
Auslandsdeutschtum).

Frauenberufe auf dem Laude

Festgestaltung (Abschiedsfest)

79

Etwa

27 Std.

4» Std.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vvgel in Karlsruhe
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Amtsblatt
deS Vadischen Ministeriums de^ und Unterrichts

Herausgegeben dom MZinisterium deß AultuA und AnterriiHtS.

Ausgegeben Karlsrntze. den 15. Juni 1938

Inhal!.
I. Erlasse des Neichsmiuisterinms für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Vorschriften über die staatliche Prüfung von technischen

Assistentinnen für angewandte Botanik nnd Mikrobiologie (Aus-

bildnngsstelle: Botanisch-Mikrobiologisches Institut der Technischen

Hochschule Karlsruhe).

Dienstprüfung für Fortbildungsschullehrerinnen.

Schwimmlehrgänge für Lehrer und Lehrerinnen.

Schulferien an Gewerbe- und Handelslehranstalten.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬

hebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Küls-

heim.

Beginn des Winterhalbjahres 1933/39 am Staatstechnikum

in Karlsruhe.

Verlegung der Taubstummenanstalt von Meersburg nach

Gengenbach.

Einheitliche Benennung der Taubstummen- und Blinden¬

anstalten.

Kreisbildstelle Mannheim-Land in Ladenburg.
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Iii. Personalnachrichten.
IV. Stellenausfchreiben.
V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

VI. Mitteilung.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung:

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 20V „Aufklärungsarbeit für deutsche Werkstoffe" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 192)

Nr. L 14023/38.

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 228 „Mitarbeit der Fachschulen am Vi e rj a h res p l a n" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S.215)

Nr. v 9343/38.

Aus Heft 10 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 255 „Sprachlehren" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 240) Nr. ö 19154/38.

II Bekanntmachungen.
Vorschriften über die staatliche Prüfung bou technischen

Assistentinnen siir angewandte Botanik und Mikrobiologie
(Ausbildnngsstclle:Botanisch-MikrobiologischesInstitut

der Technischen Hochschule Karlsruhe).

s 1-

Die staatliche Anerkennung als technische Assi¬
stentin für angewandte Botanik und Mikrobiologie
wird aufgrund einer Prüfung erteilt.

§ 2.

Die Prüfuug findet vor einem Prüfungsaus¬
schutz statt.

Der Prüfungsausschuß setzt sich zusammen aus:
1. Eiuem Referenten des Ministeriilms des UultnS

und Unterrichts als Vorsitzenden,
2. dem Leiter des Botanisch-Mikrobiologischen In¬

stituts oder dessen Stellvertreter als stellvertre¬
tende« Vorsitzenden,

3. einem Dozenten der Chemischen Abteilung der
Technischen Hochschule, der vom Vorsitzeudeu im
Benehmen mit dem Leiter des Instituts berufe»
wird.

s 3.

Es fiudeu jährlich zwei Prüfungen statt (Früh¬
jahr uud Herbst). Die Prüfungstermine werden
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zwei Monate vorher durch öffentlichen Anschlag im

Botanisch - Mikrobiologischen Institut bekanntgege¬

ben.

s 4.

Die Zulassung zur Prüfung setzt voraus:

1. Ein Mindestalter von I8V2 Jahren,

2. den Besitz der Neichsangehörigkeit,

3. deutschblütige Abstammung im Sinne des Reichs¬

bürgergesetzes,

4. erfolgreichen Besuch der S. Klasse (Versetzung in

die 6. Klasse) einer staatlichen Höheren Lehran¬

stalt,

5. ordnungsmäßige und erfolgreiche Teilnahme an

dem in einer staatlichen Lehranstalt für technische

Assistentinnen erteilten Unterricht in allen Haupt¬

fächern (Anlage I) während mindestens 2 Jahren.

s 5.

Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der

Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

Die Zulassungsgesuche siud mindestens 6 Wo¬

chen vor der Prüfung einzureichen; verspätet ein¬

gehende Zulassuugsgesuche können ohne Begrün¬

dung zurückgewiesen werde«.

Eine Bewerberin darf znr Prüfling nicht zuge¬

lassen werden, wenn anzunehmen ist, daß sie die zur

Ausübung des Berufs einer technischen Assistentin

erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.

s 6.

Dem Znlassungsgesnch sind antzer den in Ur¬

schrift vorzulegenden Nachweisen über die Erfüllung

der m § 4 angeführten Voraussetzungen beizufügen:

1. Eiu behördliches Leumundszeugnis,

2. ein selbstverfaßter uud eigenhändig geschriebener

Lebenslauf,

3. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis.

In dem Gesuch ist anzugebeu, ob die Bewer¬

berin bereits bei eiuem anderen Prüfungsansschuß

für technische Assistentinnen zur Prüfung zugelassen
war.

s 7.

Für die Prüfung werde« folgende Gebühren

erhoben:

>. Eine Verwaltuugsgebühr von 2V.— M?,

2. für jedes Prüfungsfach eine Gebühr von 5.— M/.

Für Wiederholungsprüfungen sind dieselben

Gebühren zu entrichten.

Die Gebühren sind nach Empfang der Zulassung

zur Prüfung an die Zahlstelle (Kasse der Technischen

Hochschule) zu entrichten. Der Nachweis hierüber ist

dem Leiter des Botauisch - Mikrobiologischen Insti¬

tuts vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Tritt eme Bewerberin spätestens zwei Tage vor

Beginn der Prüfung zurück, so erhält sie die bereits

entrichtete Prüfungsgebühr mit Ausnahme der Ver¬

waltungsgebühr zurück.

§ 8

Der Leiter des Botanisch-Mikrobiologischen Jn-

^ stituts setzt nach Benehmen mit dem Vorsitzenden

des Prüfungsausschusses Zeit und Ort der Prüfung

fest, verfügt die Ladung der Prüflinge und gibt

gleichzeitig deu Mitglieder» des Prüfungsausschus¬

ses davon Kenntnis.

8 9.

Die Prüfung besteht aus eiuem schriftlichen und

einem mündlichen Teil.

Sie erstreckt sich auf die in Anlage I aufgeführ¬

ten Unterrichtsgegenstände.

H 1».

Aus deu Ergebnissen der schriftlichen uud münd¬

lichen Prüfung berechnet der Vorsitzende die Ge¬

samtnote für das einzelne Fach, die in den vorläu¬

figen Ausweis (Anlage II) eingetragen wird? die

Note der schriftlichen Prüfnng wird doppelt gewer¬

tet.

Die Bewertung erfolgt in allen Fächern mir

dnrch die Bezeichnungen sehr gut (l), gut (2), genü-

gend (3), ungenügend (4); ergeben sich bei der Ge¬

samtwertung Bruchzahlen, so werden sie auf die

nächsthöhere Zahl aufgerundet, wenn sie über 0,49

betragen; in allen übrigen Fällen bleiben die Bruch¬

zahlen unberücksichtigt.

Hat der Prüfling im schriftlichen oder münd¬

lichen Teil eines Prüfungsfaches die Wertung un¬

genügend (4) erreicht, so gilt die Prüfung als in

diesem Fach nicht bestanden; sie kann wiederholt
werden.

Zur Ermittlung der Gesamtnote werden die

Ergebnisse der schriftlichen Prüfung doppelt, die Er¬

gebnisse der müudlichen Prüfung einfach gewertet.

Die Gesamtwertung wird dadurch errechnet, daß die

Summe der Wertungen in den einzelnen Fächern

durch die Zahl der Fächer geteilt wird.

6 11.

Tritt eiu Prüsliug ohne eine nach dem Urteil

des Prüfungsausschusses genügende Entschuldigung

im Laufe der Prüfuug zurück, so hat er sie vollstän¬

dig zn wiederholen. Die bereits entrichteten Prü¬

fungsgebühren gelten als verfallen.

Liegt nach dem Urteil des Prüfungsausschusses

eiue geuügeude Entschuldigung für den Rücktritt

vor, so entscheidet dieser, welche Fächer als bestan¬

den gelten, falls die Prüfung später vor demselben

Prüfungsausschuß abgeschlosseu wird. Für diese

Fächer ist eine Prüfungsgebühr uicht mehr zu ent¬

richten.

s 12.

Die Wiederholung einer nicht bestandenen oder

ohne ausreichende Entschuldigung nicht vollendeten

Prüfung ist nur einmal und zwar frühestens nach
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Ablauf von 6 Monaten, spätestens bis zum Ablauf
eines Jahres zulässig. Sie muß vor dem Prüfungs¬
ausschuß derselben Ausbildungsstölle abgelegt wer¬
den.

Ist die Prüsuug in einem oder mehreren Fä¬
chern nicht bestanden, so ist dies auf deu zu K 4
Ziff. 5 dieser Verordnung borgelegten Nachweisen
zu bermerkeu.

Über den Zeitpunkt der Wiederholung einer
nicht bestandenen Prüfung entscheidet der Prü¬
fungsausschuß.

ß 13.

Ist die Prüfung bestanden, so übersendet der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Prüfungs¬
verhandlungen unter Beifügung der Wertungen
dem Minister des Kultus und Unterrichts.

Der Minister des Knltns uud Unterrichts stellt
zunächst einen vorläufigen Ausweis über die mit
Erfolg abgelegte Prüfung nach Anlage II aus.

Die staatliche Anerkennung als technische Assi¬
stentin (Anlage III) wird vom Minister des Kultus
und Unterrichts nur erteilt, wenn die Bewerberin
innerhalb von zwei Jahren nach Ausstellung des
vorläufigen Ausweises eine Bescheinigung darüber
beibringt, daß sie im Rahmen der von ihr gewählten
Bernssart eine halbjährige praktische Tätigkeit an
einem botanischen, gärungsphysiologischen, agrikul¬
turchemischen Institut, an einer landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt oder an einem Betriebslaborato¬
rium der Gärungsgewerbe abgeleistet und dabei
nachgewiesen hat, daß sie die zur Ausübung des Be¬
rufs als technische Assistentin erforderlichen Fähig¬
keiten besitzt.

s 14.

Die staatliche Anerkennung als technische Assi¬
stentin für angewandte Botanik und Mikrobiologie
kann vom Minister des Kultus und Unterrichts ver¬
sagt oder widerrufen werden, wenn anzunehmen ist,
daß die technische Assistentin die zur Ausübung ih¬
res Berufes erforderliche Zuverlässigkeit uicht besitzt.

s 15.

Von einzelnen Vorschriften kann der Minister
des Kultus uud Unterrichts Nachsicht erteilen.

s 16.

Personen, die schon vor dem Erlaß dieser Vor¬
schriften eiue Ausbildung als technische Assisteutin
fiir angewandte Botanik und Mikrobiologie geuof-
sen haben oder sich z. Zt. bereits in der Ausbildung
befinden, kaun während der nächsten 3 Jahre nach
einer wenigstens 3 Jahre langen praktischen Tätig¬
keit die staatliche Anerkennung ohne vorherige Prü¬
fung erteilt werden. Em entsprechender Antrag auf
staatliche Aiierkenniiug ist bis zum 31. Dezember

1940 beim Minister des Knltns und Unterrichts zn
stellen. Dem Antrag ist beizufügen:

1. Eine Bescheinigung über die erfolgte Ausbildung,

2. die Belege dafür, daß die Antragstellerin wenig¬
stens 2 Jahre an einem botanischen, gärungsphy¬
siologischen, agriknltnrchemischen Institut, an
einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt oder an
einem Betriebslaboratorium der Gärungs¬
gewerbe mit Erfolg tätig gewesen ist,

3. ein behördliches Leumundszeugnis,

4. der Nachweis der arischen Abstammung,
5. der Staatsangehörigkeitsnachweis,

6. ein selbstverfaßter und eigenhändig geschriebener
Lebenslauf.

Der Minister des Kultus und Unterrichts ent¬
scheidet über die Anerkennung nach Prüfung der
Anträge durch den Prüfungsausschuß. Nach dem
1. April 1941 findet eine Anerkennung als technische
Assistentin ohne Prüfung nicht mehr statt.

Karlsruhe, den 2. Juni 1S33.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. .4.76S0 In Vertretung
Frank

Anlage I.

Plan
für die Ausbildung von technischen Assistentinnen

für augewandte Botanik und Mikrobiologie.

A n s b i l d n n g s s ä ch e r:

Pflicht- und Hauptfächer

(die in Klammern aufgeführten Zahlen bedeuten die
Wocheustuudeu der Vorlesungen nnd Übungen).

I. Botauik praktisch uud theoretisch

Allgemeiue und spezielle Botanik (4)
Botanisch-mikroskopisches Praktikum (3)
Einführung in die Vererbungslehre (1)
Pflanzenernährung und Düuguug (1)
Pflanzeuschutz (2)
Grundlagen der Lebensmittclfrischhaltuug (1)

II. Mikrobiologie praktisch und theoretisch

Allgemeiue Mikrobiologie (2)
Mikrobiologisches Praktikum (6)
Technische Mikrobiologie (1)
Gruudlageu der Lebensmittelfrischhaltnng (l)

III. Chemie theoretisch

Grundzüge der Experimentalchemie (4)
Lcbensmittelchemie (2)

IZ. Pflichtfächer ohne Prüfung.

IV. Schreibmaschine u. Stenographie

V. Leibesübuuge u.
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Anlage II.

Vorläufiger Ausweis
über die mit Erfolg abgelegte Prüfung für technische

Assistentinnen für angewandte Botanik
nnd Mikrobiologie.

geb. am in
hat zur staatlichen Anerkennung als technische Assi¬
stentin und zwar für

Angewandte Botanik und Mikrobiologie
vor dem staatlichen Prüfungsausschuß in
die Prüfung mit der Gesamtwertung bestanden.

Ihre Leistungen in den einzelnen Fächern sind:

Pflicht- und Hauptfächer:
Botanik
Mikrobiologie
Chemie

Sie erhält hierüber diesen vorläufigen Ausweis
mit der Maßgabe, daß ihr die staatliche Anerken¬
nung als Technische Assistentin für angewandte Bo¬
tanik imd Mikrobiologie erst erteilt werden kann,
wenn sie innerhalb der nächsten zwei Jahre bei mir
den Nachweis einreicht, daß sie im Nahmen der von
ihr gewählten Berufsart eine praktische Tätigkeit
von der Dauer eines halben Jahres an einem staat¬
lichen botanischen, gärungsphhsiologischen, agriknl-
turchemischen Institut, an einer landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt oder an einem Betriebslaboratorium
der Gärungsgewerbe, deren Wahl ihr überlassen
bleibt, mit Erfolg abgeleistet und dabei den Nach¬
weis erbracht hat, daß sie die znr Ausübung des
Berufs als Technische Assistentin für angewandte
Botanik und Mikrobiologie erforderlichen Fähig¬
keiten besitzt.

den 19..

(Unterschrift).

Anlage III.
Ausweis

für staatlich anerkannte Technische Assistentinnen
für angewandte Botanik und Mikrobiologie.

geb. am in
hat vor dem staatlichen Prüfuugsausfchuß in ... .
die Prüfung mit der Gesamtwertung bestanden.

Ihre Leistungen in den einzelnen Fächern sind:
Pflicht- und Hauptfächer:

Botanik
Mikrobiologie
Chemie

Sie hat den Nachweis über die vorgeschriebene
praktische Tätigkeit erbracht und erhält hiermit die
Anerkennung als

staatlich geprüfte Technische Assistentin
für angewandte Botanik und Mikrobiologie.

Diese Anerkennung kann widerrufen werden,
wenn anzuuehmen ist, daß die Technische Assistentin
die zur Ausübung ihres Berufes erforderliche Zu¬
verlässigkeit uicht besitzt.

, den 19 ..

(Unterschrift).

Diensiprüfung für Fortbildungsschullchrerinncii.

Stach Maßgabe der Bestimmungen der HZ 1, 2,
4, 5, 6, 9, IS und 16 der Verordnung über die Dienst¬
prüfung der Volksschulkandidaten vom 3». Juli 1912
(Schulverordnungsblatt 1912 Nr. 19 S. 197 ff.) fin¬
det in der Zeit vom 24. bis 29. Oktober 1938 in
Karlsruhe am Fortbildungsschullehrerinuenseminar
eine Dienstprüfung für Fortbildungsschullehrerinnen
statt.

Zugelassen zu dieser Prüfung werden solche
Elementarlehrerinnen, welche die Bedingungen des
§ 1 der genannten Verordnung erfüllt und außer¬
dem die Fortbildnngsschullehrerinnenprüsnng ab¬
gelegt haben und mindestens ein Jahr an einer nach
den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Juli 1918
eingerichteten Mädchenfortbildungsschule tätig wa¬
ren.

Die Gesuche um Zulassung sind mit den in § 5
der Verordnung vom 30. Juli 1912 vorgesehenen
Angaben und Belegen spätestens bis 1. Sep¬
tember 1 938 auf dem vorgeschriebenen Weg
beim Ministerium einzureichen. Die gelesenen pä¬
dagogischen Schriften sind auf einem besonderen
Blatte anzugeben.

Die Prüfung erstreckt sich ans die in der Be^
kanntmachung vom 17. Juli 1919 (Amtsblatt 1919
Nr. 23 S. 186 ff.) unter Ziffer 1s., b, o, 2o nnd 8
genannten Gebiete. Hierbei wird unterstellt, daß
die Kandidatinnen sich insbesondere auch mit der
Geschichte der Fortbildungsschule und der Mädchen-
bilduug und Mädchenerziehung beschäftigt und mit
den neueren Anschauuugeu auf dem Gebiete der
Nahrungsmittel vertraut gemacht haben. Jede Kan¬
didatin hat außerdem eine hauswirtschaftliche und
eine lebensknndliche Lehrprobe zu halten, zu der ihr
das Thema einen Tag vorher bekannt gegeben wird.

Den Zugelassenen wird besondere Mitteilung
zugehen.

Die Kreis- und Stadtschulämter haben die Zu¬
lassungsgesuche daraufhin zu prüfen, ob alle Vor¬
aussetzungen erfüllt sind und sich außerdem auf
Grund einer Besichtigung über die bisherige Be¬
währung der Gesuchstellerin im Fortbildungsschul¬
dienst zu äußern.

Es wird darauf hingewiesen, daß gem. § 10
.Absatz 4 der Vollzugsordnuug vom 18. August 1928
zum Besoldungsgesetz — Amtsblatt 1928 Seite 166
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— bei verspäteter Ablesung der Dienstprüfung das

Pergütnngsdienstalter um die Zeit zwischen dem

Tag, an dem die Dienstprüfung hä,tte abgelegt wer¬

den können, und dem Tag der tatsächlichen Able¬

gung derselben gekürzt werden muß. Die Dienstprü-

fuug gilt, — unbeschadet der früheren Zulassung

nach Absatz 2 dieser Bekauutmachuug — dann als

verspätet abgelegt, wenn eine Kandidatin sich der

Dienstprüfung später als zwei Jahre nach Ablegung

der Fortbildnngsschullchrcrinueuprüfuug unterzo¬

gen hat.

Karlsruhe, den 1, Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 18W1 In Vertretimg

Frank

Schwimmlchrgäiiflc für Lehrer und Lehrerinnen.

In der Zeit vom 4.-9. Juli 1938 wird in kiarls

ruhe durch die Laudesschnlaussichtsstelle für Leibes¬

übungen ein Schwimmlehrgang für Lehrer aller

Schulgattungen durchgeführt.

Die Meldungen für diesen Lehrgang sind spä¬

testens bis zum 2 0. I n n i d s. I s. auf dem geord¬

neten Dienstweg der Landesschnlaufsichtsstelle für

Leibesübungen, Karlsruhe Bismarckstrahe 12, vor¬

zulegen. Dabei ist auzugeben: Zu- und Vorname,

Dienststellung und Schule. Ferner ist die außerschu-

lische Betätigung auf dem Gebiete der Jugenderzie¬

hung anzugeben.

Die vorgesetzten Dienststellen werden aufgefor¬

dert, mit der Weiterleitung der Gesuche zur Ab¬

kömmlichkeit Stellung zu nehmen.

Den zugelassenen Bewerbern geht von hier aus

über ihre Zulassung besondere Weisung zu. Sie er¬

halten Vergütung für Hin- und Rückfahrt III. Klasse.

Weitere Zuschüsse können nicht gewährt werden.

Derselbe Lehrgang findet für L e h reri n n e u

vom 11.—16. Juli ds. Js. iu Karlsruhe statt. Mel¬

dungen hierfür sind spätestens bis zum 2 7. Iuui

d s. I s. auf dem geordneten Dienstweg der Landes¬

schnlaufsichtsstelle für Leibesübungen vorzulegen.

Karlsruhe, deu 27. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 18699 In Vertretung

Frank

Schulferien an Gewerbe- und Handclslchranstaltc».

Die Ferien in den Schulen sind für das Schul¬

jahr 1938/39 durch Erlaß vom 25. Februar 1938

Nr. IZ. 5448 (Amtsblatt dieses Miuisteriums S. 31)

festgelegt worden.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden

Schüler(iuueu) au Gewerbe- uud Handelsschule» (ge¬

werblichen und kaufmännische» Berufsschulen) schon

vor Beginn der allgemeinen Weihnachtsferien in ih¬

ren Betrieben zur reibungslosen Abwicklung des

Weihnachtsgeschäftes dringend benötigt.

Die Lehr- nnd Arbeitsherren verschiedener Be-

rnfszweige haben aus diesem Grnnde stets um Un¬

terrichtsbefreiung von in ihren Betrieben beschäftig¬

ten Schülern und Schülerinnen um die Zeit vor Be¬

ginn der allgemeinen Weihnachtsferien nachgesucht.

Aus der großen Anzahl dieser an sich begründeten

Gesuche und entsprechenden Vorstellnngen von Lehr-

nnd Arbeitsherren hat sich ein Bedürfnis dafür er¬

geben, für die Schulferien an Gewerbe- und Han¬

delslehranstalten (gewerblichen uud kaufmännischen

Berufsschulen) eine Sonderregelung zu treffe».

Ich ermächtige daher die Schulleiter der Ge¬

werbe- und Handelsschulen (gewerblichen und kauf¬

männischen Berufsschulen) im laufenden Schuljahr

für ihre Schulen die Weihnachtsferien »ach Maßgabe

der örtlichen Bedürfnisse festzulegen und zwar:

Tag des Schulschlusses:

15. Dezembeer 1938 '

Tag des Schulbeginns:

7. Januar 1939.

Die Herbstserien kommen dafür in Wegfall.

Wo überwiegend Allgemcininteressc» die Beibe¬

haltung der Herbstferien bedingen (z. B. in länd¬

lichen Bezirken wegen der Feldarbeiten oder der Ar¬

beiten in den Weinbergen oder hinsichtlich der Bau¬

handwerker wegen Erledigung dringender Bauar-

beiteu) kann seitens der Schulleiter auch eine Rege¬

lung in folgender Weife getroffen werden:

Tag des Schulschlusses:

16. Dezember 1938

Tag des Schulbeginns:

2. Januar 1939.

Die Herbstferien komme» i» diesen» Fall »icht i»

Wegfall.

An jeder Gewerbe- oder Handelslehranstalt ist

eine einheitliche Ferieiiregelung zu treffe«.

Die für die Gewerbe- bzw. Handelsschule» (ge¬

werblichen bzw. kaufmännischen Berufsschulen) dar¬

nach getroffene Regelung ist auch für die diefeu

Schule» etwa augegliederte» Berufsfachschnlen u»d

Fachschule« maßgebend.

An Orten, an denen mehrere Schule» gleicher

Art (z. B. mehrere gewerbliche Berussschuleu oder

eiue gewerbliche und eine kaufmännische Berufs¬

schule) vorhanden fiud, ist die Regeluug im gegen¬

seitige» Benehme» der Schulleiter gleichartig zu tref¬

fen. An Orten, an denen mehrere Schnlen im glei¬

che» Schulliaus nntergebracht sind nnd aus hei-

znngstechnischen Gründen Schwierigkeiten einer Ne-
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gelung der Ferien durch die weiter der Gewerbe-

und Handelslehranstalten entgegenstehen, behalte ich

mir die Entscheidung vor. In solchen Fällen ist mir

rechtzeitig zu berichten.

Karlsruhe, deu 24. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. o 7400 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Uiitcrrichtswcsens,

hier: Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)

Külsheim.

Im Einbernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern uud mit Zustimmung des Herrn Finanz¬

link, Wirtschaftsministers wird aufgrund des Art. 1

Ks 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neure-

geluug des gewerblichen Unterrichtswesens vom

10. Dezember 1934 (GVBl. 1935 folgendes bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)

külsheim wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben;

2. die Gemeinden Külsheim und Hundheim

werden dem Gewerbeschulverband Wertheim,

die Gemeinden Nissigheim und Eiersheim dem Ge-

werbeschnlverband T a n b e r b i s ch o s s h e i m und

die Gemeinden Steinsurt nnd Steinbach dem Ge¬

werbeschulverband Hardheim zugeteilt;

3. die in den Gemeinden Külsheim und Hund¬

heim beschäftigten gewerblich tätigen Fortbildungs-

schnlpflichtigen haben daher vom Zeitpunkte der

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Be¬

rufsschule) Külsheim an die Gewerbcschnle (Gewerb¬

liche Berufsschule) Wertheim, die in den Gemeinden

Nissigheim uud Eiersheim beschäftigten gewerblich

tätigen Fortbildungsschulpflichtigen die Gewerbe¬

schule (Gewerbliche Berufsschule) Tanberbischofs-

heim und die in den Gemeinden Steinfurt und

Steinbach beschäftigten gewerblich tätigen Fortbil¬

dungsschulpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerbliche

Berufsschule) Hardheim zu besuchen.

K arlsrn h e , den 17. Mai 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 9188 In Vertretung

Frank

Beginn des Winterhalbjahres 1938/39

am Staatstechniknin in Karlsruhe.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten

sowie die Direktoren nnd Leiter der Gewerbeschulen

(Gewerblichen Berufsschulen).

Nachstehende Bekauumachuug der Direktion des

Bad. Staatstechnikums, Höhere Technische Lehran¬

stalt (Fachschule) iu Karlsruhe wird zur Kenntnis

der beteiligten Schulleitungen gebracht mit dem Er¬

suchen, den Inhalt den Schülern der entsprechenden

Klassen bekannt zn geben.

Karlsruhe, den 4. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 10269 In Vertretung

Frank

Bekanntmachung

Aufnahme in das Staatstechnikum — Höhere Tech¬

nische Lehranstalt (Fachschule) — zum Winterhalb¬

jahr 1938/39.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechni-

knms im bevorstehenden Winterhalbjahr 1938/39

sind schriftlich bis znm 15. Juli 1 938 an die Di¬

rektion der Anstalt zu richte». Vordrucke zur An¬

meldung werden auf Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Aufnahmeprüfungen für die Fachsemester so¬

wie sämtliche Nachprüfungen finden am Dienstag,

den 4. nnd Mittwoch, den 5. Oktober 1938 und die

Aufnahmeprüfungen sür die Vorbercitnngssemester

am Freitag, den 7. Oktober statt.

Die zn den Aufnahmeprüfungen Zugelassenen

uud die Nachprüfliuge werden besonders benachrich¬

tigt.

Sämtliche Studierende haben sich am

Montag, den 1l). Oktober 1938, 8 Uhr

zur Einweisung in ihren Semesterzimmern einzn-

sinden.

Der Unterricht beginnt am

Montag, den 1». Oktober 1938, 8.5N Uhr.

Allees Nähere ist ans dem Programm ersichtlich,

das vom Sekretariat erhältlich ist. Drncksachenporto

ist beizulegen.

Karlsruhe, im Mai 1938.

Moltkestraste 9.

Der Direktor:

gez. Dr.-Jug. K r a u t h.

Beilegung der Taubstnniincnanstalt

von Mcersbnrg nach Geugenbach.

Gemäß Beschluß des Bad. Staatsmiuisterinms

vom 25. August 4937 Nr. 6377 wurde die bisherige

Taub st u in m enanstalt in Meers b n r g

nach G e n g e n b a ch verlegt. Die Anstalt wird

daselbst in Betrieb genommen werden, sobald die

Herrichtungsarbeiten beendet sein werden.

Karlsruhe, den 7. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr L 22391 In Vertretung

Frank
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Einheitliche Benennung der Taubstummen- und Blindenanstalten.

Zum Vollzug der vom Herr« Reichsministerfür
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung im Ein¬
vernehmen mit dem Herrn Reichsminister des In¬
nern uuterm 19. Mai 1938 D VI 353 ergangenen
Entschließung wird folgendes angeordnet:

Die bisherige Taubstummenanstalt in
»z Heidelberg führt künftig die Benennung

„Staatliche G eh ö r l o s e n s ch ule mit
Heim in Heidelberg", die Taubstum¬
me n a n st a l t i n Genge u b a ch die Bezeichnung
„S t a a t l i ch e G e h ö r l o s e n s ch n l e m i t
Heim in Gengenbach" und die bisherige
Blindenanstalt in Ilvesheim die Benen¬
nung „Staatliche Blindenschule mit
Heim iu Ilvesheim".

Karlsruhe, den 9. Juni 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. R 1SS02 In Vertretung
Frank

Krcisliildstelle Mannheim Land in Ladenlmrg.

In Ladenburg wird eine Kreisbildstelle für den
Bezirk Mannheim-Land errichtet. Zum kommissa¬
rischen Leiter dieser Kreisbildstelle wird Fortbil-

^ dungsschnlhauptlehrer Karl Werr in Mannheimernannt.
Karlsruhe, den 23. Mai 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ö ll>614 In Vertretung
Frank

Verleihung von Stipendien

aus der l)i>. Jakoli Johann Ohler-Stiftung.

Aus der Dr. Jakob Johann Ohler-Stiftung in
Konstanz sind für die Zeit vom 1. April 1933 bis
1. April 1939 zwei Stipendien zn vergeben. Bezugs¬
berechtigt sind zunächst Verwandte des Stifters Dr.
Jakob Johann Ohler, Pfarrer in Kluftern, in Er¬
mangelung solcher bedürftige Schüler des Schla-
geter-Gymnasinms und der Zeppelin-Schule Kon¬
stanz katholischenBekenntnisses.

Bewerbungen sind unter Anschluß vou
Schul-, Studien-, Sitten- und Vermögenszeugnissen,
Staatsangehörigkeitsausweisen und Nachweisen

^ über Verwandtschaftsverhältnis und Religionsbe¬
kenntnis innerhalb 3 Wochen bei dem
Herrn Oberbürgermeister des Stadt¬
kreises Konstanz einzureichen.

Karlsruhe, deu 18. Mai 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 1M93 In Vertretung
Frank
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IU. Personalnachrichten.

Ernannt:

Landwii'tschastsafsessvr Walter Bürkcl beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts zum Lai des-
okonomierat.

Profefsot Or, Eugen Blassen an der Fürsten¬
berg-Schule — Oberschule für Jungen — in Donau¬
eschingen zum Direktor der Wolfram von Eschenbach-
Schule — Oberschule für Jungen — in Wertheim. —
Professor vr, Walter Klein an der Fürstenberg-
Schule — Oberschule für Jungen — in Donaü-
eschingen — zum Direktor der Johann Fischart-
Schule — Oberschule für Jungen — in Eltenheim.—
Professor Ernst Knoch am Schloß-Gymnasium in
Bruchsal zum Direktor der Mozart-Schule — Ober¬
schule für Mädchen — in Bruchsal. — Professor
vr. Kurt Krauth an der Boelcke-Schule— Ober¬
schule für Jungen in Anfbausorm — in Lahr zum
Direktor der Bodensee-Schule — Oberschule für
Jungen in Aufbauform — in Meersburg.

Lehramtsassessor Or. Friedrich P fr omni er zum
Dozenten an der Hochschulefür Lehrerbildung in
Karlsruhe.

Zn Oberlehrern! die Hauptlehrer- Friedrich
Baschang in Neusatz — Em-l A u ch in Nimbnrg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

DieHanptlehrer: Karl Biehler in Sunthansen
nach Schöllbronn — Karl Brandt in Oberscheiden¬
tal nach Schlüchtern — Rudolf Killian in Otters¬
weier nach Uuzhurst — Wilhelm Kretz in Breitenau-
Eckbach nach Ebringen — Emil Neck ermann in
Neckargemünd nach Dossenheim — Max Person in
Hinterzarten nach Tiengen, A. Freibnrg (Umwand-
liingsstrlle) — Helmut R o th w eiler in Leiselheim
nach Rvhrbach bei Sinsheim, A. Sinsheim — Josef
Weckerle in Plittersdorf nach Ottersweier — Adolf
Winter er in Weisenbach nach Neckargemünd.

Entlassen aus Ansuchen:

Hauptlehrer Emil Klein in Heidelberg —
Hauptlehrerin Thekla Göhrke, geb. Albert in
Wyhlen. — Hilfslehrerin Luise Riffel in Eichstetten.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:

Rektor Karl Müller in Weinheim.

Zuruhegesetzt:

Lehrerin Brunhilde Hirt in Ikenhausen, A.

Billingen.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand

getreten:

Oberlehrer Karl Seitz in Külsheim.

Gestorben:

Hauptlehrer a.D. Rudolf Metzger, zuletzt in
Ebersweier, am 4. April 1938. — Hauptlehrer a. D.
Georg Arm brüst er, zuletzt in Mannheim, am
26. April 1938. — Hauptlehrerin a. D. Emilie
Heller, zuletzt in Singen (Hohentwiel) am I.Mai
l 938. — Hauptlehrerin a. D. Anna Mainhard in
Freiburg am 8. Mai 1938. — Oberzeichnera. D.
August Wierling an der Universität Heidelbergam
12. Mai 1938. — Fortbildungsschulhanptlehrerin
Anna Karl in Freiburg am l6. Mai 1938. —
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Der ordentliche Honorarprofessor für Botanik Dr. Lud¬
wig Koch in Heidelberg am 18. Mai 1938. — Haupt¬
lehrer Otto Köpfer in Karlsruhe am 19 Mai 1938
— Hauptlehrerin Maria Lautensack in Mannheim
am 21. Mai 1938.

IV. Stellenausschreiben.
An Grund-und Hauptschulen:

1. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Amrigschwand. A

Waldshut — Amrigschwand (Schnlabtg.'Stritt¬
berg) A. Waldshut — Balrersweil, A- Walds-

hnt — B e r g ö s ch i u g e n , A. Waldshut —Äirkiugeu, A Waldshut — Groß-
herrisch wand, A. Säckiugen — Heilige uberg,
A. Überlingen — H och em m i n g eu, A. Waldshut —
Hornberg, A. Säckingen— L e i b e r t i n g e u, A.
Stockach — Niederhof. A. Säckingen — Rech-
berg, A. Waldshut — R otz iugen, Ä Säckingen —
R-iß Wiehl (Schnlabtg. Tiefeusiein) A. Säckingen —

Schellbronn. A, Pforzheim — Schwenningen,A. Stockach — Staufen, A. Waldshut — Eh¬
lingen, A. Waldshut.

2. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle iu G a l l e n w e i l e r,

A. Müllheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dein Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul-
amt einzureichen.

V Eingesandte Druckwerke Lehrmittel.

A l l g e m e i u.

L L! des Deutschen B e a m t e n g e s e tz e s
— Alphabetischer Führer durch das
DBG, herausgeg. vom Hauptamt für Beamte der
Neichsleitung der NSDAP. Preis —.40 NM. Verl.
Beamtenpresse G.m.b.H. Berlin SW 68.

Probst - Casel m c> n n : Deutsches Sprach- uud
Stilbuch für Höhere Schulen. Heft 1 bis 6.
Verl. Boltze, Karlsruhe.

Kruse — He u u : Betriebswirtschaftslehre für
Wirtschaftsschulen (Kurzausgabe). Winklers Verl.

(Gebrüder Grimm), Darmstadt. 1938. Preis
NM. 2.—.

Zur Einführung an Handelsschulen geeignet.

Im Bärenreiter Verlag zu Kassel erschienen rd.
!000 Photokarten, herausgegeben von dem Kunst¬
geschichtlichen Seminar Marburg. Versehen mit
kunstgeschichtlichen Erläuterungen erscheinen monat¬
liche Lieferungen zu je 12 Karten. Preis 1,20 NM.,
Einzelkarte 15 Rpf.

V. Für die Lehrer.

Walter Pipke, „Im neuen Reich", ein Hilssbnch
für den nationalpolitischen Unterricht, mit 27 Ab¬
bildungen. 1938. Verl. Carl Meyer (Gustav
Prior), Hannover. Preis NM. 1.40.

Das Bnch eignet sich besonders gnt für den na¬
tionalpolitischen Unterricht in Deutschkunde au
Handelsschulen und wird zur Einführung empfoh¬
len.

Dr. Walter Heuser: „Physik des Steuermanns".
Verl. E. S. Mittler u. Sohn, Berlin SW 68.
Preis kart. 4,20 NM.

In den Bigger Werkstätten, Bigger-Nuhr, wird
die von Taubstummen-Oberlehrer I. S ch m ü ck e r ,
Büren (Westf.) entworfene „Deutsche Schul¬
rechenmaschine" (D.R.G.M.) hergestellt. Die
Rechenmaschine, die vielseitige Gebrauchsmöglichkei-
ten bietet, kostet in Eiche 32,50 RM. Blätter mit
Angabe von Gebrauchsmöglichkeiten und Gutachten¬
blätter können von deu Bigger-Werkstätten bezogen
werden.

VI. Mitteilung.

Hillgcrs Deutsche Bücherei.

Die Herausgabe der Schriftenreihe „Hitlaers Deutsche

Bücherei", die bisher durch die Amtsleitnng der NS-

Kulturgemeinde erfolgte, ist vom Reichsamt Deutsches

Volksbildungswerk der NS-Gemeinschast „Kraft durch

Freude" übernommen worden. Damit wird die Tradi¬

tion dieser Schriftenreihe unter «den bisher geltenden

Grundsätzen fortgeführt; sie dient der Aufgabe, gutes

und leicht zugängliches Material für Unterricht, Volks¬

bildung m:d Erziehung bereitzustellen.

Druck und Verlag von Malsch 6 Bogel in Karlsruhe
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I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Voltsbildung:

Aus Heft 11 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 28« „Ve n t i le an Stah l - Gasflas ch en " (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 275/76) Nr. L 22987/38.

Nr. 300 Stundenplan für die deutsche Luftfahrt (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 283)
Nr. 18383/38.

Nr. 307 „Olympia-Film Teil I und II" (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 287) Nr. L 22997/38.

II Bekanntmachungen.

Allgemeine Auorduuug über die Hilfsschulen.

Der Herr Reichs- und Preußische Minister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hat un¬
term 27. April 1938 —- 15 II a 720/33 (a) — nach¬
stehende „Allgemeine Anordnung über die Hilfs¬
schulen in Preußen" mit näheren Ausführungsbe¬
stimmungen erlassen, die gemäß § 5 Absatz 1 und 3
des Grund- und Hauptschulgesetzes vom 29. Ja¬
nuar 1934 auch für Bade» verbindlich erklärt wer¬
den. Dabei ist unter Buchstabe <ü Ziffer 1 und 5
einzufügen, daß hilfsfchulunfähige Kinder, sofern
sie anstaltsbildungsfähig sind, gemäß s 5 Absatz 2
des Grund- und Hauptschulgesetzes in einer ent¬
sprechende» Anstalt untergebracht werden können,
und daß sie erst dann, wenn ihre völlige Bildungs¬
unfähigkeit feststeht, der öffentlichen Fürsorge oder
privater Betreuung überlassen bleiben.

Karlsruhe, den 10. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 16S19 In Vertretung

Frank

Allgemeine Anordnung
über die Hilfsschulen in Preußen.

H.. Begriff und Aufgaben der Hilfsschule.

1. Begriff der Hilfsschule.

Die Hilfsschulen sind Volksschulen besonderer
Art. In ihnen genügen Kinder ihrer Volksschul¬
pflicht, die bildungsfähig sind, dem allgemeinen Bil¬
dungsgang der Volksschule aber wegen ihrer Hem¬
mungen in der körperlich-seelischen Gesamtentwick¬
lung und ihrer Störungen im Erkenntnis-, Gefühls-
uud Willensleben unterrichtlich und erziehlich nicht
zu folgen vermögen.

3. Aufgaben der Hilfsschule.

Die Hilfsschule entlastet die Volksschule, damit
ihre Kräfte ungehemmt der Erziehung der gesunden
deutschen Jugend dienen können; sie bietet die Mög¬
lichkeit zu langjähriger, planmäßiger Beobachtung
der ihr auvertrauteu Kinder und damit zu wirk¬
samer Unterstützung der erb- und rassenpflegerifcheu
Maßnahmen des Staates; sie erzieht die ihr über¬
wiesenen Kinder in besonderen, den Kräften und
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Anlagen der Kinder angepaßten Verfahren, damit
sie sich später als brauchbare Glieder der Volksge¬
meinschaft selbständig oder unter leichter Führung
betätigen können.

L. Errichtung und Aufbau der Hilfsschule».

1. Allgemeines.

über die Errichtung von Hilfsschulen, ihren
Aufbau und über die Abgrenzung der Hilssschnl-
bezirke innerhalb der Gemeinden bestimmen die
Schulaufsichtsbehörden im Einvernehmen mit den
Kommunalaufsichtsbehörden nach Anhörung der
Leiter der Gemeinden. Dabei sind die Grundsätze
der Ziffern 2 bis 4 zu beachten.

3. Errichtuug der Hilfsschulen.

(1) In jeder Gemeinde, die im Durchschnitt der
letzten 5 Jahre nach den Feststellungen der Schul¬
aufsichtsbehörde mindestens 25 für die Hilfsschule
in Betracht kommende Kinder gehabt hat, ist in der
Regel eine Hilfsschule zu errichten.

(2) In den Gemeinden, in denen die vorbezeich¬
neten Voraussetzungen für die Errichtung einer
Hilfsschule nicht gegeben sind, ist nach Möglichkeit
für die Unterbringung der hilfsschulbedürftigen
Kinder in einer Hilfsschule mit den durch das Gesetz
gegebenen Mitteln, z. B. durch gastweise Zuwei¬
sung in die Hilfsschulen benachbarter Gemeinden
gemäß K 7 des Volksschulfinanzgesetzes, gegebenen¬
falls auch durch Zusammenschluß benachbarter Ge¬
meinden zu Gesamtschulverbänden für Hilfsschulen
gemäß H 2 des Volksschulfinanzgesetzes, Sorge zu
trage».

(3) Hat die Zahl der die Hilfsschule einer Ge¬
meinde besuchenden Kinder in den letzten 5 Jahren
dauernd weniger als 20 betragen, ist wegen der

Aushebung der Schule gemäß H 65 des Volksschnl-
nnterhaltnngsgesetzes das Erforderliche zu veran¬
lassen.

3. Abgrenzung der Hilfsschulbezirke.

(1) Die Hilfsschulbezirke sind in größeren Ge¬
meinden so abzugrenzen, daß weite Schulwege ver¬
mieden werden. Hilfsschulen mit mehreren Klassen¬
zügen sind daher in der Regel nicht zu errichten.
Parallelklassen sind nur dann zuzulassen, wenn dies
zur Trennung von Jungen und Mädchen- in der
Oberstufe der Hilfsschule erforderlich ist.

(2) Mehrere einklassige Hilfsschulen dürfen in
einer Gemeinde nur in besonders begründeten Aus¬
nahmefällen bestehen.

4. Aufbau der Hilfsschule.
(1) Die Hilfsschule ist grundsätzlich als selbstän¬

dige Schule einzurichten.
(2) Bestehen für die einzelnen Stufen der Hilfs¬

schule gesouderte Klassen, soll nach Möglichkeit die

Zahl der Kinder in den Klassen der Unterstufe nicht
mehr als 20, in den Klassen der Mittel- und Ober¬
stufe nicht mehr als 25 betragen.

(3) Sogenannte Sammelklassen für bildungs¬
unfähige Kinder sind unzulässig.

<ü. Auswahl der hilfsschulbedürftigen Kiuder.

1. Allgemeines.

Die Auswahl der Kinder für die Hilfsschule
hat mit der durch ihre Aufgaben gebotenen Sorg¬
falt zu erfolgen. Es ist besonders darauf zu achten,
daß die Kinder, die wegen der in 1. bezeichneten
Veranlagung für die Volksschule ungeeignet erschei¬
nen, möglichst frühzeitig der Hilfsschule oder, wenn
ihre Bildungsunfähigkeit feststeht, der öffent¬
lichen Fürsorge oder privater Be¬
treuung überwiesen werden.

2. Regelung des Auswahlverfahreus.
Das bei der Auswahl zu beachtende Verfah¬

ren regeln die Regierungspräsidenten unter Berück¬
sichtigung der besonderen Verhältnisse ihrer Bezirke
nach den Grundsätzen der Ziffern 3 bis 6.

3. Beschulung hilfsfchulbedürftiger Schulanfänger.
(1) Kinder, die beim Eintritt in das schulpflich¬

tige Alter oder während des ersten Halbjahres ih¬
res Schulbesuchs deutlich erkennen lassen, daß sie
wegen der in ^.1. bezeichneten Veranlagung dem
Unterricht der Volksschule nicht folgen können, sind
nicht sogleich einer Hilfsschule zu überweisen, son¬
dern zunächst für ein Jahr vom Schulbesuch zu¬
rückzustellen. Diese Zeit kann um ein weiteres Jahr
verlängert werden.

(2) Nach Ablauf der Zurückstellungsfrist ent¬
scheidet der Kreisschulrat, ob die zurückgestellten
Kinder der Volksschule oder der Hilfsschule zuge¬
führt oder als bildungsunfähige der Fürsorge oder
privater Betreuung überlassen werden.

(3) Die Zurückstellung setzt ein amts- oder schul¬
ärztliches Gutachten voraus; sür die endgültige
Ueberweisung bedarf es außerdem eines von der
Hilfsschule auszustellenden heilpädagogischen oder
eines psychiatrischen Gutachtens.

4. Umschulung hilfsfchulbedürftiger Volksschülcr.
(1) Die Umschulung hilfsschulbedürftiger Kin¬

der aus der Volksschule in die Hilfsschule erfolgt
auf einen eingehend begründeten Antrag des Schul¬
leiters. Der Antrag ist in der Regel zu stellen für
Kinder, die wegen der in 1. bezeichneten Veran¬
lagung

a.) bei Anlegung eines strengen Maßstabes nach
zweijährigen: Schulbesuch das Ziel des ersten
Schuljahres nicht erreicht haben;

k) nach dreijährigen, Schulbesuch nicht das Ziel des
zweiten oder nach vierjährigem Schulbesuch nicht
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das Ziel des dritten Schuljahres erreicht haben.
In diesen Fällen ist von den Antragstellern ein¬
gehend zu begründen, warum die Umschulung
nicht schon nach Ablauf des zweiten Schul¬
besuchjahres beantragt ist.

(2) über den Antrag entscheidet der Kreisschul¬
rat auf Grund der Feststellungen der Volksschule
und ausführlicher von der Hilfsschule auszustellen¬
der heilpädagogischer und amts- oder schulärztlicher
Gutachten, über etwaige Einsprüche der Erzie¬
hungsberechtigten entscheidet der Regierungspräsi¬
dent nach Anhörung der Beteiligten endgültig.

3. Ausschulung bildungsunfähiger Hilfsschüler.
Kinder, die in zweijährigem Besuch der Hilfs¬

schule auf keinem der für ihre Beurteilung beson¬
ders in Betracht kommenden Gebiete, zu denen auch
der Unterricht in Handfertigkeit (Werken) gehört,
wesentlich fortgeschritten sind, sollen als bildungs¬
unfähig aus der Hilfsschule entfernt und der
öffentlichen Fürsorge oder privater Be¬
treuung überlassen werden.

6. Nücküberweisung von Hilfsschülern in die Volks¬
schule.

Über die Nücküberweisung von Hilfsschülern in
die Volksschule entscheidet der Kreisschulrat auf
Grund eingehender heilpädagogischer und amts-
oder schulärztlicher Gutachten.

A u s f ü h r u n g s b e st i m m u n g e n
zu der Allgemeinen Anordnung über die Hilfs¬

schulen in Preußen.

Vom 27. April 1933 — N II s. 720 (a).

1. Zu Abschnitt L, Ziffer 1:

Schnlaufsichtsbehördeu im Sinne dieser Anord¬
nung sind für die Abgrenzung der Hilfsschulbezirke
innerhalb der Gemeinden die Kreisschulräte, für
die Errichtung und den Aufbau der Hilfsschulen die
Regierungspräsidenten.

Die Bestimmungen der Allgemeinen Anordnung
gelten sinngemäß, wenn ein Gesamtschulverband
Träger der Volksschullast ist.

3. Zu Abschnitt L, Ziffer 3:

Wird gemäß Absatz 3 dieser Vorschrift eine
Hilfsschule von der Schulaufsichtsbehörde ausgeho¬
ben, ist nach den Bestimmungen in Absatz 2 zu Ver¬
fahren. Die Schulaufsichtsbehörde kann in einem
solchen Falle die Kinder der aufgehobenen Hilfs¬
schule gastweise in die Hilfsschulen benachbarter Ge¬
meinden überweisen oder die Bildung eines Ge¬
samtschulverbandes veranlassen.

3. Zu Abschnitt L, Ziffer 3:
Bestrebungen, in einer Gemeinde mehrere ein-

klassige Hilfsschulen nebeneinander zu errichten,

sind grundsätzlich abzulehnen. Insbesondere dürfen
konfessionelle Rücksichten niemals dazu führen, daß
in einer Gemeinde mehrere einklafsige Hilfsschulen
nebeneinander bestehen.

4. Zu Abschnitt L, Ziffer 4:

Zu Abs. 1:
Daraus, daß Hilfsschulen grundsätzlich als selb¬

ständige Schulen einzurichten sind, ergibt sich, daß
aus den an Volksschulen angegliederten sogenannten
Hilfsschulklassen tunlichst selbständige Hilfsschulen
zu bilden sind.

Zu Abs. 3:
Sammelklassen für bildungsunfähige Kinder

dürfen an Hilfsschulen nicht mehr eingerichtet wer¬
den. Bestehende Sammelklassen sind auszuheben.

3. Zu Abschnitt (ü, Ziffer 1:
Die Frage der Auslese der hilfsschulbedürf¬

tigen Kinder ist im letzten Drittel eines jeden Schul¬
jahres von dem Schulleiter zum Gegenstand einer
Besprechung mit den für die Abgabe an die Hilfs¬
schule in Frage kommenden Lehrern der Volksschule
zu machen. Zu ihr ist der zuständige Hilfsschulleiter
oder sein Vertreter einzuladen.

6. Zu Abschnitt v, Ziffer 4:

Der Antrag auf Umschulung hilfsschulbedürf¬
tiger Kinder aus der Volksschule in die Hilfsschule
ist nicht in allen Fällen frühestens nach zweijährigem
Schulbesuch zu stellen. Er soll in eindeutigen Fäl¬
len früher gestellt werden, wenn das Kind offen¬
kundig für den Bildungsgang der Volksschule un¬
geeignet ist und die Klassengemcinschast belastet.

7. Zu Abschnitt 0, Ziffer 6:
RückÜberweisungen von Hilfsschulkindern in

die Volksschule werden bei sorgfältiger Auslese
Ausnahmen bleiben. Sie dürfen nur erfolgen,
wenn nach eingehender Prüfung Gewähr gegeben
ist, daß beim Übergang nach der Volksschule ein ge¬
wisser Bildungsabschluß erreicht werden kann.

Die allgemeinen Vorschriften über die Schnl-
pflichtverlängeruug gelten auch für Hilfsschüler. Für
sie kann von der Schulaufsichtsbehörde die Schul¬
pflicht verlängert werden, wenn sie das Ziel der
Hilfsschule nicht erreicht haben und weuu erwartet
werden darf, daß sie durch den verlängerten Schul¬
besuch wesentlich gefördert werden.

Rechenunterricht der Mädchen.

Das im Verlag Boitze, Karlsruhe, erscheinende
Rechenwerk „Mädchen rechnen", verfaßt von der
Fortbildnngsschnlhauptlehrerin M. Specht in
Mannheim, liegt nunmehr nach dem Erscheinen von
Heft 4 „Deutschland mnß leben, Gesundheit und
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Reinheit, die Pfeiler der Zukunft" (Preis 70 Rpf.),
vollständig vor.

Ich weise darauf hin, daß das Werk in das
Verzeichnis der Rechenbücher aufgenommen wurde,
deren Gebrauch an den badischen Schulen geneh¬
migt ist. Es eignet sich vorzüglich für alle Mäd¬
chenschulen, ganz besonders aber für die Mädchen-
sortbildungs- und Berufsschulen, für welche die
Eiuführuug der für die jeweiligen Verhältnisse be¬
sonders geeigneten Hefte warm empfohlen wird.

Karlsruhe, den 14. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 4357 Im Auftrag

Gärtner

Benützung von Rechenbüchern an Gruud-

und Hauptschulen.

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung vom
7. Mai 1938, Amtsblatt Nr. 10 Seite 67 teile ich mit,
daß auch das inzwischen erschienene Heft: Deutsches
Rechenbuch von E. Kunzmann und Mitarbei¬
tern, Vertag G. Braun, Karlsruhe, 3. Schuljahr
„Ins Zahlenland bis 1000" (mit Lehrerheft) zuge¬
lassen wird.

Karlsruhe, den 29. Juni 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 22228 In Vertretung
Frank

Tnrn- und Eportlehrgang in Karlsruhe

für Lehrerinnen aller Schulgattungen.

In der Zeit vom 12.-24. September 1933 wird
in Karlsruhe durch die Laudesschulaufsichtsstelle für
Leibesübungen ein Turn- und Sportlehrgang für
Lehrerinnen aller Schulgattungen zur Durchfüh¬
rung gebracht.

Die Meldungen hierzu fiud spätestens
bis zum 15. August d s. Js. auf dem geord¬
neten Dienstweg der Landesschulaufsichtsstelle für
Leibesübungen vorzulegen. Sie haben zu enthal¬
ten: Name nnd Vorname, Lebensalter, Dienststel¬
lung und Schule sowie Angaben über die außer¬
schulische Betätigung auf dem Gebiete der Jugend¬
erziehung.

Die vorgesetzten Dienststellen werden aufgefor¬
dert, mit der Weiterleituug der Gesuche zur Ab¬
kömmlichkeit Stellung zu nehmen.

Die zugelassenen Bewerberinnen, denen über
ihre Zulassung von hier aus besondere Weisung zu¬
geht, erhalten Vergütung für Hin- und Rückfahrt
III. Klasse. Weitere Zuschüsse köuueu nicht ge¬
währt werden.

Karlsruhe, den 6. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 27402 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesen,

hier: Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) Löffingen.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-
nnd Wirtschaftsmiuisters wird aufgrund des Art. 1
KK 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
10. Dezember 1934 (GVBl. 1935, S. 119) folgendes
bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬
schule) Löffingen wird mit sofortiger Wirkuug auf¬
gehoben;

2. die Gemeinden Dittishansen, Göschweiler,
Löffingen, Rötenbach und Seppenhofen werden mit
sofortiger Wirkung dem Gewerbeschulverband Neu¬
stadt und die Gemeinden Bachheim, Neiselsingen
und Uuadiugeu dem Gewerbeschnlverband Donau¬
eschingen zugeteilt;

3. die in den Gemeinden Dittishauseu, Gösch¬
weiler, Löffingen, Rötenbach und Seppenhofen ge¬
werblich tätigen Fortbildungsschulpflichtigeu habeu
daher mit sofortiger Wirkung die Gewerbeschule
(Gewerbliche Berufsschule) Neustadt und die in den
Gemeinden Bachheim, Reifelfingen und Unadingen
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpslichtigeu die
Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Donan-
eschingen zu besuchen.

Karlsruhe, den 23. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 12573 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswefens,

hier: Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) Eiseubach.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-
nnd Wirtschaftsmiuisters wird aufgrund des Art. 1
s§ 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
10. Dezember 1934 (GVBl. 1935 S. 119) folgendes
bestimmt:

1. - Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬
schule) Eisenbach wird mit sofortiger Wirkung aus¬
gehoben.

2. Die Gemeinden Bubenbach, Eisenbach, Ober-
bränd uud Schwärzenbach werden dem Gewerbe¬
schnlverband Neustadt i. Schw. und die Gemeinden
Schollach und Urach dem Gewerbeschnlverband Vöh-
renbach zugeteilt.

3. Die in den Gemeinden Bubenbach, Eisen¬
bach, Oberbränd uud Schwärzenbach beschäftigten
gewerblich tätigen Fortbildungsschulpflichtigen ha¬
ben darnach vom Zeitpunkte der Aufhebung der
Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Eisen-



— Nr

dach an die Gewerbeschule (Gewerbliche Beruss¬
schule) Neustadt und die iu den Gemeinden Schol¬
lach und Urach beschäftigten gewerblich tätigen
Fortbildungsschulpflichtigen die Gewerbeschule(Ge¬
werbliche Berufsschule) Vöhrenbach zu besuchen.

Karlsruhe, den 9. Juni 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 9356 In Vertretung
Frank

Schulungslager „Musik uud Spiel".

Das Deutsche Zentralinstitut für Erziehung
und Unterricht veranstaltet in Zusammenarbeit mit
dem Schulungsamt der Staatlichen Hochschule für
Musikerziehungin der Zeit

vom 33. bis 30. Juli 1938
in der Schulungsstätte des DeutschenZentralinsti¬
tuts für Erziehung und Unterricht in Kettwig-
Ruhr,

F ich t e s ch u l e
ein Schn luu gslager „M u s ik und Spiel"
unter der Leitung von Hochschuldozent Walther Pn-
delko (Hochschule für Lehrerbildung), Hannover und
unter Mitwirkung von Hans Kortschak (Staat¬
liche Hochschule für Musikerziehung), Charlotten¬
burg: Instrumentales Zusammenspiel, Scharaden
und Laienspiel.

Ein ausführliches Merkblatt wird auf Ausor-
deruug vom Deutsche» Zentralinstitut für Erzie¬
hung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer
Straße 51/53 zugesandt.

Karlsruhe, den 29. Juni 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L S4335 In Vertretung
Frank

Berichtigung.

In den mit Erlaß vom 2. März 1938 Nr. L. 5854
(A.Bl. S. 31 ff.) veröffentlichen Bestimmungen des
Herrn Reichserziehuugsmiuisters über die Zulas¬
sung zum Studium an den Hochschulen für Lehrer¬
und Lehrerinnenbildung muß Ziffer 1 Absatz 2o
Satz 1 anstatt: „Der Nachweis der deutschblütigeu
Abstammung" wie folgt lauten:

„Der Nachweis, daß der Bewerber (Bewerberin)
deutschen oder artverwandten Blutes ist".

III. Personalnachrichten.

Verliehen:

Dem Lehrbeauftragten der Technischen Hochschule
Karlsruhe, FabrikdirektorVr.-Jng. e.h. Otto Nagel
die Dienstbezeichnung Honorarprofessor.

. 13 — S3

Ernannt:

Dozent Or. Gerhard Dulckeit zum planmäßigen
außerordentlichen Professor und persönlichen Ordinarius
in der juristischenFakultät der Universität Heidelberg. —
Dozent, Amtsgerichtsrat l)r. jur. habil. Adolf
Schönke zum planmäßigen außerordentlichenPro¬
fessor und persönlichenOrdinarius in der Rechts¬
und StaatswissenschaftlichenFakultät der Universität
Freibnrg.

Professor Or. Leonhard Hettich zum Direktor
der Adolf Hitler-Schule — Oberschule für Jungen —
in Mannheim. — Professor vr. Alfons Hugle am
Hebel-Gymnasium in Lörrach zum Direktor der
Melauchthou-Schule— Oberschule für Jungen — in
Bretten.

LehramtsassessorOtto Willax zum Professor
an der Boelcke-Schule— Oberschule für Jungen in
Aufbauform — in Lahr.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer: Wilhelm
Bränchle in Lützelsachsen — Friedrich Gantner
in Au a. Rhein — Karl Mellert in Schapbach—
Alois Ulm er in Nordrach.

Zu Hauptlehrern(innen): die Lehrer (Schulver¬
walter): Leopold Allgeier in Bietigheim* —
Wilhelm Bauer in Grafenhausen, A. Neustadt —
Oskar Baumann in Kirchdorf — Alfons Bau¬
meister in Wagenschwend — Richard Beck in
Mannheim* — Edwin Bregger am Erzb. Kinder¬
heim in Riegel — Rudolf Eguer in Lippertsreute —
Fritz Forst er in Sunthausen — Josef Gißler in
Ulm, A. Bühl — Otto Göppert in Neukirch —
Hugo Grasberger in Tiefenbach — Hermann
Leonhart in Pfaffenberg — Albert Limberger
am NSV.-Erziehungsheim in Weingarten — A^olf
Müller iu Bodersweier — Alois Pifot in
Fützen — Johann Schmitt in Rötenbach — Eugen
Sibold, z. Zt. an der Deutschen Höheren Schule
in Swakopmund S.W.A. — Richard Volk in Eschel-
bronn — Josef Walter in Mühlhausen, A. Heidel¬
berg — Georg Zimmer in Wilhelmsfeld — Sofie
Albrecht in Freiburg* — Emilie Basler in
Ortenberg* — Anna Berger geb. Höfflin in Frei¬
burg * — Karola Dannenberger in Mannheim * —
Emilie Dörner in Wiesloch* — Rosa Hanry in
Mörsch* — Maria Hefner in Wyhleu* — Hedwig
Nebel in Egringen* — Helene Rappmann in
Kronau — Angnste Schmedemann in Weitenung —
Gertrud Schubert in Hockenheim*— Theresia
Sigrist in Rohrdorf — Laura Stolzer in Ohls¬
bach — Klara Weißer in Orsingen* — Berta
Wind er in Reichental — Klara Zangerl in
Michelbach,A. Rastatt — Hedwig Zwingert in
Karlsruhe* — Fortbildungsschullehrerin Hildegard
Korn in Mannheim zur Fortbildungsschulhaupt¬
lehrerin.

Verwalmugsassistent Ludwig Schlott Hauer
an der UniversitätskasseHeidelberg zum Finanz-
inspektor daselbst.

» Umwandlungsstcllen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Direktor Or. Emil Schlageter von der Albert
Leo Schlageter-Schule — Oberschule für Jungen —
in Schopfheiman die Hochrhein-Schule — Oberschule
für Jungen — in Waldshut.

Studienrat Alfons Willax an der Gewerbe¬
schule in Durmersheim an jene in Sinsheim.
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Oberlehrer Bruno Kelm in Meißenheim nach
Rastatt..

Die Hauptlehrer(in): Anton Dambacher in
Mettenberg nach Kandern — Otto Hangarter in
Elbenschwandnach Albbruck — Otto Herzog in
Furtwangen nach Stockach — Wilhelm Lichten¬
thaler in Reihen nach Sinsheim — Karl Mink
in Tannenkirch nach Lörrach — Albert Teufel in
Stockach nach Furtwangen — Paul Webel in
Oberweier,A. Rastatt, nach Weisenbach — Mathilde
Kühn in Rot nach Sulzbach, A. Mannheim.

Fortbildungshauptlehrerin Thilde Kneis in
St. Märgen nach Freiburg.

Entlassen auf Ansuchen:

Lehrerin Gertrud Braun in Eutingen. — Hilfs¬
lehrerin Margarete Gebhardt in Karlsruhe.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Die Hauptlehrer(in): Emil Löhle in Freiburg —

Emil Müller in Mannheim — Wilhelm Rehbock
in Neckarburken — Maria Kl eis er in Söllingen,
A. Rastatt — FortbildungsschulhauptlehrerinEmma
Dettw eiler in Ettlingen.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrer(innen): Hans Bäsch in Frei¬
burg — Karl Boppre in Neudorf — Hans E h -
mann in Sulzbach, A. Mannheim — Katharina
Mayer in Karlsruhe — Magdalena Weg mann
in Freiburg.

Die Lehrerinnen: Anna Ebnerin Luttingen —
Brunhilde Hirt in Neuhausen,A. Villingen.
Wegen Erreicheiis der Altersgrenze in den Ruhestand

getreten:

ProfessorBertholdSchmitt am Staatstechnikum
in Karlsruhe. — Verwaltungsassistent Jakob Sem-
bach an der UniversitätFreiburg.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Franz Xaver Hafner, zuletzt
in Sipplingen, am 3. Mai 1938. — Hauptlehrer a.D.
Hermann Kaufmann in Mannheim am 4. Mai
1938. — Hauptlehrer a. D. Ernst Fuchs, zuletzt in
Gottenheim, am 18. Mai 1938. — Hauptlehrer Fried¬
rich Mattlin in Mannheim am 1. Juni 1S38. —
Hauptlehrer Karl Hutter in Karlsruhe am 2. Juni
1938. — Hauptlehrer a.D. Georg Brunn, zuletzt
in Gernsbach, am 3. Juni 1938. — Lehramtsreferen¬
dar Egor Kortmann an der Helmholtzfchule
— Oberschule für Jungen — in Karlsruhe am
7. Juni 1938. — Hauptlehrerin a. D. Luise Vögele,
zuletzt in Konstanz, am 12. Juni 1938. — Geh. Hof¬
rat Professor a. D. Richard Graß mann in Karls¬
ruhe am 15. Juni 1938. — Der emeritierte Professor
Or. JoachimTeichmüller, zuletzt an der Technischen
Hochschule Karlsruhe, am 17. Juni 1938. — Haupt¬
lehrer Josef Stader in Pforzheim am 20." Juni
1938. — Hauptlehrer Karl Hamb recht in Hoch-
Hansen, A. Mosbach, am 27. Juni 1938.

IV. Stellenausschreiben.

I. An allg. Mädchen sortbildungsschnlen:
Allgemein.

») Hauswirtschastlichcn Berufsschulen:
Hauptlehrerstellen in: Karlsruhe (3) —

Mannheim (3).

dl Ländliche» Berufsschulen:
Ha uptlehrerstellen in: Bretten, A.Karlsruhe —

Kork, A. Kehl — Schwetzingen, A. Mann¬
heim — Wertheim.

II. An Grund- und Hauptschulen:
1. Allgemein:
Oberlehrerstelle in: Sinzheim, A. Bühl,

(künftige Rektorstelle).

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Alt he im, A. Buchen —

Asbach, A. Mosbach — Mettenberg, A. Walds¬
hut — Scheidental (Schulabteilnng Oberscheiden¬
tal) A. Buchen — Sentenhart, A. Stockach.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
H auptlehrerstellen in: Eschelbronn, A. Sins¬

heim — Rippenweier, A. Mannheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

1. Heft „Schule und Vierjahrespla n"
aus der Schriftenreihe „Praktische Erziehnngs-und
Unterrichtsarbeit", herausgegeben vom Gau Köln-
Aachen des NSLB. Verlag Moritz Diesterweg,
Frankfurt a. M. 0,65 RM.

Otto Briegleb: Normung der Aussprache? Ver¬
lag Friedrich Brandstetter, Leipzig. Preis geh.
1,40 RM.

E. Litzelmann, Pflanzenwanderungen im
Klimaw echsel der Nacheiszeit. 160 Seiten mit 196
Bildern und 19 Karten.

Das Buch wird zur Beschaffung für Lehrer¬
büchereien bestens empfohlen.

Anna Maria Nenner, Sibylla Angnsta, Mark¬
gräfin von Baden. Die Geschichte eines denkwür¬
digen Lebens. Mit 16 Bildtafeln. Verl. Strecker
& Schröder, Stuttgart. Preis geb. 4,50 RM.

Die Anschaffung wird empfohlen.

VI. Mitteilungen.

Der Herr Reichswirtschaftsminister hat fachliche Vor¬

schriften zur Regelung des Lehrlingswesens in folgen¬

den Berufen genehmigt:

Töpferhandwerk, Putzmacherhandwerk, Bäckerhand-

lwerk, Wäscherei- und Plättereihandwerk, Kürsch¬

nerhandwerk, Tischlcrhandwerk, Stellmacherhand¬

werk, Malerhandwerk, Tapezierhandwerk.

Die vom Reichsstand des Deutschen Handwerks Deut¬

scher Handwerks- und Gewerbekammertag Berlin her¬

ausgegebenen fachlichen Vorschriften zur Regelung des

Lehrlingswesens in den obengenannten Handwerks-

zweigen sind im Druck und Verlag: Handwerker-Ver-

lagshaus Hans Holzmann, Berlin SW 68 erschienen.

Die Reichsstelle gegen den Alkoholmißbrauch in Ber¬

lin-Dahlem, Habelschwerdter Allee Nr. 16, gibt im Ein¬

vernehmen mit dem Hauptamt für Volksgosundheit der

NSDAP monatliche Presse-Mitteilungen heraus, die

kostenlos bezogen werden können.

Druck und Verlag von Malsch » Vogel in Karlsruhe
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!I. Bekanntmachungen:

Neuordnung des mittleren Schulwesens.

Aufbau und Führung der Schülerbüchereien an Volksschulen.

Bekanntgabe von Akten an die Dienststellen des National¬

sozialistischen Fliegerkorps (NSFK).

Einrichtung der Finanzabteilung beim Evang, Oberkirchenrat

in Karlsruhe.

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren

Lehranstalten Sommer 1939, Meldetermine für die Prüfungen

im Spätjahr 1939, Sommer und Spätjahr 1949.

Assistentenprüfung.

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren

Lehranstalten Herbst 1937.

Aufnahme in die Meisterschule für das Malerhandwerk

(Fachschule) an der Werner Siemens-Gewerbeschule (Gewerbliche

Berufsschule) in Mannheim.

III. Personalnachrichtcn.

IV. Stclleuausschreiben.

V. Eingesandte Druckwerke uud Lehrmittel.

I Erlasse des Reichsministerinms für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung:

Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 31U „Beurlaubung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes zur Dienstleistung

bei der SA und ^ aus Anlaß der Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem
Deutscheu Reich" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 292) Nr. ^ I 2852/38.

Nr. 311 „Beurlaubung von Behördenangehörigen znr Dnrchsührnng des Deutschland -
slnges" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 292/93) Nr. ^ I 2853/38.

Nr. 318 „Lehrbücher der Kurzschrift" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 296/97) Nr. L 24040/38.

Nr. 319 „Kurzschrift" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 296) Nr. L 24040/38,

II Bekanntmachungen.
Neuordnung dcs mittlere» Schulwesens.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung hat mit Erlaß vom
1. Juli 1S38 D II ä 449, L II a, ^ III. 2 Ä (a.) die
Neuordnung des mittleren Schulwe¬
sens angeordnet (vgl. RMinAmtsblDtschWiss. 1938
S. 325 ff.). In der genannten Entschließung wird
n. a. folgendes ansgeführt:

„Im Rahmen des Neuaufbaues der deutschen
Schule ist die Neuregelung des mittleren Schulwe¬
sens dringend notwendig geworden. Diese Neure¬
gelung iittlß sich sowohl auf die organisatorischen
Grundlagen wie auf die iunere Neugestaltung des
Uutcrrichts der mittleren Schulen erstrecken. Die an¬
liegenden „Bestimmungen zur Neuordnung der
mittleren Schulen in Preußen" führen zunächst die

Schnleinrichtuugen auf wenige Grundformen zurück,
die sich als lebens- uud ausbaufähig erwiesen haben.

Die mittleren Schuleinrichtungen haben die be¬
sondere Aufgabe, eine über das Volksschulziel hin¬
ausgehende, vertiefte und in sich abgeschlossene Ge¬
samtschau der politischen, kulturellen und wirtschaft¬
lichen Grundlagen des deutschen Volkes zu vermit¬
teln, die in einer vorwiegend an das praktische Leben
aukuüpfeudeu und darauf ausgerichteten Betrach¬
tungsweise erarbeitet wird. Ohne der Berufsaus¬
bildung vorzugreifen, verfolgen sie ein Bildungs¬
und Erziehungsziel, das in besonderem Maße den
Anforderungen für den Eingang in die gehobenen
mittleren Berufslaufbahnen in Wirtschaft und Ver-
waltuug genügt. Damit erhalten die mittleren
Schuleinrichtungen in allen Formen eine klare, von
fremden Aufgaben unabhängige Zielsetzung. Das
wird besonders in den Richtlinien für die innere
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Neugestaltung zum Ausdruck kommen, die demnächst
ergehen werden."

Bestimmt ist ferner, daß in Orten oder länd¬
lichen Bezirken, in denen eine Mittelschule als ein¬
zige Schuleinrichtung über das Volksschulziel hin¬
ausführt, Vorkehrungen getroffen werden, um ein¬
zelnen besonders begabten Schülern und Schülerin¬
nen des flachen Landes den Übergang zu Höhereu
Schulen zu ermöglichen. Anordnungen über Einzel¬
heiten der danach notwendigen Maßnahmen bleiben
vorbehalten.

Ich füge an, daß die in den folgenden Bestim¬
mungen genannten Rektoratsschulen mit den in Ba¬
den noch vorhandenen Bürgerschulen vergleichbar
sind, und daß diese von Ostern 1939 an nach Maß¬
gabe der Bestimmungen aufgelöst oder umgewandelt
werden müssen.

Ostern 1 939 wird in Baden mit der
Einrichtung der ersteu Mittelschul-
klasseu begonnen werden.

Karlsruhe, den 28. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 29095 In Vertretung

Frank

Anlage zu L II ü 449/38, IL II Ä, L III, 55 II a (a)

Bestimmungen
zur Neuordnung der mittleren Schulen in Preuße«.

1. R e k t o r a t s ch u l e u.

a) Die Nektoratschulen zählen im Schuljahr 1938/39
in der höchstentwickelten Form 5 aussteigende
Klassen (1—5).

b) Die Rektoratschulen, bisher mittlere Schulen mit
dem Lehrplan einer höheren Schule, zu der sie in
näherer Beziehung stehen (Erlaß vom 13. Juli
1928 — v III 6 21634, v II, v III 6 — Zentral¬
blatt S. 245), können als Mischform nicht erhalten
bleiben.

Es ist daher in jedem einzelnen Fall zu prü¬
fen, ob eine Rektoratschule schlechthin aufzulösen
oder ob nach ihrer Auflösung der Volksschule eiu
Aufbauzug anzugliedern oder ob sie in eine voll¬
ausgebaute grundständige Mittelschule oder iu
eine Zubringeschule für eine Höhere Schnle um¬
zuwandeln ist.

2. Mittelschule«.

a) Die gruudstäudigeu Mittelschule» bauen ans
einem erfolgreichen 4-jährigen (bei besonders be¬
fähigten Schülern 3-jährigen) Besuch der unteren
Jahrgänge der Volksschule auf und umfassen 6
Klassen (1—6). Sie unterrichten nach einem Pla«
für Knaben (Knabenmittelschulen) oder einem sol¬
chen für Mädchen (Mädchenmittelschnlen). In
beiden Formen der Mittelschule beginnt der Un¬

terricht in der ersten Fremdsprache (Englisch) im
ersten Schuljahr (Klasse 1), der wahlfreie Unter¬
richt in der zweiten Fremdsprache im dritten
Schuljahr (Klasse 3).

K) Reicht die Zahl der Schüler und Schülerinnen sür
die Einrichtung gesonderter Schuleu oder Klas¬
senzüge für Knaben und Mädchen nicht aus, ist
die Einrichtung gemischter Mittelschulen zu ge¬
statten, in denen Knaben und Mädchen gemein¬
sam unterrichtet werden. Dem Unterricht dieser
Schulen ist der Plan der Knabenmittelschule zu¬
grunde zu legen. Für die Schülerinueu ist Un¬
terricht in Nadelarbeit, gesonderter Unterricht in
Leibesübungen und — iu den Klassen 4—6 —
gesonderter Unterricht in Biologie nach dem
Plan für Mädchenmittelschnlen bereitzustellen,
der durch weibliche Lehrkräfte erteilt wird,

e) Liegt die Besuchsziffer einer Mittelschule 5 Jahre
hintereinander unter 50, ist die Aufhebung der
Schule zn beantragen.

3. M i t t e l f ch n l e i n r i ch t n n g e n
an Volksschulen.

a.) Mittelschilleinrichtungen sind nur Volksschulen
anzugliedern, deren innere und äußere Verhält¬
nisse die Gewähr dafür bieten, daß die Durchfüh¬
rung der den Volksschulen obliegenden Haupt¬
aufgabe durch die Augliederung nicht beeinträch¬
tigt wird.

k) Die Form der an die Volksschule augegliederten
Mittelschuleinrichtung ist grundsätzlich der sich an
das 6. Volksschuljahr anschließende vierklassige
(vierstufige) Aufbauzug (7.—10. Schuljahr,
Klasse 1 bis 4).

o) Dem Unterricht der Aufbauzüge ist der Lehrplan
der Mittelschule mit den durch die Eigenart der
Aufbauzüge gebotenen Abänderungen zugrunde
zu legen. Das Lehrziel der Aufbauzüge ist das
Lehrziel der Mittelschule; auf orgauifcheu Zusam¬
menhang des Lehrplans mit dem Lehrplan des
sechsten Volksschnljahres ist zu halteu.

cl) Die erhöhten Anforderungen, die an die Aufbau¬
züge gestellt werden müssen, verlangen, daß nur
Schüler uud Schülerinnen zugelassen werden, die
aller Voraussicht nach den Anforderungen voll
genügen werden,

s) Die Aufballzüge fiud grundsätzlich als Ausban-
züge für Knaben und als Aufbanzüge für Mäd¬
chen einzurichten. Erstere sind nach dem Plan
für Knabenmittelschulen, letztere nach dem Plan
für Mädchenmittelschnlen zn unterrichten. Reicht
die Zahl der Schüler uud Schülerinnen für die
Einrichtung gesonderter Züge für Knaben und
Mädchen uicht aus, ist die Einrichtung gemischter
Aufbauzüge zu gestatten, in denen Knaben und
Mädchen gemeinsam unterrichtet werde». Dem
Unterricht dieser Züge ist der Plan für Knaben-
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Mittelschulen zugrunde zu legen. In den Klassen
(Sinsen) 2 bis 4 (8.—10. Schubjahr) sind die
Schüler und Schülerinnen in Biologie gesondert
zu unterrichte«. Nadelarbeitsnnterricht uud ge¬
sonderter Unterricht in Leibesübungen, der durch
weibliche Lehrkräfte erteilt wird, ist für Mädchen
in allen Klassen (Stufen) bereitzustellen,

l) Liegt die Besuchsziffer vou Aufbauzügen 5 Jahre
hintereinander unter 40, ist die Aufhebung der
Züge zu beantragen.

Berlin, den 1. Juli 1938.

Der Reichs- und Preußische Minister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,

gez. Ruft.

Aufbau uud Führung der Schülcrlmchcrcicn au Volksschulen.

Nachstehend abgedruckte, mit NSLB und HI
vereinbarte Richtlinien über die Zusammenarbeit
auf dein Gebiet des Schülerbüchereiwesens an Volks¬
schulen werden hiermit als für sämtliche Schulbehör¬
den der Volksschule verbindlich erklärt. Neben der
genauen Beachtung der Richtlinien erwarte ich von
den Kreis- uud Stadtschulämtern, daß sie bei den
Gemeinden auf Bereitstellung ausreichender Haus¬
haltsmittel für die Schülerbüchereien hinwirken.
Nach den Reichsrichtlinien soll für jede Klasse jähr¬
lich mindestens der Betrag von 30.— M? bewilligt
werden. Werden den Schulen Mittel für „Buchan¬
schaffungen" zur Verfügung gestellt, so sollen im
allgemeinen °/s des Betrags für die Schülerbücherei,
"/s für Klassenlesestoff und Lehrerbüchereien verwen¬
det werden.

Karlsruhe, den 27. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 7332 In Vertretung

Frank

Richtlinien

für die Znsammenarbeit der Schulbehörden der
Volksschule, der Parteistellen NSLB und HI und
der Staatlichen Volksbüchereistelle bei Aufbau und
Führung der Schülerbüchereien der Volksschulen.

Bereinigung der Altbestände.

Auszuscheiden sind:

1.Bücher, die der uatioualsozialistischen Weltan¬
schauung widersprechen:
a) die in ihrer Haltung zur Verneinung statt

zur Bejahung des Lebenskampfes führen;
d) die in ihrem Inhalt die selbstachtende An¬

erkennung des deutschen Volkstums und des
nordischen Menschen vermissen lassen und
eine unrichtige Geschichtsauffassung vertreten;

2. Bücher mit falscher Einstellung zur Juden- und
Rassenfrage;

3. Bücher, die eine nndentfche konfessionelle Hal¬
tung aufweise»;

4. Bücher, die nationalen Kitsch bedeuten;

5. Bücher, jüdischer und jüdisch versippter Ver¬
fasser;

6. Bücher mit sachlich veraltetem oder überholtem
Inhalt;

7. Zerlesene und beschmutzte Bücher.

Nach der eingehenden Sichtung werden die noch
brauchbaren Bücher neu katalogisiert. Die Verzeich¬
nisse werden durch die Hauptstellenleiter der Haupt¬
abteilung Ls., Schrifttum des NSLB in den Kreisen
durchgesehen. Soweit Bücher, die den Anforderun¬
gen nicht entsprechen, noch vorhanden sind, werden
sie ausgeschieden.

v. Aufbau der Büchereien.

1. Die Schülerbücherelen werden aufgebaut nach
der Grundliste des Reichserziehungsministeriums
und der oberrheinischen Ergänzungs-(Heimat-)Liste.
Vorschläge nach den Notwendigkeiten und Bedürf¬
nissen der einzelnen Schulen werden vom NSLB,
der HI nnd der Staatlichen Volksbüchereistelle ge¬
meinsam ausgearbeitet.

2. Im April jeden Jahres erhalten die Schnl-
ämter vom Unterrichtsministerium über das Kreis-
schulamt eine auf die Grund- und Ergänzungsliste
aufgebaute Vorschlagsliste für die Neuanschaffungen.
Der Liste ist ein Bestellschein angehängt. Bis späte¬
stens 1. Juni des Jahres reichen die einzelnen Schul¬
ämter ihre Bestellscheine an die Leiter der Hauptab¬
teilung Schrifttum iu den NSLB-Kreisen ein. Diese
leiten die Bestellisten gesammelt mit einem Bericht
an die Staatliche Volksbüchereistelle weiter. Sie sind
für den rechtzeitigen Eingang verantwortlich.

3. Die Bücher werden insgesamt durch die
Staatliche Volksbüchereistelle beschafft. Sie werden
entweder im Bücherei-Einband oder im Verlags-
Einband, der durch Lackieren abwaschbar gemacht ist,
geliefert. Die Volksbüchereistelle fügt den Büchern
die für die Ausleihe erforderlichen Hilfsmittel bei.

4. Die Schülerbüchereien umfassen im allgemei¬
nen das Lesegut für die Schüler der Grund- und
Hauptschule. An Orten, wo eine Volksbücherei noch
nicht besteht, wird auch das Lesegut für das fort¬
bildungsschulpflichtige Alter von der Schüler-
bücherei geführt.

In kleineren und mittleren Gemeinden ist eine
enge Verknüpfung von Schülerbücherei und Volks¬
bücherei anzustreben. Die Schülerbüchereien sind dem
Eigentum uud dem Aufwand nach getrennt von der
Volksbücherei zu führen. Dies schließt eine Vereini¬
gung der Bücherbestände nnd eine gemeinsame Lei¬
tung nicht aus. Der Standort der Schülerbücherei ist
die Schule.
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t>'. Verwaltung und Überwachung.

Die Verwaltung der Schülerbüchereien gehört
zu den dienstlichen Aufgaben des Lehrers. Sie er¬
fordert strenge Ordnung im Bestand, gewissenhafte
Verbuchuug der Entleihungen und sorgfältige Buch¬
pflege.

Den Schulaufsichtsbeamten erwächst die Pflicht,
die Schülerbüchereien zn überwachen. Der Jahres¬
bericht der Kreis- und Stadtschulämter soll ausführ¬
lich das Schülerbüchereiwesen behandeln.

Bekanntgabe von Akten an die Dienststellen dcs

Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK).

Au sämtliche unterstellten Dienststellen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reich?-
ministers des Innern vom 12. Mai 1933. bekannt¬
gegeben mit Erlaß des Herrn Reichsministers für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
25. Mai 1938 im NMiuAmtsblDtfchWiss. S. 261/62,
zur Keuutuisnahme und Beachtung veröffentlicht.
Ich verweise im übrigen auf die Bekanntgaben vom
4. Januar 1937 Nr. ^.12588 und vom 14. Oktober
1937 Nr. .4.1 5422 — Amtsblatt Seite 1/ 2 und
Seite 328 —.

Karlsruhe, deu 29. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ 1 27S9 In Vertretung

Frank

Bekanntgabe vou Akten an die Dienststellen
des Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK).

Die Bestimmungen des gemeinsamen Rund¬
erlasses über Bekanntgabe von Akten an die Dienst¬
stelleu der NSDAP, und ihrer Gliederungen vom
2. November 1936 — II W 6181/5034 — (RMBliV.
5. 1491) finden auf die Bekanntgabe von Akten an
den Korpsführer des Nationalsozialistischen Flie¬
gerkorps (NSFK.) und seine nachgeordneten Dienst¬
stellen bis zum Landesgruppensührer abwärts ent¬
sprechende Anwendung.

Berlin, den 6. Mai 1938.

Zugleich im Namen sämtlicher Reichsminister,
des Preußischen Ministerpräsidenten und sämtliche?

Preußischer Staatsminister:

Der Reichs- uud Preußische Munster des Innern.
(Unterschrift.)

An die nachgeordneten Behörden, usw.
— I18L 1480/38-6181 -1.

(Siegel.)

An den Herrn Reichs- und Preußischen Minister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
(Reichs- und Preußisches Ministerium für Wissen¬

schaft, Erziehung und Volksbildung), Berlin W8.
- Zu 2 IIa 943 vom 17. März 1938.

Abdruck übersende ich mit der Bitte, die Be¬
kanntgabe des Runderlasses in den dortigen Amts¬
blättern zu veranlassen.

Berlin, den 12. Mai 1938.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern.
In Vertretung des Staatssekretärs:

Dr. Schütze.

An die obersten Reichsbehörden, usw.
— II W 1480/38 6181 s..

Abschrift im Anschluß an meinen Ruuderlaß
vom 20. November 1936 — ^ II g, 3720 —
(RMinAmtsblDtschWiss. S. 507) znr Beachtnng.

Dieser Erlaß wird nur im RMinAmtsbl
DtschWiss. veröffentlicht.

Berlin, deu 25. Mai 1938.

Der Reichs- und Preußische Minister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Im Auftrage: Kuuifch.

An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder, usw.
2 IIa 2007/38.

Einrichtung cincr Finanzabteilung beim Evang. Obcrkirchcnrat

in Karlsruhe.

Nachstehend gebe ich ein Rundschreiben des
Vorsitzenden der Finanzabteilung beim Evan¬
gelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe bekannt.

Karlsruhe, den 30. Juni 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 2 8441 In Vertretung

Frank

Der Herr Reichskirchemninister hat mit Erlaß
vom 18. 5.1938 Nr. I 18493/37 auf Grund des Z 1
der Fünfzehnten Verordnung zur Durchführuug des
Gesetzes zur Sicherung der Deutscheu Evang. Kirche
vom 25. Juni 1937 beim Evang. Oberkirchenrat in
Karlsruhe eine Finanzabteilung gebildet. Zum
Vorsitzenden dieser Abteilung hat er den Bürger¬
meister Dr. Lang in Mosbach, zum ständigen Ver¬
treter des Vorsitzenden den Oberkirchenrat
1)r Doerr nnd zu weiteren Mitgliedern der Fi¬
nanzabteilung den Oberfinanzrat Guttenberg in
Heidelberg und den Finanzrat vr. Kaefer in Karls¬
ruhe berufen.

Mit der Errichtung der Finanzabteilung geht
die gesamte Vermögensverwaltung der Evang.
Landeskirche Badens auf diese neue Behörde über,
der die alleinige Befugnis zusteht, die Bad. Evang.
Landeskirche rechtswirksam zu vertreten. Im übri¬
ge« ergeben sich die Zuständigkeiten und Befugnisse
der Finanzabteilung sowie die Pflichten der kirch-
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lichen Verwaltungsstellen, Beamten und Geistlichen
gegenüber der Finanzabteiluug aus, der Fünfzehn¬
ten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
zur Sicheruug der Deutsche« Evang. Kirche (RGBl,
1937 I S. 697, GesBl. der Dtsch. Ev. Kirche 1937
S. 33).

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren

Lehranstalten Sommer 1939, Meldetermine für die Prüfungen

im Spätjahr 1939, Sommer und Spätjahr 1940.

Die Meldungen für die im Sommer 1939 statt¬
findende Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt
an Höheren Lehranstalten sind spätestens li i s
15. August 1938, Meldungen zu Erweiternngs-
prüfuugeu spätestens bis 1. Februar 1939
persönlich dem Sekretariat der Universität Heidel¬
berg oder Freiburg vorzulegen.

Wegen der Bestimmungen für die Zulassung
und die Durchführuug der Prüfung verweise ich
aus meine Bekanntmachung vom 30. Dezember 1937
Nr. L. 48897 (Amtsblatt 1938 Seite 2). Die zum
Nachweis der deutschblütigeu Abstammung erforder¬
lichen Formblätter sind bei den Universitätssekreta¬
riaten erhältlich.

Als Meldetermine für die weiterhin abzuhalten¬
den Prüfungen für das wissenschaftliche Lehramt an
Höheren Lehranstalten sind folgende Tage festgesetzt
worden:

1. der 15. Januar 1939 für die im Spät¬
jahr 1939 stattfindende Prüfung,

2. der 15. August 1939 fiir die im Sommer 194g
stattfindende Prüfung,

3. der 15. Januar 1940 für die im Spät¬
jahr 1940 stattfindende Prüfung.

Karlsruhe, den 21. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 18392 In Vertretung

Frank

Assistentenprüsung.

Prüfungen für den einfachen mittleren Dienst
(Assistcntenprüfung) finden voraussichtlich im Herbst
1938 nnd im Frühjahr 1939 statt. Der genaue Zeit¬
punkt dieser Prüsuugeu wird uoch bekauutgegebeu
werdeu.

Zugelassen werden:

a) Zivilanwärter nach dreijähriger Vorbereitnngs-
zeit.

b) Versorgungsanwärter nach einjährigem Probe¬
dienst.

Gesuche um Zulassung zu der im Herbst 1938
stattfindenden Prüfuug siud mir vou deu Anwär¬
tern aus dem Geschäftsbereich des Unterrichtsmini¬
steriums auf dem vorgeschriebenen Dienstweg inner¬
halb 4 Wochen vorzulegen. Der Dieustvorstaud hat

sich in dem Begleitbericht über das dienstliche uud
außerdienstliche Verhalten sowie eingehend über Be-
sähignng, Fleiß, Kenntnisse und Leistungen des An¬
wärters zu äußern, insbesondere auch darüber, ob
der Anwärter die Kurzschrift beherrscht.

Im übrigen wird noch auf die Bekanntmachung
vom 3. April 1925 ^ 6413 und die gleichzeitig be¬
kanntgegebene Verordnung des Staatsministerinms
vom 13. Juni 1923 über die Prüfung für den ein¬
fachen mittleren Dienst (Affistcntenprüfnng) im
Amtsblatt 1925 Seite 67 ff. verwiesen.

Karlsruhe, den 27. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ l 3720 In Vertretung

Frank

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt

an Höheren Lehranstalten Herlist 1937.

Auf Gruud der im Dezember 1937 abgeschlosse¬
nen Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehr¬
amt an Höheren Lehranstalten sind für bestanden
erklärt worden:

I. In der altsprachlichen Abteilung:

Eckert, Klaus, von Bad Kreuznach
Kempf, Anna, von Göggingen
Köbele, Karl, von Karlsruhe i. B.
Stipp, Hermann, von Limbach
Wagner, Hans, von Nieder-Liebersbach
Wolf, Hermann, von Obereschach
Zollner, Gertrud, von Menzenschwand.

II. In der u e u s p r a ch l i ch - g e s ch i ch t -
lichen Abteilung:

Becker, Werner, von Mannheim
Gerke, Rudolf, von Potsdam
Grabowsky, Willy, von Wuppertal
Hörmann, Paul, von Mitterfels
Hund, Hildegard, von Bruchsal
Jahn, Waldtraut, von Rastatt
Müller, Kuno, von Tanberbischofsheim
Sauer, Walter, von Mannheim
Schork, Margot, von Pforzheim
Schwarz, Josef, von Wiesloch
Siebeck, Berta, von Heidelberg
Tolle, Jngeborg, von Berlin
Waldvogel, Gertrud, von Heidelberg
Weisser, Theodor, vou Heidelberg.

III. In der mathematisch-natur¬
wissenschaftlichen Abteilung:

Buchwald, Konrad, von Jena
Epple, Ursula, vou Opfenbach
Gary, Mar, von Pforzheim
Henn, Frieda, von Weinheim
Kortmauu, Egou, von Baden-Baden
Mampel, Kurt, vou Kirchheim bei Heidelberg
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Nagel, Werner, von Mannheim
Oberhacke, Else, von Wetter (Ruhr)
Seibert, Wilhelm, von Eberbach
Storz, Karl, von Mannheim.

Karlsruhe, den 21. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S S85S4 In Vertretung

Frank

Aufnahme in die Mcistcrschulcsiir das Malerhaudwcrk
(Fachschule) an der Wcrncr Sicmcus-Gcwerbcschulc

(Gewerbliche Berufsschule) in Mannheim.
In der Zeit vom 17. Oktober 1938 bis 25. März

1939 werden zwei gleichlaufende Lehrgänge an der
Meisterschule für das Malerhandwerk (Fachschule)
iu Mannheim durchgeführt.

Gesuche um Aufnahme sind bis zum 10. Sep¬
tember ds. Js. au die Direktion der Werner-Sie¬
mens - Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Mannheim einzureichen.

Wegen des Unterrichtszieles und des Zwecks
der Lehrgänge sowie wegen der Aufnahmevorans-
setzungen wird auf die Bekanntmachung im Amts¬
blatt 1937 Seite 301/302 verwiesen.

Der Lehrgangsbeitrag beträgt 80.— RM.; hier¬
zu kommen 8.— RM. Beitrag zur Fachschulkrauken-
versorgnng und —.40 RM. Unfallversicherung.

Alles Nähere ist aus dem Prospekt der Meister¬
schule für das Malerhandwerk (Fachschule) zu er¬
sehen.

Anfragen sind an die Direktion der Werner-
Siemens-Gewerbeschnle (Gewerbliche Bernfsschnle)
Mannheim zu richte«; dort sind auch Vordrucke zur
Aumeldnng erhältlich.

Karlsruhe, deu 19. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. n 17520 In Vertretung

Frank

III. Pexsonaluachrichten.

Ernannt:

Lehrer Karl Strobel zum Turnlehrer an der
Zeppelin-Schule — Oberschule für Juugen — in
Konstanz.

Handelsschnlassessor vr. Hilmar Maurer am
Staatstechnikum iu Karlsruhe zum Studienrat da¬
selbst.

Assessor für das künstlerische Lehramt Wilhelm
Huppert zum Dozenten an der Hochschule für
Lehrerbildung in Karlsruhe.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Heinrich
Greulich in Oberwolfach — Otto Mangold
in Zusenhosen.

Zn Hanptlehrern(innen): die Lehrer (Schulver¬
walter) Josef Albicker, z. Zt. Rektor an der Hnm-

boldt-Schnle in Bnenos-Aires — vr. Karl Gas -
sert, z. Zt. Leiter einer deutschen Anslandsschnle —
Ernst Scheurer iu Kieselbronn ^ — Eugen
Strein in Gaiberg — Leo Trö scher in Höll¬
stein — Maria Braun in Ranenberg — Else
Bühler in Emmendingen — Luise Da fern er
in Wolfach s — Leonie Eckert in Gütenbach —
Gertrud Epting in Kandern ^ — Margarete
Frnlh in Kirrlach — Klara Haufer in Merdin¬
gen ^ — Hilda Klein in Mittelfchefflenz ^ — Ida
Knüpfer in Oppenan — Else Minnich in Pe¬
terzell.

Zu Fortbildungsschulhauptlehrerinnen: die Fort-
bildnngsschullehreriunen Anna Bräutigam in
Walldorf — Lnise Graben stein in Aglaster-
hansen — Lotte Schucker in Schopfheim — Hilde¬
gard Vetter in Frendenberg.

6 Nmwandlnngsstcllen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Rektor Richard Lenz in Mannheim nach Hei¬
delberg.

Oberlehrer Jakob Haag in Altlustheim uach
Qflingen.

Die Hauptlehrer(in): Franz Götz in Breitnau
nach Merdingen — Richard Krieger in Dossen-
bach nach Haagen — Raonl Leroh in Küßnach
nach Säckingen-Obersäckingen — Julius Popp in
Reute nach Schnttertal — Paul Rist in Tiergarten
nach Einbach, A. Wolfach — Otto Sator in Rip¬
penweier nach Weinheim — Wilhelm Schmidt in
Wilferdingen nach Meckesheim — Brnno Tropf
in Berwangen nach Reihen — Fridolin Wes¬
si n g e r in Ziegelhausen nach Mannheim — Emma
B ö st iu Waibstadt nach Mannheim.

Entlassen auf Ansuchen:

Hilfslehrerin Frieda Hitzfeld in Sulzbach,
A. Mannheim.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Oberlaborant Hermann Schäfer an der Uni¬
versitäts-Augenklinik in Freiburg. — Fortbilduugs-
schulhauptlehrer August Melzer an der Nebenins-
Gewerbeschnle in Mannheim.

In den Ruhestand versetzt:

Verwaltungssekretärin Anna Chor m a n n
beim Ministerium des Kultus und Unterrichts. —
Hanptlehrer Adolf Riedel in Muggensturm.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Rektor Heinrich Brecht in Heidelberg. —
Hauptlehrer Johann Brachat in Bötzingen.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Heinrich Wagner in Hei¬
delberg am 3. Juni 1938. — Studienrat i. R. vi-.
Leonhard Schanzenbach, zuletzt am Bertholds-
ghmnasinm iu Freiburg, am 23. Juni 1938. —
Hanptlehrer Michael Flühr in Wiesloch am
27. Juni 1938. — Oberrechnnngsrat a.D. Gustav
Merkel iu Freiburg am 2. Juli 1938.
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IV. Stelleuausschreiben.

An Grund - und Hauptschulen :

1. Allgemein:
Oberlehrerstelle in Külsheim, A. Tauber¬

bischofsheim.
Hauptlehrerstellen iu Freiburg.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Oberweier, A. Rastatt.

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle iu Hochhausen, A. Mos¬

bach.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Florstedt — Stieber: Neue Deutsche Sprach¬
lehre 1., II. und III. Teil; I. und II. Teil Kurzaus¬
gabe und Ausgabe für Aufbauschulen. Verl. Mo¬
ritz Diesterweg, Frankfurt a. M.

Fritz Rahu : Die Schule des Schreibens. Mittel¬
stufe 1., 2. und 3. Heft und Die Schule des Schrei¬
bens. Oberstufe. Verl. Moritz Diesterweg, Frank¬
furt a. M.

Dr. Josef Wenzler, Wirtschaftliche Erdkunde,
Teil I, Deutschland. Verl. Konkordia A.G., Bühl
(Baden). Preis: mit Gauanhang Baden 1,3V RM.,
ohne Gauanhang 1,60 RM.

14 — 101

Gerhardt Hösuer: Deutsche Roh- und Werkstoffe.
Verl. Fritz Knapp, Frankfurt a. M.

Breugel, Albert, Handelsbetriebslehre mit Schrift¬
verkehr und Vordrucksammlung für kaufmännische
Schulen. 1. Teil Unterstufe. 1937. Saarbrücker
Druckerei und Verlag A.G. Preis 2.— RM.

Das Werk wird zur Einführung in den Pflicht¬
handelsschulen empfohlen.
Dr. Hans Lebede, „Erziehung zum Sprechen".

Verl. Moritz Diesterweg, Frankfurt a. M.
Schulentlafsnngsgabe „Du und Dein Volk".

Deutscher Volksverlag GmbH., München 15. Preis
50 Rpf., ab 100 Stück 45 Rpf., ab 250 Stück 40 Rpf.

Die Reichsleitung der NSDAP, Hauptamt für
Erzieher, hat diese Schulentlassungsgabe herausge¬
geben, die in allen Volks-, Fach-, Berufs- und Mit¬
telschulen den aus den Schulen scheidenden Kindern
von den Stadt- und Gemeindeverwaltungen als Ge¬
schenkgabe überreicht werden kann. Diese Schulent¬
lassungsgabe „Du und Dein Volk" enthält ein Vor¬
wort von Reichswalter Gauleiter Fritz Wächtler;
die Schrift ist in die NS-Bibliographie ausgenom¬
men worden. Der Inhalt weist besonders auf die
Bedeutung von Familie, Rasse, Sippe und Volk
hin. Somit ist die Schrift für die Anfklärungs- und
Erziehungsarbeit außerordentlich wertvoll und em¬
pfehlenswert.
Holm, Norbert, Soldat und Kämpfer. Band 1 der

Wehrschriftenreihe Deutscher Wille — Unter flat¬
ternden Fahnen. Hlbl. 1,50 RM. Verl. Deutscher
Wille, Berlin NW 87.

1

Druck und Verlag von Malsch a° Vogel in Karlsruhe
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AmtMatt
deK Wadischm Ministeriums drs Kultus und Unterrichts

tzerauggegeben vom MZinisterium deK iüulruA und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 19, August

1938

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschast,

Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:
Prüfungsordnungen sür das wissenschaftliche und

das künstlerische Lehramt an Höheren Lehranstalten!
h ier: Haupt- und Nebenfach Leibesübungen.

Wegfall des Begriffs der Mittleren Reife.
Kreisbildstellen in Waldshut und Wolsach,
Badisches Geschlechterbuch.
Die Vergebung von Unterstützungen ans der Lan-

desstiftnng für badische Volksschullehver.

Errichtung einer Meisterschule sür das Zimmer¬
handwerk in Freiburg.

Errichtung einer Meisterschule für das Schreiner-
Handwerk (Fachschule) an der Gewerbeschule (Gewerb¬
lichen Berufsschule) in Freiburg.

Meisterschule für das Malerhaudwert (Fachschule)
in Freiburg.

Pädagogische Prüfung Sommer 1933.
Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an

Höheren Lehranstalten im Sommer 193S.

III. Personalnachrichten.
IV. Stcllenaiisschrcibcn.

I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung:

Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 292 „Beurlaubung von Beamten zur Ableistung des Wehr-^ und Arbeits¬

dienstes" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938, S. 292) Nr. ^ I 2851/38.

Aus Heft 13 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 329 „Sonderurlaub zur Teilnahme an der Traditio nsfahrt der Alten Garde

der NSDAP" (RMinAmtsblDtschWiss.1938, S, 306) Nr. ^ I 3622/38.
Nr. 333 „Sonderurlaub zur Teilnahme an den Reichswettkämpfen der SA und dem

Führerappell des Führerkorps der SA" (RMinAmtsblDtschWiss.1938, S> 308)
Nr. ^ 1 3621/38.

Nr. 337 „Kampf um Deutschland" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938, S. 309) Nr. L 24117/38.

Aus Heft 14 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 363 „Beurlaubung von Schülern zn Lehrgängen an den Reichsmodellbauschulen

des NS-Fliegerkorps" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938, S. 3^ Nr. k 29109/38.

II Bekanntmachungen.

Prüfungsordnungen für das wissenschaftliche und das
künstlerische Lehramt an Höheren Lehranstalten;

hier: Haupt- »ud Nebenfach Leibesübungen.

In Ergänzung der Prüfungsordnung für das
wissenschaftliche Lehramt au Höheren Lehranstalten
vom 19. April 1928 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 123) und der Prüfungsordnung für das
künstlerische Lehramt an Höheren Lehranstalten vom
Z. Januar 1928 (Gesetz- und Verordnungsblatt

Seite 13) wird für die Übergangszeit bis zum Er¬
laß einer Reichsordnung für die wiffeufchaftliche
Prüfuug für das Lehramt an Höheren Schulen fol¬
gendes augeordnet:

1. Prüfuugsgegenstand in der Fachprüfung
oder in einer Erweiterungsprüfuug kauu auch das
Fach Leibesübuugen sein. In jeder Abteilung kanu
ein beliebiges Fach durch das Fach Leibesübungeu
ersetzt werden. Leibesübuugen können als Haupt-
c-ver als Nebenfach gewählt werden. Die Wahl des
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Faches Leibesübungen als Hauptfach ist vorzu¬
ziehen.

2. Voraussetzung für die Zulassung zu einer
Prüfung mit dein Haupt- oder Nebenfach Leibes¬
übungen ist die. erfolgreiche Ablegung der Vorprü¬
fung vor dem Prüfungsamt für Lehrer «ud Lehre¬
rinnen der körperlichen Erziehung in Berlin. Wegen
der für diese Vorprüfung erforderlichen Ausbildung
und wegen der Vorprüfung (Prüfungslager) wird
auf den Erlaß des Herrn Reichsministers für Wis¬
senschaft, Erziehung und Volksbildung über die
Hochschulsportordnung vom 24. April 1935 (RMin
AmtsblDtschWiss. 1935, Seite 179 ff) und zwar ins¬
besondere aus die Anordnungen zu „Abschnitt IV"
nnd die Anlage 1 hingewiesen.

Das Prüsuugszeuguis des Prüfungsamts für
Lehrer und Lehrerinnen der körperlichen Erziehung
ist bei der Meldung zur Prüfung den übrigen Nach¬
weisen anzuschließen.

3. In der wissenschaftlichen Prüfung im Fach
Leibesübungen sind nachzuweisen:

cd) Hauptsa ch.

Eingehende, ans selbständiger wissenschaftlicher
Arbeit begründete Kenntnis der Entwicklung der
Leibesübungen vom Altertum bis zur Gegenwart.
Verständnis der inneren Znsammenhänge der Lei¬
besübungen in Deutschland niit der staatlichen, so¬
zialen, wirtschaftlichen, kulturellen nnd geistigen
Geschichte sowie mit der gleichartigen Entwicklung
bei anderen Völkern. Verständnis für die geschicht¬
liche Bedentung der schöpferischen und führenden
Persönlichkeiten. > Kenntnis der Geschichte und des
Wesens der Leibesübungen treibenden Organisatio¬
nen und ihrer Verwaltung.

Vertrautheit mit den Aufgaben und Zielen des
Unterrichts iu den Leibesübungen und ihrer
Übungsgebiete. Sichere Beherrschung der Grund¬
lagen der Systematik uud Lehrweise des Schul¬
turnens.

Auf anatomischen nnd physiologischen Arbeiten
beruhende Kenntnis des menschlichen Körpers in
den verschiedenen Lebensaltern. Fertigkeit in Kör¬
permessungen. Fähigkeit, Verbildnngen der Wirbel¬
säule, Schäden des Rumpfes, der Füße usw. am le¬
benden .Kinde zu erkennen. Verständnis der Wir¬
kungsweise aller Arte« von Leibesübungen ans den
Körper. Praktische Kenntnis einer planmäßigen
Körperpflege mit Einschluß der Massage. Keuutuis
der allgemeinen Regeln der Gesundheitslehre nnd
aller wichtige» Fragen der Schulgesundheitspflege.
Erfahrung in Unfallhilfe.

Kenntnis der Aulage und Einrichtung von
Nbnngsstätten aller Arten nnd der für Leibesübun¬
gen notwendigen Geräte.

Nachweis des Studiums wichtiger Werke über
die Leibesübungen und Vertrautheit mit den lite¬
rarische» Hilss- und Anschanuugsmittclu.

b) Nebenfach.

Kenntnis der Geschichte der Leibesübungen in
Deutschland seit dem 18. Jahrhundert. Verstäudnis
für die kulturelle Bedeutung der Entwicklung in der
Gegenwart, ihre Ideen, treibenden Kräfte und Trä¬
ger. Kenntnis der Aufgaben und Ziele des Unter¬
richtes in den Leibesübungen uud der wichtigsten
Übungsgebiete des Schulturnens, Fähigkeit, die
Übungen für die verschiedenen Altersstufen auszu¬
wählen, zu ordnen und zu entwickeln.

Allgemeine Kenntnis des Baues und der Le-
bensäußerungen des menschlichen Körpers, der Wir¬
kung der einzelnen Leibesübungen auf den Körper
und der wichtigsten beim Betriebe der Leibesübun¬
gen zu beachtenden Regeln für die Gesundheits¬
und Körperpflege. Fertigkeit, bei Unfällen erste
Hilfe zu leisten. Erfahrung in der Pflege der
Übnngsstätten uud -geräte, Übersicht über die
neueren literarischen Hilss- und Anschannngsmittel.

4. Die Studierenden des künstlerischen Lehr¬
amts können statt eines wissenschaftlichen Neben¬
faches auch das Fach Leibesübungen wählen. Die
Vorschriften unter 2 und 3 gelten entsprechend.

Karlsruhe, deu 13. August 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. K 31938 In Vertretung

Frank

Wegfall des Begriffs der Mittlere» Reife.

Nach dem Erlaß des Herrn Reichsministers
für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbildung vom
3. März 1938/2. Juli 1938 (RMiuAmtsblDtschWiss.
l938, Seite 33V) fällt der Begriff der Mittleren
Reife künftig fort. Zeugnisse der Mittleren Reife
können daher an keiner Anstalt mehr erteilt werden.

Soweit Schlnßprüsnngen an Höheren Handels¬
schulen nnd Höheren Gewerbeschulen (vgl. s 33 der
Fachschulverordnnug vom 18. April 1935 — GVBl,
1925 Seite 87 ff. —) oder au sonstigen Berufsfach-
schulen und Fachschulen vorgeschrieben oder üblich
waren, werden sie anch in Zukunft abgehalten. Am
Ende eines abgeschlossenen Lehrganges einer Schill¬
art werden „Schtußzeugnisse" ausgestellt.

Hiermit werdeu die Bekauutmachnugen die¬
ses Ministeriums: „Mittlere Reife" vom 24. März
1927 (Amtsblatt dieses Ministeriums 1927
Seite 33), vom 12. Mai 1931 (Amtsblatt 1931
Seite 112) und vom 6. März 1933 (Amtsblatt 1933
Seite 19 ff.) einschließlich der hierzu ergangenen Er¬
lasse ausgehoben. Ferner wird der letzte Absatz der
Bekanntmachung „Aufnahme in die Höheren Han-
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delslehranstalten lind in die Pflichthandelsschu¬
len" von, 2. Februar 1938 (Amtsblatt dieses Mini¬
steriums Seite 11) für unwirksam Erklärt. In
meiner Bekanntmachung „Abschlußprüfung an den
Höheren Handelsschulen (Kaufmännischen Bernss-
fachfchnlen)" bom 15. Februar 1938 (Amtsblatt die¬
ses Ministeriums Seite 22 ff.) werden die Worte
„Mittlere Reife" und in § 12 Absatz 1 der hierzu
ergangenen Prüfungsordnung die Worte: „mit dem
Vermerk: „Dem Schüler (der Schülerin) wird das
Zeugnis der Mittleren Reife zuerkannt." gegen¬
standslos. Die Prüfungsordnung für die Ab¬
schlußprüfung an Höheren Handelsschnlen '(Kauf¬
männischen Berufsschulen) vom 15. Februar 1938
bleibt im übrigen unberührt.

K arlsruhe, den 10. August 1933.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 27706 Im Auftrag

Gärtner

Kreisbitdstelteu in Waldshut und Wolfach.

Zum kommissarischen Leiter der Kreisbildstelle
in Waldshut wird — anstelle des infolge Ver¬
setzung ausscheidenden bisherigen Kreisbildstellen¬
leiters Hauptlehrer R. Geisel — der Hauptlehrer
Hugo Wiudisch in Waldshut ernannt.

In Wolfach wird eine Kreisbildstelle für den
Amtstbezirk Wolfach errichtet; zum kommissarischen
Leiter wird der Lehrer Willy Streif in Wolfach
ernannt.

Karlsruhe, den 1. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 28136 In Vertretung
Frank

Badifches Geschlechterbuch.

An die unterstellten Schulen.
Als Baud 101 des Deutschen Geschlechterbuches

wird in den nächsten Wochen der zweite Band des
Badischen Geschlechterbuches erscheinen. Er wird
die Stammfolgen Becker, Braun, Bnjard, Eisen¬
lohr, Glockner, Glunk (mit Anhängen Edelmann,
Kirsch und Villinger) Gropp, Hagmaier, Hassinger,
Kctterer, Schimpf, Schlag eter, Schreiber, Pier¬
ling, Werner und Wiest und (z. T. umfaugreiche)
Nachträge und Ergänzungen zu den im 1. Band
des Badischen Geschlechterbuches (Band 81 des
Deutschen Geschlechterbuches) erschienenen Stamm¬
solgen Benckiser, Furtwäugler, Tritscheller, Waag
uud Wacker enthalten. Den Schulen ist, falls die
Bestellung an Landrat Strack in Lahr gerichtet
wird, eiu Vorzugspreis bou 14.— Ml eingeräumt.
Ich empfehle den Bezug des Werkes, insbesondere
auch im Hinblick darauf, daß der Verlag sich damit
einverstanden erklärt hat, daß solche Bände, die von

Gemeinden, Schulen, Staatsbehörden bestellt wer-
deen, den Einsendern von Stammfolgen auf die
Zahl der von ihnen abzunehmenden Pflichtbände
angerechnet werden. Auf diese Weise würden beim
Eingang zahlreicher Bestellungen durch die Schulen
eine Reihe badischer Sippen in die Lage versetzt
werden, ihre Stammfolge im Badifchen Gefchlechter-
buch veröffentlichen zu können.

Karlsruhe, den 1. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. D 9176 In Vertretung

Frank

Die Vergebung von Untcrstntznngen aus der Landes-

stiftung für badische Vollsschullchrer.

Nachstehendes Ausschreiben des Stistnngsrats
der Landesstiftung für badische Volksschullehrer
wird hiermit bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 22. Juli 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 27782 In Vertretung

Frank

Bekanntmachung.

Aus der Landesstiftung für badische Volksschul¬
lehrer werden für das Jahr 1938 wieder die statu¬
tenmäßigen Gaben von etwa 50 Reichsmark an wür¬
dige und bedürftige Bewerber verteilt werden.

Lehrer, welche hierauf Anspruch zn machen ge¬
denken, werden hiermit aufgefordert, ihre Gesuche,
in denen ihr Lebens- und Dienstalter, Religion,
Diensteinkommen, Zahl der Familienglieder und
Vermögen nebst etwaigen besonderen Unglücksfäl¬
len genau darzulegen sind, längstens inner¬
halb vier Wochen durch die unmittelbar vor¬
gesetzte Behörde (Kreis- und Stadtschulamt) einzu¬
senden.

Die Kreis- und Stadtschulämter werden er¬
sucht, die bei ihnen einlaufenden Gesuche zu sam¬
meln, jedes einzelne zu begutachten und die ganze
Sammlung baldigst „an den Stiftungsrat der Lan¬
desstiftung für badische Volksschullehrer, zu Karls¬
ruhe, Schloßplatz 14/18" zu übermitteln oder bis zu
der gleichen Frist Anzeige zu erstatten, wenn etwa
keine Gesuche bei ihnen eingelaufen sind.

Später einkommende oder obiger Vorschrift
nicht entsprechende Gesuche werden keine Berücksich¬
tigung finden.

Karlsruhe, den 7. Juli 1938.

Der Stiftungsrat der Landesstiftung
für badische Volksschullehrer

Gärtner,
Ministerialrat.
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Errichtung einer Meisterschule für das Zimmer¬

handwerk in Freiburg.

Angegliedert an die Gewerbeschule I (Gewerb¬
liche Berufsschule) Freiburg wird auf 1. Oktober
1938 eine Meisterschule (Fachschule) für das Zim¬
merhandwerk als Höhere Gewerbeschule im Sinne
des Z 7 der Verordnung über die Einrichtung von
Fachschulen vom 18. April 1925, (GVBl. 1925,
Seite 87 ff.) errichtet.

In dieser soll den Gesellen des Zimmerhand¬
werks eine über den Rahmen der Gewerbeschule
(Gewerbliche Berufsschule) hinausgehende Fachbil¬
dung vermittelt werden, um sie möglicherweise für
die Ablegung der Meisterprüfung in fachlicher und
charakterbildender Hinsicht borzubereiten.

Die Teilnehmer haben zu diesem Zweck ein Se¬
mester (Halbjahr) und zwar in drei Abschnittslehr¬
gängen, einem ersten und zweiten Abschnittslehr¬
gang von 6 Wochen und einem dritten Abschnitts¬
lehrgang bon 1V Wochen, die Meisterschule zu be¬
suchen.

Der erste Abschnittslehrgang im Schuljahr
1938/39 beginnt am 1. Oktober 1938 und dauert bis
10. November 1938; der zweite Abschnittslehrgang
beginnt am 11. November 1938 und dauert bis
22. Dezember 1938; der dritte Abschnittslehrgang
beginnt am 4. Januar 1939 und dauert bis 4. März
1939.

In den beiden ersten Abschnittslehrgängen be¬
trägt der Wochenunterricht insgesamt 47 Stunden
einschließlich 14 bzw. 8 Stunden Werkstattunterricht;
im 3. Abschnittslehrgang sind 49 Wochenstunden,
davon 8 Stunden Werkstattunterricht vorgesehen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:

1. erfolgreicher dreijähriger Besuch einer Ge¬
werbeschule (Gewerblichen Berufsschule) oder
Ablegung einer Aufnahmeprüfung, aus der
sich eine gleichwertige Vorbildung ergibt,

2. Nachweis der arischen Abstammung,

3. Nachweis guter Führung (Unbescholtenheits-
zeugnis) und Nachweis nationaler Zuver¬
lässigkeit,

4. Gesundheitszeugnis.

Die Lehrgangsgebühr beträgt für den ersten
und zweiten Abschnittslehrgang je 40.— M? und
für den dritten Abschnittslehrgang 70.— M?.

Gesuche um Aufnahme in die Meisterschule für
das Zimmerhandwerk find an die Direktion der Ge¬
werbeschule I (Gewerblichen Berufsschule) Freiburg
zu richten.

Karlsruhe, den 1. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 17979 In Vertretung

Frank

Errichtung einer Meisterschule für das Schreinerhand-

werk (Fachschule) an der Gewerbeschule (Gewerblichen

Berufsschule) in Freiburg.

Am 1. Oktober 1938 beginnt ein neuer Lehr¬
gang (Semester) an der Meisterschule für das
Schreinerhandwerk (Fachschule) an der Gewerbe¬
schule (Gewerbliche» Berufsschule) in Freiburg. An¬
meldungen zum Besuch dieses Lehrganges während
des Winterhalbjahres 1938/39 sind schriftlich bis
spätestens 20. September 1938 an die Direktion der
Meisterschule für das Schreinerhandwerk an der
Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Frei¬
burg, Kirchstratze 4, zu richten.

Wegen der Voraussetzungen zur Aufnahme, der
Nnterrichtsdauer und der Höhe des Semester- und
Werkstattbeitrages wird auf den Inhalt der Be¬
kanntmachung „Errichtung einer Meisterschule für
das Schreinerhandwerk (Fachschule) in Freiburg"
vom 24. September 1936 (Amtsbl. 1936 S. 161/162)
verwiesen.

Nähere Auskünfte können bei der Direktion der
vorbezeichneten Anstalt eingeholt werden. Vordrucke
zur Anmeldung werden auf Verlangen kostenlos
gleichfalls von der Direktion der Anstalt abgegeben.

Karlsruhe, den 12. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 206-1» Im Auftrag
Gärtner

Meisterschule für das Malerhandwerk (Fachschule)

in Freiburg.

Am 1. Oktober 1938 beginnt ein neuer Lehr¬
gang (Semester) an der Meisterschule für das Ma¬
lerhandwerk (Fachschule) au der Gewerbeschule I
(Gewerblichen Berufsschule) Freiburg. Anmeldun¬
gen zum Bestich dieses Lehrganges während des
Winterhalbjahres 1938/39 sind schriftlich bis späte¬
stens 20. September 1938 an die Direktion der Mei¬
sterschule für das Malerhaudwerk an der Gewerbe¬
schule I (Gewerblichen Berufsschule) Freiburg i. Br.,
Kirchstraße 4 zu richten.

Wegen der Voraussetzuug zur Ausnahme, der
Unterrichtsdauer und der Höhe des Semester- uud
Werkstattbeitrags wird auf den Inhalt der Bekannt¬
machung „Errichtung einer Meisterschule für das
Malerhandwerk (Fachschule) in Freiburg" vom
II. Januar 1938 (Amtsblatt dieses Ministeriums
Seite 15/16) verwiesen. Nähere Auskünfte können
bei der Direktion der vorbezeichneten Anstalt einge¬
holt werden. Vordrucke zur Anmeldung werden auf
Verlangen kostenlos gleichfalls von der Direktion
der Anstalt abgegeben.

Karlsruhe, den 12. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 20417 Im Auftrag
Gärtner
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Pädagogische Prüfung Sommer 1938.

Folgende Referendare haben die im Juli 1938
abgeschlossene Pädagogische Prüfung für das Lehr¬
amt an Höheren Schulen bestanden und das Anstel-
lungsfähigkeitszengnis erhalten:

1.Jn der nensprachlichen Abteilung:

A ngst, Gertrud von Zweibrücken
Barth, Elisabeth von Ettlingen
Brandt, Erika von Singen a. H.
Braun, August von Beckstein
Gewahl, Franz von Mannheim
Gottschalk, Wilhelm von Straßbnrg i. Els.
Heuser, Karl von Heidelberg
Hörn er, Gertrud von Karlsruhe
Junker, Alfred von Mannheim
K aiser, Katharina von Mannheim
Knth, Jngeborg von Karlsruhe
Metzger, Walter vou Schöllbronn
M o r g e n t h a l e r, Eugen von Moos
Riese, Dr. Tent von Eisleben.

2. In der altsprachlichen Abteiluug:

B ü ch ler, Dr. Otto von Heidelberg
Enz, Franz von Schuttern
Görnnert, Hans von Karlsruhe
Honikel, Otto von Dittigheim
Kunkel, Hildegard von Konstanz
Rotzler, Rotraud von St. Georgen (Schw.)
Rnff, Bertold von Freiburg i. Br.
Weitzel, Karl Ludwig von Schwetzingen.

3. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ab¬
teilung:

Ningelgen, Kurt von Mannheim
K nieß , Hans von Berlin-Karlshorst
Sebastian, Gertrud von Karlsruhe.

-I.Jn der Abteilung für das künstlerische Lehramt
in Musik:

Weh, Helmut von Pforzheim.

Karlsruhe, deu 3. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 31698 Im Auftrag'

Gärtner

Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt
an Höheren Lehranstalten im Sommer 1938.

Auf Grund der im Juni 1938 abgeschlossenen
Staatsprüfung für das wissenschaftliche Lehramt an
Höheren Lehranstalten sind für bestanden erklärt
worden:

I. In der altsprachlichen Abteilung:

Eichten, Richard von Algringen (Lothringen)
Erdel, Otto von Heidelberg
Noe, Margarete von Leimen
Vogler, Ruth von Heidelberg.

II. In der neusprachlich-geschichtlichen Abteilung:
Falk, Emmerich von St. Oswald ob Eibiswald

(Steiermark)
Haas, Anneliese von Offenburg
Hoffmann, Eduard von Savannah (U.S.A.)
Krieger, Herbert von Eschwege
Kübler, Frieda von Vörstetten
Kuhn, Elisabeth von Heidelberg
Limbeck, Gertrud von Heidelberg
Metz, Walter von Mannheim
Strnve, Johannes von Haifa (Palästina)
Wohlfarth, Werner von Plentersbach.

III. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ab¬
teilung:

Bornschein, Karl Heinz von Braunschweig
Urhann, Jakob Walter von Düsseldorf
Schermer, Gerda von Heidelberg.

Karlsruhe, den 8. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 32027 Im Auftrag

Gärtner

III. Personalnachrichten.

Ernannt:

Verwaltungsafsistent Richard Halb au er beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts zum Fi¬
nanzinspektor.

Handarbeitslehrerin Anna Vollmer an der
Hilda-Schule — Oberschule für Mädcheu — in
Pforzheim zur Handarbeitshauptlehrerin.

Studienrat Josef Hangarter zum Direktor
an der Gewerbeschule in Neustadt i. Schw.

Fachlehrer Johannes Knebel zum planmäßi¬
gen Fachlehrer an der Reichsfachschule für das Ho¬
tel- und Gaststättengewerbe in Herdelberg.

Fortbildungsschullehrer Karl Schmitt an der
Gewerbeschule I in Pforzheim zum Fortbildungs¬
schulhauptlehrer daselbst.

Zu Fortbildungsschnlhanptlehrern(innen): Haupt¬
lehrer Georg Schmitt in Karlsruhe — Die Fort-
bildungsschullehrer(innen): Max Schässner in
Kehl — Ida Egg er in Gambnrg — Ma-
Psorzheim — Ida Egger in Gambnrg — Ma¬
thilde Egner in Ellmendingen — Maria En-
dres geb. Rees in Meersburg — Amalie Brust
in Balzhofen — Martha Bnchleither in JH--
ringen — Angelika Keller in Ehlingen — Marga¬
rete Kleiber in Oberkirch — Rosa Knühl in
Gernsbach — Ida Ries in Landa — Frida
Steinte in Hockenheim — Erika Warth m ann
in Schluchsee — Marie Weiß in Buggingen —
Hauptlehrer Albert Drechsler in Eichstetten.

Zu Oberlehrern: Die Hauptlehrer Wilhelm
B ackfisch iu Sinsheim a. d. E. — Richard Haack
in Gochsheim — Hans M a r b a ch in Rohrbach bei
Eppingen, A. Sinsheim.

Zu Hauptlehrern(innen): Die Lehrer (Schulver¬
walter) Wilhelm Amend in Klepsan — Walter
Berg er in Altnendorf s — Erwin Breuer in
Häg-Happach — Albert Bronner in Dillendorf
— August Eckerle in Forchheim, A. Emmendin-
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gen — Sigmund Haag in Oberweier, A. Karls¬
ruhe — Adolf Heberle in Vimbuch ^ — Gerhard
Äotyrba iu Bargen — Wilhelm Kraft (z. Zt.
an der Fortbildungsschule — Ländliche Berufsschule
für Knaben —) in Wilhelmsfeld — Friedrich
K ü h n in Schmerzen — Heinrich Nissel in Wür¬
mersheim — Max Rendler in Menzingen —
Hugo Schneider in Titisee-Joostal — Max
Stegmaier in Weisweil — Karl Wehrle in
Tegernau — Hildegard Doh m.e n in Schielberg —
Gertrud Fischer in Stockach — Gertrud Frey¬
ler in Herten — Martha Gntjahr in Blumberg
— Frieda H n m m e l in Neuershausen — Gertrnd
Kühn iu Blasiwald — Mathilde Langen¬
bacher in Mundelfingen — Marie Rausch in
Walldorf — Maria S ch m itt (z. Zt. an der Fort¬
bildungsschule — Ländlichen Berufsschule für Mäd¬
chen —) in Schwetzingen — Luise Stark in Lans
— Thekla Wickert in Karlsdorf — Klara Wit¬
tinger in Hugstetten ^ — Carola Weirich in
Wyhl»

" Umwandluugsstellen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Direktor Hermann Hund von der Gottfried

von Straßburg-Schule — Oberschule für Jungen —
in Oberkirch an die Humboldt-Schnle — Oberschule
für Jungen — in Karlsruhe.

Stndienrat Wilhelm Banfch an der Gewerbe¬
schule in Schwetzingen an jene in Bruchsal. — Stn¬
dienrat Karl von Langsdorf an der Gewerbe¬
schule Ii in Heidelberg an die Gewerbeschule I da¬
selbst.

Gewerbelehrer Joses Brock an der Gewerbe¬
schule in Gengenbach an jene iu Rastatt.

Fortbildnngsschnlhanptlehrer Jakob Wein
m a n n au der Gewerbeschule II in Heidelberg an
die Gewerbeschule I daselbst.

Fachlehrer«! Laura Hillenbrand an der
Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) in
Acheru au jeue iu Offenburg.

Schulrat Karl Büchele vom Kreisschulamt
Emmendingen an das ^reisschnlamt Freibnrg.

Die Hauptlehrer: Franz Burgert in Furt¬
wangen nach Stauseu, A. Müllheim — Daniel G e i-
bel in Oberöwisheim nach Walldorf — Friedrich
Herrmann in Möhringen nach Altenburg —
Heinrich 5? r ä m e r in Walldorf nach Mannheim —
Ludwig Moos in Hngsweier nach Lahr — Albert
Pf ister in Singen a. H. nach Konstanz — Erwin
Santer in Hasel nach Dietlingen, A. Pforzheim
— Heinrich Schmitt in Dietlingen, A. Pforzheim
nach Hasel — Hugo Schulz in Fahrnau-Kürnberg
nach Gallcnweiler — Viktor Schütz in Eimeldin-
gen nach Neuenburg — Frauz Stehle in Stau¬
fen nach Waldshut — Paul Webel in Oberweier,
A. Rastatt nach Muggensturm.

Zurückgenommen:
Die Versetzung des Hauptlehrers Paul We¬

del iu Oberweier, A. Rastatt uach Weiseubach
(Amtsblatt Seite 94).

Versetzt als Hnuptlehrer:
Die Oberlehrer: Albert Eschle in Möhringen

nach Sentenhart — Adolf Rieth in Freistett nach
Nennkirchen.

Entlassen:

Schnkverwalter Lndwig M ü n ch in Brunntal.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Ministerialrechnnngsrat Wilhelm Frieden-

aner beim Ministerium des Kullns und Unter¬
richts. — Die Professoren Stefan Brennfleck
an der Markgrafen-Schule — Oberschule für Jun¬
gen — in Durlach — Eduard Jntlekofer an
der Philipp-Lenard-Schnle — Oberschule für Jun¬
gen — in Heidelberg. — Hansmeister Andreas
Glinz am Bertold-Gymnasium in Freiburg. —
Oberlehrer Georg H e r d t in Neckarelz, A. Mosbach.
— Hanptlehrer Wilhelm Ott in Litzelstetten.

In den Ruhestand versetzt:
Rektor Theodor Schuh in Wertheim. — Hanpt¬

lehrer Eberhard Greiuer in Lahr. — Die Haupt¬
lehrerinnen: Philippine Armbrust er in Triberg
— Hermine Massa in Eichstetten — Flora
Sand risser in Oberrotweil.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Ministerialamtsgehilfe Emil M oritz beim
Ministerium des Kultus nnd Unterrichts.

Gestorben:
Hauptlehrer a. D. Jakob Lössler in Pforz¬

heim am 29. Juni 1938. — Hanptlehrer a. D. Ro¬
bert Haas, zuletzt iu Mannheim, am 17. Juli
1938. — Lehrer Ottmar Stein brenn er in All¬
feld am 17. Juli 1938. — Hauptlehrerin Berta
Griesban m in Mannheim am 21. Jnli 1938. —
Oberlehrer Raphael K aiser in Nendenan am
21. Juli 1938.

IV. Stellenausschreibcn.

An Grnnd - nnd Hanptschuleu:
1. All geniein:

Oberlehrerstellen in: A l t l n s; h e i m , A. Mann¬
heim — Emmendingen — Freistett,
A. Kehl — Neckarelz, A. Mosbach — Ober¬
schopfheim, A. Lahr.

Hauptlehrerstellen in: Heidelberg.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Amrigschwand,

A. Waldshut — Bötziugen, A. Freiburg —
Breitnau, A. Neustadt — Heddesheim,
A. Mannheim — I st e i n , A. Lörrach — K ü ß -
n a ch, A. Waldshut — M e t t e u b e r g , A. Walds-
hnt — Niederhos, A. Säckingen — Ober-
Harmersbach - Zuwald, A. Osfenbnrg —
Rente, A. Emmendingen — Tiergarten,
A. Offenburg — Triberg, A. Villiugeu —
Weisenbach, A. Rastatt — Z i e g e l h a u f e u,
A. Heidelberg.

3. Für Lehrer e b. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Berwangen, A. Sins¬

heim — Dossenbach, A. Säckingen — Eich¬
stetten, A. Freiburg — Eimeldingen.
A. Lörrach — E l b e n s ch w a n d, A. Lörrach —
Fahrnau-Kürnberg, A. Lörrach — Hngs -
Weier, A. Lahr — M a l t e r d i n g e n, A. Em-
inendingen — Schiltach, A. Wolfach — Wei¬
ler, A. Pforzheim.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch S° Vogel in Karlsruhe
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AmtMatt
deK Vadischen Ministeriums deS Nultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium deK AuItuA und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 1. September
1938

Inhalt.
I. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Mindel¬

see" in den Gemarkungen Kaltbrunn, Liggeringen,

Martelsingen uud Möggingen, Bezirksamt Konstanz.

II. Bernniltinachungen.
Anslandsschuldieust.
Sammeln von Heilpflanzen.
Tag des Deutschen Volkstums.
Prüfung der Lehrer für Kurzschrift.

Aufstellung von Ahnentafeln,

Das staatliche Hochbauwesen.

Errichtung einer Meisterschule für Elektrotechnik

(Fachschule) in Freiburg.

95. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur¬

forscher und Aerzte in Stuttgart.

Verleihung von Stipendien aus der Reischach'schen

Stiftung.

Prüfung für Schwimmeister nnv Schwimm¬

meisterinnen.

III. Pcrfonalnachrichtcn.

IV. Stellenausschrciben.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

VI. Mitteilungen.

I. Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Mindelsee" in den Gemar¬

kungen Kaltbrunn, Liggeringen, Markelfingen und

Möggingen, Bezirksamt Konstanz.

Auf Grund der HZ 4, 12 Absatz 2, 13 Absatz 2,

15 und 16 des Reichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7

Absatz 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgen¬

des verordnet:

s 1.

Der Mindelsee in den Gemarkungen Kalt¬

brunn, Liggeringen, Markelfingen und Möggingen,

Bezirksamt Konstanz, wird mit seiner Umgebung

in dem in s 2 Absatz 1 näher bezeichneten Umfange

mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung

in das Neichsnaturschutzbuch eingetragen und da¬

mit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes

gestellt.
s 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

301,1170 Iis, und umfaßt

a) in der Gemarkung Kaltbrunn das

Grundstück Lagerbuch-Nr. 386 a;

b) iu der Gemarkuug Liggeriugen die

Grundstücke Lagerbuch-Nr.: 1128 s., 1207,

1207/2, 1208 bis 1216, 1217 a, 1217 b, 1218,

1221a, 1221b, 1222 bis 1227, 1228 b, 1229

bis 1231, 1258 bis 1260, 1260/2, 1261, 1261 a,

1261b, 1262, 1263, 1264 a, 1264 b, 1265 a,

1265 b, 1266 a, 1266 b, 1267 bis 1275, 1276 a,

1276 b, 1276 o, 1277 bis 1279, 1279/2, 1280,

1281a, 1281b, 1282 bis 1284, 1285 a, 1285 b,

1286 bis 1288, 1288 a, 1288 b, 1289 bis 1294,

1295 a, 1295 b, 1296 a, 1296 b, 1337 a, 1337 b,

1346, 1352, 1353, 1356, 1356 a, 1357, 2004;

o) i n der Gemarkung Markelf ingeu

die Gruudstücke Lagerbuch-Nr.: 925, 927 a,

928 bis 951, 951 a, 1059 bis 1078, 1079, 1090

bis 1095, 1096 a, 1098 bis 1100, 1101 a, 1103,

1104, 1105, 1105 a, 1106 bis 1108, 1109 a bis s,

1110 bis 1117, 1118 a, 1120 bis 1131, 1750,

1751;

6) in der Gemarkung Möggingen die

Grundstücke Lagerbuch-Nr.: 205, 205 a bis i,

207, 209, 210 bis 215, 215 a, 215 b, 216, 217,

220 bis 224, 226 bis 231, 232 a, 232 b, 233

bis 238, 239 a, 240 o, 241,^-, 246, 274, 275,

277, 278, 339, 339 a, 339 e, 518 bis

521, 526 bis 528.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 :25 000 rot eingetragen, die bei der obersten

Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist. Wei¬

tere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei

der Reichsstelle für Naturschutz iu Berlin, bei der

höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unte¬

ren Naturschutzbehörde in Konstanz, den Bürger¬

meisterämtern in Kaltbrunn, Liggeringen, Markel¬

fingen und Möggiugeu sowie bei dem Geschäftsfüh¬

rer der Bad. Laudesuatnrfchutzstelle in Karlsruhe.
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Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:
Ä) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

I)) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen auzubriugeu, sie zu saugen oder zu
töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbe¬
schadet der berechtigten Abwehrmaßnahmen
gegen Kulturschädlinge und sonst lästige oder
blutsaugende Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,
ch die Wege zu verlasse», zu lärmeu, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen, oder das Ge¬
lände auf audere Weife zu beeinträchtigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen
oder Grabungen vorzunehmen, Schutt oder
Bodenbestandteile einzubringen oder die Bo¬
dengestalt einschließlich der uatürlichen Was¬
serläufe oder Wasserfläche» auf andere Weife
zu verändern oder zu beschädigen,

1) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen,

A) Bauwerke jeder Art, sowie Straßen und Wege
neu zu errichten.

s 4.

(1) Unberührt bleiben

-z.) die rechtmäßige Ansübnng der Jagd und der
Fischerei,

b) die landwirtschaftliche Nutzung in dem bisheri¬
gen Umfange,

o) die forstliche Bewirtschaftung uud Nutzung un¬
ter Vermeidnug von Kahlschlägen und unter
Erhaltnng der vorhandenen Lanbwald-
bestäude.

(2) Ju besonderen Fällen können Ausnahme»
von den Borschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird uach deu HK 21 und 22 des
Reichsnaturschutzgesetzes und den KZ 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

's 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬
tus »nd Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, deu 15. August 1938.
Der Badische Miuister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —
Nr, IZ 846-1 In Vertretung

Frauk

II Bekanntmachungen.

Auslandsfchuldicnst.

In letzter Zeit sind Gesuche um Verwendung
im deutschen Auslandsschuldienst des öfteren mit
ungenügenden Angaben und nicht vollständigen
Unterlagen eingekommen.

Es besteht daher Veranlassung, nachstehend
den Erlaß des Herrn Reichserziehungsministers
vom 9. September 1937 (RMinAmtsblDtschWisi.
S. 434 ff.) nebst Merkblatt auch im Amtsblatt der
badischen Unterrichtsverwaltung bekannt zu gebeu.
Nach diesem Erlaß sind der Meldung 3 Hefte mit
gleichen Zenguissen und Nachweise», davo» 1 Heft
auf Luftpostpapier, beizufügen. Jedes dieser Hefte
bat die Unterlagen in der in dem Erlaß des Herr»
Neichserziehungsmiuisters vorgesehenen Reihenfolge
vollständig zu enthalten. Das in Ziffer 4 der Vor¬
schriften über die Meldung verlangte Lichtbild ist
ans ein Blatt auszukleben.

Der Bewerber hat außerdem auf eiuem beson¬
deren Blatt in einfacher Fertigung anzugeben,
welche Wohnungen er seit 1. Jannar 1932 inne¬
gehabt hat.

Die Direktion bzw. das Kreis-(Stadt-)schulamt
sügt nach Prüfung der Vollständigkeit des vorgeleg¬
ten Gesuches in einfacher Fertigung eine Aenßernng
über die in dem Erlaß des Herrn Reichserziehungs¬
ministers vom 2. Januar 1935 (vgl. Erlaß vom
8. Februar 1935, Amtsbl. S. 19 s.) genannten
6 Punkte bei.

Karlsruhe, den 22. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 327S3 Im Auftrag
Kraft

Mitteilungen an Lehrer, die an deutsche Auslands¬
schulen übertreten wollen.

Das meinem Erlaß vom 2. Jannar 1935 —
II II (ü 10199 III — (RMinAmtsblDtschWiss. S. 23)
beigefügte Merkblatt „Mitteilungen an Lehrer, die
an deutsche Auslandsschulen übertreten »'ollen" ist
in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, der
Anslaudsorgauisatiou der NSDAP, und mir nen
gefaßt worden. Unter Aufrechterhaltung meiner
Erlasse vom 8. Dezember 1934 — R II II O 10199 —
nnd vom 2. Januar 1935 —- II II L! 10199 III —
(RMinAmtsblDtschWiss. S. 23) füge ich eine» Ab¬
druck des neueu Merkblattes bei mit dem Ersuchen,
künftig hiernach zu Verfahren. Ich mache besonders
darauf aufmerksam, daß die Meldungen in drei¬
facher Ausfertigung (davon eine anf Luftpostpapier)
vorzulegen sind.
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Dieser Erlaß wird nur im NMinAmtsbl.
DtschWiss, veröffentlicht. ,

Berlin, den 9. September 1937.
Der Reichs- und Preußische Minister

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.
Im Auftrage: Bojunga.

An die llnterrichtsverwaltnngen der Länder.

Merkblatt

für Volksschullehrer und Studienassessoren, die
an deutsche Auslandfchnlen übertreten wollen.

(Das in folgendem Gesagte gilt auch für Lehrerinnen
und Studienassessorinnen.)

1. Bedingungen.

Für den Dienst au deutschen Auslandsschulen
können vom Auswärtigen Amt nnr solche Lehrkräfte
vorgemerkt werden, die

1. beide Lehrerprüfungen (erste und zweite
Prüfung bei Volksschnllehrern, wissenschaftliche
und pädagogische Prüfung bei Studien¬
assessoren) mit gutem Erfolg abgelegt haben, ^)

2. im inländischen Schuldienst fest angestellt sind
oder die Befähigung zur endgültigen Anstellung
erworben haben,

3. völlig gesund sind und
4. uach ihrer ganzen Persönlichkeit und national¬

politischen Zuverlässigkeit für eine Verwendung
im Ausland geeignet erscheinen.

Sprachkenntnisse erleichtern die Unterbringung,
ebenso besonders nachgewiesene Unterrichtserfah-
rilng in den technischen Fächern (Turnen, Musik,
Zeichnen oder Werkunterricht).

Die Bewerber für eine erstmalige Verwendung
im Auslandsschuldienst sollen das 35. Lebensjahr
nicht überschritten haben. Die Zahl der Stellen,
für die auch verheiratete Bewerber in Frage kom¬
men, ist verhältnismäßig gering.

2. Meldung.

Um eine Anstellung an einer deutschen Aus¬
landsschule zu erlangen, ist zunächst eine schriftliche
Meldung auf dem Dienstwege an das Aus¬
wärtige Amt in Berlin zn richten.

") Volksschullehrer aus denjenigen Unterrichtsver¬
waltungen, in denen zur Zeit eine .zweite Lehrerprü¬
fung noch nicht abgelegt zu werden braucht, müssen we¬
nigstens ein Jahr im inländischen öffentlichen Schul¬
dienst tätig ^gewesen sein. Studienassessoren aus denje¬
nigen Unterrichtsverwaltungen, in denen eine pädago¬
gische Prüfung (Assessorenprüsung) nicht abgelegt zn
werden braucht, müssen zu Studienassessoren ernannt
worden sein. Auch akademisch gebildete Mittelschullehrer
können erst nach Erlangung der Befähigung zur endgül¬
tigen Anstellung als Volks- oder Mittelschullehrer vor¬
gemerkt werden.

Der Meldung sind in je dreifacher Aus¬
fertigung (davon eiue auf Luftpostpapier) bei¬
zufügen:

1.ein ausführlicher Lebenslauf mit Angabe der
Konfession und der vollständigen Daueranschrift
des Bewerbers,

2. beglaubigte vollständige Abschriften der Zeug¬
nisse über die erste und zweite Lehrerprüfung
sowie über etwaige sonstige Prüfungen,

3. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen über
etwaige Teilnahme an Fortbildungskursen,
von Tätigkeitszeuguisseu u. dgl.,

4. eiu Lichtbild,

5. eine Erklärung über die etwaige Zugehörigkeit
zur NSDAP, oder ihren Gliederungen und
die bisherige Betätigung in ihnen,

6. ein Verzeichnis der folgenden Anschriften:
a) des für den Bewerber zuständigen Orts-

gruppen- und Kreisleiters der NSDAP.,
b) des zuständigen Kreiswalters des NSLB.

Anheimgestellt wird außerdem die Nennung
des Lagerführers, falls der Bewerber an einem
Schulungslehrgang der NSDAP, oder des
NSLB. teilgenommen hat, zweier Partei¬
genossen, von denen möglichst einer vor der
Machtübernahme der NSDAP, beigetreten ist,
als Bürgen, sonstiger Amtsträger der
NSDAP., ihrer Gliederungen oder des Ar¬
beitsdienstes, unter deueu der Bewerber Dieust
am Volke geleistet hat.

Feruer ist es wüuscheuswert, daß die Bewer¬
ber angeben, ob sie für bestimmte Unterrichtsfächer
eine besondere Befähigung und Erfahrung besitzen.

Das Auswärtige Amt behält sich vor, ein Ge¬
sundheitszeugnis eines Amtsarztes, wenn nötig
auch über Tropendienstfähigkeit, später anzufordern.

In der Meldung können auch Wünsche aus Ver¬
wendung in bestimmten Ländern oder Sprachgebie¬
ten ausgesprochen werden, doch empfiehlt es sich,
diese Wünsche nicht zu eug zu fassen. Ferner sollte
jeder Bewerber deutlich znm Ausdruck bringen, ob
er sich nur für Europa oder auch für Übersee zur
Verfügung stellt, da in letzterem Falle die Aussichten
auf Verweuduug wesentlich besser sind. Die Bewer¬
ber, die sich gegebenenfalls auch für Übersee zur
Verfügung stellen, erfahren bei der Besetzung enro-
päischer Stellen keine Benachteiligung gegenüber
denjenigen, die sich nur für Europa vormerken las¬
sen. Die in Betracht kommenden Länder sind im
allgemeinen folgende:
in Europa: Dänemark, Finnland, die Nieder¬

lande, Belgien, Spanien, Portugal, Jtalieu,
Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien, die
Türkei und Ungarn;

in Asien: Japan, China, Palästina, Iran:
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in Amerika: Mittel- und Südamerika;

in Afrika: Ägypten, Ost-, Süd- und Südwest¬
afrika.
Die Meldung verpflichtet nicht zur Übernahme

etwa freiwerdender Stellen.

3. Vormerkung.

Nach Prüfung der Meldung werden die Be¬
werber, die zur Verwendung an Anslandsschnlen
geeignet erscheinen, in der beim Auswärtigen Amt
geführten Liste vorgemerkt, worüber ihueu eine
Mitteilung zugeht. Es empfiehlt sich, daß die Be¬
werber bei g e l e g e u t l i ch e m Aufenthalt in
Berlin sich im Auswärtigen Amt, werktäglich anßer
Sonnabend, vormittags zwischen 11 und 1 Uhr,
persönlich vorstellen, jedoch erst dann, wenn sie die
Mitteilung über die erfolgte Vormerkuug erhalteu
haben. Die Vorstellung kann im Reiseanzug erfol¬
gen. Reisekosten köuueu jedoch nicht vergütet werden.

4. Verwendung.

Die Dauer der zwischen Vormerkuug und Ver-
weuduug liegenden Wartezeit ist ganz nnbestimmt.
Rückfragen über den Zeitpunkt der
Verwendung sind darum zwecklos.
Insbesondere ist es nicht statthaft,
Anfragen an einzelne Beamte des
Auswärtigen Amts persönlich zu
richten. Dagegen ist es erforderlich,
daß die Bewerber dem Auswärtigen
Amt vou einer etwaigen Änderung
ihrer Anschrift Mitteilung machen.

Die Verwendung der vorgemerkten Bewerber
erfolgt, wenn geeignete Stellen frei werden, nach
vorheriger Anfrage des Auswärtigen Amts bei den
in Betracht kommenden Lehrern.

5. Anstellungsverhältnis.

Die deutschen Anslandsschnlen sind keine Reichs¬
oder Regierungsschulen, sondern Gründungen
deutscher Schulgemeinden, Schulvereine oder
Kirchengemeinden im Ausland. Die Schulange¬
legenheiten werden nach den Satzungen dieser Ge¬
meinden oder Vereine von den Gemeinde- oder
Vereinsvorständen selbständig verwaltet. Durch
eiue Anstellung an einer deutschen Auslandsschule
tntt ein Lehrer mithin nicht in den Reichsdienst,
sondern in den Dienst der die Schule unterhaltenden
Gemeinde oder Vereinigung. Die Austellungs-
verträge werden daher von den Lehrern auch uicht
mit dem Auswärtigen Amt, sondern nnter Vermitt¬
lung des Auswärtigen Amts mit den Schulvor¬
ständen abgeschlossen.

Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden be¬
trägt an den deutschen Auslandsschulen im allge¬
meinen für Volksfchnllehrer 28—30, für Studien¬

assessoren 24—26. Hierzu kommt die Beaufsichtigung
der Schüler in den Pausen sowie vor Beginn und
nach Schluß des Unterrichts, Teilnahme und Mit¬
arbeit an den Konferenzen, Schülerausflügeu,
Schulfeiern n. dgl. Es wird aber erwartet, daß sich
die Lehrer auch über den Rahmen ihrer Schularbeit
hiuaus aktiv als Förderer des Deutschtums durch
Mitarbeit au der Jugeud- und Volkstumspslege be¬
tätigen. Die Dauer der Verpflichtung beträgt im
allgemeinen vier Jahre.

6. Gehalt.

Die Lehrergehälter an den deutschen Auslands¬
schulen sind je uach den Lebensverhältnissen der
Schnlorte sehr verschieden, können aber im allge¬
meinen für Unverheiratete als ausreichend und an¬
gemessen bezeichnet werden. Dagegen gestat¬
ten sie in der Regel nicht, Ersparnisse
zu macheu. Es ist daher nicht möglich,
Stn dienschulden iu Deutschland ab¬
zuzahlen oder Angehörige zu unter¬
stützen. Bestimmte Augaben über die Höhe des
Gehalts werden erst dann mitgeteilt, wenn ein vor¬
gemerkter Lehrer auf eine freie Stelle aufmerksam
gemacht wird.

7. Reise.

Die für eine bestimmte Anslandsschule ver¬
pflichteten Lehrkräfte erhalten freie Ausreife und
uach Ablauf des Vertragsverhältniffes freie Rück¬
reise. Ferner wird ihnen bei der Ausreise in den
meisten Fällen ein angemessener Reise- und Aus¬
rüstungskostenzuschuß gewährt. Bei Berufung an
überseeische Schulen erfolgt die Belegung der
Schiffsplätze iu der Regel durch das Auswärtige
Amt. Die Verpflegung an Bord ist, von Getränken
abgesehen, im Fahrpreis einbegriffen. Gepäck an
Bord wird meistens bis zu einem Gewicht von
1W KZ frei befördert.

8. Austritt aus dem inländischen Schuldienst
und späterer Rücktritt.

Wenn zwischen einer deutschen Schulgemeinde
im Ausland und einem Lehrer unter Vermittlung
des Auswärtigen Amts ein Anstellungsvertrag ge¬
schlossen worden ist, so bittet das Auswärtige Amt
über das Reichserziehuugsmiuisterium die Unter
richtsverwaltung desjenigen deutschen Landes, dem
der Lehrer angehört, ihm die Übernahme der zn
besetzenden Stelle rechtzeitig durch Beurlaubung
aus dem inländischen Schuldienst zn ermöglichen.

Das Reichserziehungsministerium trifft Vor¬
sorge, daß den Lehrkräften, die unter Beachtung der
vorstehenden Bestimmungen nach ordnungsgemäßer
Beurlaubung an eine deutsche Auslandsschnle über¬
treten, die ini Auslandsschuldienst verbrachte Zeit
im Rahmen der jeweils bestehenden Befoldnngs-
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Metze ebenso angerechnet wird, als wenn sie im
heimischen öffentlichen Schuldienst beschäftigt ge¬
wesen wären. Ferner trifft das Reichserziehungs¬
ministerium Vorsorge, das; den im Auslandsschul¬
dienst tätigen Lehrkräften nach der Rückkehr in die
Heimat in dienstlicher Hinsicht keine Benachteiliguug
entsteht.

Sammeln von Heilpflanzen.

An die Kreis- und Stadtschulämter sowie an
die Leiter der Höheren Lehranstalten und Höheren
Handelsschule» einschließlich der privaten Höheren
Lehranstalten.

Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Heilpflanzen¬
kunde und Heilpflanzenbeschaffung e. V. München
(R.s.H.) Gauabteilung Wiesloch i. Baden hat, um
mit der Zeit zu brauchbaren Unterlagen über das
Vorkommen von Heil-, Gewürz- und Duftpflanzeu
im Bereiche der ihr unterstellten Gaue und aufgrund
dessen zn einer planmäßigen Sammeltätigkeit zu ge¬
langen, eine pflanzengeographische Aufnahme an
Hand des beigefügten Fragebogens vorbereitet.

Ich ersuche die Schulleiter, deu beigefügten
Fragebogen uach Möglichkeit auszufüllen und der
Neichsarbeitsgemeinfchaft für Heilpflanzeukunde
und Heilpflanzenbeschasfung e. V. München Gauab¬
teilung Wiesloch (Baden), Heilanstalt, unmittelbar
zu übersenden.

Bei diesem Anlaß weise ich darauf hin, daß
1. das Sammeln von Heilpflanzen für den Han¬

del oder für gewerbliche Zwecke gemäß H 9
Abs. 1 der Naturschutzverordnung vom
13. März 1936 (RGBl. I S. 181) nur mit Er¬
laubnisschein gestattet ist,

2. eine Reihe von Pflanzen, die in § 9 Abs. 2 der
Naturschutzverordnung vom 18. März 1936 auf¬
geführt sind, zum Sammeln nicht freigegeben
werden darf und

3. das Sammeln von Pflanzen in Naturschutz¬
gebieten nicht genehmigt werden kann.

Karlsruhe, den 13. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 115S1 Im Auftrag
Gärtner

Heilpflanzen, deren
Pfl

deutscher Name

Einsammlung besonders vordringlich ist:
anzenarten:

lateinischer Name

Vorkommen

(sehr häufig, häufig, vereinzelt,
gar nicht)

Huflattich ?ULLiIsM larkara
Brombeere, alle Arten kudus lruetieosus

Himbeere, alle Arten Kubus i6asus
Erdbeere ^raZarig, vesea.
Ackerstiefmütterchen Viola, trieolor
Kamille Uatriearia ekainomilla.
Sommer- und Winterlinde lilia, plalvplivllos?.u1irüko1iÄ
Schafgarbe ^odillsa luillökvlium

Johanniskraut I^'pöi'iLuin psrkoratum
Quendel 1^'mus serpMum
Augentrost Tupkrasia Uostkoviana
Große Brennessel Urtica Zioiea
Spitzwegerich ?Iautg,Ao laiuzsoiata
Bogelknöterich ?ol^onum aviculars
Gebrauch!. Ehrenpreis Veronioa, olliLiualis
Waldmeister ^spsrula odorata
Schlehe, Schwarzdorn ?ruuus spiuosa
Weiße Taubnessel I^amium alduin
Mutterkorn Zseale eoruutum
Odermennig ^Zrimonia supatoria
Ackerschachtelhalm Lquisewin arvsuse
Wermut ^rtemisia sbs^ntiüum
Blutwurz ?nleutilla tormsutilla
Holunder Laiubucius MAsr
Gebr. Schlüsselblume ?riiuu!a olsioinalis

Es würde sich empfehlen, in dem hiesigen Bezirk noch folgende Heilpflanzen zu sammeln-

Ort: Kreis: Unterschrift:



114 — Nr, 16 -

Tag des Deutscheu Volkstums.

An die örtlichen Schulämter, an die Leiter der
höheren Lehranstalten, der Gewerbe- und Handels¬
lehranstalten und der privaten höheren Lehranstalten
sowie an die Kreis- und Stadtschulämter.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Reichsministers des Innern zur Beachtung und
weiteren Veranlassung bekannt.

Im übrigen verweise ich auf meinen Runderlaß
vom 15. August 1936 Nr. L 28845.

Karlsruhe, den 30. August 1938.

Der Minister ves Kultus und Unterrichts
Nr. L 33100 Im Auftrag

Kraft

Tag des Deutschen Volkstums.
RdErl. d, RMdJ, v, 17. 8. 1938

— VIe 356/38 11-7855.

(1) Der Volksbund für das Deutschtum im Aus¬
land wird auch in diesem Jahre einen „Tag des
Deutschen Volkstums" durchführen. Für die Ver¬
anstaltungen, in denen der unlösbaren Gesinnungs¬
und Schicksalsgemeinschaft der Deutschen in aller Welt
Ausdruck verliehen werden soll, sind der 18. und
19. 9. 1938 in Aussicht genommen.

(2) Ich ersuche, den mit der Durchführung der
Vorarbeiten betrauten Gruppen des Volksbnudes, die
sich zur Förderung der geplanten Kundgebungen an
die Behörden wenden, jede Unterstützung zuteil werden
zu lassen, damit das erstrebte Ziel, die geistige und
blutmäßige Einheit des Deutschtums jedem Volks¬
genossen und besonders der deutschen Jugend zum
Bewußtsein zu bringen, in vollem Umfange erreicht
wird.

Prüfung der Lehrer für Kurzschrift.

Im Einverständnis mit dem Herrn Reichs-
minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬
dung wird in Karlsruhe ein Prüfungsausschuß zur
Abnahme der Prüfung für Lehrer der Kurzschrift
nach der Prüfungsordnung des Herrn Reichsmini¬
sters für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
vom 21. September 1936 (NMinAmtsblDtfchWiss.
1936 S. 436), abgeändert dnrch den Erlaß vom
29. Januar 1937 (NMinAmtsblDtfchWiss. 1937
S. 69) eingerichtet.

Meldungen zur Prüfung sind jeweils bis zum
15. Februar oder bis zum 15. August dem Prü¬
fungsausschuß für Lehrer der Kurzschrift im Mini¬
sterium des .Kultus und Unterrichts in Karlsruhe
auf dem Dienstwege unter Anschluß der erforder¬
lichen Unterlagen (s 2 der Prüfungsordnung für
Lehrer der Kurzschrift) einzureichen.

Karlsruhe, den 24. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 21012 Im Auftrag
Kraft

Aufstellung von Ahnentafeln.

Ich mache aufmerksam auf den Erlaß des Herrn
Reichserziehungsministers: „Aufstellung von Ahnen¬
tafeln in den Abschlußklassen" vom 1. August 1938
Nr. D III a 3160, N II g. N. (RMinAmtsblDtsch.
Wiss. 1938 S. 377) und verweise Hierwegen auf mei¬
nen Erlaß vom 19. Dezember 1933 Nr. L. 52911
(Amtsblatt 1933 S. 179). Wo das Familien- und
Heimatbüchlein vou M. Walter in Gebrauch ist,
kommt für die Aufstellung der Ahnentafel der dort
beigefügte Vordruck in Frage. Die erforderlichen
Ergänzungen sind in die in dem Büchlein hierfür
vorgesehenen Spalten einzutragen. In der Gruud-
und Hanptfchule ist die Aufstellung der Ahnentafel
spätestens im 7. Schuljahr vorzunehmen.

Karlsruhe, den 17. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, R 31992 Im Auftrag
Kraft

Das staatliche Hochbauwefen.

Die unterm 17. Oktober 1936 bekanntgegebene
Vereinigung der Bezirksbauämter Lörrach und
Waldshut zu einem Bezirksbauamt mit dem Sitz in
Schopfheim — Amtsblatt 1936 Seite 183 — tritt
mit dem 4. August 1938 in Kraft.

Karlsruhe, den 10. Angnst 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. ^ 4995 Im Auftrag

Gärtner

Errichtung einer Meisterschule für Elektrotechnik (Fach¬
schule) in Frciburg.

Angegliedert an die Gewerbeschule II (Gewerb¬
liche Berufsschule) in Freiburg wird auf 1. Oktober
1938 eine „Meisterschule für Elektrotechnik (Fachschule)"
als höhere Gewerbeschule im Sinne des Z 7 der Ver¬
ordnung über die Einrichtung von Fachschulen vom
18. April 1925 (GVBl, 1925 Seite 87) errichtet.

An dieser Meisterschule soll Gesellen des Elektro-
handwerks eine über den Rahmen des Lehrplans der
Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) hinaus¬
gehende Fachbildung vermittelt werden, um sie vor¬
nehmlich für die Ablegung der Meisterprüfung in
fachlicher und charakterbildender Hinsicht vorzubereiten.

Die Teilnehmer haben zn diesem Zweck während
wenigstens zweier Halbjahreslehrgänge der Meister¬
schule mit einem Wochenunterricht von 46 Stunden
zu besuchen,

Voraussetzungen sür die Aufnahme sind:

1, Vollendetes 20. Lebensjahr,
2, Erfolgreicher Besnch einer Gewerbeschule

(Gewerblichen Berufsschule) oder einer gleich¬
artigen Anstalt.
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3. Mindestens 5 jährige Praxis, davon wenigstens
3 jährige ordnungsgemäße Lehrzeit.

4. Bestandene Gesellenprüfung.

5. Nachweis der deutschblütigeu Abstammung.

6. Nachweis guter Führung (Unbescholtenheits-
zeuguis).

Ein Lehrgang findet nur statt, falls mindestens
17 Unterrichtsteilnehmer vorhanden sind.

Der Semesterbeitrag beträgt 10V

Gesuche um Aufnahme für das am 1. Oktober
1938 beginnende 1. Semester sind sofort an die
Direktion der Gewerbeschule II (Gewerblichen Berufs¬
schule) Freiburg, Kirchstraße 4, zu richten.

Karlsruhe, den 27. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 20S07 Im Auftrag

Kraft

!>S. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur¬

forscher und Aerzte in Stuttgart.

In den Tagen vom 18. bis 21. September 1938
findet in Stuttgart die 95. Versammlung der Ge¬
sellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte statt.
Zugleich halten zahlreiche naturwissenschaftliche und
medizinische Fachgcfcllfchaften im engsten Zusam¬
menhang mit der Versainmlnng Sondertagungen
ab.

Ich ermächtige die Dienstvorstände, Beamten,
die aufgrund ihrer Tätigkeit an der Tagung teil¬
nehmen wollen, hierzu Urlaub zu erteilen, sofern
dienstlich nichts im Wege steht. Beihilfen können
nicht gewährt werden.

Karlsruhe, den 15. August 1938.

Der Minister des Kultus lind Unterrichts
Nr. A 11632 In Vertretung

Frank

Verleihung von Stipendien aus der Neischach'scheii

Stiftung.

Aus der von Reischach-Stiftung in Konstanz
sind für das Rechnungsjahr 1938 zwei Stipendien
zu vergeben.

Genußberechtigt sind katholische Schüler Hö¬
herer Lehranstalten, sofern sie die 5. Klasse zurück¬
gelegt uud zum geistlichen Stand Lust haben, sowie
Studierende der Theologie.

Anspruch auf Berücksichtigung haben in erster
Reihe Bewerber ans den Orten Weiterdingen und
Binningen, in zweiter Reihe solche ans anderen
ehemals hegauischeu Ritterorteu und bei Mattgel
solcher Studierende aus den übrigen Landesteilen.

Bewerbuilgen sind unter Anschluß von Nach¬
weisen (Geburts-, Vermögens-, Schul-, Studien-

und Sittenzengnissen) binnen 4 Wochen bei dem
Verwaltungsrat der Distriktsstiftuugen in Konstanz
einzureichen.

Karlsruhe, den 10. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 31878 Im Auftrag

Gärtner

Prüfung für Schwimmeister uud Schwiinmcisterinucu.

Die Prüfung für Schwimmeister und Schwimm-
meisterinnen gemäß Bekanntmachung vom 16. Ja¬
nuar 1937 Nr. 417 (Amtsblatt S. 9/10) haben im
April 1938 bestanden:

1. Bauch inger, Johann, Krozingen
2. Baumaun, Franz, Heidelberg
3. Breun ig, Rudolf, Mannheim
4. Fuchs, Karl, Mannheim
5. Goth, Bernhard, Freiburg
6. Kopp, Hermann, St. Märgen
7. Maffenbeier, Karl, Mannheim
8. Mangold, Martha, Pforzheim
9. Mast, Theodor, Durlach

10. Merkel, Karl, Mannheim
11. Notdurft, Artur, Sontheim
12. Ragg, Arnold, Kirchzarten
13. Rinhofer, Josef, Sinsheim a. E.
14. Schanb acher, Otto, Baden-Baden
15. Schaudel, Karl, Mannheim
16. Schweikart, Wilhelm, Heidelberg
17. Wollschläger, Max, Mannheim.

Karlsruhe, den 20. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 17549 Im Auftrag

Kraft

III. Personalnachrichten.

Verliehen:

Die Dienstbezeichnung nichtbeamteter außeror¬
dentlicher Professor für die Dauer ihrer Tätigkeit
als nichtbeamtete Lehrer an einer deutschen Hoch¬
schule: Den Dozenten Dr.med. habil. Peter H a n p t-
stein in der Medizinischen Fakultät der Universität
Freiburg — vr. Reinald Hoops in der Philoso¬
phischen Fakultät der Universität Freiburg —
vr. Werner Wolf in der Philosophischen Fakultät
der Universität Heidelberg.

Ernannt:

Professor vi-. Clemens Bauer, bisher an der
Staatl. Akademie in Braunsberg zum planmäßigen
ordentlichen Professor für mittelalterliche Geschichte
an der Universität Freiburg.

N. b. a. o. Professor Paul Böckmann an der
Universität Heidelberg zum planmäßigen außeror-
dentlichen Professor für «euere deutsche Literatur¬
geschichte.
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Konservator vi-. Hermann Leininger an
den Landessammlungen für Naturkunde in Karls¬
ruhe zum Professor an der Hochschule sür Lehrer¬
bildung daselbst.

Professor vr. Friedrich Bentmann an der
Hölderlin-Schule — Oberschule für Mädchen — in
Heidelberg zum Dozenten an der Hochschule für
Lehrerbildung in Karlsruhe.

Kommissarischer Dozent Albert Müller zum
Dozenten an der Hochschule für Lehrerbildung in
Karlsruhe.

Studienrat Dipl.-Jng. Heinrich Becker zum
Direktor an der Gewerbeschule in Schopfheim.

Zu Oberlehrern: Die Hauptlehrer Franz
Blersch in Sipplingen — Kurt Wolfarth in
Rente, A. Emmendingen.

Zum Hauptlehrer(iu): Schulverwalter Otto
Fritz in Wellendingen — Lehrerin Frieda Dus -
n e r in Kollnau.

Zu Fortbilduugsschulhauptlehreriuueu: Die
Fortbildungsschullehrerinnen Emilie Ehret in
Schiltach —'Auguste Jäckel in Tegernau — Ste¬
fanie Schweitzer iu Oberhausen, A. Emmendin¬
gen — Emilie Sutter iu Haltingen. —

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Von der ehem. Taubstummenanstalt in Meers¬
burg an die Staatliche Gehörlosenschule (mit Heim)
in Gengenbach: Direktor Georg Binder; die
Studienräte Karl O ch s l e, Leo Wannen-
macher und Wilhelm Eck; die Taubstummenlehrer
Wilhelm Schade, Kurt Bender, Hermann
Dietrich, Josef Bechinger und Fritz Müller;
Haudarbeitshauptlehreriu Luise Hösler.

Rektor Joses Fuchs in Furtwangen nach
Mannheim.

Die Hauptlehrer: Erust Brauch in Hocken¬
heim nach Schwetzingen — Alsred Earrier in
Strümpselbrunn nach Hockeuheim — Otto Glaser
in Neulußheim nach Schriesheim — vi-. Albert
Kapp in Unterbalbach nach Brühl — Gustav Mei¬
ling in Freudenberg nach Eutingen.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Wilhelm
5? retz in Breitnau-Eckbach uach Ebringen (ABl.
S. 87) uud des Hauptlehrers Karl Miuk iu Tan-
neukirch nach Lörrach (ABl. S. 94).

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrer: Karl Rein in Rheinseldeu
— Erich Weißer in St. Georgen i. Schw.

In den Ruhestand versetzt:

Lehrer Karl Wächter in Konstanz. — Hilfs¬
lehrerin Hedwig Werner in Konstanz.

Gestorben:

Hanptlehrer a. D. Johannes Heck, zuletzt in
Bodersweier, am 20. Juli 1938. — Hauptlehrer
a.D. Ludwig Klebes iu Pforzheim am 30. Juli
1938. — Hauptlehreritt Anna Rombach in Bad
Krozingen am 4. August 1933. — Hauptlehrer Jo¬
seph Lienhard in Hausen vor Wald am 5. Au¬
gust 1938. — Direktor a. D. Karl Sauer, zuletzt
an der Volksschule in Lahr, am 8. August 1938. —

Hauptlehrer a. D. Gustav Teufel, zuletzt in En-
gelswies, am 8. August 1938. — Der inaktive plan¬
mäßige a. o. Professor für Chemie vr. Robert
Stolle an der Universität Heidelberg am
9. August 1938. — Hauptlehrer a. D. Franz Ludwig
Walter, zuletzt in Ettlingenweier, am 10. August
1938. — Karl Müller, Pfleger an der psychiatri¬
schen und Nervenklinik in Freiburg, am 14. August
1938. — Stadtschnlrat Gustav Seysarth iu
Pforzheim am 15. August 1938.

IV Stellenansschreiben.

An Grund- nnd Hauptschulen:

1. Allgemein:
Oberlehrerstelle in: M ö hringen, A. Donau-

eschingen.

2. Für Lehrer k a t h o l. Bekeuntuisses:
Hauptlehrerstelleu in: Adelsberg, A. Lör¬

rach — Hausen vor Wald, A. Donaueschingen
— Litzelstetten, A. Konstanz — Möhrin¬
gen, A. Donaueschingen — Wies loch, A. Hei¬
delberg.

3. Für Lehrer e v a n g. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: O b e r ö w i s h e i m,

A. Bruchsal — Rotenfels, A. Rastatt.

Bewerbungen find binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein.

Vclhagen A Klastngs neuer Wirtschaftsatlas.
Herausgegebeu von Dr. Alfred Thor an. Geb.
Preis RM. 3.60. Verl. Velhagen Q Klasing, Biele¬
feld und Leipzig 1938.

Ein Atlas, der die Ereignisse vom März 1938
berücksichtigt und sich wegen seiner übersichtlichen
Darstellung für den Unterricht in wirtschaftlicher
Erdkunde an Höheren Handelsschulen und Handels¬
schulen sehr gut eignet.

Seine Anschaffung kann empfohlen werden.

Aufriß der deutschen Geschichte im 19. Jahr¬
hundert. Von der französischen Revolution bis zur
natioualsozialistischeu Revolution. Herausgegeben
von der Fachgemeinschaft für Geschichte an der na¬
tionalpolitischen Erziehungsanstalt Naumburg
a. Saale. (Die Schrift wird iu der NS-Bibliogra-
phie geführt.) Verl. von B. G. Teubuer, Leipzig
uud Berlin. Best.Nr. 5199 1938. Preis RM. 1.60
geh.

Die Schrift wird znr Anschaffung im Geschichts¬
unterricht an Höheren Handelsschulen (O-Klasse)
und an den Oberhandelsschulen empfohlen.

Die Judeufrage in der deutschen Geschichte von
Dr. Wilhelm Gran. Verl. von B. G. Teubuer,
Leipzig uud Berlin 1937. Geh. RM. 1.20.
Karl von der Aa, Volk-Raum-Wirtschaft, Lehr¬

buch der Wirtschaftserdkunde. 14. Auflage 1938.
Kart. RM. 2.80. Verl. von B. G. Teubner, Leip¬
zig. Best.Nr. 6000.
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Das Lehrbuch wird zur Auschaffuug für den
Uutericht iu wirtschaftlicher Erdkunde ay Höheren
Handelsschulen (kanfm. Berufsfachschulen) em¬
pfohlen.

Englische Sprachlehrbücher aus dem Verlage
B. G. Teubner, Leipzig: K r ü g e r — S ch u e i d e r
— Schütze, The 'Aoung Clerk's English Book.
Ausgabe ^ Teil 1 (Lese- und Uebnngsbuch) 8. Auf¬
lage 1S37, geb. RM. 3.60. Best.Nr. 3601.

Krüger — Schneider — Schütze, The
Youug Clerk's English Book. Ausgabe L. für
Klassen mit englischen Vorkenntnissen. 3. Aufl.
1938, geb. NM. 3.60. Best.Nr. 3605.

Krüger — Elliott, The Youug Clerk's English
Book. Kurzansgabe 0. 5. Auslage 1938, kart.
2,40 RM. Best.Nr. 3621.

Jäger — Thorau — Wapler, Startiug
English. Unterrichtsgang der englischen Sprache
für Handels-, Wirtschafts- und Aufbauschulen.
2. Auflage 1938, geb. RM. 3.80. Verl. G. A.
Gloeckuer, B. G. Teubner, Leipzig.

Koeuigs — Wolfram, Deutschland, sein
Schicksal und Auferstehen. Grundlagen znr na¬
tionalpolitischen Erziehung. Verl. Moritz Diester-
weg, Frankfurt a. M. 1938. Geh. RM. 1.—.

Das Werk ist für den nationalpolitischen Unter¬
richt an Handelsschulen (Kanfm. Berufsschulen)
und Höheren Handelsschulen (Kanfm. Berufsfach¬
schulen) sehr gut geeignet und wird zur Anschaffung
empfohlen.

Horst — Boenisch — Schnell, Warenkunde
für Höhere Händelsschulen, Handelsaufbauschulen
und Handelsschulen. Verl. Moritz Diesterweg,
Frankfurt a. M. Geh. RM. 2.70.

Das Lehrbuch eignet sich sehr gut für den wa¬
renkundlichen Unterricht an den kaufm. Berufsfach¬
schulen und kann zur Anschaffung empfohlen werden

Walter Noske, Englisches Lehrbuch für Handels¬
schulen, RM. 3.80.

Coleuutt — Franke, English sor practieal
nse. 1938, RM.2.95.

Herr mann — Wagner, Eommereial Eorre-
spondenee. 1937, RM. 1.70.

Verl. Moritz Diesterweg, Frankfurt a. M.

Artnr Wacker und Dr. Karl zur Nie den,
Deutsch durch Uebuug. Lehr- und Arbeitsbuch
sür den Jungkaufmann. Verl. Julius Klinkhardt,
Leipzig. 1938. Geh. 1,30 RM.

N. Landsberg, Buchführung im Einzelhandel.
NM. —.90. Verl. Hollaud & Josenhans, Stutt¬
gart 1938.

Das Werk ist für den Unterricht in Buchführung
an Handelsschulen (Kaufm. Berufsschulen) und an^
Höheren Handelsschulen (Kaufm. Berufsfachschuleu) gu
geeignet und kann zur Anschaffung empfohlen wer¬
den.

Sock nnd Ziegler, „Unsere Volkswirtschaft".
Grundlagen und Lebensformen. Verl. Julius
Klinkhardt, Leipzig 1938. Preis 2,20 RM.

Das Werk zeigt gegenüber den bisherigen Er¬
scheinungen in seinem Aufbau ein neues Gepräge.
Blut und Boden werden als die Grundlagen der
völkischen Wirtschaft herausgestellt.

Das Lehrbuch ist sehr gut geeignet, nationalso¬
zialistisches Wirtschaftsdenken den Schülern unserer
Wirtschaftsschulen zu vermitteln.

Es wird zur Einführung an den Höheren Han¬
delsschulen und Oberhandelsschulen empfohlen.

Dr. Lndwig Kruse, Buchführung, Wirtschaftlich¬
keitsrechnung, Steuern. Geh. RM. 1.—. Win¬
kerls Verlag (Gebr. Grimm), Darmstadt 1938.

Das Lehrbuch eignet sich für den Unterricht in
Buchführung an Kaufm. Berufs- und Berufsfach¬
schulen und wird zur Anschaffung empfohlen.

Dr. R. Klotzbach, Betriebs- und Verkaufskunde
des Einzelhandels mit Schriftverkehr. Geh.
RM. 1.—. Verl. von Carl Meyer (Gustav Prior),
Hannover 1938.

Das Lehrbuch eignet sich sehr gut für den Un¬
terricht an der Kaufm. Berufsschule und wird znr
Anschaffung empfohlen.

Werner Mittelbach uud Willy Roß, Sprach¬
kunde für das Arbeitsleben. Für Berufsschule»,
Berufsfachschulen, Fachschulen und Abendlehr¬
gänge. Geh. RM. 1.30. Verl. Velhagen & Kla-
sing, Leipzig und Carl Meyer (Gustav Prior),
Hannover 1938.

C. H. Denker, „Landw. Stoff- und Maschinen¬
kunde". Verl. Paul Parey, Berlin SW 11.

Dr. Döring und Dr. Schneider, „Landarbeit
und Bauerntum". Lehrbuch für ländliche Berufs¬
schulen. Verl. Julius Beltz, Langensalza.

Emil Pfeiff, Vom Kampf um eine feste Rhein¬
brücke bei Karlsruhe-Maxau. Verl. G. Braun,
Karlsruhe. Preis 3,60 RM.

Paul Malthau: Das zweite Reich. Deutsche
Wege und Irrwege. Verl. Moritz Diesterweg,
Frankfurt a. M. 1938.

Beriuger: Briefwechsel, Hans Thoma und
Georg Gerland. Verl. I. Boltze in Karlsruhe.
2,50 RM.

Gerhardt — Höfner: „Deutsche Roh- u. Werk¬
stoffe". Verl. Fritz Knapp, Frankfurt a. M.,
Wiefenan 40.

4. N a ch t r a g s k a t a l o g der Bad. Ge¬
wer b e b ü ch e r e i, umfassend die neue¬
sten Erwerbungen der Jahre 1929 bis
1 9 3 6. Erhältlich beim Bad. Landesgewerbeamt,
Bad. Gewerbebücherei. Preis 2.— RM.

Das Bnch wird besonders den Gewerbe-, Han¬
dels- und Fortbildungsschulen zur Anschaffung
empfohlen.

Dr. Meinshaufen: Unsere Brüder jenseits der
Grenzen. 0,30 RM. — Der Arbeiter im deutschen
Aufbau. 0,35 NM. — Die Feiern im Dritten
Reich. 0,30 RM. — Der Bauer im Aufbau.
0,35 RM. Lesestoffe znm nationalsozialistischen
Aufbau. L. Oehmigke's Verlagsbuchhandlung in
Berlin SW 61, Gitfchiuer Straße 106.



118 — Nr. 16 —

L. Für die Lehrer.

Dr. W. Bornstedt: Die österreichische Ostmark
in der deutschen Geschichte. 94 Seiten mit 25 Kar¬
ten. Heinrich Handels Verlag, Breslau. Brosch.
1,2U NM., geb. 2— NM.

Müller — Schmidt, „Lehrbuch der Chemie".

Bitter — Müller, „Physik und angewandte
Maschinenkunde". Verl. Angust Lax, Hildesheim.

R. Landsberg, Zehn Minuten Kopfrechuen.
RM. 2.— geh. Verl. Holland Josenhans,
Stuttgart 1938.

Für die Haud des Lehrers eiu willkommenes
Vorbereitnngs- und Hilfsmittel.

VI. Mitteilungen.

Fachliche Vorschriften zur Regelung des Lehrlings-
wesens in verschiedenen Haudwcrkszweigen.

Der Herr Reichswirtschaftsminister hat sachliche Vor¬
schriften zur Regelung des LeHrlingswesens in folgen¬
den Berufen genehmigt:

Müllerhandwerk, Holzschuhmacherhandwerk, Kon-
ditorenhandwerk, Glas- und Gebäudereiniger¬
handwerk, Elektro-Jnstallateurhandwerk, Uhr¬

macherhandwert, Straßenbauerhanvwerk, Stein-
Hildhauerhandwerk, Ofeuselzerhandwerk, Stukka-
teurhandwerk.

Die vom Reichsstand des Deutschen Handwerts,
Deutscher Handwerks- und Gewerbekammertag Berlin
Herausgegebenen fachlichen Vorschriften zur Regelung
des Lehrlingswesens in den obengenannten Handwerks-
zweigen sind im Druck und Verlag: Handwerker-Ver¬
lagshaus Hans Holzmann, Berlin SW 68 erschienen.

Fachliche Vorschriften für die Meisterprüfung
im Handwerk.

Der Herr Reichswirtschaftsminister Hat fachliche
Vorschriften für folgende weitere Berufe (vgl. auch
Amtsblatt 1937 Nr. 20 Seite 306, Nr. 23 Seite 136:
Amtsblatt 1938 Nr. 6 Seite 48 und Nr. 10 Seite 70)
genehmigt:

Betonstein- und Terrazzohandwerk, Bürstcn-
und Besenmacherhandwerk, Geigenbauerhandwerk,
Pinselmacherhandwerk, Jsolierhandwerk.

Die vom Reichsstand des Deutschen Handwerks,
Deutscher Handwerks- und Gowerbekammertag Berlin
Herausgegebenen fachlichen Vorschriften für >die Meister¬
prüfung in Äen obengenannten Handwerkszweigen sind
im Druck uud Verlag: Handwerker-'Verlags'haus Hans
Holzmann, Berlin SW 68, erschienen.

Druck und Verlag von Malsch >8-Vogel in Karlsruhe
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veS Vadischen Ministeriums deK Kultus und Unterrichts
Herausgegeben vom ZWinistertum deK üuItuF und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe, den 12. September 1938

Inhalt.
I, Erlasse des Neichsministeriums für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

Ii. Bekanntmachungen:

Einheitliche Leistungsstufen zur Beurteilung der Schul¬

leitungen,

Schulsammlung des Volksbundes für das Deutschtum im
Ausland,

Prüfung für den gehobenen mittleren Finanzverwaltungs¬

dienst.

Beurlaubung von Beamten, Behördenangestellten und

arbeitern zur Durchführung des Winterhilfswerks,

Unterbringung des reichseigenen Luftfchuhgeräts,

Spielrunden für Handball.

III. Personalnachrichte».

IV, Stellenausschreiben.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbildung:

Aus Heft 16 des Reichsmwisterialamtsblattes:

Nr. 413 „Urlaubsreisen nach Ost erreich" (RMinAmtblDtschWiss, 1938 S, 363) Nr. ^1 5150/38,

Nr, 431 „Lehrgang an der Reichsakademie für L eib e süb u n g e n" (RMinAmtblDtschWiss, 1938

S, 383/84) Nr. ^ 12738/38.

II Bekanntmachnngeu.

Einheitliche Lcistungsstufcn zur Beurteilung der Schullcistungeu.

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Herrn Neichs-

ministers sür Wissenschast, Erziehung uud Volksbildung

vom 6. August 1938 ^ I d 27, L II, 15 Iii, 15 IV, 15 V,

VI (a) bekannt.

Die neuen einheitlichen Leistungsnoten für die

Schulleistungen und die Leistungsstusen für dieGefamt-

beurleilung in den Prüfungszeugnissen werden in Baden

mit sofortiger Wirkung an sämtlichen Schulen ein¬

geführt.

Bezüglich der Noten für Betragen bei den Grnnd-

uud Hauptschulen bleibt es bei den in Z 48 Absatz 1a

der Schulordnung für die Volksschulen angeordneten

Beurteilungsstufen.

Für die Bewertung vou Führung, Fleiß und

Mitarbeit der Schüler(innen) an Gewerbe- uud Han¬

delslehranstalten verbleibt es bei meiner Anordnung

„Ausstellung von Zeugnissen an Fachschulen" vom

23. Oktober 1935 (Amtsblatt S. 194).

Karlsruhe, den 2. September 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, L 32186, Im Auftrag

Kraft

Berlin W 8, den 6. August 1938,

Der Reichsminister für Wissenschaft,

Erziehung uud Volksbildung.

LI d 27,15 II, 15 III, 15 IV, 15 V, L VI (a)

Einheitliche Leistimgsstufcn znr Beurteilung
der Schillleistiuigen.

l. Für die Bewertung der Schulleistungen iu den

einzelnen Unterrichtsfächern und die Gesamtbeurteilung

in den Schulzeugnissen fehlt es bisher an einheitlichen

Vorschriften. Die Beurteilung wird nicht nur länder¬

weise verschieden gehandhabt, sondern es bestehen dar¬

über hiuaus innerhalb desselben Ausstchtsbereichs für

die einzelnen Schularten stark von einander abweichende

Beurteiluugsgruudsätze.

Für die höheren Schulen habe ich durch Abschnitt V,

Ziffer 11, d des Ausleseerlasses vom 27, März 1935

— 15 III 202 ufw, — RMiuAmtsbl. S, 125 — für

das gesamte Reichsgebiet vier einheitliche Leistungs¬

stufen (sehr gut, gut, genügend, nicht genügend) fest¬

gesetzt. In letzter Zeit wurde ich jedoch von verschiedenen

Seiten darauf aufmerksam gemacht, daß die vierteilige

Staffel für eine zuverlässige Beurteilung der Schul¬

leistungen keine sichere Grundlage biete. Insbesondere

wird geltend gemacht, daß die Ziffer 3 („genügend")

-
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einen zu weiten Raum umfasse, in dem Leistungen, die
sich dem „gut" nähern, mit fast nicht genügenden Er¬
gebnissen vereinigt seien. Das hat vielfach dazu geführt,
auch solche Leistungen, die sich nur etwas über den
Durchschnitt erheben, mit gut zu bezeichnen und dadurch
die Leistungsstufe„gut", die nur für erheblich über
dem Durchschnitt stehende Leistungen vorgesehen ist, in
ihrer Bedeutungzu entwerten. Auf der anderen Seite
wird auch das Bedürfnis hervorgehoben, zwischen solchen
Leistungen, die wegen starker Mängel als nicht voll
ausreichendanerkannt werden können, und völlig un¬
zureichenden Leistungen zu unterscheiden. Ich habe
mich diesen Hinweisen nicht verschließen können und
bestimmehiermit unter Aufhebung der bisher ergangenen
Vorschriften, daß künftig an allen Schulen meines
Amtsbereichsnach folgenden Leistungsstufen zu unter¬
scheiden ist:

Sehr gut (1)
(Weit über gut hinausgehend),

Gut (2)
(Wesentlich über dem Durchschnitt stehend),

Befriedigend(3)
(VollwertigeNormalleistuugenohne Einschränkung),

Ausreichend(4)
(Ausreichende Leistungeu, wenn auch nicht ohne

Schwächen),
Mangelhaft (5)

(Nicht ausreichende Leistungen, jedoch bei Vorhandensein
wesentlicher Grundlagen mit der Möglichkeiteines
baldigen Ausgleichs),

Ungenügend(6)
(Völlig unzureichende Leistungen, ohne sichere Grund¬

lagen, Ausgleichnur schwer uud erst nach längerer
Zeit möglich).

Zwischenstufen sind nicht statthaft.
Die vorstehenden Leistungsstnfeudienen zur Be¬

urteilung von Einzelleistungen und zur Bewertung der
Leistungen iu den verschiedenen Fächern bei Erteilung
der laufenden Zeuguisse und der ohne Prüfung erteilten
Abgangszeugnisse.

II. Für die Gesamtbeurteilung in den Prüfungs¬
zeugnissen gelten die Leistungsstufen

„Mit Auszeichnungbestanden"
„Gut bestanden"
„Befriedigendbestanden"
„Bestanden"
„Nicht bestanden"

Dabei gehe ich davon aus, daß die Note „Mit
Auszeichnung bestanden" für gauz außergewöhnliche
Leistungen erteilt und die Note „Gut bestanden"nnr
zuerkannt wird, wenn die Mehrzahl der Leistungen in
den Einzelfächern gut oder sehr gut ist. Die Gesamt¬
note „Befriedigendbestanden"soll nnr erteilt werden,
wenn es sich durchweg um vollwertige, etwas über
dem Durchschnitt liegende Leistnngeu handelt oder in

17 —

den Einzelfächernvorhandene Schwächen durch hoch¬
wertige Leistungeu auf anderen Gebietenausgeglichen
werden.

Dieser Erlaß wird auch im RMinAmtsbl. ver¬
öffentlicht.

gez. Nüst.
An die Unterrichtsverwaltungender Länder.

Schnlsammlmigdes Volksbundcs fiir das Deutschtumim Ausland.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministersbekannt. Die Schulleiter haben das
Erforderlichesofort zu veranlassen.

Karlsruhe, den 7. September 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 34363 Im Auftrag
Kraft

Berlin W 8, den 1. September 1938.
Der Reichsministerfür Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.
MU 2SS1, Lila, K1IIK (b)

Schulsammlung des Volkslnindes fiir das Delitschtnm
im Ausland.

Der Volksbund für das Deutschtumini Ausland,
Bundesleitung, Berlin, hat zur Ermöglichnug der
Durchführung seiner durch die politischen Ereignisse
besonders dringlich gewordenenAufgaben auf Volks¬
deutschem Gebiete die Abhaltung einer Schulsammlnng
beantragt. Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs¬
minister des Innern und dem Herrn Reichsschatz¬
meister der NSDAP, bestimme ich uuter Zurückstellung
der schulischen Bedenken gegen die Durchführung einer
zweiten Schulsammlung noch im lausenden Schuljahre,
daß in der Zeit vom 17.-26. September 1938 eine
Schulsammlnng abgehalten wird, deren Durchführung
in den Händen des VDA liegt und zu der Schüler
und Schülerinnen im Alter von Vollendung des
10. Lebensjahres ab herangezogenwerden können.

Der Reichsschatzmeister der NSDAP, hat der
Hitlerjugend die Genehmigungzur Teilnahme an der
Sammlung erteilt. Doch ist das Sammeln lediglich
innerhalb der Bekanntenkreiseder Sammler gestattet
nnd darf nicht auf Straßen und Plätzen in Gast- und
Vergnügungsstätten oder in anderen jedermann zu¬
gänglichen Räumen oder von Haus zu Haus, sondern
ausschließlich in den Wohnungen der Sammler
oder ihrer nächsten Bekannten geschehen. Dabei sind,
wie schon bei früheren Sammlungen für Zwecke des
VDA, Quittuugsbücherzu verwendennnd über jeden
gespendetenBetrag eine ordnungsmäßige Quittung
auszustellen. Die Sammeltätigkeit der Schüler und
Schülerinnen und der Hitlerjugendund die Abrechnung
über die Sammlung hat außerhalb der Unterrichts-
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stunden zu liegen; eine Störung des Unterrichts¬
betriebes darf dadurch nicht eintreten.

Auf Grund von dem Reichsschatzmeisterder
NSDAP- vorgebrachterKlagen über die Nichtbeach¬
tung der Sammluugsbestimmungen weise ich alle
beteiligten Stelleu ausdrücklich au, die Richtlinien für
die Sammlungsdurchführung, z. B. das Verbot des
Sammelns auf öffentlichenStraßen und Plätzen uud in
Gast- und Vergnügungsstättenstrengstenszu beachten.

Dieser Erlaß wird auch im RMinAmtsblDtschWiss.
und in den Amtsblättern der Unterrichtsverwaltungen
der anderen Läuder veröffentlicht.

In Vertretung: gez. Zfchiutzsch >
Au die Uuterrichtsverwaltungeuder Länder.

Prüfung für dr» gehobenen mittleren Fiuauzvcrwaltuugsdienst.

Die diesjährige Prüfung für den gehobenen
mittlereuFiuauzverwaltungsdienst(Jnspektorenprüfung)
findet in der Zeit vom Montag, den 5. Dezember bis
voraussichtlich Freitag, den 9. Dezember 1938 im Vor¬
tragssaal des Landesgewerbeamts Karlsruhe, Karl-
Friedrichstraße17 statt. Sie beginnt jeweils vor¬
mittags 8 Uhr.

Die Beamten, die es angeht, sind hiernach zu
verständigen.

Die Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung
sind aus meinem Verwaltuugsbereich spätestens bis
29. September 1938 auf dem geordnetenDienstweg
vorzulegen.

Bei Vorlage der Gesuche Haben die Dienstvorstände
einen ausführlichen Bericht über den Stand der Aus¬
bildung, die Leistungen und die Befähigung des Gesuch¬
stellers beizufügen.

Assistenten uud Sekretäre, deueu bereits eröffnet
wurde, daß sie zur Jnspektorenprüfnng zugelassen
werden, haben sich bis zum gleichen Zeitpunkt zn
erklären, ob sie an dieser Prüfung teilnehmen.

Karlsruhe, den 6. September I9L8.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 1 5S91 Im Auftrag
Kraft

Beurlaubungvon Beamte», Behördenangestellteu und -nrbcitcrn
znr Durchführung des Winterhilfswerks.

(I) Bei Durchführung des Winterhilfswerks1938/39
ist wie in den vergangenen Jahren die tatkräftigeMit¬
hilfe der Behördenangehörigenerforderlich. Für Zwecke
des Winterhilfswerkskann deshalb auch im kommenden
Winterhalbjahr den Beamten, Bchördenangestellteu und
-arbeitern soweit es die dienstlichen Verhältnisseirgend
zulassen, Urlaub mit Fortzahlung der Bezüge und ohne
Anrechnungauf den Erholungsurlaub erteilt werden.

(2) Eine Erstattung von Kosten aus der Reichs¬
kasse kommt nicht in Frage.

Karlsruhe, den 30. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 1 5094, Im Auftrag
Kraft.

Unterbringung des reichseigenen Lnftfchntigcräts

Nachstehender Runderlaß des Reichsfinanzministers
wird zur Kenntnis gebracht.

Bei Unterbringung von Lustschutzgerät der Lust¬
waffe in Gebäuden der staatlichen und nichtstaatlichen
Dienststellenmeines Geschäftsbereichs ist entsprechend
zu verfahren. Bauliche Änderungenan Gebäuden der
staatlichen Dienststelleu bedürfen meiner vorherigen
Zustimmung.

Die in Frage kommenden Dienststellensind ge¬
gebenenfallsvon dieser Anordnung zu unterrichten,

Karlsruhe, den 30. August 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ^ I 5085, Im Auftrag
Kraft.

Berlin, den 25. Oktober 1837,
Der Reichsmiuisterder Finanzen.

0 4501—74/37 III,
Entbehrliche Räume in reichseigenen oder ermieteten

Gebäuden der Reichsfinanzverwaltung können zur
Lagerung von Luftschutzgerät widerruflich der Luftwaffe
unentgeltlich überlasten werden, wenn die Benutzungs¬
fähigkeit des Gebäudes dadurch nicht behindert wird.
Die Kosten der Herrichtung der Lagerräume hat die
Luftwaffe zu tragen.

Spielrnndcn für Handball.

Unter Bezugnahme auf die Vorschriften in den
„Richtlinien für die Leibeserziehung in Jnngenfchuleu"
wird bestimmt, daß mit Beginn des Unterrichts Spiel¬
runden in Handball durchgeführtwerden. An diesen
können sämtliche Schnlgattnngen teilnehmen. Die Teil¬
nahme der Schüler an diesen Wettspielrundenist für
Schulen mit zwei und weniger Turnstunden freiwillig.

Bei der Durchführung der Handballspielrunden
sind folgende Richtlinienzu beachten:

1) Die Spiele werden in drei Altersklassen durch¬
geführt, und zwar umfaßt die Klasse ^ 14-jährige und
jüngere Schüler, Klasse ö 15- und 16-jährige,Klasse L
ältere Schüler. Jede Anstalt bezw, Schulabteiluug stellt
für jede an der Anstalt vertretene Altersklasse nur
eiue Mannschaft.

2) Die Spieldauer für Klasse beträgt 2x20
Miuuteu, mit 10 Minuten Pause; für die Klassen IZ
und L 2x30 Minuten mit einer Pause von 10 Minuten-
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3) Die Durchführung der Spiele erfolgt in diesem

Jahre in einer Ruude in Gruppen bis zu 5 Mann¬

schaften. Die Spiele werden nach Punkten gewertet:

jedes gewonnene Spiel zählt 2 Punkte, das unent¬

schiedene einen Punkt und das verlorene null Punkte.

Bis Ende November sind die Spiele abzuschließen.

4) Die Ausstellung des Spielplanes und die Fest¬

setzung der Termine erfolgt durch einen Handball¬

ausschuß. Dieser setzt sich zusammen aus je einem

Vertreter der AN den Spielen beteiligten Schulen, der

durch die Anstaltsleitung bestimmt wird. Der Ausschuß

bestellt aus seiner Mitte für die Ruudcnspiele jeder

Altersklasse einen für die Durchführung der Spiele

verantwortlichen Spielleiter, der eine Lehrperson sein

muß. In seinen Arbeiten kann der Ausschuß einen

örtlich zuständigen Vertreter des Fachamtes Handball

des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen heran¬

ziehen.

5) Der Spielleiter bestimmt die Spielplätze und

beruft die Schiedsrichter, die gutes pädagogisches Ver¬

ständnis aufweisen sollen. Es empfiehlt sich, im Bedarfs¬

falle auch Schiedsrichter des DRL heranzuziehen.

6) Die Schiedsrichter melden dem Spielleiter

innerhalb von drei Tagen die Ergebnisse der Mann¬

schaftskämpfe sowie alle besonderen Vorkommnisse auf

dem Spielplatz.

7) Dem Spielleiter steht im Benehmen mit der

Schulleitung das Recht zu, Spieler, die gegen die Sport¬

regeln verstoßen, zu sperren. Im Spiel selbst auftretende

Verstöße kann der Schiedsrichter durch Verweis und

Ausschluß vom weiteren Spielverlaus bestrafen.

8) Die Mitarbeit der Fachwarte des Fachamtes

Handball ist erwünscht, damit auch die Spielplatzfrage

einwandfrei geregelt werden kann.

9) Nach Beendigung der Rundenspiele ist bis

spätestens 15. Januar 1939 der Landesschulaussichts-

stelle für Leibesübungen Karlsruhe, Bismarckstraße 12,

ein Bericht nach folgenden Gesichtspunkten vorzulegen:

a) Zahl der Mannschaften in den einzelnen Altersklassen,

b) Spielergebnisse der Rundenspiele,

e) gemachte Erfahrungen und Beobachtungen,

6) Vorschläge und Wünsche.

Da die Kampspiele ein wertvolles Erziehungs¬

mittel für unsere Jugend bilden, erwarte ich, daß

überall dort, wo die Möglichkeit der Durchführung

der Spielrunden gegeben ist, Lehrer und Schüler sich

mit Begeisterung dafür einsetzen.

Den Schulleitungen und Kreisschulämtern gehen

über die Orgauisatiou der Haudballrunden durch die

Laudesschulaufsichtsstelle ifür Leibesübuugen uoch be¬

sondere Bestimmungen zu.

Karlsruhe, den 29. August 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 32974 Im Auftrag

Kraft

III. Personalnachrichten.

Acrusen -

Der ordentliche Professor für mittelalterliche Ge¬

schichte vr. Theodor Mayer in Freiburg an die

Universität Marburg.

Ernannt:

Der Direktor der Staatlichen Lebensmittelunter¬

suchungsanstalt De. Kurt Täusel zum planmäßigen

außerordentlichen Professor für Lebensmittelchemie an

der Technischen Hochschule Karlsruhe.

Professor vr. LeoTschermark zum ordentlichen

Professor für Waldbau an der Universität Freiburg.

Der kommissarisch mit der Leitung der Staat¬

lichen Chemisch-Technischen Prüfungs- und Versuchs¬

anstalt in Karlsruhe beauftragte Or-Jng. Karl Theo¬

dor Nestle zum Direktor daselbst.

Professor vr. Wolfgang Hartmann an der

Erich Ludendorff-Schule — Oberschule für Jungen —

in Freiburg zum Direktor der General-Werder Schule

— Oberschule für Jungen — in Achern.

Zu Professoren: Die Lehramtsassessoren Albin

Heidelberger am Bismarck-Gymnasium in Karls¬

ruhe — Georg Weis an der Eberstein-Schule

— Oberschule für Jungen — in Gernsbach.

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Adolf Ohnmacht

in Menzingen.

Zu Hauptlehreru(innen): die Lehrer (Schulver¬

walter): Wilhelm Dörner in Hubertshofen —

Ludwig Fuchs in Schwörstadt — Wilhelm Maul-

betsch in Hohenbodman — Otto Müller in

Hüffenhardt — Walter Neu gart in Schönau i. Schw.,

A. Lörrach — Otto Schick in Schutterzell —

Philipp Schreck in Gommersdorf — Ludwig

Sutter in Gütenbach — Frida Peter in

Bischoffingen* — Antonie Winter in Reichenbach,

A. Lahr.
» Umwandlungsstellen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

An Oberschulen für Jungen und Mädchen

uud an Gymnasien:

Die Direktoren Or. Gustav Mittelstraß vou

der ehem. Ausbau-Oberrealschule in Tauberbischofs¬

heim an die Franken-Schule daselbst — Oskar

Walzer von der Franken-Schule in Tauberbischofs¬

heim au das Theodor Körner-Gymnasium in Lahr —

Wilhelm Weingartner von derLangemarck-Schnle

in Singen an das Schlageter-Gymnasium in Konstanz.

Die Professoren: vr. Friedrich Ackermann

vom Schloß-Gymnasium in Bruchsal au die Oden-

Wald-Schule in Buchen — Or. Karl Becker von der

Rnpprecht-Schule in Wiesloch an die Philipp Lenard-

Schule in Heidelberg — Or. Erich Bnisson von

der Jmmelmann-Schule in Villingen an die Schwarzen¬

berg-Schule in Waldkirch — Emil Burg er von der

Franken-Schule in Tauberbischossheim an das Schloß-

Gymnasium in Bruchsal — vr. Max Dalitzsch von

der Hilda-Schule in Pforzheim an das Reuchliu-

Gymnasium daselbst — Friedrich Dux vou der

Konradin Kreutzer-Schule iu Meßkirch an die Frei¬

herr vom Stein-Schule in Bruchsal — Beruhard

Geiger von der ehem. Aufbau-Oberrealschule iu

Tauberbischofsheim au die Franken-Schule daselbst —
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Theodor Grieshaber von der Hölderlin-Schule

in Heidelberg an die Rupprecht-Schule in Wiesloch —

Dr. Paul Grosch von der Richthofen-Schule in

Kenzingen an die Schwarzenberg-Schule in Wald¬

kirch — Friedrich Gründet von der Erich Ludeu-

dorff-Schule iu Freiburg an das Bertholds-Gym-

nasium daselbst — vr. Martin Henglein von der

Lessing-Schule in Karlsruhe an die Helmholtz-Schule

daselbst — Albert Holzhauer vom Neuchlin-Gym-

uasium in Pforzheim an das Schlageter-Gymuosium

in Konstanz — vr. Hans Hübner vom Hohenbaden-

Gymuasium in Baden Baden an die Adolf Hitler-

Sa)nle in Mannheim — Or, Albert Hng von dcr

General Werder-Schule in Achern an die Horst

Wessel-Schule in Rastatt — vr. Erwin Huugerer

vom Grimmelshansen-Gymnasium in Offenburg an

die Hindenburg - Schule iu Freiburg — vr, Otto

Kähni von der Schiller-Schule in Öffenburg an das

Grimmelshausen-Gymnasium daselbst — I)r, Karl

Kamm von der ehem. Aufbau-Oberrealschule in

Tauberbischossheim an die Franken-Schule daselbst —

vr. Emil Kast von der Freiligrath-Schule in Karls¬

ruhe an die Helmholtz-Schule daselbst — Gustav

Kemps von der Zeppelin-Schule in Konstanz an die

Adolf Hitler-Schule in Mannheim — Gustav Küh¬

ner von der Gewerbeschule in Heidelberg an die

Hölderlin-Schule daselbst — vr. Max Landwehr

von der Humboldt-Schule in Karlsruhe an die Mark¬

grafen-Schule in Karlsruhe-Durlach — Friedrich

Laube von der Humboldt-Schule iu Karlsruhe an

die Martin Schongauer-Schule in Breisach —

vr. Adolf Maier von der Dietrich Eckart-Schule in

Emmendingen an die Martin Schonganer-Schule in

Breisach — Adolf Meiß von der Fürsteuberg-Schule

in Douauefchingen an die Hebelschule in Schwetzingen —

vr. Melchior Mayer vom Renchlin-Gymnasiüm in

Pforzheim an die Friedrich-Schule daselbst —

vr. Maximilian Mechler von der Richard Wagner-

Schule iu Baden-Baden an das Hohenbaden-Gym-

nasium daselbst — vr. Ludwig Ney meyer von der

Johann Fischart-Schule in Ettenheim an die Hinden-

bnrg-Schule in Ettlingen — Lothar Quenzer von

der Hans Thoma-Schule in Lörrach an das Hohen-

baden-Gymnasinm in Baden-Baden — vr. Helmnth

Röther von der Rotteck-Schule in Freibnrg an die

Erich Ludendorff-Schnle daselbst — Alfons Schach¬

ner von der Tnlla-Schule in Mannheim an die

Hölderlin-Schule in Heidelberg — Vinzenz Schach¬
tele von der Gewerbeschule in Rastatt an das Lud¬

wig Wilhelm-Gymnasium daselbst—Julius Schäfer

von der ehem. Schulabteilung Buchen der Oberschule

iuBucheu-Walldürn an die Odenwaldschule daselbst —

August Scheide! von dcr Bender-Schule in Wein¬

heim an die Hans Thoma-Schule iu Mannheim —

Alfons Schler vom Hohenbaden-Gymnasium iu

Baden-Baden an das Reuchlju-Gymnasium in Pforz¬

heim — Georg Schmie der von der Jmmelmann-

Schnle in Villingen an die Philipp Leuard'Schule

in Heidelberg — Georg Schrempp von der Lise¬

lotte-Schule' in Mannheim au die Moll-Schule da¬

selbst — Heinrich Schwab von der ehem. Aufbau-

Oberrealschule in Tauberbischofsheim an die Franken-

Schule daselbst — Adolf Schwarzmann von der

Hans Thoma-Schule in Mannheim an die Schiller-

Schule iu Offeuburg — Theodor Steltz vom Kur¬

fürst Friedrich - Gymnasium in Heidelberg an die

Liselotte-Schule in Mannheim — Friedrich Veit von

der Nenbnrg-Schnle in Freiburg an die Rotteck-
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Schule daselbst — Ernst Wahlert von der Goethe-

Schule in Karlsruhe an die Freiligrath-Schule da¬

selbst — Hermann Wiedemer von der ehem. Schul¬

abteilung Buchen der Oberschule in Buchen-Walldürn

an die Odenwaldschnle daselbst — Or. Joses Wild

von der Richthofen-Schule in Kenzingen an die

Martin Schougauer-Schule iu Breisach — Or. Karl

Worzel von der Freiherr vom Stein-Schule iu

Bruchsal an das Kurfürst Friedrich-Gymnasium in

Heidelberg — vr. Waldemar Ziegler vvmLudwig-

Wilhelm-Gymuasium in Rastatt an die Humboldt-

Schule in Karlsruhe — Heinrich Zimmermann

von der ehem. Aufbau-Oberrealschule in Tauber¬

bischofsheim an die Franken-Schule daselbst.

Die Zeichenlehrer: Robert Geisel von derHoch-

rhein-Schule in Waldshut an die Philipp Leuard-

Schule in Heidelberg — Alfons Stein von der ehem.

Aufbau-Oberrealschule in Tauberbischofsheim au die

Frauken-Schule daselbst — Julius Viesel von der

Markgräfler-Schule iu Müllheim an die Tulla-Schule

in Mannheim.

Die Musiklehrer: Albin Neininger von der

Markgräfler-Schule in Müllheim an die Freiligrath-

Schule in Karlsruhe — Paul Julier von der ehem.

Ausbau-Oberrealschule in Tanberbischossheim an die

Franken-Schule daselbst.

Studienrat Or. Adolf Schüßler an der Fried¬

rich List-Handelsschule in Mannheim an die Handels¬

schule iu Tauberbischofsheim.

Die Hauptlehrer: Johann Heinemann in

Hatt enweiler nach Schopfheim — Friedrich Rahner

in Heddesheim nach Mannheim — Eugen Romb ach

in Bohlingen nach Baltersweil — Wilhelm Röthen¬

meier in Wittenschwand nach Waldshut.

Fortbilduugsfchulhauptlehrerin Martha Buch-

leither in Jhringen nach Zell i. W.

Versetzt als Hauptlehrer:

Oberlehrer Herbert Ioos in Reichenau, A.

Konstanz, nach Heidelberg.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Ludwig Moos

in Hngsweier nach Lahr (Amtsblatt Seite 108).

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Rudolf Ebuer am Schlageter-Gym-

nasium in Konstanz.

Die Studienräte Karl Kabis und Wilhelm

Link an der Goldschmiedeschule in Pforzheim.

Die Hauptlehrer(iuuen): Franz Klett in Rhein-

felden — Elisabeth Dürr in Neusatz — Dora

Winter in Pforzheim.

Wegen Erreichens dcr Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Oberrechuungsrat Johann Blumhofer bei dcr

Verwaltungsdirektion der vereinigten klinischen An¬

stalten in Areiburg. — Rektor Christian Holzinger
in Pforzheim.

Gestorben:

Professor i. R. Wilhelm Schlachter, zuletzt am

Realgymnasium in Mosbach, am lö. August 1938. —

Professor i. R Or. Ernst Batz er, zuletzt au der

Oberrealschule Offenburg, am 19. August 1938.
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IV Stellenausschreiben.

An Grund- und Haupt schulen:
Allgemein:
Oberlehrerstellen in: B l u in b e r g, A. Donau¬

eschingen, (künftige Nektorstelle) — Haslach,
A. Wolfach - Wolf ach.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetztenKreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke nnd Lehrmittel.

Allgemein.
Im Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin,

sind die amtlichen Bestimmungen über den
Unterrichtsfilm, herausgegebenvon Ministerial¬
rat Or. Kurt Zierold erschienen. Preis 2,20 NM.

17 —

Der Bezug dieses Buches wird den Schulen
empfohlen.

In der von der VerlagsbuchhandlungI. I. Weber,
Leipzig herausgegebenen Schriftenreihe „Weberschiff-
schen-Bücherei" sind folgende Bändchen erschienen:

Wilh. Ran, Tie Edelsteine
Alwin Pedersen, Unter Polartieren
Hans Wegener, Früchte des Feldes
Dr. Karl Wetzel, Giftpflanzen unserer Heimat
v. Grotthuß, Von Enten und Kröten
Rud. Schiffet, Eßbare Seefische
Hans Wegen er, Bäume des deutschen Waldes
Jnl. R. Haarhaus, Der Wiesenteichund seine

Lebensgemeinschaft.
Preis jedes Bandes 90 Rpf.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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deK Vadischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
Herausgegeben vom Ministerium deS Rultus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 27. September 1938

Inhalt.
I. Erlasse des Ncichslninisternnus für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Winterhilfsiverk 1933/39.

Vollnigsverordnung zur Neichsordnuug der Pädagogischen

Prüfung (Päd.PrüfO.).

Zweite Prüfung für das Lehramt an Volksschulen.

Bezeichnung der Handelsschule (Kaufmännischen Berufsschule)

mit Höherer Handelsschule (Kaufmännischen Berufsfachschule) in

Waldshut.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier:

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Elzach.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichiswesens, hier:

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Efchel-
broun.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier:

Aufhebung der Gewerbeschule (Tewerblichen Berufsschule) Gott¬

madingen.

III. Personalnachrichteu.

IV. «tcllenansschrcibe».

I. Erlasse des Reichsministerinnls für Wissenschaft, Erziehung und Bolksbildnng.

Aus Heft 17 des Reichsmmisterialamtsblattes:

Nr. 440 „Anrede von Vorgesetzten" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 39!) Nr. ^ I 5053/38.

Nr. 443 „Aufklärungsaktion „Schützt die deutsche Ernte vor Brandgefahr"

(RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 391) Nr. ö 32275/38.

Nr 445 „ F i l m und Bild im R a u in p r o g r a m m für die höheren Schulen"

(RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 392) Nr. L 34082/38.

II Bekanntmachungen.

Wintcrlnlfswerk 1938/39.

An die unterstellten Behörden, Dienststellen,

Schulanstalten und Schulen.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs-

miuisters des Jnueru vom 3. September 1938 —

NW II 10/38 — 9335 — über Äie Durchführung des

Wiuterhilfswerks 1938/39 zum Abdruck gebracht.

Nach Benehmen mit dem Badischen Herrn Finanz-

und Wirtschastsmiuister wird hierzu folgendes be¬

stimmt:

Die erforderlichen Vordrucke für die Erklärun¬

gen und Ausweise der dortigen Beamten, Angestell¬

ten und Arbeiter gelaugeu vou hier aus unmittel¬

bar zum Versaud au die Dienststelle», für die

Grund- und Hauptschulen sowie die ländlichen Be¬

rufsschulen an die Kreis- bezw. Stadtschulämter, die

sie umgehend an die Lehrerschaft ihrer Bezirke wei¬

terleiten. Diejenigen Lohu- und Gehaltsempfänger,

die nach Ziffer 1 b des Erlasses nur 25 Rps. zahlen,

äuderu die Erklärung entsprechend ab; ebenso ist zn

verfahren, wenn eine andere Kasse als die Landes-

hauptkafse als gehaltszahlende Kasse in Betracht

kommt. Die Dienststellen senden die gesammelten

Erklärungen mit Ausweis u m gehend an die

Laudeshauptkasse bezw. au die gehaltszahlende

Kasse. Die Einsendung darf durch etwa fehlende

Erkläruugen uicht verzögert werden. Der Einsen¬

dung au die Kasse durch den Spender selbst steht

nichts entgegen. Die Laudeshanptkassc bezw. die ge-

haltszahleude Kasse bestätigt die — vorbereiteten —

Ausweise, trennt sie ab und gibt sie durch Vermitt¬

lung der Dienststellen zurück. Aus Grund der Aus¬

weise erhebt der Vertrauensmann der Dienststelle

die Türplaketten monatlich beim örtlichen Winter¬

hilfswerk und verteilt sie.

Falls die übersandten Vordrucke nicht aus¬

reichen, sind solche durch die Dienststellen herzu¬

stellen.

Die Laudeshauptkasse bezw. die gehaltszahleude

Kasse behält die in den Erklärungen angegebenen

Beträge an den Bezügen ein uud führt diese monat¬

lich an den Gaubeaustragteu des Winterhilfswerks

>n Karlsruhe Baumeisterstraße 8 (Postscheckkonto

Karlsruhe Nr. 360), ab.
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Da die Landeshauptkaffe bezw. die gehalts¬
zahlende Kasse die Bezüge für Oktober schon im
September vorbereiten muß, wird sie fürsorglich
aus kasseutechuischen Gründen bei jedem Gehalts¬
oder Vergütungsempfänger bereits für Oktober
einen Abzug von 10 v. H. der Lohnsteuer, minde¬

stens aber 0.25 RM., vornehmen. Ein etwaiger Aus¬
gleich auf Grund der Erklärung findet im darauf¬
folgenden Monat statt.

Soweit Speudeu für Oktober an den Bezügen
für Oktober nicht mehr einbehalten werden können,
ist die Oktoberspende je znr Hälfte mit den Spenden
für November nnd Dezember 1938 einzubehalten.

Wird die Zahlung der Spende widerrufen, so
ist mit dem Widerruf der Ausweis au die gehalts¬
zahlende Kasse zurückzugebeu.

Vis spätestens 1. Oktober 1938 ist mir zu be¬
richten, daß der Rnnderlaß sämtlichen Bediensteten
bekanntgegeben wurde und die Vordrucke verteilt
siud.

Karlsruhe, deu 17. September 1938.

Der Miuister des Kultus uud Unterrichts
Nr. l S420 In Vertretung

Frank

Runderlaß des Herrn Ncichsministers des Innern
vom 3. September 1938 VW II 10/38 — 9335 —.

(1) Die Mittel für das Winterhilfswerk des
deutschen Volkes 1938/39 werde» in der gleichen
Weise wie im Vorjahr aufgebracht. Für die Betei¬
ligung der Beamten, Angestellten und Arbeiter der
öffentlichen Verwaltung gelten folgende Richtlinien:

1. Anspruch auf Aushäudiguug der Monats-
Türplakette des WHW. 1938/39 haben

a) Lohn- und Gehaltsempfänger, die während der
Kmonatigen Dauer des WHW. 1938/39 (1. 10.
1938 bis 31. 3. 1939) als Veitrag zum WHW.
10 v. H. ihrer Lohnsteuer, jedoch mindestens
0,25 RM. monatlich leisten,

k) Lohn- und Gehaltsempfänger, die wegen ihres
geringen Einkommens zur Einkommensteuer
nicht herangezogen werden, gegen einen Beitrag
von monatlich 0,25 NM.,

e) Festbesoldete, die neben der Lohnsteuer noch zur
Eiukommensteuer veranlagt werden, wenn sie

neben ihrer monatlichen Spende in Höhe von
10 v. H. der Lohnsteuer monatlich 1 v. H. ihres
für das Jahr 1937 veranlagten Einkommen¬
steuerbetrages an das WHW. entrichten, soweit
die Steuerschuld nicht durch Lohnabzug getilgt
ist. (Dieses 1 v. H. wird lediglich von der Eiu-
kommensteuerrestschttld errechnet, die durch Vor¬
auszahlung und die Abschlußzahlung getilgt
worden ist.)

2. Die Monats-Türplakette des WHW. ist ein
Zeichen dafür, daß der Inhaber dieser Plakette für
den betreffenden Monat ein seiner wirtschaftlichen
Lage entsprechendes Opfer für das WHW. gebracht
bat.

3. Beamte, Angestellte und Arbeiter, die sich am
WHW. beteiligen, weisen die für die Auszaluug der
Dienstbezüge zuständigen Kassen (Zahlstellen) an,
die Spende zum WHW. abgerundet auf ^/i» RM.
ciuzubehalteu und dem WHW. (Gaubeanftragten)
zuzuführen. Soweit die Besoldungen durch zentrale
Besoldungskassen gezahlt werden, sind die Spenden
an denjenigen Gaubeauftragten abzuführen, in
dessen Geschäftsbereich die zentrale Besoldungskasse
ihren Sitz hat. Eiu Muster für die Anweisung ist
nachstehend abgedruckt.

4. Die Anforderung der Plakette geschieht in
der gleichen Weise wie im Vorjahr. Der Anforde¬
rung ist eiue Bescheinigung beizufügen, ans der die
Zahl der zum Empfang berechtigten Spender und
die Summe der für den betreffenden Monat auf¬
gekommenen Spende zu ersehen ist. Die Aufstellung
einer Liste mit Angabe der Namen der einzelnen
Spender uud der gezeichneten Beträge ist nicht er¬
forderlich.

5. Die Einsichtnahme in die WHW.-Abzngs-
listen ist Personen, die nicht mit der Gehalts- und
Lohnzahlung befaßt siud, uicht gestattet.

6. Die Beiträge für die NSV. werden während
der Dauer des WHW. nicht ermäßigt.

7. Ruhegeld- und Rentenempfänger können aus
technischen Gründen an das Abzugsverfahren nicht
angeschlossen werden. Für sie gelten die vorstehen¬
den Richtlinien sinngemäß mit der Maßgabe, daß die
Einhebung der Beträge und die Aushändigung der
Plaketten durch die örtlichen Dienststellen des WHW.
erfolgt.
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Muster für die abzugebende Erklärung:

Sofort mit Ausweis ausfüllen und bis längstens 1. Oktober 1938 einzusenden an:

Badische Landeshauptkasse Karlsruhe

Gp-«d« für das WwtsMMwexk 1838/38

Ich ermächtige hierdurch die Badische Landeshanptkafse, für die Monate Oktober 1938

bis März 1939 19 v. H. der von mir für diese Monate zu entrichtenden Lohnsteuer (auf

volle 0,10 nach oben abgerundet) und außerdem für die genannten Monate einen

festen Betrag vou je ... . von meinen Bezügen einzubehalten uud dem Winter¬

hilfswerk zu überweisen^). Den Widerruf der Ermächtigung behalte ich mir vor.

Ort: Name:

, deu 1938

Dienstbezeichnung: Dienststelle:

>1 Nur von denjenigen Beamten usw. auszufüllen, die für 1937 zur Einkommensteuer veranlagt sind oder die einen

Betvag spenden wollen, der den Betrag von 1l) u. 5z. der Lohnsteuer übersteigt.

Da die Kasse die Bezüge für Oktober schon im September vorbereiten muß, hat sie ans kassentechnischen Gründen

fürsorglich bei jedem Gehalts- oder Vergütuugsempfänger bereits für Oktober einen Abzug von 10 v. H. der Lohnsteuer, mindestens

aber iZ,L5 vorgenommen. Ein etwaiger Ausgleich aufgrund der Erklärung findet im darauffolgenden Monat statt.

Name: - Ort:

Dienstbezeichnung: - Dienststelle:

hat seiner Spendepflicht zum Winterhilfswerk 1938/39 genügt und ist berechtigt, die Plaketten des Win-.

terhilfswerks 1938/39 iu Empfang zu uehmen.

Karlsruhe, deu 1938

Badische Landeshauptkasse Karlsruhe



128
— Nr, 18 —

Vollzugsverordnung zur Reichsordnung der Pädagogischen

Prüfung (Päd. PriifO,).

Der Artikel I der Bekanntmachung vom 18. Mai

1938 Nr. 1Z 8970 (ABl. des Bad. Min. d. Kultus uud

Unterrichts S. 66/67) erhält folgende geänderte

Fassung:

Artikel I.

Zum Vollzug der Orduung der Prüfung für

das Lehramt an Höheren Schulen, Teil II, die Pä¬

dagogische Prüsuug vom 7. Juui 1937 (NMiu-

AmtsblDtschWiss. 1937 S. 289 ff.), wird bestimmt:

Zu K l Absatz 2.

Im Ministerium des Kultus und Unterrichts

in Karlsruhe wird ein „Pädagogisches Prüfungs¬

amt für das Land Baden" gebildet. Der Vorsitzende

des Prüfungsamts bestimmt die Vorsitzenden und

die drei Beisitzer der eiuzclueu Prüfungsausschüsse

aus dem Kreise der vom Neichserziehungsmiuister

ernannte: Mitglieder des Prüfuugsamtes.

Mitglieder eines Prüfungsausschusses sollen

nur solche Mitglieder des Prüfuugsamtes sein,

welche an der Ausbildung der betreffenden Referen¬

dare nicht beteiligt wareu.

Zu H 2 Ziffer 1 und zu K 4 Ziffer 2 Absatz 1.

Leiter der Ausbildung sind die Leiter der Päda¬

gogischen Seminare.

Die Meldungen zur Prüfung und die Haus¬

arbeiten sind an den Leiter der Ausbildung spä¬

testens am 2. Mai bezw. am 1. November abzu¬

liefern.

Die Leiter der Ausbildung legen die Melduu-

gen mit den vorgeschriebeneu Unterlagen und die

Hausarbeiten bis spätestens 11. Mai bezw. 1l>. No¬

vember dein Prüfungsamt vor.

Zu s 2 Ziffer 5.

über die Zulassuug zur Prüfung entscheidet der

Vorsitzende des Prüfungsamtes.

Zu 8 4 Ziffer 2 Absatz 2.

Für die Fristverläugerung ist der Vorsitzeude des

Prüfuugsamtes zuständig.

Karlsruhe, deu 6. September 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 33163 Im Auftrag

Kraft

Zweite Prüfung fiir das Lehramt an Volksschulen.

Im Mouat Dezember 1938 wird eine zweite

Prüfung für das Lehramt an Volksschulen gemäß

KK 6, 7 uud 8 der Prüfuugsorduuug vom 16. März

1931 in der Fassung vom 14. Februar 1934 (Amts¬

blatt 1931 Nr. 9 Seite 39 ff. uud 1934 Nr. 5

Seite 32) stattfinden. Die Gesuche um Zulassung

sind spätestens bis 15. Oktober 1938 auf dem Dienst¬

weg dem Miuisterium des Kultus und Unterrichts

vorzulegen. Die näheren Bestimmungen über die

Meldung zur Prüfung uud über die gestellten An¬

forderungen find der Bekanntmachung vom 16. Fe¬

bruar 1937 (Amtsblatt Nr. 5 Seite 36/37) zn ent¬

nehmen.

Die voraussichtlich letzte Prüfung wird im

Sommer 1939 stattfinden. Auf die Bekanntmachung

vom 1. August 1936 Nr. U. 28 «61 über deu Vollzug

des Besoldungsgesetzes (Amtsblatt 1936 Seite 139)

wird nochmals besonders hingewiesen.

Die Kreisschutämter haben der Melduug des

Bewerbers außer eiuem Dienstzeugnis Angaben

über die Mitgliedschaft und Betätigung iu der

NSDAP, und ihren Gliederungen beizufügen.

Karlsr u h e, deu 21. September 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 358 -4 In Vertretung

Frauk

Bezeichnung der Handelsschule (Kaufmännischen Berufsschule)

mit Höherer Handelsschule (Kaufmänuifcheu Berufsfachfchule)

iu Waldshut.

Die Haudelsschule (Kaufmännische Berufs¬

schule) mit Höherer Haudelsschule (Kausmäuuisc

Bernfsfachfchnle) iu Waldshut führt die Bezeich¬

nung:

„Dr. Karl-Winter-Handelsschule (Kaufmänni¬

sche Berufsschule) mit Höherer Handelsschule

(Kausmäuuischer Berufsfachschule) iu Waldshut".

Karlsruhe, deu 3. September 1938.

Der Minister des .Kultus uud Unterrichts

Nr. N L0033 Im Auftrag

K rast

Neuregelung des gewerblichen Nuterrichtswescns, hier:

Aushebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Bernfsschnie) Elzach.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister

des Innern uud mit Zustimmung des Herrn

Finanz- und Wirtschastsministers wird auf Grund

des Artikels 1 ZK 1 uud 2 des Gesetzes über die

vorläufige Neuregelung des gewerbliche» Uuter-

richtsweseus vom 10. Dezember 1934 (GVBl. 1935

Seite 119) folgendes bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)

Elzach wird mit Mirkuug vom 14. September 1938

aufgehoben.

2. Die Gemeinden Elzach, Katzenmoos, Nieder-

wiudeu, Oberbiederbach, Oberprechtal, Oberspitzeu¬

bach, Oberwinden, Unterbiederbach, Unterprechtal

nnd Aach werden gleichzeitig dem Gewerbeschnlver-

band Waldkirch als Verbandsgemeinden zuge¬

wiesen.
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3. Die in den Gemeinden Elzach, Katzenmoos,

Niederwinden, Oberbiederbach, Oberprechlal, Ober¬

spitzenbach, Oberwinden, Uuterbiederbach, Unter-

prechtal und Bach beschäftigten gewerblich tätigen

Berufsschulpslichtigen haben vom Zeitpunkt der

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbliche Be¬

rufsschule) Elzach au die Gewerbeschule (Gewerb¬

liche Berufsschule) Waldkirch zu besucheu.

Karlsruhe, deu 20. September 1938.

Der Münster des Kultus und Unterrichts
Nr. I> 22487 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Uuterrichtswcseus, hier:
Aushebung der Gewerbeschule(Gewerbliche» Berufsschule)

Eschelbrouu.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern und mit Zustimmuug des Herru Finanz-

uud Wirtschaftsministers wird ans Grund des

Art. 1 K§ 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens

vom 10. Dezember 1934 (GVBl. 1935 Seite 119)

folgendes bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬

schule) Eschelbrouu wird mit Wirkung vom 14. Sep¬

tember 1938 aufgehoben.

2. Die Gemeinden Epfenbach, Neidenstein und

Ef^helbronn werden dem Gewerbeschulverband

Sinsheim uud die Gemeinden Spechbach und

Möuchzell dem Gewerbcschulverband Neckargemüud

zugeteilt.

3. Die in den Gemeinden Eschelbrouu, Neiden¬

stein und Epfenbach beschäftigten gewerblich tätigen

Berufsschulpflichtigen haben daher vom Zeitpunkte

der Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Be¬

rufsschule) Eschelbrouu au die Gewerbeschule (Gewerb¬

liche Berufsschule) Sinsheim und die in den Gemeinden

Spechbach und Mönchzell beschäftigten gewerblich

tätigen Bernfsschnlpflichtigen die Gewerbeschule

(Gewerbliche Berufsschule) Neckargemüud zu be¬

suchen.

Karlsruhe, den 2V. September 1938.

Der Minister des Kultus uud Uuterrichts
Nr. O 22486 In Vertretung

Frank

Neuregelung des gewerblichen Uutcrrichtswcscus, hier:
Aushebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)

Gottmadiugcu.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister

des Innern uud mit Zustimmuug des Herru Fi¬

nanz- und Wirtschastsministers wird auf Grund des

Art. 1 KK 1 uud 2 des Gesetzes über die vorläufige

Neuregeluug des gewerblicheu Uuterrichtswefeus

vom 10. Dezember 1934 (GVBl. 1935 Seite 119)

folgendes bestimmt:

, 18 — 129

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬

schule) Gottmadiugeu wird mit Wirkung vom

14. September 1938 ausgehoben.

2. Die Gemeiudeu Bietingen, Bilfingen, Gai-

liugeu, Gottmadiugeu uud Randegg werden gleich¬

zeitig dem Gewerbcschulverband Singen als Ver-

bandsgemeinden zugeteilt.

3. Die in den Gemeinden Bietingen, Büsingen,

Güttingen, Gottmadingen uud Naudegg beschäftig¬

ten gewerblich tätigen Bernfsschnlpflichtigen haben

darnach vom, Zeitpunkte der Aufhebung der Ge¬

werbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Gotimadin-

gen au die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬

schule) Singen zu besuche«.

Karlsruhe, deu 22. September 1938.

Der Münster des Kultus uud Uuterrichts
Nr. v 22903 In Vertretung

Frank

III. Personaluachrichten.

Ernannt:

Dozent Dr. Franz Böhm an der Universität
Heidelberg zum planmäßigen außerordentlichenPro¬
fessor für Philosophie daselbst.

Zu Direktoren: Stndicnrat Paul Kühlewein
au der Gewerbeschulein Eberbach und Stndienrat
Karl Schöpperle an der Gewerbeschule iu Laden¬
burg,

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Franz Hoog in
Sinzheim.

Zu Hanptlehrern(inn:n): die Lehrer (Schnlver-
walter) Ernst Hogg in Jppingeu — Karl Kern in
Weiler, A. Sinsheim — Franz Odenwald in
Ran-ntal* — Franz Schmalz in Myhl — Adolf
Speck in Büchenau* — Jakob Spielker ger in
Neuenburg — Mathilde Hammel in Sandhausen * —
Emma Mayer in Grötzingen — Maria Miltner
in Eschbach *, A. Mnllheim.'

^ Umwandlungsstellen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Professor Or. Hermann Röckel vom Knrsnrst-
Friedrich-Gymnasium in Heidelberg an die Philipp-
Lenard-Schnle daselbst.

Musiklehrer Karl Hinderschied an der Fürsten-
berg-Schnle — Oberschule für Juugen — in Tonau-
eschingen an die OdenwaU-Schule — Oberschule für
Jungen in Aufbauform — in Buchen

Die Fortbilduugsschulhauptlehrer:Heinrich Burth,
Leiter der Gewerbeschule(Gewerbl. Berufsschule) iu
Gottmadingen an die Gewerbeschule in Singen a, H.,
A. Konstanz — Leonhard Gillard on an der Ge¬
werbeschule(Gemerbl.Berufsschule) in Lichtenau an
jene in Achern — Siegfried Hasen fratz in Staufen,
A. Müllheim, nach Bad Kiozingen.

Die Hauptlehrer(innen): August Auer iu Zim¬
mern, A. DoiiauesZüugen, nach Emmendingen —
Alfred Bercher in Ramsbach nach Bad Krozingen —
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Otto Echtle in Mutschelbach nach Söllingen, A.
Karlsruhe — Engen Frank in Grenzach nach Lörrach —
Hermann Hertrich in Emmingen ab Egg nach
Zimmern, A, Donaueschingen— Johann Hnck in
Schiltach nach Lahr — Emil Keck in Lichtenaunach
Schlltach—August Klotz in Rahrbach bei Eppingen,
A Sinsheim, nach Müsenbach — Fnedrich Krämer
in Bellingen nach Kippenheim —Josef Neubnrger
in Rastatt nach An a. Rh. — Heinrich Schmitt in
Dietlingen, A. Pforzheim, nach Malterdingen— Eugen
Schwald in Wollbach nach Eimeldingen— Jakob
Spielberg er in Neuenbürg nach Wilferdingen—
Herbert Zipf in Katzental nach Neudenan — Fried¬
rich Zobeley in Altneudorf nach Bruchsal. —
Margarete Bartenstein in Au a. Rh nach Neu¬
satz — Ida Knupfer in Oppenau nach Mann¬
heim.

Entlassen auf Ansuchen:

Hilfslehrern, Gertrud Berg er in Uberauchen —
FortbildungsschnllehrerinGertrud Brecht iu Steins¬
furt — Lehrerin Margarete Grimm in Muggen¬
sturm — Fortbildungsschnllehrerin Helene Nuß in
Zell i. W, A. Lörrach.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Adolf Burg er in Säckingen. —
Hauptlehrerin Antonie Pesse'rl in Mannheim.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrerinnen: Maria Maier in Wiu-
tersdorf — Klara Nombach in Knhbach.

Wegen Erreichen? der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Technischer Inspektor Georg Schade ait der
Technischen Hochschule Karlsruhe.

Gestorben:

Hauptlehrer a D. Hermann Lenz, zuletzt in
Baiertal, am 31, August 1938. — Professor f^ranz
Vogt an der Tullaschule — Oberschule für Jungen —
in Mannheim am 1. September 1S38, — Oberlehrer
Ludwig Hugelmann in Haslach i. K. am ö Sep¬
tember 1938.

IV. Stellenausschreiben.

Au Grund- und Hauptschulen:
1. Allgemein:

Oberlehrerstellein Haslach i. K, A. Wolfach.
2 Hauptlehrerstellenin R h e i n f e l d e n, A.

Säckingen.
2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerstelleniu: Bohl in gen — Furt¬
wangen — Grenzach — Hatten Weiler —
Katzental — Ramsbach — Rohrbach, bei
Eppingen, A. Sinsheim.

3. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellenin: Altneudorf — Hau¬

ingen — Raich — Spechbach.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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Amtsblatt
deF Vadischen Ministeriums deK Nultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium des Ltultus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 2. November 1938

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

II, Verordnung über das „NaturschutzgebietHödingerTobel"
in den Gemarkungen Hödingen und Sipplingen, Bezirksamt
Ueberlingen.

III, Bekanntmachungen:
NaturschutzgebietSchliffkopf.
Verbot der Mitgliedschaft von Beamten und Lehrpersonen

in berufsständischenkonfessionellen Vereinigungen.
Grundsätzefür die Führung von Personalakten, hier: Tätig¬

keit von Beamten iLehrern), Angestellten und Arbeitern in der
NSDAP, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden, in
dem NSFK, im Reichsluftschutzbundusw.

Beschaffungvon Lehrmitteln für Ur- und Frühgeschichte.

Die Durchführung von Berufsschullehrgängenfür Lehrlinge
des Gaststättengewerbes an der Handelsschule in Baden-Baden.

Meisterschule für Präzisionsmaschinen- und Werkzeugbau
(Fachschule) an der GewerbeschuleI (GewerblichenBerufsschule)
in Pforzheim.

Aufhebung der Gewerbeschule (GewerblichenBerufsschule)
Tengen.

Die Erhebungund Verwendung der Allgemeinenkath. Kirchen¬
steuer im Rechnungsjahr 1933.

IV. Personaluachrichten.
V. Stellenausschreiben.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
VII. Mitteilung.

I. Erlaffe des Neichsministerinms für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 17 des Reichsmimsterialamtsblaltes:

Nr. 444 „Berufsberatung und Lehr Stellenvermittlung" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 392)

Nr. L 34847/38.

Nr. 416 „Reich sprüf stelle für Klassenlese st offe und Lehrmittel der höheren Schule"

(RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 393) Nr. L 34849/38).

Aus Heft 18 des Reichsmiuisterialamtsblattes:

Nr. 459 „Beurlaubung von Beamten, Behördenangestellten und Arbeitern zur Durch¬

führung des Winterhilfswerks" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 415/16) Nr. ^ I 5631/38.

Nr. 460 „Teilnahme der Behördenangehörigen, die Blutordensträger sind, an den

Feierlichkeiten in der Hauptstadt der Bewegung am 8. und 9. November"

(RMinAmtsblDtschWiss, 1938 S- 416) Nr. ^ I 5632/38.

Nr. 476 „Größe der Abteilungen in den Fächern der Hauswirtschaft und der Pflege"

(RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 429) Nr. 6 36322/38.

Nr. 479 „Knochenlehrkarte" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 430/31) Nr. ö 39869/38.

Nr. 481 „Lehrbücher für Kurzschrift" (RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 432) Nr. L 36315/38.

Nr. 492 „Volks gasmaske" (RMinAmtsblDlfchWiff. 1938 S. 441) Nr. ^ I 5640/38.
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II. Verordnung
iilier das „NaturschutzgebietHiidiugerTobel" in den Gemarkuiigeu

Höoiugen »ud ZipPliugcii, Gezirköaiut Ueberliiigeu.

Auf Grund der KZ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15
uuo 16 Abs. 2 des Neichsnaturschntzgesetzes von:
26. Juni 1935 (NGBl. I S. 821) sowie des H 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (NGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes
verordnet:

s 1

Der rund 300 m westlich von Hödingen in den
Gemarkungen Hödingen und Sipplingen, Bezirks¬
amt Überlingen liegende Hödinger Tobel wird in
dem im K 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit
dem Tage der Bekanntgabe dieser Verorduuug iu
das Reichsnaturschutzbuch eiugetrageu und damit
umer den Schutz des Reichsnatnrschutzgesetzes ge¬
stellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eiue Größe von
27,71 Ks, und umfaßt iu der Gemarkung Hödingen
die Grundstücke Lagerbuchuummer 89 s., 93—95,
97—99, 100—102, 104—110, 112 g,, 113—115, 128,

129, 130, 131—133 142 -144, 150, 151,

541 z.T. und in der Gemarkung Sipplingen die Grund¬

stücke Lagerbuchnummer 1259—1264, , 1265 bis

1267, 1267 a, 129Z, 1297, 1302, 2651 z. T.
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes fiud in eine

Karte 1 :25 000 rot eingetragen, die bei der obersten
Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist.
Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich
bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei
der höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der
unteren Naturschutzbehörde in Überlingen, bei den
Bürgermeistern in Hödingen und Sipplingen und
dem Geschäftsführer der Landesnaturfchutzstelle in
Karlsruhe.

Z S

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, aus¬
zugraben oder Teile davon abzupflücken,
abzuschneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mut¬
willig zu beuuruhigen, zu ihrem Fang ge¬
eignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu
fangen oder zu töten, oder Puppeu, Larven,
Eier oder Nester uud sonstige Brut- und
Wohustätteu solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen, unbeschadet der berech¬
tigten Abwehrmaßnahmeu gegen Kultur¬
schädlinge und sonst lästige oder blutsau¬
gende Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer an¬
zumachen, Abfälle wegzuwerfen oder das
Gelände auf andere Weise zu beeinträch¬
tigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen
oder Grabungen vorzunehmen, Schutt oder
Bodenbestandteile einzubringen oder die
Bodengestalt einschließlich der natürlichen
Wasserlänse oder Wasserflächen auf andere
Weise zu veräuderu oder zu beschädigen.

1) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit
sie nicht anf den Schutz des Gebietes hin¬
weisen.

s 4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübuug der Jagd und
Fischerei,

b) die landwirtschaftliche Nutzuug der Wiesen
uuter Ausschluß jeder Kulturänderuug,

o) die forstliche Bewirtschaftung uud Nutzung
unter Wahrung des Charakters als Schutz¬
gebiet uud bei Vermeidung von Kahlschlä¬
gen.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

§ 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den KZ 21 und 22 des
Neichsuaturschutzgesetzes und deu KK 15 uud 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

§ 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 21. Oktober 1938.

Der Badische Minister des Kultus uud Unterrichts
— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. L 13975 In Vertretung
Frauk

NI. Bekanntmachungen.

Naturschutzgebiet Schafskopf.

Nachstehend wird die vom Herrn Württember¬
gischen Kultminister als höhere Naturschutzbehörde
erlassene, im Regiernngsanzeiger für Württemberg
veröffentlichte Verordnung über das Naturschutz¬
gebiet Schliffkopf bekanntgegeben. Infolge Ermäch¬
tigung des Herrn Neichsforstmeifters kommt der
Verordnung auch mit Bezug auf die in das Natur-
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schntzgebiet fallende^ badischen Gebietsteile Rechts¬
kraft zu.

Karlsruhe, den 6. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. E 1405S In Vertretung

Frank

Verordnung

des Württembergischen Kultministers als höherer
Naturschutzbehörde

über das „Naturschutzgebiet Schliffkopf" in der
Marknng Baiersbronn, Kreis Frendenstcidt (Würt¬
temberg) und in den Gemarkungen Ottenhösen (Be¬
zirksamt Bühl/Baden), Lierbach, Ramsbach nnd
Oppenan (Bezirksamt Offenburg/Baden).

Auf Grund der KA 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15
nnd 16 Abs. 2 des Neichsnatnrschutzgesetzes vom
26. Jnni 1935 (RGBl. I S. 821), sowie des s 7
Abs. 1, 5 und 6 der Dnrchführungsverordnnng vom
31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschutzbehörde sowie
mit Ermächtigung des Reichsjägermeisters auf
Grund des § 36 Abf. 6 der Ausführungsverord¬
nung vom 27. März 1935 zum Reichsjagdgesetz in
der Fassung vom 5. Februar 1937 (RGBl. I
S. 179) vou mir zugleich für den im Lande Baden
liegenden Teil des Schutzgebietes folgendes ver¬
ordnet:

§ 1-

Der „ Schliffkopf" in dem württembergischen
Ureise Freudenstadt nnd in den badischen Bezirks¬
ämtern Bühl uud Offenburg wird in dem in s 2
Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage
der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichs-
naturschutzbuch eingetragen und damit unter deu
Schutz des Reichsuaturschutzgesetzes gestellt.

s 2.

1. Das Schutzgebiet hat eine Größe von 1347 da
einschließlich eines besonderen „Banngebietes"
(Abs. 2) von 295 Ks,. Es umfaßt:
a) iu der Markung Baiersbronn, Kreis Freuden¬

stadt (Württemberg), die Parzellen Nr. 3091,
3093 bis 3V95, 3V96/1, 3096/2, 3098, 3099,
3101/1 bis 3101/5 und 3112 sowie Teile der Par¬
zellen Nr. 3089/2, 3090/3, 3097/2, 3100, 3102,
3109, 3111 und 3616,

b) in der Gemarkung Ottenhösen, Bezirksamt Bühl
(Baden), Abteilung I die Jagen Nr. 14 bis 17,
23, 24, 36 bis 40, 42 bis 44, 47 bis 49 und 51
sowie die Grundstücke Lagerbuch-Nr. 471, 474
und 475,

c-) in der Gemarkung Lierbach ( Bezirksamt Osfen-
bnrg (Baden), Abteilung I die Jagen Nr. 3, 4,
10 und 11,

ä) in der Gemarkung Namsbach, Bezirksamt Of-
senbnrg (Baden), Abteilung III die Jagen Nr. 6
und 8,

-z) in der Gemarkung Oppenan, Bezirksamt Offen-
bnrg (Baden), Abteilung I das Jagen Nr. 14,

2. Zum besonderen „Banngebiet" gehören:
g.) in der Markung Baiersbronn, Kreis Freuden¬

stadt (Württemberg), die Parzellen Nr. 3095,
3096/1, 3096/2, 3101/3, 3101/4 sowie Teile der
Parzellen Nr. 3100, 3101/1, 3101/5, 3109 und
3112,

b) in der Gemarkung Ottenhofen, Bezirksamt Bühl
(Baden), Abteilung I die Jagen Nr. 15, 37, 38,
43 und 48.

3. Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine
Karte 1 :25 000 rot eingetragen, die bei der obersten
Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist; das
„Banngebiet" ist hierin gelb angelegt. Weitere Aus¬
fertigungen dieser Karte befinden sich bei der
Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei den hö¬
heren Naturschutzbehörden in Stuttgart und Karls¬
ruhe, deu unteren Naturschutzbehörden in Frenden-
stadt (Württemberg), Bühl uud Offenburg (Baden)
und bei den Bürgermeistern in Baiersbronn, Ot¬
tenhösen, Lierbach, Namsbach und Oppenau.

-s 3.

1. Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen — insbesondere Legforchen und Stech¬
palmen — zu beschädigen, auszureißen, auszu¬
graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zn ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu saugen oder zu
töteu oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brnt- nnd Wohnstätten solcher
Tiere fortzunehmen oder zn beschädigen, unbe¬
schadet der berechtigten Abwehrmaßnahmen ge¬
gen Kulturschädlinge nnd sonst lästige oder blut¬
saugende Jusekteu,

c?) Pflanzen und Tiere einzubringen,
ä) zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu¬

werfen oder das Gelände aus audere Weise zu
beeinträchtigen,

<z) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬
bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt
einschließlich der Wasserläuse oder Wasserflächen
auf andere Weise zn verändern oder zu beschä¬
digen sowie neue Straßen nnd Wege anzulegen,

k) Bild- uud Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen,

x) Gebände aller Art sowie Drahtleitnngen zu er¬
richten.
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2. Im Bereich des Banngebietes (gelb ange¬
legt) ist außerdem jede Ausübung der Jagd und
jede Holznutzung verboten.

s 4.

1. Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und die
forstliche Bewirtschaftung und Nutzung außer¬
halb des „Banngebietes" (f. s 3 Abs. 2),

b) die Grasnutzung innerhalb des „Banngebietes"
während der Dauer von jährlich 4 Wochen und
zwar in den Monaten Juli bis September; der
genaue Zeitpunkt der Nutzung wird bei staat¬
lichem Grundbesitz von den Forstämtern, bei pri¬
vaten Grundeigentümern von den unteren Na¬
turschutzbehörden — je nach Witterung — all¬
jährlich festgesetzt und bekanntgegeben.

2. In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
— bei jagdbaren Tieren durch die Württembergische
Forstdirektion in Stuttgart für das gesamte „Bann¬
gebiet" — genehmigt werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den 21 uud 22 des
Reichsuaturschutzgesetzes und den §s 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

s 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Regierungsanzeiger für Württemberg in Kraft;
sie wird außerdem im Amtsblatt des Badischen
Ministeriums des Kultus und Unterrichts bekannt¬
gegeben.

Stuttgart, den 24. September 1938.
Mergenthaler.

Verbot der Mitgliedschaft von Beamten und Lelirpersonen
in berufssländischen konfessionellenVereinigungen.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Nachstehend bringe ich den Erlaß des Herrn

Reichsministers des Innern vom 4. Oktober 1933
— II W 2502/38 — 6732 — zur Kenntnis. Allen
Beamten und Lehrkräften ist der Erlaß durch die
Dienstvorgesetzten gegen schriftliche Bestätigung zu
eröffnen. Sofern Beamte und Lehrkräfte Mitglied
einer berufsständischen konfessionellen Vereinigung
sind oder irgendwelche Betätigung in einer solchen
Vereinigung ausüben, sind fie zu veranlassen, als¬
bald ihren Austritt zu erklären bzw. die Tätigkeit
niederzulegen. Doppelschrift der Erklärung ist vor¬
zulegen.

Karlsruhe, den 26. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 6983 In Vertretung

Frank

Verbot der Mitgliedschaft von Beamten und Lehr-
perfonen in berussstäudischen konfessionellen

Vereinigungen.

RdErl. d. NMdJ. zgl. i. N. sämtl. NM.,
d. PrMPräs. n. d. PrFM. v. 4. 10. 1938

— II SL 2502/38 — 6732.

(1) Für die organisatorische Erfassung der Be¬
amten und Lehrpersonen sind die der NSDAP, an¬
geschlossenen Verbände, der Reichsbuud der Deut¬
schen Beamten (RDB.) e. V. einschl. des ihm einge¬
gliederten Kameradschaftsbundes Deutscher Pol.-Be-
amteu e. V., der National-Sozialistische Rechtswah-
rerbund e. V. und der Nationalsozialistische Lehrer¬
bund e. V. geschaffen worden. Die Zugehörigkeit
vou Beamteu und Lehrpersonen zu besonderen be¬
rufsständischen konfessionellen Verbänden, deren
Mitglieder zum überwiegenden Teile nichtbeamtete
Personen sind (z. B. Vereinigung evang. Akademi¬
ker; kath. Akademikerverband; Hildegardbund,
Verein kath. deutscher Sozialbeamtinnen; Reichs¬
verband kath. kaufmännischer Gehilfinnen und Be¬
amtinnen; Reichsgemeinschaft kath. Jugendleiter¬
innen, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen
Deutschlands; kath. Arbeiter- uud Gesellenvereine
sKolpingssamilie) usw.) läuft daher den Organisa¬
tionsgrundsätzen des nationalsozialistischen Staa¬
tes zuwider und verträgt sich nicht mit der Stellung
der Beamten und Lehrpersonen als Staatsdiener.
Ich verbiete deshalb den Erwerb der Mitgliedschaft
uud irgendwelche Betätigung in berussstäudischen
konfessionellen Vereinigungen durch Beamte und
Lehrpersonen. Eine etwa bestehende Mitgliedschaft
oder Betätigung in einem derartigen Verband ist
sofort zu lösen; dies ist zu den Personalakten anzu¬
zeigen.

(2) Vorstehende Anordnung gilt nicht für Geist¬
liche, die Beamte sind (z. B. Gefängnisgeistliche),
hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft und Betätigung in
berufsständischen Vereinigungen von Geistlichen.

(3) Die Beamten sind entsprechend zu ver¬
ständigen.

Grundsätze für die Führung von Personalakten, hier: Tätigkeit
von Beamten <Lelirern), Angestellten und Arbeitern in der
NSDAP., ihren Gliederungen und angeschlossenenVerbänden,

in dem NSFK, im Rcichslnstschutzbuiidusw.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Mit Erlaß vom 13. September 1938 — ^ IIa

3371 3 I — (RMinAmtsblDtschWiss. S. 446/47) hat
der Herr Reichserziehungsminister angeordnet, daß zur
Vervollständigung der Personalakten die Beamten,
Angestellten und Arbeiter, soweit dies nicht bereits
geschehen ist, ihrer vorgesetzten Dienststelle anzuzeigen
haben, ob sie der NSDAP, ihren Gliederungen, den
der NSDAP angeschlossenen Verbänden und dem
Nationalsozialistischen Fliegerkorps angehören, welche
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Amter sie dort bekleiden und seit wann sie diese Ämter ^

wahrnehmen.

Ebenso haben Beamte, Angestellte und Arbeiter,

die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des

Deutschen Roten Kreuzes, des NS-Deutschen Reichs¬

kriegerbundes (Kysshänser), des Reichsbundes der

Kinderreichen, des Reichskolonialbundes, des Reichs-

lustschntzbuudes, der Technischen Nothilfe, des Alt¬

herrenbundes der Deutschen Studenten (NS-Stndenten-

kampshilse) und des Deutschen Reichsbuudes für

Leidesübungen sind, ihre Zugehörigkeit zu solchen

Organisationen, ihre Stellung in ihnen und den Zeit¬

punkt ihres Beitritts zu den Personalakten mitzuteilen.

Eintretende Änderungen sind in jedem Falle zu melden.

Der Ruuderlas; vom 8. Februar 1938 — ^ II s, 181

Z I .— (RMiuAmtsblDtschWiss. S. 76) wird auf¬

gehoben.

Die Beamten (Lehrer), Angestellten nnd Arbeiter

sind sofort auf diese Bestimmung hinzuweisen. Soweit

eine Erweiterung der auf meinen Erlaß vom 28. April

1938 Nr. ^ I 1975 — Amtsblatt Seite 58 gemachten

Angaben erforderlich ist, sind jeweils nene Erklärungen

vorzulegen.

Ich weise uoch besouders darauf hin, daß künftig

auch jeweils Veränderungen lwie Austritte, Nieder¬

legung von Ämtern usw.) im Einzelfall anzuzeigen siud.

Karlsruhe, den 28. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ä I 6924 In Vertretung

Frank

Beschaffung von Lehrmitteln für Ur- und Frühgeschichte.

An die Leiter der mir unterstellten Schulen.

Es hat sich für zweckmäßig erwiesen, bei der

Beschaffung von Lehrmitteln für Nr- und Früh¬

geschichte in allen Fällen den sachverständigen Rat

des Landesamts für Denkmalpflege einzuholen. Ich

ersuche künftig entsprechend zu Verfahren.

Karlsruhe, den 12. September 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. k 13121. In Vertretung

Frank

Die Durchführung von Bernfsschnllehrgiiiigcn für Lehrlinge des
Gaststättengewcrbcs an der Handelsschule in Baden-Baden.

Die gemäß meiner Bekanntmachung vom

26. Juli 1937 Nr. D 16481 (Amtsblatt 1937 Nr. 20,

Seite 300) angezeigten Berufsschullehrgänge für

Lehrlinge des Gaststätten- und Beherbergungs-

gewerbes finden im Schuljahr 1938/39 wie folgt

statt:

Erster Berufsfchullehrgaug (1. Klasse) vom 9. Ja¬

nuar 1939 bis 4. März 1939

Zweiter Bernfsschullehrgang (2. Klasse) vom 17. Ok¬

tober 1938 bis 10. Dezember 5938.

Karlsruhe, den 28. September 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 22511 In Vertretung

Frank

Meisterschule für Präzisionsinaschine».: ud Werkzeugbau
(Fachschule)an der Gewerbeschule l (Gewerbliche Berufsschule)

iu Pforzheim.

Die Meisterschule für Präzisionen - Maschinen-

und Werkzeugbau (Fachschule) an der Gewerbe¬

schule (Gewerblichen Berufsschule) führt iu Abän¬

derung der Bekanntmachung vom 17. Febrnar 1938

(Amtsblatt dieses Ministeriums Seite 34) die Be¬

zeichnung: „Meisterschule für Maschinen-, Schnitte-

und Werkzeugbau (Fachschule) an der Gewerbe¬

schule (Gewerblichen Berufsschule) Pforzheim".

Karlsruhe, den 13. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 23118 In Vertretung

Frank

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)
Tenge».

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-

und Wirtschaftsministers wird aufgrund des Art. 1

KZ 1 uud 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬

regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom

10. Dezember 1934 (GVBl. 1933 Seite 119) folgen¬

des bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬

schule) Teugen wird mit sofortiger Wirkung aufge¬

hoben;

2. Die Gemeinden Leipferdingen, Kommingen

und Nordhalden werden dem Gewerbeschnlverband

Blumberg, die Gemeinden Watterdingen und Weil

dem Gewerbeschnlverband Engen und die Gemein¬

den Beuren a. R., Blnmenfeld, Mißlingen, Tal

heim, Tengen, Uttenhofen und Wiechs dem Ge¬

werbeschnlverband Singen als Gcwerbeschnlver

bandsgemeinden mit sofortiger Wirkung zugeteilt.

3. Die in den Gemeinden Leipferdingen, Kon:

mingen und Nordhalden beschäftigten gewerblich

tätigen Bernfsfchulpflichtigen haben mit sofortiger

Wirkung die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs

schule) Blumberg, die iu den Gemeinden Watter

dingen nnd Weil beschäftigten gewerblich tätigen

Bernfsfchulpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerb¬

liche Berufsschule) Eugen und die in den Gemein¬

den Beuren a. R., Blnmenfeld, Büßlingeu, Tal¬

heim, Tengen, Uttenhofen und Wiechs die Gewerbe-
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schule (Gewerbliche Berufsschule) Singen zu. be¬
suchen.

Karlsruhe, den 20. Oktober 1938.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. v 24871 In Vertretung
Frank

Die Erhcliung und Verwendung der Allgemeinen Katholischen
Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1938.

Das Staatsministerium hat uuterm 2. August
1938 Nr. 4973 beschlossen:

1. Dem von der Kirchensteuervertretung gutge¬
heißenen Voranschlag der Ausgaben und Einnah¬
men für allgemeine kirchliche Bedürfnisse im badi¬
schen Teil der Erzdiözese Freiburg für das Rech¬
nungsjahr 1938 wird zugestimmt;

2. Entsprechend den Beschlüssen der Kathol.
Kirchenstenervertretung wird die staatliche Geneh-
miguug dazu erteilt, daß bei der Einkommensteuer
eiu Kirchensteuerzuschlag bou 9 v. H. erhoben wird.

Karlsruhe, den 8. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. 1Z 13231 In Vertretung

Frank

IV. Personalnachvichten.

Verliehen:

Dem Dozenten vr. Wilhelm Qnade an dev
Technischen Hochschule Karlsruhe wurde die Dienst-
bezeichnnng „nichtbeainteter außerordentlicher Pro¬
fessor" verliehen.

Ernannt:

vi-. Hans Hermann Adler, Leiter des In¬
stituts für Zeitungswissenschaft an der Universität
Heidelberg zum Honorarprofessor.

Der Direktor der Deutschen Kontinental-Gas-
A.-G. in Dessau, Dipl.-Jng. Johannes Körting
zum ordentlichen Professor für Gasverwendung nnd
Jndnstrieofenbau an der Techn. Hochschule Karls¬
ruhe.

Dozent vi-, msä. habil. Waldemar Kutscher
an der Universität Heidelberg znm planmäßigen
außerordentlichen Professor für physiologische Che¬
mie daselbst.

Verwaltnngsafsistent Paul Ziegler bei der
Verwaltnngsdirektion des Akadem. Krankenhauses
in Heidelberg znm Verwaltungssekretär daselbst.

Laborant Ludwig Bender an der wissen¬
schaftlichen Abteilung des Krebsinstitnts der Uni¬
versität Heidelberg zum Oberlaboranteu.

Versorgnngsanwärter Hermann Dreher am
Landesmuseum in Karlsruhe zum Wachtmeister.

Assessor für das künstlerische Lehramt in Musik
vi-. Hugo Erust Rahuer zum Dozenten an der
Hochschule für Lehrerbildung in Karlsruhe.

Professor August Gramli ch an der Kon-
radin-Krentzer-Schule — Oberschule für Jungen —

in Meßkirch zum Direktor dieser Schule. — Pro¬
fessor vr. Hermaun von Neuenstein am Knr-
fürst-Friedrich-Ghmnasium in Heidelberg zum Di¬
rektor der Hans-Thoma-Schnle — Oberschule für
Mädchen — in Mannheim.

Studienrat Oskar Holderer an der Han-
oelsfchule II in Karlsruhe zum Professor an der
Goethe-Schule — Oberschule für Juugeu — Karls¬
ruhe.

Zu Professoren: Die Lehramtsassessoren vr.
Albrecht Engelhardt am Bismarck-Ghmasium
in Karlsruhe — Gustav Hube r und Ernst Kon -
rad au der Friedrich-Schule — Oberschule für
Jungen — in Pforzheim — Ludwig Michel an
der Ritter Götz von Berlichingen-Schnle — Ober¬
schule für Juugeu — in Mosbach — vr. Wilhelm
Schill an der Hilda-Schule — Oberschule für
Mädchen — in Pforzheim — Rudolf Schilling
an der Markgräfler-Schule — Oberschule für Jun¬
gen — in Müllheim,

Hilfslehrer, Professor vr. Karl Pfeiffer am
Staatstechnikum in Karlsruhe zum planmäßigen
Professor daselbst.

Fachlehrer Friedrich Herrmann zum plan¬
mäßigen Fachlehreer an der Earin-Göring-Han-
delsschnle in Mannheim.

Rektor Oskar Schänzle zum Schulrat beim
Stadtschulamt Mannheim.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Friedrich
D ö r r in Wertheim — Franz Götz in Merdingen
— Emil Stoclert in Gaiberg.

Zu Hauptlehrern(innen): die Lehrer (Schulver-
walter) Otto Beißmann in Stnpferich — Wil¬
helm Bender in Sallneck — Erich Büchler in
Mühlhausen, A. Heidelberg — Heinrich Ecke Is¬
sels in Wagenfteig — Alfons Felhauer in
Oberbalbach — Otto Grotz in Glashütte — Otto
Hätz in Au i. M., A. Rastatt — Werner Hetzel
in Neuenweg — Franz Kaub in Rechberg —
Oskar Kleifer iu Weiher — Heinrich Lohnert
in Opfingen — Fritz Mntfchler in Mühlbach —
Albert Obert in Weil a. Rh., A. Lörrach — Theo¬
dor Schmidt in Heidelberg — Leonhard Thum
in Zufeuhofeu — Reinhold Walser in Wintersnl-
gen/Echbeck — Gertrud Böhler in Jnzlingen —
Elisabeth Gesche in Söllingen, A. Karlsruhe —
Else Hub er in Siegelan — Amalie Kiefer in
Villingen — Hedwig Müller iu Oberrotweil —
Maria Schindler in Söllingen, A. Rastatt —
Mathilde Wüst in Waibstadt.

Zu Fortbilduugsschulhauptlehrerinnen: die Fort¬
bildungsschullehrerinnen Margarete Knaus iu
Schutterwald — Lina Lang in Wertheim — Ma¬
ria Leier in Karlsdorf — Gertrud Necker¬
mann in Rastatt.

Zurückgenommen:

Die Ernennung des Lehrers Sigmund Haag
zum Hauptlehrer in Oberweier (ABl. S. 108).

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Hauptlehrerliunen): Johann Bertsäiin in
Lipbu'g nach Badeuweiler — Fritz B u t t e n m ü l l e r
in Orschweier nach Wcildkirch, A, Emmeudmgen —
Friedrich Egler in Willstält nach Okerkirch — Älois
Eppel in Mauenheim nach Möhringen — August
Heilig in Ettlingen nach Heidelberg — Eugen
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Hornung in Hinterlehengericht nach Rotenfels —

Karl Kloe in Steinenstadt nach Reute, A, Emmen¬

dingen — Karl Reqer in Weltersbach nach Möh¬

ringen — Hermann S chlickenrieder in Kirnbach

nach Wolfach — Anna Dolch am Fortb.-Seminar

in Karlsruhe an die allg, Fortbildungsschule, haus-

wirt'chaftliche Berufsschule für Mädchen in Mann¬

heim— Klara Wittinger in Ringsheim nach Kuh¬
bach

Die Fortbiidungsschnlhauptlehrerinnen: Toni

Blank am Fortb.-Seminar in Karlsruhe au die

allg. Fortbildungsschule, hauswirtschastliche Berufs¬

schule für Mädchen in Mannheim — Maria Mett er¬

Hans er in Bnsenbach nach Ettlingen — Henriette

Piehl in Bruchsal nach Baden-Baden.

Versetzt:

Fortbildungsschulhauptlehrer Herbert Barth in

Windschläg als Hauptlehrer nach Oberharmersbach.

Entlassen auf Ansuchen:

Lehramtsassessor Heinrich Mohr an der Kon¬

radin Kreutzerschule — Oberschule für Jungen — in

Meßkirch — Hauptlehrer Inlins Schmidt' in Fr.i-

burg Lehrerin Agnes Wik in Gnrtweil Schul-

amtsbeiverbenn Anna Stöckle in Dauchingen.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Ludwig Z i m m e r m a n n in Bauer¬

bach.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrersin): Wilhelm Hank in Dettig-

hosen — Friedrich Koch in Villingen — Elisabeth

Schund er in Mannheim — Fortbildvngsschul-

haupllehrerin Wilhelmine Lepold in Kuppenheini —

Lehrerin Elsa Fritz in Siegelau.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Direktor Or. Hermann Steurer am Theodor

Körner-Gymnasium in Lahr.

Gestorben:

Hauptlehrerin i. R. Clara Bölling, zuletzt an

der Oitenanschale — Oberschule für Mädchen — in

Offenburg am 28. August 1938 — Hauptlehrerin a.D.

Elisabeth Dreis, zuletzt iu Zell, A. Lörrach, am

10. September 1938 — Hauptlehrer a. D. Leo Kolb,

zuletzt in Rotenfels, am 11. September 19^8 —

Oberrechnungsrat i. R. vr. e. h. Friedrich Muser,

zuletzt Verwalter des akademischen Krankenhauses in

Heidelberg, am 28. September 1933. — Hanptleh'er

Alfred Riesterer in Ibach, A Offenburg, am

2. Oktober 1938. — Hauptlehrer Albert Schlei th

in Friedrichsdorf am 2 Oktober 1938.— Hauprlehrer
Edmund Braun in Badenweiler am 8. Oktober l 938. —

Haup'lehrerin Paula Rh ein er iu Mannheim am

8. Oktober 1933. — Professor Friedrich Fritz an der

Lessingschnle — Oberschule für Jungen — in Mann

heim — am 1l. Oktober 1938. — Professor Julius

Napp an der Metlnan-Schule — Oberschule für

Jungen — iu Radolfzell am 12. Okiober 1938. —

Hanptlehrer Otto Keßler in Ettlingen am 14. Ok¬tober 1938.

V Stellenausschreiben.

An Grund- nnd Hauptschulen.-

1. Allgemein:

Hauptlehrerstellen in: Ettlingen — Lahr.

2. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:

Hauptlehrerflellen in: Aitern, A. Schopfheini —

Belliugen, A. Mullheim — Dettighofen, A.

Waldshut — Hochemmingen, A. Donaucschmgeii.

3. Für Lehrer evang. Bekenntnisses:

Hanptlehrerstellen in: Baden Weiler, Schul-

ableiliing Oberweiler, A. Müllheim — Dofsenbach,

A. Säckiugen— Hinterlehengericht, A. Wolfach —

Kirn b ach, A. Wolfach — Lipbnrg, A. Müllheim

— Menzingen, A. Bruchsal — Willst ätt, A. Kehl

— Woilbach, A. Lörrach.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬

amt einzureichen.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein:

„Wegweiser durch das m i ttl e re S ch u l-

wesen des Deutschen Reiches" für das Schul¬

jahr 1937, Verl. Julius Beltz, Langensalza, geb. 9 RM.

Bieger —Wahl ström, Die wildlebenden Säuge¬

tiere Mitteleuropas. Verl. Carl Wmter, Heidel¬

berg. Preis in Leinen 5 RM.

O. Löhr, Deutschlands geschützte Pflanzen. Verl.

Carl Winter, Heidelberg. Preis in Leiuen 5 RM.

Die Anschaffung wird empfohlen.

Reidel — Cescotti, „Der Kaufmann wird geprüft"

1500 Fragen uud Autworten der kanfmänni-schen

Bernfsknnde. Jndnstrieverlag Spaeih & Linde,

Berlin 5. 1933. Preis geh. 2,St) RM.

Das Buch eignet sich in vorzüglicher Weise für

die Vorbereitung zur kaufmännischen Gehilfenpriifung,

Es kann den Kaufmannslehrlingen zur Anschaffung

bestens empfohlen werden.

Rudolf Metz: Hurnlröä ol' öritisk ?llilc>-

soplr^.

London: KsorZs Msn

New Jork: Naemiilair Lompnn^.

Englische Ausgabe von: „Philosophische Strö¬

mungen in Großbritannien" von Direktor Or. Rudolf

Metz, Heidelberg.

Aufgewacht. Ein Weckruf des Deutschen

Sprachvereins. Zu beziehen vom Deutschen Sprach¬

verein, Berlin 30, Nollendorsstraße 13/14. Preis

10 Rpfg.

Im Verlag B. G. Tenbner, Leipzig sind in der

geopolitischen Schriftenreihe „Macht und Erde, Hefte

zum Weltgeschehen" folgende vier Hefte neu erschienen:

Heft 8: Siewert, Der Ostseeraum,

Heft 9: Pauser, Spaniens Tor zum Mittelmeer

nnd die katalanische Frage,

Heft 10: Wiersbitzly. Südostafien,

Heft 11: Essen, Nordosteuropa.
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VII. Mitteilung.

Der Deutsche Sprachverein hat eine Werbetafel heraus¬

gegeben, die folgenden Wortlaut hat:

Deutscher Volksgenosse!

Tausende Deiner Brüder in der Fremde kämpfen verzweifelt

um ihre Muttersprache!

Dir macht sie niemand streitig, sei dankbar und halte sie

in Ehren.

Vermeide Fremdwörter!

Viele Volksgenossen verstehen sie nicht.

Willst Du sie aus der Volksgemeinschaft ausschließen?

Ich ersuche, die Werbetafel zu bestellen und möglichst in jedem

Klassenzimmer aufzuhängen.

Druck und Verlag von Malsch K Vogel in Karlsruhe.
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mtMstt
des Vadzfchm Ministeriums des Aultus und Unterrichts

Nerausg!'grüen dam Ministerium des Miitus und Unterrichts.

!39

Ausgegeben Karlsruhe, den 10. November 1938

I Bekanntmachungen:

Schulfremdenreifeprüfungen an den höheren Schulen im

Frühjahr 1939.

Unterrichtsfilme.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier Ge-

werbsschulverband Tiengen.

Inhalt.

Neuregelung des gewerblichen Unterrichtswesens, hier: Auf¬

hebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Rickenbach.

Staatsprüfung für das höhere Lehramt an Handelsschulen

im Oktober 1933.

Reichskolonialkalender.

II. Personalnachrichten.

III. Stellenausschreiben.

I Bekanntmachungen.

Schulfremdenreifepriifungen an den höhere» Schulen
im Frühjahr 1939.

1. Die Prüfungen für Schulfremde an Höheren
Schulen im Frühjahr 1939 werden uugefähr gleich¬
zeitig mit den ordentlichen Reifeprüfungen anVoll-
austalteu abgehalten. Gesuche um Zulassung zu
diesen Prüfungen sind mit den erforderlichen Nach¬
weisen — KM der Verordnung vom 21. April 1913,
die Ordnung der Prüflingen an den Höheren Lehr¬
anstalten betr. — bis spätestens 15. Dezember 1938
einzureichen.

2. Vor der Einreichung eines Gesuches um Zu¬
lassung zu einer Schulfremdenreifeprüfung haben
sich die Bewerber von der Expeditur L des Unter¬
richtsministeriums iu Karlsruhe drei Vordrucke
übersenden zu lassen, die ausgefüllt zusammen mit
dem Gesuch und den in den Vordrucken genannten
Zeugnissen an das Unterrichtsministerium einzu¬
senden sind.

Die Zeuguisse über den genossenen Vorberei-
tungsunterricht müssen für die sprachlichen Fächer
genaue Angaben über den Umfang des Lesestoffes
enthalten. Bezüglich der naturwissenschaftlichen
Fächer müssen die Bescheinigungen erkennen lassen,
daß der Vorbereitungsunterricht ein experimenteller
Unterricht war und unter Benutzung von natur¬
wissenschaftlichen Sammlungen erteilt wurde. Für
alle Fächer sind die Lehrbücher anzugeben, die bei
der Vorbereitung auf die Prüfung benützt wurden.

3. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
die Prüfung in Leibesübungen ein Teil der Reife¬
prüfung ist. Bewerber, die von der Teilnahme an
der Prüfung in Leibesübungen befreit werden wol¬

len, haben durch Vorlage eines amtsärztlichen Zeug¬
nisses zu bestätigen, daß sie zur Ausübung von Lei¬
besübungen nicht befähigt sind.

4. Bewerber, die durch die Niederlassung ihrer
Eltern nicht auf Baden angewiesen sind, oder voll¬
jährige Bewerber, die ihre eigene Niederlassung
nicht in Baden haben, müssen die Erlaubnisbeschei¬
nigung für die Ablegung der Reifeprüfung in Ba¬
den von der für sie zuständigen Unterrichtsverwal¬
tung beibringen.

Prüfungsbewerber, die früher die Oberstufe
einer Vollanstalt besucht haben, dürfen durch die
Zulassung zur Schulfremdenreifeprüsuug grund¬
sätzlich keine Zeit gewinnen.

Karlsruhe, den 3. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 38283 In Vertretung
Frank

Unterrichtsfilme.

Nachstehend wird das von der Reichsbildstelle
sür den Unterrichtsfilm aufgestellte neue Verzeichnis
der Unterrichtsfilme bekannt gegeben. Weitere Ab¬
drucke dieses Verzeichnisses können bei der Staat¬
lichen Landesbildstelle Baden in Karlsruhe, Sosien-
straße 11, sowie bei den Kreis- und Stadtbildstellen
angefordert werden.

Im übrigen verweise ich auf den Erlaß vom
26. Januar 1938 Nr. L 1246 — Amtsbl. Seite 12. —

Karlsruhe, den 27. Oktober 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 4luS9 Ln Vertretung
Frank
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Verzeichnis der Unterrichtsfilme für

Allgemeinbilvende Schulen

(Genaue Angaben über Inhalt, Länge, tech¬
nische Einzelheiten des Films, den Bearbeiter, den
Beiheftverfasser und die Hersteller-Firma sind dem
Heft 4 der „Schriftenreihe der Reichsstelle für den
Unterrichtsfilm", Verlag W. Kohlhammer, Stutt¬
gart und Berlin, Preis Mi 0,75, zu entnehmen.)

In dem nachfolgenden Filmverzeichnis ist jeder
Film nur in einem Sachgebiet aufgeführt.
Die meisten Filme sind aber vielseitiger verwendbar
und können in verschiedenen Fachgebieten ausgewer¬
tet werden. Die genauen Filmverzeichnisse der
RsdU geben Hinweise auch über die vielfältige Ver¬
wendbarkeit jedes einzelnen Films.

Deutsch und Heimatkunde

1/1934 Korbflechterei
2/1934 Bauerntöpferei

? 11/1935 Sensen werden geschmiedet
13/1935 Ein Wagenrad wird gebaut. I. und

II. Teil
I'' 19/1935 Der Böttcher baut einen Zober.

I. und II. Teil
? 29/1935 Der Seiler
? 32/1935 Tierpflege im Zoologischen Garten
? 34/1935 Ein Pferd wird beschlagen

35/1935 Herstellung von Holzschnhen
? 39/1935 Der Drechsler
? 40/1935 Handgedrncktes Banernleinen

46/1935 Der Kohlenmeiler
47/1935 Eine Hochzeit in Schönwald in Ober¬

schlesien
51/1935 Von einem, der auszog, das Gruseln

zu lernen
? 53/1936 Roggenernte
? 54/1936 Hausbau
? 63/1936 Der Schuhmacher
? 71/1936 Herstellung von Sägen
? 72/1936 Handweberei I — Scheren nnd Auf¬

bäumen der Kette
1? 73/1936 Handweberei II — Aufbringen der

Kette und Weben
1^ 76/1936 Herstellung eines Bauernstuhles
I' 80/1936 Das Herdfeuer im niedersächsischen

Baueruhaus
83/1936 Der Goldschmied fertigt einen Ring
87/1936 Glockenguß. I. und II. Teil
88/1936 Der Gerber

1? 89/1936 Schindelmacher in den bayerischen
Bergen

? 91/1936 Ein Almbrunnen wird gebaut
? 99/1936 Ein Brief wird befördert. I. und

II. Teil
? 112/1936 Wie ein Bleistift entsteht

116/1936 Der Schäfer
138/1936 Hochzeit am Tegernsee

I? 140/1936 Tischlein deck dich
1«' 141/1936 Vom Erz zur Schiene
5 149/1937 Städtische Feuerwehr
1? 151/1937 Schwälmer Bäuerin am Spinnrad
1? Mit Straßenbahn und Autobus durch

Berlin

Geschichte und Nationalpolitischer Unterricht

Zeugen deutscher Vorzeit
Die deutsche Westgrenze I
Mädel im Landjahr. I. und II. Teil
Hindenburg
Die deutsche Westgrenze II
Die deutsche Westgrenze III
Die deutsche Westgrenze IV
Arbeitsdienst

Das Landkartenhochbild
Hochseefischerei
Holzflößerei
Deutsche Kulturarbeit in Kamerun
Holzarbeit im Winter in den
bayrischen Bergen
Abbau von Steinkohle
Der Elbsandstein
Das Steinkohlenbergwerk ( Trick)
Lithographen-Schiefer
Dachschiefer
Tabakbau iu der Uckermark
Wolken in Bewegung I — Die Gleit¬
vorgänge
Weinbau an der Ahr
Holzfällen in den bayrischen Bergen
Almwirtschaft
Sägewerk in Bayern
Wie ein Pflasterstein entsteht
Kaffeeanbau in Guatemala
Salzgärten in Mexiko
Auf einer deutschen Hazienda in Me¬
xiko
Markttag in Tolnca in Mexiko
Der Sonntag in der Hauptstadt Me¬
xikos
Pulquebereitung in Mexiko
Sifalernte auf Aukatan
Maisernte in Mexiko
Kokosnußernte in Columbien
Erzbergwerk
Braunkohle-Tagebau
Holzschlag im ostpreußischen Walde
Eisernte in Ostpreußen
Wolken in Bewegung II — Gewitter¬
hafte Vorgänge

Kohlenschleppzng ans dem Mittelrhein
Torfstechen im Teufelsmoor
Fischerkinder au der Nordsee

7/1935
? 64/1936
I? 68/1936
I? 114/1936
5 115/1936
? 146/1937
? 150/1937
5 158/1937

Erdkunde

5 12/1935
? 14/1935

15/1935
I? 16/1935
? 28/1935

31/1935
43/1935
48/1935

? 56/1936
59/1936
67/1936
75/1936

? 77/1936
? 90/1936
? 92/1936

93/1936
98/1936

103/1936
104/1936

? 105/1936

? 106/1936
107/1936

I? 108/1936
? 109/1936

110/1936
? 111/1936
1? 118/1936
? 129/1936

130/1936
? 131/1936

136/1936

? 137/1936
143/1936
144/1936
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I? 155/1937 Talbildung (Rückschreitende Erosion) 147/1937 Jungstörche am Nest

? 156/1937 Flußanzapfung ? 148/1937 Die Zauueidechse

1^ 161/1937 Spielzeugherstellung im Erzgebirge I? 154/1937 Auf dem Hühnerhof
I nnd II ? 162/1937 Weiße Blutkörperchen im Abwehr¬

? 170/1937 Verkehrsflugzeug im Flughafen Berlin kampf
? 171/1937 Rettung Schiffbrüchiger ? 163/1937 Jgelsamilie
? Hopfenanbau I? Protoplasmaströmuug in pflanzlichen
I' Bergsteiger in den Allgäuer Alpen Zellen
? Kreidegewinnnng auf Rügen ? Röntgenfilm III — Schultergürtel
? Spitzeuklöppelei im Erzgebirge ? Röntgenfilm IV — Ellbogengelenk
? Grenzstelle in Oberschlesien und Geleuke der Hand

? Abbau und Förderung von Steinkohle ? Röntgenfilm V — Kniegelenk und Ge¬
? Ein Ritt zum großen Geysir auf Is¬ lenke des Fußes

land ? Der Uhu
? 168/1937 Klippfischgewinnung auf Jslaud Reizphysiologische Versuche am Pan¬

Vulkanische Erscheinungen ans Island toffeltierchen
? 169/1937 Auf Islands Vogelbergen Die Lachmöve

Biologie Vererbungslehre und Rafsenkundc

3/1934
? 4/1935

? 5/1935
1? 10/1935

18/1935

I' 17/1935
? 27/1935
? 30/1935
? 36/1935
? 37/1935

38/1935

42/1935
1? 45/1935

49/1935
? 50/1935
? 55/1936
I' 61/1936

? 62/1936
? 65/1936
? 66/1936
? 74/1936

95/1936
? 96/1936

97/1936
? 100/1936
? 102/1936

127/1936

1? 128/1936

I? 134/1936
? 135/1936

142/1936

Der Stichling und feine Brutpflege
Entwicklung und Vermehrung der
Erbse
Das Blähhuhn
Bilder ans der Vogelwelt I — Adler
und Krähen im Winter
Bilder aus der Vogelwelt II — Be¬
wohner von Schilf und Sumpf
Der Fischadler
Die Verwandlung der Libelle
Von Wildschweinen und Elchen
Der Maikäfer
Damwild uud Rotwild
Schutzform und Schutzfarbe im Tier¬
reich
Der Halsbandregenpfeifer
Forellenzucht
Mikrofauua des Süßwassers
Der Kohlweißling
Die Ringelnatter
Entwicklungsformen von Schmetter¬
lingen
Bilder aus dem Leben der Ameise
Bärenjagd in den Karpathen
Der Flachs, Ernte nnd Aufbereitung
Die Wasserspinne
Afrikanische Steppentiere.
Afrikanische Dickhäuter
Afrikanische Affen
Pferde in Arizona
Der Kiefernspinner
Röntgenfilm I Das Verdauuugs-
system
Röntgenfilm II — Herztätigkeit uud
Atmuug beim Menschen
Der Hirschkäfer
Die Feldgrille
Bilder aus der Vogelwelt III —
Vogellcbeu am Ostseestrand

? 69/1936

? 84/1936
? 85/1936
? 117/1936
? 159/1937

Chemie und
x' 20/1935

21/1935
22/1935

23/1935

I? 24/1935

25/1935

26/1935

I" 41/1935
? 52/1935
? 81/1936

86/1936
119/1936
120/1936

121/1936
122/1936
123/1936
124/1936
125/1936
126/1936

? 132/1936

? 145/1937

Befruchtung und Fnrchnng des
Kanincheneies
Negerkinder
Kinder aus Lappland
Reifeteiluug uud Befruchtung
Fnrchuug und Gastrulatiou

Physik

Bronzeguß. Gießen nach der Sand¬
form. I. und II. Teil
Glas I — Die Glasöfen
Glas II — Herstellung einer Fenster¬
glasscheibe
Glas III — Herstellung von Glas¬
platten auf dem Gießtisch
Glas IV — Feldern und Belegen von
Spiegelglasplatten
Glas V — Herstellung von Gläsern
und Flaschen
Glas VI — Ziehen, Schleifen und Be¬
malen von Glas
Herstellung von Wachskerzen
Herstellung eines Porzellantellers
Das Bierbrauen
Wie ein Ziegelstein entsteht
Hochofen I — Beschickung und Abstich
Hochofen II — Beschickung uud Gießen
von Masseln
Hochofen III (Trick)
Stahlwerk I — Der Mischer
Stahlwerk II — Thomas-Birne
Stahlwerk III — Kokillenguß
Walzwerk I — Walzen von Schienen
Walzwerk II — Walzen von Blech
Darstellung der Schwefelsäure uach
dem Bleikammerverfahren
Zuckergewinnung
Karbidgewinnung
Gewinnung vou Branntkalk
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Mathematik

I? 113/1936 Die Entstehung der Kurve mit der
Gleichung

sin 4 w
r — Ä —:—

sm 3 r/>

Hauswirtschaft, Gcsundheitslchre und Nadelarbeit

z? 8/1935 Herstellung von Emmentaler Hartkäse
Z? 44/1935 Brotbacken
Z? 33/1935 Säuglingspflege
Z? 82 /1936 Häusliche Krankenpflege

78/1936 Stricken I
Z? 79/1936 Stricken II
Z? 180/1937 Stichbildung durch die Nähmaschine

Werkunterricht und Zeichneu

Das Glasmosaik
Wir basteln einen Bauernhof
Faltarbeiten aus Papier I
Faltarbeiten aus Papier II
Herstellung einer Kasperle-Pupve
Das Einbinden eines Buches
I. und II. Teil
Herstellung einer Marionettenpuppe
Federführung bei der Kunstschrift
Technik des Marionettenspiels
Flugmodellbau
Perspektivisches Sehen
Von der Zeichnung, zum Plakat
(Steindruck)

Leibesübuugen

Z? 70/1936 Rettungsschwimmen
I' 139/1936 Kugelstoßen
Z? 151/1937 Kurzstreckenlauf
Z? 160/1937 Boxen der Jugend
I? 167/1937 Schwimmen I und II
I' 166/1937 Weitsprung

Verzeichnis der Unterrichtsfilme für Bernfs-

nnd Fachschulen (einschließlich der ländlichen).

(Genaue Angaben über Inhalt, Länge, tech¬
nische Einzelheiten des Films, den Bearbeiter, den
Beiblattverfasser und die Hersteller-Firma sind dem
Heft 7 der „Schriftenreihe der Reichsstelle für den
Unterrichtsfilm", Verlag W. Kohlhammer, Stutt¬
gart und Berlin, Preis M? 0,5V, zu entnehmen.)

Martensitbildung
Rekristallisation von Zinn und Zink
Grundform der Säge
Wirkuug der uugefchränkten und geschränk¬
ten Säge
Gebrauch der Haudsäge
Naßlöschen von Kalk
Federführung bei der Kunstschrift

1? 6/1935
I? 9/1935
? 57/1936
1'' 58/1936

60/1936
94/1936

101/1936
1? 133/1936
I? 152/1937
z? 153/1937
1? 164/1937
I? 165/1937

LZ? 1
L5 2
LI? 3
LI? 4

LZ? 5
L? 6
L5 7

LI 3 Schlachten eines Hammels I
LZ? 9 Schlachten eines Hammels II
LZ? 10 Wirkungsweise des Maurerhammers
L? 11 Läppen
LZ? 12 Kurbelschwinge
LZ? 13 Ziehschleifen (Honen)
LZ? 14 Spritzglasur
LZ? 15 Spritztüte
LI? 16 Spaubilduug au der Drehstahlschneide
LZ? 17 Erste Versorgung vou Verletzuugeu I
LI? ig Erste Versorgung von Verletzungen II
LZ? 19 Zerlegen eines Kalbes I
L? 20 Zerlegen eines Kalbes II
LZ? 21 Zerlegen eines Kalbes III'
LZ? 22 Bördeln eines breiten Bordes
LI? 23 Arbeitsdienst
LI? 24 Anschlagbewegung bei der Schreibmaschine
L? 25 Wagenbewegung bei der Schreibmaschine
LI? 26 Farbbandbewegung bei der Schreib¬

maschine
LI? 27 Das Stillen des Säuglings
LI? 23 Stichbitdung durch die Nähmaschine
LI? 29 Benzin aus Kohle
LI? 30 Elektrischer Schwingkreis
LI? 31 Wirkungsweise der Elektronenröhre
LI? 32 Dämmen einer Schornsteingruppe
LI? 33 Brenuschueiden
UZ? 34 Gasschmelzschweißen I
LI? 35 Gasschmelzschweißen II
LZ? 36 Gasschmelzschweißen III
LI? 37 Gasschmelzschweißen IV
LI? 38 Formmaschinen
LZ? 39 Walzen nahtloser Rohre
LI? 40 Grahamhemmung I
LI? 41 Umgangsformen beini Verkauf (Eiuzel-

haudel)
LI? 42 Wirkungsweise des Hobeleisens
LI? 43 Setzmaschine (Linotype)
LI? 44 Uttings und Flanschen

I,Z? 1/1937 Das Aufreutern von Klee und Gras
1,1? 2/1937 Der Bau des Weinbergs und der Rebe
1,1? 3/1937 Winterarbeit im Weinberg
1,1? 4/1937 Sommerarbeit im Weinberg
Z^Z? 5/1937 Der Werdegang einer Pfropfrebe
1,1? 6/1937 Ein Obstbaum wird gepflanzt
I^Z? 7/1938 Kronenerziehnngsfchnitt bei Kernobst
1,1? 8/1938 Richtiges Melken
1,1? 10/1938 Klauenpflege beim Rind
1,1? 11/1938 Durch Selektiou zur Rebeuanerken-

nuug
I,? 12/1938 Der Kiefernspinner
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Neuregelung des gewerblichenIlnterrichtsweseuö, hier: Gewerbe-
schulvcrbaud Tiengen.

In Abänderung der Anlage zu der Bekannt¬
machung über die Neuregelung des gewerblichen
Unterrichtswesens vom 29. August 1935 (Amtsblatt
Seite 145) wird mit sofortiger Wirkung im Einver¬
nehmen mit dem Herrn Minister des Innern und
mit Zustimmung des Herrn Finanz- uud Wirt¬
schaftsministers die Gemeinde Jndlekofen dem Ge¬
werbeschulverband Tiengen zugeteilt.

Die in Jndlekofen beschäftigten gewerblich tä¬
tigen Berufsschulpflichtigen haben daher mit sofor¬
tiger Wirkung die Gewerbeschule (Gewerbliche Be¬
rufsschule) Tiengen zu besuchen.

Karlsruhe, den 29. Oktober 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O SS714 In Vertretung
Frank

Neuregelungdes gewerblichen Uuterrichtswesens,hier: Auf¬
hebung der Gewerbeschule (GewerblichenBerufsschule) Kickenbach,

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern und mit Zustimmuug des Herrn Finanz-
nnd Wirtschaftsmlnisters wird aufgrund des Art. 1,
§K 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswefens vom
10. Dezember 1934 (GVBl. 1935, Seite 119) folgen¬
des bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Nickenbach wird auf Ende des Schuljahres 1938/39
aufgehoben.

2. Auf denselben Zeitpunkt werden die Gemein¬
den Altenschwand, Bergalingen, Hottingen, Willa-
ringen und Rickenbach dem Gewerbeschulverband
Säckingen, die Gemeinden Großherrischwand, Her-
rischried, Hogschür, Niedergebisbach, Rütte und
Wehrhalden dem Gewerbeschulverband Görwihl und
die Gemeinden Hütten und Hornberg dem Ge¬
werbeschulverband Wehr zugeteilt.

3. Vom Zeitpunkte der Aufhebung der Ge¬
werbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Nickenbach
an haben die in den Gemeinden Altenschwand, Ber¬
galingen, Hottingen, Rickenbach und Willaringen be¬
schäftigten gewerblich tätigen Berufsfchülpflichtigeu
die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Säk-
kingen, die in den Gemeinden Großherrischwand,
Herrischried, Hogschür, Niedergebisbach, Rütte und
Wehrhalden beschäftigten gewerblich tätigen Be¬
rufsschulpflichtigen die Gewerbeschule (Gewerbliche
Berufsschule) Görwihl und die in den Gemeinden
Hütten und Hornberg beschäftigten gewerblich tä¬
tigen Berufsschulpflichtigen die Gewerbeschule (Ge¬
werbliche Berufsschule) Wehr zu besuchen.

Karlsruhe, den 28. Oktober 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, v 2550S I" Vertretung
Frank

Staatspriifnng siir das höhere Lehramt an Handelsschulen
im Oktober 1938.

Die Staatsprüfung für das Höhere Lehramt an
Handelsschulen gemäß Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 28. März 1930, die Ausbildung
und Prüfuug für das Höhere Lehramt an Handels¬
schulen (Gesetz- u. Verordnungsblatt 1930, S. 21/24),
haben bestanden:

Birkenmaher, Josefine, von Baden-Baden
Fischer, Walter, von Freiburg i. Br.
Pf äff, Elisabeth, von Karlsruhe
Ratzel, Sieglinde, von Saarbrücken
Walzer, Gustav, von Freiburg i. Br.

Karlsruhe, den 31. Oktober 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I) S6I50 In Vertretung
Frank

Reichskoloilialkalender.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie
an die Kreis- und Stadtschnlümter.

Im Selbstverlag des Reichskolonialbundes in
Berlin W 35, am Karlsbad 10 ist der neue deutsche
Reichskolonialkalender erschienen. Er ist bebildert
und enthält kleine belehrende Abhandlungen.

Den Schulen wird die Anschaffung des Kalen¬
ders für die Lehrer- und Schülerbibliotheken em¬
pfohlen. Die Volksschulen bestellen durch das vor¬
gesetzte Kreis- bzw. Stadtschulamt. Die Kreis-und
Stadtschnläinter stellen für die ihnen unterstellten
Schulen bzw. Schulabteilungen Listen zusammen
und übersenden diese Listen dem Verlag, so daß der
Verlag den einzelnen Volksschulen die bestellten Ka¬
lender unmittelbar zusende» kann.

Der Preis beträgt 3 Mi zuzüglich Porto.
Karlsruhe, deu 26. Oktober 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 40399 In Vertretung
Frank

II. Personalnachrichten.
Ernannt:

Stndienrat und Dozent vi-. Phil. Habit. Richard
Kienast zum ordentlichen Professor der deutschen
Philologie an der Universität Heidelberg.

Zn Finanzinspektoren: die Finanzpraktikanten
Walter Furrer bei der Verwaltung der Techni¬
schen Hochschule Karlsruhe — Waldemar Weber
bei der Verwaltungsdirektion der vereinigten klini¬
schen Anstalten in Freiburg.

Zu Professoren: die Lehramtsassessoren Juliane
Liebler an der Mettnau-Schule — Oberschule für
Jungen — in Radolfzell — Hans Schott an der
Zeppelin-Schule — Oberschule für Jungen — iu
Konstanz — Ludwig Spieß an der Gottfried von
Straßburg-Schule — Oberschule für Jungen — in
Oberkirch.
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Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Adolf Dietz
in Neichenbach, A. Offenburg — Ludwig Grimm
in Grünwettersbach — Otto Herrmauu in Jm-
meudingen — Ernst Uiffinger in Reichenau.

Zu Haupllehrern(innen): die Lehrer (Schulder¬
walter) Gustav Böhnert in Kappel a. Rh.,
A. Lahr — Arnold Hofstetter in Amrigschwand-
Strittberg — Franz Santo in Ramsbach — Emil
Weber in Daisbach — Rosa Zäh ring er in
Markelfingen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Fortbilduugsschulhauptlehrer Max Schaff-
u e r in Kehl nach Windschläg.

Die Hauptlehrer: Friedrich Bär in Heinsheim
nach Altneudorf — Walter Eberhardt in Hils¬
bach nach Hockenheim — Wilhelm Stöhr in Aitern
nach Grenzach — Wilhelm Winkler in Rickenbach
nach Ofteringen.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Alfred Ear -
rier in Strümpfelbrunn nach Hockenheim (Amtsbl.
S. 116).

Entlassen auf Ansuchen:

Fortbildungsschullehrerin Frau Else Fertig
in Forst.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor vr. Adolf Hub er an der Rotteck-
Schule — Oberschule sür Jungen — in Freiburg.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Albert Bücher, zuletzt in
Maisach, am 23. September 1938. — Hauptlehrer
a.D. Johann Rager, zuletzt in Mühlhansen,
A. Konstanz, am 8. Oktober 1938. — Hauptlehrer
Hugo Weisend ach in Freiburg am 17. Oktober
1938. — Hauptlehrer Franz Kaus in Blumenfeld
am 24. Oktober 1938.

III Stellenausschreiben.

An Grund- und H a u p t f ch u l e u:

1. Für Lehrer kath. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelleu iu: Mauenheim, A. Do-

naueschingen — Nttenhofen, A. Konstanz.
2. Für Lehrer e d a n g. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Würm, A. Pforzheim.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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NmtMatt
deF Badischen Ministeriums des iLultus und Unterrichts

Herim,sgegcücn vom Ministerium deA VtultuA und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 17. November 1W8

Inhalt.

I. Verordnung über die Zulassung besonders befähigter Ab¬
solventen des Staatstechnikums Karlsruhe zum Studium an der
Technischen Hochschule Karlsruhe.

II. Bekanntmachungen: Zulassung besonders befähigter Ab¬
solventen des Staatstechnikums Karlsruhe zum Studium an der

Technischen HochschuleKarlsruhe und Studium besonders Begabter
ohne Reifezeugnis an den badischen Hochschulen.

Sonderreifeprüfung und Prüfung für die Zulassung zum
Studium ohne Reifezeugnis.

I. Verordnung
(vom 6. Oktober 1933)

iibcr die Zulassung besonders befähigter Absolventen des StaatH-
tcchnikiims Karlsruhe

zum Studium au der TechnischenHochschule Karlsruhe.
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1933 Seite 107.)

Die Verordnung vom 11. Dezember 1922 über
die Zulassung besonders befähigter Absolventen des
Staatstechnikums Karlsruhe zum Studium an der
Technischen Hochschule Karlsruhe (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 883) wird aufgehoben.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verküudmig
in Kraft.

Karlsruhe, den 6. Oktober 1933.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ 14305 In Vertretung
Frank

II Bekanntmachungen.
Zulassung besonders befähigter Absolventen des Staatstechnikums
Karlsruhezum Studium an der Technischen Hochschule Karlsruhe

und Studium besonders Begabterohne Reifezeugnis
an den basischen Hochschulen.

Die Bekanntmachungen vom 24. April 1923
Nr. 6552, Zulassung besonders befähigter Absol¬
venten des Staatstechnikums Karlsruhe zum Stu¬
dium an der Technischen Hochschule Karlsruhe
(Amtsblatt Seite 64) und vom 8. Mai 1928 Nr. ^
6468, Studium besonders Begabter ohne Reife¬
zeugnis an den badischen Hochschulen (Amtsblatt
Seite 118) werden mit sofortiger Wirkung ausge¬
hoben.

Karlsruhe, den 1. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr. ^ 13383 In Vertretung

Frank.

Soiidcrrcifcpriifiing und Prüfung für die Zulassung zum Studium
ohne Reifezeugnis.

Anstelle der aufgehobenen Verordnung vom
11. Dezember 1922 über die Zulassung besonders
befähigter Absolventen des Staatstechnikums zum
Studium an der Technischen Hochschule Karlsruhe
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 883), der zu
ihrer Ausführung erlassenen Bekanntmachung vom
24. April 1923 Nr. ^ 6552 (Amtsblatt Seite 64) so¬
wie der Bekanntmachung vom 8. Mai 1928 Nr.
6468, Studium besonders Begabter ohne Reife¬
zeugnis an den badischen Hochschulen (Amtsblatt
Seite 118) sind nachstehende mit Erlaß des Herrn
Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung vom 8. August 1938 — ^V5 2670 (b),
L III. k IV, L V — (RMmAmtsblDtschWiss. 1938
S. 365 ff.) veröffentlichten Prüfungsordnungen ge¬
treten:

I.

Ordnung

der Sonderreifeprüfung für die Zulassung zum
Studium der Wirtschaftswissenschaft, der Landwirt¬
schaft, der Forstwissenschaft, des Gartenbaues, des
Brauerei- und Brennereiwesens, des Zuckerfabrik-
wcseus sowie zum Studium an den Technischen
Hochschulen und Bergakademien.

§ 1.

Zweck der Prüfung.

Durch die Sonderreifeprüfung soll besonders
befähigten Fachschulabsolventen Gelegenheit gege¬
ben werden, nnter den nachstehenden Voraussetzun¬
gen die Zulassung zum Studium der Wirtschafts¬
wissenschaft, der Landwirtschaft, der Forstwissen¬
schaft, des Gartenbaues, des Brauerei- uud Bren¬
nereiwesens, des Zuckerfabrikwesens sowie zum
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Studium an den Technischen Hochschulen und Berg¬
akademien zu erlangen.

§ 2.

Zulassung zur Prüfung.

Im allgemeinen:

Voraussetzung für die Znlassuug ist, daß der
Bewerber

-i) deutschen oder artverwandten Blutes ist,
d) die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit rück¬

haltlos für den nationalsozialistischen Staat
eintritt,

o) seiner Persönlichkeit und seinen geistigen Fä¬
higkeiten nach für das wissenschaftliche Stu¬
dium besonders geeignet ist,

ä) das Schlußzeuqnis einer im Sinne dieser Ord¬
nung anerkannten Fachschule oder Berufsfach¬
schule von mindestens einjähriger Dauer besitzt
und

e) das 21. Lebensjahr bollendet hat.
Bei Bewerbern, welche die Zulassung zum

Studium des Brauerei- und Brennereiwesens er¬
streben, tritt an Stelle des Schlußzeugnisses einer
im Sinne dieser Ordnung anerkannten Fachschule
das Zeuguis als „staatlich geprüfter Brauereitech¬
niker" oder als „staatlich geprüfter Brennereitech¬
niker".

Im besonderen:

Bewerber, welche die Zulassung zum Studium
der Wirtschaftswissenschaft erstreben, haben außer¬
dem eine ausreichende praktische Tätigkeit von
mindestens einem Jahr nachzuweisen.

s 3.

Prüfungsausschuß.

1. Die Sonderreifeprüfung wird am Sitze der
Hochschule, an welcher der Prüfling das Studium
zu beginnen wünscht, vor einem besonderen Prü¬
fungsansschuß abgelegt, der sich aus

dem Vorsitzer uud seinem Stellvertreter,
je einem oder zwei Mitgliedern für jedes der

in K 5 genannten Prüfungsfächer uud
je zwei Beisitzern für die vorgenannten Stu¬

dienrichtungen
zusammensetzt. Als Beisitzer sind je zur Hälfte
Hochschullehrer und Vertreter des Fachschulwesens
zu bestimmen.

2. Der Prüfuugsausfchuß wird von dem
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung auf Vorschlag des für den Sitz der
Hochschule zuständigen Oberpräsidiums, Abteilung
für höheres Schulwesen, oder vou der zuständigen
außerpreußischen Landesunterrichtsverwaltung für
die Dauer von drei Jahren ernannt.

Wegen der in Vorschlag zn bringenden Hoch¬
schullehrer ist die zuständige Fakultät und der Rektor
der Hochschule, wegen der Vertreter des Fachschul¬
wesens in Preußen der zuständige Regierungs¬
präsident zn hören.

3. Der Vorsitzer oder sein Stellvertreter be¬
stimmt aus der Zahl der Mitglieder und Beisitzer
für jede einzelne Prüfung die erforderliche Zahl
von Prüfern und Beisitzern entsprechend den Prü¬
fungsgebieten und der beabsichtigten Studienrich¬
tung.

s 4.

Meldung zur Prüfung.

Die Meldungen zur Prüfung sind bis zum
15. November bzw. 15. Mai bei dem zuständigen
Oberpräsidium, Abteilung für höheres Schulwesen,
in den außerpreußischen Ländern bei der zustän¬
digen Landesuuterrichtsverwaltung einzureichen.
Die Prüfung findet nach Möglichkeit im Laufe des
auf die Meldung folgenden Vierteljahres statt.

Der Meldung find beizufügen:
1. ein Lebenslauf, in dem der Bewerber seinen Ent-

wicklnngs- und Bildungsgang eingehend zu
schildern, sei» Verhältnis zu den wichtigsten Bil-
duugsgebieteu anzugeben und den Umfang sei¬
ner Vorbereituug mit fest umschriebeuer und deut¬
licher Angabe des in den einzelnen Prüfungs¬
fächern durchgearbeiteten Lehrstoffes darzustellen
hat, und in dem er auch ein Fach bezeichnen darf,
in welchem er seine besondere Leistungsfähigkeit
nachweisen will,

2. der Nachweis über die deutschblütige Abstam¬
mung,

3. das Schlußzeugnis einer im Sinne dieser Ord¬
nung anerkannten Fachschule oder Berussfach¬
schule,

4. der Nachweis über die vorgeschriebene praktische
Tätigkeit,

5. Zeugnisse über die aktive Betätigung in der
NSDAP, oder deren Gliederungen,

6. eine Versicherung, daß sich der Bewerber bisher
weder der Reifeprüfung noch der Sonderreife¬
prüfung noch der Begabten- oder einer sonst zum
Hochschulstudium berechtigenden Prüfung unter¬
zogen und an anderen Stellen die Zulassung zu
einer dieser Prüfungen bisher nicht nachgesucht
hat,

7. ein Lichtbild in Paßformat.
Gegen die Ablehnung dieses Gesuches ist Be¬

schwerde beim Reichsminister für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung durch die Hand des Vor¬
sitzers des Prüfungsausschusses zulässig.
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s 5.

Prüfung.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen
nnd einem mündlichen Teil.

Gegenstände der Prüfung sind in jeder Fach¬
richtung Deutsch, Geschichte, Erblehre und Rassen¬
kunde sowie Erdkunde.

Von den Prüflingen, die das Studium der
Wirtschaftswissenschaft erstreben, ist außerdem eine
Prüfung in einer Fremdsprache sowie nach Wahl
entweder in Finanzmathematik, Buchführung und
kaufmännischem Rechnen oder Mathematik wie an
einer höheren Schule einschl. Finanzmathematik zu
fordern. Als Fremdsprache kann der Bewerber jede
gebräuchliche lebende neuere Sprache wählen, für
die ein geeigneter Prüfer vorhanden ist.

Prüflinge, welche das Schluhzeugnis einer an¬
erkannten zweijährigen höheren Handelsschule be¬
sitzen, sind von der Prüfung in der Buchführung
und im kaufmännischen Rechnen befreit.

Bewerber, welche die Zulassung zum Studium
der Landwirtschaft, der Forstwissenschaft, des Garten¬
baues, des Brauerei- oder Brennereiwesens erstre¬
ben, sind außerdem in Biologie und Chemie zu
prüfen.

Bewerber, welche die Zulassung zum Studium
des Zuckerfabrikwesens erstreben, sind außerdem in
Physik und Chemie zu prüfen.

Fachschulabsolventen, welche die Zulassung zum
Studium an den Technischen Hochschulen oder
Bergakademien erstreben, sind außerdem in Mathe¬
matik, Physik und Chemie zu prüfen. An Stelle
von Mathematik kann von Bewerbern, welche das
Bergbaustudium erstreben, Geologie gewählt wer¬
den.

Die Beisitzer haben die Aufgabe, durch Fragen
an den Prüfling festzustellen, ob dieser mit den
notwendigen Grundlagen des von ihm gewählten
Fachgebietes in genügendem Maße vertraut ist
und für das Studium dieses Faches an einer Hoch¬
schule besonders befähigt erscheint.

Für die Prüfungsanforderungen ist im allge¬
meinen der Lehrplan einer Oberschule maßgebend,
jedoch ist auf Lebenserfahrung, Urteilsfähigkeit und
Verständnis für geistige Fragen mehr Gewicht zu
legen als auf den Besitz gedächtnismäßig eingelern¬
ten Prüfungsstoffes. Besonders hervorragendes
Wissen und Können auf beruflichem Gebiet ist zu
werten.

Schriftliche, unter Aufsicht anzufertigende Ar¬
beiten sind zu liefern
s.) von den Prüflingen, welche die Zulassung zum

Studium der Wirtschaftswissenschaft erstreben,

im Deutschen und in der gewählten Fremd¬
sprache;

b) von den Prüflingen, welche die Zulassung zum
Studium der Landwirtschaft, der Forstwissen¬
schaft, des Gartenbaues, des Brauerei- oder
Brennereiwesens erstreben, im Deutschen und
in Biologie;

o) von den Prüflingen, welche die Zulassung zum
Studium des Zuckerfabrikwesens erstreben, im
Deutschen und in Chemie;

ä) von den Fachschulabsolventen, welche die Zu¬
lassung zum Studium an den Technischen
Hochschulen und Bergakademien erstreben, im
Deutschen und in Mathematik.

Die Zulassung zur mündlichen Prüfung wird
versagt, wenn das Ergebnis der schriftlichen Prü¬
fung nicht genügt. Die mündliche Prüfung dauert
im allgemeinen eine Stunde.

Eine Befreiung von der mündlichen Prüfung
findet nicht statt.

s 6.

Ergebnis der Prüfung, Berechtigung des

Zeugnisses.

Über das Bestehen der Prüfung wird von dem
Vorsitzer des Prüfungsausschusses ein Zeugnis
ausgestellt.

Das Zeugnis berechtigt zum Studium in der
im K 1 angegebenen Fachrichtung an den deutschen
Universitäten und Hochschulen und demgemäß auch
zu den entsprechenden akademischen oder staatlichen
Prüfungen, sofern die Voraussetzungen der Prü¬
fungsordnungen im übrigen erfüllt sind.

s 7.

Wiederholung der Prüfung.

Die nicht bestandene Prüfung kann einmal,
frühestens nach Ablauf von sechs Monaten, wieder¬
holt werden.

s 8.

Prüfungsgebühren.

Die Gebühr für die Prüfung beträgt 60 M?,
fü r die Wiederholungsprüfung 3l) AU; sie ist mit
der Meldung zur Prüfung zu entrichten.

§ 9.

Durchführungsbestimmungen.

Die Durchführungsbestimmungen erläßt der
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung.
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s 10.

Inkrafttreten.

Die Prüfungsordnung tritt am 1. September
1938 in Kraft.

Berlin, den 8. August 1938.

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

In Vertretung des Staatssekretärs:

Kuuis ch.

Zusatz für Baden:
Zu H 4

Die Meldungen zur Prüfung sind mit den er¬
forderlichen Unterlagen beim Ministerium des
Kultus und Unterrichts in Karlsruhe, Schloß¬
platz 14—18, einzureichen. Sie müssen für den
Studienbeginn im Winterhalbjahr bis spätestens
15. Mai, für den Studienbeginn im Sommerhalb¬
jahr bis spätestens 15. November jedes Jahres
vorliegen.

Zu s 8

Die Prüfungsgebühr von 60 M/ (bei der Wie-'
derholnng der Prüfung 3V Mi) ist erst auf besou-
dere Aufforderung zu bezahlen.

II.

Ordnung
der Prüfung für die Zulassung zum Studium

ohne Reifezeugnis an den deutschen Hochschulen.

s 1.

Zweck der Prüfung.

Dem nationalsozialistischen Grundsatz entspre¬
chend, den begabtesten und tüchtigsten Deutschen
das Erreichen höherer Bildung nnd damit das Ein¬
rücken in führende Stellungen zu ermöglichen,
soll durch diese Prüfung hervorragend Begabten
Gelegenheit gegeben werden, auch ohne Reifezeug¬
nis die Zulassung zum Studium für ein bestimm¬
tes Fachgebiet an den deutschen Hochschulen zu er¬
langen.

H 2.

Zulassung zur Prüfung.

Die Zulassung zur Prüfung ist an folgende
Voraussetzungen geknüpft:

1. Der Bewerber muß deutschen oder artverwandten
Blutes und Reichsbürger sein bzw. die Voraus¬
setzungen hierfür erfüllen sowie die Gewähr da¬
für bieten, daß er jederzeit rückhaltlos für den
nationalsozialistischen Staat eintritt.

2. Er muß seiner Persönlichkeit und seinen geistigen
Fähigkeiten nach für das wissenschaftliche Stu¬
dium besonders geeignet sein sowie über einen
angemessenen Grad allgemeiner Bildung, über
Urteilskraft und Denkfähigkeit verfügen.

3. Der Bewerber muß eine deutlich erkennbare Be¬
gabung für das gewählte Studieugebiet besitzen
und mit dessen fachlichen Grundlagen vertraut
sein.

4. Er muß sich in seinem jetzigen Berufe oder iu
dem Fache, das er zu studieren beabsichtigt, be¬
reits besonders bewährt haben.

5. Er muß durch besondere Umstände verhindert
worden sein, die ordentliche Reifeprüfung oder
die Sonderreifeprüfung abzulegen, und

6. noch die genügende Spannkraft besitzen, um eiu
wissenschaftliches Studium erfolgreich durchfüh¬
ren zu können; d. h. der Bewerber darf nicht un¬
ter 25 Jahre alt seiu uud das 40. Lebensjahr
nicht vollendet haben.

s 3.

Prüfungsausschuß.

Die Prüfung findet vor einem Prüfungsaus¬
schuß beim Neichsministerinm für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung statt.

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung ernennt einen ständigen Vor¬
sitzer nnd dessen Stellvertreter.

Der für jede einzelne Prüfung durch den Vor¬
sitzer einzuberufende Ausschuß besteht aus dem
Vorsitzer oder dessen Stellvertreter und mindestens
zwei von dem Vorsitzer bestimmten Prüfern, von
denen der eine ein Hochschullehrer sei» muß.

Der Reichserziehuugsmlnister kann die Lan¬
desunterrichtsverwaltungen (mit Hochschulen) er¬
mächtigen, ebenfalls einen Prüfungsausschuß ein¬
zurichten.

§ 4.

Meldung zur Prüfung.

Die Anträge für die Zulassung zum Studium
im Sommersemester müssen bis zum 31. Dezember,
für die Zulassung zum Wintersemester bis 30. Juni
j. Js. bei der Prüfungsstelle für die Zulassung zum
Studium ohne Reifezeugnis im Reichsministerium
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung oder
bei der außerpreußischen Landesunterrichtsverwal¬
tung, die zur Eiurichtuug eiues Prüfungsausschus¬
ses ermächtigt ist, gestellt sein.

Der Antrag ist nicht von den Bewerbern selbst,
sondern von urteilsfähigen Persönlichkeiten zu stel¬
len, die mit den Voraussetzungen und dem Wesen
wissenschaftlicher Arbeit vertraut sind, das von dem
Bewerber gewählte Fachgebiet durch eigene wissen¬
schaftliche Leistung beherrschen und den Bewerber
nach seinen bisherigen Leistungen genau kennen.



— Nr, 21 —
149

Dem Antrag sind beizufügen:
1. ein ausführlicher und selbstgeschriebener Lebens¬

lauf mit Darlegung der Berufsvorbildung und
Berufsleistung, der bisherigen wissenschaftlichen
Beschäftigung sowie des Berufszieles,

2. Nachweis über die deutschblütige Abstammung
und die Betätigung in der NSDAP, oder ihren
Gliederungen,

3. eine Darlegung über die Vorstudien, die der Be¬
werber auf dem Gebiete des von ihm erstrebten
Studiums getrieben, sowie über Art und Um¬
fang dessen, was er seit Abschluß der Schulaus-
bildung zur Vertiefung seiner allgemeinen Kennt¬
nisse getan hat,

4. die Schulabgangszeugnisse,
5. ein polizeiliches Führungszeugnis,

6. eine Versicherung, das; sich der Bewerber bisher
weder der Reifeprüfung noch der Sonderreife¬
prüfung noch der Begabten- oder einer sonst -zum
Hochschulstudium berechtigenden Prüfung unter¬
zogen und an anderen Stellen die Zulassung zu
einer dieser Prüfungen bisher nicht nachgesucht
hat,

7. ein Lichtbild in Paßformat.

Der Vorsitzer des Prüfungsausschusses ent¬
scheidet über die Zulassung zur Prüfung. Bei der
Zulassung ist das Vorhandensein einer hervorra¬
genden Begabung besonders festzustellen.

Gegen die Zurückweisung des Gesuches um
Zulassung ist Beschwerde an den Reichsminister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, durch
die Haud des Vorsitzers des zuständigen Prüfungs¬
ausschusses, zulässig.

§ 5.

Prüfung.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil.

In der schriftlichen Prüfung hat der Bewerber
zwei Arbeiten unter Aufsicht anzufertigen, von de¬
nen die eine dem gewählten Fachgebiet des Be¬
werbers entnommen, in der anderen ein allgemei¬
nes Thema znr Behandlung gestellt wird. Für die
Anfertigung der schriftlichen Arbeiten sind je fünf
Stuudeu zu gewähre».

Die Zulassung zur mündlichen Prüfung wird
versagt, wenn das Ergebnis der schriftlichen Prü¬
fung nicht genügt. Sie findet in Form einer Aus¬
sprache statt, erstreckt sich auf das Fachgebiet des
Bewerbers und dessen allgemeine Kenntnisse uud
dauert im allgemeinen eine Stunde. Bei der Prü¬
fung der allgemeinen Kenntnisse ist auf bloßes
Wissen weniger Wert zu legen als auf geistige
Reife. In jedem Falle aber ist ein Mindestmaß
von allgemeinem Wissen, geschulte Denk- und Ur¬

teilsfähigkeit, tiefgehendes Verständnis für geistige
Fragen und Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Gebrauch der deutschen Sprache zu for¬
dern.

Eine Wiederholung der Prüfung ist uicht mög¬
lich.

§ 6.

Ergebnis der Prüfung, Berechtigung des Zeugnisses
Der Vorsitzer des Prüfungsausschusses teilt das

Ergebnis der Prüfung dem Reichsminister für Wis¬
senschaft, Erziehung und Volksbildung oder — so-
fern es sich um einen Prüfungsausschuß in einem
außerpreußischen Lande handelt — der zuständigen
Landesnnterrichtsverwaltuug mit.

Auf Grund des Berichts des Vorsitzers des
Prüfungsausschusses entscheidet der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung oder
in dessen Namen die zuständige Uuterrichtsverwal-
tnng über die Zulassung zum Hochschulstudium. Die
Zulassung erfolgt im allgemeinen nur für ein be¬
stimmtes Fach.

Die Zulassung berechtigt zum Studium des
betreffenden Fachgebietes an sämtlichen deutschen
Hochschulen und, sofern die in den Prüfungs- oder
Promotionsordnungen gegebenen Bedingungen im
übrigen erfüllt sind, auch zu deu entsprechenden aka¬
demischen und staatlichen Prüfungen.

§ 7.

Abweichungen.

Der Vorsitzer des Prüsuugsausschusses kann
durch den Reichsminister für Wissenschaft, Erzie¬
hung uud Volksbildung ermächtigt werden, in be¬
sonderen Fällen Abweichungen von dieser Prü¬
fungsordnung zuzulafseu.

s 8.

Gebühren.

Für die Prüfung des Antrages anf Zulassung
zur Prüfung ist eiue Gebühr von 10 M? gleich¬
zeitig mit der Meldung zu entrichten.

Für den Fall der Zulassung zur Prüfung wird
eine weitere Gebühr von 60 fällig, die vor Be¬
ginn der schriftlichen Prüfung bei der Prüfungs¬
stelle eingezahlt sein muß.

§ 9.

Inkrafttreten der Prüfungsordnung.

Die Prüfungsordnung tritt am 1. September
1933 in Kraft.

Berlin, den 8. Angnst 1938.
Der Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

In Vertretung des Staatssekretärs:
K u u i s ch.
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Zusatz für Baden:
Zu A 3

Zum ständigen Vorsitzer des Prüfungsaus¬
schusses wird Ministerialdirektor Frank im Mini¬
sterium des Kultus und Unterrichts und zu seinem
Stellvertreter Professor Fnhs im Ministerium des
Kultus und Unterrichts ernannt.

Zu K 4

Die Anträge für die Zulassung zum Studium
ohne Reifezeugnis find mit den erforderlichen Un¬
terlagen beim Ministerium des Kultus und Unter¬
richts in Karlsruhe, Schloßplatz 14—18, einzurei¬
chen. Sie müssen für den Studienbeginn im Win¬

terhalbjahr bis spätestens 30. Juni, für den Stu¬
dienbeginn im Sommerhalbjahr bis spätestens
31. Dezember jedes Jahres vorliegen.

Zu K 8

Die Gebühr von 10 M? für die Prüfung des
Antrags sowie die Gebühr von 60 für die Zu¬
lassung zur Prüfung sind erst auf besondere Auf¬
forderung zu bezahlen.

Karlsruhe, den 1. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 40412 In Vertretung

Frank

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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Geseh über die Steuer- und Lastenverteilung zwischen Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bad. Steuer- und Lasten-

verteilnngsgesetz).

Verordnung des Staatsministeriums: Vollzug des badischen Steuer- und Lastenverteilungsgesetzes).

Gesetz

(Vom 29. Juli 1938)

iiber die Steuer- und Lastenverteilung zwischen Land, Gemeinden
und Geineiudeverliänden

(Bad. Steuer- und Lastcnverteilnngsgcsetz).
(Gesetz- und Verordnungsblatt 1933 Seite 77).

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz
beschlossen:

l. Steuerverteilung.

s 1

(1) Die Gemeinden werden an den Überweisun¬
gen des Reichs an das Land an Einkommensteuer,
Uörperschaftstener und Umsatzsteuer mit 16 v. H. be¬
teiligt. Dieser Anteil und die Zuweisungen aus
der Gebändesonderstener mit 14 v. H. nach § 5 wer¬
den den Gemeinden als Finanzzuweisungen zuge¬
teilt.

(2) Von den Finanzzuweisuugen werden 75 v. H.
schlüsselmäßig (Schlüsselzuweisungen) und der Rest
über eiueu Ansgleichstock (Bedarfsznweisungen) ber¬
teilt.

(3) Die Schlüsselzuweisungen sind nach einem
Schlüssel zu bemessen, der neben der Größe (Ein¬
wohnerzahl) der Gemeinde als Merkmale insbeson¬
dere die eigene Steuerkraft der Gemeinde und die
Zusammensetzung ihrer Bevölkerung (Kinderreich¬
tum) verwendet. Die Landesregierung setzt dnrch
Verordnung den Schlüssel fest.

(4) Die Bedarfszuweisungen setzt der Minister des
Innern im Einvernehmen mit dem Minister der
Finanzen fest. Durch die Bedarfszuweisungen soll
der außergewöhnlichen Lage und den besonderen
Aufgaben einzelner Gemeinden Rechnung getragen
werden. Zugleich sollen Härten ausgeglichen wer¬
den, die sich bei der Verteilung der Schlüsselzuwei-
fungen ergeben. Mit dem gleichen Ziele können
aus dem Ausgleichstock auch Stadt- und Landkreise

Bedarfszuweisungen erhalten. Bedarfszuweisun¬
gen können auch unter dem Vorbehalt der Rückfor¬
derung gegeben werden.

s 2

(1) Von der Kraftfahrzeugsteuer erhalte» das
Land 30 v. H. (Landesanteil), die Träger der Bau¬
last an den Landstraßen II. Ordnung und die Ge¬
meinden mit mehr als 6 000 Einwohnern, welche
Ortsdurchfahrten im Zug von Landstraßen II. Ord¬
nung zu unterhalten haben, 20 v. H. (Kreisanteil).

(2) Der Landesanteil wird durch den Minister der
Finanzen auf das Land und auf die Gesamtheit der
Gemeinden mit mehr als 6 000 Einwohnern, welche
Ortsdurchfahrten im Zug von Reichsstraßen oder
Landstraßen I. Ordnung zu unterhalten haben, nach
dem Verhältnis der Länge der Landstraßen I. Ord¬
nung zur Länge der von den Gemeinden zu unter¬
haltenden Ortsdurchfahrten im Zug von Reichs¬
straßen oder von Landstraßen I. Ordnuug verteilt.

(3) Der Kreisanteil wird vom Minister der Fi¬
nanzen auf die Träger der Straßenbanlast an den
Landstraßen II. Ordnung und auf die Gemeinden,
welche Ortsdurchfahrten im Zug vou Landstraßen
II. Ordnung zu unterhalten haben, nach dem Ver¬
hältnis der Länge der Landstraßen II. Ordnung zur
Länge der von den Gemeinden zu unterhaltenden
Ortsdurchfahrten im Zug vou Landstraßen II. Ord¬
nung verteilt.

s 3

(1) Die Hundesteuer wird als Gemeindesteuer er¬
hoben.

(2) Bis zum Inkrafttreten eines neuen Hunde¬
steuergesetzes erfolgt die Erhebung aufgrund des
Gesetzes vom 14. Dezember 1922 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 965) in der Fassung der spä¬
teren Ergänznngs- und Änderungsgesetze. Erhe¬
bungsberechtigt ist die Gemeiude, in der nach H 5
des Gesetzes der Hund zur Steuer anzumeldeu ist.
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Anstelle der Zuständigkeit des Ministers der Finan¬
zen tritt die des Ministers des Innern.

§ 4

(1) Die Stadt- und Landkreise erheben die Jagd¬
steuer.

(2) Bis zum Inkrafttreten einer vom Minister
des Innern und vom Minister der Finanzen auszu¬
stellenden Jagdsteuermusterordnung wird die Jagd¬
steuer nach Maßgabe des Jagdsteuergesetzes vom
17. Mai 1923 (Gesetz- u. Verordnungsblatt S. 123)
in der Fassung der späteren Ergänzungs- und Än¬
derungsgesetze erhoben. Das Aufkommen an Jagd¬
steuer wird von den Domänenämtern den Stadt-
nnd Landkreisen überwiesen, in deren Gebiet die
jagdsteuerpflichtigen Jagden (Jagdbezirke) liegen.
Erstreckt sich eine Jagd ans mehr als einen Stadt¬
oder Landkreis, so ist das Aufkommen an Jagd¬
steuer unter die beteiligten Kreise nach der Größe
ihres Anteils am Jagdbezirk zn verteilen.

s 5

Aus dem Gemeindeanteil an der Gebäudesouder-
steuer (Gebäudeentschuldungssteuer) gemäß K 11
Absatz 1 des Gebäudesoudersteuergesetzes in der Fas¬
sung der Bekanntmachung vom 18. Juni 1S37 (Ge¬
setz- und Verordnungsblatt Seite 247) werden den
Stadt- uud Landkreisen 2 v. H. und den Finanzzu¬
weisungen (Z 1 Absatz 1) 14 v. H. des Steuerauf¬
kommens zugeteilt. Der Anteil des Landes mit
17 v. H. bleibt unberührt.

s 6

Die Stadt- und Landkreise erhalten die Grund¬
erwerbsteuer, die Zuschläge zur Grnnderwerbstener
und die Wertzuwachssteuer.

s 7

Die Landkreise erheben nach Maßgabe ihrer
Haushaltssatzung Umlagen auf die ihnen zugehö¬
rigen Gemeinden, soweit ihre sonstigen Einnahmen
zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen. Als
Uinlagemaßstab sind die Gewerbesteuermeßbeträge
nach Kapital und Ertrag, die Grundsteuer»,eß-
beträge und die Bürgersteuermeßbeträge zu ver¬
wenden. Das Nähere regeln die Ausführuugs-
bestimmungen.

II. Lastenverteilung.

s S

(1) Die persönlichen Schullasten für die Lehrer
und Lehrerinnen

a) der Volksschulen,

d) der Berufsschulen (allgemeine Fortbil¬
dungsschulen, Gewerbe- und Haudelsschu-

leu und der damit verbundenen Berufs¬
fachschulen und Fachschule» (höhere Ge¬
werbeschulen und höhere Handelslehran¬
stalten),

v) der höhereu Schulen (mit Ausnahme -der
Oberschulen in Aufbauform), der Bürger¬
schulen mit dem Lehrplan höherer Schu¬
len und der mittleren Schnlen

trägt das Land. Die Gemeinden (Gemeindever¬
bände) tragen die persönlichen Koste» für alle übri¬
gen an diesen Schulen beschäftigten Beamten, An¬
gestellten und Arbeiter.

(2) Zu den persönlichen Schullasten im Sinne die¬
ser Vorschriften gehören die Dienst- uud Versor¬
gungsbezüge, Stellvertretuugskosteu, Notstaudsbei-
hilfen, Unterstützungen, Umzugskosten, Reisekosten
und Beiträge zu den sozialen Versicherungen.

(3) Von den persönlichen Schullasten sind dem
Land jeweils am 1. Werktag des Monats, für den
die Befolduugszahlung erfolgt, als Stellenbeiträge
zu erstatten

a,) für die Volksschulen 35 v. H. durch die Ge¬
meinden,

b) für die Berufsschulen (allgemeine Fortbil¬
dungsschulen, Gewerbe- und Handels¬
schulen) und die damit verbundenen Be¬
rufsfachschulen uud Fachschulen (höhere
Gewerbeschulen uud höhere Handelslehr¬
anstalten) 75 v. H. durch die Stadt- uud
Landkreise, auf besondere Anordnung
der Landesregierung auch durch lei¬
stungsfähige Geemeinden und durch Be-
rufsschulverbäude,

<z) für die höheren Schuleu (mit Ausnahme
der Oberschulen in Aufbauform), die Bür¬
gerschule» mit -dem Lehrpla» höherer
Schulen und die mittleren Schulen 66-/-
v. H. durch die Gemeinden, auf besondere
Anordnuug der Landesregierung auch uu-
ter Heranziehen der Landkreise.

(4) Soweit in den Gemeinden mehr Lehrerstellen
an den Volksschulen errichtet sind, als erforderlich
wären, wenn auf je eine Lehrerstelle 5V Kinder ge¬
rechnet werden, haben die Gemeinden für die mehr
vorhandenen Stellen (Mehrstellen) einen Stellenbei¬
trag in Höhe von 100 v. H. der persönlichen Schul¬
lasten zu erstatten. Bei der Feststellung der Mehr¬
stellen wird der Stand an Lehrerstellen und Schul¬
kindern nach dem jeweiligen Stand vom 15. Sep¬
tember des Vorjahres zugrunde gelegt. Hierbei ist
die Zahl der Schulkinder in den Gemeinden mit
nicht mehr als 7 Lehrerstellen auf 50 oder eiu Viel¬
faches von 50 aufzurunden. Sonst wird auf 50
oder ein Vielfaches von 50 nach unten abgerundet.
Die Aufhebung einer Mehrstelle kann davon abhän¬
gig gemacht werden, daß eine entsprechende Plan¬
stelle in der Gemeinde frei ist.
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(5) Den Stellenbeiträgen werden Durchschnitts- !
kosten zugrunde gelegt. Sie werden in der Weise
berechnet, daß jährlich für jede Schulgattung der
persönliche Aufwand des Landes vor Beginn des
Rechnungsjahres nach dem Haushaltsplan des Vor¬
jahres festgestellt uud durch die am Stichtag
(15. September des Jahres vor dem in Betracht
kommenden Rechnungsjahr) vorhandene Zahl der
Lehrerstellen geteilt wird. Im Falle von erheblichen
Änderungen der Staatshanshaltssätze für Besol¬
dungen können nach Anordnung der Landesregie¬
rung die Stellenbeiträge entsprechend diesen Ände¬
rungen auch im Laufe des Rechnungsjahres neu
festgesetzt werden.

(6) Gemeinden, deren Lehrer den Wohnungsgeld-
znschnß der Ortsklasse ^ oder der Sonderklasse er¬
halten, haben für jede Lehrerstelle an den Volks¬
schulen einen Sonderbeitrag zu zahlen. Dieser ent¬
spricht in seiner Höhe dem Unterschied zwischen dem
einem Lebrer im Anfangsgruudgehalt zu zahlenden
Wohnungsgeldzufchuß in der Ortsklasse ^ oder der
Sonderklasse und dem einem solchen Lehrer zu zah¬
lenden Wohnungsgeldzuschuß in der Ortsklasse L.

(7) Außer den Stellenbeiträgen und Sonderbei¬
trägen nach den Absätzen 3 und 6 können nach An¬
ordnung der Laudesregieruug für jede Lehrerstelle
eiuer jeden Schnlgattnng weitere Souderbeiträge
erhoben werden, deren Aufkommen für Beihilfen
an leistungsschwache Gemeinden (Gemeindever¬
bände) zu verwenden ist. Diese Sonderbeiträge
dürfen 20 v. H. der in Absatz 3 genannten Hnndert-
sätze nicht übersteigen.

(3) Allen Stellen- nnd Sonderbeiträgen wird für
das ganze Rechnungsjahr der Stand an Lehrerstel¬
len zugrunde gelegt, der an dem Stichtage im vor¬
hergehenden Rechnungsjahre festgestellt wordeu ist.

(9) Soweit Schulen, die nicht ohne weiteres nnter
eine der in Absatz 1 genannten Grundarten fallen,
vom Land errichtet, übernommen, von einer beste¬
llenden Schule abgetrennt oder unter Beteiligung
einer Gemeinde (Landkreis) weitergeführt werden
sollen, wird durch Vereinbarung zwischen dem Land
nnd der beteiligten Gemeinde (Landkreis) bestimmt,
mit welchem Hundertsatz die Gemeinde (Landkreis)
am persönlichen Aufwand zu beteiligen ist.

(1V) Die Beiträge der Bezirksstiftungen zn Leh¬
rergehältern fließen dem Land, die Einkünfte der
Schulpfründen im übrigen den Gemeinden, die Er¬
trägnisse der soustigen Schulstistuugeu den bisher
Bezugsberechtigten zu? eine Anrechnung auf die Be¬
teiligung am Schulaufwand findet nicht statt.

(11) Zn den Zahlgeschäften können Gemeinde¬
kassen und Kassen der Stadt- und Landkreise auf
Anordnung der Landesregierung unentgeltlich in
Anspruch genommen werden.

s 9

(1) Die Gemeinden (Gemeindeverbände) tragen
die sächlichen Kosten für die in § 8 Absatz 1 genann¬
ten Schulen, bei denen sie am persönlichen Anfwaud
beteiligt sind. Ihnen fließt das Schulgeld (Schul¬
beitrag) zu. Z 8 Absatz 9 gilt entsprechend.

(2) Soweit diese Schulen ein über die Gemeinde-
gemarknng hinausgehendes Einzugsgebiet haben,
kann auf Antrag der Gemeinde durch den Minister
des Innern im Einvernehmen mit dein für die Er¬
teilung des Unterrichts zuständigen Minister der
Landkreis oder ein sonstiger Gemeindeverband zu
den sächlichen Kosten auch in den Fällen beigezogen
werden, in denen er die Kosten nicht schon nach Ab¬
satz 1 zu tragen hat. Die Kosten können in gleicher
Weise auch ganz auf den Landkreis oder einen son¬
stigen Gemeindeverband übertragen werden. Die
Vorschrift gilt entsprechend für die Übertragung der
Lasten auf mehrere beteiligte Landkreise.

(3) Zu den Kosten für Volksschulbauten gibt das
Land leistungsschwachen Gemeinden Beihilfen. Der
Gesamtbetrag der Beihilfen wird durch den Haus¬
haltsplan festgestellt.

s 10

(1) Das Land erhebt vou den Stadt- und Land¬
kreisen durch Umlagen 80 v. H. seines Zuschußbe¬
darfs für die Aufgaben des Straßenbaus. Zu dem
Aufwand sind dabei neben den sächlichen Aufwen¬
dungen für Um- und Ausbau, Unterhaltung und
Instandsetzung der Straßen auch die Verwaltnngs-
kosten nnd der SÄnldendienst zu rechnen.

(2) Das Land erhebt vou den Stadt- und Land¬
kreisen durch Umlagen 91 v. H. seines Zufchuß-
bedarfs für die Wohlfahrtspflege.

(3) Den Umlagen wird für jedes Rechnungsjahr
der im Haushaltsplan jeweils vorgesehene Zuschuß¬
bedarf für die Aufgaben des Straßenbaus und der
Wohlfahrtspflege zugrunde gelegt. Soweit sich der
tatsächliche Zuschußbedarf mit dem der Umlage zu¬
grunde gelegten Zuschußbedarf nicht deckt, ist der
Unterschied bei der Feststellung des Zuschußbedarfs
für die Bemessung der Umlage der künftigen Jahre
zu berücksichtigen. Als Umlagemaßstab sind die Ge¬
werbesteuermeßbeträge uach Kapital und Ertrag, die
Grundsteuermeßbeträge und die Bürgersteuermeß-
beträge zu verwenden.

(4) Die Umlagen sind in 12 Monatsraten jeweils
bis zum 20. jede» Monats an die Landeshauptkassc
zu entrichten.

s 11

Die Erfüllung der bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes zwischen dem Land einerseits nnd einzelnen
Gemeinden oder Kreisen andererseits entstandenen
finanziellen Verpflichtungen bleibt unberührt.
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s 12
(1) In welcher Reihenfolge öffentlich-rechtliche,

einer Gemeinde oder einem Stadt- oder Landkreis
oder einer sonstigen Körperschaft des öffentlichen
Rechts aus der Landeshanptkasse zn leistende Zah¬
lungen durch Verrechnung mit fälligen öffentlich-
rechtlichen Gegenforderuugen des Landes erfüllt
werden können, bestimmt allgemein oder für den
Einzelfall der Minister der Finanzen mit Zustim¬
mung des für die Zahlungsanordnung jeweils zu¬
ständigen Ministers im Verwaltungswege. Eine
Verrechnung muß ein Dritter gegen sich gelten las¬
sen, welcher vor oder nach der Fälligkeit den Zah¬
lungsanspruch gegenüber der Laudeshauptkasse
durch Abtretung erworben hat.

(2) Kommen Gemeinden oder Stadt- oder Land¬
kreise oder sonstige Körperschaften des öffentlichen
Rechts mit der Erfüllung einer ihnen aufgrund die¬
ses Gesetzes obliegenden Verpflichtung an das Land
in Rückstand, so hat der Minister des Innern im
Benehmen mit dem Minister der Finanzen auf des¬
sen Antrag die zur Sicherung und Erfüllung des
Anspruchs des Landes erforderlichen Maßnahmen
zn treffen. Dabei kann insbesondere angeordnet
werden, daß bis zur Abdeckung des Rückstandes be¬
stimmte Einnahmen der Gemeinde, des Stadt- oder
Landkreises oder der sonstigen Körperschaft des öf¬
fentlichen Rechts an das Land abzuliefern sind.
Auch kann angeordnet werden, daß insolange die
Gebäudesondersteuer über den Landesanteil hinaus
an das Land abzuliefern ist.

i3) Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Schnldnerberzng finden auf öffentlich-rechtliche
Geldforderungen des Landes an Gemeinden, Stadt-
nnd Landkreise und sonstige Gemeindeverbände
entsprechende Anwendung. In einer Vereinbarung
festgestellte Verpflichtungen gelten als gesetzlich ob¬
liegende Verpflichtungen in diesem Sinn.

III. Übergangsbestimmungen.

s 13

(1) Die Landesregierung kann anordnen, daß die
Gemeinden bis zur Errichtung der Stadt- und
Landkreise und endgültigen Feststellung ihrer Fi¬
nanzkraft dem Land gegenüber unmittelbar für die
Erfüllung der in diesem Gesetz für die Stadt- nud
Landkreise vorgesehenen Verpflichtungen aufzukom¬
men haben. Der Beizug der Gemeinden muß dabei
»ach der für den Beizng der Stadt- und Landkreise
grundsätzlich vorgeseheneu Regelung erfolgen. Die
Gemeinden erhalten dann nach näherer Anordnung
der Laudesregierung die nach diesem Gesetz für die
Stadt- und Landkreise vorgesehenen Einnahmen.
Anstelle der Stadt- und Landkreise können über¬
gangsweise öffentlich-rechtliche Zweckverbände ein¬
geschaltet werden.

(2) Die Kreise erhalten bis zu ihrer Aufhebung
unter Anrechnung der bei ihnen gleichzeitig eintre¬
tenden Entlastung von den Gemeinden Ersatz für die
durch die Neuregelung der Realfteuern und des Fi¬
nanzausgleichs wegfallenden Einnahmen. Art und
Höhe des Ersatzes bestimmt die Landesregierung.
Sie bestimmt ferner, in welcher Weise die Gemein¬
den von den Kreisen zum Aufwand für die Land¬
straßen II. Ordnung beizuziehen sind.

s 14

(1) Die Gemeinden dürfen Abgaben, zu dereu Er¬
hebung sie nicht ohne weiteres nach Reichs- oder
Landesrecht befugt sind, nur mit Genehmigung des
Ministers des Innern und des Ministers der Fi¬
nanzen erheben. Das Gleiche gilt für die von den
Gemeinden nach H 14 des Finanzansgleichsgesetzes
erlassenen besonderen Vergnügungssteuerordnun¬
gen.

(2) Die Vorschriften über die Bestrafung der Vor¬
enthaltung von Gemeindeabgaben einschließlich der¬
jenigen über das Strafverfahren finden auf die in
Absatz 1 genannten Abgaben mit der Maßgabe An¬
wendung, daß

1. die Hinterziehung mit Geldstrafe bis zum
zwauzigsacheu Betrag der hinterzogenen
Steuern bestraft werden kann,

2. in den Fällen, in denen die Entrichtung
der Steuer nur aus Versehen unterblieben
ist, sowie iu Fällen von Zuwiderhandlung
gegen die zur Überwachung und Entrich¬
tung der Steuern erlassenen Vorschriften
auf Geldstrafe bis zu ISN Mi erkannt wer¬
den kann.

s IS

Im Verfahren nach § 12 des Fiuauzausgleich-
gesetzes werden für Gewerbesteuerfälle aus der Zeit
vor dem 1. April 1937 die Belauge des Landes,
der Gemeinden nnd Kreise vom Minister der Fi¬
nanzen wahrgenommen.

s 16

(1) Auf die Abgaben des Landes, der Gemeinden
und der Stadt- und Landkreise sind die Bestimmun¬
gen der Reichsabgabenordnung, soweit sie nicht
ohnehin gelten, entsprechend anwendbar. Dies gilt
nicht, soweit die Bestimmungen anderer Reichs¬
gesetze entgegenstehen oder soweit in diesem Gesetz,
in einem anderen Landesgesetz oder in einer Ver¬
ordnung etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Vorschriften in Abschnitt I des Steueran-
passuugsgesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichs¬
gesetzblatt I Seite 925) gelten, soweit sie nicht aus¬
drücklich nur für bestimmte Steuern getroffen sind,
auch für die in Absatz 1 genannten Abgaben.
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(3) Soweit nach dem für anwendbar erklärten Be¬
stimmungen der Reichsabgabenordnnng der Reichs¬
finanzhof zuständig wäre, tritt an seine Stelle der
Bad. Verwaltnngsgerichtshos; anstelle des Reichs¬
ministers der Finanzen ist der Badische Minister der
Finanzen zuständig.

(4) An die Stelle der Rechtsbeschwerde tritt, so¬
weit nichts anderes bestimmt ist, im Falle des H 229
der Reichsabgabenordnung die Klage im Sinne des
K 41 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, im Falle
des K 305 der Reichsabgabenordnung die Be¬
schwerde im Sinne des K 40 des Verwaltnngs-
rcchtspslegegesetzes.

IV. Vollzug, Inkrafttreten.

s 17

(1) Das Stenerverteilnngsgesetz vom 7. Juli 1926
(Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 147), das Ge¬
setz über den Aufwand für die Volksschulen vom
23. März 1923 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 62) mit ihren späteren Ergänznngs- und Än¬
derungsgesetzen, Artikel 19 des Staatshaushalts¬
gesetzes für die Rechnungsjahre 1932 und 1933 vom
15. Juui 1932 (Gesetz- uud Verordnungsblatt
Seite 155) über die Verrechnung öffentlich-rechtlicher
Forderungen zwischen Land nnd Gemeinden und
den Schulduerverzug sowie sonst diesem Gesetz ent¬
gegenstehende Bestimmungen werden aufgehoben.

(2) Vereinbarungen zwischen Land und Gemein-
deu oder Gemeiudeverbäuden über die Errichtung
oder Unterhaltung von Schulen der in Z 8 Absatz 1
genannten Art treten außer Kraft, soweit sie mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch
stehen.

s 18

Mit dem weitereu Vollzug dieses Gesetzes wird,
soweit nicht die Landesregierung selbst Vollzugs¬
bestimmungen trifft, der Minister der Finanzen im
Benehmen mit dem Minister des Innern und, so¬
weit Belauge der unter der Leitung des Ministers
des Kultus und Unterrichts stehenden Schulen be¬
rührt werden, im Benehmen mit diesem beauftragt.

K 19

Dieses Gesetz tritt am 1. April >938 in Krast.
K arlsrnhe, den 22. Juli 1938.

Das Staatsministerium.
Köhler

Im Nameu des Reichs verkünde ich das vor¬
stehende Gesetz, dem die Reichsregiernng ihre Zn-
stimmnng erteilt hat.

Karlsruhe, den 29. Juli 1938.
Der Reichsstatthalter iu Baden

Robert Wagner

Verordnung.
(Vom 4. August 1938)

Vollzug des luidischen Steuer- und Lastcuvcrtciliingsgesctzcs.

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1938 Seite 83).

Zum Vollzug des Gesetzes über die Steuer- uud
Lasteuverteiluug zwischen Land, Gemeinden und
Gemeindeverbänden vom 29. Juli 1938 (Gesetz- uud
Verordnungsblatt Seite 77) verordnet das Staats¬
ministerium, was folgt:

s 1

Zu H 1 des Gesetzes:

(1) An den Schlüsselznweisnngen werden die Ge¬
meinden nach dem Verhältnis des für sie festgestell¬
ten Schlüssels beteiligt. Der Schlüssel für eine Ge¬
meinde ergibt sich aus der Einwohnerzahl und aus
dem Unterschied zwischen der eigenen Steuerkraft
der Gemeinde und einer in einem Hnndcrtfatz der
Durchschnittssteuerkraft der Gemeinden ihrer Grö-
ßengrnppe ausgedrückten Obergrenze.

(2) Für die Feststellung des Schlüssels zur Ver¬
teilung der Schlüsselznweisnngen an die Gemeinden
gemäß § 1 Absatz 3 des Gesetzes werden die Ge¬
meinden in folgende Gruppen eingeteilt:
1) Gemeinden bis 1 MO Einwohner,

! 2) Gemeinden von 1991 bis 5 999 Einwohner,
3) Gemeinden von 5 991 bis 19 999 Einwohner,
4) Gemeinden von 10 991 bis 39 999 Einwohner,
5) Gemeinden von 39 991 bis 299 999 Einwohner,
6) Gemeinden mit mehr als 299 999 Einwohnern.

(3) Für jede Gemeinde wird eine Steuerkraftzif¬
fer festgestellt. Zu diesem Zweck wird die Gesamt-
steuerkraft der Gemeinde durch die Zahl ihrer Ein¬
wohner geteilt. Die Gesamtsteuerkraft einer Ge¬
meinde wird nach näherer Anordnung der Laudes¬
regierung gebildet durch die Summe der Steuer¬
meßbeträge je für die Gewerbesteuer, für die Grund-
stener für die land- nnd forstwirtschaftlichen Be¬
triebe, für die Grundsteuer für die Grundstücke und
für die Bürgersteuer, vervielfacht mit dem entspre¬
chenden durchschnittlichen Hebesatz. Die Summe der
Steuermetzbeträge wird nach dem Stand vom
31. Januar des Jahres, in dem das Rechnungsjahr
beginnt, ermittelt. Erhebt eine Gemeinde keine
Bürgersteuer oder bleibt die Summe der Steuer¬
meßbeträge, berechnet auf den Einwohner, hinter
den nachgenannten Mindestsätzen zurück, so werden
diese der Berechnung zugrunde gelegt; sie betragen
bei Gemeinden bis zu 2 999 Einwohnern 9,89 Mi
und bei Gemeinden mit mehr als 2 999 Einwohnern
1,29 M/. Die Meßbeträge können ganz oder teil¬
weise für mehr als ein Rechnungsjahr unverändert
verwendet werden.

(4) Für jede Gemeindegruppe wird eiue durch¬
schnittliche Steuerkraftziffer berechnet, indem die
Snmme der Gesamtsteuerkraft aller Gemeinden der
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Gruppe durch die Gesamtzahl der Einwohner dieser

Gruppe geteilt wird. Bei der Berechnung der durch¬

schnittlichen Steuerkraftziffer können Gemeinden

mit außergewöhnlich hoher Steuerkraftziffer außer i

Betracht bleiben, wenn durch sie die durchschnitt¬

liche Steuerkraftziffer der Gruppe unverhältnis¬

mäßig stark beeinflußt werden würde.

(5) Für jede Gemeindegruppe wird eine Ober¬

grenze in der Weise festgesetzt, daß zu der durch¬

schnittliche« Steuerkraftziffer ein in Hundertteilen

bemessener Zuschlag gemacht wird. Wenn in einer I

Gemeinde die Zahl der Kinder im Alter bis zu

16 Jahren einschließlich im Verhältnis zur Einwoh¬

nerzahl mehr als 2V v. H. über der Durchschnitts¬

zahl der Gemeindegruppe liegt, so wird die Ober-

greuze für diese Gemeiude um soviel erhöht, als die

Zahl des Hundertsatzes über °/s des Durchschnitts-

hundertsatzes liegt. Für die Feststellung der Ein¬

wohnerzahl und der Kinderzahl ist das Ergebnis

der jeweils letzten Volkszählung maßgebend.

(6) Gemeinden, deren Steuerkraftziffer unter der

Obergrenze liegt, werden an den Schlüffelzuweisun-

geu beteiligt. Der Unterschied zwischen der Ober¬

grenze und der Steuerkraftziffer einer an den

Schlüsselzuweisungen zu beteiligenden Gemeinde,

vervielfacht mit der Zahl der Einwohner dieser Ge¬

meinde, ergibt die Zahl ihrer Anteile an den

Schlüsselzuweisnngen. Die Zahl der Anteile der

Gemeinde wird mit der Rechnungseinheit verviel¬

facht und so der auf die Gemeinde entfallende Teil¬

betrag an den Schlüsselzuweisungen (Steuerauteil)

ermittelt.

(7) Die Rechuuugseinheit wird durch Teilen der

für die Schlüsselzuweisungen verfügbaren Masse

dnrch die Gesamtsumme der Anteile aller beteiligten

Gemeinden gebildet.

(8) Die Schlüsselzuweisungen werden bis zum

6. des auf den Eingang der Überweisungen der

Reichssteuern bei der Landeshanptkasse folgenden

Monats von der Landeshanptkasse an die Gemein¬

den überwiesen. Die Ausrechnung gegen fällige

Forderungen des Landes an die Gemeinden bleibt

unberührt.

s 2

Zu H 2 des Gesetzes:

Der von dem Landesanteil an der Kraftfahrzeug¬

steuer auf die Gemeinden entfallende Betrag wird

dnrch den Minister der Finanzen unter die einzel¬

nen Gemeinden zur Hälfte nach Maßgabe der Länge ?

der Ortsdurchfahrt in jeder Gemeinde, zur Hälfte

in Form von Zuschüssen zu Hauptverbesseruugen

dieser Ortsdurchfahrten verteilt.

s 3

Zu H 5 des Gesetzes:

(1) Der für die Landkreise bestimmte Anteil an

der Gebäudesondersteuer mit 2 v. H. des Steuerauf¬

kommens wird von den erhebenden Gemeinden an

ihren Landkreis abgeführt.

(2) Der für die Finanzzuweifnngen bestimmte

Anteil an der Gebändesonderstener mit 14 v. H. des

Steueraufkommens wird von den erhebenden Ge¬

meinden zusammen mit dem Landesanteil an die

Landeshanptkasse abgeführt.

(3) Die Verteilung der Gebäudesondersteuer für

die Zeit vor dem 1. April 1938 nach den bisherigen

Bestimmungen bleibt unberührt.

§ 4

Zu K 6 des Gesetzes:

Die Stadt- und Landkreise erhalten die Grund-

erwerbsteuer von den Grundstücken, die innerhalb

ihres Bezirks gelegen siud. Erstreckt sich ein Grund¬

stück über mehrere Kreise, so wird die Steuer nach

dem Verhältnis des Werts der Grundstücksteile

auf die einzelnen Kreise verteilt. Das Gleiche gilt

für die Zuschläge zur Grunderwerbsteuer und für

die Wertzuwachssteuer.

s 5

Zu H 7 des Gesetzes:

(1) Die Kreisumlage wird für jedes Rechnungs¬

jahr (Umlagejahr) nen festgesetzt. Sic wird bemes¬

sen in Hnndertsätzen der für die Gemeinden und

gemeindefreien Grundstücke geltenden Steuer-

meßbeträge:

der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaft¬

lichen Betrieben,

der Grundsteuer von Grundstücken,

der Gewerbesteuer von Ertrag und Kapital,

der Bürgersteuer.

(2) Die Meßbeträge der Bürgersteuer siud, wenn

diese Steuer uicht oder mit einem geringeren Be¬

trage erhoben wird, bei Gemeinden bis zu 2 000

Einwohnern mit 0,80 M?, bei Gemeinden mit mehr

als 2 000 Einwohnern mit 1,20 M? je Einwohner

anzusetzen. Der Minister des Innern und der Mi¬

nister der Finanzen können bestimmen, daß anch die

Schlüsselzuweisungen (s 1) ganz oder zum Teil den

Umlagen zu Grunde zu legen sind. Sie treffen die

näheren Vorschriften.

(3) Die Hnndertsätze, die von den Meßbeträgen

der genannten Realsteuerarten und der Bürger¬

steuer als Kreisumlage erhoben werden (Umlage¬

sätze) können ungleich bemessen werden. Dabei darf

jedoch der Umlagesatz für die Grundsteuer von den

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nicht hö¬

her sein als der Umlagesatz von den Grundstücken.

(4) Der Minister des Innern und der Minister

der Finanzen bestimmen, unter welchen Voraus¬

setzungen die Festsetzung der Umlagesätze der Ge¬

nehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.
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, K6

Zu H 8 des Gesetzes:

(1) Die Durchschnittskosten für eine Lehrerstelle
und die Stellenbeiträge werden durch den Minister
des Kultus und Unterrichts im Einvernehmen mit
dem Minister der Finanzen festgesetzt uud zwar für
jedes Jahr getrennt für:
1) Volksschulen,
2) Allgemeine Fortbildungsschulen (Allgemeine Be¬

rufsschule», Hauswirtschaftliche Berufsschulen,
Ländliche Berufsschulen für Knaben, Ländliche
Berufsschulen für Mädchen),

3) Gewerbeschule» (gewerbliche Berufsschulen) und
die damit verbundenen Berufsfachschulen nnd
Fachschule»,

4) Handelsschulen (kaufmännische Berufsschulen)
und die damit verbundeneu Berusssachschuleu
und Fachschulen,

5) Höhere Schulen,
6) Bürgerschule» mit dem Lehrplan höherer Schu¬

len,
7) Mittlere Schulen.

(2) Für Schulabteilungen im Sinne des Z 12 Ab¬
satz 4 des Gesetzes vom 29. Januar 1934 über die
Grund- und Hauptschule wird die Lehrerstellenzahl
gemäß Z 8 Absatz 4 des Steuer- und Lastenvertei¬
lungsgesetzes getrennt berechnet.

(3) Die Zahl der Stellen- nnd Sonderbeiträge
wird für jede Gemeinde vom Minister des Kultus
und Unterrichts festgestellt. Eine Lehrerstelle, deren
Notwendigkeit sich ans den: geordneten Unter¬
richtsplan ergibt, gilt auch dann als vorhanden,
wenn sie am Stichtag nicht durch eine hauptamtliche
Lehrkraft verwaltet, sondern anderweitig versehen
wird. Soweit sich Teillehraufträge ergeben, werden
die entsprechenden anteiligen Stellenbeiträge erho¬
ben. Für eine Handarbeitslehrerinnenstelle, deren
Inhaberin an den Volksschulen mehrerer Gemein¬
den unterrichtet, wird der Stellenbeitrag von einer
dnrch den Minister des Kultus uud Unterrichts zu
bestimmende» Gemeinde erhoben, welche die ent¬
sprechenden Anteile vo» den übrige» beteiligte» Ge¬
meinde» rückerhebt.

(4) Die Sonderbeiträge nach s 8 Absatz 6 des Ge¬
setzes werden durch deu Minister des Kultus uud
Unterrichts im Einvernehmen mit dem Minister der
Finanzen festgesetzt.

(5) Als Sonderbeiträge nach Z 8 Absatz 7 des Ge¬
setzes sind bei den Volksschulen 15 v. H., bei den
Allgemeinen Fortbildungsschnlen (Allgemeine Be¬
rufsschulen) 10 v. H. und bei den anderen Schulen
5 v. H. der Stellenbeiträge zu erheben.

(6) Die Beihilfen aus den nach H 8 Absatz 7 des
Gesetzes erhobenen Sonderbeiträgen werden durch
de» Minister des Kultus und Unterrichts im Ein¬
vernehmen mit dem Minister des J»»er» gewährt.

(7) Zum Zahlgeschäft für die Vergütungen der
nichtvollbeschäftigten Handarbeitslehrerinnen wer¬
den die Gemeinden nach näherer Vorschrift des Mi¬
nisters des Kultus und Unterrichts beigezogen.

s 7

Zu F 9 des Gesetzes:

(1) Das Land überläßt deu Gemeinden auf An¬
trag seine bisher dem Schulbetrieb der Gymnasien
gewidmeten Gebäude, Grundstücke und Schuleiurich-
tnngen zur unentgeltlichen Benutzung gegen Über¬
nahme aller bauliche» u»d sonstige» Lasten. Aus¬
genommen sind Gebäudeteile, die Wohnzwecken
dienen.

(2) Die Beihilfen zu den Kosten für Volksschul-
bauteu werde» durch den Minister des Kultus nnd
Unterrichts im Einvernehmen mit den: Minister des
Innern gewährt.

s 8

Zu H 10 des Gesetzes:

(1) Der Minister der Finanzen stellt den Zuschuß¬
bedarf des Landes für die Aufgaben des Straßen¬
baus und der Wohlfahrtspflege nach dem Haus¬
haltsplan, nötigenfalls unter Berücksichtigung einer
auszugleichenden Mehr- oder Minderansorderung
an Umlage aus früheren Jahren im Benehmen mit
dem Minister des Innern fest.

(2) Zur Berechnung des Umtagefatzes wird der
durch Umlage aufzubringende Anteil an: Zuschuß¬
bedarf des Laudes getrennt für Landstraßen I. Ord¬
nung und Wohlfahrtspflege durch die Summe der
gemäß § 1 Absatz 3 für die Stadtkreise und für die
Gesamtheit der Gemeinden jedes Landkreises als
Gesamtstenerkraft festgestellten Zahlen geteilt. Mit
dem so je für die Landstraßen I. Ordnung uud die
Wohlfahrtspflege gefuudeueu Einheitssatz wird die
für jeden einzelnen Stadt- und Landkreis ermittelte
Gesamtstencrkraft vervielfacht. Das Ergebnis stellt
jeweils die Umlageschuld der einzelnen Stadt- und
Landkreise an das Land dar.

(3) Die monatlichen Zahlungen der Stadt- nnd
Landkreise au die Laudeshauptkasse siud im Ver¬
hältnis der für die Landstraßen und die Wohl¬
fahrtspflege angeforderten Umlagen zu vereiuuah-
men.

§ 9

Zu H 13 Absatz 1 des Gesetzes:

(1) Im Rechnungsjahr 1938 wird bei der Bürger-
steuer anstelle der Summe der Meßbeträge nach § 1
Absatz 3 behelfsweise der Haushaltssatz für 193(>
zur Berechnung der Steuerkraft verwendet.

(2) In: Rechnungsjahr 1938 wird bis zur Errich¬
tung der Stadt- und Landkreise die Jagdsteuer (H4
des Gesetzes) den Gemeinden überwiesen, auf deren
Gemarkung die jagdstenerpflichtigen Jagden (Jagd-
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vezirke) liegen. Erstreckt sich eine Jagd auf meh¬
rere Gemarkungen, so ist das Auskommen unter die
beteiligten Gemeinden nach der Größe ihres An¬
teils am Jagdbezirk zu berteilen.

(3) Im Rechnungsjahr 1938 verbleibt bis znr Er¬
richtung der Stadt- uud Landkreise der Anteil der
Stadt- uud Landkreise an der Gebäudesondersteuer
(s 3) der erhebeudeu Gemeinde.

(4) Im Rechnungsjahr 1938 fällt bis zur Errich¬
tung der Stadt- und Landkreise die Grunderwerb¬
steuer, der Zuschlag dazu und die Wertzuwachs¬
steuer (K 4) der Gemeinde zu, in der die Steuer auf¬
kommt.

(5) Im Rechnungsjahr 1938 sind die im Gesetz für
die Stadt- nnd Landkreise gegenüber dem Land
vorgesehenen Verpflichtungen bis zur Errichtung
der Stadt- uud Landkreise durch die Gemeinden
unmittelbar zu erfüllen. Die Stellen- und Sonder-
beiträge für die Berufsschulen und die damit ver¬
bundenen Berufsfachschulen uud Fachschulen (H 8
Absatz 3 b des Gesetzes) sind von den Gemeinden zu
leisten, die nach der bisherigen Regelung den Ge-
meindeanteil am persönlichen Schnlaufwaud au das
Land abzuführen hatten. Soweit eine Gemeinde
bisher von anderen Gemeinden Ersatz zu erhalten
hatte, bleiben diese Genieinden nach Matzgabe der
bisherigen Bestimmungen auch am Ausbringen der
Stellen- und Sonderbeiträge gegenüber der zahlen¬
den Gemeinde beteiligt.

(6) Im Rechnungsjahr 1938 sind bis zur Errich¬
tung der Stadt- und Landkreise die gemütz § 10 des
Gesetzes von den Stadt- und Landkreisen an das
Land als Anteil am Znschntzbedars für die Aufga¬
ben des Stratzenbaus und der Wohlfahrtspflege zn
entrichtenden Umlagen unmittelbar vou deu Ge¬
meinden an das Land zu zahleu. s 8 findet ent¬
sprechende Anwendung.

§ 10

Zu H 13 Absah 2 des Gesetzes:

(1) Im Rechuuugsjahr 1938 erhalten die kreise
bis zur Errichtung der Stadt- uud Landkreise von
jeder Gemeinde ihres Kreisgebiets als Ersatz für
den Verlust ihres Realsteuerrechts bei der Gewerbe¬
steuer den für 1937 ersetzten Betrag und bei der
Grundsteuer 97 v. H. des Kreissteuersolls für das
Rechuuugsjahr 1937.

(2) Im Rechuuugsjahr 1938 haben die Gemein¬
den, deren Gemarkuug von einer Landstraße
II. Ordnung durchzogen wird, bis zur Errichtung

der Stadt- und Landkreise an den Kreis einen Bei¬
trag zu leisteu. Der Beitrag wird für alle Gemein¬
den innerhalb der einzelnen Kreisgebiete einheitlich
nach der Streckenlänge der Landstraßen II. Ordnung
innerhalb der Gemarkung unter Abzug der von den
Gemeinden mit mehr als 6 000 Einwohnern als
Ortsdurchfahrten zu unterhaltenden Straßenlänge
festgesetzt. Der gesamte Kostenanteil der Gemein¬
den darf nicht mehr betragen als die Hälfte des
tatsächlichen Aufwands für die Unterhaltung und
den Um- und Ausbau der Landstraßen II. Ordnung
im Kreisgebiet.

(3) Soweit im Rechnungsjahr 1938 Kreise durch
die sich aus dem Eiusühruugsgesetz zu deu Real
steuergesetzeu vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetz¬
blatt I Seite 961) uud aus dem badischeu Steuer-
uud Lasteuverteiluugsgesetz vom 29. Juli 1938 (Ge¬
setz- und Verordnungsblatt Seite 77) ergebenden
Veränderungen einen haushaltsmäßigen Ausfall
erfahre», erhalten sie aus dem Ausgleichstock (H 1
Absatz 4 des Gesetzes) Ersatz, einen Gewinn haben
sie an den Ausgleichstock abzuführeen. Die Höhe
des Ausgleichsbetrages bestimmt der Minister des
Innern im Einvernehmen mit dem Minister der
Finanzen.

s 11

Im Rechnungsjahr 1938 erheben die Bezirksfür¬
sorgeverbünde (Gemeindeverbände) zur Deckung ih¬
res Bedarfs vou den Verbandsgemeinden Umlagen.
Zur Berechnung des Umlagesatzes wird der durch
Umlage auszubringende Bedarf des Bezirksfür¬
sorgeverbands durch die Summe der gemäß § 1
Absatz 3 für die eiuzelueu Gemeinden des Bezirks
als Gesamtstenerkraft festgestellten Zahlen geteilt.
Mit dem so gefundenen Einheitssatz wird die Ge¬
samtsteuerkraft jeder einzelnen Gemeinde des Be¬
zirks vervielfacht. Das Ergebnis stellt die Umlage-
schnld der Gemeinde an den Bezirksfürsorgever¬
band dar. K 6 Absatz 3 Sätze 3—5 der Badischen
Ausführnngsverordnnng zur Reichsfürsorgepflicht-
Verordnung vom 9. Oktober 1931 (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt Seite 397) treten außer Kraft.

H 12

Diese Verordnung tritt am 1. April 1938 in Kraft.

Karlsruhe, den 4. August 1938.
Das Staatsministerium.

Köhler

Druck und Verlag von Malschs Vogel in Karlsruhe
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deF Vadischm Ministeriums de^ Kultus und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium de^ Uultu^ und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 6. Dezember 1938

Inhalt.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft,
Erziehung nnd Volksbildung.

II Verordnungen:

Verordnung über das Naturschutzgebiet „Spetzgarter Tobel"

in den Gemarkungen Uberlingen und Hödingen, Bezirksamt

Uberlingen

Verordnung über das „Naturschuhgebiet Mooswiese" in der

Gemarkung Konstanz, Bezirksamt Konstanz.

Beiordnung zum Schutze vou Landschaftsteilen im Reisen¬

bacher Grund in den Gemarkungen Neisenbach und Scheidental,

Bezirksamt Buchen, in den Gemarkungen Mülben und Wagen-

schwend, Bezirksamt Mosbach, in der Gemarkung Eberbach,

Bezirksamt Heidelberg.

Verordnung über das Naturschutzgebiet Nümminger Moos

auf Gemarkung Nümmingen, Bezirksamt Lörrach.

III. Bekanntmachungen:

Ausnahme von Schülern in die 1. Klasse der Höheren Schulen.

Ausnahme von Schülern in die 1. Klasse der Mittelschulen.

Sammlungen und Vertrieb von Waren in Dienstgebäuden

öffentlicher Behörden und Betriebe.

Staatliches Technikum Konstanz «Fachschule) Höhere technische

Lehranstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik, Krastfahrzeug-

und Flugzeugbau.

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)
Kandern,

Verlegung der Landwirtschaflsschule Säckingen nach Lau¬

fenburg.

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Ge¬

werbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen) im Oktober 1933.

Pädagogische Staatsprüfung für das Lehramt der Land¬

wirtschaft,

Prüfung der Fortbildungsfchullehrerinnen

Preis des Amtsblattes 1939.

IV. Personalnachrichteu.
V. Stellenausschreiben.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Neichsministerinms für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 18 des Reichsmmisterialamtsblattes:
Nr. 473 Klassenlesestoff „Sport macht Spaß" (RMinAmtblDtschWiss- 1938 S. 428/29 —

Nr. L 35108/38.

Aus Heft 19 des Reichsmmisterialamtsblattes:
Nr. 497 Buch „Verrat an Europa". Ein Rotbuch über die B o l s ch e w i s i e r un g der

Tschecho - Skowakei. (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S 447 — Nr. ^ l 6925/38.

N r. 503 „Die schriftlichen Reifeprüfungen an den Höheren Lehranstalten zu Ostern

1 93 9 " (RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 4S1/52 — Nr. L. 40612/38.

Aus Heft 20 des Reichsmmisterialamtsblattes:
Nr. 511 „Zuständigkeit der RfdU. für Film, Lichtbild und Schallplatte"

(RMinAmtblDtschWiss. 1938 S. 459 — Nr ö 40518/38.

Nr. 515 Verkehrs Merkblatt „Was jeder Radfahrer wissen muß." (RMinAmtblDtschWiss.

1938 S. 461 — Nr. L 40521/38.

II Verordnungen
über das Naturschutzgebiet „Spetzgarter Tobel" in den Gemar-

lungen Überlingen und Hödingen, Bezirksamt Überlingen.

Auf Grund der HZ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und

16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni

1935 (RGBl, l S. 821) sowie des Z 7 Abs. 1 und 5

der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935

(RGBl. I S, 1275) wird mit Zustimmung der obersten

Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

? 1-

Der rund 1 km südöstlich von Hödingen in den

Gemarkungen Überlingen und Hödingen, Bezirksamt

Überlingen, liegende Spetzgarter Tobel wird in dem

im Z 2 Abs. l näher bezeichneten Umfange mit dem

Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das

Reichsnatnrschntzbuch eingetragen und damit unter den

Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.
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s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 12,3691 Ira

und umfaßt in der Gemarkung Überlingen die Grund¬

stücke Lagerbuchnummer 1826 — 1823, 1824,1862,1964,

1965, 3593, 3593a, 3594«, 3595a, 1768 und in der

Gemarkung Hödingen das Grundstück Lagerbuch¬

nummer 379.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1:25 009 rot eingetragen, die bei der obersten

Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist. Weitere

Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren

Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unteren Natur¬

schutzbehörde in Überlingen, bei den Bürgermeisterämtern

in Überlingen und Hödingen und dem Geschäftsführer

der Landesnatnrschutzstelle in Karlsruhe.

s 3-

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a,) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben

oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder

abzureißen,

d) freilebenden Tiereu nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu fangen oder zn töten,

oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und son¬

stige Brut- und Wohnstätteu solcher Tiere fortzu¬

nehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßuahmeu gegen Kultur¬

schädlinge und sonstige lästige oder blutsaugende

Insekten,

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) die Wege zn verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeinträchtigen.

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Bodeu-

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

(einschließlich der natürlichen Wasserläufe oder

Wasserflächen) auf andere Weise zu verändern

oder zn beschädigen,

t') Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

§ 4.

(1) Unberührt bleiben

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei,

b) die landwirtschaftliche Nutzung der Wiesen und

Äcker in dem bisherigen Umfange und unter Bei¬

behaltung der bisherigen Wirtschaftsform,

o) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung unter

Wahrung des Charakters als Schutzgebiet und

unter Vermeidung von Kahlschlägen.

(2) In b.sonderen Fällen können Ausnahmen von

den Vorschriften dieser Verordnung von mir genehmigt

werden.

23 —

s S

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den U 21 und 22 des Reichs¬

naturschutzgesetzes und den ZZ 15 und 16 der Durch¬

führungsverordnung bestraft.

Z 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und

Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 29. Oktober 1938.

Der Badische Münster des Kultus und Unterrichts

— als höhere Natnrschntzbehörde —

Nr. L 3673 In Vertretung

Frank

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Mooswiese"
in der Gemarkung Konstanz, Bezirksamt Konstanz.

Aufgrund der ZZ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und

16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni

1935 (RGBl. I S. 821) sowie des 8 7 Abs. 1 und 5

der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935

(RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der ober¬

sten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

s 1

Die rund 2,7 km südwestlich von Dingelsdorf

auf der Bodanhalbinfel in der Gemarkung Konstanz,

Bezirksamt Konstanz, liegende Mooswiese wird in

dem im Z 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit

dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das

Reichsnaturschutzbuch eingetragen uud damit unter den

Schutz des Reichsnatnrfchntzgesetzes gestellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 20,4996 Ira

und umfaßt in der Gemarkung Konstanz, Kartenblatt 42,

die Grundstücke Lagerbuchnummer 9281 uud 9283 sowie

Teile der Grundstücke Lagerbuchnummer 9280 und 9284.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Ka rte 1:25 000 und eine Katasterhandzeichiinng 1:2 000

r o t eingetragen, die bei der obersten Naturschutz¬

behörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Aus¬

fertigungen dieser Karten befinden sich bei der Reichs¬

stelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren Natur¬

schutzbehörde in Karlsruhe, der unteren Naturschutz¬

behörde in Konstanz und dem Bürgermeisteramt in

Konstanz.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a,) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben

oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder

abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten,
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oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und son¬

stige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fort¬

zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge und sonst lästige oder blutsaugeude

Jusekten,

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeinträchtigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

aas andere Weise zu verändern oder zu beschädigen'

k) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

8 4

(1) Unberührt bleibein

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

b) die ordnungsmäßige Nutzung als Wiese und

Streuland,

e) das Ausräumen des überfälligen Holzes in den

Waldteilen.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von

den Vorschriften dieser Verordnung von mir genehmigt

werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den ZZ 21 und 22 des Reichs¬

naturschutzgesetzes und den ZZ 15 und 16 der Durch¬

führungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und

llnterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 7. November 1938.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr, L 158S2 In Vertretung

Frank

Verordnung zum Schutze von Laudschaftstcileu im Ncisc»l>acher

Grund in den Gcmarkungeu Rciscnliach und Schcidcutal,

Bezirksamt Buchen, in den Gemarkungen Miilben und Wagcn-

schwend, Bezirksamt Mosbach, in der Gemarkung Ellerbach,

Bezirksamt Heidelberg.

Aufgrund der K§ 5 und 19 des Reichsnatur¬

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821)

in der Fassung des Zweiten Ergänzungsgesetzes

vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 1001) sowie des

K 13 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto-
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der 1935 (RGBl. I S. 1275) wird für den Bereich

der oben angegebenen Gemarkungen folgendes ver¬

ordnet:

s 1-

Die in der Landschaftsschutzkarte bei der höhereu

Naturschutzbehörde in Karlsruhe mit roter Farbe

eingetragenen LanÄschaftsteile im Reisenbacher

Grund in den Gemarkungen Reisenbach und Schei¬

dental, Bezirksamt Buchen, Mülben und Wagen-

schwend, Bezirksamt Mosbach, und Eberbach, Be¬

zirksamt Heidelberg werden in dem Umfange, der

sich aus der Eintragung in der Landschaftsschutz¬

karte ergibt, mit dem Tage der Bekanntgabe dieser

Verordnung dein Schutz des Reichsnaturschutz-

gesetzes unterstellt.

s 2.

Es ist verboten, innerhalb der in der Laud-

schaftsschntzkarte durch besondere rote Umrahmung

kenntlich gemachten Landschaftsteile Veränderungen

vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schä¬

digen, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das

Landschaftsbild zu verunstalten. Unter das Verbot

fallen die Anlage von Bauwerken aller Art, von

Verkaufsbuden, Zelt- und Lagerplätzen, Müll- und

Schuttplätzen sowie das Anbringen von Inschriften

und dergleichen, soweit letztere nicht auf die Land¬

schaftsschutzmaßnahmen hinweisen, ferner die An¬

lage von Hochspannungsleitungen, die Aufforstung

des landwirtschaftlich genutzten Geländes uud die

fernere Begründung von Nadelholzreinbeständen

innerhalb des heutigen Waldgebietes. Unberührt

bleibt die wirtschaftliche Nutzung, sofern sie dem

Zweck dieser Verordnung nicht widerspricht.

§ 3-

Ausuahmeu von den Vorschriften im § 2 könueu

vou mir in besonderen Fällen zugelassen werden.

s 4.

Wer den Bestimmungen des K 2 zuwiderhandelt,

wird uach den §s 21 und 22 des Reichsnaturschutz¬

gesetzes und dem Z 16 der Durchsühruugsverord-

nuug bestraft.

§ 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus

und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 10. November 1938.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. II 15314. In Vertretung

Frank
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Verordnung über das Naturschutzgebiet Riimminger Moos auf

Gemarkung RüMillingen, Bezirksamt Lörrach.

Auf Grund der §s 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2,

15 und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7

Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes

verordnet:

s 1-

Das Rümminger Moos auf Gemarkung Nüm-

mingen im Bezirksamt Lörrach wird mit dem Tage

der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichs¬

naturschutzbuch eingetragen und damit unter den

Schutz des Reichsnatnrschutzgesetzes gestellt.

§ 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund

11 Ii», und umfaßt im Ortsbezirk Rümmiugen

einen Teil der Grundbnchnummer 2485, Eigen¬

tümer ist das Land Baden Domänenärar.

(2) Die Grenzen des Schutzgebiets sind in eine

Karte 1 :25 000 und Gemarkungskarte 1 : 2000 rot

eingetragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde

niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser

Karteu befinden sich bei der Reichsstelle für Natur¬

schutz, bei der höheren Naturschutzbehörde in Karls¬

ruhe, der unteren Natnrschntzbehörde in Lörrach

und dem Geschäftsführer der Landesnaturfchutzstelle

in Karlsruhe.

s 3.

Im Bereich des Schutzgebiets ist verboten:

a,) Pflanzen zn beschädigen, auszureißen, aus¬

zugraben oder Teile davon abzupflücken,

abzuschneiden oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mut¬

willig zu beunruhigen, zu ihrem Fang ge¬

eignete Vorrichtungen anzubringen, sie zn

fangen oder zn töten oder Puppen, Larven,

Eier oder Nester und sonstige Brut- und

Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen oder

zu beschädigen, unbeschadet der berechtigten

Abwehrmaßnahmen gegen Knltnrfchädlinge

und sonst lästige oder blutsaugende Insekten,

<z) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

S) zn lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle weg¬

zuwerfen oder das Gelände auf audere

Weise zu beeinträchtigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Spren¬

gungen oder Grabungen vorzunehmen,

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen

oder die Bodengestalt einschließlich der na¬

türlichen Wasserläufe oder Wasserflächen anf

andere Weise zu verändern oder zu beschä¬

digen,

23 —

j) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit

sie nicht anf den Schutz des Gebietes hin¬

weisen.

s 4.

1. Unberührt bleibt die forstliche und jagdliche

Nutzung.

2. In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften im K 3 von mir geneh¬

migt werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen des § 3 zuwiderhau-

delt, wird nach den K§ 21 und 22 des Reichsuatur-

schutzgesetzes und den K§ 15 und 16 der Durchfüh¬

rungsverordnung bestraft.

s 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus

und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, deu 17. November 1938.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. D 15078. In Vertretung

Frauk

III. Bekanntmachungen.

Aufnahme von Schillern in die erste Klasse der Höheren Schulen.

An die Leitungen der Höheren Schulen sowie an

die Schulbehörden der Volksschulen.

Bezüglich der Aufnahme von Schülern und

Schülerinnen — einschließlich der aus der 3. Klasse

der Volksschule kommenden — die Ostern 1939 in die

1. Klasse der Höheren Schule übertreten wollen, wird

folgendes angeordnet:

Um möglichst frühzeitig die für die Klassenbildung

erforderlichen Maßnahmen treffen zu können, werden

die Direktionen der Höheren Schulen ersucht, am Mitt¬

woch, den 14. Dezember d. I. die Anmeldungen der

Schüler für die l, Klasse entgegenzunehmen. Bei der

Anmeldung ist das letzte Schulzeugnis vorzulegen.

Wegen der Aufnahmeprüfung wird später noch ein

Erlaß folgen. Auch wegen der Schüler, die am

12. Dezember nicht angemeldet werden, später aber

noch um Ausnahme in die erste Klasse nachsuchen,

wird weitere Weisung solgen.

Karlsruhe, den 2. Dezember 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 446S9 In Vertretung

Frank
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Ausnahme von Schillern in die erste Klasse der Mittelschulen.

Gemäß meiner Bekanntmachung vom 28. Juli 1938

(Amtsblatt S. öS/96) wird Ostern 1939 in Baden

mit der Einrichtung der ersten Mittel-

schulklasseu begonnen werden. Aufgaben

und Ziel der Mittelschule sind in der genannten Ver¬

lautbarung dargelegt.

Die Aufnahme von Schülern und Schülerinnen

in die unterste Klasse, insbesondere auch das für den

Eintritt in diese Klasse erforderliche Mindestalter regelt

sich nach den für die höheren Lehranstalten jeweils

geltenden entsprechenden Bestimmungen.

Über den Zeitpunkt der Anmeldung und Auf¬

nahmeprüfung für die Mittelschule wird

vor Beginn des Schuljahres 1939/40 rechtzeitig weitere

Anordnung ergehen.

Karlsruhe, den 2 Dezember 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 46243 In Vertretung

Frau k.

Sammlungen und Vertrieb von Waren in Dicustgcbäuden

öffentlicher Behörden und Betriebe.

An alle unterstellten Dienststellen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬

mi ni sters des Innern vom 22. September 1938 II 8 IZ

1199 usw., bekanntgegeben mit Erlaß des Herrn

Reichserziehnngsmimsters vom 17. Oktober 1938 —

X IIa 3760 — RMiuAmtsblDtschWiss, Seite 479/48 !.

Die Bestimmungen dieses Erlasses sind genau zu be¬

achten. Das Verbot in Abschn. II Ziff. 1 bezieht sich

nur auf den Vertrieb von Waren an Gefolgschafts-
Mitglieder für deren eigenen Bedarf, dagegen

nicht anf die Abgabe von Angeboten und Entgegen¬

nahme von Bestellungen zur Deckung des Geschäfts¬

bedarfs der Behörden und Betriebe. Wegen des in

Ziffer III erwähnten Erlasses des Herrn Reichsminis-

ters des Innern vom 25. November 1933 — IL5131

e/21/10 — über Znlässigkeit von Spenden für „Opfer

der Arbeit" und dgl. in Dienstgebäuden verweise ich

auf meine Bekanntgabe vom 11. Dezember 1933 Nr ^

33784 — Amtsblatt Seite 178.

Aufgehoben werden die Erlasse vom:

3. August 1933 Nr. ^ 19468, Amisblatt Seite 131.

11. August 1933 Nr. ^ 21590, Amtsblatt Seite 132,

soweit der Erlaß die „Freiwillige Spende zur För¬

derung der nationalen Arbeit" betrifft,

11. Juli 1934 Nr. ^ 17332,

23. August 1937 Nr. ^ I 4200.

Karlsruhe, den 26. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. l 9383 In Vertretung

Frank

Staatliches Technikum Konstanz (Fachschule) Höhere technische

Lehranstalt siir Maschinenbau und Elektrotechnik, Krastsahrzeng-

und Flugzeugbau.

In Konstanz wird von dem. Land eine höhere

technische Lehranstalt für Maschinenbau, Elektrotechnik,

Kraftfahrzeugbau und Flugzeugbau errichtet. Die

Anstalt führt die Bezeichnung: „Staatliches Technikum

Konstanz (Fachschule) höhere technische Lehranstalt für

Maschinenbau und Elektrotechnik, Kraftfahrzeug- und

Flugzeugbau."

Der Lehrbetrieb erfolgt nach den Reichsgrundsätzen

für die einheitliche Ausrichtung der Fachschulen des

Bau- und Maschinenwesens und nach Maßgabe beson¬

derer Anordnungen hierzu.

Das bisherige private Technikum in Konstanz

besteht vom Zeitpunkte der Errichtung der staatlichen

Anstalt nicht mehr.

Karlsruhe, den 24. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 26335 In Vertretung

Frank

Aushebung der Gewerbeschule (Gcwcrbl. Berufsschule) Kanderu.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz- und

Wirtschaftsministers wird auf Grund des Art. 1 l

und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neuregelung

des gewerblichen Unterrichtswesens vom 10. Dezember

1934 (GVBl. 1935, Seite 119) folgendes bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)

Kandern wird auf Ende des Schuljahres 1938/39

aufgehoben;

2. mit diesem Zeitpunkte werden die Gemeinden

Feuerbach, Hertingen, Kandern, Liel, M alsbnrg, Marzell,

Riedlingen, Sitzenkirch und Tanneukirch dem Gewerbe¬

schulverband Müllheim und die Gemeinden Endenburg,

Holzen, Mappach, Wittlingen und Wollbach dem Ge-

werbeschulverbaud Lörrach zugewiesen;

3. Von dem genannten Zeitpunkte an haben die

in den Gemeinden Feuerbach, Hertingen, Kaudern, Liel,

Malsbnrg, Marzell, Riedlingen, Sitzenkirch und Tannen¬

kirch beschäftigten gewerblich tätigen Fortbilduugsschul-

pflichtigeu die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)

Müllheim und die in den Gemeinden Endenburg, Holzen,

Mappach, Wittlingen und Wollbach beschäftigten gewerb¬

lich tätigen Berufsschulpflichtigen die Gewerbeschule

(Gewerbliche Berufsschule) Lörtach zu besuchen.

Karlsruhe, den 29. November 1938.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. v 28059 In Vertretung

Frank
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Verlegung der LandwirtschaftsschnleSäckingen nach Lanfenlinrg.

Die Landwirtschaftsschule Säckingen ist nach
Laufenburg (Ortsteil Rhina) verlegt worden.

Karlsruhe, den 8. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 0 26616. In Vertretung

Frauk

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbe¬
schulen (Gewerblichen Berufsschulen) im Oktober 1938.

Die Außerordentliche Staatsprüfung für das
Lehramt an Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufs¬
schulen) vom 24. bis 28. Oktober 1938 haben be¬
standen:

a) die Maschineningenieure

Stocker, Wilhelm, von Mahlspüren
Metzger, Karl, von Breisach;

b) die Baningenienre

Baum gärt u er, Adam, von Neuthard
Grieuinger, Josef, vou Villingen.
Karlsruhe, den 24. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 2S61S In Vertretung

Frank

PädagogischeStaatsprüfung für das Lehramt der Landwirtschaft.

Die Pädagogische Staatsprüfung für das Lehr¬
amt der Landwirtschaft gemäß den Bestimmungen
des Herru Reichsministers für Wissenschaft, Erzie
hnng und Volksbildung vom 19. Januar 1936 ha¬
ben nachstehende Diplom-Landwirte bestanden:

Bürkle, Franz, von Oberweier
Bnrkart, Karl, von Balzhofen
Frhr. Rüdt von Callenberg, Adolf,

von Heidelberg
Gaßmann, Alfons, von Offenburg
Hampe, Walter, vou Karlsruhe
Pappe, Anton von Schabringen (Bayern)
Pflaum, Karl, von Unteröwisheim
Reichel, Wilhelm, von Neudorf (Bayern)
Schmid, Friedrich, von Villingen
Seifer, Hans, von Meßkirch.

Karlsruhe, den 26. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. I) W280 In Vertretung

Frank

Prüfung der Fortbildungsschullehreriniie».

Die Prüfung der Fortbildungsschullehrerinnen
uach den Vorschriften des Fortbildungsschulgesetzes
vom 19. Juli 1918 haben bestanden:

Ä nth, Susanna, von Heidelberg
Bauer, Elisabeth, vou Schönau i. W.
Becker, Gertrud, von Karlsruhe
Berberich, Else, von Karlsruhe
B l e i e u st e i u, Elisabeth, vou Oberkirch
Boppel, Paula, von Karlsruhe
Claus, Hildegard, von Landau
Gab er, Hilda, von Breslau
Groß, Julia, von Wertheim
Kunz, Margarete, von Karlsruhe
Mehliu, Rosa, von Herten
Rettinger, Else, von Mannheim
Rosama n n , Marie, von Heidelberg
Schmidt, Ruth, von Erzingen
Schorr, Rosa, von Oestringen
Sch walke, Helene, von Freiburg
Seemann, Maria, von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 19. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 43680 In Vertretung

Frank

Preis des Amtsblattes für 1939.

Für das Jahr 1939 ist der vorauszuzahlende
Bezugspreis für das Amtsblatt vorläufig auf vier¬
teljährlich 1,40 RM. ausschließlich der gesetzlichen
Postgebühren festgesetzt worden.

Karlsruhe, deu 11. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichs
Nr. ^ I 9316 In Vertretung

Frank

IV. Personalnachrichten.

Verliehen:
Dem Lektor Dr. Silvio Pellegrini bei der

PhilosophischenFakultät der Universität Heidelberg
die Dienstbezeichnung Honorarprofessor.

Ernannt:

Der n. b. a. o. Professor vr. Wolfgang Haack an
der Technischen Hochschule Karlsruhe zum planmäßigen
außerordentlichenProfessor für Mathematik und Geo¬
metrie.

Dozent vr. Kurt Sandig an der Universität
Heidelberg zum planmäßigen außerordentlichenPro¬
fessor für Betriebswirtschaftslehre.

Der planmäßige außerordentlicheProfessor für
pharmazeutische Chemie und Nahrungsmittelchemie
Or. Karl Winterfeld an der Universität Freiburg
zum planmäßigen ordentlichen Professor.
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Verwaltungsassistent Ernst Beck an der Uni¬

versität Freibnrg zum Verwaltungsassistent auf Lebens¬

zeit.

Zu Professoren: Die Lehramtsassessoren Adolf

Eckert und Josef Haus er au der Laugemarck-

Schule — Oberschule für Jungen —iu Singen a,H.—

ur. Max Johs an der Hmdeuburg-Schule — Ober¬

schule für Mädcheu — in Freiburg — l)r. Karl

Friedrich Müller an der Humboldt-Schule — Ober¬

schule für Jungen — in Karlsruhe — Emil Schick

am Grimmelshausen-Gymnasium in Offenburg —

Walter Se ufert au der Jmmelmauu - Schule

— Oberschule für Juugeu — in Villiugen — Or. Toni

Buclierer an der Hölderlin-Schule — Oberschule

für Madchen — in Heidelberg.

Fortbildungsschulle ireriu Hilde Pauli zur Fort-

bildungsschulhauptlehrerin an der Fichte-Schule

- Oberschule für Mädchen — in Karlsruhe.

Lehrerin Elfriede Vogel zur Hauptlehrerin an

der Lefsing-Schnle — Oberschule für Mädcheu — iu

Karlsruhe.

Gewerbeschulassessor Vr.-Jng. Ernst Kern zum

Studienrat am Staatstechnikum in Karlsruhe.

Handarbeitslehrerin Mina Goppelsröder an

der Gewerbeschule iu Ladenburg zur Handarbeits-

hauptlehrerin daselbst.

Zu Oberlehrern: Hanptlehrer Adam Herre in

Baden Baden — Fortbildungsschul-Hanptlehrer Al¬

fred Metzler iu Wolfach an der Volksschule da¬

selbst.

Zu Hanptlehrern: Die Lehrer(innen) (Schulverwalter):

Fritz Ackermann in Adelshofen — Bruno Alt¬

mann in Hambrücken — Kurt Bürck iu Kirchard-

Bockfchaft — Wilhelm Clos in Schweigern — Otto

Dahringer in Kronau — Emil Deser in Neiden-

steiu — Fridolin Dietfche in Hurrlingen — Oswald

Dietz in Uissigheim — Alfred Eckert in Hartschwand —

Olto Frank in Unterwittighansen — Haus Frafch

iu Legelshurst — Otto Göbel in Döhren —

Gustav Haas in Zizenhansen — Thomas Härtung

in Unterbalbach— Ludwig Hesuer iu Mückeuloch —

Walter Heiß in Oberflockenbach-Steinklingen —

Wilhelm Hertenstein in Wenzingen — Rudolf

Horr iu Ühlingen — Josef Kiefer in Miugols-

heim — Hermann Löffel in Plittersdorf — Martin

Nied in Hilsbach — Rudolf Offenburger in

Grabeu — Erwin Rothengaß in Hettingen —

Wilhelm Schäfer in Welheim — Fritz SPo¬

ll a gel in Kieselbronn — Oskar Schumacher in

Ostringen — Karl Siegel — Kurt Simm in

Altheiin,A.Buchen— Oskar Vökt inBergöschingen —

Franz Weinrich in Feldberg. — Auguste D i e t r i ch

iu Steiuenstadt — Maria Dittes in Königsbach —

Margarete Wittmers in Wilferdingen.

Zu Haudarbeitsinfpektorinnen: Die Handarbeits-

hauptlehrerinueu: Klara Ritzi in Emmendingen —

Katharina Steinbach in Meßkirch — Christine

Wöhrlin in Waldshut.

Zu Fortbilduugsschulhauptlehrerinnen: Die Fort¬

bildungsschullehrerinnen Regina Dietl in Buchheim.

A. Stockach — Franziska Gaßmann in Bruchsal —

Maria Liusler in Kirrlach — Hanptlehrerin Anna

Dolch in Mannheim.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Professoren: Franz Staerk an der Graf

Zeppelin-Schule — Oberschule für Jungen — in

Baden-Baden an die Richard Wagner-Schule Ober-

23 — 16ö

schule für Mädchen — daselbst — vr. Karl Waibel

von der Richard Wagner-Schule — Oberschule für

Mädchen — in Baden-Baden an die Graf Zeppelin-

Schule — Oberschule für Jungen — daselbst.

Turninspektor Valentin Kunzelmann vom

Renchlin-Gymnasinin in Pforzheim an die Friedrich-

Schule — Oberschule für Jungen — daselbst.

Studienrat Artnr Bausch an der Gewerbeschule

in Hvckenheuheim an jene in Bühl.

Oberlehrer Adolf Ohnmacht in Menzingen

nach Freistelt.

Die Hanptlehrer(innen): Josef Dold in Ober¬

hof nach Blnmenfeld — Walter Fiedler in Alten¬

schwand nach Rickenbach — Olto Fnrrer in Karls¬

ruhe nach Ettlingen — Artur Gesäller inAglaster-

hausen nach Neckarelz — Friedrich Haas in Heiligen-

zell nach Illach — Dr. Ferdinand Hangartner in

Gerchsheim nach Osterburken — Otto Härder in

Schachen nach Hattenweiler — Joses H e n n in

Waldhauseu, A. Buchen, nach Leutershausen — Karl

Wiggenhanser -n Wolpadingen nach Bohlingen —

Olto Zorn in Ulm nach Elgersweier — Elisabeth

Heck in Sinzheim nach Wintersdorf — Maria

Lempp in Hoppetenzell nach Schienen — Else

Schönthal in Sandhausen nach Heidelberg.

Entlassen auf Ansuchen:

Taubstummenlehrkandidat Artur Kern, Hei¬

delberg — Fortbildungsschnlhaupllehrerin Elisabeth

Achillich, geb. Speckner in Wertheim — die Leh¬

rerinnen Lisa Brutsch iu Büsiugen — Anna Lei-

bold in Busenbach.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Fortbildungsschulhauptlehreriu Heliodora S ch er-
ziuger iu Furtivaugeu — Hauptlehrerin Johanna
Gersbach in Rhemfelden.

In den Ruhestand versetzt:

Oberlehrer Heinrich Bäcker in Oberprechtal —
Fortbilvungsschulhauptlehrer Wilhelm Walter in
Gengenbach — die Hauptlehrer(iunen): Wilhelm Wie¬
der in Karlsruhe — Maria Kauzler iu Sasbach-
ivaldeu — Antonie Stockert in Lörrach.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand
getreten:

Verwaltnngsassistent Heinrich Linscnineie r
beim Landesmnsenm in Karlsruhe. — Heizer Chri¬
stof Meinzer bei den Landessammlungen für
Naturkunde in Karlsruhe. — Hilfsschulhauptlehrer
Theodor Bollheiiner in Karlsruhe. — Fortbil-
dnngsschulhauptlehrer Eugen Roth in Triberg.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Ludwig E ck ert in Freiburg
am 6. Oktober 1938. — Hauptlehrer a. D. Arnold
Schanb, zuletzt in Bermersbach, am 12. Oktober
1938. — Hanptlehrer a. D. Wilhelm Ott, zuletzt in
Litzelstetten, am 15. Oktober 1933. — Oberlehrer
a.D. Julius Gaßner, zuletzt in Raneiiberg, am
1. November 1938. — Taubstnmmenlehrer i. R. Ni¬
kolaus Widmann, zuletzt in Mannheim, am
3. November 1938. — Hauptlehrer Friedrich Groß¬
kopf in Mannheim am 17. November 1938. —
Fortbildungsschulhauptlehrerin Wilhelmine Le -
pold in Kuppenheim am 2V. November 1938.
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V Stellenausschreiben.
An Grund- und Hanptfchuleu:

1. Allgemein:
Hauptlehrerstellen in: Sack in gen — Wert¬

hs i m , A. Tauberbischossheim.

2. Für Lehrer tat h. Bekeuntnisses:
Hauptlehrerstellen in: Altenschwand, A.

Säckingeu — Bauerbach, A. Karlsruhe —Bie¬
tingen, A. Stockach — Schachen, A, Walds-
hnt — Weilersbach, A. Villingen — Wolpa¬
dingen, A. Gückingen,

3. Für Lehrer e v. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstellen in: A g l a st e r h a u s e n,

A. Mosbach — Neckar bnrkeu, A. Mosbach —
Reilingen, A. Mannheim.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

VI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
A l l g e m e i u.

In der Schriftenreihe „Vergleichende Texte zur
Volkheitskunde, Fremdsprachliche Reihe 1" ist er¬
schienen:
Steg mann von Pritz Wald n. Friedrich

Probst, Taeitns Annalen I. Eine Auswahl
mit Nebersetzungen und sprachvergleichendem
Kommentar. 48 S. Carl Winters Universitäts-
bnchhandlnng, Heidelberg. 1933. Kart. 1.— RM.

Im Verlag F. E. Wachsmuth, Leipzig ist iu der
Reihe „Karten zur Vorgeschichte" erschiene»: Nr. 5,
Die U r g e r m a n e n z e i t, mit gleichinhaltlicher
Erläuterung von Prof. Dr. Stampfuß.

Die neue Karte zeigt die Ausbreitung der Ur¬
germanen nnd das mitteleuropäische und europäische
Volkstumsbild der Urgermanenzeit. Die Haupt-
larte zeigt in betonter Farbengebnng die Urheimat
der Germanen, die Siedlungsgebiete der Urgerma¬
nen um 1500 v. d. Zr. uud ihre weitere Ausdehnung
bis zum Ende der Urgermanenzeit, gegen 800
v. d. Zr. Aufgrund der neuesten Forfchuugeu sind
ferner die Ausbreituug und Wanderwege der wich¬
tigsten Nachbarvölker der Germanen, insbesondere
der Kelten und der Nordillyrer, angegeben.

Dr. Dr. Fr. Lange, Das Deutschtum der Sudeteu-
länder. Heinrich Handels Verlag, Breslau.
Einzelpreis 15 Rps., bei Mengenbezug ab 10 St>
12 Rpf., ab 20 Stck. 11 Rpf.

Die Schrift ist bestimmt, den Schülern in der
Oberstufe der Volksschule geschichtliche
Kenntnisse zn vermitteln, die die Voraussetzung bil¬
den für das Verstehen der gewaltigen Ereignisse die¬
ser Tage. Die Gliederung des Lefebogeus in kurze
Abschüttle und die verständliche, spannende Darstel¬
lung erleichtern die Benutzung des Bogens als
K l a s s e n l e s e st o s f.

In Heinrich Handels Verlag in Breslau sind
erschienen:
Olbricht, Deutschland als Kolonialmacht in Ver¬

gangenheit nnd Zukunft. Preis 0,50 RM.
Schriften zn Deutschlands Erneuerung:

Heft Nr. 13: „Das A u s l a u d d e u t s ch t u m"
1. Teil vou Dr. R. Nitschke, 11. Aufl.
Preis 11 Rpf.

Heft Nr. 15 eu „Die u a t i o u a l f o z i a l i st i f ch e
Revolution" von Dr. E. Müller. 9. Aufl.
Preis 11 Rpf.

Heft Nr. 15 b/o: „A nfbanarbeit im Dritten
Reich" von Dr. E. Müller, 5. Aufl.
Preis 22 Rpf.

In L. Oehmigke's Verlagsbuchhandlung Berlin
SW 61 sind in der Schriftenreihe „Lesestoffe zum
nationalsozialistischen Aufbau" erschienen:
Klingner, „Die Lösung der Deutschen Frage",

0,30 RM.

Schulz, „Das Siedlungswerk des Deutschen Vol¬
kes", 0,30 RM.

Timmermann, „Deutsche Nahrungssorgen in
alter und neuer Zeit", 0,30 RM.

„Dich ruft Deiu Volk" — Gedichte —.
Ausgewählt von Kickler, Pröve, Schäfer. 328 S.
Bildschmuck vou Prof. R. Schwarzkopf. Verl. Vel-
hagen L) Klasing, Bielefeld nnd Leipzig und Carl
Meyer (Gustav Prior), Hannover. Preis 3,40 R- >

Im Selbstverlag des Deutschen Tierschutzwerbe¬
dienstes e. V. Berlin SW 61, Großbeerenstr. 68, ist
der R e i ch s - T i e r s ch n tz - K a l e n d e r 1 939,
Ausgabe (für die Unter- und Mittelstufe) uud
Ausgabe L (für die Oberstufe) erschienen. Preis 10
bzw. 12 Rpf., zuzüglich 4 bzw. 8 Rpf. Porto, bei
Meugenbezug entsprechende Ermäßigung. Ferner
ist im gleichen Selbstverlag der Tier- und Na¬
tu r k a l e n d e r 1 9 3 9 (Abreißkalender) znm Preise
von 1 RM. erschienen (znzügl. 15 Rpf. Porto). Lie¬
ferung an Schulen erfolgt gegen Rechnung (Zah¬
lungsfrist 4 Wochen).

Barth und Voigt, Betriebswirtschaftslehre
(mit Wiederholungsfragen als Anhang), Verl.
Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover 1938,
Preis: geh. 2,90 RM.

Das Werk wird znr Anschaffung für den Unter¬
richt in Wirtschaftsbetriebslehre an Höheren Han¬
delsschulen und Handelsschulen empfohlen.

Müller-Lochner, Das Grundwissen des Kauf¬
manns. Eine Betriebslehre. Preis: 2,80 RM.
Best.Nr. 520.

M ü n st e r m a n n , Von Bilanz zu Bilanz. Lehr¬
buch der kausm. Buchführung, Verl. G A. Gloeck-
ner, Leipzig. 1938. Preis: 1,80 RM. Best.Nr. 625.
Beide Werke werden znr Anschaffung empfohlen.

Druck und Verlag von Malsch 6- Bogel in Karlsruhe.
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deF Vadischm Mjntstertum^ dch kultns und Unterrichts
ZtzerslllKgegcben vom Ministerium des Aultus und Nnterrichto.

Ausgegeben Karlsruhe, den 16. Dezember 1938
Inhalt.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Schueeschuhlehrgänge.

Erziehung und Volksbildung. Benützung von Rechenbüchern an Grund- und Hauptschulen.

II Bekanntmachungen: ^ Meisterschule für das Schreinerbandwerk an der Gewerbe-
' Volksbund dentscher Kriegsgräbersürsorge, i «Gewerblichen Berufsschule, Freibnrg.

Regelung des Vereinswesens auf dem Gebiete des Natur- ! Prwatmusikkehrerprnfung 1969.

schütz III. Personalnachrichten.
Niitgliedschastbei der NSV, l^. Stellenausschreiben.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschast, Erziehung nnd Volksbildung.

Aus Heft 21 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 529 „Beurlaubung von Behördenangehörigen für die Zwecke des Luftschutzes"

(RMinAmtsblDtschWiss. 1938 S. 478 n. 1937 S. 356) Nr. ^ I 9383/38.

Aus Hest 22 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 564 „Vorbereitungsdienst für dasLehramt derLand Wirtschaft" (RMinAmtsblDtschWiss.

1938 S. 523) Nr. 0 28346/38.

Nr. 565 „Zeugnisvordrucke für die Ländlichen Berufsschulen" (RMinAmtsblDtschWiss.
1938 S. 523) Nr. L 44387/38.

II Bekanntmachungen.

Volkslimid deutscher Kncgsgrälicrfiirsorgc.

Sämtlichen mir nirterstellteu Dienststelle«, Schul¬
leitern und Lehrern bringe ich nachstehende Anord¬
nung zur Kenntnis, die der Herr Reichsstatthalter
zur Unterstützung der Arbeit des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. erlassen hat.

Ich ersuche anch meinerseits um tatkräftige Un¬
terstützung der Arbeit des Polksbundes „Deutsche
Kriegsgräberfürforge e. V."

Karlsruhe, den 30. November 1938.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 170S1. In Vertretung
Frank

Der Reichsstatthalter in Baden
Nr. 3470

Karlsruhe, den l. November 1938.
Uber drei Millionen fielen in der alten deut¬

schen und der k. n. k. Armee im großen Kriege, viele
Taufende in den Freikorps-, Grenz- und Selbst-

schntzkämpfen und iu den Reihen der nationalsozia¬
listischen Bewegung, zuletzt in der Ostmark und im
Sudetenland. Mit ihrem Blut haben sie das Fun¬
dament zum Bau des Großdeutschen Reiches gelegt,
deu der Führer in diesen Tagen zum kröuenden Ab-
schlnß gebracht hat.

Wenn wir nun mit jubelndem Herzen dem
Führer unseren Dank entgegenbringen, wenn wir
mitarbeiten am Aufbau der Gegenwart, dann dür¬
fen wir die toten Helden nicht vergessen, die ihr Le¬
ben für die große, jetzt endlich erfüllte Sehnsucht
aller Deutschen gaben. Die Treue ist das Mark der
Ehre, Heldenehrung ist heilige Treuepflicht jedes
ehrbewußten Volkes.

Der Nolksbnnd Deutsche Kriegsgräberfürsorge
hat als Beauftragter des Volkes die Aufgabe über¬
nommen, die Gräberstätteu der drei Millionen To¬
ten zu Mahnmalen deutschen Opfermutes, deutscher
Größe und Dankbarkeit auszugestalten. Die von
ihm in Belgien, Frankreich, Italien, Jngoslavien,
Rumänien, Polen, Palästina und im Reichsgebiet
selbst errichteten Bauten sind Künder deutschen Hel-
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dentnms in aller Welt, sie zeugen aber anch von
deutscher Kunst und handwerklicher Wertarbeit.
Kriegsgräberfürsorge bedeutet also deutsche Kultur¬
arbeit im Auslande und ist Dienst am deutschen
Volke für Gegenwart und Zukunft. In voller An¬
erkennung dieser Arbeit hat der Führer dem Volks-
bnnd Deutsche Kriegsgräberfürsorge jede Mithilfe
zugesichert.

Es ist daher für mich selbstverständlich, dem
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge innerhalb
meines Gaugebietes die volle Unterstützung der
Partei augedeihen zu lasse«. Ich verpflichte sämt¬
liche Parteidienststellen, dem Oberrheingau des
Volksbundes und allen seinen Untergliederungen
jede Unterstützung im Aufbau und iu der Wer¬
bung zuteil werden zu lassen, und erwarte, daß
Land und Gau Baden eingedenk der unvergeßlichen
Taten und Opfer seiner Söhne auch in dem Werke
der Heldenehrung an der Spitze marschieren wird.

Die Aufgabe des Volksbundes ist außerordent¬
lich groß: Hunderte von deutschen Kriegsgräberstät¬
ten im Auslände harren noch der Ausgestaltung
durch die Heimat. Nicht mit Worten wollen wir
darum unsere Toten ehren, sondern durch die Tat.
Aus dem Gaugebiet haben etwa 70 000 Männer ihr
Leben für Deutschland gelassen. Hinter jedem
dieser Gefallenen muß ein Lebender
stehe n, auf daß die Heldenmale wachsen und jeder
Gefallene ein Stück Heimat in fremder Erde findet.

Die Kreis- und Ortsgrnppenleiter der Partei,
die Herren Landräte, Oberbürgermeister und Bür¬
germeister sowie alle Behördenleiter ersuche ich drin¬
gend, dabei mitzuhelfen, daß dieses Ziel innerhalb
ihres Arbeitsgebietes erreicht wird. Den Oberrhein-
gau des Volksbundes habe ich veranlaßt, mir über
das Ergebnis seiner Arbeit in den einzelnen Krei¬
sen Bericht zu erstatten.

Der Reichsstatthalter iu Bade»
und Gauleiter der NSDAP

gez. Robert W a g u e r.

RclMl»q dcsBercniswcscnsauf drill Gebiete des Naturschutzes.
Nachstehend bringe ich einen Nnnderlaß des

Herrn Reichsforstineisters über Regelung des
Vereinswesens ans dem Gebiete des Naturschutzes
zur Kenntnis mit dem Anfügen, daß den mir un¬
terstellten Schulen und Behörden auf den einschlä¬
gigen Gebieten enges Zusammenwirken mit dem
angegebenen Verein empfohlen wird.

Karlsruhe, den 30. November 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. H 16964 In Vertretung

Frank

Regelung des Vereinswescns auf dem Gebiete
des Naturschutzes.

NdErl. d. Rsm. als Oberste Naturschutzbehörde
vom 24. September 1938 — I 12 891/38. —.

Auf Gruud des K 28 der Naturschutzverordnuug
vom 18. 3. 1936 (RGBl. 1 S. 181) bestimme ich im
Einvernehmen mit dem Reichsministerium der Ju¬
stiz, des Innern, für Ernährung und Landwirt¬
schaft nud für Wissenschaft, Erziehung nnd Volks¬
bildung folgendes:

(1) Mit Wirkung vom 1.11.1938 werden sämt¬
liche Vereine und Verbände, die sich ganz oder in
überwiegendem Maße der Erhaltung und Pflege
der freilebenden Vogelwelt (Vogelschutz, Vogelhege)
widmen, im „Neichsbuud für Vogelschutz e. V." mit
dem Sitz in Stuttgart zusammengefaßt. Vereine,
deren satzungsgemäße Aufgabe vorwiegend auf
deni Gebiete oes Tierschutzes liegt und die dem
Reichstierschutzbund e. V. angehören, werden durch
diese Bestimmung nicht berührt, auch wenn in ih¬
rem Namen oder in ihren Ausgaben zusätzlich die
Förderung des Vogelschutzes zum Ausdruck ge¬
bracht ist.

(2) Mit Wirkung vom 1.11.1938 werden sämt¬
liche Vereine und Verbände, deren Mitglieder sich
der Pflege und Zucht einheimischer, nichtjagdbarer
Vögel widmen, im „Reichsverband Deutscher Vogel¬
pfleger und -züchter e. V." mit dem Sitz in Berlin
zusammengefaßt. Vereine, deren Mitglieder sich mit
der Zucht anderer Vögel befassen, werden durch diese
Bestimmung nicht berührt.

(3) Mit Wirkung vom 1.11.1938 werden sämt¬
liche Vereine und Verbände, deren Zweck die För¬
derung der Vivarienknnde und -Pflege ist, in?
, Reichsbnnd Deutscher Vereine für Aquarien- und
Terrarienkunde e.V." mit dem Sitz in Berlin zu¬
sammengefaßt. Vereinigungen, deren Mitglieder
sich gewerbsmäßig mit der Zucht und dem Vertrieb
von Tieren zur Haltung in Aquarien und Terrarien
befassen, werden durch diese Bestimmung nicht berührt.

(4) Die hiernach für den Anschluß an einen der
in den Absätzen 1 bis 3 genannten Einheitsver-
bände in Betracht kommenden Verbände und Ver
eine haben bis zum 1. 1. 1939 ihren Beitritt an die
oben bezeichne! n Stellen mitzuteilen. Verbände
und Vereine, die bis zu diesem Tage ihreu Anschluß
nicht erklärt haben, werden aufgelöst.

(5) Nebeu den in den Absätzen 1 bis 3 genann
ten Einheitsverbänden sind vom 1.2.1939 ab an¬
dere Vereinigungen mit gleicher oder ähnlicher Ziel¬
setzung unzulässig.

Berlin, den 24.9.1938.

Der Reichsforstmeister.
In Vertretung

Eberts
(In Vertretung des Staatssekretärs?
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Mitgliedschaft bei der NSL.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.

Ich ersuche, die Beamten, Angestellten und Ar¬
beiter auf den Erlaß vom 2. Juli 1936 Nr. I 18
— Amtsblatt Seite 129 — erneut hinzuweisen.

Karlsruhe, den 8. Dezember 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 9438 In Vertretung

Frank

Schnceschuhlehrgänge.

Die bisher von der Landesschulaufsichtsstelle für
Leibesübungeu durchgeführte» Lehrgänge werden in
Hinkunft von den Hochschulinstituten der Universi¬
täten Heidelberg und Freiburg und der Technischen
Hochschule Karlsruhe zur Ausführung gebracht
werden.

Im Laufe des Schuljahres werden noch die im
Arbeitsplan der Landesschulaufsichtsstelle für Lei¬
besübungen vorgesehenen Schneeschuhlehrgänge für
Lehrkräfte aller Schülgattnngen durchgeführt. Diese
sinden im Feldberggebiet ab Mitte Januar statt
und dauern 10 Tage. Die Teilnehmerinnen) an
diesen Lehrgängen erhalten für die Knrstage (Reise¬
tage ausgenommen) einen täglichen Zuschuß von
3 Mark und Fahrtvergütnng III. Klasse (Ausweis
sür 50°/» Fahrpreisermäßigung wird zugestellt.)

Um eine» überblick über die Zahl der Teilneh¬
merinnen) zu erhalten und die entsprechenden Vor¬
bereitungen treffen zu köuuen, werden die Lehrer
und Lehrerinnen aufgefordert, umgehend ihre
Meldungen ans dem geordneten Dienstweg dem Mi¬
nisterium einzusenden. Sic habeu zu enthalten:
Zu- und Vorname, Dienststellung und Schule, Le¬
bensalter sowie eine Mitteilung über ihre außer¬
schulische Betätigung ans dem Gebiete der Jugend¬
erziehung und Zugehörigkeit zu Verbänden und Or¬
ganisationen. Ferner ist anzugeben, ob der Bewer¬
ber (die Bewerberin) schon Fertigkeiten im Schnee¬
schuhlauf besitzt.

Die vorgesetzten Dienststellen werden aufgefor¬
dert, mit der Vorlage der Gesuche nach Möglichkeit
zur Abkömmlichkeit Stellung zu nehmen.

Bevorzugt werden in erster Linie diejenigen
Lehrkräfte, welche das Gelernte im Dienste der Ju¬
genderziehung verwerten können. Den zugelassenen
Bewerbern(inneu) geht über den Zeitpunkt der Eiu-
bernfung besondere Weisung durch das Hochschnl-
institut für Leibesübungen der Technischen Hoch¬
schule Karlsruhe zu.

Karlsruhe, den 3. Dezember 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. K 46413 In Vertretung
Fran k.

BeuiiyilNlivon Rechenbüchernan Grund- und Hauptschule».

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung vom
17. August 1937, Amtsblatt Nr. 21 S. 308/309 teile
ich mit, daß neben den unter Ziffer 2 genannten
Heften des Rechenbuchs für die Grund- und Haupt¬
schule von Behringer, Leidiger, Mayer, Stöffler,
Verlag Konkordia A.-G. Bühl/Baden, das in¬
zwischen erschienene Heft für das I. Schuljahr (mit
Lehrerheft) „Ins Reich der Zahlen", ein Rechen¬
buch bearbeitet uud herausgegebeu vou Stadtschul¬
rat H. Stöffler, mit Bilder von E. Ebner, zuge¬
lassen wird.

Karlsruhe, den 2. Dezember 1938.

Der Minister des Kultus nnd Unterrichts
Nr. L 42869 In Vertretung

Fran k

Meisteischule für das Schreiuerhaudwerk an der Gewerbeschule1
(Gewerblichen Berufsschule) Freilmrg.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung hat als Gesamtausbil-
dnng für die Ausbilduug von Tischlergesellen für
die Meisterprüfung an Meisterschnlen drei Halbjah-
reslehrgänge bestimmt.

In Abänderung meiner Bekanntmachung „Er¬
richtung einer Meisterschule für das Schreinerhand¬
werk in Freiburg" vom 24. September 1936 (Amts¬
blatt Seite 161) wird der dariu vorgesehene Lehr¬
gang von zwei Halbjahren auf drei Halbjahre er¬
weitert.

Karlsruhe, deu 24. November 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. l) W303 In Vertretung
Frank

Privatinusiklchrcrpriifung 1939.

Im März uud April 1939 findet in Karlsruhe
eine staatliche Privatmusiklehrerprüfung nach Maß¬
gabe der Verorduuugen des Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts vom 19. April 1928 und vom
25. August 1936 statt.

Meldungen zu dieser Prüfung sind bis spä¬
testens 10. Januar 1 939 unter Beifügung
der w den genannten Verordnungen bezeichneten
Angaben, Nachweise und Zeugnisse an das Ministe¬
rium des Kultus uud Unterrichts in Karlsruhe ein¬
zureichen.

Karlsr u h e, deu 10. Dezember 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ä 18474 In Vertretung
Frank
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III. Personalnachrichten.

Ernannt:

Dozent vi-. Phil, habil. Walter M öuch an der
Universität Heidelberg zum persönlichen ordentlichen
Professor für romanische Philologie daselbst.

Der Angestellte Heinrich Schwarz an der
Universität Heidelberg zum planmäßigen Oberpedell
daselbst.

Lehramtsassessor, Dipl.-Jng. Paul G ö r ck e am
Staatstechnikum iu Karlsruhe zum Professor da
selbst.

Finanzpraktikant Walter Sperling am Ba¬
dischen Staatstheater zum Finanzinspektor.

Zu Hauptlehreru(innen): Die Lehrer (Schulver¬
walter) Wilhelm Bernau er itt Sulz — Otto
Fräukle (Gisingen) in Lehengericht, Schulabt,
Hinterlehengericht — Karl Grämlich in Burbach
— Christian Lang in Mutschelbach — Alf>ed
Trüb in Tiergarten — Martha Zimmermann
in Wyhlen.

Hausmeister Felix Schwab an der Uhrmacher¬
schule in Furtwangen zum planmäßigen Haus¬
meister daselbst.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Professor Peter Herold am Bismarck-Gym¬
nasium in Karlsruhe au die Humboldt-Schule —
Oberschule für Jungen — daselbst. — Professor
vi-. Mar Zepf an der Humboldt-Schule — Ober¬
schule für Jungen — in Karlsruhe an das Bis-
marck-Ghmnasium daselbst.

Oberlehrer Emil Iägle in Zizenhansen nach
Oberschopfheim.

Fortbildttngsfchnlhattptlehrer Rudolf Greth
iu Nassig nach Triberg.

Die Hauptlehrer: Karl Bareth iu Furtwau-
gen nach Freiburg — Heinrich B r n n n e r in Kap¬
pel, A. Freiburg nach Freiburg Rudolf Dold iu
Icheuheim nach Triberg i. Schw. — Hermann Fi¬
scher in Münchweier nach Freiburg — Richard
Gäng in Herbolzheim nach Freiburg — Alfred
Geiler in Willstätt nach Freiburg — Karl Het¬
terich iu Au, A. Freiburg nach Freiburg — Ri¬
chard Knab in Höllstein nach Freiburg — Philipp
K önig in Bietigheim nach Hoffenheim — Gott¬
fried Michel in Schluchsee-Aha nach Freiburg —
Auton Sackmann in Unadingen nach Freiburg
— Oskar Schifferdecker in Hammereisenbach

nach Freibnrg - Heinrich Schmitt in Eschelbach
nach Aitern — Ernst St eiert in Niedereggenen
nach Freibnrg — Paul Treukle in Wildtal nach
Freibnrg — Alfred Waßmer in Bühl nach Frei¬
bnrg — Hauptlehrerin Elisabeth Laible iu Hof¬
fenheim nach Bietigheim.

Versetzt als Hauptlehrer:

Rektor Leo Brau u iu Bruchsal nach Freibnrg.
— Oberlehrer Paul M a u ch in Metzkirch nach Frei¬
burg. — Fortbildungsschulhauptlehrer August Ret¬
tich iu Stockach nach Freiburg.

Entlassen auf Ansuchen:

Fortbildungsschullehrerin Frida Mahler in
Obereschach.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor vi-. Hans Rott, Direktor des Ba
dischen Landesmuseums in Karlsruhe. — Professor
August Zeller an der General-Werder-Schule —
Oberschule für Jungen — in Achern. — Rektor Otto
Schneider in Ziegelhaufeu. — Hauptlehrer An¬
ton Schühlv in Rauenberg.

In den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Adam Weiß in Whhl. — Fort-
bildnngsfchnlhanptlehrerin Klara Santer in Ra¬
dolfzell.

Gestorden:

Hauptlehrer Friedrich Keller iu Rüdigheim
am 30. November 1933. — Rektor Alfred ZWin¬
gert in Bühlertal am 8. Dezember 1938.

IV. Stellenausschreiben.

An Grund- und H a n p t f ch u l e n:

1. Allgemein:
Oberlehrcrstelle in Menzingen, A. Bruchsal.

2. Für Lehrer k a t h. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle iu Dettig Hofen, A. Walds-

hut — Ulm, A. Osfenburg.
Bewerbuugeu sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten ureis- oder Stadtfchnl-
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malschs Vogel in Karlsruh?,
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dH Vadischeu Ministerimus deK Kultus uud NmerrkW

Herau^gegebeu vom Ministeriuin de^ Kultus uud Nmcrrichrs.

Ausgegeben Karlsruhe, den 28. Dezember 1938
Inhalt.

I. Geset! über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichs¬
schulpflichtgesetz).

II. Bekanntmachungen.

Behördenbezeichnungund Benennung der Bezirke der inneren
Staatsverwaltung.

Einhebung von Mitgliedsbeiträgen für den Reichsbund der
DeutschenBeamten im Gehaltsabzugsverfahren. V. Eingesandte Druckwelle und Lehrmittel

Luftschutzübungenin den Schulen.

Vergebung von Gaben aus der Landesslistung für badifche
Volksschullehrerim Rechnungsjahr 1938.

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen
an höheren Lehranstalten im Jahre 1933.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenausschreiben.

I Gesetz

über dic Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpslichtgesetz).
Vom ö. Juli 1938.

(ReichsgesetzblattI Seite 799/801.)

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Abschnitt I

Grundsätzliches

s 1

Allgemeine Schulpflicht

(1) Im Deutschen Reich besteht allgemeine Schul¬
pflicht. Sie sichert die Erziehung und Unterweisung
der deutscheu Jugend im Geiste des Nationalsozia¬
lismus. Ihr sind alle Kinder und Jugendlichen
deutscher Staatsangehörigkeit unterworfen, die im
Jnlande ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent¬
halt haben.

(2) Die Schulpflicht ist durch Besuch einer.reichs-
deiitschen Schule zu erfüllen, über Ausnahmen ent¬
scheidet die Schulaufsichtsbehörde.

Abschnitt II

Volksschulpflicht

§ 2

Beginn der Volksschulpflicht

(1) Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni das
6. Lebensjahr vollenden, beginnt mit dem Anfang
des Schuljahres die Pflicht zum Besuch der Volks¬
schule.

(2) Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis
30. September das 6. Lebensjahr vollenden, können

auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Anfang
des Schuljahres in die Schule aufgenommen wer¬
den, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche
geistige und körperliche Reife besitzen.

(3) Vorzeitig aufgenommene Kinder werden mit
der Aufnahme volksschulpflichtig.

'§ 3

Zurückstellung vom Schulbefuch

Volksschulpflichtige Kinder, die geistig oder kör¬
perlich nicht genügend entwickelt sind, um mit Er¬
folg am Unterricht teilzunehmen, können vom
Schulbesuch zurückgestellt werden. Die Zeit der Zu¬
rückstellung wird auf die Dauer der Schulpflicht an¬
gerechnet.

H 4

Dauer der Volks schulpflicht

(1) Die Volksschulpflicht dauert acht Jahre.

(2) Für Kiuder, die bis zu diesem Zeitpunkt das
Ziel der Volksschule noch nicht erreicht haben, kann
die Schulpflicht bis zur Dauer eines Jahres ver¬
längert werden.

§ 5

Erfüllung der Volksschulpflicht

(1) Zum Besuch der Volksschule sind alle Kinder
verpflichtet, soweit nicht für ihre Erziehung und
Unterweisung in anderer Weise ausreichend ge¬
sorgt ist.

(2) Während der vier ersten Jahrgänge der Volks¬
schule darf anderweitiger Unterricht an Stelle des
Besuches der Volksschule nur ausnahmsweise in be¬
sonderen Fällen gestattet werden. Der Übergang zu
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einer mittleren oder höheren Schule richtet sich nach
den hierfür erlassenen besonderen Bestimmungen.

§ 6

Schulpflicht
geistig »nd körperlich behinderter

K inde r

(1) Für Kinder, die wegen geistiger Schwäche oder
wegen körperlicher Mängel dem allgemeinen Bil¬
dungsweg der Volksschule nicht oder nicht mit ge¬
nügendem Erfolge zu folgen vermögen, besteht die
Pflicht zum Besnch der für sie geeigneten Sonder¬
schulen oder des für sie geeigneten Sonderunter¬
richts (Hilfsschulen, Schulen für Krüppel, Blinde,
Taubstninme n. ä.).

(2) Darüber, ob diese Verpflichtung im einzelnen
Falle besteht, und darüber, welche Sonderschule
diese Kinder zu besuchen oder an welchem Sonder¬
unterricht sie teilzunehmen haben, entscheidet die
Schulaufsichtsbehörde.

(3) Für taubstumme Kinder beginnt die Schul¬
pflicht ein Jahr später.

(4) Für blinde und für taubstumme Kinder kann
die Schulpflicht über die im K 4 Abs. 2 vorgesehene
Zeit hinaus bis zur Dauer von insgesamt drei
Jahren verlängert werden, wenn anzunehmen ist,
daß sie dadurch dem Ziele der Sonderschule näher¬
gebracht werden können.

' s 7

Unterbringung der Sonderschul¬
pflichtigen in Anstalts- oder

F a m i l i e n p f l e g e

(1) Wenn es die Durchführung der Schulpflicht für
die im K 6 bezeichneten Kinder erfordert, kann ihre
Unterbringung in geeigneten Anstalten und Heimen
oder in geeigneter Familienpflege angeordnet
werden.

(2) Hierüber entscheidet die Schulaufsichtsbehörde
gemeinsam mit der zuständigen Fürsorgebehörde.

(3) Die Anordnung wird von der Fürsorge¬
behörde nach den Vorschriften über die Fürsorge¬
pflicht durchgeführt.

(4) Vor der Anordnung uud vor ihrer Durchfüh¬
rung soll der Erziehungsberechtigte gehört werden.

Abschnitt III

Berufsschulpflicht

s 8

Beginn der Berufsschulpflicht

Mit der Beendigung der Volksschulpflicht beginnt
die Pflicht zum Besuch der Berussschule.

s 9

Dauer der Berufsschulpflicht

(1) Die Berufsschulpflicht dauert drei Jahre, für
laudwirtschaftliche Berufe zwei Jahre. Lehrlinge
sind darüber hiuaus bis zum Ende der Lehrzeit be-
rnfsschulpflichtig, wenn fachlich ausgerichtete Be-
rufsschuleiurichtuugeu vorhanden sind.

(2) Bei Berufswechsel lebt die Pflicht znm Besnch
der Berufsschule wieder auf, sofern der Jugendliche
das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Frühe¬
rer Berufsschulbesuch kann angerechnet werden.

(3) Die Berufsschulpflicht endet vor Ablauf der
im Abs. 1 bezeichnete« Zeit,
ü) wenn die Schulaufsichtsbehörde feststellt, daß die

bisherige Ausbildung des Bernfsfchnlpflichtigen
den Besuch der Berufsschule fortan entbehrlich
macht. Dies gilt insbesondere für Mädchen, die
keinen besonderen Beruf ergreifen, nach einjäh¬
rigem Besuch einer Hanswirtschastsschule;

d) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres, so¬
weit es sich nicht um Lehrlinge handelt, die nach
Abs. 1 Satz 2 fachlich ausgerichtete Berufsfchul
einrichtungen zu besuchen haben;

o) mit der Heirat des Berufsschulpflichtigen.

s 10

Erfüllung der Berufsschulpflicht

(1) Die Berufsschulpflicht ist durch Besuch derje¬
nigen Berufsschule zu erfülle», die von der Schul-
anfsichtsbehörde für den Bernfsfchnlpflichtigen vor¬
geschrieben ist.

(2) Die Verpflichtung besteht für alle Jugend¬
lichen, solange sie nicht
a) eine als ausreichenden Ersatz für den Bernfs-

fchuluuterricht anerkannte Fachschule besuche»,
b) mindestens 24 Stunden wöchentlich am Unter¬

richt einer anderen öffentlichen oder privaten
Schule teilnehmen,

o) eine Hochschule besuchen,
6) im Arbeits- oder Wehrdienst stehen.

Abschnitt IV

Gemeinsame Besti m m u n g e n

H 11

Befreiung von der Schulpflicht

Bitdungsunfähige Kinder uud Jugendliche sind
von der Schulpflicht befreit.

s 12

Schulzwang

Kinder und Jugendliche, welche die Pflicht zum
Besuch der Volks- oder Berufsschule nicht erfüllen,
werden der Schule zwangsweise zugeführt. Hierbei
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kann die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen
werden.

§ 13

Verantwortlichkeit A nderer
für die Erfüllung der Schulpflicht

(1) Wer für die Person des Schulpflichtigen zu
sorgen hat, sowie der, dem Erziehung oder Pflege
des Schulpflichtigen anvertraut ist, hat dafür Vor¬
sorge zu treffen, daß der Schulpflichtige am Unter¬
richt und au den sonstigen Veranstaltungen der
Schule regelmäßig teilnimmt und sich der Schul¬
ordnung fügt.

(2) Wer für die Person des Schulpflichtigen zn
sorgen hat, ist verpflichtet, ihn für den Schulbesuch
nach Maßgabe der hierüber erlassene» Bestimmun¬
gen in gehöriger Weise auszurüsten und den zur
Durchführung der Schulgesundheitspflege erlassenen
Anordnungen Folge zn leisten.

(3) Lehrherren, Dienstherren, Führer von Betrie¬
ben oder deren Bevollmächtigte haben dem Schul¬
pflichtigen die zur Erfüllung der Schulpflicht erfor¬
derliche Zeit zu gewähren und ihn zur Erfüllung
der Schulpflicht anzuhalten.

8 14

Strafbestim m nnge n

(1) Wer den Bestimmungen über die Schulpflicht
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark oder mit Haft be¬
straft, sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere
Strafe verwirkt ist.

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer vorsätzlich
Schnlpflichtige oder die im s 13 bezeichneten Per¬
sonen durch Mißbrauch des Ansehens, durch Über¬
redung oder durch andere Mittel dazu bestimmt,
den Vorschriften über die Schulpflicht entgegen zu
haudeln.

(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des
Schulleiters oder der Schulaufsichtsbehörde ein: der
Antrag kauu zurückgenommen werden.

Abschnitt V

S ch l u ß v v r f ch r i f t c n

§ 15

Durchführung des Gesetzes

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung erläßt die zur Durchführung und
Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts¬
und Verwaltuugsvorschriften im Einvernehmen mit
den beteiligten Ministern. Er kann insbesondere
vei bestimmten Berufsgruppen Ausnahmen von der
Durchführung der Berufsschulpflicht zulassen, soweit
dnrch eine Erweiterung der bisherigen Berufsschul¬

pflicht der geregelte Arbeitseinsatz gefährdet werden
würde.

§ 16

Aufhebung älterer Vorschriften

(1) Das Gesetz, betreffend die Grundschulen und
die Aufhebung der Vorschulen, vom 28. April 19Ä>
(Reichsgesetzbl. S. 851) in der Fassung des Gesetzes
vom 26. Februar 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 67) so¬
wie das Gesetz, betreffend den Lehrgang der Grund¬
schule, vom 13. April 1925 (Reichsgesetzbl. I S. 49)
werden aufgehoben.

(2) Im übrigen kann der Reichsminister für Wis¬
senschaft, Erziehung und Volksbildung durch Ver¬
ordnung die durch dieses Gesetz außer Kraft gefetz¬
te» Vorschriften des Reichs- »»d Landesrechts be¬
zeichnen, die weitergeltenden Vorschriften des
Reichs- und Landesrechts an den nenen Rechtszn-
stand angleichen und sie in neuer Fassung und Ord¬
nung bekanntmachen. Er kann diese Befugnis anf
die Landesregierungen übertragen.

s 17

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit kein 1. November 1938
in Kraft.

(2) Die Inkraftsetzung dieses Gesetzes sür das
Land Osterreich bleibt vorbehalten.

Berchtesgaden, den 6. Juli 1938.

Der Führer uud Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung
uud Volksbildung

Ruft

H Bekanntmachungen.

Behgrdnil'kzcichnuim und Bcnciinniici der Bezirke
der iiineren Staatsvcrwaltiniff.

Auf die am 1. Jauuar 1939 in Kraft tretende
dritte Verordnung über den Neuaufbau des Reichs
vom 28. November 1938 (RGBl. I S. 1675) wird
hingewiesen. Hiernach führt künftig das Bezirks¬
amt die Behördenbezeichnnng „Der Land rat".
An die Stelle der Bezeichnung „Amtsbezirk" als
Verwaltungsbezirk des Landrats tritt die Bezeich¬
nung „L audkrei s".

Hierauf ist im schriftlichen Dienstverkehr zu
achten.

Karlsr n h e, den 19. Dezember 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 10333 Bertroiiing

Frank
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Einhebung von Mitgliedsbeiträgen für den Reichöbnnd der

Deutschen Beamten im GehaltsabzuMerfaliren.

Nachstehend wird die Anordnung des Herrn
Reichsministers der Finanzen vom 23. November
1938 ^ 2100 —32V I zur Kenntnisnahme und Ver¬
ständigung her Mitglieder des Reichsbunds Deut¬
scher Beamten bekanntgegeben, die sinngemäß auch
für die Länder gilt. Demgemäß wurden die ge¬
haltszahlenden Kassen des Landes angewiesen, mit
Wirkung vom 1. Januar 1939 an auch die Beiträge
der Landesbeamten einschließlich Wartestands- und
Ruhestaudsbeamtcu eiuzubehalteu und an die
Dienststelle des Reichsbunds der Deutschen Beamten
abzuführen.

Karlsruhe, den 12. Dezember 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ I 10193 In Vertretung
Frank

Berlin, den 23. November 1938.

Der Reichsminister der Finanzen
2100 — 3201

(RBBl. S. 361)

Einbehaltung von Mitgliedsbeiträgen zum Reichs¬
bund der Deutschen Beamten durch die Rcichskasseu.

Auf Grund einer Vereinbarung mit dem Reichs¬
bund der Deutschen Beamten (RDB) e.V. erkläre
ich mich damit einverstanden, daß mit Wirkung ab
I. Jannar 1939 die Beiträge der Reichsbeamten
einschließlich der Wartestands- und Rnhestanbs-
beamteu zum Reichsbund der Deutschen Beamten
dnrch die die Dienstbezüge, das Wartegeld oder
Ruhegehalt zahlenden Reichskassen (Besoldungsstel¬
len) einbehalten und an die Dienststellen des
Reichsbnndes der Deutschen Beamten abgeführt
werden. Soweit ich in meinen bisherigen Rund¬
schreiben einen ablehnenden Standpunkt eingenom¬
men habe, gelten diese als aufgehoben.

Im einzelnen bemerke ich im Einvernehmen mit
dem Reichsbund der Deutschen Beamten folgendes:

1. Nach den getroffenen Vereinbarungen darf
den Reichskassen außer dem Abzug und der Über¬
weisung der Beiträge an den Reichsbund keinerlei
Verwaltungsarbeit zufallen.

2. Die RDB-Beiträge stellen freiwillige Lei¬
stungen der Beamten dar. Das Abzugsverfahren
könnte durch die Kassen nur insoweit vorgenommen
werden, als der Kasse eine Einverständniserklärung
des einzelnen Beamten zu dem vorgesehenen Ver¬
fahren vorliegt. Die Vordrucke der Beitrittserklä¬
rungen zum RDB enthalten bereits eine derartige
Erklärung. Da jedes Mitglied bei seinem Eintritt
diese Erklärung abgegeben hat und somit dargetan
ist. daß sich das RDB-Mitglied dem freiwilligen
Abzug von Gehalt unterwirft, sehe ich davon ab,

eine nochmalige Abgabe einer solchen Erklärung
von den RDB-Mitgliedern zu fordern. Der Abzug
ist aber alsbald einzustellen oder zu beschränken,
wenn der Beamte dies verlangt. Die Auseinander¬
setzung mit dem Mitglied muß in einem solchen
Falle dem RDB überlassen bleiben.

3. Die Dienststellen >des RDB werden den Kas¬
sen (Besoldungsstellen) Hebelisten zustellen, aus de¬
nen der Name des RDB-Mitgliedes sowie der von
diesem einzuziehende Beitrag ersichtlich sind. Diese
Hebelisten sind jeweils für ein Rechnungsjahr in
zweifacher Ausfertigung je für die Monate April,
Juni usw. bzw. die Monate Mai, Juli usw. auf¬
zustellen und in regelmäßiger Folge zwischen der
Dienststelle des RDB und der Kasse auszutauschen.
Nach Ablauf des Rechnungsjahres verbleiben die
Hebelisten als Rechnungsunterlagen bei den Kassen.

4. Die Kassen setzen sich mit der örtlich zustän¬
digen Dienststelle!des RDB in Verbindung, um die
den örtlichen Bedürfnissen angepaßte Gestaltung der
Hebelisten (z. B. über ihre etwa zweckmäßige Auf¬
teilung nach Verwaltungszweigen, über die Reihen¬
folge der Aufführung der einzelneu Mitglieder
usw.) sowie das Verfahren bei dem monatlichen
Austausch der Hebelisten näher zu regeln.

5. Die einbehaltenen Mitgliederbeiträge sind in
einem Gesamtbetrag auf das vou der zuständigen
Dienststelle des RDB zn bezeichnende Bank- oder
Postscheckkonto zu überweisen.

6. Soweit die Einbehaltung der Beiträge durch
Kassen und Zahlstellen der Hoheitsverwaltung des
Reichs (ohne Reichspost uud Reichsbahn) vorgenom¬
men wird, ist eine besondere Vergütung als Gegen¬
leistung für die diesen Kassen erwachsende Mehr¬
arbeit nicht zu erheben, da der RDB eine Pausch¬
vergütung, die etwa 1 v. H. der einzuschaltenden
Beträge ausmacht, unmittelbar an mich abführt.

7. Die Aushändigung vou Beitragsmarken an
die RDB-Mitglieder wird mit dem 31. Dezember
1938 eingestellt.

8. Soweit Ruhestaudsbeainte Mitglieder des
RDB sind, sind in der gleichen Weise nur die RDB-
Beiträge einzubehalten, also nicht auch die Beiträge
zu der Gemeinschaft der Ruhestandsbeamten und
Beamtenhinterbliebenen e. V.

Für die Länder und Gemeinden gilt die vor¬
stehende Regelung sinngemäß.

Zu diesem Zugeständnis, das den an sich schon
bis an die äußerste Grenze ausgelasteten Kassen
eine neue Belastung bringt, habe ich mich nur un¬
ter Zurückstellung schwerwiegender Bedenken ent¬
schließen können.

Nachdem nunmehr das Abzugsversahren für
die Mitgliederbeiträge der beiden Hauptorganisa-
tionen der Gefolgschaftsmitglieder des Reichs
(RDB und DAF) zugelassen ist, muß jede weitere
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Ausdehnung des^ Einbehaltungsverfahrens auf an¬
dere Organisationen grundsätzlich unterbleiben.
Dahingehende Anträge werden von mir ausnahms¬
los abgelehnt werden und sind daher zwecklos.

I.A.: von Manteuffel.

LiiftschiihiilimilMin dcn Schule».
An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen.

1. Luftschutzübttugen in den größeren Schulen,
die vou mir noch besonders benannt werden, gehö¬
ren zu den Uebnngen im erweiterten Selbstschutz im
Sinne des § 1 s nnd des s 2 Abs. 4 der Ersten
Durchführungsverordnung zum Lnftschutzgesetz vom
4. Mai 1937 (RGBl. I S. 559). Dieser erweiterte
Selbstschutz wird unter der Leitung des örtlichen
Lnstschntzleiters durchgeführt. Örtlicher Luftschutz¬
leiter ist der Ortspolizeiverwalter (in der Regel der
Bürgermeister, in Städten mit staatlicher Polizei¬
verwaltung der staatliche Polizeiverwalter). Alle
übrigen Schulen gehören zum Selbstschutz (vergl.
s 1 ä und K 2 Abs. 3 a. a. O.).

2. Luftschutzübungen in den Schulen können, so¬
weit sie nicht von übergeordneten Stellen befohlen
werden, vom Schulleiter augeordnet werden.
Es empfiehlt sich, vor der Anordnung mit dem ört¬
lichen Luftschutzleiter ins Benehmen zn treten, der
bei der Durchführung der Übung unter allen Um¬
ständen zu beteiligen ist. Im erweiterten Selbst-
schntz wirkt der Betriebsluftschutzleiter, der nach s 9
Abs. 2 a. a. O. durch polizeiliche Verfügung im Ein¬
vernehmen mit dem Schulleiter bestellt wird, bei der
Durchführung der Übung mit. Die Führer des
Reichsluftschutzbundes (auch der Schulluftschutzrefe¬
rent in seiner Eigenschaft als Führer im Reichslnft-
fchutzbuud und der Schnllnftschntzobmann) sind zur
Anordnung solcher Übungen nicht berechtigt. Sic
können jedoch zur Beratung nnd Vorbereitung her¬
angezogen werden; auch erfolgt die Ausbildung der
Selbstschutzkräfte durch den Reichsluftschutzbund nur
auf Antrag des Schulleiters.

3. Luftschutzübungen sind in allen Schulen
zweimal während des Schuljahres durchzufüh¬
ren; die Durchführung ist im Wochen- bzw. Klassen
buch zu vermerken. Für diese Übungen haben die
Schulleiter im Benehmen mit den in Ziffer 2 ge¬
nannten Personen einen genauen, den örtlichen Ver¬
hältnissen angepaßte?? Plan auszustellen und festzu¬
legen.

4. Ein Versicherungsschutz bei Luftschutzübun¬
gen in der Schule tritt, soweit für die einzelnen
Schulen eine Schülernnfallversichcrung nach Maß¬
gabe des Erlasses vom 17. April 1935 Nr. B. 12055,
Amtsblatt Seite 65 ss., überhaupt besteht, nnr dann
ein, wenn die Übungen nnter Beachtung der Be¬
stimmungen in Ziffer 1 und 2 angeordnet und
durchgeführt werden.

Erleidet während einer Luftschutzübung in der
Schule eiu Beamter (Lehrer oder Lehrerin) einen
Unfall, so tritt Unfallfürsorge nach s 107 ff. DBG
ein. Trifft der Unfall sonstige Teilnehmer, die bei
der Übung durch eine Aufforderung der hierzu be¬
rufenen Stellen zu besonderen Tätigkeiten herange¬
zogen werden (Studierende, Schüler), so tritt der ge¬
setzliche Versicherungsschutz nach s 11 des Luftschutz¬
gesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 827) in
Verbindung mit K 16 der genannten Ersten Durch¬
führungsverordnung ein. Unfallmeldungen sind
hiernach (vgl. s 16 Abs. 4 der Durchführungsverord¬
nung) auf dem vorgeschriebenen Formblatt ^) dnrch
den Schulleiter an das Versorgungsamt I in Ber¬
lin-Schöneberg, General-Pape-Straße 11, und an
das Unterrichtsministerium bzw. das vorgesetzte
Kreis- oder Stadtschulamt zu richteu. Die Kreis-
nnd Stadtschulämter haben Vorlage an das Unter¬
richtsministerium zu erstatten.

5. Die einschlägigen Bestimmungen ans der
Ersten Durchführungsverordnung zum Luftschntz-
gesetz vom 4. Mai 1937 sind nachstehend abgedruckt.

6. Die den vorstehenden Anordnungen entge¬
genstehende Bestimmung des Erlasses vom 30. No
vember 1935 Nr. .^..23344, wonach die Luftschutz-
Übungen unter Leitung des Luftschutzobmanns
durchzuführen sind, wird hiermit aufgehoben.

Karlsruhe, den 22. Dezember 1938.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I IV441 In Vertretung

Frank

Auszug aus der Ersten Durchführungsverordnung
zum Lnftschutzgesetz vom 4. Mai 1937.

(Reichsgesetzblatt I Seite 559)

s 1.

Ausgaben des Luftschutzes.

Aufgabe des Luftschutzes ist es, das deutsche
Volk und das Reichsgebiet vor den Folgen von Luft¬
angriffen zu schützen, insbesondere Maßnahmen zn
treffen, um

6) öffentliche und private Gebäude, Dienststellen und
Betriebe sowie die in ihnen befindlichen Perso¬
nen zu schützen (Selbstschutz),

v) öffentliche nnd private Dienststellen nnd Betriebe,
soweit für sie der Selbstschutz uicht ausreicht, ein
Werkluftschutz aber nicht notwendig ist, sowie die
in ihnen befindlichen Personen zu schützen (er¬
weiterter Selbstschutz).

*) Zu beziehen durch die Macklot'sche Druckerei in Karls¬

ruhe für 6 H/.
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s 2.

Durchführung des Luftschutzes.

3. Der Selbstschutz obliegt der Bevölkerung!
seiue Organisation und die Ausbildung der Selbst¬
schutzkräfte wird vom Neichslustschutzbund durch¬
geführt. Auf allen übrigen Gebieten des Selbst¬
schutzes übt der Reichslustschntzbnnd, soweit nicht in
Einzelfällen etwas anderes bestimmt wird, nnr be¬
ratende Tätigkeit aus. Bei den zum Selbstschutz ge
hörenden Dienststellen des Reichs, der Nationalsozia
listischen Deutschen Arbeiterpartei und ihren Glie¬
derungen, der Länder, Gemeinden, Gemeindever¬
bände nnd sonstigen Körperschaften des öffentlichen
Rechts (öffentliche Dienststellen) beschränkt sich Äie
Zuständigkeit des Reichslnftschntzbundes auf die Be¬
ratung der Dicuststelleuleiter und die Ausbildung
der Sclbstschutzkräste. Auch diese Tätigkeit übt der
Reichslnftschntzbund nur auf Antrag der betreffen¬
den Dienststellen aus.

4. Der erweiterte Selbstschutz wird von den zu
ihm gehörenden öffentlichen nnd privaten Dienst¬
stellen und Betrieben unter Leitung der Ortspolizei-
verwalter durchgeführt. Der Reichsluftfchutzbund
übt auf dem Gebiet des erweiterten Selbstschutzes
uur beratende Tätigkeit ans. Bei den zum erwei- !
terten Selbstschutz gehörenden öffentlichen Dienststel¬
len wird Äer Neichslnftschntzbnnd uur auf Antrag
der betreffenden Dienststellen tätig.

§ 9-

Heranziehung zu Dienstlei st nnge n
(L n f t f ch u tz d i e n st P f l i ch t).

2 Im Werkluftschutz und im erweiterten Selbst¬
schutz erstreckt sich die polizeiliche Heranziehung nur
auf die Werkluftfchutz- und Betriebslnftschutzleiter,
die übrige Gefolgschaft wird durch die Werkluft¬
fchutz- oder Betriebsluftschutzleiter herangezogen.
Bei den öffentlichen Dienststellen ist die Heranzie¬
hung als Betriebslnftschutzleiter im Einvernehmen
mit dem Leiter der Dienststelle vorzunehmen.

ÄcracbüNl?von Mabcn aus der Landcsstiftüni;
fiir badischc Volksschullchrcr im Rechnungsjahr 1938.

Ans den Erträgnissen der Landesstistung für
badische Nolksschullehrer wurden ini Rechnungs¬
jahr 1938 3 Gaben zu je 70.— Mi, 2 Gaben zu je
65.— Ml, 5 Gaben zn je 60.— Ml nnd 13 Gaben
zu je 50.— Mi bewilligt.

Bei der Vergebung wurden aus sozialen Grün¬
den vor allem Bewerber mit kinderreicher Familie
berücksichtigt; ausgeschieden wurden darnach die
Gesuche der ledigen Bewerber, der znrnhegesetzten

Lehrer wie auch der Lehrerinnen, weil ihre Berück¬
sichtigung dem Stiftungszweck nicht entsprochen
hätte.

Karlsruhe, den 15. Dezember 1938.

Der Stiftungsrat der Landesstistnng
für badische Polksschullehrer

gez.: Gärtner, Ministerialrat.

Dies wird hiermit bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 15. Dezember 1938.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 4724» I" Vertretung
Fran k

Staatsprüfung fiir das künstlerischeLehramt im Zeichnen
an höheren Lehranstalten im Jahre 1 !>38.

Aufgrund der im Herbst 1938 abgeschlossenen
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im
Zeichnen wurden für bestanden erklärt:

Blnm, Hertha, von Mannheim
^rers, Gerriet, von Oldenburg i. O.

Karlsruhe, den 22. Dezember 1938.
Der Minister des Knttus nnd Unterrichts

Nr. Ii 3SS33 In Verireiuna
Frank

III. Stellenausschreiben.

Ernannt:

Zn Professoren: Die Lehramtsassessoren Erich
Blümle an der Helmholtz-Schnle — Oberschule
für Jungen — in Karlsruhe — Ottilie Busch au
der Hölderlin-Schule — Oberschule für Mädchen —
in Heidelberg — Kurt K ü h n an der Erich-Lnden-
dorff-Schnle — Oberschule für Jungen — in Frei¬
burg — Oswald Kleiusch midt au der Hilda-
Schule — Oberschule für Mädchen — in Pforzheim
— Dr. Karl Thalmann an der Hochfchwarz-
wald-Schnle — Oberschule für Juugen — in Neu¬
stadt — Julius Weigand au der Johann-
Fischart-Schule — Oberschule für Juugen — in
Ettenheim — Eugen Wölfle an der Schiller-
Schule — Oberschule für Juugen — in Offeuburg.

Hauptlehrer Friedrich Reisig an der Grund-
und Hauptschule in Pforzheim zum Turnlehrer an
der Friedrich-Schule — Oberschule für Jungen —
daselbst.

Zu planmäßigen Fachlehrern: Die Fachlehrer
Üarl Baumstark uud Hugo Schweickert au
der Karl-Benz-Gewerbeschule in Mannheim —
Hngo Hackenbrnch an der Gewerbeschule II in
Karlsruhe.

Zu Hauptlehrern(innen): Die Lehrer (Schulver¬
walter) Karl Brandmeier in Neusatz — Peter
Merkel in Dietenhausen — Wilhelm Roth in
Lampeuhain-Hilsenhain — Otto Rnppert in
Allfeld — Alfred Stegle in Bleichheim — Luise
Nenmaver in Kehl.



Aufseher Gustav Lamp recht am Landes-
museuin in Karlsruhe zuiu Wachtmeister.

Angestellter Jakob Krieger zum Kanzlei¬
assistenten beim Kreisschulamt Heidelberg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Professor Georg Schmieder an der Philipp-
Lenavd-Schnle — Oberschule für Jungen — in Hei¬
delberg — an die Ht-iiel-Schule — Obel schule flu Jun¬
gen — in Schwetzingen.

Die Hauptlehrer August Buch er in Oppenau
uach Offenburg — Rudolf Killiau in Unzhnrst
nach Grefferu — Wilhelm Wann er in Zwingen¬
berg nach Mannheim.

Entlassen auf Ansuchen:

Hanptlehrer Robert Ganter in Bretten.

In den Ruhestand versetzt:

Oberlehrer Friedrich Hirth in Obergrombach.
— Hauptlehrerin Emma Bommer in Erzingeu.
— Handarbeitshauptlehrerin Hedwig Jtta in
Pfnllendorf.

Gestorben:

Hauptlehrer a.D. Max Gabel in Karlsruhe
am 23. September 1938. — Hauptlehrer a. D. Georg
Stoll iu Mannheim am 6. November 1938. —
Hauptlehrerin a.D. Maria Schmitthenner in
Bad Rappenau am 29. November 1938. - Hanpt-
lehrer a.D. Angust Becker in Ettlingen am
21. November 1938. — Hauptlehrer Joachim F u
gazza in Radolfzell am 11. Dezember 1938.

IV SteUenausschreiben.

An Grund- und .Hauptschulen:
1. Allge m ein:
Oberlehrcrstelle in Erz in gen, A. Waldshut.

2. Für Lehrer kat h. Bekenntnisses:
Hauptlehrerstelle in Oberhof, A. Säckingen.

Bewerbungen siud binnen 14 Tagen bei dein
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

'. 25 — 177

V Eingesandte Dvnrkivevke Nttd Lelumittei.

Allgemein.

Friedrich Prob st: Deutsches Sprach- und Stilbuch
für höhere Schulen, Verl. Boitze, Karlsruhe/Leip¬
zig-

Mökiug, B.: „Sageu uud Schwanke vom Bodeu-
see". See-Verlag, Friedrichshafen. 175 S. For¬
mat Gr. 8. Preis 4,89 RM.

L. Für dieLehre r.

F. W. Eikmeier — Lemgo: „ Wie bereite ich
mich auf die MeisierplüUing vo^?" Auflagt)
Preis geb. 1,25 RM. Verlagsgesellschaft m. b. H.
Heinrich Killinger, Nordhausen am Harz.

Zeitschrift der Reichsstelle für den Unterrichts¬
film: „Film und Bild in Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung", erscheint monatlich im Per!.
W. Kohlhammer in Berlin und Stuttgart. Preis
99 Rps. im Vierteljahr.

Ein besonderes Hilfsmittel für alle Fragen des
Unterrichtsfilmes und des Lichtbildes iu wissen¬
schaftlicher, technischer und methodischer Hinsicht.
Enthält auch alle amtlichen, Film und Bild betref¬
fenden Erlasse und Bestimmungen.

P. M ä u u ch e u : Freihaudversuche zur Schieß
lehre. Verl. Dürr'sche Buchhandlung, Leipzig.
Geh. 9,75 NM. Heft 13 der Bausteine für die
deutsche Erziehung.

Druck und Verlag von Malsch «° Vogel in Karlsruhe.
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